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Vorwort.

N\ eun ich mich immer wieder auf dem Felde historisch kritischer

Untersuchungen (ihn älteste Kirchengeschichte betreten lasse, 10 geschieht

dies nicht gerade aus besonderem Behagen an literarischer Maulwurfsarbeit,

sondern theils aus Ungeschick, theils aus Noth. Abermals ist mir eine

Abhandlung, die ihrer ursprünglichen Anlage nach in einem bescheidenen

Winkel irgend einer Zeitschrift ein Plätzchen finden sollte, unter der Hau«!

zu einem Küche herangewachsen , zu dessen Vollendung Jahre erforderlieh

waren. Den ersten Anlass zu diesen weitschichtigen Untersuchungen gab

der Wunsch, ein paar Data aus der Ket/ergeschichte des /weiten Jahr-

hunderts sicherer als bisher zu bestimmen; der Umfang, den sio allmählich

gewonnen haben, erklärt sich hinreichend durch die Notwendigkeit, vor

jedem Herstellungsversuche der Alteren Papstchronologie zunächst die

Quellen für dieselbe einer eingehenden Kritik zu unterziehen. Zum Vei

gn Ilgen gereicht es mir nicht, dass nunmehr die kritische Sichtung des

Quellenmaterials die reichliche Hälfte des ganzen Ruches beansprucht.

Aber bei Weitem die meisten der hier geführten speciellen Untersuchungen

waren Uberhaupt zum ersten Male in Angriff zu nehmen; und wo es mir

ausnahmsweise einmal, wie bei dem Chronisten vom Jahre 354 durch die

schöne Arbeit von Theodor Mommsen, vergönnt war, auf dem von

Anderen gelegten Grunde weiter zubauen, so rief doch der umfassendere

Qmdehtspunkt der Betrachtung und die erforderliche Verwerthung eines

weit reicheren Materials eine ganze Reihe weiterer Frageu wach, für deren

Lenting die Vorarbeiten Anderer keine Hilfe gewährten. Wer aber einmal

sic.h in der Lage befindet, ein bisher so gut wie völlig bracheliegendes

Arbeitsfeld zum ersten Mal zu bestellen, wird einem Jeden, der zum Nach-

prüfen Lust und Befähigung besitzt, einen möglichst vollständigen Einblick

in Hilfsmittel und Methode seiner Arbeit eröffnen müssen. Die Natur der-

artiger Untersuchungen muthet dem Leser nichts Geringeres zu, als das

ganze kritische Material au der Hand des Verfassers Punkt für Punkt zu
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durchmustern , eine allerdings mühsame und für Alle , die immer nur nach

fertigen Resultaten fragen, langweilige Beschäftigung, von der sich mir

leider nicht absehen lässt , wie sie den Forschenden anders als auf Kosten

der wissenschaftlichen Strenge erspart werden könnte.

So ist denn auch das vorliegende Buch zum grossen Theile ein recht

ledernes Buch und auch das stattliche Gewand, mit welchem es mein Freund

und Verleger geziert hat, wird den Leser für diese Trockenheit seines In-

haltes leider nicht schadlos halten. Vielleicht hatte ein Anderer an meiner

Stelle ein weit anziehenderes Buch geschrieben , und zuverlässig hätte das,

was zuletzt als wirkliches Erträgniss herauskommt, sich weit schöner, geist-

reicher und pikanter sagen lassen. Aber die Kunst , Resultate der wissen-

schaftlichen Forschung in farbenreicher Darstellung zu verarbeiten, ist heute

so allgemein , dass wenn meine Ergebnisse probehaltig erscheinen sollten,

schon Andere zu dieser unstreitig angenehmeren Arbeit sich finden werden.

Mein im vorigen Jahre erschienenes Programm über die Papstverzeich-

nisse des Euscbios und der von ihm abhängigen Chronisten ist in vorliegen-

des Werk in überarbeiteter und mehrfach erweiterter Gestalt wjeder auf-

genommen, und bildet hier den ersten Abschnitt der Quellenkritik. Die

günstige Aufnahme, welche demselben zu Theil geworden ist, giebt mir

die Hoffnung, dass auch die gegenwärtige umfassendere Arbeit, was die

kritischen Grundsätze und die mitteist derselben gewonnenen Hauptresultate

betrifft, die Zustimmung der Mitforschenden erlangen werde. Im Einzelnen

wird freilich noch sehr Vieles zu bessern sein , und ich kann nur wünschen,

dass die Kritik auf etwaige Ungenauigkeiten und Mängel meines Buchs ein

recht scharfes Augenmerk richten möge. Bisher ist mir öfters — und auch

noch bei dem vorhin erwähnten Programme — , ich weiss nicht soll ich sagen

das Glück oder das Missgeschick widerfahren, dass meine Beurtheilcr

gerade die ärgsten Versehen gar nicht bemerkt haben. Eine VergleichVBg

des Programmes mit den entsprechenden Seiten dieser Schrift kann Jedem,

den es interessirt , die Belege liefern.

Die Herbeischaffung eines so umfassenden Materials, wie ich es für

meine Untersuchung bedurfte, wäre mir ohne freundliche Unterstützung von

den verschiedensten Seiten her unmöglich gewesen. Ks ist mir eine an-

genehme Pflicht, den Bibliotheksverwaltungen von Kiel, Göttingen,
Hamburg und Bern für die Liberalität, mit welcher sie meinen Wünschen

entgegengekommen sind , öffentlich zu danken. Besonderen Dank schulde

ich dem verdienten Bibliothekar der Capitularbibliothek zu Verona, Mon-

signoro C" di Giuliari, den Herren Prof. Dr. Sachau, zur Zeit in

London, Prof. Dr. Paul de Lagardc in Göttingen, Dr. Hermann Hagen
und seinem braven Schüler Herrn cand. phil. A. E. K urtz in Bern, vor-
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nehmlieh aber dem künftigen Herausgeber der gesta Pontiticum in den

Monumentis Germaniac, Dr. H. Pah st in Berlin, durch deren bereitwillige

Beihilfe mir die Benutzung eines reichen handschriftlichen Apparates er-

möglicht worden ist. Mannichfache Anregungen und Nachweisungen v« r

danke ich auch meinen hiesigen Collegen und Freunden von Gutschmid,
N ö l d c k e und U s i n g c r , besonders dem Erstgenannten , dessen reiche

Belehrungen meine Arbeit noch weit öfter als ich dies im Einzelnen aus-

drücklich hervorheben konnte, gefördert haben.

Die Literatur Uber die Papstchronologie ist fast unübersehbar. Ich

kann mich nicht rühmen, Alles was darüber geschrieben ist, gesehen, ge-

schweige benutzt zu haben. Der Gegenstand bringt es mit «ich , das* vor-

nehmlich katholische Schriftsteller sieh mit ihm befassen. Aber ausser den

Älteren, in ihrer Art classischeu Werken eines Baron ins, Pagi, Sehe le-

strat e, Tillömont u. A. hat mir diese Literatur, so umfangreich sie ist,

wenig Ausbeute geliefert Von neueren Sachen habe ich natürlich die ver-

dienstvollen Arbeiten d e'Ro ssi 's sorgfältig zu Rathc gezogen. Manches

Andere, was vielleicht da oder dort Berücksichtigung verdient hätte, mag

mir entgangen sein ; doch glaube ich kaum , dass hierdurch meiner Arbeit

ein wesentlicher Schade erwachsen ist. Von den Arbeiten protestantischer

Theologen kamen für mich, ausser einer Reihe von Monographien, wie von

Pearson, Rettberg, Redepenning u. A., fast nur die Untersuchungen

der neueren kritischen Schule über die Urgeschichte der römischen Kircho

in Betracht. Letzteren reiht für eine speciclle Frage aufs Ehrenvollste die

vortreffliche Arbeit des armen Baxmann sich an: ,.Dass die Apostel

PetrtH und Paulus nicht am 29. Juni C>7 gemartert wurden sind.-'

Es tritVt sich eigen, dass das Erseheinen dieser Schrift nahe mit der Ein-

berufung des römischen Conciles zusammentrifft, welches, wie die Rede geht,

unter Andern» die Unfehlbarkeit des Nachfolgers Petri auf dem römischen

Stuhle sanetioniren soll. Vielleicht nehmen gegenwärtig auch viele Glieder der

katholischen Kirche einiges Interesse an dem Nachweise, auf wie morschem

Geschichtsgrunde das stolze Gebäude der päpstlichen Ansprüche ruht. Der

Apostel Petrus ist niemals in Rom gewesen, geschweige, dass er als der

Erste in der Reihe der römischen Bischöfe den angeblichen Primat über die

Kircho seinen Nachfolgern vererbt hätte. Bei «lern gegenwärtigen Stande

der Kritik durfte ich mich indessen gerade hier begnügen , die sehen von

Baur D. A. gefundenen Resultate in der Kürze zusammenzufassen.

Vorliegende Arbeit muss bei katholischen Theologen eine minder

günstige Aufnahme gewärtigen, als zu meiner Ueberraschung ihr kleiner

Vorläufer gefunden hat Dennoch werden mir hoffentlich unbefangene

Katholiken das Zeugniss nicht versagen, dass ich keine j>arteiisehcn,



sondern lediglieh wissenschaftliche Interessen verfolge, wenn ich gleich

meinen protestantischen Standpunkt, der für mich gegenüber jeder kirch-

lichen Autorität mit dem der Wissenschaft Überhaupt zusammenfällt, weder

verleugnen kann noch will. Freilich sehe ich darum im Papste noch nicht

den Antichrist Jene Richtung innerhalb der evangelischen Kirche, welche

mit der antiken Weltanschauung zugleich die ältprotestantische Geschichts-

betrachtung repristiniren möchte, wird mit meiner Kritik womöglich noch

unzufriedener sein als strengkatholische Leser.- Für sie ist aber mein Buch

erst recht nicht geschrieben, und nur um den Keccnsenten von dieser Farbe

die Ausübung ihres Handwerks zu erleichtern, will ich im Voraus auf die

zahlreichen kritischen Ketzereien hingewiesen haben, die in meinem Buche

sich finden. Es wird für diese Herren genügen, S. 145—167 meines Buches

aufmerksam durchzulesen: dort findet sich eine hinlängliche Anzahl von

Stellen beisammen, welche der heutigen Apologetik zum Anstosse gereichen.

Als Beilagen habe ich meiuem Buche den revidirten Text des liberia-

nischen Papstkatalogs und den wortgetreuen Abdruck des Berner Codex

des catalogus Felicianus hinzugefügt. Für ersteren brauchte ich nur auf

dem durch Mommsch gelegten Grunde weiter zu bauen; hinsichlich des

felicianischen Papstbuchs zog ich es vor, den hier zum ersten Male ver-

öffentlichten Berner Text mit allen Fehlern der Handschrift wiederzugeben,

und nur die allernothwendigsten Erläuterungen oder Verbesserungen in

einigen Noten hinzuzufügen. Eine verständige Ausgabe der letzteren Ur-

kunde dürfen wir wol von Dr. Pabst in den Monumenten erwarten
;
jeden-

falls wäre es dringend zu wünschen , dass die ältere Recension der gesta

Pontificum nicht blos zur Textkritik der jüngeren benutzt , sondern auf

Grund der jetzt bekannten drei Handschriften selbständig edirt würde.

Kiel, den 17. August 1S60.

Der Verfasser.
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l eher die Chronologie der römischen Bisehöfe in den drei ersten

Jahrhunderten der christlichen Kirche ist in älteren und neueren Zeiten

soviel gesehriehen worden, dass eine neue Untersuchung, zumal wenn sie

nicht mit wesentlich neue*n Hilfsmitteln unternommen werden kann, wenig

Erfolg zu versprechen scheint Und in der That. das Mcisto von dem was

früher unsicher galt, wird wol auch künftighin unsicher bleiben, und über-

dies wird manches bisher für gewiss Geachtete von neuen Zweifeln und

Verdaehtsgründen betroffen werden Aber wenn es ja doch für einen

guten Haushalt sich schickt, von Zeit zu Zeit die Bilanz von Soll und Haben

zu ziehen, so wird es die Wissenschaft schon für Gewinn achten, sich auch

auf diesem Gebiet ihres wirklichen Besitzstandes zu versichern. Ein auf

unzureichend untersuchten Grundlagen errichtetes Gebäude mag eine Zeit-

lang den Schein der Sicherheit erwecken ; sobald aber einmal der Zweifel

an seiner Haltbarkeit aufgetaucht ist, wird leicht alles als unsicher er-

scheinen und das schlecht beglaubigten Ueberlieferungen voreilig geschenkte

Vertrauen wird, einmal zum Wanken gebracht, auch auf die bestbezeugten

Nachrichten uachtheilig zurückwirken. Die scheinbar imponirende Zuver-

sichtlichkcit , mit welcher katholische Schriftsteller die Amtsdauer der

ältesten Bischöfe von Horn, von dem Apostel lVtrus an, nicht blos nach

Jahren, sondern sogar nach Monaten und Tagen bestimmen, hat protestan-

tischen Forschern längst ein unbezwingliches Misstrauen eingeflösst und die

grossen Abweichungen der Angaben jener katholischen Historiker unter

einander waren wahrlich nicht geeignet, dieses Misstrauen zu beschwich-

tigen. Hierzu kamen die zahlreichen Widersprüche in den Quellen selbst,

die Differenzen der Ueberlieferungen nicht blos in der Amtsdauer der ein-

zelnen Bischöfe, sondern sogar in der Reihenfolge derselben, die um so

mehr überhand nehmen
,
je näher man den Anfangszeiten der römischen

Kirche kommt. So hat sich denn in protestantischen Kreisen die Meinung

gebildet, dass über die Zeit bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts sich über- .

haupt gar nichts Sicheres ausmitteln , für die Folgezeit bis um die Mitte des

3. Jahrhunderts aber wol eine Reihenfolge römischer Bischöfe , aber keine

genauere Zeitrechnung sich feststellen lasse. Es leuchtet aber ein, dass

gerade jene von den Meisten mehr oder minder preisgegebene Periode für

1
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die protestantische Geschichtsforschung ein besonderes Interesse bietet.

Die Geschichte jener ältesten römischen Bischöfe ist mit der Geschichte

der uaehapostolischen Zeit und der altkatholischen Kirche viel zu innig

verwoben , als dass nicht jede Aufhellung der crstereu auch der letztern zu

Gute kommen müsste. Und wenn uns auch aus chronologischen Unter-

suchungen in sachlicher Beziehung zunächst nur ein mittelbarer Gewinn zu

erwachsen scheint, so haben doch gerade die neuesten kritischen Arbeiten

Uber die Literatur des 2. Jahrhunderts zur Genüge gezeigt, in wie tiefgreifen-

der Weise die Feststellung einzelner Data die Gesammtauffassung der ganzen

Zeit und ihres innern Entwiekelungsganges becinflusst. Solauge man Uber

epochemachende Data wie Uber «las Auftreten des Marcion oder des

Valentin, Uber die Heise des Polykarpos nach Rom u. a. m. noch um
Decennien schwanken kann, wird die Kritik sich immer wieder aufge-

fordert finden, jeden sich darbietenden Anhaltspunkt aufs Schärfste zu

prUfen. Es ist aber bekannt, dass eine ganze Reihe von Daten von den

ältesten Berichterstattern lediglich nach den Amtszeiten römischer Bischöfe

fixirt sind.

I. Die Quellen.

Die Hauptquellcn für die Chronologie der römisclien Bischöfe der

ersten drei Jahrhunderte sind die aus verschiedenen Zeiten auf uns ge-

kommenen Papstkataloge. Dieselben zerfallen in zwei Klassen, welche

mau im Allgemeinen als die griechischen oder orientalischen und

die lateinischen oder oeci dentalischen Kataloge bezeichnen kann.

Der Ausdruck trifft freilich nicht völlig zu: denn auch die griechisch ge-

schriebenen schöpften gewiss aus römischen Quellen und die lateinischen

waren sehr wahrscheinlich ursprünglich ebenfalls in griechischer Sprache

verfasst, welche bis in die Mitte des 3. Jahrhuuderts die officielle Sprache

der römischen Kirche gewesen ist. Dennoch unterscheiden sich die grie-

chischen Papstlisten von den lateinischen durch gewisse Eigentümlich-

keiten, welche beweisen, dass erstere abgezweigt wurden, bevor die

officielle Liste der ältern römischen Kirche sich feststellte.

Zu der erstem Klasse gehören die Listen des H e g e s i p p 0 s und des

Irenaus aus dem 2. Jahrhundert , die des E u s e b i o s in der Chronik und

. in der Kirchengeschichte, sowie der von Eusobios abhängigen Chronisten.

Zu der zweiten Klasse gehören die Verzeichnisse bei Augustinus und

» Optatus, die von dem Chronisten des Jahres 3T>4 aufbewahrte Bischofs-

liste (der catalogus Liberianus), die verschiedenen Recensioncn

des sogenannten über Pontificalis, unter denen der catalogus
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Fclieianus vom Jahre 530 den ältesten Text repräsentirt , endlich die

Handschriften eines Katalogs vom Jahre 523 , welche statt der im über

Pontificalis gegebenen Biographien römischer Bischöfe einfache Namen-

verzeichnisse mit Angabe der Amtsdauer und theilweise auch noch ander-

weite Notizen bieten.

Ausser den Katalogen , deren Kritik die Grundlage der Untersuchung

bilden muss, kommen zunächst die M a r t y r o 1 o g i e n und K a 1 e n d a r i e n

der römischen Kirche in Betracht. Von diesen hat für die Zeit, auf welche

sich unsere Untersuchung beschränkt, im Grunde nur die ebenfalls von dem

Chronisten des Jahres 354 aufbewahrte depositio episcoporum et martyrum

(bei Mommsen, Uber den Chronographen des Jahres 354 in den Abhand-

lungen der Köuigl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften philo*, histor.

Klasse Bd.I, 1850, 8. 631 ff.) kritischen Werth; dieselbe ging ursprünglich

bis zu Silvester, ist aber im Chronikon bis zu dessen zweitem Nachfolger

Julius I fortgesetzt. Mit dem Papstverzeichuiss des Chronisten ist sie aus

derselben, offenbar officiellen römischen Quelle geschöpft Die Übrigen

Kaiendarien und Martyrologien sind sämmtlich weit jüngeren Ursprungs.

Die beiden wichtigsten von ihnen sind das sogenannte martyrologi um
Hieron ymian um (vetustius occidentalis ecclesiae martyrologium ed.

FiorentinL Lucca 166S), dessen Grundtext Anfang des 7. Jahrhunderts ent-

standen ist*) und das k 1 e i n e r ö m i s c h e M a r ty r o 1 o g i u m , frühestens

*) Ueber das martyrologium Hicronytnianum vgl. besonders Rossi , Roma sotteranca

T. L p. 112 ff. II. p. X ff. Nach demselben liegen dem Martyrologium verschiedene weit

ältere Bestandteile zu Grunde. Aus dem Umstände, dass zum 2!). December der

Ordinationstag Bonifacius' I (41S> angemerkt sei, schliesst er, dass eine der benutzten

Quellen zu Lebzeiten des Bonifacius entstanden sei, was vielleicht nicht unwahrschein-

lich ist. Weit unsicherer sind dagegen die weiteren Spuren älterer Stücke, welche

Rossi aufgefunden haben will. Wenn der Depositionstag des Miltiades doppelt an-

gegeben ist , einmal richtig IV idus Januar, das andremal irrig VI non.Jul., so ist an

letzterer Stelle depositio nicht mit Kossi nach Papebrochs Vorgang in ordinatio zu

emendiren und daraus auf das Vorhandensein einer zweiten noch bei Lebzeiten de»

Miltiades entstandenen Quellenschrift zu echliessen, sondern es Hegt einfach eine Ver-

wechselung des Ordination»- und des Depositionstags durch irgend einen unwissenden

Schreiber zu Grunde. Die Quelle, welche beide Data enthielt, wird irgend eine Redaction

des Uber Pontifiealis gewesen sein. A cimlich verhält es sich bei Anteros, dem abermals

irrig der 24. November statt des 3. Januars als Todestag zugeschrieben wird. Der

24. November steht fehlerhaft statt des 2t. Auch hier ist Ordinations- und Depositions-

tag verwechselt. Bei Marcellus ist die doppelte Anset/.ung des Todestags zum 16. Jan.

und 7. Octbr. nur Schein : denn der an dem letztgenannten Tage verehrte Marcellus ist,

wie schon Pagi bemerkt . eine ganz andere Person , vergl. das Martyrol. Roman, zu dem
betr. Tage. Vollends auf die eonfuse und zum Thoil heillos verderbte Namensliste zum
23. December, aus welcher Rossi zwei alte Papstlisten herauserkennen will, eine unter

I*
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au* <1lt Mitte des 8. Jahrhunderts , welches dem Martyrologium des Ado

als Quelle diente und zuerst von Jiosweyde in dessen Aussähe des Ado

fAntwerpen 1613) veröffentlicht wurde.*) Heide Martyrologien gehen

uns jedoch bereits einen durch die verschiedensten Hände hindurchge-

gangenen Text und beruhen in ihren Angaben Uber die Depositionstage der

römischen Bischöfe entweder direct auf dem liber Pontificalis oder doch

auf einer ihnen mit diesem gemeinsamen Quelle. Für die ältere Zeit

(bis 354) bleiben wir ausschliesslich an da« Kalendarium Liberianum

gewiesen.
^

Die neuerdings (seit 1S.V2) wieder aufgefundenen (1 r älter einer An-

zahl älterer römischer Bischöfe**) haben direct für die Chronologie keine

Ausbeute geliefert. Die Grabschriften enthalten nur die Namen und die

Bezeichnung der Amtswürde, da und dort auch den Zusatz martyr, aber

keine Angaben über die Todesjahre oder Todestage. Auch die vom Bischof

Damasus herrührenden Epitaphien mehrerer seiner Vorgänger, wie des

Cornelius und Eusebius , bieten keine chronologischen Notizen. Desto

grösser ist der historische Werth dieser Entdeckungen, welcher mittelbar

auch der l'apstehronologie zu Gute kommt.

Wir wenden uns jetzt zu einer näheren Prüfung der überlieferten

Kataloge.

Marcellus, eine zweite noch ältere unter Cornelius abgcfaBste, ist gar nichts zu geben.

Von sämmtlichen hier in wunderlichster Ordnung, zum Theil doppelt und dreifach auf-

gezählten römischen Bischofsnauien wird in den älteren Texten des martyrolog. Hieronym.

nur der Name des Evaristtis gestanden haben, welcher hier den Anfang macht, und auch

in den Handschriften des Martyrol. Adonis beim 23. December eingetragen ist. Aeltere

(.Miellen als das Kalendarium Liberianum , dessen Benutzung unzweifelhaft ist (vgl. auch

Mommscn a. a. 0. S. 632 Anm. 3) lassen »ich durchaus nicht nachweisen. Das

martyrolog. Hieronym. würde also im günstigsten Falle nur für die Textkritik des

liberianischen Verzeichnisses in Betracht kommen können. Doch wird man es selbst

hierfttr ebenso wie die Angaben im catalogus Felicianus und in den spätem Martyrologien

nur mit grosser Vorsicht anwenden dürfen, namentlich in den chronologisch wichtigsten

Fällen, wo man wirkliche oder vermeintliche Lücken jenes älteren Verzeichnissesaus

den spätem Texten auszufüllen unternimmt.

•) Ueberdas martyrologium Komanum parvum vgl. Sollerio in der praef. zu seiner

Ausgabe des martyrologium Usuardi (Venedig 1745) p. XXVr
sqq. Kossi a. a. o. T. II

p. XXVII ff. Abgedruckt ist dasselbe auch in der römischen Ausgabe de» Ado von 1745.

•*) Vgl. hierzu R oss i Koma sotteraneaT.l < I M>4),T.II ( I S67). Aufgefunden siud bisher

das Epitaphium des Eusebius, die Grabsteine des Anteros, Fabianus, Lucius, Eutychianus,

und die Krypta des Cornelius. Auch von der Grabstätte Sixtus II. haben sieh deutliche

Spuren gefunden; der Grabstein selbst it>t nicht mehr vorhanden. Die Ausgrabungen

erfolgten unter Leitung Kossi's. Unter den Inschriften im ersten Bande von Rossi's

Inscriptionea Christianae finden sich keine Grabschriften von Päpsten.
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A. Die griechischen (inorgeiilUndischen) Kataloge.

Das erste Verzeichnis* römischer Bischöfe, von dem wir Kunde haben,

fand sieh in dein Besitze des Kirchenlehrers Hegesippos, welcher auf

seinen Reisen überall in den Apostelkirchen der Jtadoxij der Bischöfe seit

der Apostelzeit nachforschte, um ftlr die unverfälschte Ucbcrlieferung

der christlichen Lehre eine Bürgschaft zu gewinnen. Wie er in seinen

vTToiivfifiaict (bei Eus. h. e. IV*, 11) selbst erzählt, kam er unter dem Epis-

kopate des Auicctus nach Horn und blieb daselbst bis zu dessen zweitem

Nachfolger Eleutherus, zu dessen Zeit er sein Crcschichtswerk verfasste. Er

verfolgte daher die Atridoxy der römischen Bischöfe bis herab auf Anicetus

und trug dessen nächste Nachfolger Soter und Elcuthcros, seine Zeitgenossen,

selbst nach (bei Ens. h. e. IV, 22). Leider ist uns der Katalog selbst nicht

mehr erhalten, daher wir über die Vorgänger Anieet's nichts erfahren,

doch ist schon die bei Ensebios aufbewahrte Angabe von Wichtigkeit, dass

Anicetus der unmittelbare Vorgänger des Soter war. Denn gerade hier

weichen die lateinischen Kataloge, welche den Anicetus vor Pius stellen

und .Soter auf Pius folgen lassen , ab. Mehr als die Namen der einzelnen

Bischöfe und ihre Reihenfolge wird Hegesippos schwerlich vorgefunden

haben.

Der Katalog des Irenäus (haer. 3, 3, 3) enthält ebenfalls nur die

Namen, nicht die Amtsjahre der einzelnen Bischöfe, aber in vollständiger

Reihenfolge von den Aposteln Petrus und Paulus bis herab zu Eleutherus.

dem Zeitgenossen des Ireitäus. Seine Liste ist folgende :

ol änoffToXot nhgog xcrl TIavXog.

dndnoGToXmv
1. Alvog 7. TtXföifOQog , og xal fv66'$~wg

2. kveyxXijrog 8. 'YyXvog

3. KX^ftijg 9. niog

4. EvaQefftog 10. kvixtjrog

5. jiX&avÖQog 11. -<"<>,<_>

6. Xvorog 12. EX&v&eQog.

Ob Irenäus aus Hegesippos geschöpft oder selbstständige Nachrichten

eingesammelt habe, wird sich schwerlich mit Sicherheit ausmitteln lassen.

Jedenfalls hat er lange genug in Rom sich aufgehalten , um authentische

Quellen, soweit dergleichen überhaupt vorhanden waren, benutzen zu

können. Wir werden daher annehmen dürfen, dass die von ihm mitge-

teilte Liste die officielle diadoxtj der römischen Kirche, wie sie zur Zeit

des Eleutherus überliefert, war, wiedergiebt.



Von Kusch ins ist uns eine doppelte Papstliste überliefert, die eine in

der Chronik, die andere in der Kirehcngcsehichte. Die Liste

der Chronik ist nicht aus der Bearbeitung des Hieronymus, sondern aus

der armenischen Uebersetzung zn schöpfen. Dieselbe reicht in den auf uns

gekommenen Texten von Petrus bis Gajus, dem vorletzten Bischöfe vor der

dioeletianischen Verfolgung, und verzeichnet Namen und Anitajahre der

einzelnen Bischöfe. Die Antritt«jähre sind in das spatium hiatoricum des

eusehianischen Kanon eingetragen , dessen Zeitrechnung nach „Jahren

Abrahams" und nach unächten „Olympiaden", d. h. nach julianischen

Schaltperioden arrangirt ist. Für die Reduetion der Jahre Abiahams auf

Jahre der christlichen Zeitrechnung galt früher die Kegel, nach Christi

Geburt von der gegebenen Jahreszahl Abrahams die Zahl 2016 zu sub-

trahiren. Nach der Beweisführung G u t s c h m i d ' s *) gilt diese Gleichung

aber nur für die Jahre 2017—2201» und ändert sich mit der Regierung des

Pertinax. Von da an bis zum Schlüsse der Chronik 2210—2343 Abrahams

haben wir von dem gegebenen .Fahre vielmehr 2018 zu subtrahiren, um für

ein im spatium historicum eingetragenes Datum das entsprechende Jahr

nach Christus zu finden. Eine Ausnahme von dieser Regel machen im

spatium historicum diejenigen Angaben, die in den Quellen, welche Eusebius

benutzte, in ächten Olympiaden jähren ausgedrückt waren: dieselben kommen

jedoch für unsere Untersuchung weiter nicht in Betracht.

Für das Papstverzeichniss hat Eusebios keine Berechnung der Amts-

jahre der einzelnen Päpste nach irgend einer der damals üblichen Acren,

sondern lediglicli die Reihenfolge der Namen mit Angabe der Amtsdauer

vorgefunden, wogegen die Eintragung der Papstliste in das spatium histo-

ricum , also die Bestimmung der Antrittsjahre der einzelnen Bischöfe nach

Jahren Abrahams auf des Eusebios eigne Rechnung kommt- Als Anfangs-

datum gilt ihm der Tod des Petrus, den er nicht wie der Chronograph vom

Jahre 354 in das erste Jahr Neros, sondern gegen das Ende der neronischen

Regierung aetzt, und in [der Chronik hei 20S3 Ahr. = 67 n. Chr. einträgt,

was nach seinen Kaisergleichzeitigkeiten dem 13. Jahre Neros entspricht.

Dieselbe Rechnung muss er, nach seinen anderweiten Ansätzen zu schliesscn,

auch in der Kirchengeschichte befolgt haben. Auf das Jahr vorher, 20S2

Abrahams oder Neronis XII , wird der Amtsantritt des ersten Bischofs nach

Petrus, des Linus fixirt. Vermuthlich ist dies aber auch für den Tod des

Petrus selbst das ursprünglich von Eusebios selbst angesetzte Datum, da

man nicht recht begreift, warum er den Apostel den Amtsantritt seines

Nachfolgers um ein Jahr überleben lassen sollte. Auch kommen die 25

•) I»c temporum notis quibus Eotebhll utitur in chronicis canonibuu, Kiel IStiS.
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römischen Bischofsjähre des Petrus nur heraus, wenn man von 20V2 zurück

rechnet. Schon dieses Datum nun, auf welchem das ganze Arrangement

der Papstjähre beruht, ist keiner zuverlässigen historischen Ueherlieferung

entlehnt, sondern verdankt seine Fixirung lediglich der gelehrten Reflexiou.

Während nämlich der Chronist vom Jahre 351 nach der älteren Chronologie,

welche den Tod Jesu in das Consulat der beiden (Jemini oder ins 15. Jahr

des Tiberius (29 n. Chr.) setzt, die traditionellen fünfundzwanzig römischen

Bischofsjahre des Petrus unmittelbar vom nächstfolgenden Jahre an zählt,

hält sich Eusebios an die anderweite Ueherlieferung, welche den Tod des

Petrus gemeinsam mit dem des Paulus unter Nero erfolgen Hess, dann aber

natürlich nicht am Anfange, sondern gegen das Ende der neronischen

Regierung. Daher verlegt er hier und in der Kirchengeschichte (II. 25)

wol schon nach älteren Vorgängen den Tod beider Apostel in die neronisehe

Christenverfolgung, womit auch Hieronymus in der lateinischen Bearbeitung

der Chronik *) übereinstimmt, obwol letzterer für die neronisehe Verfolgung

und für den Amtsantritt des Linus, als des ersten Bischofs nach Petrus, das

Jahr 20S4 Ahr. 08 n. Chr. verrechnet. Da aber das geschichtliche Datum

für die neronisehe Verfolgung das Jahr (54 ist, so hat Eusebios den Tod des

Petrus mit 2082 Ahr. um zwei, mit 20S3 Ahr. um drei (Hieronymus mit

2084 Abr. sogar um vier) Jahre zu spät angesetzt. Von 2082 Abr., als

dem angenommenen Antrittsjahre des Linus, rechnet Eusebius in der Chronik

nun einerseits die 25 römischen Bischofsjahrc zurück **)
,
wogegen die auf

die Antrittszeiten der folgenden Bischöfe fallenden Jahre Abrahams von

demselben Termine ab durch einfache Addition der überlieferten Amtsjahre

gefunden werden. Inwieweit einzelnen Ansätzen etwa feste Data zu Grunde

liegen, ist besonders zu untersuchen. Die Differenzen, welche sich hie und

da zwischen der Angabe der Bischofsjahrc und den entsprechenden Inter-

vallen der beigeschriebenen Jahre Abrahams ergeben, gleichen sich immer

wieder aus und scheinen lediglich auf ungenauer Eintragung zu beruhen.

Dagegen müssen bei der kritischen Untersuchung der eusebianiseben

Papstliste die Kaisergleichzeitigkeiten im Kanon durchaus ausser Betracht

bleiben. Das Kaiserverzeichniss daselbst ist nämlich nach einem andern

Princip als das spatium historicum eingerichtet : bis Pcrtinax sind nach

Gutschmid's Entdeckung antiochenische Jahre, die im Herbst beginnen,

•) Euscbi chronicorum libri duo. ed. Schöne. Vol. II. Chronicorura canonum quao

supersunt. (Berlin, ISHtt) p. 156.

•*) Als Anl'angsjahr des Petrus in Rom wird allerdings nicht 205Ü, sundern 2055

Abrahams ((Jaii III) bezeichnet, doch hängt dies mit der bekannten chronistischen Sitte

zusammen , die vollen Jahre erst von dem Beginne des nächstfolgenden Jahres an zu

zählen.
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ilcn vom 1. Januar an laufenden Jahren Abrahams gleichgesetzt, von Per-

tinax an liegen der Quelle alexand rinischc Jahre, die Ende August beginnen,

zu (»runde. Ausserdem hat Kusebios durch Einschiebung von drei Flill-

jahren hei Pcrtinax. Caracalla, Philippus, von denen eins durch Weglassung

des Regierungsjahres von Constantius Chlorus wieder in Abzug kommt , die

abweichende Berechnung der Jahre im spatium historicuni stufenweise aus-

geglichen. Eine unmittelbare Keduction der Pnpstjahre auf die entsprechen-

den Kaiserjahre im Kanon würde daher nur Verwirrung stiften , ist aber

auch völlig Überflüssig, da die Papstliste unmittelbar nach Jahren Abrahams

im spatium historicuni und nicht nach der Kaiserlistc arrangirt ist. Letztere

hat daher, abgesehen von etwaigen einzelnen, in Kaiserjahren ausgedrückten

Daten, auf erstere durchaus keinen Kinfluss.

Als Grundlage der weiteren Untersuchung gebe ich zunächst folgende,

aus dem Kanon der Chronik entlehnte Tabelle:

J) 1 Sl II U 1 l. A m t h i uh roA III L DJ 411 1 V«
Jahre Jahre uiiMTiT

I\. II I 8 L J
| HUI i

Abraham s. ^•itnvbnuuß

Petrus ann. XX • 2055 39 Gaii III.

1. Linus ann. XUII 20S2 60 Neronis XII.

2. Linus ann. VIII 2095 79 Titi i.

3. Clemens ann. Villi 2103 87 Domitian! VII.

4. Eiuirestos ann. VIII 2110 94 Domitiani XUII.

5. Alexander ann. X 21 19 103 Trajani VI.

6. Xestos ann. XI 2130 114 Trajani XV1L
7. Telesphoros ann. XI 2140 124 Adriani \ III.

s. llyginos ann. IUI 2150 134 Adriani XVIII.

y. Pias ann. XV 2154 138 Antonini I.

in. Nikitos ann. XI 2 Iii* 152 Antonini XV.

unter dem Poly-

karp nach Rom
•

kam.

ii. Sotcr ann. VIII 21S0 164 Marci IUI.

12. Agripinos ann. Villi 21*5 1159 Marci Villi.

13. Elcuterrios ann. XV 2180 173 Marci XIII.

Hector ann. XII 2202 186 Comraodi VII.

14. Zephrinos ann. XII 22 t 6 198 Severi VII.

Calistatos ann. Villi 2229 211 Caracallae II.

16. Urbanus (feblt) 223« 21S Klagubali I.

17. Pontianus ann. Villi 2241) 22^ Alexaudri VII.

IV Anteros mens. I 2256 23« Gordiani 1.

10. Fabianus ann. XIII 225« m Gordiani I.

20. Cornelius ann. III 2264 246 Philippi III.

21. Lucius mens. II 2269 250 Philippi VII.

22. Stephanus ann. II 220S 250 Philippi VII.

23. Xestos ann. XI 2271 253 Galli II.
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IM schüfe.

24. Dionysius

25. Felix

20. [Kutychianus]

27. (iaius

(28. Marccllinua

ann. XII 2279 261 (iailieni VIII.

ann. XVHIl 22V> 271 Aurelianil.

inen». II 2296 27s Probi II.

ann. XV 2296 27s Probi II.

n\[ 293 Diocletiani VIII].

Aus* dieser Liste ist zunächst der nur durch Versehen unter die

römischen Bisehöfe gerathene Alexandriner Agrippinus zu streichen; so-

dann ist der ebenfalls nur durch Schreibfehler wiederholte Name Linus au

der zweiten Stelle durch Ancncletus zu ersetzen , ferner an 20. Stelle der

ausgefallene Käme des Kutychianus zu ergänzen, endlich am Schlüsse, wo

die Handschriften lückenhaft sind, als 2\ Bischof Marcellinus, der letzte vor

der Verfolgung, mit dem auf seinen Amtsantritt fallenden Jahr Abrahams

und dem entsprechenden Kaiserjahr hinzuzufügen. In den Ziffern ist der

Fehler bei Petrus, welcher statt 25 Jahre nur 20 erhält, schon aus der

grossen Differenz ersichtlich , welche zwischen dieser Angabe und den bei-

geschriebenen Kaisergleichzeitigkeiten besteht. Um die Lticke bei Urban

zu ergänzen, hat man die Gesammtzahl der Biscliofsjahrc von Petrus bis

Urban mit der G esammtzahl der entsprechenden Jahre Abrahams 2055 bis

2246 zu vergleichen. Ks ergiebt sich hieraus, dass die Gesammtzahl der

betreffenden Bischofsjahre statt 182 vielmehr 191 betragen muss: folglich

waren in der Bischofslistc flir Urban neun Jahre gerechnet, wie auch

Hieronymus hat. Unter den folgenden Bischöfen ist. wie'die entsprechenden

Jahre Abrahams 2289-229« lehren, die Zahl von 19 Amtsjahren bei Felix

offenbar viel zu hoch. Die Gesammtsumme der Jahre Abrahams von Pon-

tianus bis Gajus, 224(5—2296 Ahr.= 228—278 u. Z., beträgt nun 50 Jahre,

die Summe der einzelnen Bischofsjahre dagegen 69 Jahre. Zu einer einiger-

massen zuverlässigen Emendation des Irrthums scheinen uns nun alle Mittel

zu fehlen , da die Liste der eusebianischen Chronik bei den einzelnen An-

sätzen mehrfach von den Angaben der Kirchcngeschichte , ebenso wie des

Hieronymus abweicht, man also nicht berechtigt ist, die Ziffern ohne Weiteres

nach jenen zu emendiren. Auch die in Jahren Abrahams ausgedrückten

Intervallen zwischen dem Antritt des einen und dem des je folgenden

Bischofs geben nur einen unsicheren Anhalt, da sie von den ftlr die einzelnen

Bischöfe angesetzten Amtsjahren fast überall um ein bis zwei Jahre differiren.

Nun stimmt aber die Summe der für die einzelnen Bischöfe von Pontianus

bis Gajus in der Kirchcngeschichte angesetzten Amtszeiten mit den ent-

sprechenden Jahren Abrahams in der Chronik bis auf ein Jahr tiberein.

Dieselbe beträgt dort 49 Jahre, wenn man daselbst die Zeit des nach der

Hechnung der Kirchengeschichte c. 237 geweihten, unter Dccius c. 250 als
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Märtyrer gestorbenen Fabianus auf 13 Jahre veranschlagt, womit auch die

Chronik und Hieronymus übereinstimmen. Und eben dahin führen die

Kaisergleichzeitigkciten der Kirchengcschiehte, welche nach unserer Aera

den Zeitraum von 231—2S0 umfassen. Der Felder in der Chronik ist also

nicht in der durch die Jahre Abrahams tixirten Gesammtsumme, solidem in

den Ziffern fllr die einzelnen Bischöfe zu suchen. Hei näherer Betrachtung:

ergiebt sich nun, dass ausser bei Felix auch bei Pontianus und Dionysius

die Ziffern der Jahre verderbt, resp. verändert sind. Der Tod des Pontianus

und der Antritt des Anteros wird in der Chronik ins erste Jahr Gordians

gesetzt, 2256 Ahr. oder 23S n. Chr., und ebenso lässt die Kirchengesehichte

denselben schon unter Gordian erfolgen, nach der dort zu Grunde gelegten

Berechnung bereits im Jahre 237, welches nach der richtigen Chronologie

freilich noch dein Maximums gehört, nach der Rechnung des Eusebius aber

wirklich dem Gordianus zugewiesen wird. Hier scheint also allerdings ein

Überliefertes Datum zu Grunde zu liegen, wenngleich die Richtigkeit dieser

Angabe bei der abweichenden Ueberlieferung des lateinischen Kataloges

aus der Zeit des Liberius, nach welchem der Tod des Pontianus schon ins

Jahr 235 fällt, noch sehr der Prüfung bedarf. Wahrscheinlich hat Eusebios

nichts weiter Uberliefert gefunden, als dass Fabianus unter Gordianus Bischof

gewesen sei, was ganz richtig ist. Diese Angabe hat er von dem Amtsantritt

des Fabianus verstanden und zugleich auf dessen Vorgänger Anteros, der

nur wenig Uber einen Monat auf dem römischen Stuhle sass, bezogen

(H. E. VI, 29). Dann musste aber der Tod des Pontianus ebenfalls bis zu

Gordianus erstreckt werden, wenigstens bis auf den Anfang desselben, also

bis auf das erste Jahr seiner Regierung. Für die Amtszeit Pontiau's sind

nun in der Kirchengeschichte sechs Jahre (231 - 237) verrechnet, und dies ist

wahrscheinlich in der Quelle des Eusebios die überlieferte Zahl. Nach den

Ansätzen seiner Chronik kam er aber damit nicht aus. Da er nämlich den

Amtsantritt des Pontianus ins Jahr 2246 Ahr. setzt ,
so fehlten ihm um bis

zum Jahr 237 (225"» Ahr.) zu gelangen, drei Jahre, um das erste Jahr

Gordians, nach seinen Ansätzen also 2256 Ahr. = 238 n. Chr., zu erreichen,

sogar vier Jahre. Daher wird denn die Summe der Amtsjahre des Pon-

tianus auf neun , die vom Tode des Urban bis zum Tode des Pontianus ver-

strichene Zeit aber auf zehn Jahre, 2246—2256 Ahr. erhöht, womit denn

das, wenn auch nicht Uberlieferte, so doch aus einer wirklichen Ueber-

lieferung erschlossene Datum für den Tod des Pontianus und den Antritt

des Anteros glücklich erreicht war.

Feste Punkte scheinen ferner auch die Antrittsjahrc Xystus' II und des

Eutychianus zu sein, da bei diesen Chronik und Kirchengeschichte trotz

ihrer zum Thcil sehr grossen Differenzen vorher und nachher wieder zu-
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Hammentreffen. Der Antritt des Xystus füllt nach der Chronik 227 1 Ahr.

oder 253 u. Z. (Galli II), der de« Eutychianua (und Gajus) 2296 Ahr. oder

27S n. Chr. (Probi II). Beinahe auf dieselhen Daten kommt man aber,

wenn man die Bischofsjahre der Kirchengeschichte von 237 n. Chr., als dem

Antrittsjahre des Anteros, abwärts herechnet: denn hiernach würde der

Antritt Xystus' II auf 254, der des Eutychianus auf 2711 u. Z. fallen. Doch

dürfen uns diese Berührungen nicht dazu verführen , hier wirklich an über-

lieferte Data zu denken. Denn der Ansatz 253 oder 254 für Xystus II ist

nachweislich zu früh, der Ansatz 278 oder 279 für Eutychianus nachweislich

zu spät. Wie. wenig aber hei diesen Ansätzen von festen Daten die Bede

sein kann, erhellt schon aus einer Vergleichung der Data für die Vorgänger

Xystus' II, Cornelius 2264— 2268 Ahr. (246—250 n. Chr.), Lucius 226* Ahr.

(250) und Stephanus 2268—2271 Ahr. (250—253 n. Chr.), mit der wirklich

überlieferten Notiz zu 2270 Ahr. Galli I (252 n. Chr.) : Navatius (Novatus)

ab ecclesia abscissus est et Xavatianus haeresim suscitavit. Da nämlich

Novatus als Gegenbischof des Com el i us auftrat und zwar wie sich nach-

weisen lässt, wenn auch nicht im Jahre 252, so doch im Jahre vorher (251),

so kann Eusebios für Cornelius und seine nächsten Nachfolger unmöglich

Data vorgefunden haben, nach welchen das Auftreten des Novatus, wie sich

aus den Ansätzen der Chronik ergeben würde, unter Stephanus, den zweiten

Nachfolger des Cornelius fallen müsste. Aber schon der Ansatz für Cornelius

2264 Ahr. = Philippi III. (246 u. Z.) ist nachweislich um 4 Jahre zu früh;

denn sein Vorgänger Fabianus wurde, wie Eusebios selbst in der Kirchcn-

geschiehte berichtet, erst unter Decius Märtyrer und des Cornelius eigne

Amtszeit wird nach der Kirchengeschichte ganz richtig noch unter Gallus

verlegt, während sie nach den Ansätzen der Chronik nur eben bis Gallus

heranreichen würde. Ebensowenig passt das überlieferte, nur um etwa ein

Jahr unrichtige Datum für die decianische Christenverfolgung 2269 Ahr.

= 251 n. (Mir. zu den Ansätzen der Papstjahre: dieselbe würde nach

letzteren schon in die Amtszeit des Stephanus fallen , also nachweislich zu

spät. Endlich Xystus II würde nach der Rechnung der Chronik, welche

auch in der Kirchengeschichte wiederkehrt, das gallienische Friedensedict

noch überlebt haben, da dieses nach anderweiter Ueberliefcrung auf

2271 Ahr. = 256 n. Chr., die Amtszeit des Xystus aber auf 2271 bis

2279 Ahr. angesetzt wird. Xystus wurde aber Märtyrer in der valeria-

nischen Verfolgung, am 6 August 258. Abgesehen von dem noch dazu

unrichtigen Datum für den Tod des Pontianus Gallieni I. hat Eusebios hier

also nirgends feste Data gehabt, sondern alle seine Ansätze beruhen ledig-

lich auf öfters sehr weit von der wirklichen Chronologie abirrender Be-

rechnung. Auch die Kirchengeschichte hat für diese späteren Bischöfe
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überhaupt keine in Kaiserjahren ausgedruckten Gleichzeitigkeiten mehr

überliefert. Für Antcros und Fahianns wird, wie schon erwähnt, im Allge-

meinen die Regicrungszeit des Gordianus, für Cornelius die des Gallus ge-

nannt; ausserdem findet sich nur bei Xystus II die nachweislich falsche,

aber aus der Rechnung der Chronik erklärliche Angahe, er sei zur Zeit des

Fricdensedictes des Gallienus noch Bisehof gewesen (H. F. VII, 14) und hei

Felix lesen wir die confuse Notiz« er sei kurze Zeit vor der Thronbesteigung

Diocletians (2S4) Hischof geworden, während nach der eignen Rechnung der

Kirchengeschichte Felix schon volle 10 Jahre früher (274) geweiht worden

sein muss (II. E. VII, 30), Indessen Kegl hier wol nur eine Ungenauigkeit

des Ausdrucks zu Grunde, und gemeint ist vielmehr, dass Felix kurz vor

dem Kaiser Pro hu« den römischen Stuhl bestiegen, was mit den Angaben

sowol in der Kirchengeschichte als in der Chronik übereinstimmt, aber

ebenfalls schwerlich auf sicherer l eberlieferung beruht, weun anders hier

dem Kataloge der liberianischen Chronik zu trauen ist, nach welchem Felix

schon vor dem Regierungsantritte des Prohns gestorben sein muss.

Nun beträgt aber die Summe der Amtsjahre von Antcros bis Lucius in

der Chronik wie in der Kirchengcschichte 10 Jahre und einige Monate, für

deren Verrechnung Kusebios in der Chronik nur 12 Jahre 2250 2208 Ahr.,

23S—250 n. Chr., angesetzt hat, daher er, um auszukommen, in den ent-

sprechenden in Jahren Abrahams ausgedrückten Intervallen die längere

Anitadauer des Fahianns (13 Jahre) um volle 5 Jahre gekürzt hat (2250 bis

2204 Ahr.). Der Fehler liegt hier sicher nicht in den Ziffern für die ein-

zelnen Bischofszeiten, sondern lediglich an deren Verrechnung durch Eusebios

selbst bei der Eintragung in seinen Kanon. Ebensowenig ist an den Ziffern

von Stephan (2 Jahre) und Xystus (1 1 Jahre), die mit der Kirchengcschichte

übereinstimmen , etwas zu ändern ; die Ungenauigkeit trifft auch hier nur

die Lage der Bischofszeiten im Kanon und die hieraus resultirenden Inter-

valle, welche bei Xystus statt 1 1 Jahren nur 8 Jahre ergeben würden. Da-

gegen sind bei Dionysius (12 J.) und Felix (19 J.) die Ziffern handgreiflich

verderbt. Ersterem werden statt 12 nur 10 (2279* 2259), letzterem gar

nur 7 Jahre Abrahams (22S9—2290; zugewiesen, also zusammen 17 Jahre

statt 31 Jahren, wie die Addition der Ziffern ergiebt. Daher ist bei

Dionysius mit der Kirchengeschichte und Hieronymus 9 Jahre zu lesen,

wie auch der Codex des Nerses bietet. Wollte man nun bei Felix, dem die

Kirchengeschichte und Hieronymus nur 5 Jahre geben, die 19 Jahre mit

einer sehr leichten Aenderung wenigstens in 9 Jahre emendiren, so würde

damit der Febersehuss der Gesammtziffer von Pontianus bis Gajus über die

für dieselben Bischöfe verreehneten Jahre Ahrahams auf 7 Jahre herab-

gemindert. Von diesen kommen 3 auf die zur Ausgleichung der Rechnung
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von Eusebius selbst dein Pontianus zugesetzten Jahre, es bleibt also immer

noch ein liest von vier überflüssigen Jahren. Dieser lässt sieh also nur

dadurch beseitigen, dass man auch in der Chronik die Amtszeit des Felix

statt mit 19 mit 5 Jahren ansetzt, was auch puläographisch nicht unmöglich

ist ( f TI 110' aus fTHf'). Nimmt man diese Emendation vor, so stimmt

sowol für die Zeit von Pontianus bis Gajus als für die Zeit von Petrus bis

Urban die Summe der einzelnen liischofsjahrc mit der entsprechenden Gc-

sammtsumme von Jahren Abrahams überein.

Hiernach wird die von Eusebius vorgefundene, in das spatium

historicum eingetragene, resp. bearbeitete Papstliste folgendermassen her-

zustellen sein:

Petrus !inn. XXV
Linns ann. XMII
Anencletus ann. VIII

( ILinons ann. Villi

Evarestus ann. VIII

Alexander ann. X
Xystus ann. XI

Telesphorus ann. XI

Hyginus ann. IUI

Pius ann. XV
Anicctus ann. XI
Soter ann. VIII

Eleutherius ann. XV
Victor «nn. XII

Zephyrtnus ann. XII

Callistus ann. Villi

UrbanOl ann. Villi

bis Alexandri VII,

zusammen 191 Jahre

Pontianus ann. VI. geändert in Villi

Anteros mens. I

Fabianus ann. XIII

Cornelius ann. III

liegenbisehof Novatus

Lueius mens II

Stephanus ann. II

Xystos ann XI

Dionysius ann. Villi

Felix ann. V
Eutychianus mens. II

(Jajus ann. XV
[Marcellinus |.

zusammen bis zum Antritte Marcel-

lus «4 Jahre (und einige Monate).

Gesammtsumtue von Petrus bis Marccl-

linus 255 Jahre.

Trotz der grossen Verderbnisse, welche den zweiten Theil der Liste

von Pontianus bis (Jaju's betroffen haben , können wir das nahe Verwandt-

schaftsvcrhältniss desselben mit den Angaben der Kirchengeschichte noch

bestimmt erkennen. Der ganze Unterschied besteht nach obiger Herstellung,

wenn man die absichtliche Aenderung bei Pontianus ausser Hetracht lässt,

darin, dass Lucius in der Chronik 2 Monate, in der Kirchengeschichte

8 Monate, Eutychianus in der Chronik 2 Monate, in der Kirchengeschichte

e. 10 Monate erhält. Meide Listen fllliren also unzweifelhaft auf eine ge-

meinschaftliche Quelle zurück.

Anders verhält es sich mit dem ersten Theile der Liste, von Petrus

bis Urban. Hier ergiebt sich aus der Kirehengeschiehtc folgender Katalog:
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- Adriani III

- Adriani XII

— Antonini I

Petrus (ann. XXV
|

(42— »>7 u. Z.]

Linus ann. XII (thron. Villi) bis Titi II -79.

Anencletus ann. XII (Chron. VIII) - Üomitiani XII —M (III).

Clemens ann. Villi - Trajani III (I. IUI?) -99 (100).

Kvarestus ann. VIII — c. Trajani XU los.

Gleichzeitig f Cerdon von Ale-

succedirt Primus.

Alexander ann. X
Gleichzeitig f Primus von Ale-

xandrien,

suocedirt Justus.

Xystus ann. X (Chron. XI)

Ein Jahr und einige Monate später

f Justus v. Alexandrien,

auccedirt Eumenes.

Telesphorus f anno XI g«

Nach Irenaus Märtyrer.

Hyginus ann. IUI

Ungefähr gleichzeitig f Eumenes,

suocedirt Marcus.

Pius f anno XV mo

Anicetus ann. XI

Soter ann. VIII

Eleutherius ann. XIII (Chron. XV)
Gleichzeitig f Julianus von Ale-

xandrien,

succedirt Demetrius.

Victor unn. X (Chron. XII)

Zephyrinus ann. XVIII (Chron. XU)
Callistus ann. V (Chron. Villi)

Urbanus ann. VIII (Chron. Villi)

Beide Listen haben zwar Verwandtschaft, namentlich in der Mitte, von

Clemens bis Soter, wo nur Telesphorus in der Chronik ein Jahr mehr als

in der Kirchengesehichte erhält; dagegen gehen sie sowol am Anfang (bei

Linus und Aneneletus) als am Schlüsse (von Eleutherius an) soweit ausein-

ander, dass man zwei völlig verschiedene Quellen für dieselben annehmen

muss. Die beigeschriebenen Kaiscrglciehzcitigkeiten der Kirchengeschichte

stimmen nirgends mit denen der Chronik Uberein, auch wenn man die

Ungenauigkeiten der Verrechnung der Kaiserjahre nach Jahren Abrahams

in der Chronik mit in Anschlag bringt. Dennoch treffen beide Listen am
Sehluss der Rcgierungszeit Urbans ziemlich genau zusammen, da nach der

Chronik der Tod des Urban ins 7. Jahr Alexander fällt, was von der ent-

sprechenden Kaisergleichzeitigkeit der Kirchengeschichte, die wir freilich,

da sie nicht angegeben ist , nur aus der Kaisergleichzeitigkeit für den Tod

Aurelii VIII

Aurelii XVII
Commodi X

SeveriVUI[I. Villi]

Elagabali I

c. Alexandri I

-118.

-148 (127).

-138(137).

-142.

-157 (156).

-108 (167).

-176 (175).

-188.

-200.

-218 (217).

222 (221).

-230.
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Heines Vorgängers Callistus, circa Alexandri I., berechnen können, um etwa

2 Jahre differirt. Das dem Todesjahre Urbans in derChfonik entsprechende

Jahr Abrahams 2246 führt auf 228 u. Z., was von dem (durch Rechnung

zu findenden) Datum in der Kirchengesehichte ebenfalls um zwei Jahre

differirt. Aber eben dieses Jahr 228 ist nach der Kaisertabelle im cusebia-

nischen Kanon nicht das 7., sondern das 8. Jahr Alexanders, und dieses

kommt der Rechnung der Kirchengeschichte ziemlich nahe. Nach der

richtigen Chronologie geht das 8. Jahr Alexanders vom 1. Februar 229

bis zum 31. Januar 230 ; folglich würde, wenn Urbanus wirklich, wie die

älteste Recension des Ii her Pontificalis, der sogenannte catalogus Felicianus

angiebt, am 19. Mai deponirt sein sollte, sein Tod noch ins Jahr 229 fallen,

vorausgesetzt, dass das 8. Jahr Alexanders das richtige ist. Der alte Papst-

katalog in der Chronik vom Jahre 354 berechnet als letztes Jahr Urbans

dagegen 230 n. Chr., also das 9. Jahr Alexanders, auf welches auch die

Rechnung der Kirchengesehichte führen kann. Welche von beiden Angaben

nun auch die genauere sei
,
jedenfalls stehen wir hier auf dem Boden be-

glaubigter Ueberlicferung. Euscbios muss für den Tod des Urbanus ein

festes, wol nach dem gleichzeitigen Kaiserjahre bestimmtes Datum vor-

gefunden haben; ein Resultat, wodurch auch unsere obige Annahme, dass

er die Amtszeit des Pontianus absichtlich verlängert habe, um sie mit der

Lage der Jahre Abrahams im spatium historicum in Finklang zu bringen,

eine neue Bestätigung gewinnt. Für Pontianus standen also Antritts- und

Todesjahr, in Kaisergleichzeitigkeitcu ausgedrückt, fest: das Antrittsjahr

war überliefert, das Todesjahr aus einer ebenfalls überlieferten Angabe,

wenn auch unrichtig erschlossen: die Lage des Papstverzeichnisses im

spatium historicum brachte es aber mit sich , dass er um die Zwischenzeit

auszufüllen, die überlieferte Ziffer von Ö Amtsjahren erhöhen musste. Trotz

der Abweichungen der beiden von Kusebios benutzten Listen bei Urban

und dessen nächsten Vorgängern treffen beide also in ihren Angaben Über

den Tod Urbans wieder zusammen.

Eine weitere Übereinstimmung ergiebt sich , wenn wir die Gesammt-

summe der für die Bischöfe von Petrus bis Urban verrechneten Jahre ins

Auge fassen.

Vergleichen wir zunächst die Bischofsjahre der Chronik mit dert ent-

sprechenden, in Jahren Abrahams ausgedrückten Intervallen, so weichen

dieselben im Einzelnen fast überall (ausser bei Anencletus und Hygin) von

einander ab, gleichen sich aber immer wieder dergestalt aus , dass beide

Male dieselbe Gesammtzahl von 191 Jahren herauskommt Für Petrus,

Alexander, Victor werden je 2, für Evarest, Anicet, Soter, Zephyrin, Urban

je 1 Jahr, zusammen 11 Jahre mehr, dagegen für Clemens, Xystus I, Eleu-
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therus. Callist je 2, für Linn«, Telesphorus, Pius je I Jahr, Insomnien wieder

1 1 Jahr« berechnet, Vas sieh gegenseitig ausgleicht. Für die Abweichungen

der Berechnung ist lediglich Eusebios selbst verantwortlich; der Grund liegt

nur in der Ungenauigkeit seines synchronistischen Verfahrens, keineswegs

soweit wir sehen können (wenigstens in diesem ersten Theilc der Liste) in

selbstständig überlieferten Daten. Weit genauer stimmt die Rechnung in

der Kirchengeschichte. Abweichungen zwischen den Ziffern und den Kaiser-

gleichzeitigkeiten sind hier selten und erklären sich grösstenteils aus der

sejiwankenden Berechnung der Kaiserjahre. So war in der Kaisertabelle

der Chronik als 12. Jahr Domitians IM, als 12. Jahr Adrians 127, als erstes

Jahr Antonius 137, als 8. Jahr Marc Aurels 167, als erstes Jahr Elagabals

217, als 1. Jahr Alexanders 221 gerechnet ; für das dritte Jahr Trojan*

ist vennuthlieh das vierte zu lesen. Jedenfalls gleichen sich diese Diffe-

renzen ebenso wie in der Chronik immer wieder aus, sind also für die

Kritik von keiner Bedeutung. Dass Telesphorus mit 10, Pius wol mit

1 4 Jahren berechnet ist , erklärt sieh aus der eignen Angabe des Eusebios

in der Kirchengeschichte, dass jener im 11., dieser im 15. Jahre gestorben

sei. So bleibt nur noch die Differenz der Rechnung bei Victor übrig, dem
10 Jahre beigelegt, aber 12 .Fahre berechnet werden. Aber auch diese

erklärt sieh sofort durch die Annahme, dass Eusebios irrthümlieh die Amfs-

dauer des Eleutherus , des Vorgängers von Victor, um 2 Jahre verkürzt hat,

die er darnach bei der Berechnung der Amtszeit Victors wieder einbringen

wollte. Alle Übrigen Zeugen, mit denen Eusebios selbst in der Chronik zu-

sammenstimmt, geben dem Eleutherus nicht 13, sondern 15 Jahre. Setzen

wir nun in der Kirchengeschichte den Eleutherus ebenfalls mit 15 statt

13 Jahren an, so ergiebt die Gesammtsumme der Bischofsjahre von Petrus

bis Urban IUI Jahre, also genau soviel wie in der Chronik. Die Gleich-

seitigkeiten geben freilich 2 Jahre weniger, also ISO; aber diese Ziffer

kommt nur dadurch heraus, dass Eusebios hier die Überlieferte Ziffer für

Telesphorus ( 1 1 Jahre; künstlich um ein Jahr herabdrückt und die gleiche

Verkürzung entweder auch bei Pius (11 statt 15 Jahre) wiederholt, oder

die Amtszeiten des Eleutherus und Victor zusammen nur mit 24 statt

25 Jahren verrechnet. Da Eusebios in der Kirchengeschichte nach seinem

einmal angesetzten Anfangsdatum 42 n. Chr. bis zu dem nach dem Obigen

überlieferten Todesjahre des Pontianus, höchstens ISO Jahre zu verrechnen

hatte, so war die vorgenommene Tilgung von 2 Jahren unvermeidlich.

Die beiden Katalogen des Eusebios zu Grunde liegende l eberlieferung

zählte also von Petrus bis l'riian 101 Jahre. Auch die Zahl der Namen,

die Reihenfolge der Bischöfe ist in beiden übereinstimmend Überliefert.

Die Differenz betrifft lediglieh die einzelnen Biseliofsjnhrc. Cnd auch hier
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liegt für die Bischöfe von Clemens bis Elcuthcrus dieselbe Urliste zu Grunde.

Die Differenzen bei Linus und Anenelet, deren Zahlen ohnehin auf keiner

lichten Ueberlieferung beruhen werden, kommen nur soweit als sie auf die

Gesammtziffer einwirken, in Betracht Ihre Amtszeit beträgt zusammen in

der Chronik 22, in der Kirchengcschichtc 24 Jahre ; die Differenz von zwei

.Jahren gleicht sich dadurch aus, dass Xystus I. und Urban in der Chronik

je ein Jahr mehr erhalten. Die drei Bischöfe Victor, Zephyrin und Callist

aber, bei dorcn Amtsjahren die Angaben der Chronik und Kirchcngeschichte

am weitesten auseinander gehen, haben dennoch in beiden Listen zu-

sammen 33 Jahr (in der Chronik 12 -f 12 -f 9, in der Kirchengeschiehte

10 -f 18 -f- 5).

Näheres Über das Vorhältniss beider Kataloge zu einander kann nur

vermutungsweise aufgestellt werden. Die Urliste ging bis Eleutherus.

also gerade soweit als Ircnäus und llegesipp ihre Bischofsreihen fortführen.

Dieselbe ward von Verschiedenen fortgesetzt. Diese Fortsetzungen, welche

bis zum Tode Callist's in der Gesammtzifter übereinstimmten, sind im

Uebrigen unabhängig von einander veranstaltet. Bei Abfassung der Chronik

lag nun dem Kusebios nur die eine dieser Fortsetzungen vor, welche in der

Gestalt wie Kusebios sie benutzt, bis zu der im 10. Jahre Diocletians aus-

gebrochenen Cliristenverfolgung (303) herabging. In dem (zum Schluss

lückenhaften) armenischen Texte wird Gajus, in der fortlaufenden Liste

der Kirchengeschiehte *) der Nachfolger des Gajus, der in der Verfolgung

Märtyrer gewordene Marcellinus zuletzt erwähnt. Heber letzteren hinaus

hat also Kusebios die Liste auch in der Chronik nicht fortgesetzt. Späterhin,

als er die Kirchengeschichte schrieb, war er in den Besitz einer zweiten

Liste gelangt, welche aber nur für die Zeit von Petrus bis Urban auf einer

anderen Quelle beruhte. Diese ist daher in der Kirchengeschichte an die

Stelle des früher benutzten Kataloges getreten. Der Vorzug, welchen der

Kirchenhistoriker diesem neugewonnenen Hülfsmittel gab, beweist schon,

dass er dasselbe für zuverlässiger hielt als die andere Liste. Und hierin

hat er vollkommen Recht. Die Liste in der Kirchengeschichte steht — um
von Hieronymus vorläufig noch abzusehen — dem alten lateinischen Kataloge

des Chronisteu vom Jahre 354 bedeutend näher als die Liste der Chronik,

scheint also der eigenen Ueberlieferung der römischen Kirche entlehnt zu

sein. Ueberall nämlich, wo die Liste der Kirchengeschichte von der Liste

der Chronik differirt, stimmt der lateinische Katalog mit jener gegen diese

zusammen. Für die kritische Herstellung der ältesten Ueberlieferung sind

•) Von den zeitgenössischen Bischöfen seitMarcellin werden bei gegebenem Anlasse

nur die Namen, und auch diese nicht vollständig, aber nirgends mehr Jahre erwähnt.

2
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wir daher bei der Zeit von Petrus bis Urban vorzugsweise an die Liste der

Kircheugeschiehte gewiesen, wogegen die Angaben der Chronik hier nur

dann einen kritischen Werth erhalten, wenn sie die Ansätze der Kirchen-

geschichte gegen die der lateinischen Kataloge bestätigen. Für die Zeit

von Pontianus bis Marcellin aber sind die Angaben des Eusebios auch in

der correcteren Text-Gestalt, welche die Kirchengeschichte bietet, von sehr

zweifelhaftem Werthe. Hier wird die Kritik zunächst an den lateinischen

Katalog des Chronisten von Xr
>4 sich gewiesen sehen, welcher höchstwahr-

scheinlich aus dem Archive der römischen Kirche stammt. Derselbe ent-

hält nicht blos die Jahre, sondern auch die Monate und Tage. Eine Ver-

glcichung seiner Angaben mit denen der Kirchengeschichte führt aber zur

Entdeckung eines ganz eigentümlichen Verwandtschaftsverhältnisses bei-

der Kataloge.

En». H. E. catalogus Liberianus.

Pontianus ann. VI Pontianus anu. V. mens. II dies VII

Anttros m. I Anteros mens. I dies X
Fabianus ann. XIII Fubianus ann. XIIII mens. I dies X
Cornelius ann. III Cornelius ann. II mens. III dies X
Lucius ui. VIII Lucius ann. III mens. VIII dies X
Srephanus ann. II Stepbanus ann. IUI (1. III) mens. II dies XXI
Xystus ann. XI Xystus anu. II mens. XI dies VI

Dionysius ann. Villi Dionysius ann. VIII (1. Villi) mens. II dies IUI

Felix ann. V Felix ann. V mens. XI dies XXV
Eutychianus c. m. X Eutychianus ann. VIII mens. XI dies III

Oajus ann. XV Gajus ann. XII mens. IUI dies VII.

Sagen wir gleich, wie es sich mit dem Texte des Eusebios verhält.

Eusebios fand eine Liste vor, welche mit dem eatalog. Liberian. wesentlich

identisch, wie dieser nicht blos Jahre, sondern auch Monate und Tage enthielt

Aber beim Abschreiben desselben widerfuhr es ihm (oder seinem Gewährs-

mann) , dass er bei Cornelius, Lucius, Stephan, Xystus und Eutychianus nur

die Ziffern für die Monate wiedergab und diese bei Lucius und

Eutychian zwar richtig als Monate, bei Cornelius, Stephan und Xystus da-

gegen als Jahre verrechnete. Die übrigen Differenzen bei Pontian (G Jahre

statt 5), Fabian (13 Jahre statt 14), Dionysius (9 Jahre statt S) und bei den

Monatsziffern für Eutychian (10 statt 11) beruhen einfach auf handschrift-

lichen Verschiedenheiten , bei denen das Richtige meist auf der Seite des

Liberianus sein wird , ausser bei Dionysius, der dort sicher mit Unrecht nur

8 Jahre erhält. Die Varianten setzen offenbar auch für die Quellen, aus

welchen Eusebios sie schupfte, ein ursprünglich mit römischen Ziffern

geschriebenes Verzeichniss voraus. Die Verlängerung der Amtsjahre des

Gajus endlich von 12 auf 15 erklärt sich vielleicht aus der Notwendigkeit,

die eingetragene Papstliste mit seinem Synchronismus in Uebereinstimmung
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zu bringen, vielleicht liegt aber auch hier nur eine handschriftliche Ver-

derbnis* vor. Als selbständige Quelle für die Papstchronologie können die

eusehianischen Nachrichten sonach nur für die Zeit von Petrus bis Urban,

nicht für die Folgezeit gelten.

Die Chronik des'Euscbios liegt nun aber bekanntlich auch dem Werke

des Hieronymus zu Grunde. Die Meinung, dass wir in demselben ein-

fach eine lateinische Ucbersctzuug des Eusebios vor uns hätten, kann gegen-

wärtig als abgetlian angesehen werden. Eben darum bedürfen aber die

Angaben des Hieronymus noch einer besonderen Untersuchung. Die Ein-

richtung ist wesentlich dieselbe wie bei Eusebios: Das spatium historicum

ist nach Jahren Abrahams arrangirt und die Successionen der römischen

Bischöfe bei den betreffenden Jahren eingetragen. Die Kaiserjahre stimmen

bis Commodus (2196 Abr.= 180 u. Z.) bei beiden Chronisten völlig überein.

Von hier an difleriren sie um je ein Jahr, da Hieronymus den Pertinax.

(2209 Ahr. = 193 bei Eus.) weglässt und den Antritt des Severus statt auf

2210 Abrahams schon auf das Jahr 2209 setzt. Die Reduction der Jahre
»

Abrahams auf unsere Zeitrechnung hat nach den Untersuchungen Gut-
s c h m i d ' s (a. a. 0.) so zu geschehen , dass man bis auf Pertinax wie bei

Eusebios 2016, von da an aber 2017 von dem gegebenen Jahre Abrahams

abzieht

Die Daten in der Ausgabe von Schöne sind hiernach zu berichtigen.

Was nun die Bischofsliste des Hieronymus betrifft , so stellen wir die-

selbe zunächst nach den Angaben seiner Chronik auf nachfolgender Tabelle

zusammen:

Petrus ann. XXV 2058 Abr. 42 a er. Dion. Claudü II

1. Linus ann. XI 20*4
ii

68 »i
Neronis XIV

2. Cletus ann. XII 2095 » <) 79 »» Titi I

3. Clemens arm. Villi 2108 > 92 ii
Domitiani XII

4. Evarestws ann. Villi 2115 >» 99 » Trajani II

5. Alexander ann. X 2124 " «) 108
»» Trajani XI

6. Xy8tus ann. X 2135 »» 119 » Hadriani III

7. Telcsphorus ann. XI 2144
ii

128 n Uadriaui XII

6. Hyginus ann. IUI 2154
i«

138 »i
Antonini I

9. Pius ann. XV 215S
ii

142 n Antonini V
10. Anicetus ann XI 2173 ii 157 H Antonini XX

sub quo Polycarpus

Romam venit

II, Soter ann. VIII 2184 n 168
II Marci VIII

12. Eleutherus ann. XV 2193
»» 177 II Marci XVII

«) Schöne 2096. *) Trajani XI. 2124 Abr. codd. Petav. Fux. Traj. XII. 2125 Abr.

Schöne. ^ Marci VIII 21 «4 Abr. codd. Petav. Fux. Marci Villi 2185 Abr. Schöne.

2*
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t3. Victor ann. X 2209 Ahr. 192 aer. Dion. Severi I

cuius inediocria de reli-

gioneexstant volutuina.

14. Zcphyrinus ann. . . .
') 221 i »» 20(1 11 oeven i hu

15. Callistus ann. V
r Ck rt •! £*

22.16 » 219 M Elugabali II

10. Lrbanus ann. \ IUI 2241 i»

•1*1

1

224 '1 Alcxanun III

17. j ontianus ann. v »»
on

il Alcxandri XU
18. Anteros mens. 1 Uro »» 2.JS

11
('ordiani I

19. rabianus ann. XIII 2255 »»
2.< 0 II Gordiani I

20. Cornelius ann. II 2269 n 252 1» (ialli I

ZI* i^ucius mens. > m * 0 w »»
t»am ii

22. Stcphanus ann. III 25.* » UalU II

23. Xystus ann. . . .*) 22 < 2 »
i\3
)

il I T25d **
(»allieni 11

24. Dionysius ann. \ IUI 22H2 2(»;>
Ii

(•allieni AU
25. relix ann. V 2294 i»

ihn **»

»1 1 robi 1

2(1. hutycmanus mens. V III
•1*111 Li229S " 2M »»

rrobi V

<»aui8 aun. A

v

•tOI IL.

w >»
i rooi v

*lw VI ........H «*>«* \* 1 1 1 I i\
l>. Aiarcciiianus ann. > im 1 J.l I .1

Ii n uiocicuani a.ii

29. Eusebius mens. VII 2321 n 304 »'
Diocletiani XX

persecutionis II

30. Miltiadcs ann. Uli 2321 M 304
•i Diocletiani XX

31. Silvester ann. XXII 2326 »>
309 » Constantini IUI

32. Marcus mens. VI II 2348 r') 331 »i Constantini XXV
33. Julius ann. XVI mens. IUI 2348 ») 331 »i (Jonstantini XXV
34. Liberius . . . 2365 » «) :ms n Constantii XII

(Felix ann. I)

35. Damasus . . . 23h3 *> 366 Valentiniani III

Ein kurzer Blick auf das Verzeichnis der eusebiauisehen Chronik zeijrt

sofort, wie frei Hieronymus dieselbe bearbeitet hat. In den Gleichzeitig-

keiten treffen beide nur bei Anencletus (201)5 Ahr. Tili I) und bei Anteros

und Fabian Gordian] L (225(> Eus., 2255 Hieron.) zusammen. Alle Übrigen

Jahre Abrahams sind verschieden. Dafür berührt sich Hieronymus fast

Uberall mit den Kakergleichzeitigkeiten der Kirchengeschiehte, oder weicht

von denselben nur um ein einziges Jahr ab (ausser bei Victor und Urban,

wo die Differenz etwas grösser ist). Auch das Zusammentreffen mit der

eusebianischen Chronik bei Anencletus und bei Anteros und Fabianus erhalt

sein volles Lieht durch den Umstand, dass auch die Kirchengeschichte hier

übereinstimmt. Hieronymus hat also statt der Kaisergleichzeitigkeiten der

') ann. XX. cod. Petav. Die übrigen codd. lassen die Ziffer aus. ») Die codd.

Amand. Bongars. und Petav. haben hier eine Lücke. In cod. Fux. sind die Bischofs-

/.eiten von Lucius—Felix aus einem Texte des Uber Pontiftealis interpolirt. J
) Gallieni L

2271 Schöne. *) in codd. Amand. und Bongars. fehlt die Ziffer, cod. Freheri hat: Mar-

cellianus ann. VII. Marcellus ann. III. 5
) so codd. Petav. und Fux. nach Pontacus.

Schöne 2347. «) cod. Fux. 2306. •) so codd. Petav. und Fux. Schöne 23S2.
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Chronik die der Kirchengcschichte zu Grunde gelegt. Ein Ähnliches Ver-

hältnis« scheint auch hei den Bischofsjahren stattzufinden. Bei den ältesten

Päpsten von Petrus his Urban stimmt Hieronymus mit den Ziffern der

Chronik überall nur dort zusammen , wo auch die Kirchengeschichte über-

einstimmt, mit einziger Ausnahme von Urban, der bei ihm eben wie in der

Chronik 9 Jahre (in der Kirchengeschiehte S J.) erhält Denn die 15 Jahre

des Eleutherus begründen keine Differenz, da diese Ziffer auch in der

Kirchengeschichte hergestellt werden muss. Dagegen stimmt er mit der

Kirchengeschichte gegen die Chronik tiberall , wo beide von einander ab-

weichen, ausser bei Liuus, der ein Jahr weniger als in der Kirchengcschichte

(aber drei Jahre weniger als in der Chronik) erhält, wogegen die Ziffer bei

Evarest gegen die übereinstimmende Angabe beider Kataloge des Eusebins

um ein Jahr höher, statt 8 auf 9 Jahre angesetzt ist. Ausser bei Linus,

Evarestus und Urbanus sind also die Ziffern des Hieronymus dieselben wie

in der Kirchengcschichte. Genau dieselben Ziffern (Linus ann. XI, Evarestus

ann. Villi, Urbanus ann. Villi) bietet nun aber auch der lateinische Papst-

katalog vom Jahre 530 (cat. Felicianus), oder vielmehr dessen vorauszu-

setzende, noch neben dem catal. Liberian. benutzte ältere Quelle. Dieselbe

giebt ausser bei Pius, wo sie ann.XVIIII bietet (gegen anu. XV, wie Hieron.

mit Eub. liest) und bei Soter. wo zwar zwei Codd. des Felicianus ann. VIII

wie Hieronymus haben, in der Quelle aber anu. Villi gestanden haben muss,

genau dieselben Ziffern wie Hieronymus, so dass hier entweder Hieron. den

auch für Felicianus als Quelle dienenden lateinischen Katalog , oder dieser

jenen benutzt haben muss. Die Gesammtzahl der für Petrus bis Urban be-

rechneten Jahre beträgt ein Jahr mehr als bei Eusebios, nämlich 192, 205S

bis 2250 Abrahams. Da nun die Summe der einzelnen Bischofszeiten ausser

Zephyrin sich auf 174 Jahre beläuft, so ergiebt sich, dass die fehlende Ziffer

bei Zephyrin auf 18 Jahre bestimmt werden muss, wie in der Kircheil-

geschichte; ebenso hat aber auch in dem erwähnten lat. Kataloge gestanden,

während die Ziffer VIII (VII) im cat Felic. handgreiflich verderbt ist

Bei den Bischöfen von Pontianus bis einschliesslich Gajus fällt eben-

falls zunächst die Uebereinstimmung mit der Liste der Kirchengesehicbte

in die Augen. Die scheinbar geringen Abweichungen bei Cornelius, Stephan

und Eutyehianus tragen für die Gesammtrechnung nichts aus; und wenn

Pontianus ein Jahr weniger als in der Kirchengeschichte erhält, so gleicht

sich hierdurcli das Jahr wieder aus , um welches der Vorgänger Pontian's,

Urban, höher angesetzt war. Die Gcsammtsunime der Jahre vom Antritte

Pontian's bis zum Tode des Gajus beträgt bei Hieronymus 63 Jahre (2250

bis 2313Abrah.), also ein Jahr weniger als bei Eusebios, wodurch das über-

schüssige Jahr für die Zeit von Petrus bis Urbau (192 für 191) wieder aus-
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geglichen, die Gesammtzahl der Jahre von Petrus bis Marcelliu also ebenso

wie bei Eusebios auf 255 Jahre berechnet wird. Hierdurch bestimmt sich

zugleich die fehlende Ziffer für Xystus II. auf 1 1 Jahre wie in der Kirchen-

gcschichte. Im Einzelnen weichen auch bei Hieronymus die in Jahren

Abrahams ausgedrückten Intervalle von den Papstjähren um je 1—2 Jahre

ab, was sich aber immer wieder ausgleicht. Die Amtszeiten des Petrus,

Cletus, Alexander, Sotcr, Eleutherus, Zephyrinus, Fabianus werden um je 1,

die des Dionysius sogar um 3 Jahre, zusammen um 10 Jahre höher, die des

Xystus I., Telesphorus, Cornelius, Stephan, Xystus IL, Felix um je 1, des

Clemens und Victor um je 2 Jahre, zusammen um 10 Jahre niedriger ver-

rechnet als die beigesebriebenen Ziffern verlangen. In einigen Fällen (bei

Xystus L, Telesphorus und Sotcr) stimmt die Verrechnung mit der in der

Chronik des Eusebios überein ; doch sind alle diese Ausätze nur für das

synchronistische Verfahren des Hieronymus wichtig. Was endlich die ge-

sammte Lage der römischen Bischofsjahre im spatium historicum betrifft,

so beginnt Hieronymus die Papstjahre drei Jahre spater als Eusebios im

Chronikon, nämlich 2053 Abr. (42 u. Z.) oder Claudi IL (Chron. Eus. 2053

Abr. , 39 u. Z. oder Gai III.) und rechnet bis zum Antritte des Marcellinus

herunter auf 2313 Abr., 296 u.Z. oder Diocletiani XII., während bei Eusebios

23 1 1 Abr. , 293 u. Z. oder Diocletiani VIII. gestanden haben muss. Der

Unterschied von 3 Jahren für den Anfang der Rechnung wird sich wieder

auf den Einfluss der Kirchengcschichtc zurückführen lassen, nach deren An-

gaben man bei der Annahme eines 25jährigen römischen Episkopates des

Petrus auf 42 aer. Dion. statt auf 39 zurückkam. Durch den Ansatz der

Amtejahre des Linus, der in der Chronik 14, in der Kirchengeschichte

1 2 Jahre erhält, mit nur 1 1 Jahren gleicht sich jene Differenz von 3 Jahren

vorläufig wieder aus, daher der Antritt des Anencletus (oder Cletus) mit der

eusebianischen Chronik auf 2095 Abr. (Titi I) fällt, was auch von der Kirchen-

geschichte. die das zweite Jahr des Titus nennt, nur scheinbar differirt. Das

gegenüber der Kirchengeschichte bei Linus fehlende Jahr wird durch ein

Jahr mehr bei Evarestus compensirt. Im Uebrigen liegen, wie bereits

bemerkt, die Kaisergleichzeitigkeiten der Kirchengeschichte, soweit die-

selben benutzt werden konnten, und nicht die der Chronik zu Grunde.

Noch aber sind die Abweichungen bei Pontianus. Cornelius, Stephanus

und Eutvchianus nicht erklärt. Dieselben könnten geringfügig scheinen,

gewinnen aber dadurch kritische Bedeutung, das* sie wieder mit einem

lateinischen Kataloge, nämlich zwar nicht wie oben mit dem hier sehr ver-

derbten felicianischen , aber mit dem liberianischen (in der Chronik

vom Jahre 354 enthaltenen) Papstverzeichnisse zusammenstimmen. Denn

bei Stephanus ist auch im Liberianus aus anderweiten Gründen ann. in
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statt ann. IUI herzustellen, bei Eutychianus aber, dem Liberianus ann. VIII

m. XI d. III giebt, ist der Ansatz bei Hieronymus mens. VIII aus einer ähn-

liehen Verwechselung der Jahre und Monate, wie wir sie oben bei Eusebios

fanden, hervorgegangen, nur dass Kusebios die Monate seiner Quelle richtig

als Monate verzeichnet (circa m. X)
,
Hieronymus aber die Ziffer der Jahre

als Ziffer der Monate wiedergiebt. Folgende Tafel wird den Sachverhalt

noch näher veranschaulichen.

eatalogus Liberianus E u s e b. II. E. Hieronymus

Pontianus ann. V. m. II d. VII ann. VI ann. V
Antoros m. I d. X [1. XII] m. I m. 1

Fabianus ann. XI I II [m. I] d. X ann. XIII ann. XIII

Cornelius ann. II m. III d. X ann. III ann. II

Lucius [ann. III] ra VIII d. X c. m. vm m. VIII

Stephanus ann. IUI [1. III] m. II d. XXI ann. II ann. III

Xystus ann. II m. XI d. VI ann. XI ann. [XI]

Dionysius ann. VIII [l Villi) m. II. d. IUI ann. Villi ann. Villi

Felix ann. V m. XI d. XXV ann. V ann. V
Eutychianus ann. VIII ra. XI d. III c. m. X m. VIII

Gaius ann. XII m. I1II d. VII (1. VI] ann. XV ann. XV
Marcellinus ann. VIII in. III d. XXV ann. [Villi]

Nehmen wir an, dass in dem römischen Katalog, welchen Hieronymus

benutzt, die Fehler unsers Liberianus bei Lucius
,
Stephanus und Dionysius

noch nicht eingedrungen waren, so stimmt Hieronymus mit demselben

öberall auch gegen Kusebios überein, ausser bei Fabianus. Xystus undGajus,

wo das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Die falschen 11 Jahro für

Xystus musste Hieronymus aus Eusebios und nicht aus dem lateinischen

Kataloge herübernehmen, um die Gesammtsummc herauszubringen. Ob er

die Ziffern XIII statt XIIII für Fabianus und XV statt XII bciOajus nur bei

Kusebios oder auch in seiner zweiten Quelle vorgefunden habe, ist gleich-

giltig, da diese Differenzen lediglich auf handschriftlichen Verderbnissen be-

ruhen. Bei Fabianus ist wahrscheinlich XIIII, bei Gajus jedenfalls XII die

richtige Zahl. Bei Marcellinus, von welchem Eusebios nur den Namen,

nicht mehr die Ziffer giebt, wird ann. Villi bei Hieron. aus ann. VIII, wie

Liberianus überliefert, verderbt sein.

Die Bischofsliste des Hieronymus reicht nun aber noch ein Stück über

die des Eusebios hinaus. Letztere ging nur bis Marcellinus, den letzten

Bischof vor der Verfolgung; dagegen giebt Hieronymus die Namen und

Kaisergleichzcitigkeiten der Bischöfe bis auf seinen Zeitgenossen Damasus,

die Zahlen ihrer Amtsjahre nur bis auf Julius. Die von ihm benutzte Liste

hört also genau an demselben Punkte auf, wie die des liberianischen

Katalogs. Dennoch liegt nicht dieser selbst, sondern nur ein verwandtes
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Verzeichnis« zu Grunde. Zur Verglcichung ziehen wir hier noch einen alten,

ursprünglich griechisch geschriebenen Katalog herbei, welcher uns noch in

mehreren Handschriften vorliegt und weiter unten näher zu besprechen sein

wird. Derselbe ging ursprünglich bis Hormisda (f 523) und bietet eine

noch ziemlich reine Gestalt desjenigen Textes, welcher neben dem catalog.

Liberianus als zweite Quelle des sogenannten über Pontificalis gedient

haben muss.

c a t a 1 o g u 8 L i b e r i a n u s. c a t a 1. a n n i 523. Hiero n y in u s.

Marcellus ann. I m. VII d. XX ann. 1 m. IUI d. Xll fehlt ganz

Eusebius in. IUI <1. XVI mens. VI d. III m. VII

Miltiades ann. III m. VI d. VIII ann. IUI ann. IUI

Silvester ann. XXI in. XI ann. XXIII in. X d. XI ann. XXII

Marcus m. VIII d. XX |in. VIII)*) in. VIII

Julius ann. XV m. I [I. II ) d. XI |I. VI] ann.XV m.II d. VII ann. XVI in. IUI

Liberius. Ziffer fehlt ann. VI m. IUI d. V1U Ziffer fehlt

Felix fehlt ganz ann. 1 ann. 1

Damasus fehlt ganz ann. XVIII in. III d. XI Ziffer fehlt

Der Weglassung des Marcellus bei Hieronymus entspricht die des Mar-

cellinus in dem Kataloge vom J. 523, und erklärt sich auch hier wol am
leichtesten daraus, dass der beiden Listen zu Grunde liegende Katalog wie

der des Eusebios ursprünglich nur bis zur diocletiauischen Verfolgung ging,

und später fortgesetzt wurde, wobei denn der letzte Bischof vor und der

ernte nach der Verfolgung wegen der Achnlichkeit ihrer Namen mit ein-

ander vermischt wurden. Hei Miltiades hat auch der Katalog vom J. 523

ebenso wie Hieronymus statt der genauen Angabe des catalogus Liberianus

ann. III m. VII d. VIII mir ann. IUI. bei Marcus geben beide nur die

Monate an. Hei Silvester ist wieder die Ziffer des Liberianus die richtige;

Hieronymus steht derselben noch näher als der Katalog vom .1. 523, hei

welchem ann. XXIII aus ann. XXII verderbt sein muss; bei Julius ist um-

gekehrt die Ziffer des ersteren verderbt, Jahre und Monate in letzterem sind

richtig. Hei Eusebius endlich beruht die Differenz zwischen den Ziffern

nur auf handschriftlicher Verdcrbniss, die hier möglicherweise auch auf

Seiten des Liberianus sein könnte.

Jedenfalls weist Hicronvmus hier wieder auf eine Liste zurück, die

mit der des Liberianus verwandt, aber weniger correct, und im Wesent-

lichen mit der zweiten Quelle des über Hontificalis identisch ist. Er hat also

neben den durch Eusebios aufbewahrten Listen noch einen römischen

*) So habe ich hier aus einem verwandten Kataloge, welchen Montfaucon (opp.

AthanasiiI, I p. LXXX1X) inittheilt, hergestellt. Die Übrigen C'odd. geben ann. II.

ui. - d. XX.
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Katalogbc nutzt, welcher ursprünglich ebenfalls bis zur Verfolgung ging,

ihm aber bereits in einer Fortsetzung bis Julius vorlag. Für die Bisehöfe

von Petrus bis Urban ist dieser Katalog auch in dem Verzeichnisse aus dem

J. 523 und in den ältesten Texten des über Pontificalis noch ziemlich treu

erhalten, von Pontianus bis Marcellinus bietet Hieronymus denselben noch

in weit ursprünglicherer, dem catalogus Liberianus verwandterer Gestalt,

von Marcellus au treffen beide Texte, der des Hieronymus und der der

späteren Lateiner wieder mit Liberianus zusammen. Die grössere Ab-

weichung des Hieronymus in den Ziffern des Julius von den andern beiden

Zeugen*) erklärt sich wol daraus, dass das ihnen allen gemeinsam zu

Grunde liegende Verzeichnis* nur bis Silvester oder Marcus fortgesetzt

war, das von Hieronymus benutzte Kxemplar dieses Verzeichnisses aber

bei Julius noch einen selbständigen Nachtrag erhielt, der freilich eben

keinen sehr kundigen Urheber verräth. Die Annahme, dass Hieronymus

selbst auf ti rund eigner Forschung die Ziffern fUr Julius nachgetragen hätte,

hat gegen sieh, dass er dann wol auch die Ziffer für Liberum ergänzt haben

würde. Die Zahl am XVI in. IUI, welche mit den 8 Monaten des Marcus

gerade 17 Jahre giebt. könnte freilich auch nur durch Berechnung gefunden

sein, um den Zwischenraum von 2348 Abr. (dem Antrittsjahr für Marcus

und Julius) bis 2305 Abr. (dem Antrittsjahr des Liberiusi auszufüllen. Denn

die Jahre Abrahams von Julius bis Damasus sind jedenfalls von Hieronymus

selbständig hinzugethan. Aber die Uebereinstimmung der Ziffern bei Hie-

ronymus mit dem von Montfaueon mitgetheilten , aus dem Kataloge vom

J. 523 geflossenen Verzeichnisse entscheidet wol für die erstere Annahme.

Wie dem aber auch sei , die Liste des Hieronymus hat nicht blos für die

Textkritik der Kataloge des Kuscbios ihren Werth , sondern verdient auch

bei einer näheren Prüfung der lateinischen Kataloge genauere Beachtung,

Zur Uebersicht stelle ich die hergestellten Verzeichnisse nochmals zu-

sammen.

Ens. H. E.

Petrus ann. XXV
Linus ann. XII

Anenclctus ann. XII

Clemens ann. Villi

Evarestus ann. VIII

Alexander ann. X
Xystus ann. X
Telesphorus ann. XI

Hyginus ann. Uli

Ens. Chron.

Petrus ann. XXV
Linus ann. XIIII

Anencletus ann. VIII

Clemens ann. Villi

Evarestus ann. VIII

Alexander ann. X
Xystus ann. XI

Telesphorus ann. XI
Hyginus ann. Uli

Hieronymus.

Petrus ann. XXV
Linus ann. XI

Cletus ann. XII

Clemens ann. Villi

Evarestus ann. Villi

Alexander ann. X
Xystus ann. X
Telesphorus ann. XI

Hyginus ann. IUI

*) Doch hat auch der Katalog Montfaucons ann. XVII m. IUI, wo XVII aus XVI
verderbt sein muss.
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Piu» ann. XV Pius ann. XV Pius ann. XV
Anieetus ann. XI AnicetuB ann. XI Anieetus ann. XI
Soter ann. VIII Soter ann. VIII Soter ann. VIII

Eleutherus ann. XV Eleutherus ann. XV Eleutherus ann. XV

Victor ann. XII Victor ann. X Victor ann. X' • V' m-^y • mmmm mm * m &

Zophyrinus ann. XII Zephyrinus ann. XVIII Zenhvrinus ann. XVIII*rf\J 1/ * 1 J t » »* v» 4»»» Iii mmt m l i

Callistus ann. Villi Callistus ann. V ( 'allistus ann. V
Urbanus ann. Villi Urbanus ann. VIII Urbanus ann. Villi

Pontianus ann. Villi. Pontianus ann. VI Pontianus ann. V
Anteros mens. I Anteros mens. I Anteros mens. 1

Fabianus ann. XIII Fabianus ann. XU 1 Fabianus ann. XII

Cornelius ann. III Cornelius ann. III Cornelius ann. 11

Lucius mens. II Lucius mens VIII Lucius uicus. VIII

Stephanus ann. II Stephanus ann. II Stephanus ann. III

Xystus II. ann. XI Xystus II. ann. XI Xystus II. ann. XI

Dionysius ann. Villi Dionysius ann. VII Dionysius ann. Villi

Felix ann. V Felix ann. V Felix ann. V
Eutychianus mens. II Eutychianus mens. X Eutychianus mens. VIII

Gaius ann. XV Gaius ann. XV Gaius ann. XV
(Marccllinus

]
MarcelUnus [ann. VIII]*) Marcellianus ann. Villi

Eusebius mens. VII

Miltiades ann. IUI

Silvpater Ann XXII

Marcus mens. VIII

Julius ann. XVI mens. IUI

Liberius |c. ann. VII]**)

Felix 11. ann. I

Damasus.

Ausser der Lateinischen Bearbeitung der eusebianischen Chronik durch

Hieronymus ist neuerdings auch eine angebliche syrische Ucbersetzung

derselben bekannt worden, deren Publikation in der Ausgabe Schönes
durch Ködigcr besorgt worden ist Dieser (übrigens sehr lückenhaft über-

lieferte) Text ist jedoch nicht der des Kuscbios selbst, sondern einer unbe-

kannten späteren Chronographie, welche bis zum Jahre G36 reicht und

durch ein Yerzeichniss der Khalifen bis Jazid II (f 724) vervollständigt ist.

*) Diese Ziffer ergiebt sich wenigstens ans der zu Grunde liegenden Rechnung

295-303 n. Chr.

**) 2365—2383 Abrah. wllrde gar H Jahre ergeben , aber hiervon ist das Jahr fllr

Felix II. in Abzug zu bringen.
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Der Chronist lässt die Jahreszahlen ganz weg und berührt sich hierin mit

Gteorgfofl Synkellos, daher (Jutschmid*) vermuthet, er habe vielleicht

den Eusebios erst durch Vermittlung des von Syrern oft citirtcn Anianos

benutzt.

Das in dieser Chronik enthaltene Papstverzeichnis« ist nicht aus der

Chronik des Eusebios, wenigstens nicht aus dem von Armenier repräsen-

tirten Texte derselben, sondern aus einer dem Kataloge der Kirchen-

geschichte verwandten Liste geschöpft, soweit der sehr verderbte Text eine

Vergleichung zulässt. Das Verzeichniss ist dieses:

Die Ziffern bei Xystus I.
,
Telesphorus , Pontianus und Fabianus sind

verderbt. Wichtig dagegen sind die Ansätze bei Urban (ann. Villi), Cor-

nelius (ann. II), Stephan (ann. III), Eutychiamts (mens. VIII). Dieselben

stimmen sämmtlich mit Hieronymus Uberein. Da nun eine Benutzung des

Hieronymus durch den Syrer (oder auch durch den von diesem zu Grunde

gelegten griechischen Chronographen) au und für sich sehr unwahrscheinlich

ist, auch die anderweiten Abweichungen des ersteren von der Kirchen-

geschichte des Eusebios (bei Linus und Evarestus) durch den Syrer keine

Bestätigung finden, so muss man die beiden gemeinsamen Varianten auf

eine gemeinsame Quelle zurückführen, in welcher wir dann eben den vorhin

nachgewiesenen zweiten Katalog, dessen sich Hieronymus bediente, oder

ein mit diesem aus derselben Quelle'geflossenen Document wiederzuerkennen

hätten , sei es nun , dass der Syrer (oder der von ihm Ubersetzte griechische

Chronist) diesen Katalog selbständig einfügte, sei es, dass er ihn bereits

in seinem Exemplare der eusebianischen Chronik vorfand, welches dann

•) In der Reccnsion von Eusebü Chronicorum Vol. II ed A. Schöne (Jahrbücher für

Philologie u. Pädag., herausg. von Fleckeisen 1867, 8. 677).

Petrus ann. XXV
1. Linus ann. XII

[2. Anenclctus fehlt]

3. Clemens ann. Villi

4. Evarestus ann. VIU
[5. Alexander fehlt]

ü. Xystus ann. III

7. Telesphorus ann. XX
8. Hyginus ann. IUI

9. Pius ann. XV
in. Anicetus ann. XI

II. Soter ann. VIII

[12. Eleuthcrus fehlt]

13. Victor ann. X
14. ZephyrinuB ann. XVIII

t9. Fabianus ann. XII [1. XIII]

20. Cornelius ann. II

21. Lucius

22. Stephanus ann. III

[23. Xystus fehlt]

[24. Dionysius fehlt]

25. Felix ann. V
26. Eutychianus mens. VIII

27. Gaius ann. XV
28. Marcellinus.

15. Callistus ann. V
16. Urbanus ann. Villi

17. Pontianus ann. XV [1. V]

18. Anteros mens. I
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einer andern Rccension angehört haben mttsste, als der armenische Text.

Letztere Ansicht scheint auch durch manche anderweite Spuren Bestätigung

/M finden. Hiernach wird bei Pontianus ann. V statt ann. XV, bei Fabianus

smn. XIII statt ann. XII herzustellen sein. Bei Xystus I. ist die ursprüng-

liche Ziffer nicht zu ermitteln; bei Telesphorus hat wahrscheinlich nicht

ann. XI, sondern ann. X ursprünglich gestanden. Die fehlenden Ziffern bei

Anencletus, Alexander. Fleutherus, Lucius, Xystus IL, Dionysius müssen

dahingestellt bleiben.

Vou den späteren griechischen Chronisten verdienen noch Be-

achtung das xQQvofQctyeTov avitofiov vom Jahre Sö3 (abgedruckt bei Mai

scriptt. vett nova collectio I, 2 p. 1 sqq.). Georgios Synkellos (im

corpus scriptt. bist. Bvzant. Vol. I ed. Dindorf. Bonn 1829) mit seinem Fort-

setzer Theophanes (am besten in der Pariser Ausgabe IGT)") fol.) und die

kurze Chronographie des Patriarchen Nike phoros (in der Ausgabe von

Dindorf. Bonn 1820, hinter dem Synkell). Dieselben haben sämmtlich aus

gemeinsamer Quelle geschöpft. Das erstgenannte Werk, der Ueberscbrift

nach aus Kusebios excerpirt (ex rwv Evöe,iiov tov llaiitpikov 7ioi't)/utiü>t )

wurde im 13. Jahre Michaels des Jüngeren und der Theodora und Thekla

(zwischen 1. Sept. 853 und Jan. S54) verfasst und bietet S. 9 ein Verzeich-

niss der römischen Bischöfe unter der Ueberscbrift narQiuQxcti'Pwfiqg
, von

Petrus an bis Pasehalis I. Unmittelbare Quelle ist eine ältere Schrift, welche

die Bischofsliste bis Pclagius I. (bis :>G9) fortführte: bis zu diesem Papste

nämlich reichen die Angaben der Amtsjahre; von den folgenden Päpsten

sind nur die Namen genannt. Bei Johann III., unter dem diese Liste verfasst

zu sein scheint, findet sich von zweiter Hand die Bemerkung ovtog ov xeitut.

Wesentlich dieselbe Liste lag, wenigstens für die Bischöfe nach der Ver-

folgung, auch dein Nikephoros und Theophanes vor, vou deneu jener seinen

Katalog bis Bonifacius IV., also um 7 Bischöfe, dieser bis Benedict I., also

um zwei Bischöfe weiterführt.

Die Quelle gab ausser den Namen und Jahren der Bischöfe auch die

Namen der gleichzeitigen Kaiser, doch ohne nähere Zeitbestimmung, und

von Dionysius an vereinzelte historische Notizen, die mit einigen Ab-

weichungen auch bei Nikephoros aufbewahrt sind. Die Kaisergleichzeitig-

keiten hören mit Leo dem Grossen auf: vermuthlich ist also dieser Katalog

bis Pclagius I. selbst wieder die Fortsetzung eines älteren, der bis Leo den

Grossen reichte. Die Jahreszahlen für „die Patriarchen nach der Verfolgung"

stimmen, wenigstens von Julius I. an bis Hilarus, deu Nachfolger Lco's, fast

überall mit den reineren Texten des lateinischen Kataloges überein, aus

dem die älteste Rccension des über Pontificalis geflossen ist. Die wenigen

Abweichungen erklären sich aus Textverderbnissen, die theils in unser
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Chronogrnpheion , theils in dessen Quelle eingedrungen sind. Erstem* Art

sind die Angaben Damasus ann. XXVIII st. XVI11, Leo ann. XXV st. XXI,

wo noch Nikephoros und Theophanes das Richtige bieten ; letzterer Art die

Ziffern bei Zosimus (8 Jahre), Bonifacius I. (4 Jahre), Cölestin (10 Jahre),

welche ebenso von Nikephoros und Theophanes tiberliefert sind. Aber

auch von Marcellus bis Marcus liegt ursprünglich dieselbe Liste wie bei den

Lateinern zu Grunde. Die Abweichungen von unsern Texten des catal.

Felicianus lassen sich zum Thcil auch aus dem später noch näher zu be-

sprechenden lateinischen Kataloge vom Jahre 52:i belegen: so die Weg-

lassung des Marcellinus*); die vier Jahre des Miltiaijes und die zwei Jahre

des Marcus**). Die Ziffern für Marcellus (ann. II), Eusebius (ann. I; Niceph.

ann. IUI), beruhen auf blosser Abrundung der genaueren Angaben jenes

Kataloges: die fttr Silvester (ann. XXVIII) ist schon in der Quelle der grie-

chischen Chronographen verderbt gewesen. Bei Marcellus hat catal. Libe-

riauus ann. I m. VII d. XX, der Katalog vom J. 523 ann. I m. IUI d. XII,

catal. Felicianus ann. IUI , die ältesten codd. der jüngeren Rezension des

Uber Pontificalis ann. V m. VII d. XXI; andere geben dem Marcellus die

Ziffern des Marcellin. Bei Eusebius lassen der erste Katalog Mabillons und

der bei Montfaucon die Ziffern ganz aus. Bei Silvester ist $tq Verderb-

niss aus trtj xy (ann. XXIII), wie die gemeinsame Quelle übereinstimmend

mit den stammverwandten Lateinern ursprünglich gelesen haben wird.

Von Simplicius an bis zum Schluss werden die Differenzen von den

lateinischen Katalogen ungleich bedeutender. Zu Grunde liegt auch hier

noch die Uoberlieferung des über Pontificalis, aber in einem ungleich ver-

derbteren Texte als bisher. Nun lässt sich aber noch beweisen , dass auch

der obengenannte lateinische Katalog vom Jahr 523, desgleichen der catal.

Felicianus und die jüngere Recension des liber Pontificalis auf eine ursprüng-

lich griechisch geschriebene Liste aus der Mitte des 5. Jahrhunderts zurück-

gehen. In dieser Liste wird man daher auch die Quelle für den Papst-

katalog des Chronogr. syutomon , des Theophanes und Nikephoros (wenig-

stens bezüglich der Päpste nach der Verfolgung) wiedererkennen müssen.

Schwerlich haben indessen die Drei jene Quelle direct benutzt, wogegen

schon die allen Dreien gemeinsamen Abweichungen von den lateinischen

*) Das Chronogr. synt bringt den Marcellinus (als M<> ort/Juans) nachträglich an

falscher Stelle (hinter Marcus) und giebt ihm dieselbe Ziffer wie dem Marcellus; Niceph.

hat den MaQxtMtayös mit 2 Jahren, lasst aber (wie Hieronymus) den Marcellus weg;

TheophaneB umgekehrt.

**) Letztere auch in den älteren C odd. des liber Pontificalis. Doch.hat der Katalog

bei Montfaucon (in Athanasii upp. I. c), bei Marcus noch richtig tu. VIII, ohne Angabe
von Jahren.
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Texten zeugen, desgl. die Weglassung resp. Abrundung der Monate und

Tage, welche in der Quelle ebenfalls angegeben waren. Wir müssen viel-

mehr hier wie anderwärts, wo die drei sieh zusammenfinden, auf ein

griechisches Chronikon aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts als

gemeinsame Quelle zurückschliessen , in welches auch jener Papstkatalog

Aufnahme gefunden hatte. Den Text diese's (Mironikon, welcher vielleicht

eine Bearbeitung oder Fortsetzung des Anianos von Alexandrien von irgeiul

einem Unbekannten war und später aus mehrfach verderbten Handschriften

noch weiter fortgesetzt wurde, hat das Chronogr. synt hier wie auch soust

noch reiner als. die beiden andern bewahrt.

Was nun die Liste der römischen Bischöfe vor der Verfolgung betrifft,

so stellt sich hier das Verhältnis* etwas anders. Wir haben für diese Zeit

neben Nikephoros den Vorgänger des Theophanes, Georgios Synkellos

zu vergleichen, dessen Werk gerade mit dem Zeitpunkte schlicsst, wo
Theophanes das Seinige beginnt , nämlich mit der diocletianischen Ver-

folgung. Eine Vergleichung dieser beiden Listen , mit dem Chronogr. synt.

zeigt nun, dass jene zwei eine ältere Liste voraussetzen, welche mit der des

Chronogr. synt zwar mehrfach verwandt, aber keineswegs identisch ist.

Chronogr. syntomon. Georgios Synkellos. Nikephoros.

Petros 22 Jahre. Petros (ohne Jahre) Petros 2 J.

Linos 12 J. Linos 18 J. fl.
12 J.] Linos 12 J.

Anenkletos 2 J. Anenkletos 2 J.Anenkletos 12 J.

Kleines 9 J.

Euarestos 10 J. [1. 8 J.]

Alexander 10 J.

Xystos 1 o J.

Telesphoros II J.

Hyginos 14 J. [1. 4 J.)

Pios 15 J.

Aniketos 11 J.

Soterichos S J.

Eleutherios 13 J.

Biktor 10 J.

Zephyrinos 19 J.

Kallistos s J.

Urbanos 7 J.

Pontianos 7 J. [1. 3 J.]

Anteros 1 M.

Phabianos 10 J. fl. 13 J.]

KornelioB 3 J.

Lukioe S J.

Kieme» 9 J.

Euarestos 9 J.

Alexander 12 J.

Xystos 9 J.

Telesphoros 10 J.

Hyginos 4 J.

Pios 15 J.

Aniketos 1 1 J.

Soterichos 9 J.

Eleutherios 5 J. [I. If. J.

Biktor 12 J.

Zephyrinos 19 J. ÄYtr« dt

EvaijiiOi' *r»j dujdtxa.

Kallistos s J.

Urbanos 7 J.

Anteros l M.

Pontianos 3 J. I/ottia-

VOV TtQO rov yli'r/püird»-

<paoir int0xonr
t
aai)

Phabianos 13 J.

Kornelios 2 J.

Lukioö 2 J.

Kleines 9 J.

Euarestos 9 J.

Alexander 12 J.

Xystos 9 J.

Telesphoros 10 J.

Qyginos 4 J.

Pios 15 J.

Aniketos 11 J.

Soterichos 9 J.

Eleutherios 15 J.

Biktor 12 J.

Zephyrinos 19 J.

Kallistos 8 J.

Urbanos 7 J.

Pontianos 3 J.

Anteros 1 M.

Phabianos 15 J. (1. 13 J.]

Kornelios 3 J.

Lukiaiioj 2 J.
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Cbronogr. syntouioii.

Stephanos 2 J.

Xystoß tl J.

Dionysios 9 J.

Felix 5 J.

Eutychianos 10 M.

Gaios 15 J.

Geor&io« Synkellos.

Stephanos2 J.

Xystos 9 J.

Dionysios 8 J,

Nikephoros.

Felix 5 J.

Eutychianos S M.

Gaios 15 J.

Stephanoe 9 J. 11. 2 J.]

Xystos 2 J. [1. 9 J.]

Dionysios 8 .1.

Felix 5 J.

Eutychianos 8 M.

Gaios 15 J.

Markellianos 2 J.

Die Ziffern des Cbronogr. syntomon stammen hier offenbar aus der

Kirchengeschichte des Eusebios, wie schon der von allen Zeugen (auch von

Hieronymus) abweichende Ansatz des Eleuthcros mit 13 statt 15 Jahren

beweist. Emcndirt man bei Hyginus die 14 J. in 4 Jahre, so haben wir von

Petrus bis Victor vollständig die Liste der Kirchengeschichte , von welcher

nur die Ansätze bis Petrus (22 J. st. 25 J.) und bei Evarest (10 J. st 8 J.)

abweichen. Die letztere Ziffer wird nur aus Verwechselung des *' mit y ent-

standen sein, so dass auch hier ursprünglich die Ziffer der Kirchengeschichte

stand. Von Zephyrinus bis Pontianus weicht der Katalog ebenso von der

Kirchengeschichte wie von der Chronik des Eusebios ab; dagegen liegt von

Anteros an wieder die Kirchengeschichte zu Grunde; die S Jahre des Lucius

siud aus den 8 Monaten in der Kirchengeschichte entstanden ; bei Fabianus

ist inj t aus ery ty verderbt Alle übrigen Angaben von Anteros bis Gajus

sind die der Kirchengeschichte.

Sonach kommen als Abweichungen von der Kirchengeschichte des

Eusebios ausser den 22 Jahren des Petrus nur die Ziffern für die 4 Bischöfe

Zephyrinus, Callistus, Urbanus und Pontianus in Betracht Grade diese

aber finden sich bei Synkell und Nikephoros wieder; denn auch bei Pon-

tianus , wo im Cbronogr. syntomon die Ziffer des Urban durch Abschreiber-

versehen wiederholt ist, wird die von den beiden andern gebotene Ziffer

ittl y herzustellen sein. Mit diesen Zeugen stimmt auch der Name 2u)tfatxo<

für 2(6ti}Q Uborein. Nun kann aber der Katalog der Kirchengeschichte dem
Synkell und Nikephoros unmöglich als Quelle gedient haben. Von 22 Fällen,

in welchen das Cbronogr. syntomon mit der Kirchengcschichte geht, stimmt

Synkell nur 8 mal, oder wenn man bei Linus mit Nikephoros 12 J. st 18 J.

liest, 9 mal, Nikephoros 10 mal Überein, während die Abweichungen des

Chronogr. syntomon von der Kirchengcschichte , wenn man von den offen-

baren Textverderbnissen bei Evarest, Hyginus, Fabianus absieht, wo Uberall

die Ziffer der Kirchengeschichte, und bei Pontianus, wo umgekehrt die Ziffer

der beiden andern Chronisten herzustellen ist, sämmtlich bei letzteren beiden

sich wiederfinden. Denn auch die Ziffer 22 Jahre bei Petrus statt der ge-

wöhnlichen 25 Jahre scheint boi den beiden andern Bestätigung zu findeu

;

wenigstens rechnet Synkellos , der keine Bischofsjahre für Petrus angiebt,
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den römischen Episkopat des Petrus vom Jahre der Welt 5540, den seines

Nachfolgers Linus von 5563 an, zahlt also, wenn mau nach einer bekannten

chronistischen Sitte das Jahr des Antritts für Petrus nicht einrechnet, wirk-

lich 22 Jahre; hei Nikephoros aber, welcher dem Petrus nur 2 Jahre {hijß')

zuschreibt, wird das Zeichen für die Zehner ausgefallen, also ebenfalls

htj xß' zu lesen sein. Eine weitere Stütze gewinnt diese Ueberlieferung

noch durch die weiter unten zu besprechende Liste des Eutychius,
welcher dem Petrus ebenfalls 22 Jahre giebt. Der letztgenannte, welcher in

dem ersten Thcile seiner Liste sonst durchgängig die Ziffern der Kirchen-

geschichte bewahrt hat, stimmt auch in dem Ansätze Aneukletus ann. II

mit Synkell und Nikephoros Uberein, während das Chronogr. syntomon auch

hier 12 Jahre bietet , wie die Kirchengeschichte des Eusebios. Indessen

kann diese l'ebereinstimmung zufällig sein, da die Verdcrbnias von ttrq iß'

in trtj ß' eine sehr leichte ist, und für sich nicht ausreicht eine gemeinsame

Quelle des Fehlers zu beweisen.

Das Resultat der Vergleichung ist also dieses. Der Text des Chronogr.

syntomon beruht ebenso wie die Kataloge des Synkcllos und Nikephoros

auf einer älteren Liste, welche in den beiden letzten im Wesentlichen treu

Uberliefert, in dem erstgenannten Werke aber nach der Kirchengeschichte

des Eusebios durchcorrigirt ist, so dass wenigstens in diesem Sinne die

l'eberschrift ix rwr Evaeßiov rov FlaftyÜ.ov novimätiov nicht ganz unbe-

gründet ist. Die nachgewiesene Grundliste gehörte derselben Quellenschrift

an, welcher alle drei Chronisten die Namen und Jahre der Bischöfe nach

der Verfolgung entlehnten. Der hergestellte Text derselben für die Bischöfe

von Petrus bis Marcellinus ist folgender:

Unter den Abweichungen dieser Liste von der Kirchengcschichte sind

zunächst die Ziffern für Alexander bis Tclesphorus und für Zcphyrinus bis

1. Petrus 22 Jahre.

2. Linus 12 J.

3. Anencletus 2 J.

4. Clemens 0 J.

5. Evarestus 9 J.

S. Alexander 12 J.

7. Xystu« 9 J.

S. Telesphorus 10 J.

9. Hyginus 4 J.

10. Pius 15 J.

11. Anicetus 11 J.

1 2. Soterichos 9 J.

13. Eleutherius 15 J.

14. Victor 12 J.

15. Zephyrinus 19 J.

23. Stephanus 2 .1.

24. Xystus II. 9 J.

25. Dionysius S J.

2(5. Felix 5 J.

XI. Cornelius 2 J. (3 J.)

22. Lucius 2 J.

16. Callistus 8 J.

17. Urbanus 7 J.

18. Pontianus 3 J.

19. Anteros 1. M.

20. Fabianus 12 J.

27. Eutychianus 8 M.

28. Gains 15 J.

29. Marcollinus (Marcellus) 2 J.
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Pontianus zu beachten Dieselben differiren im Einzelnen (Iberall von den

Ziffern der Kirchengesehichte , stimmen aber in der Gesammtsumme mit

derselben wieder Uberein, da Alexander bisTelcsphorus beide Male 3 1 Jahre,

Zephyrinus bjs Pontianus beide Male 37 Jabre erhalten. Mit der Chronik des

Euscbios allein stimmen die Ziffern bei Victor (12 J.) und Lucius (2 Jahre,

verderbt aus 2 Monaten, wie Eus. Chron. hat); ausserdem beweist die Be-

merkung desSynkellos zu Zephyrinus, dnss ihm oder seiner Quelle die Liste

der eusebianischen Chronik vorlag. Bei Evarest (9 J.), Cornelius (2 J.) und

Eutychian (8 Mon.) stimmt die Liste mit der des Hieronymus und der des

Syrers, bei Clemens, Hyginus, Pius, Anicetus, Anteros, Fabianus, Felix,

Oajus sowol mit dieser als mit der Kirchengeschichte, bei Clemens, Eva-

restus, Hyginus, Anicetus, Eleutherus, Anteros, Cornelius mit Hieronymus

und dem Kataloge vom Jahre 523, bei Eleutherus auch mit der Chronik des

Eusebios, bei Stephan mit beiden Werken des Ensebios (gegen Hieronymus

und die späteren Lateiner), mit der Kirchengesehichte allein nirgends
überein. Bei Soter (9 J.), Dionysius (8 J.), vielleicht auch bei Zephyrinus

(19 J.) berührt sie sich mit der lateinischen Chronik vom J. 354 und dem

Kataloge vom J. 523, bei Alexander (12 J.) mit letzterem allein, bei Petrus,

Anencletus mit Eutychius , bei Xystus I. bis Telesphorus , Callistus bis Pon-

tianus
,
Xystus II. , Marcellinus (oder Marcellus) steht sie ganz allein. Die

Form Marcellianus für Marcellinus, welche das Chronogr. gyntomon und

Nikephoros bieten , ist sonst nur bei Hieronymus aufbewahrt. Merkwürdig

ist ferner, dass Synkell von der Umstellung des Anteros und Pontianus, wie

wir sie auch im cat. Felicianus und in vielen Codd. des über Pontificalis

vorfinden, bereits Kunde besitzt. Er nimmt dieselbe sogar ohne Weiteres

in den Text, merkt aber die richtige Reihenfolge, der auch Nikephoros folgt,

als Ueberlieferung „Einiger" (unter Andern auch des Eusebios) daneben an.

Dagegen weiss er von der Umstellung des Anicetus und Pius im eatal.

Liberianus und den aus demselben geflossenen Texten nichts , daher auch

die gelegentlichen Berührungen mit demselben in den Ziffern eine ver-

wandte Quelle, nicht aber eine Abhängigkeit von diesem Documente be-

weisen. Die mit dem lateinischen Kataloge vom Jahre 523 auf eine Qtlelle

zurückweisende Urkunde , welcher der griechische Chronist die Liste der

Bischöfe seit der Verfolgung entnahm , wird also den Anteros vor Pontianus

gestellt oder diese Umstellung , wie dies noch bei Synkellos der Fall ist,

anmerkungsweise erwähnt haben; diese Anmerkung verdrängte in einigen

Abschriften den ursprünglichen Text. Auf das benutzte Exemplar eben

dieser, mit dem lateinischen Kataloge vom Jahre 523 aus derselben Quelle

geflossenen Urkunde sind daher auch die Berührungen mit cat. Liberianus,

soweit sie nicht aus zufälligen Schreibfehlern hervorwuchsen, vielleicht auch

3

Digitized by Google



- 34 -

<lie nur aus Versehen an falsche Stelle gerathenen Ziffern bei Callistus und

Urban zurückzuführen, sodass statt

Callistus ann. VIII Urbanus anti. VII,

vielmehr

:

Urbanas ann. VIII . Pontianus ann. VII

mit dem späteren Lateiner zu lesen wäre. Das Versehen war um so

leichter, da in der Chronik des Kusebios Callistus, Urbanus und Pontianus

sämmtlich ann. Villi erhalten, ein Abschreiber also leicht genug von einem

Bischof auf den andern gerathen konnte.

Wir haben also einen Katalog gefunden, der von Petrus bis zur

diocletianischen Verfolgung einerseits mit dem Chronikou des Eusebios,

andererseits mit den Katalogen , die dem Hieronymus und dem Syrer vor-

lagen und mit dem Katalog der Lateiner aus dem 5. Jahrhundert vielfach

verwandt ist, von der Verfolgung an mit dem letztgenannten jedenfalls auf

eine und dieselbe Quelle zurückgeht , aber auch in den älteren Abschnitten

mehrfach nach demselben corrigirt ist. Emendirt mau nun bei Anencletus

die 2 Jahre in 12, so erhalten wir von Petrus bis Pontianus 198, von da bis

zur Verfolgung (ohne den mit Marcellus, dem ersten Bischöfe nachher,

identificirten Marcellinus) beinahe 57 Jahre, zusammen 255 Jahre, was auf

das Jahr 4S als Anfang der Rechnung zurückweist. Genau soviel beträgt

aber auch nach den hergestellten Listen des Eusebios und Hieronymus die

Gesammtziffer der dort verrechneten Bischofsjahre (wieder ausschliesslich

des Marcellinus) — eine Uebereinstimmung, die bei den grossen Differenzen

der Berechnung im Einzelnen nicht zufällig sein kann, sondern die Be-

nutzung der eusebiani8chen Chronik durch den späteren Chronisten, und

zwar in einem bessern Texte, als derselbe uns jetzt beim Armenier vor-

liegt, von einer neuen Seite her bestätigt.*) Die Zahl der Jahre von Petrus

bis Pontianus weicht von der Kirchengeschichte um 1 Jahr, von der Chronik

des Eusebios um 2 Jahre ab, eine Differenz, die sich bei den folgenden

Bischöfen bis ausschliesslich Marcellinus wieder ausgleicht. In seinem

ersten Theile beruht der Katalog jedenfalls auf älterer Ucberlieferung als

in seinem zweiten, in welchem schon manche offenbare Verderbnisse ein-

gedrungen sind; und wenn die Annahme gestattet ist, dass er mit dem
Kataloge des Anianos im Wesentlichen identisch war, so wäre es sogar nicht

*) Der erste Katalog des Mabillon zählt eine Gesamintsumme von 257 Jahren von

Petrus bis zum Antritte Silvesters, also ebensoviel als nach obiger Rechnung mit Ein-

schluss des Marcellus herauskommen. Sollte etwa die Ziffer 255 auf älterer Uebcr-

lieferung beruhen, alsGeBammtsumme der Bischofsjahre bis auf „die christlichen Kaiser",

welche Periode die einen mit der diocletianischen Verfolgung, die Andern erst mit

Silvester, dem Zeitgenossen Constantins des Grossen, abschlössen ?
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unmöglich , dass der älteste Theil der Liste aus Julius Afrieanus stammte,

dessen Werk Anianos noch kaunte und benutzte. Freilich wird aber ihr

Werth durch die eingetretene Textmischung stark beeinträchtigt.

Unter den orientalischen Chroniken nimmt die vornehmste

Stelle ein die arabische contextio gemmarum des E u t y c h i u s (Said-Ebn-

ßatrik, Patriarchen von Alexandrien) vom Jahr 937
,
herausgegeben von

Pococke, Oxford 1658. Derselbe benutzte ein Verzeichuiss der römischen

Bischöfe bis Agatho (f 683) , welches bis auf Sevorinus (f 639) auch die

Amtszeiten in vollen Jahren enthielt, die folgenden Bischöfe aber und zwar

mit Weglassung von drei Namen, ohne Angabe der Amtzeiten aufführte.

Die Liste ist von den Bischöfen seit der diocletianischen Verfolgung an

wesentlich dieselbe, die auch den späteren griechischen Chronisten zu

Grunde lag, wie ausser der tiberwiegenden Uebercinstimmung in den

Ziffern auch verschiedene gemeinsame Schreibfehler (z. B. die dem Sil-

vester zugeschriebenen 28 Jahre) und sonstige gemeinsame Abweichungen

von den lateinischen Texten (bei Marcellus, Cölestinus,Silverius,SymmachuK,

Vigilius) zeigen. Der Text des Eutychius ist aber bedeutend eorreeter.

Von 18 Fällen, in welchen er von den Ziffern der griechischen Chronisten

abweicht, stimmt er 13mal mit den ältesten und besten Texten des über

Pontificalis Uberein ; einmal verrechnet Eutychius die Monate des Lateiners

als Jahre ; nur in vier Fällen sind die Ziffern bei ihm verderbt , davon ein-

mal (bei Hormisda) auch im griechischen Texte, nur in anderer Weise.

Drei Bischöfe, welche die griech. Chronisten kennen (Felix IL, Johann III.

und Bouifacius III.) sind bei Eutychius ausgefallen. Für die Bischöfe vor

der Verfolgung benutzte Eutychius einen Text , der bis Zephyriuus der des

Eusebios in der Kirchcngeschichte ist, mit Ausnahme der bereits erwähnten

Ziffern für Petrus (22 Jahr) und Anenclctus oder wie er schreibt Dacletius

(2 Jahre), welche mit Synkellos und Nikeph. übereinstimmen. Von Callistus

bis Oajus liegt ein Mischtext vor.

Callistus 6 Jahre Estatius (Stephanus) 6 J.

Aurianus (Urbanus) 4 J. Xystus 9 J.

Bitianus (Pontianus) 5 J. Dionysius 8 J.

Anteros 12 J. Philetus (Felix) 5 J.

Flavianus (Tabiamis) 13 J. Eutychius (Eutychianus) 8 J.

Cornelius 2 J. Gabius (Gaius) 12 J.

Lucius S Monate.

In neun Fällen (bei Callistus, Urbamis, Pontianus, Anteros, Fabianus,

Cornelius, Stephanus, Dionysius, Eutychianus) sind die Lesarten des Eutychius

theils durch ältere, theils durch jüngere Texte des liber Pontificalis bezeugt,

bei Pontianus und Fabianus stimmt auch Eusebios, bei Pontianus, Cornelius,

Dionysius, Eutychianus cat Liberianus mit Eutychius Uberein; bei Gajns
3*
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folgt letzterer «lein liberianischen Texte, abweichend von Eusebius (15 J.>

und Felic. (1 1 J. 4 M. 12T.), bei Felix stimmt er mit Eusebios und Liberian.

^Felic. 4 J. 3 IL 25 T.), bei Lucius mit Eusebios allein (Liberian. Ii J. 8 M.

10 T.), bei Xystus II. weicht er von allen diesen Zeugen ab und geht mit

Nikephoros und Synkellos.

Vermuthlich lagen daher «lern Eutychius drei Listen vor: 1) die des

Eusebios in der Kirchengeschichte, 2) die des Synkellos, .3) eine aus dem

Lateinischen stammende, der von Theophanes und Nikephoros benutzten

verwandte , welche hie und da dem Liberianus noch näher stand als der

spätere lateinische Katalog, jedenfalls für die Bischöfe nach der Verfolgung:

die Grundliste des letzteren in sehr eorrecter Gestalt enthielt

Ausserdem giebt Eutychius für sämmtlichc Bisehöfe bis Honorius I.

Kaisergleichzeitigkeiten und zwar seit der Theilung des Reichs die ent-

sprechenden Regierungsjahre der byzantinischen Kaiser; für Severinus und

Johann IV. Gleichzeitigkeiten der Khalifen von Bagdad. Dieselben weichen

aber von den Gleichzeitigkeiten des Eusebios (sowol in der Kircheu-

geschichte als in der Chronik) durchweg sehr beträchtlich ab und stimmen

in den älteren Abschnitten nirgends, in den jüngeren, über die Zeit des

Eusebios hiuausliegenden, nur in sehr vereinzelten Fällen mit der richtigen

Chronologie üherein. Wahrscheinlich sind sie von Eutychius völlig auf eigne

Hand berechnet: ein historischer Werth kommt ihnen gar nicht zu.

Nächst Eutychius ist endlich noch die syrische und arabische

Chronik des Elias v o n N i s i b i s aus dem 1 1 . Jahrh. zu erwähnen,

welche auch ein Verzeichniss der römischen Patriarchen bis zum Concil von

Chalkedon enthält. *)

Das Verzeichniss lautet vollständig so

:

Namen der Patriarchen, welche waren auf dem Stuhle von Rom.

Von der Zeit der Apostel bis zur Synode von Chalkedon.

Simon Repha, nachdem er gebaut hatte eine (die) Kirche in der Stadt Antiochia ging

nach Rom und baute darin auch eine (die) Kirche und es waren seine Tage bis er

gekrönt wurde 28 Jahre

Linus 12 J. Qletus 8 J.

Qlemes 9 J. Evarestis 10 J.

*) Auf diese bisher ungedruckte Chronik bin ich durch die freundlichen Mit-

theilungen meines geehrten Freundes Paul de Lagarde aufmerksam gemacht worden.

Eine Abschrift des Papstveraeichnisses aus dem im Britischen Museum aufbewahrten

Autographon (Rieh. 711)7 fol. 5 b
) verdanke ich der GUte des Herrn Dr. Sachau, zur

Zeit in London. Derselbe bemerkt mir Uber die Handschrift : „Das Syrische ist sehr gut

erhalten, das Arabische (fast durchgehend ohne Punkte) zum griissten Theil nur in matten

Umrissen erkennbar ; die arabische Schrift ist den von Fleischer in der Zeitschrift der

deutschen morgenl. Gesellschaft veröffentlichten Fragmenten aus Hiob sehr ähnlich."
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XvHtiia 10 .1

Tpli>MiihnrnR t 1 I Hvi'imiR t .111 ) K 1 II HO I » ' •

Pius 15 J Aninittiß 1 1 J.

Soter % J. Kleuthcrius 15 J.

Kirtor In .1 ZpnhvriniiH 18 J.

V^UlllOltlB ti • I'rhanns S .1LIUAUUII O V.

T^oTitinniiR \ 1X f H 1 l Ut Ii Uft vi tl . Anf»inis 1 MonatJ;\ II ICI 1115 1 WUllrtl

I 'iKihiiimis 13 J. Cornelius 2 J.

K^flM tll J411 11H .]

YvfttllH 1 1 .1 1 )i< m \ sins 9 .1L/lullj OHIO •» W •

Phclikis 5 J Eutvchijinus 8 J.

(«niiiR f? T* * itj llö 1 - < ' .
MnrL-plliniiH 10 Monate

Milt.AiloA H .1 Silvpstrus 18 J.» J 1 1 » toll IXO 1 J Kr •

Marqas 2 J. Julius 15 J.

Liberias 7 J. Phelikis 3 J.

Dauiasus S J. Siriqius 1 5 J.

Anastasius 3 J. Inoqentius IC J.

Zosimus 2 J. Konophatius 3 J.

Qölestinus 10 J. in den Tagen dieses Qölestinus

war die Spaltung zwischen Nestorius und Cyrillus

Xystus 9 J. Leon 21 J.

in den Tagen dieses Leon versammelte sich die Synode von Chalkedon.

Der Text vorstehenden Verzeichnisses ist wesentlich derselbe wie bei

Eutychius. Bis /Air diocletianischen Verfolgung liegt wie bei Eutychius die

Kirchengeschichte des Euscbios zu Grunde , deren Text bei Elins mehrfach

treuer als bei Eutychius bewahrt ist (so bei Callistus, Urbanus, Anteros,

Stephan, Xystus IL, Dionysius, wo Eutychius von Euscbios abweicht); die

Ziffer fttr Cletus (8 Jähret ist die der eusebian. Chronik; bei Petrus (28 J.)

weicht Elias sowol von Euscbios als von Eutychius ab, ebenso ist bei Evarest

die Ziffer 10 Jahre verderbt, im Ucbrigen sind die Ziffern bis Zephyrinus

dieselben wie bei Eutychius (nach Eusebios). Hei Pontianus, Fabianus,

Cornelius, Lucius, Felix L, Eutychianus, Gajus, Marcus, Julius, Anastasius,

Bonifacius, Cölcstinus, Leo stimmt Elias ebenfalls mit Eutychius zusammen,

darunter zugleich mit Eusebios bei Pontianus , Fabianus
,
Lucius, Felix

;

mit Synkellos bei Fabian, Cornelius, Felix, mit Theophanes bis Marcus,

Julius, Anastasius, Cölcstinus, Leo. Mit Theophanes gegen Eutychius

stimmt er bei Sirieius (wo bei Eutychius ein Schreibfehler vorliegen wird);

mit unsern Handschriften des cat. Felicianus giebt er dem Felix IL, welchen

Eutychius ganz weglasst, 3 Jahre ; bei Marcellin, Miltiades, Silvester, Liberius,

Damasus, Innocenz, Zosimus, Sixtus III. steht Elias (ebenso wie bei Petrus

und Evarestus) allein : in einigen dieser Fälle sind die Ziffern unzweifelhaft

verderbt, z. B. bei Silvester, wo er statt 18 Jahre mit Eutychius und den

griech. Chronisten 28 Jahre vorgefunden haben wird, und bei Damasus, wo
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man statt S Jahre mit Thcophanes 18 Jahre zu lesen hat In den meisten

übrigen Fällen beträgt die Abweichung von den Ziffern des Eutychius nur
je 1 Jahr. Papst Eusebius, den Eutychius kennt, ist irrthttmlich ausgefallen.

Marcellus und Marcelliuus sind wie bei Eutychius und den spätem griecli.

Chronisten vermischt; Eutychius hat den ersten, Elias den letzten Namen.
Der Katalog des Elia« ist also mit dem des Eutychius aus einer gemein-

samen Quelle geflossen: ob der von ersterm benutzte Text Uberhaupt nur
bis Leo den Grossen ging, oder nur bis dahin von ihm ausgeschrieben wurde»

lässt sich nicht mehr ausmitteln.

Das Resultat unserer Quellenkritik ist also dieses. Ausserdem Kataloge

des Chronographen vom Jahre 354 (catal. I) und dem Kataloge, den das

Chroniken des Eusebios bietet (catal. II), waren im 4. Jahrhundert für die

Zeit von Petrus bis Urban noch drei andere, sämmtlieh schon bis zur dioele-

tianischen Verfolgung, theilweise noch darüber hinaus fortgesetzte Kataloge

vorhanden: ein dritter, später in die Kirchengeschichte des Euscbios auf-

genommener, der für die Zeit von Petrus bis Urban bald mit der Chronik

desselben Verfassers, tjald mit dem Liberianus übereinstimmt; ein vierter,

in seinem ersten Abschnitte mit dem dritten, in seinem zweiten Thcil (seit

Pontianus) mit dem ersten näher verwandter, welchen Hieronymus und

der Syrer dem zweiten , die späteren Lateiner dem ersten Kataloge Sub-

stituten, und endlich ein fünfter, der von Petrus bis zur dioclctianischen

Verfolgung dem vierten Kataloge mehrfach verwandt war. Dieser Katalog

lag wahrscheinlich dem Anianos vor, und wurde in mehreren Fortsetzungen

bis zur Mitte des 5. Jahrh. sowol von den späteren griechischen Chronisten,

dem Verfasser des xpoioypayfiloi' ovviofiov, dem Georgios Synkcllos, Theo-

phanes und Nikephoros, als auch (in vcrgleiehungswcise reinerem Texte)

von Eutychius und Elias von Nisibis benutzt Alle diese 5 Kataloge sind

bis zur dioclctianischen Verfolgung aus einer ursprünglich gemein-

samen Quelle fortgesetzt. Eine Fortsetzung bis Silvester lag dem Verfasser

der liberianischen Chronik, dem Hieronymus und dem späteren Lateiner vor

Der liberiauische Chronograph führte sie um zwei, Hieronymus um vier

Rischöfe weiter; eine Fortsetzung bis zum Tode Sixtus III. oder bis zum

Episkopate Leo's des Grossen (catal. VI oder catalogus Leoninus) hat dann

als Quelle für den Katalog vom J. 523 und — als zweite Quelle — für die

griechische Chronik aus der 2. Hälfte des 5. Jahrh. gedient , aus welcher

die späteren griechischen und orientalischen Chroniken unmittelbar oder

mittelbar geflossen sind ; und eben dieser fortgesetzte Text ist auch , wie

weiter unten zu zeigen sein wird, die eine Hauptquellc für die ältere

Recension des liber Pontificalis vom J. 530 (den catal. Felicianus). Auch

die Fortsetzung jenes Katalogs bis ins 7. Jahrh. hinein , welche denselben
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Chronisten vorgelegen hat, geht auf dieselbe Ueberlicfcrung wie der Uber

Poutifiealis zurück. Für die Zeit von Petrus bis Urban ist der dritte

Katalog, der der Kirchengesehichte , die vorzüglichste Quelle, wie sich aus

einer einfachen Nebeneinanderstellung der verschiedenen Texte von selbst

ergiebt. Für die Folgezeit bis auf Liborius gebührt der Chronik vom Jahre

354 auch aus innern Gründen der Preis, wenngleich dieselbe noch mehrfach

aus Eusebius und Hieronymus emendirt werden muss. Ein abschliessendes

Urtheil Uber das Quellenverhiiltniss setzt aber eine eingehende kritische

Analyse der verschiedenen lateinischen Kataloge voraus.

Folgende Stammbäume mögen das gefundene Textverh«altniss ver-

anschaulichen :

I.

Katalog für die Bischöfe von Petrus bis Urban.

Archetypus bis zum Anfang des 3. Jahrh. *)

Bis Callistus ?

Quelle des Julius

Africanus?

Quelle

für catal. II

bis Urban

catal. II

Textd.Chron.

Euseb. fort-

gesetzt bis

MarcellinuB

X
bis Urban

I

cat III cat. IV cat V
fortges. fortg. Quelle

bis Mar- bis Mar- des Ani-

cellinus cellinus anu« ?

Text der dann fort-

H. E. Eu- weiter gesetzt

sebii bis Sil- bis Mar-

vestcr cellinus

Aelteste Quelle des cat.

Liberianus

]

catalogus I

vom Jahre 354

Text

des Hie-

ronymus,

fortges.

b.

Text

des

Syrers

Quelle

der

späteren

Lateiner

(für die

Zeit bis

Urban)

Text der griechischen Chronik

aus der 2. Hälfte des 5. Jahrh.

fortgesetzt bis Leo den Grossen

XQoroyQttipttov Quelle des Quelle des

avvroftov, Georgios Eutychius

nach Eus. H. E. Synkellos, und Elias

corrigirt Thcophanea, (neben

Nikephoros. Eus.H.E.)

•) Wenn Julius Africanus in seiner Chronik, welche bis zum Jahre 222 ging, bereits

ein Verzeichnis* der römischen Bischöfe gegeben haben sollte, so würde dieses als Quelle

entweder für den bis Urban fortgesetzten Katalog, der in der Kirchengeschichte des

Eusebios (für die Zeit von Petrus bis Urban) noch erhalten ist , oder für den catal. V,

Digitized by Google



— 40 —

II.

Katalog für die Bischöfe von Pontianus bis Silvester.

Archetypus bis zur diocletianischen Verfolgung, dann fortgesetzt bis Silvester.

Quelle des Eusebios Fortsetzung von cat. IV Forts, von cat. 1 X
| |

bis Silvester
|

Text der Text der Text des Text des catal. Liberianus cat. Leoninus

Chronik Kirchen- Hieronymus Syrers (bis Liberias) fortgesetzt

(cat. II) geschiente bis bis bis Leo
b. Marcellinus (cat. III) Damasus Marcellinus den Grossen

b. Marcellinus

Quelle Quelle Quelle Quelle Griechische

de» catal. der des Euty- des Chronik

Felicianus Rata- chius Elias aus der

löge fortges. 2. Hälfte

vom bis Hilarus des

J. 523 — 5. Jahrh.
-

X^ovoyQttyitov Quelle des Theo-

avt roftor phanes und

Nikephoros.

B. Die lateinischen (abendländischen) Kataloge.

1. Der catalogus Liberianus.

Unter den lateinischen Katalogen nimmt bei Weitem die erste Stelle

das mehrfach erwähnte Verzeichnis« ein. welches in dem Sammelwerke des

Chronographen vom Jahre 354 sich findet und bis auf die Amtszeit des

Bischofs Liborius (seit 352) fortgeführt ist. Wir können für dasselbe die

vortreffliche Arbeit von Mommsen zu Grunde legen, dem wir ausser dem
ersten corrcctcn Text zugleich bahnbrechende Untersuchungen über die

Quellen und die Compositum des liberianischen Papstverzeichnisses ver-

danken.*) Dieser Katalog bildet die Hauptgrundlage für die zweite bis

auf Felix IV. (f 530) fortgesetzte Papstliste, und damit die älteste Quelle

welcher wahrscheinlich der der Chronik des Anianos war, anzusehen sein. Zur Auf-

stellung einer cinigermassen wahrscheinlich zu machenden Hypothese fehlen uns aber

hier alle Mittel.

•) Ueber den Chronographen vom Jahre 354. Abhandlungen der philolog.-histor.

Classe der Künigl. Siichs. Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. I. 1S50. Der Text des

Katalogs findet sich S. 634-637. Die auf denselben bezüglichen Theile der Abhand-
lung S. 582—585. 597 f. Die älteren Drucke und Untersuchungen sind kaum noch zu

brauchen.
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des über Pontifiealis, als dessen älteste Recension eben jener feliciauisehc

Katalog zu betrachten ist. Aus diesem jüngeren Katalog lassen sieh die hie

und da lückenhaften Handschriften des Liberianus in einigen Fällen ergänzen.

Dem Katalog liegt zunächst eiu älteres Verzeichniss zu Grunde, w elches

nach Mommscn's Nachweisungen der von dem Chronographen des J. 354

auch sonst benutzten Chronik des Hippolyt entlehnt ist.*) In den

gegenwärtigen Texten der letztem findet sich nur noch die Ueberschrift

noniina episcoporum Komae et quis quotannis praefuit, während das Ver-

zeichniss selbst nicht mehr vorhanden ist. Diese Chronik reicht bis zum

Jahre 234. Das Kaiserverzeichniss in derselben schliesst mit Alexander

annis XIII diebus IX, und ebensoweit geht die Rechnung am Schlüsse der

ersten Abtheilung: a gcneratioue Christi usque ad passionem anni XXX et

a passione usque ad hunc annum qui est XIII imperii Alexandri annus anni

OCVL Fiunt igitus omnes anni ab Adam usque ad tertium decimum

Alexandri Imperatoris annum anni V DCCXXXVIII. Die Chronik ist also

nach Alexanders Tode , entweder in dessen Todesjahre , oder doch wenig

später unter Alexanders Nachfolger Maximinus vcrfasst. Der zu der Chronik

ursprünglich gehörige Papstkatalog, welcher nach dem vorausgeschickten

Inhaltsverzeichnisse den Schluss des Ganzen bildete
,
ging bis Urban , und

wurde unter Urbans Nachfolger Pontianus abgefasst. **) Bis auf Urban

(230) giebt nämlich der liberianische Katalog nur die Namen der Bischöfe,

ihre Amtsdauer nach Jahren, Monaten und Tagen, die gleichzeitigen Kaiser

und die Consuln des ersten und letzten Jahres eines jeden Bischofs. Diese

werden so berechnet, dass das Antrittsjahr des jedesmal folgenden Bischofs

statt der Consuln des letzten Jahres seines Vorgängers die Consuln des je

folgenden Jahres enthält. Historische Notizen finden sich in diesem Ab-

schnitte nirgends, ausser einmal bei Pius, wo bemerkt wird, unter seinem

Episkopate habe sein Bruder Hermas den sog. „Hirten" geschrieben. Da-

*) Schon Dodwell hat im Wesentlichen das Richtige gesehen (dissertatio singu-

laris de pontificum Romanorum primaeva successione in Pearsoni opp. posthumis,

London ltiSS, p. 91. 199 f.).

••) Wäre freilich Hippolyt, wio jetzt gewöhnlich angenommen wird, zugleich Ver-

fasser der „Philosophumena"
,
folglich mit dem Gegenhischof des Callistus identisch , so

könnte ein Verzeichniss , welches statt seiner den Callistus anfuhrt , nicht von ihm her-

rühren. Vollends wenn man annimmt, dass die Notiz Uber seine nnd des Pontianus

Deportation nach Sardinien (zum J. 235) auf das Ende des Schisma hinziele, so könnten

auch die Nachfolger des Callistus, Urban und Pontianus, nicht von ihm verzeichnet wor-

den sein. Da nun die Abfassung der Chronik durch Hippolyt nicht bezweifelt werden

kann , so mlisste man zur Aufrechthaltung jener Hypothese Uber den Verfasser der

„Philosophumena" annehmen, dass die Papstliste Hippolyts absichtlich casairt und

späterhin von Callistus an durch eine andere ersetzt worden wäre.
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gegen tritt von Pontianus an (231) eine andere Behandlungswcise ein:

häufig werden die Ordination^- und Todestage der einzelnen Bischöfe an-

gemerkt, womit zugleich eine verschiedene Berechnung der Consulate zu-

sammenhängt, indem der Tod des einen und der Antritt des andern Bischofs

nicht mehr regelmässig an zwei aufeinanderfolgende Consulate vertheilt,

sondem gewöhnlich in ein und dasselbe Consulatsjahr gesetzt werden.

Ausserdem sind die dürren chronologischen Angaben von Pontianus bis Lucius

durch Beifügung historischer Notizen, welche den frischen Eindruck der Zeit-

genossenschaft machen, zu einer kurzen Chronik erweitert. Hier liegt also

eine zweite Quelle oder eine Fortsetzung des älteren Katalogs vor, welche

unter Stephan, dem Nachfolger des Lucius, abgefasst zu sein scheint Von
Stephan bis Marcus sind wieder nur chronologische Angaben , keine histo-

rische Notizen erhalten, die uns erst bei Julius, dem Nachfolger des Marcus

und unmittelbaren Vorgänger des Liborius, unter dem der Chronograph

schrieb, wieder begegnen, und jedenfalls von diesem selbst aus zeit-

genössischer Kunde hinzugefügt sind. Wir werden also für die Zeit von

Stephan bis Marcus eine dritte Quelle oder eine zweite Fortsetzung des

älteren Katalogs, die dem Chronographen zu Gebote stand, annehmen

müssen.*) Wie ein bei dem Ansätze der auf Stephans Antrittsjahr fallen-

den Consulu begangener Rechnungsfehler errathen lässt, hat jedoch der

Chronograph den letzten Theil des Verzeichnisses, der mit Stephan beginnt,

schwerlich im Zusammenhange mit den älteren Bestandteilen desselben

vorgefunden, sondern aus einer selbständigen Quelle hinzugefügt. Bei der

Anfügung dieses letzten Stückes fing er nämlich mit den Consuln des Jahres

253 wieder an, obwol er bei Lucius schon bis zu den Consuln des Jahres 255

herabgelangt war. Dagegen lag ihm der Papstkatalog der hippolyteisebeu

Chronik vielleicht schon mit der Fortsetzung bis zum Tode des Lucius vor **),

sodass seine eigne Ergänzerarbeit nicht schon mit Pontianus , sondern erst

mit Stephan begann. Das Material, welches sowol der ersten als der zweiten

Fortsetzung des Katalogs zu Grunde lag, ist das denkbar zuverlässigste.

Denn etwa gleichzeitig mit der ersten Fortsetzung beginnen die beiden

ebenfalls vom Chronographen des J. 354 mitgcthcilten Verzeichnisse der

Depositionen römischer Bischöfe und Märtyrer, welche von Callistus au

sämmtliche Bischöfe mit Ausnahme des Urbamis, Antcros, Cornelius und

Marcellus (oder vielmehr Marcelliuus) enthalten. Man besass also wol von

•) So urtheilt auch de' Rossi , Roma sotteranea I, 1 17 f.

••) Dieser Fortsetzung, und nicht dem ursprünglichen Kataloge Hippolyte, weise

ich auch die Notiz Uber die Verbannung des Pontianus und Hippolyt nach der Insel

Sardinien zu, welche Hommsen a. a. 0. S 597 f. noch von Hippolyt selbst „im Exile"

hinzugefügt werden lässt.
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Callistus an offizielle Aufzeichnungen im römischen Archiv, aus welchen die

Verfasser der späteren Abschnitte des Katalogs zu schöpfen Gelegenheit

fanden.

Von den beiden Depositionsverzeichnissen nun ist die depositio epis-

coporum, welche erst mit Lucius, dem letzten Vorgänger des Stephanus

beginnt, jedenfalls jünger als die depositio martyrum, deren Angaben, wie

bemerkt, bis auf Callistus zurückreichen. Erstere enthält sämmtlichc

Bischöfe von Lucius bis Silvester , mit Ausnahme des Xystus IL, welcher

seinen Platz in der depositio martyrum findet, und des Marcellus, oder viel-

mehr Marcellinus, mit dessen Weglassung es eine besondere Bewaudtniss

hat. Marcus und Julius sind nachträglich hinzugefügt, ohne Zweifel von

dem Chronisten selbst , dem wir die Aufbewahrung dieses alten Verzeich-

nisses verdanken. Dagegen nennt die depositio martyrum von den Vorgängern

des Lucius (ausser dem Apostel Petrus) noch den Callistus, Pontianus und

Fabianus, von denen übrigens nur der letztgenannte den Märtyrertod ge-

storben ist, während die beiden ersten nur Confessoren waren. Schon hier-

durch stellt sich das erstere Verzeichniss als eine spätere Ergänzung des

letzteren dar. Die Nachrichten der depositio martyrum reichen bis auf die

Zeiten des Callistus und Pontianus zurück; die depositio episcoporum beruht

auf Aufzeichnungen , welche erst seit Stephan regelmässig fortgeführt wur-

den. Das soeben aus der Beschaffenheit des Papstkataloges gewonnene

Resultat wird hiermit von einer neuen Seite her bestätigt Die erste Fort-

setzung des älteren Kataloges, von Pontianus bis Lucius, gehört in dieselbe

Zeit, in welcher im römischen Archive bereits officiellc Märtyrerlisten ge-

führt wurden
;
dagegen entspricht die zweite Fortsetzung seit Stephan der

bis auf die Zeiten Stephans hinaufreichenden depositio episcoporum.

Der Chronograph vom Jahre 354 benutzte also ausser der Chronik des

Hippolyt noch folgende Quellen: 1) eine Fortsetzung des Papstkatalogs

dieser Chronik von Pontianus bis Lucius, mit beigefügten chronologischen

und geschichtlichen Notizen; 2) ein bis in dieselben Zeiten zurückreichendes,

bis auf die diocletianische Verfolgung fortgeführtes Märtyrcrverzeichniss in

kalendarischer Anordnung mit Angabe der Depositionstage und Begräbniss-

stätten
; 3) ein zweites Papstverzeichniss , welches jedenfalls von Stephan,

wie sich aber später ergeben wird , wahrscheinlich von Petrus an bis auf

Silvester ging , mit leider nicht ganz vollständig überlieferter Angabe der

Amtszeiten, der Ordinations- und Todestage und der grösseren Sodis-

vacanzen; 4) ein kalendarisches Verzeichniss der Depositionstage und

Begräbnisstätten der Bischöfe von Lucius bis Marcus. Dass die zuletzt

genannte Urkunde wirklich erst seit dem Tode des Purins und der Amts-

führung des Stephan auf regelmässigen Aufzeichnungen beruht, beweist
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besonders schlafend ihr Vcrhältniss zu der depositio martyram. Während

nämlich Xystus II. in der depositio episcoporum weggelassen ist , weil er

schon in der depositio martyrum aufgeführt war, so hat es mit den früheren

Bisehöfen von Callistus bis Cornelius offenbar eine andere Bewandtniss.

Wären nämlich die hier, ebenso wie Xystus IL, aufgeführten Bischöfe

Callistus, Pontianus und Fabianus aus demselben Grunde wie jener auch

dort absichtlich unerwähnt geblieben, so müsstc die depositio episcoporum

wenigstens noch die Namen des Urbanus, Antcros und Cornelius enthalten.

Nun aber fehlen dieselben in dem einen wie in dem andern Kalendarium.

Folglich hat man Anfangs nur die Dcpositionstage und Begräbnisstätten

der Märtyrer (beziehungsweise Confessoren) regelmässig aufgezeichnet, die

der Bischöfe aber, soweit sie nicht zugleich Märtyrer waren, erst seit den

Zeiten des Stcphanus. Dass Cornelius, welcher, wie später gezeigt werden

soll , zwar nicht Märtyrer im strengen Sinne , aber Confessor war , in der

depositio martyrum fehlt, lässt sich nur daraus erklären, dass seine Gebeine

damals, als das Verzeichniss begonnen wurde , noch nicht nach der Krypta

im coemeterium Callisti , in welcher man sie neuerdings aufgefunden hat,

übertragen waren, sondern noch in Civitä Vecehia, wo er gestorben ist,

ruhten. Gänzlich unhaltbar dagegen ist die Annahme R o s s i ' s *) , in dem
Depositionsverzeichnisse der Märtyrer hätten nur diejenigen Päpste Auf-

nahme gefunden , deren Gedächtnis* besonders feierlich begangen worden

sei. Bei der grossen Menge anderer Märtyrer und Confessoren, welche das

Verzeichniss enthält, wird die römische Kirche keinen ihrer Märtyrer-

*) Roma sotteranea T. II (18fi7) im ersten Kapitel der Einleitung p. V sqq. Eben-

daselbst stellt Rossi noch eine Reihe anderweiter Hypothesen auf, denen ich nicht bei-

treten kann. So erklärt er den Umstand, dass die depositio episcoporum erst mit Lucius

beginnt , durch die Annahme , dass seit jener Zeit Verzeichnisse der Päpste auf der

praefectura urbana geführt wurden , denen der Chronograph seine Notizen entnommen

habe (p. VI sq.). Aber der Umstand, dass auch die in die Chronik aufgenommene Liste

der Stadtpräfecten um dieselbe Zeit (254) beginnt, reicht hierfür zum Beweise nicht aus.

Die kalendarische Anordnung des Depositionsverzeichnisses, welche der Chronist vor-
fand, desgleichen die oben nachgewiesene Abhängigkeit desselben von der doch gewiss

nicht aus heidnischen Quellen geschöpften depositio martyrum, weist vielmehr auch für

jenes auf ein kirchliches Archiv, wobei ich die Un Wahrscheinlichkeit solcher durch

die heidnischen Staats-Behörden geführten, noch dazu vor dem Toleranzedict Gallicn's

(260) angelegten Listen noch gar nicht einmal in Anschlag bringen will. Hiermit fallen

auch die weiteren Muthmassungen Rossi 's (p. VII sq.) zusammen, dass die grosse

Sedisvacanz von über 7 Jahren im liberianischen Katalog sich aus dem Mangel gesetz-

licher Anerkennung des Papstes dpreh die römischen Behörden während der Jahre 304

bis 311, die Auslassung* des Marcellus im Depositionsverzeichnisse aber aus der nach

dem über Pontilicalis von Maxcntius an Marcellus gerichteten Forderung ut negaret se

esse episcopum erkläre.
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Bischöfe Übergangen haben; überdies wissen wir ja, dass man späterhin

gerade das Gcdächtniss des in dem Kalendarium fehlenden Cornelius wirklich

besonders feierlich beging. Für die Zeit vor Lucius war also schon damals,

als man die Depositionen der römischen Bischöfe regelmässig aufzuzeichnen

begann, eine vollständige Depositionsliste nicht mehr herzustellen. Da-

gegen gingen die Erinnerungen an die Depositionstage der Märtyrer

wenigstens bis auf Callistus zurück. Es ist dies derselbe Bischof, welchen

der liber Pontificalis als den Erbauer des nach seinem Namen benannten

coemeterium Callisti an der via Appia bezeichnet.*) Obwol diese Nach-

richt zunächst nur aus dem Namen des Friedhofes erschlossen sein kann, so

lässt sich doch mit derselben auch die Angabe der Philosophumcna ver-

gleichen , das8 Zepbyrinus den damaligen Presbyter Callistus mit der Auf-

sicht über „das Coemeterium" beauftragt habe.**) Der Ausdruck „das

Coemeterium" zeigt, dass sich damals kein anderer Friedhof ausser diesem,

welcher der Obhut des Callistus -übergeben wurde, im Gebrauche der

Christeu befand; sehr wahrscheinlich war dies also der erste Begräbniss-

platz, welcher von der römischen Gemeinde als Corporation zu ihrer aus-

schliesslichen Benutzung erworben worden war. Derselbe lag jedenfalls

an der via Appia, und es ist höchstens die Frage, ob er mit dem nachher

als coemeterium Callisti bezeichneten Friedhofe identisch ist oder ob , nach

einer Angabe des catal. Felicianus zu schlicssen, Zephyrin neben dem
eoemeterium Callisti einen eignen Friedhof erbaut hat. Indessen kann doch

das coem. Callisti unmöglich älter sein als der Friedhof Zcphyrins , und so

wird es wol das Wahrscheinlichste bleiben, dass der anfänglich nur kleine

Kaum , welchen Zepbyrinus für die Gräber der Gläubigen erworben hatte,

und in welchem er muthmasslich auch selbst seine Ruhestätte fand, durch

seinen Nachfolger Callistus, der sich schon als Presbyter Zcphyrins

von der Notwendigkeit grösserer Bauten überzeugt haben mag, eine

Erweiterung erfuhr, und nunmehr den Namen coemeterium Callisti er-

hielt,***) obwol Callistus selbst anderwärts begraben liegt. Die an sich

•) sepultuB est in eymeterio Calepodii via Aurelia rnilliario III pridio idus Octob.,

et fecit aliud cymeterium via Appia quod appellatur usque ad hodiernura diem cymetc-

rium Calisti.

•#
J Pseudorig. Philos. IX, 12. Zttpvqiyoc ...rovroy (rir KäUtoioy) tU 10 xoipwQtor

XUTtQtr
toiy.

*—) Vergl. hierzu R o

s

b i a. a. 0. Tom. I, p. 197 f. II, p. 3 ff. 37. 50 f. 379 f. Roasi

weist nach, dass der Leichnam Zephyrin f* später Uber der Erde in dem Oratorium oberhalb

der Krypta S. Sixti und S. Caeciliae bestattet war und zwar in Einem Grabe mit den

üebeinen de» h. Taraicius. Er hält daher die Worte des catal. Felicianus in der vita

Zephyrins, iuxta coemeterium Callisti hinter sepultus est iu coemeterio suo für einen

spateren Zusatz. Iat dies richtig, so müsste diese Translation jedenfalls schon lange
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sehr mögliche Vermuthung, dass dieser Friedhof ursprünglich nach einem

ganz audern Callistus - etwa nach dem früheren Besitzer des Grundstücks

— benannt und erst später auf den Bischof Callistus bezogen worden sei,

erscheint gegenüber den Angaben des Pseudorigenes und des catal. Feli-

cianus als haltlos. Sicher diente dieses coemeterium Callisti von Pontianus,

dem zweiten Nachfolger des Callistus, an als offizieller Friedhof der Christen:

sämmtliche Bischöfe von Pontianus bis Gajus, ferner zahlreiche Märtyrer,

Confes8oren
,
Presbyter, Diakonen und andere Gläubige fanden hier ihre

Ruhestätte. *) Dasselbe liegt an der via Appia und ist neuerdings durch

Rossi wieder aufgegraben worden. Die älteren Bischöfe von Pontianus

bis zur diocletianischen Verfolgung mit einziger Ausnahme des Cornelius

liegen in einer und derselben Gruft dieses weiten Friedhofes begraben,

welche von dem gefeierten Märtyrer Xystus II. den Namen der crypta S.

Sixti erhielt (Rossi II, 1 - 112). Späterhin wurde darüber zu Ehren dieses

Xystus eine Basilika erbaut, von welcher dann der Friedhof ad S. Sistum

genannt wurde. Wohl zu unterscheiden ist von diesem coemeterium Callisti

das coemetcrium Calcpodii an der via Aurclia , in welchem Callistus selbst

begraben war , und welches späterhin , vermuthlich nach einer darüber er-

richteten Basilika des Callistus, auch ad Sanctum Callistum genannt wurde,**)

vor dem 7. Jahrb., nämlich spätestens zu Anfang des 6. Jahrb., wie sich aber aus ander-

weiten, noch zu besprechenden Merkmalen erweisen lässt, sogar schon vor Mitto des

5. Jahrb. stattgefunden haben. Dann iniisste der Zusatz aber schon in der Quelle des

catal. Felicianus gestanden haben, wodurch diese ganze Hypothese Rossi's zweifelhaft

wird. Und noch weit bedenklicher wird es, mit ihm weiter den im martyrol. Hieron.

angegebenen Gedächtnisstag, den 20. December, auf die erste Beisetzung, das imFelic. an-

gesetzte Datum, den 26. August, dagegen auf diese Translation zu beziehen (T. II p. 50»

*) Man vergl. hierzu die damasianischen Verse auf das coemeterium Callisti (bei

Gruter 1172, 11, und dazu Rossi II, 23)

:

Hie congesta iacet, quaexis si, turba piorum

;

Corpora sanetorum retinent veneranda sepulcra,

Sublimes animas rapnit sibi regia coeli.

Hic coraites Xysti, portant qui ex hoste tropaea,

Hie numerus procerum, servat qui altaria Christi,

Hic positua longa vixit qui in pace sacerdos,

Hic confessores saneti, quos Graecia misit,

Hic iuvenes puerique senes castique nepotes,

Quis mage virgineum placuit retinere pudorem.

Hic fateor Damasus volui mea condere inembra

:

Sed cinerea timui sanetos vexare piorum.

••) Vgl. hierfür und für die Bezeichnungen der Coemeterien des Callistus, Prätextatus,

Balbinns u. s. f. nach den betreffenden Heiligen und den ihnen gewidmeten Basiliken

auch das von Yignoli de gestis pontificum praef. ad Tom. I mitgetheilte Verzeichnis^

der Papstgräber aus dem cod. Vatic. 3851. sacc. XV. Das Verzeichnis!? selbst stammt
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ohwol beide schon frühzeitig: (zuletzt noch von Mommscn a. a. 0. S. 631,

Anm. 1) verwechselt worden sind. So heisst es im liberianischen Verzeich-

nisse der Gedächtnisstage von Julius I., er sei in via Aurelia miliario III in

Calisti bestattet, wo statt in Calisti nach den Angaben sowol des liberia-

nischen als des felicianischen Papstkatalogs ad Calistum zu lesen sein wird,

d. h. in eimeterio Calepodii ad Calistum.*)

Eine ähnliche Verwechselung hat es möglich gemacht, die Angabe des

felicianischen Katalogs, Felix I. liege in eimeterio suo via Aurelia milliario II

begraben, mit der Nachricht der liberianischen Chronik zu identificiren,

welche ihm wie seinen Vorgängern und Nachfolgern dascoemeterium Callisti

als Grabstätte zuweist.**) Von Marcellinus an wurden die Bischöfe in ver-

schiedenen Coemeterien beigesetzt Marcellinus, Marcellus und nachher wie-

der Silvester und Liberius ruhen in der neuen, von Marcellus zunächst fttr

seinen Vorgänger Marcellinus bereiteten Begräbnisstätte an der via Salaria.

welche er (nach der Angabe der jüngern Handschriften des über Pontificalis)

von einer Matrone Priscilla erlangt hatte (eimoterium Priscillac ad sanetum

Silvestrum), Eusebius und Miltiadcs wieder in dem coemeterium Callisti, aber

nicht an der Begräbnisstätte der früheren Bischöfe, sondern in eigenen

Krypten; Marcus im coemeterium Balbinac (ad S. Marcum) an der via

Ardeatina
7
Julius, wie bereits bemerkt, im coemeterium Calepodii an der via

Aurelia. Dagegen reichte die zuverlässige Kunde Uber die Begräbniss-

stätten aus der Zeit vor Pontianus höchstens bis auf den Vorgänger des

Callistus, Zephyrin, zurück, also auf denjenigen Bischof, unter welchem zu-

erst ein eigner christlicher Friedhof erwähnt wird. ***) Nach dem catal.

Felicianus ist Zephyrin in eimeterio suo iuxta eimeterium Calisti via Appia,

Callist , wie beide Berichte einstimmig melden , in eimeterio Calepodii via

aus dem 1 1. Jahrb., vgl. darliber Rossi a. a. 0. I, ISO ff. Ein anderes Verzeichniss aus

dem S. Jahrb. findet sich in dem cod. Vatic. 3764. Abgedruckt bei Rossi II, XXIII sq.

*) cat. Felicianus sagt von ihm : sepultus est in via Aurelia in eimeterio Calepodii

miliario III, womit die Notiz im catal. Liberianus Übereinstimmt, Julius habe neben

mehreren andern Basiliken auch basilicam in via Aurelia miliario III ad Callistum er-

richtet. Wie die fast gleichlautenden Worte im liberianischen Depositionsverzeichniss

lehren, ist auch dort dieselbe Stelle gemeint, und die Veränderung in Calisti aas

ad Calistum rührt nur von unkundigen Abschreibern her , welche den Text hier den vor-

hergehenden Angaben der Liste conformirt haben.

•*) Rossi a. a. 0. II, 100 ff. Der Felix, welcher in basilica sua via Aurelia milliario

secundo bestattet liegt, ist nicht Felix L, sondern Felix IL

•*•) In früherer Zeit werden die Christen die jüdischen Friedhöfe an der viaOstiensis

und der via Appia benatzt haben. Ueber dieselben s. Rossi a. a.0. T. I, 8. 90. Neuer-

dings ist der Friedhof an der via Appia durch Ausgrabungen in der Vigna Randanini

wieder zugänglich geworden.
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Aurelia, Urban, den die dcpositio Liberianus nicht erwähnt, nach dem catal.

Felieianus in cimeterio Praetextati via Appia (ad S. Jauuariuiu, wie es später

hicss) beigesetzt. Das coemeterium Praetextati wird auch in dein liberian.

Vcrzeichniss der Gedächtnisstage als Grabstätte der Märtyrer Januarius,

Agapetus und Felicissinius genannt Dasselbe lag ebenso wie die „Kata-

komben", in welchen nach dem liberianischen Depositiousverzeichnisse

Sixtus II. am 29. Juni 258 die Gebeine des ApostelfUrsten beisetzen Hess,*)

in der Nähe des coemeterium Callisti. Die Zuverlässigkeit dieser Nach-

richten des catal. Fclicianus über die Gräber des Zephyrinus und Urban ist

wol nicht zu bezweifeln. Dieselben sind offenbar aus einer älteren Quelle

geschöpft, die, wie sich später zeigen wird, sicher bis in die Mitte des

."). Jahrb. zurückreicht, aber theilweise noch ältere Nachrichten enthält,

welche bis ins 4.Jahrh. hinaufgehen. Auch die Grabstätten des Anteros und

Cornelius, welche das liberianische Dcpositionsvcrzeiehniss Übergeht , sind

richtig an der Stelle, welche der cat. Fclicianus angiebt, wieder aufgefunden

worden. Gerade über die Jahrhunderte hindurch allen Gläubigen zugäng-

lichen Grabstätten der Bischöfe, wenigstens von Zephyrinus oder Callistus

an, hat sich auch in der Folgezeit eine coustante Tradition erhalten, die sich

durch die neuereu Ausgrabungen bisher noch immer bewährt hat Ein Ver-

zeichnis* der im coemeterium Callisti bestatteten Bischöfe und Märtyrer

hatte Sixtus III. (f 440), wie die jüngere Kcc.ension des über Pontificalis

angiebt , auf eiue Marmorplatte eingraben lassen **) und dieses ist , wenn

auch in vielfach corrumpirter Gestalt, einerseits in die Klostemeuburger und

Göttweiher Inschriftensammlung (hinter den oben angeführten damasianischeit

Versen hie congesta iacet etc.), andererseits in die verschiedenen Texte des

martyr. Hieron. Ubergegangen. ***) Zephyrinus fehlt in demselben noch

:

nach Rossi, weil bereits damals seine Gebeine iu das Oratorium über der

Krdc transferirt waren; doch wird es wol dahingestellt bleiben müssen, ob

überhaupt eine ältere zuverlässige Tradition Uber seine an sich sehr wahr-

scheinliche Beisetzung im coemeterium Callisti existirte. Die Nachricht

des Fclicianus wenigstens bezieht sich sicher nur auf die Stätte Uber der

Erde, wo man seit dem 5. Jahrh. die Gebeine Zephyrins zeigte. Auch von

Eusebius und Miltiades gibt zwar nicht der cat Fclicianus, aber die jüngere

*) Wie Rossi erinnert, ist das Wort „Katakomben" keineswegs genereller Käme
für die unterirdischen Begräbnisstätten, sondern bezeichnet einen ganz bestimmten

Friedhof an der via Appia.

•*) hic fecit platoniam in cymeterio Calisti via Appia, ubi scripsit noraina epis-

coporum et martirum commemorans.
•••) Vgl. die Erörterung bei Rossi a. a. o. T. II p. 33 f. und die Herstellung des Ver-

zeichnisses S. 37.
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Kceension der gcsta l'ontiHcum noch richtig an, dass sie in eigenen Krypten

des eoGineterimn Cnllisti, nicht :in der gemeinsamen Grabstätte der früheren

Päpste, in der erypta S. Sixti, beigesetzt seien. Die neueren Ausgrabungen

haben auch diese Angabe (wenigstens was den Eusebius betrifft) völlig- be-

stätigt. Das liberianische Depositionsverzeichniss nennt hier ebenso wie der

Felieianus nur im Allgemeinen das eoemeterium Callisti. Gegen die im eat.

Felicianus gemeldete Bestattung des Urbanus im eoemeterium Praetextati

ferner scheint freilich die auf das obenerwähnte Verzeichnis* Sixtus' III.

zurückgehende Angabc zu sprechen, dass Urban im eoemeterium Callisti be-

graben liege (Rossi a, a. O. T. II, p. :t7>. Dieselbe wird noch durch den

i;instand bekräftigt, dass daselbst wirklich ein Grabstein mit der aus dem

3. Jabrh. stammenden Inschrift OYPBANOC V\\n iaxonoc] gefunden worden

ist. Indessen weiss es Rossi thcils aus der Beschaffenheit dieses Grab-

steins selbst, theils aus andern Umständen wahrscheinlich zu machen, dass

dieser Urban ein anderer als der römische Bischof und erst im Jahrh. mit

diesem verwechselt worden sei (a. a, 0. T. II p. 'M. M. öl). Völlige Ge-

wissheit ist hier nur von weiteren Ausgrabungen zu erwarten. Ueber den

Ursprung der verworrenen Angabe des martyr. Ilicronym., welches den

(römischen Bischof) Urban in eoemeterioPraetextati via Nomcnfana miliiario

VII bestattet sein lässt, vergl. Rossi a, a. 0. T. II p. XXV. Als Todestag

des Urljan von Rom geben übrigens catal. Felic. und die besten Texte der

jüngeren Recension (cod. Neap. n. A.J nicht, wie Kossi schreibt, den 25. Mai

(VIII kal. Jun.j, sondern deu 19. iMai (XIiII kal. Jun.J an.

Ueber die Grabstätten der früheren Bischöfe war dagegen schon in

den ersten Decennien des 3. Jahrh., in welchen die ersten officiellen Ver-

zeichnisse angelegt wurden, gar nichts Sicheres mehr bekannt. Nach dem
catal. Felic. wären sämmtliche Vorgänger Zephyrins — mit Ausnahme des

angeblich in Griechenland als Verbannter gestorbenen Clemens — iuxta

corpus beati Petri in Vaticano bestattet, und von Anenclet wird berichtet,

derselbe habe für den Apostel Petrus ein Denkmal errichtet und die Grab-

stätte für dessen Nachfolger auf dem römischen Stuhle bereitet.*) Allein

da das älteste uns erhaltene Verzeichnis« nicht über Callistus zurückgeht,

so entbehren diese Angaben aller geschichtlichen Glaubwürdigkeit, wozu

noch kommt, daas sie mit dem ältesten zuverlässigen Datum, der Beisetzung

der Gebeine der Apostelfürsten unter Xysrus II. (258) nur künstlich vereinbar

*) hic memoriam b. Petri construxit et composnit dum presbyter factus flösset a beato

Petro, ubi episcopi reconderentur. Die memoria scheint eine Kapelle Uber dem Grabe des

Apostelflirstcn bedeuten zu sollen. Das Grab selbst soll sich nach dem catal Felic. via

Aurelia (sie) in templo Apolliuis iuxta locum ubi cructflxus est. iuxta Palatium Nero-

ninnuin In Vaticano iuxta terriforium triumphale befunden haben.

4
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sind. Die Quelle , aus welcher der cat. Felicianus neben der liberianischen

Chronik geschöpft hat
,
verschweigt die Translation der h. Leichname unter

Xystusll. und erzählt dafür von einem seiner Vorgänger, Cornelius, derselbe

habe auf Bitten einer Matrone Lucina die Leiber des Petrus und Paulus aus

den Katakomben hinweggesehafft und diesen auf dem Wege nach Ostia an

der Stelle seiner Enthauptung, jenen im Apollotempel auf dem Möns aureus

auf dem Vatican, au der Stätte, wo er den Kreuzestod erlitten, (da, wo jetzt

San Pietro in Moutorio steht) beisetzen lassen,*) Aber was die Beisetzung

der Gebeine des Paulus betrifft, so erzählt die ältere Quelle ganz dasselbe

unter «lern Consulate des Tuscus und Bassus , also unter Xystus II., und der

im catal. Felic. augemerkte Tag der angeblichen Translation der Leichen

unter Cornelius ist abermals der 29. Juni, also dasselbe Datum, welches nur

für die Beisetzung unter Xystus 11. von dem liberiauischeu Verzeichnisa

historiseh sicher überliefert ist. Auch der angebliche Apollotempel auf dem

Vatican , in welchem der Körper des Petrus bestattet worden sein soll , hat

nur in der Legende existirt **) Wir haben also in diesem ganzen Bericht

des catal. Felic. nichts als eine spätere Sage, deren Ursprung deutlich genug

auf das geschichtliche Datum im liberianischen Märtyrerkataloge zurück-

weist Dennoch beweist auch er , dass man zur Zeit seiner Abfassung die

(»ebeine des Petrus nirgends anders als in den Katakomben, also auf einem

allgemeinen christlichen Friedhofe suchte. Mit dieser älte/en l'eberliefcrung

sollte die angebliche Bestattimg des Petrus auf dem Vatican durch die Er-

zählung über die Trauslation unter Cornelius ausgeglichen werden, waa

freilich nur dadurch möglich wurde, dass man das geschichtliche Datum

von der Beisetzung unter Xystus II. zur Hälfte todtschwieg, zur anderen

Hälfte willkürlich veränderte. Noch zur Zeit des Damasus (366—384)

zeigte man das Grabmal des Petrus, freilich auch gegen die ältere Traditio»

das des Paulus, in den Katakomben; Damasus schmückte die Stätte mit

einer seiner poetischen Inschriften. ***) Doch ist diese Nachricht wol dahin

•) nie temporibus suis rogatus a quadam matrona, corpora apostolorum beati Petri

etPauli de catacumbis levavit noctu. Primum qnidem corpus b. Pauli aeeeptum b. Lucin»

posuit in praedio suo via Ostenai iuxta locum ubi decollatus est. B. Petri Apostoli corpus

aeeepit b. Cornelius Episcopus et posuit iuxta locum ubi erncitixus eBt, inter corpora

sanetorum in teroplum Apollinis in monte aureo in Vaticano Palatio Neronis III kal. Jun.

••) Gregorovins, Geschichte Roms I S. S9.

••*) Dies berichtet eine Inschrift Air die Katakomben St Sebastians und die vita

Dainasi im Uber Pontiticalis, zwar nicht nach der ältesten Reeension von 53u, aber nach

der jüngeren vom J. 687 (P) und im veroneser Excerpt. VgL Rossi a. a. 0. 1 S. 240 ff.

Der Text des über Pontiticalis ist folgendermassen herzustellen : eodem tempore fecit

baatocas duaa, una(m] iuxta theatrum saneto Laurentio, et alia[m] via Ardeatina. Et in

catacumbis dedieavit platoniam, ubi iacuerunt corpora saneta anostolonuu Petri et Pauli.
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zu versteheu, dass nicht die damalige, sondern die frühere, nun leere Grab-

stätte geineint ist, denn in den letzten Dcccmüen des 4. Jalirh. galt sicher

der Vatican schon ganz allgemein als Begräbnisstätte des Petrus.*) Zeigte

man doch schon zu den Zeiten des Presbyters Gajus, an der Gränzschcide

des 2. und 3. Jahrh , die Stätten , wo die beiden grossen Apostel gelitten

habeu sollen, Petrus am Vatican, in den Gärten des Nero, Paulus an der

Strasse nach Ostia.**) Die loo/rala der beiden Apostel, auf welche Gajus

verweist, mögen einfache Denksteine gewesen sein, mit denen die Frömmig-

keit der römischen Gcmeiude schon damals die von der Ucbcrlieferuug be-

zeichneten Todesstätten geschmückt hatte; mit Eusebios an wirkliche Grab-

mäler, welche die Gebeiue bargen, zu denken, verbietet wieder das alte

Martyrologium in der liberianischen Chrouik mit seiner Nachricht von der

Beisetzung der Leichen unter dem Consulate des Tuscus und iiassus , am
"29. Juni 258. Verrauthlich waren die vermeintlichen Gebeine beider Apostel

erst damals unter Xysrus IL, oder doch nicht viel früher, zum Vorschciu

gekommen.***) Aber wie der Leichnam des Paulus auf der Stätte seines

Todes an der Strasse nach Ostia beigesetzt worden war, so schien auch

Petrus passender als in den Katakomben an dem Orte seiner angeblichen

Kreuzigung auf dem Vatican zu ruhen. Sei es nun, dass nach der Zeit

In quo loco platoniam ipsam ubi iacuerunt corpora saneta vereibus exoroavit. Dieältesteu

Zeugen von P lesen: eodeui tempore fecit baeilicaa duas, uaa iuxta theatrum [theadruui

cod. Neap.] saneto Laurentio et alia in catatumbas |catacunibas codd. 3. 4. 5a] ubi (ubi

ubi c. Neap.J iacuerunt corpora saneta (sanetormu codd. 3. 4] apostoloruin Petri et Pauli.

In quo loco platoniaw ipsam, ubi iacuerunt corpora saneta versibus exornavit. cod. Veron.

hat: hic dedieavit platonium in catacumbaa, ubi corpora Petri et Pauli apostolorum

iacuerunt, quam et versibus ornavit Der gewöhnliche Text (cod. D Muratorii etc.) : hic

fecit basilicas duas, unam iuxta theatrum saneto Laurentio, et aliam via Ardeatina ubi

requieacit in catacumbis et aedifieavit platoniam ubi corpora apostolorum iacuerunt id

est beati Petri et Pauli, quam et versibus ornavit

*) Eus. h. e. II, 25. Hieron. de Script eccl. ed. Martianay IV. 103. Zweifelhaft

dagegen ist wieder die im feliciaiüschen Texte noch fehlende Angabe des über Ponti-

licalis, Kaiser Conatantin habe auf Bitten des Bischofs Silvester den Aposteln Petrus

und Paulus Uber ihren Grabstätten Basiliken erbaut, die des Petrus wieder nach der

Überlieferten Ortsbestimmung in templo Apollini».

**) Oajus apud Eus. h. e. II, 2b.

***) Es ist daher eine sehr Überflüssige Frage , wo die Gebeine der beiden Apostel

vorher aufbewahrt waren. Da die des Petrus nach den Katakomben, die des Paulus

nach der via Ostiensis gebracht wurden, so meinte man sie wol an irgend einem andern

alten Begräbnissplatze gefunden zu haben, vielleicht an der via Aurelia im coemeterium

Calepodii, unsers Wissens einem der am frühesten für die Beisetzung römischer Bischöfe

benutzten Friedhöfe, den auch der catal. Felic. unter Petrus mit dem Palaste des Nero

auf dem Vatican, bei der via triumphalis (wo nachmals die Grabstätte des Petrus er-

richtet ward) in Verbindung bringt.

4-
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Nystus* II. (»int* förmliche Translation stattgefunden hat, die man nur später

mit der Beisetzung unter Xystus vermischte und bis auf Cornelius zurtiek-

datirte , sei es , das* lediglich die Sage die Gebeine des Apostelfürsten von

den Katakomben hinweg: nach der Marterstätte in die ncronischen Gärten

verlebte, jedenfalls kann eine Nachricht, welche den Petrus gleich anfangs

auf dem Yariean begraben werden lässt , erst nach der Zeit des Damasus,

also frühestens im ö. Jahrhundert entstanden sein. Hiermit fällt aber zu-

gleich Alles, was der catal. Felicianus von der Beisetzung der Vorgänger

Zcphyrins „auf dein Vatican, bei dem Körper des seligen Petrus" berichtet,

in sich zusammen. Auch diese Angaben können höchstens bis ins .">. Jahrb.

zurückreichen und sind ohne allen historischen Werth. Krst eine spätere

Zeit, die sich bei dem Schweigen der älteren Quellen Uber die Grabstätten

der ältesten Bischöfe nicht beruhigen mochte, gerietb auf den Einfall, sie an

denselben Ort zu verlegen , wo auch die Asche des Petrus gleich anfangs

beerdigt sein sollte. In Wahrheit wissen wir über dieselben absolut nichts:

die a u t h c u t i s e h e n X a c h r i ehten im r ö m i s c h c n A r c h i v r c i c h

-

ten schon in der Mitte des 4. Jahrb. nur bis auf den Anfang
d e 8 3. J a h r h. z u r tt c k. *)

Ausser den Angaben über die Ordinations- und Depositionstage, sowie

Uber die Begräbnisstätten der Bischöfe, welche mau seit dem Anfange des

3. Jahrb. im römischen Kirchcnarchivc besass, hatte man nur noch Listen,

welche Namen und Amtsdauer «1er einzelnen Bischöfe verzeichneten. Letztere

sind aller Wahrscheinlichkeit nach die einzigen Quellen, die in ältere Zeiten

hinaufreichten. Der Chronist vom Jahre 354 giebt freilieh die Amtszeiten

sämintlicher Bischöfe von Petrus herab nicht nur nach Jahren, Monaten und

Tairen, sondern auch nach Kaiserglciehzeitigkeiten und Consulaten an. In-

dessen hat schon Mommsen gesehen, dass wenigstens .für den ältesten

Theil der Liste, bis 230, nur die Namen und die Amtszeiten, aber keine Gleich-

zeitigkeiten Überliefert gewesen sein können.**) Die Consulate sind aus

den dem Chronographen vorliegenden und in sein Werk mit aufgenommenen

Fasten***), mit denen sie durchgängig Übereinstimmen, die Kaiserzeiten

aus dein ebenfalls vom Chronographen mitgetheilten Kaiserverzeichnisse f)

abgeschrieben. Die eigenthttmliche Rechnung des ersten Theiles der Papst-

•) Hiermit stimmt zusammen, dass auch die christlichen Inschriften Rums, von

denen ltossi die mit einem Datum versehenen im ersten Bande seiner Insi-riptiones

christianac gesammelt hat, nur bis zum Anfang des 3. Jahrh. hinaufreichen. Von den

wenigen älteren Inschriften bei Rossi ist der christliche' Ursprung sehr zweifelhaft.

) a. a. O. S. 583 f.

*••
i Bei M o m m s »• n 8. fii 1 -«23 abgedruckt.

|i Bei U u ui in sc ii S. «in- ».-In.
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Hute, dass jeder Bischof mit den, Consulaten desjenigen Jahres anfängt,

welche auf die Consulate des Todesjahrs seines Vorgängers folgen, erklärt

sieh , wie schon Mommsen bemerkt hat , daraus , dass der Bearbeiter der

Liste hei den Päpsten nur nach vollen Jahren zählte, und die von ihm seihst

mitgetheiltcn Monate und Tage nicht in Anschlag brachte. Die Amtszeit

des jedesmaligen Nachfolgers wird also erst vom 1. Janunr des auf das

Todesjahr des Vorgängers folgenden Jahres gerechuet. ein Verfahren,

welches sich durch seine Einfachheit empfahl, sobald die überlieferte Liste

selbst nach vollen Jahren zählte, welche der Bearbeiter iu seine Consular-

fasten eintrug. Fttr den Schluss «1er Rechnung war ihm in der Fortsetzung

des alten Katalogs eiu festes Datum überliefert , die Verbannung des Pon-

tianus und Hippolyt nach Sardinion unter dem Consulate des Severus und

Quintinus, 235 u. Z. Da Pontianus 5 Jahre und etwas darüber Bischof war,

so ergaben sich für seinen Amtsantritt die Consuln des Jahres 231, also fttr

das Todesjahr seines Vorgängers Urban die Consuln des Jahres 230,

Agricola und Clementinus. Als Anfangstermin der Rechnung bot sich das

Todesjahr Jesu unter dem Consulate der beiden fiemini, 29 u. Z., dar. Nach

Christi Himmelfahrt sollte Petrus sofort sein 25jähriges Episkopat angetreten

haben, also bei der Rechnung nach vollen Jahren unter dem Consulate des'

Minucius und Longinus, 30 n. Chr. Hiermit war der Rahmen geschaffen, in

welchen der Chronist die einzelnen Bischofszeiteu aus der vorgefundenen Liste

eintrug und dazu die entsprechenden Consulate seiner Fasten berechnete.

Dass er in dem von ihm aufgenommenen alten Bischofskatalog keine Con-

sulate angegeben fand, geht namentlich auch daraus hervor, dass die Papst-

jahrc und die beigesehriebeuen Consulgleiehzeitigkeiten nicht immer über-

einstimmen. Innerhalb eines Zeitraums von 201 Jahren, von den Consuln

des J. 30-230 n.Chr., in welchem er die Gesainmtsumme der Bischofs-

jahre von Petrus bis Urban untergebracht hat, berechnet er, wie weiter

unten noch näher gezeigt werden soll, die auf die einzelneu Bisehöfe fallen-

den Consulate so, dass im Ganzen sieben Jahre zuviel herauskommen, wofür

er in der Mitte der Rechnung, um auszukommen, sieben Jahre kürzt. Papst

Anicet ist nach seiner Rechnung unter den Consuln des Jahres 153 ge-

storben; anstatt nun die Amtszeit seines Nachfolgers mit den Consuln des

folgenden Jahres 154 beginnen zu lassen, fängt er einfach mit den Consuln

des Jahres 140 wieder an ; hierdurch hat er die sieben überschüssigen Jahre

wieder eingebracht uud damit zugleich das Kultierten «einer Rechnung bei

dein vorgezeiehneten Endtermine, den Consuln des Jahres 230, sichergestellt.

Alier auch für die spätere Zeit von Pontianus bis Liberia« ist es nicht

so ausgemacht wie Mommsen voraussetzt, dass der Chronist hier die

Consulntsangaben schon vorfand. Auch Iiier stimmen, mit einer einzigen
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Ausnahme*)', die Consulate der Papstlistc genau mit denen der Fasten

liherein. Die grössere Genauigkeit der Rechnung ist, wie spater sieh

/eigen wird, öfters nur scheinbar, und erklärt sich im Uehrigen aus dem

von hier an weit reichlicher vorhandenen Material , womit auch der weitere

Umstand zusammenhängt, dass der Tod des einen und der Antritt des

andern Bischofs von Pontianus an nicht mehr regelmassig auf je zwei auf

einander folgende Consulate vertheilt , sonders öftere in dasselbe Consulat

gesetzt wird. Aber auch hier finden sich Rechnungsfehler, die sieh nur

daran« erklären, dass erst der Chronist das Papstverzeichniss nach seinen

f'onsularfasten arrangirt hat. Von Pontianus bis Lucius betragen die an-

gemerkten Consulate 25 Jahre, also ungefähr ebensoviel als die Summe der

fflr die einzelnen Bischofszeiten angesetzten Jahre, Monate und Tage, näm-

lich 25 Jahre und etwas darüber ; und ebenso stimmen die Consulzeiten für

die folgenden Päpste bis Liberius so ziemlich mit der Summe ihrer Amts-

zeiten , einschliesslich der mit in Anrechnung gebrachten Scdisvaeanzen —
die Ziffern einstweilen sämmtlich als heil angenommen — Üborein; jene

beträgt genau 100, diese etwas über 101 Jahr. Aber für die ganze Zeit

von Pontianus bis Liberius hat der Chronist statt 125 oder 126 (100 oder

101 -f- 25) Jahre nur 122 Jahre von 231 incl. bis 352 n. Chr. zu verrechnen.

Der Fehler liegt
,
abgesehen von andern , hier noch nicht weiter in Betracht

kommenden Textverderbnissen, in der Verrechnung von 3 Jahren, 8 Monaten

und 10 Tagen für Lucius, eine Angabe, welche, was die 3 Jahre betrifft,

irrthümlich ist. da Lucius nicht einmal ein volles Jahr Bischof gewesen sein

kann. Der Chronist fand diesen Fehler in dem von ihm benutzten

Exemplare seiner Quelle schon vor, und rechnete nun ganz richtig bis

zu den Consuln des Jahres 255. Dieses Datum für das Todesjahr des

Lucius kann er also nicht vorgefunden haben. Dagegen ist das Todesjahr

Xystus' II., Tusco et Basso coss., oder 258 n. Chr., ebenso wie die Deportation

des Pontianus und Hippolyt Sevcro et Quintino coss. oder 235 n. Chr. ein

überliefertes Datum; jenes ist durch den in demselben Jahre erfolgten

Martertod Cyprians von Karthago vollkommen sichergestellt Ein drittes

festes Datum ist der Tod Marcellina im zweiten Jahre der diocletianisehen

Verfolgung, Diocletiano Villi et Maximino VIII coss. (304 u.Z.), welche

Consuln auch in der depositio martyrum zu XIIII kl. Januar, und zu X kl.

Octobr. fflr die in der diocletianisehen Verfolgung gefallenen Märtyrer,

deren das alte Kalendarium gedenkt, angemerkt waren. Unser Resultat ist

also dieses , dass der Chronograph auch für den zweiten und dritten Thcil

•) Beim Jahre 311 findet sich im Papstkatalog eine vollständigere Angabe als in den

Fasten, vgl. Mommsen a. a. 0. S. 5*3.
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des Papstkatalogs die auf jeden Bisehof fallenden Consutate selbständig

hinzuberechnet hat, aber mit Hilfe einiger festen Data, auf welchen er fusste.

Vom Tode des Pontianus 235 u.Z. rechnete er zuerst zurück, dann vorwärts

bis zum Tode des Lucius , also bis zu der Stelle , wo die erste Fortsetzung

des alten Katalogs ihn verliess. Darnach rechnete er von dem Tode des

Xystus 258 wieder bis zum Antritt des Stcphanus, mit welchem seine dritte

Quelle anhob, zurück, und dann vorwärts bis zu dem festen Datum der

diocletianischen Verfolgung, 304. Von den folgenden Päpsten stehen

wenigstens die Daten für die drei letztverstorbenen, Silvester, Marcus und

Julius, sicher. Dagegen ruht schon für den Vorgänger Silvesters, Miltiades,

das Datum des Amtsantritts, Maximiano VIII. solo bis September, dann

Voluaiano fl. Eusebio] et Rufinn coss., also 311 u. Z.auf falscher Berechnung,

wie sich aus den eigenen Angaben des Chronisten Über die Amtszeit des

Miltiades nachweisen lässt. Die Ordination desselben erfolgte vielmehr

Sonntags, den 2. Juli 310, also anno II post cons. X et VII, wie die Consular-

fastcn angeben. Noch weniger Verlass ist auf die Berechnung der Consulato

für die beiden Vorgänger des Miltiades, Marcellus und Eusebius, die beiden

ersten Bischöfe nach der Verfolgung und der grossen Sedisvacanz , welche

letztere der Chronist selbst auf ann. VII m. VI d. XXV angiebt, aber nur

mit vier Consulatsjahren verrechnet.

Mit diesem Resultate stimmt die Beobachtung zusammen, dass die

Berechnung der Papstjahre nach Consulaten in der offiziellen römischen

Chronologie Überhaupt nicht üblich gewesen zu sein scheint Gelegentlich

wurden einzelne, besonders hervorragende Daten nach Consulaten bestimmt,

aber eine feste ßegel fand hierin nicht statt. Daher bieten auch die Fort-

setzungen des liberianischen Verzeichnisses , der catal. Felicianus und die

aus diesem hervorgegangenen Rccensionen des liberPontificalis, die Consuln

nur soweit als sie dieselben aus unserm Chronographen zu schöpfen ver-

mochten, und brechen mit dieser Rechnung sofort bei Liberius ab. Die

gewöhnliche kirchliehe Chronologie pflegte nur die Jahrestage mit. grosser

Sorgfalt zu verzeichnen, unterliess aber die Bestimmung der Jahre; wo sich

Jahreszahlen finden, bedürfen dieselben fast immer erst einer kritischen

Sichtung , und namentlich in chronographischen Werken haben sie gerade

am wenigsten Werth.*)

Auch mit den Kaisergleichzeitigkeiten der liberianischen Chronik

steht es nicht besser als mit ihren Consulaten. Schon M o m m s e n **) hat

*) Vgl. auch Mommsens Urtbeil Uber die Chronik des Hieronymus a. a. 0. HS4.

(

(Jant ähnlich muss man über die Jahreszahlen des Eusebius urtheilen.

•*) a. a. 0. 8. 584.
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gezeigt, dass dieselben für den ersten Tlieil dos Katalogs, von Petras bis

Urban, erst von dem Chronisten und zwar in sehr ungeschickter Weise hinzu-

gesetzt sind. Statt einer Keduction der angesetzten Bischofsjahrc auf die

entsprechenden Kaiserjahre triebt derselbe nur im Allgemeinen bei jedem
Bisehof die Namen der gleichzeitigen Kaiser an, was Iiis auf Sixtus, die

angesetzten Bischofsjahre einmal als richtig angenommen, glücklich gelingt.

Aber schon bei dem nächsten Bischof, Telesphorus, beginnt die Verwirrung-.

Derselbe würde bei dem Ansatz 127— 1 nach Christus noch völlig in die

Hadrianischc Regierungszeit fallen. Statt dessen setzt ihn der Chronist

unter Antoninus (Pius) und Marcus (Aurelius), wird also mit Hadrian viel zu

früh fertig. Nun rechnet er ruhig weiter, bis er mit Hyginus (138— 149

nach seinen Ansätzen) und Anicet (150—153) bei Verus (162-169) und
Marens (162—180) ankommt, und fangt dann bei Pius (116—161) mit

Antoninus Pius wieder an. Von da an geht die Rechnung richtig weiter bis

Urban, unter Alexander Severus. Der Fehler trifft, wie man sieht, wieder

die Mitte der Liste, wo auch bei den Cousulatsaugaben ein Ahnlicher, wenn-

gleich nicht so ungeheurer Rechnungsfehler passirte. Also auch bei den

Kaisergleichzeitigkeiten ist der Bearbeiter seinem eignen chronologischen

Stern oder vielmehr Unstern gefolgt. Da indessen die Notiz bei dem
Bischöfe Pius: fuit temporibus Antonini Pii ganz richtig ist, obwol sie mit

den eignen Angaben des Chronisten bei den vorhergehenden Bischöfen Übel

zusammenstimmt, so kann mau einen äusseren Anlass vermuthen, der

ihn bestimmte, grade hier seine verunglückte Rechnung durch den er-

wfdinten Gewaltstreich zu unterbrechen. Dafür spricht weiter, dass die-

selben Kaiser in dem vorhergehenden Abschnitte der Liste mit andern

Namen als in dem folgenden bezeichnet werden. Antoninus Pius heisst

dort blos Antoninus ohne Zusatz, hier mit seinem vollen Namen Antoninus

Pius: Marc Aurel dort Marcus, hier Antoninus. Auch darin scheint sich ein

Unterschied der Rechnung zu zeigen, dass dort Marc Aurel zuerst als Mit-

regent des Antoninus, darnach zweimal zusammen mit Verus erscheint,

während er hier nur als Nachfolger des Verus aufgeführt wird. Aus dem
Allen könnte man schliossen, dass der Chronist allerdings von Bischof Pius

an. sei es in dem Katalog des Hippolyt, sei es in einer zweiten Quelle, wenn
auch nicht vollständige, doch vereinzelte Kaisergleichzeitigkeiten gefunden

hat, mit denen sich freilich, da die genauere Vergleichung der Jahre fehlte,

für die Chronologie nicht viel anfangen Hess. Indessen ist auch dieser

Schluss keineswegs sicher; denn in der Kaisertabelle der Chronik wird

Marc Aurel mit beiden Namen Marcus Antoninus bezeichnet und zwar nicht

*) S. Ii 17 In j .M o tu in s c ii.
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als Nachfolger des Venia behandelt, aber doch, wie es freilich kaum anders

sich rhun Hess, in der Reihenfolge nach ihm erwähnt, und auch imFolgenden

bis /um Schlüsse des ganzen Katalogs entsprechen die Kaisernamen denen

der vom Chronisten selbst gebotenen Kaiaertabelle, die schwerlich mit der Papst-

liste ursprünglich in Beziehung stand. Vielleicht hat er also nur bei Bischof

Pius, aus dessen Zeit er ohnehin eine historische Notiz — die einzige in

diesem gauzen Abschnitte — bietet, in seiner Quelle die gelegentliche, aber

grade hier beim Oleichklang der Namen sehr naheliegende Angabe ge-

funden, derselbe sei ein Zeitgenosse des Kaisers Antouinus Pius gewesen,

während die übrigen oben bemerkten Differenzen nur auf Zufall beruhen

mögen.

So bleibt für die älteste vom Chronisten des Jahres 354 für Petrus bis

Urban benutzte Quelle , also für die Chronik Hippolyts, wenn man

absieht von der bei Pius gegebenen Notiz, in der That nur eine einfache

Namcnlistc mit Bezeichnung der Amtsdauer der cinzelnon Bischöfe übrig.

Aber selbst hier kann man noch fragen, ob dieselbe die Bisehofszciteu

bereits, wie es bei dem Bearbeiter geschieht, uaeh Jahren, Monaten und

Tagen , oder lediglieh nach vollen Jahren angegeben habe. Dass erst seit

Pontianus Ordinations- und Depositionstage überliefert waren, wäre an sich

noch kein Beweis gegen die erstere Annahme: denn auch in den späteren

Theileu der Liste sind die Monate und Tage nicht nach jeuen ohnehin ziem-

lich unvollständigen Daten berechnet, sondern müssen in selbständiger

LTeberlieferuug von dem Chronisten bereits vorgefunden sein. Wichtiger

ist das bereits Krwähntc, dass die Anordnung der Consulgleichzeitigkeiten

eine ursprüngliche Reehnuug nach vollen Jahren vorauszusetzen scheint.

Die Gesammtsumme der einzelnen Bischofszeiten beträgt von Petrus bis

Urban, mit Weglassung der Monate und Tage 202 Jahre — wenn man für

Anicet und Pius zusammen 20, für Kleutherua 15. für Zcphyrinus 19 Jahre

berechnet, was weiter unten noch näher zu rechtfertigen ist — also nur ein

Jahr mehr, als für den angesetzten Zeitraum von 30 n.Chr. ineL bis 230 zur

Verfügung stand. Der liberianische Chronist hat also bei der Gesammt-
zalil für die Zeit von Petrus bis Urban nur die vollen Jahre, nicht wie für

den späteren Theil des Katalogs auch die Monate und Tage in Anschlag

gebracht: letztere hätten, wie sieh noch zeigen wird, für die Zeit von Petrus

bis Urban einen Uebersehuss von vollen 7 Jahren, also im Ganzen 209 Jahre

ergeben. Kben jene Gesammtzahl von 202 Jahren steht nun jedenfalls der

ursprünglichen IJeberlieferung näher als eine um 7 Jahre höhere Ziffer.

Vergleichen wir dieselbe mit der bei Kusebios für dieselbe Zeit veneebneten

Summe von 101 Jahren, so finden wir, dass sie die letztere um 11 Jahre

Ubersteigt. Dieser Uebersehuss erklärt sich aber daraus, dass die liberia-
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ttische Chronik die Amtsjahrc des Petrus von 30 u. Z. an, Eusebios dagegen
von 42 oder 41 iL Z. an berechnet. Dem entsprechend wird dort Clettis

mit 6 Jahren noch neben Ancneletus mit 12 Jahren in Anschlag gebracht,

und für Evarest werden statt der S Jahre, die ihm Eusebios giebt, 13 Jahre

verrechnet. Dagegen giebt von Alexander an die Gcsammtsumme der

Jahre bis zum Todesjahr Urbans im lateinischen Katalog, trotz aller Diffe-

renzen in den einzelnen Posten, genau dieselbe Ziffer wie bei Eusebios,

nämlich 125 Jahre. Es kann somit nicht zweifelhaft sein, dass die ursprüng-

liche Quelle, aus welcher die Angaben der liberianischen Chronik geschöpft

Bind, ebenso wie die von Eusebios benutzten Kataloge, lediglich volle Jahre

berechnete. Die Monate und Tage sind spätere Zuthat, die man völlig

bei Seite lassen muss, um zu der ältesten Ueberlieferung zurückzugelangen.

Hiermit ist freilich noch nicht erwiesen, dass der Chronograph vom
Jahre 354 die Monate und Tage willkürlich ersonnen habe, nur um den
ersten Theil der Liste dem zweiten äusserlich zu eonformiren. Eine

weitere Prüfung seiner Rechnungsweise zeigt , dass er dieselben allerdings

mit verrechnet hat, nur nicht bei der Gesammtsumme , sondern bei den
einzelnen Posten. Wir bemerkten schon oben, dass die beigefügten Consul-

gleichzeitigkeiten mit den entsprechenden Bischofsjahren nicht immer zu-

sammenstimmen
, sondern grössere Intervallen ergeben als letztere fordern.

Bei 10 unter 18 Päpsten (Linus, Clemens, Anenclet, Evarest, Sixtus, Teles-

phorus, Hyginus, Soter, Calixtus und Urban) stimmen Intervallen und Jahre

ttberein. Dagegen beträgt bei Petrus die Ziffer 25 Jahre, das Intervall

zwischen dem ersten und letzten auf seine Amtszeit treffenden Consular

dagegen 26 Jahre; bei Clctus beträgt die Ziffer 6, das Intervall 7 Jahre;

bei Alexander die Ziffer 7 , das Intervall 8 Jahre ; bei Victor die Ziffer 9,

das Intervall 1 2 Jahre. Dies gäbe schon sechs Jahre mehr als die Summe
der einzelnen Amtsjahre. Bei Pius giebt nun umgekehrt die Ziffer 20, das

Intervall 16 Jahre; aber in jener Ziffer müssen die Jahre des Anicet mit

eingerechnet sein, dem der Intervall 4 Jahre berechnet, daher Ziffer und

Intervall für beide Päpste zusammen übereinstimmen (20 = 4 -f- 16). Bei

Elcutherus und Zephyrin können wir das Verhältniss der Intervallen zu den

Ziffern wegen der hier eintreffenden Textlücken jetzt nicht mehr genau

controliren. Für die Amtszeit des erstcren werden mit dem catal. Felic. (und

Eusebios) jedenfalls 15 Jahre überliefert gewesen sein: für die des letzteren

wahrscheinlich 19, oder gar nur 18 Jahre (auf eine von beiden Ziffern führen

die Varianten des grade hier sehr verderbten Textes im liberPontificalis*);

•) cod.Ncapol. und viele andere Handschr. haben ann. VIII, cod. Flor. 2 Vatic. 4. 5

(bei Vignoli) ann. Villi. Ereteres wird aus XVIII, letzteres aus XVIUI entstanden
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Eusebios bietet in der Kirchengesehichte die letztere Zahl). Hiernach

stimmt bei Eleutherus das Intervall mit der Ziffer Uberein, bei Zephyrin

aber ist es mindesten« um ein Jahr zu weit. Die Differenz der Intervallen

von den angesetzten Zahlen für die Jahre betragt also im Ganzen mindestens

sieben Jahre. Es sind dies eben jene sieben Jahre, welehe der Chronist

durch die Unterdrückung von sieben Consulatsjähren bei Pius wieder aus-

merzte, also bei der Gesammtsumme ausser Betracht Hess. Die Intervallen

kennen hier also so wenig zur Berichtigung etwaiger Fehler in den über-

lieferten Ziffern dienen , dass man vielmehr umgekehrt nach dem Grunde

der bei jenen vorgenommenen Aenderungen fragen muss. Dieser legt sieh

aber sehr nahe , wenn man annimmt , dass unser Chronograph bei der Ver-

rechnung der Consulatsjahre auch die von ihm für die einzelnen Bischöfe

angesetzten Monate und Tage mit berücksichtigt hat. Rechnen wir nämlich

die Ziffern für Monate und Tage von Petrus bis Urban zusammen, so ergeben

sich schon nach dem jetzigen lückenhaften Texte, welcher drei Bischöfe aus-

lässt, sechs volle Jahre und einige. Tage; ergänzen wir vorläufig die Lücke

durch die Ziffern des felicianischen Katalogs, so kämen für Anicet 4 Monate

3 Tage, für Eleutherus 3 M. 2 T., für Zephyrin 6 Ii 10 T., zusammen also

etwas über ein Jahr hinzu. Die Summe der Monate und Tage beträgt also

sieben volle Jahre und etwas darüber. Also wird die Summe der einzelnen

Amtsjahre (202 Jahre) durch die bei den einzelnen Bischöfen für die Inter-

vallen zu viel verrechneten Jahre um ebensoviel überschritten, als die

Summe der Monate und Tage beträgt. Wenn nun der Chronist sich zu

einer so künstlichen Ausgleichung veranlasst fand, so muss er die Angaben

für Monate und Tage schon vorgefunden haben. Hätte er selbst sie er-

dichtet, so hätte er sich schwerlich die Mühe genommen, sie durch die vor-

genommenen Erweiterungen der Intervallen bei den Consulatsangaben

künstlich unterzubringen. Andererseits muss aber seine Quelle die Gesammt-

ziffer der Jahre von Petrus bis Urban nach vollen Jahren und nicht nach

Monaten und Tagen berechnet haben. Zur Erklärung dieser Erscheinungen

bietet sich uns ein doppelter Weg: entweder hat die Liste der älteren

Chronik aus dem Jahre 234 dem Bearbeiter bereits mit Angabe von Monaten

und Tagen, also in veränderter Gestalt vorgelegen, oder dieser benutzte

eine doppelte Quelle, ein älteres Verzeichniss, welches nach vollen Jahren

rechnete, und ein jüngeres, welches Monate und Tage hinzufügte. Mit Bezug-

nahme auf ein bereits früher festgestelltes Resultat stellt sich die Alternative

näher so: entweder benutzte der Chronist die ältere Chronik für die Papst-

Bein. Ein Wolfenbflttler und ein Borner Codex, die nach Liber. durchcorrigirt sind,

haben ann. XVII.
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liste Uberhaupt nicht unmittelbar, sondern nur in einer Fortsetzung Iiis

Lucius , welche die bis Urban nicht überlieferten Monate und Tage, doch

ohne sie bei der Gesammtrechnung in Anschlag zu bringen, bereits aus

eigner Erfindung hinzugethan hatte, um den älteren Theil der Liste mit

dem jüngeren, von Pontianus bis Lucius, in l'ebereinstimmung zu bringen;

oder er besass diese bis Lucius fortgeführte um! bearbeitete Liste noch

neben dem alten, unverändert überlieferten Kataloge Hippolyts.

Zur Ausmittelung des ältesten Textes, welcher dem liberianischen

Kataloge zu Grunde lag, bietet sich nun ein Hilfsmittel dar in den von

Augustinus ep. 55 (105) und Optatus vonMilevc (de schism. Donath 3)

überlieferten Katalogen. Dieselben sind offenbar aus gemeinsamer Quelle

geschöpft, und stammen beide aus dein Ende des 4. Jahrhunderts. Von den

Bischöfen sind nur die Namen, nicht die Amtsjahre angegeben.

Wir stellen beide Verzeichnisse zur Vergleichung neben das libe-

rianische.

catalog. Liberias. Augustinus Optatus

Petrin Petrus Petrus

Linus Linus Linus

Clemens Clemens Clemens

Cletus

Anaciitus Anaeletus Anaeletus

Ariatus Evaristus Kvaristus

Alexander Alexander

Sixtus Sixtus Sixtus

Telesforus Thelesphorus Telespboru»

Uiginus Iginus Iginus

(Anicitus] Anicetus Anicetus

Pius Pius Pius

Soter Soter Soter

Alexander
[hleutbcr] Eleutberus

Victor Victor Victor

(Zyplierinusj Zepbirinus Zepherinus

Calixtus Calixtus Calixtus

Urbanus Urbamis L'rbanus

Pontianus Pontianus Pontianus

Antbcros Antheriu Antherus

Fabius Fabianu» FaWianus

Cornelius (Kornelius Cornelius

Lucius Lucius Lucius

Stefianus Stepbanus Stepbanus

Sixtus Xystus • Sixtus

Dionisius Dionysius Dionysius

Felix Felix Felix
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talog. Liberi an. A u g u s t i ti u » () p ta f ii h

Eutychinnus Eutycbianus —
Oahu Gaius —
Marcellinus Marcellinus Marcellinns

Marcellus Marcellus Marcellius

Eusebius Eusebius Eusebius

Miltiades Miltiades Miltiades

Silvester Sylvester Sylvester

Marcus Marcus Marcus

Julius Julius Julius

Liberias Liborius Liborius

Damasus Dainasus

Siricius Siricius

Anastasius

Es leuchtet ein. das» alle drei Kataloge wesentlich dieselbe Ueber-

licferung repräsentiren. Der Katalog de« Optatus int an einigen Stellen

verderbt: Alexander ist hinter Sixtus I. weggelassen und dafür an der Stelle

de« Eleutherus angeführt; ebenso fehlen Eutychiauus und Gajus. Sieht

man hiervon ab, so unterseheiden sich die beiden Kataloge des Augustinus

und OptatUB von dem liberianischen lediglich dadurch, dass sie den Cletus

nicht kennen. Vergleicht man nun diese Listen mit den von Irenaus,

Eusebios und Hieronymus gebotenen , so wird die Weglassung des Cletus

durch die letztgenannten bestätigt, dagegen stimmen Augustinus und Optatus

mit dem Chronisten vom Jahre 354 gegen die griechischen Kataloge darin

Uberein, dass sie den Clemens vor Auaelet und den Anicetus vor Pius stellen.

Die beiden lateinischen Väter haben uns also den lateinischen Katalog,

aber in einer relativ Älteren Textgestalt aufbewahrt, und wir müssen an-

nehmen, dass die Einfügung des Cletus im catal. Liberianus eine spätere

Aenderung ist. Letzteres ist nun auch an sich das einzig Wahrscheinliche.

Denn Cletus und Anacletus sind ohne Zweifel dieselbe Person: der Name,

welcher bald KX^rog bald ÄviyxÄytos geschrieben wurde*), schwankte im

Lateinischen zwischen Cletus, wie z. B. Hieronymus hat, und Anacletus.

Aber wir haben sogar noch ein weit älteres Zeugniss aus der römischen

Kirche gegen die im catal. Liberian. vorliegende Verdoppelung. Der Ver-

fasser der Streitschrift gegen die Theodotianer (des gewöhnlieh sogenannten

kleinen Labyrinths), welcher unter Zephyrinus in Korn schrieb, nennt bei

Eus. h. e. V, 28 den Victor den dreizehnten Bischof «Vro mrqov, kann

also den Cletus noch nicht von Anacletus unterschieden haben. Die Ueber-

lieferung der römischen Kirche hat also ums Jahr 200 von der Verdoppelung

der Person noch nichts gewusst. Durch Augustinus und Optatus werden

•
i EiKleros bei Epiph. hacr. ".'7, f.. Letzteros bei Iren. Ena. u. A.
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wir nun weiter belehrt , (laus auch noch zu Ende des 4. Jahrhunderts offen-

bar, aus offizieller römischer Quelle geflossene Kataloge vorhanden waren,

welche ebenfalls von der Verdoppelung des Anencletus noch nichts wissen.

Wenn die Grundschrift vom Jahre 234 etwa auch diesen Katalogen als

ursprüngliche Quelle diente, so kannte also auch sie den Cletus neben Anen-

cletus noch nicht und man hätte dann nur die Wahl, denselben auf Rechnung

des liberianischen Chronographen selbst oder auf die nachgewiesene Be-

arbeitung der Grundschrift aus der Zeit des Stephanus (c 253) zu setzen.

Dagegen fand sich in sämmtliehen lateinischen Katalogen bis ins

(>. Jahrh. nicht nur Clemens vor Anencletus gestellt, was vielleicht auf eine

sehr alte Verschiedenheit der Ueberlieferung zurückweist, sondern auch

Pius nach Anicet, ein handgreiflicher Fehler, den erst die späteren Recen-

sioneu des über Pontificalis verbesserten. Denn dass Pius der Vorgänger

und nicht der Nachfolger Anicets war, steht aus den zeitgenössischen be-

richten des Hegesippos (bei Eus. h. e. IV, 22) und des Irenäus i Itaer. 3, 3, 3.

ep. ad Victorem episc. Kornau, ap. Eus. h. e. IV, 24) vollkommen sicher.

Beide verfassten ihre Werke unter Eleuthcrus, welchen Anicet zum Diakouus

ordinirt hatte (liegesipp. 1. c.) und zwar auf Grund sorgfältiger Nach-

forschungen, welche sie in Rom selbst Uber die bischöfliche Succession au-

gestellt hatten. Ja Erstcrer war nach seiner eignen Angabe (bei Eus. IV, II)

selbst noch unter Anicetus nach Rom gekommen und bis unter Eleutherius

dort geblieben. Seine ersten Nachforschungen Uber die Succession der

römischen Bischöfe fallen sogar noch gleichzeitig mit Anicetus. Denn bei

Eus. IV, 22 berichtet Hegesipp, nach seiner Ankunft in Rom habe er (eben*»

wie an anderen Orten, die er auf seinen Reisen berührte) die Succession bis

auf die Zeiten des Anicetus (als des damals amtirenden Bischofs) herab

yerfolgt.

Untersuchen wir nun den in den gegenwärtigen Handschriften des

catal. Liberianus erhaltenen Text etwas genauer, so ergiebt sich zunächst,

dass derselbe an mehreren »Stellen lückenhaft ist Es fehlen die Namen

dreier Bischöfe: Anicetus, Eleutherus, Zephyrin. Dagegen lassen die Con-

sulate zwischen Telesphorus und Hygiu, Pius uud Soter, Soter und Victor

Lücken, welche das ursprüngliche Vorhandensein der ausgelassenen Nameu

im liberianischen Texte beweisen. Diese Lücken lassen sich nun aber durch

den nächstältesten Katalog, den aus dem Liberianus geflossenen Feliciauu»,

noch mit Sicherheit ausfüllen. Der Zwischenzeit zwischen den Cuusulateu

für Telesphorus (127— 137) und den in den jetzigen Handschrifteu de»

Liberianus dem Hyginus zugefallenen Cousuljahreu (150— 153) entsprechen

genau die im Felicianus dem Hyginus beigeschriebenen Consulate (13S u,ti

149), während die im jetzigen Texte des Liberianus fürllygin veranschlagtet.
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Cousulzeiten vielmehr dem Anicetus zugewiesen sind. Die Lücke umfasst

also ausser dem Namen des Anicct auch die Amtszeit seines Vorgängers

Hygiu, während die chronologischen Angaben für die Zeit des Anicctus

stehen geblieben sind und nun unmittelbar mit dem Namen des Hyginus

verbunden erscheinen. Ganz dasselbe wiederholt sich bei Soter, dem die

Consulate des Eleutherus, und bei Victor, dem die Consulate des Zephyrinus

zugefallen sind, während die auf Soter und Victor treffenden Consulate

ebenso wie die Namen von Eleutherus und Zephyrinus ausgelassen sind.

Auch diese beiden Lücken lassen sich aus dem Felicianus ausfüllen , der

seine Consulate lediglich aus dem Liberianus, aber aus einer vollständigeren

Handschrift desselben geschöpft hat, daher Mommsen diese Ergänzungen

ohne Weiteres in den Text nimmt

Nur in einem untergeordneten Punkte muss der Text Mommsen's
berichtigt werden. Derselbe lässt nämlich bei Soter die Lücke zwischen

die Ziffer für die Jahre und jene für die Monate und Tage hineinfallen und

will statt Soter ann. VII II in. III d. II vielmehr mitF bei Soter ann. Villi m. VI

d. XXI, bei Eleutherus ann. XV ni. III d. II lesen. Nun ist es aber an sich

das Wahrscheinlichere, dass die Abschreiber hier ebenso wie bei Hyginus

und Victor vielmehr bei den Worten fuit temporibus etc. in eine falsche Zeile

gerathen sind. Hierzu kommt ferner, dass der Verfasser von F oder wer

ihm hierin vorangeleuchtet hat , zwar die Monate und Tage für die Bischöfe

der älteren Zeit aus dem Liberian. herübernahm, sich dabei aber mehrmals

versah , so dass er von Alexander bis Soter dem je nächstfolgenden Papste

die Monate und Tage seines Vorgängers lieh. Eleutherus wird also bei ihm

ebenso die Ziffer von Soter erhalten haben, wie Soter die von Pius. Also

stand wirklich bei Liberian. ursprünglich Soter ann. Villi m. III d. II. Hei

Auicet (wo Mommsen eine Lücke lässt) ergänze ann. IUI in. IUI d. III

(Monate und Tage aus Felie. und der jüngeren Ileceusion des liber Pontif.),

bei Eleutherus ist die Lücke aus den nach Liberian. durchcorrigirten Codd.

Guelferbyt. und Bern, mit ann. XV m. VI d. V zu ergänzen, bei Zephyrinus

ergänze ann. XVIIII (oder XVUI) m. VII d. X, wie auch die nach Liberian.

durchcorrigirten Handschriften von P (cod. Guelferb. und Bern.) haben.

Schwierigkeiten macht nur die Lücke bei Anicet. Hier würde die ein-

fache Ergänzung des liberian. Textes durch F unter Beachtung des im

Liberianus für die Jahre Anicets gelassenen Intervalls folgende Ziffern

ergeben:

[Anicitus ann. IUI in. IUI d. Iii]

Pius ann. XX m. IUI d. XXI.

Da nun der Intervall zwischen den Consulatcn des ersten und letzten

Jahres bei Pius nur sechszehn Jahre ergiebt, so könnte man in ann. XX
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einoii Schreibfehler vernmthen und ann. XVI cmcndircn wollen. Denn der

Ansatz:

Änieetuo ann. IUI

Pius ann. XVI

wird nicht blos durch die Intervallen bei Anieet und Pius angegel>en, sondern

auch durch die Cesammtsumme der Bischofsjahrc von Petrus bis Urban ge-

fordert, welche durch die Jahreszahlen 30 incl. bis. 230 inel. n. Chr. auf 201.

höchstens 202 Jahre bestimmt ist. Allein Pius ann. XX ist offenbar kein

blosser Schreibfehler, sondern durch Correctur aus IUI -f- XVI entstanden.

Dass diese Correctur erst in den lückenhafteu Handschriften des Liberian.

vorgenommen worden sei, also erst von einein Abschreiber oder Kedaetor

des Katalogs von 3 .VI herrühre, ist undenkbar, da jene Handschriften dann

nach derselben Methode die durch Auslassung des Eleutherius und Zcphyrinuü

entstandenen Lücken ebenfalls durch Erhöhung der betreffenden Jahreszifferu

ausgefüllt hätten. Also bleibt nur übrig, diese Correctur als älter anzusehen,

was sich auch durch Vergleichung der Zitier bei F zu bestätigen scheint.*!

Dann folgt aber, dass in dem Exemplar der Chronik von 234, welche«

der Chronograph von 354 zu Cirunde legte, entweder Anicet ganz fehlte,

(»der doch keine Jahre für seine Amtsdauer angegeben waren. Die Data

Anicetus ann. IUI Pius ann. XVI, welche den Intervallen zu Grunde liegen,

und welche offenbar dem falschen Ansatz: | Anicetus ann. V], Pius ann. XX

entsprechen, entnahm der Chronograph also wahrscheinlich einem zweiten

Texte, in welchem wir wol die schon oben nachgewiesene zweite Quelle

wieder erkeuneu dürfen. Heide Listen stammten aber aus demselben

Original, da sie beide dem Hyginus statt ann. IUI wie Eusebius hat, ann. XU

beilegen , was bis auf ein Jahr der Ziffer des Eusebius für Anicet (ann. XIl

entspricht.

Der lateinische Katalog, dessen Existenz der Liberianus beurkundet,

las also

Iliginus ann. XII

Anicitus ann. IUI

Pius ann. XVI

was die Quelle II noch richtig erhalten hatte, während in der zu Grand«

gelegten Handschrift von Quelle I (der Liste Hippolyts)

Iliginus ann. XII

[Anicetus)

Pius ann. XX
geschrieben war.

*) ann. XVIIII cod. Colh. Hern. 225 und die besten Handschriften der jüngerer

Recension de» über Pontif., ann. XVIII cod. Alex, und Palat. Möglich bleibt freilich,

dn*s XVIIII nur Verderbnis« .-ms XVI wäre.
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Aber wie es wol zu geschehen pflegt, daSB eine Tcxtvcrdcrbniss Doch

weitere nach sieb zieht, 80 kommen wir auch hier mit dieser einen nicht aus.

Die ursprüngliche Quelle, aus welcher Eusebius seine Angaben entnahm,

hat weder die Umstellung der Personen (Anieet vor Pius) noch die Um-

stellung der Ziffern (die Jahre des Anicctus bei Hyginus , die des Hyginus

bei Anicetus) enthalten. Nun ist aber klar, dass die Umstellung der Ziffern

bei Hyginus und Anieet mit der der Personen bei Anieet und Pius zusammen-

hangt. Beide gehen auf ein altes Textverderbniss in den lateinischen Kata-

logen, das schon Hippolyt vorfand und weiterpflanzte, zurück.

Sonach ergiebt sich folgende Tafel :

Lateinische Urliste.

Higinus ann. IUI.

Pius ann. XVI (Eub. XV).

Anicetus ann. XII (Eus. XI).
*

ii

Richtiger Text des Verderbter Text a

Eusebius. Higinus ann. IUI.

— Anicetus ann. XII.

Pius ann. XVI.

b

Higinus .... fann. IUI]

.... ann. XU Anicetus

Pius ann. XVI ( am Rande

|
ergänzt).

c d
Higinus ann. XII Higinus ann. XII

Anicetus ann. IUI [Anicctus]

Pius ann. XVI Pius ann. XX.

Nicht weniger als drei Verderbnisse treffen hier aufeinander, von denen

Eins immer das Andere nach sich zog : die Umstellung der Personen , die

Umstellung der Ziffern, endlich die Einbringung der bei Anieet verloren

gegangenen 4 Jahre durch entsprechende Erhöhung der Amtsjahre des Pius.

Die Voranstcllung des Anieet (verderbter Text a) erklärt sich wol am ein-

fachsten durch Weglassung aus Schreibversehen und Wiedercinfügung an

unrechter Stelle. Die Umstellung der Ziffern setzt, da sie den Hyginus und

Anieet trifft, die Umstellung der Personen schon voraus, führt also auf den

verderbten Text b , welcher dem Katalog von 2'M zu Grunde liegt. Aus

diesem ging der Text c hervor, welcher sieh in verschiedenen Handschriften

der Chronik Hippolyts und auch in der zweiten Quelle unseres Chrono-

graphen, dem Kataloge von 250, noch erhalten haben muss. Die letzte

Verderbnis» endlich, in der vom Liberianus benutzten Handschrift Hippolyts,

der Ansatz : Pius ann. XX, setzt voraus, dass nach Wegfall Anicets oder doch

5
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iler Ziffer für ihn, die fehlenden 4 Jahre, sei es durch Berechnung aus der

Gesammtsumme gefunden, sei es auf anderemWege ergänzt wurden (Text d).

Wie man indessen Uber das Verhältnis» der verschiedenen Textver-

dcrhnisse zu einander auch urtheilen möge, Ul>er den Grundtext kann ebenso

wenig ein Zweifel aufkommen, als Uber den Zusammenhang der Ziffer XX
bei Pius in unserem jetzigen Texte mit der Auslassuug der vier Jahre bei

Anicet und über die Berichtigung des Fehlers durch die Consulgleichzeitig-

keiten bei beiden Bischöfen im liberianischen Texte.

Aus dem Bisherigen ergiebt sich, dass der Chronograph von 354 das

Verzeichniss Hippolyts in einer doppelten Textgestalt vorfand. Beide Texte,

der ältere bis Urban und der jüngere, bis Lucius fortgesetzte, waren mehr-

fach verderbt. W Hasten wir nun, wie viel Jahre Hippolyt von Petrus bis

zum Schlüsse seiner Bischofsliste gezählt hat, so würde sich auch noch aus-

mitteln lassen, ob er den Cletus schon von Auenclet unterschieden habe. Da

er von Christi Passion bis zum 13. Jahr Alexanders 206 Jahre zählte, so bat

er jene bereits ins Jahr 29 v. Chr., ins Consulat der beiden Gemini gesetzt.

Zählte er dann die 25 Jahre des Petrus von der Himmelfahrt Christi ab, so

bedurfte auch er schon die Einschiebung des Cletus mit 6 Jahren, um die

Gesammtsumme herauszubekommen. Dass Augustinus und Optatus deii

Cletus nicht kennen, ist doch kein zwingender Gegenbeweis: sie köunteu

den Katalog, welchen Hippolyt seiner Chronik einverleibt hat, auch aus

anderer Quelle geschöpft haben. Dagegen war es in der Ordnung, dass

spätere Chronographen sich zunächst an ihre Vorgänger hielten. Wie dem

auch sei, jedenfalls liegt in der Chronik von 354 der Katalog von 234 io

einem nicht blos durch harmlose Abschreiber verpfuschten, sondern durch

einen gelehrten Chronisten künstlich zurechtgemachten Texte vor. Die Eiu-

schiebung des Cletus mit 6 Jahren ist ebenso wie die Erhöhung der Ziffer

für Pius auf 20 Jahre ein chrouographischer Kunstgriff, der bei der Her-

atellung des in der römischen Kirche zur Zeit Hippolyts Ul »erlieferten Gruiul-

textes ausser Betracht bleiben muss.

Durch vorstehende Untersuchungen sind wir nun in den Stand gesetzt,

die ursprüngliche Gestalt des lateinischen Kataloges von Petrus bis Urban

wieder herzustellen. Derselbe lautete so:

Petrus ann. XXV.
Linus ann. XIL
Clemens ann. Villi

Anacletus ann. XII.

Aristus ann. XIII [?]

Alexander ann. VII.

Sixtus ann. X.

Telesphorus ann. XI.
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Hyginus ann. IUI.

Pius ann. XVI.

Anicetus ann. XII.

Soter ann. Villi.

Eleutherus ann. XV.

Victor ann. Villi.

/ Zephyrinus ann. XVIIII.

Calixtus ann. V.

Urbanus ann. VIII.

Die 19 Jahre für Zcphyrin sind durch die Summe von 125 Jahren für

die Zeit von Alexander bin Urban siehei-gestellt, welche auch bei Eusebios

aus der Addition der einzelnen Posten sich ergriebt. Dagegen hängt die Ge-

sammtsumme der von Petrus bis Urban berechneten Jahre von dem Anfangs-

termin ab, der sehr verschieden bestimmt wurde. Eusebios rechnete in der

Kirchengeschichte von 41 oder 42_u. Z., der Chronist des Jahres 354 vom

Jahre 30 u. Z. an ; dort ergaben sich t'Ur die Zeit von Petrus bis Evarestus

66, hier 77 Jahre. Die Urschrift der lateinischen Kataloge muss, wenn der

Ansatz: Aristus ann. XIII ursprünglich ist, von 33 u. Z. au gezählt, d. h.

den Tod Christi ins Jahr 32 u.Z. gesetzt haben. Dieser Ansatz hat indessen

wenig Wahrscheinlichkeit. Er begegnet uns zuerst bei Eusebios, wo er mit

der Chronologie des vierten Evangeliums von einer Uber dreijährigen

öffentlichen Wirksamkeit Jesu zusammenhangt. Dagegen setzte die altere

Chronologie den Tod Jesu allgemein ins 15. Jahr des Tiberius, duobus

Geminis coss., also 20 u. Chr.*) Fand also Hippolyt die Ziffer ann. XIII

für Evarest in seinem Kataloge schon vor, so hätte man den 25jährigen

römischen Episkopat des Petrus erst vom 3. Jahre nach Christi Tod gezählt.

'Es bleibt sonach die Möglichkeit stehen, ilass die 13 Jahre für Evarest ebenso

wie die Einschiebung des Cletus mit 6 Jahreu erst auf die Rechnung eines

gelehrten Chronisten kommen , sei es nun des Hippolytus selbst oder eines

seiner Fortsetzer. Umgekehrt hängt der Ausatz von 8 Jahren für Evarest

bei Eusebios mit dessen abweichender Berechnung der 25 römischen Bischofs-

jahre des Petrus und mit der Annahme zusammen, dass der Apostel in der

ncronischen Verfolgung den Märtyrertod erlitten habe. Letztere Annahme
wird schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts von dem römischen Presbyter

Gajus bezeugt, wenn derselbe als Todesstätte des Petrus den Vatiean be-

zeichnet
,

d. h. die kaiserlichen Gärten , in welchen einst Nero die Christen

hatte brennen lassen. Darf man hierauf fussen, so hatte Eusebios die nero-

•) Tertullian adv. IndaeoB c. 8. Julius Africanus bei Hieron. in Daniel. 9. Clemens

Alex. otq. I, 21 §. 145. Auch noch Lactant. inst. IV, 10. de raort. persecut 2. Augusrin.

civ. Dei 18, 54.

5*
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irische Verfolgung als Anfangstermin für den ersten Bischof nach Petrus

bereits vorgefunden*), womit der Ansatz: Evarestus am». VIII wirklich als

die ältere Ueberlieferung gesichert wäre. Wir würden hierdurch mit der von

Eusebios befolgten Chronologie bis in die Zeiten des Bischofs Zephyrinus

hinaufgelangen
,
wogegen die ahweichenden Ausätze für die ersten Päpste

beim Chronographen des Jahres 354 sämmtlich auf die Rechnung Hippolyts

zurückzuführen sein würden.

Wird man bei den zuletzt aufgeworfenon Fragen niemals über unsichere

Vermuthungen hinauskommen können, so steht die ursprüngliche Verwandt

schaft der Liste des Hippolyt mit der, welche Eusebios in der Kircheu-

geschichte für die Zeit von Petrus Iiis Urban giebt, um so fester. Nicht blos

die Ucsammtsumme stimmt, wenn man die auf den verschiedenen Ansatz

des Anfangstermins beider Listen fallenden 1 1 Jahre in Abzug bringt , hei

beiden genau Ubercin, sondern auch die einzelnen Posten zeigen eine solche

Verwandtschaft, dass sich an einer letzten gemeinsamen Quelle für beide

nicht zweifeln lässt Ich stelle beide Listen in ihrer emeudirten Gestalt

neben einander:

Eusebios (Kirchcngeschichte). C a t a 1 0 g u i L a t i n u s.

*) Die apostolischen Constitutionen (VII,4H) lassen freilich den Linus bei Lebzeiten

des Petrus Bischof sein und nach seinem Tode den Clemens von Petrus zum Nachfulger

desselben ordinirt werden. Indessen ist das offenbar nur eine Ausgleichung zweier

älterer einander widersprechender Traditionen, von denen die eine den Linus, die andere

den Clemens zum ersten Bischöfe nach den Aposteln macht (für letztere vgl. epist.

Clementis ad Jacobum c. 2. Tertullian. praescr. haer. 32. Hieran, de vir. illustr. c. 15).

Noch künstlicher ist der von Epiphanios dargebotene Ausgleichungsversuch haer. 27, »i.

Mögen ähnliche Versuche schon weit früher gemacht worden sein, so ist doch kaum

denkbar, dass das chronologische System, dem die Ziffern der ersten Päpste ihren

Ursprung verdanken , dieselben von vornherein in einer , die vorausgesetzte Succession

von Petrus ab ausschliessenden Höhe angesetzt haben sollte.

Petent ann. XXV
Linus ann. XII

Anencletus ann. XII

Clemens ann. Villi

Evarestus ann. VIII

Alexander ann. X
Xystua ann- X
Tclesphorus ann. Xl

Hyginus ann. HU
Pius ann. XV
Anicetus ann. XI

Soter ann. VIII

Eloutherus ann. XV
Victor ann. X

Petrus ann. XXV
Linus ann. XII

Clemens ann. Villi

Anaelitus ann. XII

Aristus ann. X1H ? (VIII?)

Alexander ann. VII

Sixtus ann. X
Tclesphorus ann. XI

Hyginus ann. IUI

Pius ann. XVI
Anicetus ann. XII

Soter ann. Villi

Eleutherus ann. XV
Victor ann. Villi
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Eusebios (KirchengeBchichte).

Zephyrinus ann. XV11I

Callißtua ann. V
Urbanua ann. VIII

Catalogua Latinus.

ZephyrinuB ann. XVIIII

Calixtus ann. V
Urbanua ann. VIII

Der Hauptbeweis für die Gemeinsamkeit der Quelle wird immer die

Ucbereinstimmung gerade in den Ziffern flir die ersten Päpste (Petrus,

Linus, Clemens, Aneneletus) bleiben, welche sieher nicht auf geschichtlicher

Ueherlieferung, sondern auf einem chronologischen System beruhein Die

Differenz, dass Clemens beim Lateiner als Vorgänger, bei Eusebios nach

Irenäus als Nachfolger des Aneneletus erscheint, kann diese Ueberein-

stimmung nicht beeinträchtigen. Sehen wir nun von Evarcst ab, dessen

Amtsjahre ebenfalls nur nach dem Bedürfnisse des chronologischen Systems

angesetzt wurden , so weichen beide nur bei Alexander um drei Jahre von

einander ab , während bei allen übrigen die Ziffern theils ganz die gleichen

sind (so bei Xystus
,
Telesphoros

,
Hyginus , Eleutherus , Callistus

,
Urban),

theils nur um je ein Jahr differiren : ein Jahr mehr hat Eusebios bei Victor,

ein Jahr weniger bei Pius, Anicet, Soter, Zephyrinus. Dass auch die Gc-

sammtsumnie von Alexander bis Urban in beiden Listen 125 Jahre beträgt,

wurde bereits bemerkt. Wir schliessen also, dass beide Listen aus einer

gemeinsamen Grundliste geflossen sind. Eine dritte Recension desselben

ursprünglich gemeinsamen Textes liegt endlich noch in der von Hieron.

neben der Kirchcngeschichte des Pius, benutzten Quelle vor. Der Text der-

selben weicht, wie früher gezeigt wurde, von dem der Kirchengeschichtc

nur bei Linus, Evarestus und Urbanus ab. Bei Linus und Urban stimmt

Liber. mit der Kirchcngeschichte gegen Hieron., bei Evarest (ann. VIII

Eus., ann. Villi Hieron., ann. XIII Liberian.) differirt er von beiden.

Was nun den zweiten und dritten Theil der Liste, von Pon-

tianus bis Liberius betrifft, so fand der Chronist nicht blos die vollen Jahre,

sondern auch Monate und Tage, ausserdem, aber nicht vollständig, Ordi-

nations- und Todestage angegeben, dagegen, wie wir bereits gesehen haben,

abgesehen von einigen festen Daten , keine Consul- und Kaiscrgleichzeitig-

keiten. Bei der Berechnung der auf jeden Papst fallenden Consuln rechnete

er, wie ebenfalls schon gesagt wurde, zuerst von Pontianus bis Lucius, dann

vom Tode des Xystus (258 u. Z.) zuerst rückwärts bis Stephan , dann vor-

wärts bis zur diocletianischcn Verfolgung, bis zu deren zweitem Jahre (304

u. Z.) Marcel linus Bischof war. Endlich rechnete er von den letzten Bischöfen,

seinen eigenen Zeitgenossen, bis zu dem ersten Bischof nach der Verfolgung

zurück und erhielt so das Antrittsjahr 308. Die verschiedenen Anfänge der

Rechnung sind überall noch kenntlich geblieben: nur hieraus erklärt sich

einmal der Fehler in den Consulatcn bei Lucius und Stephan und zum andern
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die Differenz der für die grosse Sedisvacanz offen gelassenen Conaulzeiten

von der dafür angesetzten Zahl von Jahren, Monaten und Tagen.

Wir können aber der Berechnung der Consulate für die einzelnen

Bischöfe dieses Abschnitts noch genauer auf die Spur kommen. Folgende

Tafel wird die Tebersicht erleichtern

:

Die Intervallen. Die Uli erlieforten Ziffern.

Pontianus 2HI -235 5 Jahre aun. V in. II d. VII

Anteroa 236
!

— in. I d. X
Fabianus 23Ü~250\ ann. XIV m. I d. X
Cornelius 251—2S2 = 2 J. ann. II in. III d. X
Lucius 252-255 = 3 J. ann. III 111. VIII d. X

25 Jabre 25 .J. und etwas über 4 M.

O l '
1

1 UmU U B 9E,1 ')t,\**J*>—~«fc«).l II« nun IUI in II il \ \ 1«Ulli. 1111 III. 11 vi. AA

1

\* V d 1 1 <£ I '

A.j nlU? 11- A.iii £ttn •1 «i

.

«Inn 1| Ii V Iii \ 1(Uli. 11 III. AI 14. V M.

JH'flisvacan/. <)e;v 0=>(lit>n— ZOV I T
1 O. |Sedisvacanz|

Dionysius 259—269 10.1. ann. VIII in. II d. IUI

Felix 269—274 5 J. ann. V m. XI d XXV
Entychianus 275—283 8 J. ann. VIII m. XI d. HI

ftajus 283—296 13 J. ann. XII in. IUI d. VII

Marcellinus 296-304 8 J. ann. VIII ni III d. XXV
Sedisvacanz [304-307) 4 J. Sedisvacanz ann. VII m. VI d. XXV
Marcellus 308-309 2 J. ann. I m. VII d. XX
Eusebius 310 1 J. — m. IUI d. XVI
Miltiades 311—314 3 J. ann. III m. VI d. VIII

Silvester 314-335 22 J. ann. XXI m. XI

Marcus 336 1 J. - m. VIII d. XX
Julius 337—352 16 J. ann. XV ni. 1 d. XI

Liberius 352

100 Jahre. lol Jahre und etwa 7 Monate.

Von Pontianus bis Lucius beträgt die Summe der vollen Jabre 2», die

der Monate und Tage 1 Jahr und etwas über 4 Monate, also 25 Jabre. Eben

soviel sind in den tvonsulgleichzeitigkeiten verrechnet Das ttbersehüasigp

Jahr, welches sich aus der Addition der Monate und Tage ergiebt. ist der

längeren Amtszeit des Fabianus zugeschlagen; die längere Sedisvacanz

nach dem Tode des Fabianus wird zwar durch die Notiz von der 1 1 Monate

1 1 Tage dauernden Gefangenschaft des Presbyters Moses angedeutet, aber

nicht mit verrechnet.

Von Stephan bis Liberius beträgt die Summe der vollen Jahre S7, die

aus der Addition der Monate und Tage sich ergebende Anzahl Jahre 7 und

etwas darüber, zusammen IM, also tf Jahre weniger als die Gesammtsunimc

von 100 Jahren (von 253 incL — 352 u. Z.) beträgt. Diese Differenz wird,

da die Sedisvacanz nach dem Tode des Xystus hier ausser Betracht gelassen
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ist, ausschliesslich auf die grosse Sedisvacanz zwischen Marcellinus und

Marcellus zur Zeit der diocletianischen Verfolgung geschlagen. Da dieselbe

aber auf ann. VII m. VI d. XXV veranschlagt wird, so kommt eine Gc-

snmmtziffer von 101 Jahren (und etwas Uber 8 Monate) heraus, also ein Jahr

zuviel. Um diesen Fehler zu beseitigen, darf man nicht mit catal. Felicianus

ann. VI statt ann. VII lesen. Diese Annahme wird schon dadurch abge-

schnitten, dass cod. Hern. 225 ebenso wie die jüngere Recension des libcr

Pontificalis die Ziffer ann. VII für die Sedivacanz bestätigt, eine Acnderung

derselben also unzulässig ist. Gegen jede Herabminderung der Ziffern

spricht auch die Berechnung der Consulgleichzeitigkeiten, welche eher eine

Erhöhung der Gesammtziffer von 94 auf 95 Jahre zu fordern scheint.

Beim Ansätze der Consulgleichzeitigkeiten nämlich wird die Rechnung

nach vollen Jahren mit den überschüssigen Monaten und Tagen durch ent-

sprechende Erhöhung der Jahresziffern um jo ein Jahr ausgeglichen. So

werden für Xystus II. (ann. II m. XI d. IUI) 3 Jahre, für Gajus (ann. XII

m. IV d VII) 13 Jahre u. s. w. , im Ganzen 8 Jahre mehr = 95 Jahre ver-

anschlagt. Eine Ausnahme scheint nur beiStephanus (ann. IUI m.II d.XXI),

dem in den Consulgleichzeitigkeiten 1 Jahr weniger, nämlich nur 3 Jahre,

und bei Dionysius (ann. VIII in. II d. IUI) stattzufinden, dem 2 Jahre mehr,

nämlich 10 Jahre zugetheilt sind. Allein hier sind beidemale die Ziffern

verderbt. FürStephanus muss ann. III st. ann. IUI, für Dionysius ann. Villi

st. ann. VIII im ursprünglichen Texte gestanden haben. Für die Gesammt-

ziffer trägt diese Verderbniss nichts aus. Da nuu aber statt 7 Jahren

8 Monaten in den Consulgleichzeitigkeiten volle 8 Jahre auf die Monate und

Tage und ausserdem 1 Jahr auf die Scdisvacanz nach dem Tode des Xystus

gerechnet sind, so bleibt für die Seriisvaeanz iu der diocletianischen Ver-

folgung hier nur ein Zeitraum von 4 Jahren statt 7 Jahren übrig. Der be-

gangene Rechnungsfehler wird also an der Stelle versteckt , in welcher er

am wenigsten auffiel.

Einschliesslich der für die grosse Sedisvaeanz angesetzten 7 Jahre

6 Monate 25 Tage, sind sonach alle Ziffern für die Jahre, Monate und Tage
überliefert und nur von etwaigen Textverderbnissen zu reinigen.

Zur Herstellung des ursprünglichen Textes besitzen wir für diesen

Abschnitt reichere Hilfsmittel als für den älteren. Ausser dem catalogus

Felicianus kommt hier auch die depositio episcoporum et martyrum in der

liberianischen Chronik und die Papstlisten bei Eusebios und Hieronymus

(cat. II, III und IV) in Betracht, von welchen wir sahen, dass die ihnen zu

Grunde liegenden Texte für die Bischöfe seit Pontianus unserm liberia-

nischen Kataloge nahe verwandt sind.
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Die depositio episeoporum et marty r um dient zur Controle

der in unserm Kataloge angemerkten Todestage. Bei Lucius*), Sixtus,

Gajus, Marcus, Julius stimmen die Depositionstage in beiden Listen genau

Uberein, bei Fabianus, Dionysius, Miltiades, Silvester beträgt die Differenz

einen einzigen Tag, bei Eutychianus 2 Tage; wesentlich verschiedene An-

gaben finden sich bei Pontianus und Eusebius; bei Anteros fehlt die Angabe

des Todestags im Depositionsverzeiehniss, bei Stephan, Felix, Marcellus im

Papstkatalog, bei Cornelius und Marccllinus in beiden.**) Die Differenzen

bei Fabianus, Dionysius, Eutychianus, Miltiades, Silvester beruhen einfach

auf handschriftlichen Verderbnissen im Papstkatalog (L), wie theils aus den

diesem Kataloge entnommenen Angaben (A) im Felicianus (F) und in den ver-

schiedenen Recensioncn des liber Pontificalis (P), theils aus den Daten einer

zweiten, jüngeren, aber unzweifelhaft vom liberianischen Depositionsver-

zeichnisse (D) abhangigen Quelle (B) ersichtlich ist, welche der Felicianus

ebenfalls benutzte und von der weiter unten noch mlher die Rede sein wird.

So ist bei Fabianus statt XII kl. Febr. mit D XIII kl. Febr. zu lesen, wie auch

cod. Veron. aus Quelle B bietet (F und die besten Handschriften von P cod.

Neapol.etc, lesen in beiden Quellen, A und B, XIIII kl. Febr.); bei Dionysius

statt VII kl. Jan. wie L cod. Bern. 225 P (aus A) und Martyrologien haben,

mit D VI kl. Jan. (so auch in mehreren codd. von P fc. 5. 6] aus B, und in

mehreren codd. von F P aus A ; V kl. Jan. F und cod. Veron. aus B); bei

Miltiades statt III id. Jan. (L) mit D IUI id. Jan.; P aus B IUI id. Decemher);

bei Silvester statt kl. Jan. L A vielmehr prid. kal. Jan. mit D B. Grösser

ist die handschriftliche Vcrderbniss bei Eutychianus, wo L (cod. B V) III!

id. Dec, cod. Z VII id. Dec, 1) VI id. Dec., F P aus Quelle A id.Dec, einige

jüngere Handschriften von P VIII id.Dec. (so auch Martyrologien), Quelle B

•) Hier ist im Papstkatalog vor dein Datum III non.Mart. conss. 88. (suprascriptis)

mit Mommsen ein dortuit zu ergänzen.

••) In der Angabe der depositio episeoporum : XVIII kal. Febr. Marcellini in

Priscillae ist nämlich statt Marcellini vielmehr Marcelli zu lesen. Ob das Vcrzcichniss

den Marcellinus ursprünglich enthalten habe, wie Mommsen (zur Stelle) annimmt,

scheint sehr zweifelhaft. Die von Mommsen versuchte Ergänzung

XVII (oder XVIII) kal. Febr. Marcelli in Priscillae

VI kal. Mai. Marccllini in Priscillae

ist unmöglich, da wenn der später gefeierte Gedächtuisstag des Mareellin, der 25. April,

schon in dem (kalendarisch geordneten) alten Verzeichnisse gcBtauden hätte, Marcellin

nicht unmittelbar auf Marcellus, sondern erst auf Lucius gefolgt sein würde. An Aus-

lassung durch Schreibversehen per homoiotelcuton oder auch zur Beseitigung einer ver-

meintlichen Dittographie wäre also nur in dem Falle zu denken, dass der alte Katalog einen

andern Todestag angemerkt hätte, der zwischen dem 15. .Januar und dem 5. März mittcu

iune läge, was wenig Wahrscheinlichkeit hat. Ueber die von Mommsen mit Andern

versuchte Einschiebung des Cornelius beim 14. September s. u.
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dagegen nach ganz anderer Uebcrlicferung VIII (so F) oder VII (so cod.

Bern. 225 und die besten codd. von P) kal. Aug. bietet Die richtige Lesart

ist hier schwer zu ermitteln, doch hat der Text von D die grösste Autorität,

wird also im Zweifelsfallc beizubehalten sein. Jedenfalls ist in diesen und

ähnlichen Fällen nicht daran zu denken, mit Antou Pagi u. A. das eine Datum

für den Todestag, das andere für den Depositumstag zu nehmen. Ueberliefert

war Uberall nur ein einziges Datum. Eine Ausnahme scheinen nur die-

jenigen Fälle zu machen, wo die Beisetzung in einem der römischen Coeme-

terien erst längere Zeit nach dem Tode des betreffenden Bischofs erfolgte,

also namentlich bei ausserhalb Korns gestorbenen Bischöfen. 80 war

Poutianus in der Verbannung auf Sardinien gestorben , worauf die Notiz

des Liberianus in eadem insula discinetus est IUI kl. Oct. auch in dem Falle

hinweisen würde , dass man discinetus blos von der Abdankung und nicht

mit dem Felicianus, der es mit defunetus vertauscht, vom Tode verstünde.

Die Beisetzung der Leiche im coemeterium Calisti fand also erst später statt,

nach der depos. martyr. id. Augusti (236) , was ganz richtig sein wird.

Ebenso wissen wir von Eusebius aus dem diesem Papste durch Damasus

gesetzten Epitaphium , dass derselbe nicht in Horn , sondern in Sicilien ge-

storben ist.*) Das von L angegebene Ende seiner Regierung XVI kal. Sept.

ist also mit der Angabc des Depositionstages bei D VI kl. Oct recht wohl

vereinbar. Wo dagegen die Depositionstage bei L fehlen, sind dieselben

nirgends in denselben hineinzueorrigiren, weder aus D, noch aus der er-

wähnten Quelle B, sondern haben im liberianischen Papstkatalog überhaupt

nicht gestanden.

Die Ordinationstage sind, soweit sie Uberhaupt überliefert sind,

nur durch den liberianischen Katalog , aus welchem die Recensionen des

Uber Poutif. geschöpft siud, erhalten; bei den mehrfach vorkommenden

Varianten scheinen Uberall unsere Handschriften von L noch das Richtige

zu bieten.

Die Ziffern für Jahre, Monate und Tage bei L können einige-

mal aus F und der jüngeren Receusion des Hb. Pontif. (P) oder anderen

Zeugen der Quelle B emendirt werden. So bei Antcros , wo statt m. I d. X
mit F P m. I d. XII zu lesen ist, wie die vom Ordinationstage (21. Xov.)

bis zum Todestage (3. Jan.) verstrichene Zeit lehrt. Ferner bei Dionysius,

wo statt in. II, was auch bei F P steht, mit cod. Veron. und mehreren alten

'
j Bei Baronius annal. ad ann. :\b~ 11. 57. Der Sehlussvers lautet:

Uttoro Triuaerio umndiun vitaui<|ite reliquit.

Barouius bezieht da» Epitaph, auf einen Presbyter Eusebius unter Liborius, dagegen

haben es Tilleniont und C'oustant mit Hecht für den Papst Eusebius reelaiuirt.

Dasselbe ist neuerdings durch de' Rossi wieder aufgefunden wurden.
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Katalogen («lern ersten Katalog Mabillons u. a.) in. V zu lesen ist, wie aueh

der Intervall vom 22. Juli his 26. Dceemher hei L erfordert. Desgleichen

hei Marcellus, wo die Lesart von eod. V Z mens. VII durch zahlreiche gute

Handschriften von P bestätigt wird (Mommsen wol mit cod. B mens. VI).

Endlich hei Julius, wo statt m. I d. XI mit den hosten Handschriften von P
m. II d. VI(F m. I om. d.) zu lesen ist, worauf wieder auch der Zwischenraum

bei L selbst (6. Febr. bis 12. April) fuhrt. In den meisten Fälten bietet

jedoch der Text der abgeleiteten Kecensionen auch bei offenbaren Verderb-

nissen keine Hilfe.

Zur Heilung derselben reichen in einigen Fällen die eigenen Angaben

von Liberianus aus. So bei Fabianus. dem L ann. XIIII m. I d. X giobt,

was fehlerhaft sein muss. da Anteros, der Vorgänger Fabians, am 3. Januar,

Fabian selbst am 20. Jan. gestorben ist. Vcrmuthlieh wurden die Ziffern

des Anteros m. I d. X irrthllmlich bei Fabian wiederholt. Der Fehler ist

aber sehr alt; auch F P wiederholen ihn, und die Angabe m. XI in einigen

jüngeren Handschriften von P hat keine Autorität Da die Zahl der Jnhre

wegen den Consulglcichzeitigkeiten schwerlich von 14 auf 13 (wie cod. Veron.

und der Katalog von Middlehill von zweiter Hand lesen) herabgemindert

werden darf, so werden die Monate zu streichen sein (also ann. XIIII d. X).

Wo L Antritts- und Todestage angiebt, wie ausser bei Anteros, Dionysius

und Julius, auch bei Gajus. Eusebius, Miltiades, Silvester und Marcus, con-

troliren dieselben sieh wechselseitig mit den Ziffern für Monate und Tage.

Letztere sind bei Miltiades*), Silvester, Marcus vollkommen richtig; hei

Gajus ist nur d. VII in d. VI zu emendiren **)
; dagegen sind bei Eusebius

entweder die Daten oder die Ziffern verderbt Die Ziffer m. IUI d. XVI
würde vom 18. April ab auf den 5. Sept. fuhren, sodass non. Sept. statt XVI
kal. Sept zu lesen wäre (F P aus Quelle B VI non. Ort, cod. Veron. non.

Oct, was aus Vermischung des Depositionstages bei D. VI kal. Oct, mit

dem Todestage bei L hervorgegangen sein könnte). Wollte man das Datum

XVI kal. Sept. beibehalten, so müsste man m. III d. XXVIII lesen. Bei

Marccllinus ist nur der Ordinationstag , bei Pontianus. Lucius, Stephan,

XystusIL, Felix, Eutychianus nur der Todestag, bei Cornelius und Marcellus

gar kein Datum bemerkt.

Einige Hilfe bietet endlich noch die Vcrgleichung des Eusehios und

Hieronymus, von denen jener von Pontianus au aus einer unserm Liberianus

verwandten Liste geschöpft, aber mehrfach Jahre und Monate confundirt,

dieser neben dem Eusebios noch einen alten lateinischen Katalog, der dein

*
) «id. Z liest irrig m. VI d. Villi statt m. V d. VIII.

'•) Als Antrittstag nennen eod. 11 V richtig XVI kal. Jan., cod. Z VII kal. Jan.

Digitized by Google



<

- 75 -

liberianischen nahe verwandt war, benutzt hat. Hält man dies fest, so wird

die Anzahl der Jahre, welche L für Pontianus, Cornelius, Felix, Eutychianus

angesetzt hat, desgleichen die Monate für Anteros, Cornelius, Lucius,

Stephan, Xystus und Eutychianus, und damit die wesentliche Correcthcit der

in unsero Handschriften des Liberianus tiberlieferten Ziffern auch da, wo
eine anderweite Coutrole nicht möglich ist, bestätigt. Für Lucius geben

Eusebio8 und Hieronym. keine Jahre, sondern nur etwa 8 Monate an, hatten

also einen Text, in welchem die von L dem Lucius fälschlich zugewiesenen

3 Jahre noch fehlten; Stephanus hat bei Hieron. noch richtig 3 st 4 Jahre;

dem Dionysius geben beide statt nun VIII richtig anu. Villi, wie auch bei

L ursprünglich gestanden haben muss. Hei dem Bischof Eusebius hat

Hieronymus statt m. IUI vielmehr m. VII, wo vielleicht beide Angaben aus

m. III verderbt sind (FP lesen ann. VI [oder VII] m. I d. III, was noch weiter

von der Wahrheit abliegt, und aus m. VI d. III, welche Angabe sich im

leoninischen Kataloge findet, verderbt ist. In allen andern Fällen, wo beide

oder je einer von L differiren, ist der richtige Text nur bei letztcrem aufbewahrt.

Hiernach ist der im catal. Liberianus bearbeitete Text, soweit derselbe

die Ziffern und Daten betritt, folgendermassen herzustellen

:

Pontianus ann. V in. II d. VII. discinetus est IUI kal. Ort. Severo et Quintiuo es».

Anteros in. 1 d. XII. ordinatus XI kl. Dec. doruiit III non. Jan.

Fabianus ann. Xlill d. X passus XUI kl. Febr.

Moyses prosbyter in careere fuit ui. XI d. XI.

Cornelius ann. II m. III tl. X.

Lucius ann. III in. VIII d. X. doruiit III non. Martii.

Stephanus ann. III m. II d. XXI.

Sixtus II. anu. II ui. XI d. VI passu* VIII id. Aug. Tusco et Basso ees.

Sedisvacanz — XII kl. Aug.

Dionysius nun. Villi ui. V d. IUI. XI kl. Au*. - VI kl. Jan.

Felix ann. V m. XI d. XXV.
Eutychianus ann. VIII in. XI d. III. — VII (1. VI) id. Dec.

Ciaius ann. XII m. IUI d. VI. XVI kl. Jan. X kl. Mai.

MarcelliniiR ann. VIII in. III d. XXV. ordin. pr. kal. JuL usque ad persecutionem

Diocletiano VUII et Maximiano VIII.

Sedisvacanz ann. VII m. VI d. XXV.
Marcellus aun. I m. VII d. XX.
Eusebius tu. IUI d. XVI (?] Xllll kl. Mai — XVI kl. Sept. [?]

Miltiades ann. III iu. VI d. VIII. VI non. Jul. - IUI id. Jan.

Silvester ann. XXI m. XI. pr. kl. Febr. — pr. kl. Jan.

Marcus m. VIII d. XX. XV kl. Febr. - non. Oct.

Julius anu. XV m. II d. VI. VIII id. Febr. — pr. id. April.

Liborius ordinatus XI kl. Jun. [Jul.?].

Dieser Text, der, weun wir die Ziffern für die grosse Sedisvacanz vor-

läufig ausser Betracht lassen, nur bei Lucius und Xystus U., von denen
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keiner ein volles Jahr Bischof gewesen sein kann , und vielleicht auch bei

Marcellus irrige Zahlen bietet, ward vom liberianischen Chronisten unab-

hängig von dem Depositionsvcrzeichniss aus dem römischen Archive ent-

lehnt und bearbeitet Neben dem DepositumsVerzeichnisse bildet derselbe

die älteste und zuverlässigste Grundlage für die Papstchronologie jener Zeit

Seine Quelle ist der bis auf Silvester fortgeführte offizielle Katalog der

römischen Kirche, derselbe, der von Pontianus an auch von Eusebios,

Hieronymus und dem Verfasser des noch näher zu besprechenden Kataloges

aus der Zeit Leo s des Grossen benutzt wurde.

2. Die verschiedenen Reeensioncn des über Pon tificali s.

Der nächstälteste Papstkatalog nach dem catalogus Liberianus ist bei-

nahe ein Jahrhundert jünger. Leider ist derselbe in seinem ursprünglichen

Texte verloren gegangen, und uns gegenwärtig nur durch zweite und dritte

Hand bekannt Er war unter Leo dem Grossen geschrieben (440—461)

und endigte mit seinem Vorgänger Sixtus III., demselben Bischöfe, von

welchem die Recension des über Pontificalis vom J. 687 berichtet, dass er

im Coemeterium des Callistus die Namen der (dort bestatteten) Bischöfe

und Märtyrer auf eine Marmortafel habe eingraben lassen. Wir bezeichnen

ihn im Folgenden als catalogus Leon in US. Seine ursprüngliche Be-

schaffenheit lässt sich noch mit annähernder Sicherheit durch die Kritik der

jüngeren Documente, in denen er benutzt ist, ermitteln.

lieber siebzig Jahre weiter herab führt das der Zeit nach auf den cat.

Leoninus folgende Verzeichniss (catalogus Sy mmaehianus). Das-

selbe ist aber ebenfalls zum allergrössten Tbeilc verloren. Nur ein kleines

Fragment ist uns in einem cod. Veronensis erhalten, aus welchem es Joseph

Bianchini zuerst herausgegeben hat*) Der Codex beginnt mit den letzten

Worten der vita des Anastasius (f 4'J8). Dann folgt unter Ziffer LII die

vita des Symmachus. Der Verfasser giebt hier eine ausführliche offenbar

zeitgenössische Darstellung des Schisma zwischen Symmachus und Lauren-

tius, in welchem er deutlich für den Gegenpapst Partei ergreift Hieran

reihen sich unter Ziffer LIII bis LX die Namen von acht weiteren Päpsten

(Hormisda bis Vigilius), von welchen nur noch die Amtszeiten angegeben

werden. Dieselben sind offenbar von späterer Hand nachgetragen. Die

vita des Symmachus hat für den entsprechenden Abschnitt des Ii her Ponti-

*) Zuerst in «einer Enarratio symboli psendoathanasiani p. 104. Darnach im

vierten Hand der von seinem Oheim Franz Kiam hini besorgten Ausgabe des sogenannten

Anastasius de vitis Komanorum pontiiieuui (Horn 1735) p. LXIX sq. Auch l»ei Muratori

scriptorcs rerum italiearum T. III P. II p. 45 sqq.
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ficalis nicht als Quelle gedient , sondern ist hier durch eine Darstellung im

entgegengesetzten Sinne ersetzt In welchem Verhältnisse der übrige Text

zu den vorangehenden und nachfolgenden Katalogen stand , ist nicht mehr

zu ermitteln. Da Symmaehus als der 52., und nicht wie noch in den sogleich

zu erwähnenden alten Katalogen als der 51. Bischof gezählt wird, so muss

entweder Cletus oder Marcellinus in dem Verzeichnisse eine Stelle gefunden

haben , was für die ersten drei Jahrhunderte auf eine Benutzung des Libe-

rianus oder eines verwandten Documcntcs schliessen Hesse; oder es haben

wie in der jllngern Keceusiou der gesta Pontificum beide gestanden, und

Felix II. ist nicht mitgezählt Die Ziffern für die Bischöfe von Symmaehus

bis Agapctus gehen mit den besten Zeugen der jllngeren Texte auf dieselbe

Ueberlieferung zurück , die Ziffern für die beiden letzten Bischöfe Silvcrius

und Vigilius weichen ab.

Das folgende Verzeichuiss int bis auf deu Nachfolger des Symmaehus,

Hormisda (f 523) fortgeführt Dasselbe hat. bei Pius, Anicetus und bei

Pontianus, Anteros noch die richtige Ordnung, stellt Cletus vor Clemens

und kennt weder einen von Cletus noch unterschiedenen Aneneletus, noch

den (unzweifelhaft historischen) Marcellinus. Es ist uns noch in mehreren

Handschriften erhalten, welche blosse Namensverzeichnisse mit Angaben

der Amtszeiten enthalten.

1. Die älteste dieser Handschriften ist ein cod. Corbeiensis n. 2G,

jetzt cod. lat. Paris. 1 2097 (93ü), welcher päpstliche Decretalen und Concilien-

beschlüsse enthält Das darin enthaltene Vcrzeichniss ist bei Mahillon
vetera analecta T. III p. 426 (Ausgabe in Einem Bande p. 2 IS) gedruckt

Es ist bis Vigilius (f 555), zu dessen Zeit der Codex nach Mahillon geschrieben

sein soll, fortgeführt, ging aber ursprünglich nur bis Hormisda; von Johann I.

bis Vigilius sind nur noch die Jahre , nicht mehr die Monate und Tage an-

gegeben. Die Ueberlieferung über die Keihcfolgo und die Amtszeiten der

einzelnen Bischöfe ist in diesem Kataloge eine ältere und ursprünglichere

als in den noch vorhandenen Recensionen der gesta Pontificum. Wie der

Name Osius für Pius zeigt, war das Verzeichniss oder vielmehr seine Quelle

ursprünglich griechisch geschrieben. Bei Silvester findet sich die Notiz

positio eins kalendas Jauuarias und am Schlüsse der ganzen Liste lesen wir

die ursprünglich ebenfalls zu Silvester gehörenden Worte: ab apostoleca

sedc Petri apostoli usque ordenationi saneti Silvestri anni CCLVU. Wir

bezeichnen die Handschrift mit Mab. 1.

Aus derselben Quelle mit Mab. 1 sind noch zwei andere Kataloge ge-

flossen, deren Benutzung mir der Herausgeber der gesta Pontificum in den

Monumenta Germaniae, Herr Dr. Pabst, mit zuvorkommendster Bereit-

willigkeit gestattet hat
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2. Der eine findet sich in dem codex canouum Vaticanua Christinae

1997. Bcthmann, dessen für die Monumente genommene Abschrift ich

benutzen konnte, bezeichnet ihn als saeculo VIII iubente Ingilrammo per

Sicipcrtum scriptus, den hinter dem concilium Symmachi papae folgenden

Katalog als ipsius Sicipcrti calamo exaratus, eodem quo reliquus codex.

Reifferscheid (Bibliotheca Patrum Latinorum Italien, 5. Heft p. 333 sqq.)

beschreibt ihn (unter derselben Nummer 1997) als cod. inembr. 8. foliorum

160. saec, IX bis X. Der Katalog beginnt fol. 121
b mit

1 S£b petrus. söd. annoB XXV. in. II d. III

und endigt fol. 122 mit

L. II- horniisila »ed ann. Villi «1. Will.
|
Expl. Amen.

|

worauf sofort Exemplar, coustitujti facti, a domno. gym macho papa de reb'

ecele conseruandis folgt. Der Text dieses Codex ist ein vielfach noch

correcterer als der von Mab. 1. Mit sehr wenigen Ausnahmen hat derselbe

die ursprünglichen Lesarten dieser ganzen Gruppe von Handschriften, nicht

selten ganz allein, aufbewahrt. Seine EinfUguug unter die Constitutionen

des Symmachus macht es wahrscheinlich , dass der Katalog ebenso wie das

obenerwähnte Fragmentum Vcronense ursprünglich bis Symmachus ging,

sein nächster Nachfolger, Hormisda, aber später nachgetragen worden ist

Wir bezeichnen den Codex mit Sicip.

3. Wesentlich derselbe Text .ist in einem cod. Middlchill. Nr. 1713

saec. VIII enthalten, von welchem Pertz ebenfalls für die Monumente

Abschrift genommen hat Derselbe fahrt ebenfalls von Petrus bis Hormisda

herab; die beiden folgenden Päpste Johannes I. und Felix IV sind von

zweiter Band nachgetragen. Der ganze Katalog ist von zweiter Hand nach

einem andern Verzeichnisse aus derselben Quelle durchcorrigirt, Namen und

Ziffern sind sehr häutig geändert; im Ganzen schliessen sich die Ziffern der

zweiten Hand näher als die der ersten an die Ueberlieferung bei Sicip. an,

doch findet sich auch zuweilen der umgekehrte Fall. Der Katalog hat,

manu saec. VIII nach Pertz, hie und da Randbemerkungen; so giebt er die-

jenigen Bischöfe an, welche Märtyrer und Confessoren geworden seien

(Petrus, Linus, Cletus, Clemens, Alexander, Xystus I., Victor, Calistus,

Anteros, Flavianus, Cornelius, Lucius, Stephauus, Xystus IL, Felix L,

Eutychianus, Gajus, Marcellus, Melchiades, Anastasius durch den Zusatz

martyrizatu8
;
Zephyrinus, Silvester, Marcus, Julius [,,ut videtur"' Pertz],

Damasus durch den Zusatz confessor). Ausserdem enthält er bei Anastasius

und Symmachus chronologische Notizen. Am Schlüsse stehen die Worte

Expliciunt nomina episcoporum qui in urbe Romae fuerunt Wir be-

zeichnen die Handschrift mit Middl. , die beiden Hände mit Middl.

'

uud Middl. 2
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4. Ferner geht auf dieselbe Quelle wie Mab. 1 »1er von Muntfaucun

in opp. Athanasii (Paris 160S) T. I. P. L p. LXXXIX mitgetheilte Katalog

zurück, auf welchen Gutschmid mich aufmerksam gemacht hat. Die

Handschrift enthält auch einen Katalog der Patriarchen von Alexandria

;

Montfaucon bezeichnet das Docunient als laterculu« Romaimrum Alexandri-

norumque pontificuni, ex bibl. mscr. Ö. Joann. Laudun. ab annis plus M
scripto, also saec. V1L Das Verzeichnis« der römischen Bischöfe geht bis

auf Pelagiusl. (f 560), den Nachfolger des Vigilius, und ist unter Johann III.

(560—itl'.i) zwischen 560 und 560 geschrieben (bis zu dem letzteren Jahre

ist nämlich die Liste der alexandrinischeu Patriarchen fortgeführt). Daran

fügen sich zwei Fortsetzungen, die erste bis Pelagius II. ius<me praesens

tempore Mauricio imp.Aug.j, die zweite bis Gregor den Grossen (500). Der

Codex, welcher für die spätere Zeit der Alexandriner, von Timotheus

Aelurus (460) bis Apollinaris (500) die beste Quelle ist, steht dem catal.

Corbei. n. 26. Mabillons näher als den beiden zuletzt erwähnten Katalogen,

weicht aber einigemale von allen diesen Zeugen auf beachtenswerthe Weise

ab. Wir bezeichnen den Kamlog mit Montf.

Minder bedeutend sind zwei andere Verzeichnisse, denen zwar eben-

falls dieselbe Textüberlieferung wie in den vorhergeuannten Documenten

zu Grunde liegt, aber in einer vielfach schon nach Handschriften des über

Poutificalis corrigirten Gestalt, daher die Kritik nur subsidiarisch von ihnen

Gebrauch macheu kann. Das erste von ihnen ist

5. ein von Dodwell (dissertatio siugularis de Komanorum pontiticum

primaeva successionc in Fearsoni opp. postliumis, London 16bh, p. 229 sq.)

aus einem Ms. bibt Bodleianae (in inusco n. 94) ausgeschriebener Katalog,

der mit Theodorus 649; schliesst. Die Handschrift ist häufig lückenhaft.

Ausser Anencletus und Marcellinus, welche in der Quelle noch nicht auf

genommen waren, fehlen auch Auicctus und Zephyriuus wie in L*), ferner

Lucius, öiricius. Der Text steht dem Felicianus vielfach näher als der in

den vorstehend besehriebeueu Handschriften. Wir bezeichnen den Katalog

mit BodL Endlieh

6. ein zweiter von Mabillou a. a. O. unmittelbar nach dem ersten

aus einem cod. Corbei. n. 630, welcher Kegeln älterer Väter enthielt, uiit-

gethcilter Katalog. Er ist bis auf Johann VI (f 705) fortgeführt, da aber

von den beiden letzten Päpsten .Sergius und Johann VI. nur die Namen bei-

gefügt sind, so sehloss der Katalog ursprünglich mit Couon 687). Bei

*) Dagegen findet sich Eleutherus, daher sieher nicht an äussere AbhäiiKigkcit von

unBerm lückenhaften Text« de» Liberianus zu denken ist. Der Fehler erklärt sich viel-

mehr einfach aus einer Beschädigung des in xwei l oluiuuen geschriebeneu Exemplars,

aus welchem uuser Codex geflossen ist.
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Gregor dem Grossen findet sieh die Notiz finnt nsque hie [episeopi] LXHI.
Hiernach wäre die benutzte Grundschrift bis Gregor den Grossen gegangen, bis

wohin die zweite Fortsetzung des cat. Montf. reicht. Die Zählung dcrPäpste

ist nicht die des catal. Felicianus, uacli welcher Gregor der GG. Bisehof wäre,

sondern wol die der Kataloge Sicip. Middl., wonach die Ziffer LXHI nicht

zu Gregor, sondern zu seinem Vorgänger Pelagius II. gehören würde.

Obwol der Text auch dieses Verzeichnisses durch sehr verschiedene Hände

hindurchgegangen ist, so zeigt doch schon die Weglassung Anenclets und

Marcellins, aber vielfach auch die Tradition über die Ziffern, dass der

Grundstock des Katalogs aus derselben Quelle wie Mab. 1. Sicip. Middl.

stammt. Wir bezeichnen den Katalog mit Mab. 2.

Nur um wenige Jahre jünger als der dieser ganzen Gruppe von Hand-

schriften zu Grunde liegende Katalog ist die älteste noch vorhandene

Kecension des Uber Pontificalis , die wir bereits unter dem Namen des

c ata log us Felicianus kennen. Derselbe wurde zuerst von Henschen
in den prolegomenis zu den Actis SS. Tom. 1. April aus einem Codex der

Königin Christine von Schweden ziemlich fehlerhaft edirt Einen zuver-

lässigeren Text verdanken wir dem Bibliothekar der Vaticana, EmanucI

von Schelcstrate, der den genannten Codex aufs Neue mit grösstcr Sorg-

falt collationirtc und nebst den Varianten eines zweiten, colbertinischen Codex,

den Baluzc für ihn in Paris verglichen hatte, in seinem verdienstlichen

Sammelwerk Antiquitas ecclesiae, abdrucken Hess.*) Der erstgenannte

Codex, jetzt im Vatican (in bibliotheca Alcxandrino-Vaticana) stammt aus

dem 9. Jahrhunderte. Derselbe ist ein codex canonum, welchem die Lebens-

beschreibungen der Päpste von Petrus bis Felix IV (f 530) einverleibt sind.

Das Original Lag dem Verfasser der Handschrift aber nicht mehr selbst vor,

sondern dieser schöpfte (mittelbar oder unmittelbar) aus einer jüngeren

Copie aus der Zeit Pelagius II. (f 590). Den Lebensbeschreibungen der

Päpste sind die unächten Briefe des Hieronymus an Damasus und des

Damasus an Hieronymus vorangeschickt; unmittelbar auf die Briefe folgt

eine einfache Namensliste der Päpste von Petrus bis Pelagius II. ohne An-

gabe der Amtszeiten, darnach die vitae paparum von Petrus bis Felix IV.

Dann stehen noch 12 Papstnamen bis Pelagius II., blos mit Angabe der

Jahre, Monate und Tage. Diese Nachträge rühren also (ebenso wie die

mit den Briefen vorausgeschickte Namensliste) von dem späteren sehr un-

wissenden Copisten hör, dessen Text dem Schreiber unserer Codex als

Quelle diente, und wimmeln von Unrichtigkeiten. Am Schlüsse derselben

*) Antiquitas ecclcBiat» ilisuertationitms monimentia nr notiB illustrata Tom. 1 (Rom
IG92) p. 4U2 ff. vgl. die Bemerkungen p. 3Ö1 ff.
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findet sich die chronologische Notiz a beato Petro ugque nunc fiunt anni

444 et menses 6 excepto intervallo episcopatus, wo statt 444 wol 544

Jahre zu lesen sind. In demselben Codex findet sich noch p. 10 sq. ein

vom felicianischen Texte wohl zu unterscheidender catalogus Romanorum

pontificum bis Paschalis I. (f 820). Zum Schlüsse des letzteren liest man

die Worte a passione domini nostri Jesu Christi usque ad sedem beatissimi

Marcellini papae sunt anni CCLXXVI menses Villi. De apostolato iam

facto Christi martiris Marcellini usque ad tempus glorississimi Domini Caroli

RegisXXV annis regni eius, hoc est usque VIII kl. April (25. März 793) sunt

anni CCCCXC et menses XIII. Der Text wurde auch von Vignoli in seiner

Ausgabe des über Pontificalis benutzt, und führt bei ihm die Bezeichnung

Alex. I. (cod. Vatic. 347). Eine neue Collation desselben hat Dr. Hink für

die vorbereitete neue Ausgabe der gesta Pontificum in den Monumcntis

Germaniae veranstaltet. Durch dieselbe wird, wie ich aus den Mittheilungen

des Herrn Dr. Pabst, des künftigen Herausgebers der gesta Pontificum

ersehe, Schelestratc's Text einigemale berichtigt Wir bezeichnen den

Codex mit F r
.

Der cod. Colbert ist mit dem vorigen aus derselben Quelle geflossen

und weicht von demselben nur in wenig Einzelheiten ab. Eine Beschrei-

bung desselben giebt Maassen, Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie

der Wissenschaften, philol. hist Classe, Bd. 54 S. 173 ff. (Wien 1867). Es.

ist der cod. Paris. 1451 , früher im Besitze des Nicolaus Faber (Colb. 1868,

Reg. 3887), saec IX. Die als selbständiges Stück in der Kanonensammlung

enthaltene Papstliste findet sich hier foL 6 1—7, reicht aber nur bis Hadrian I.

(f 795); Leo III. (f816) ist nachgetragen. Dem Texte der vitae pontificum

gehn fol. 15» die Briefe des Hieronymus und Damasus, dann die Namenslisto

der Päpste bis Pelagius IL (ebenfalls ohne Amtsjahre) voraus. Dann folgen

die vitae von Petrus bis Felix IV. Auch die nachgetragenen 12 Papstnamen

und die chronologische Schlussnotiz finden sich hier. Der Text weicht

namentlich in den Ziffern mehrfach von dem des römischen Codex ab , uud

ist im Vergleich mit letzterem meist correcter. Die von Seh eles träte

mitgetheilten Varianten des Bai uze sind unvollständig. Auch dieser Codex

ist für die Monumenta von Dr. Pabst, dessen freundlichen Mittheilungen

ich die Einsicht in die von der römischen Handschrift abweichenden Ziffern

verdanke, neu collationirt worden. Wir bezeichnen ihn mit F c
.

Auf eine dritte, bisher unbekannte Handschrift dieser unter den jetzt

vorhandenen ältesten und wichtigsten Recension des Buches der Päpste

hat ganz neuerdings R o s s i aufmerksam gemacht (Roma sotteranea T. II.

p. XXVH). Es ist dies der cod. Bernensis 225 (bei Sinner unrichtig 226,

vgl. Halm, Verzeichniss der älteren Handschriften lateinischer Kirchenväter

6
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in den Bibliotheken der Schweiz. Wien 1865. S. 37). Durch die Güte des

Herrn Dr. Hermann Hagen in Bern habe ich eine unter seiner Leitung

durch Herrn cand. phil. Emil Kurtz angefertigte Abschrift erlangt Der
grösste Theil des Codex stammt nach'Hagen's Mittheilungen aus dem
XI. Jahrhundert, und enthält Schriften dos Cassiodor, Hieronymus, Ivo von

Chartres, wieder Hieronymus, Epist. Pauli et Senecae, letztere doppelt,

vorn uud hinten. Vorne folgt darauf Seneca ad Lucilium : Ita fac mi lucili

— domo non eiceret Am Schlüsse des Codex finden sich manu saec VIII

aut IX, vitae paparum usque ad Liberium. Vorausgeschickt sind, wie in den

beiden andern Codd. des Felieianus, die unächten Briefe des Hieronymus au

Damasus und des Damasus an Hieronymus, dann folgt, ebenso wie dort,

die Mamcnsliste der römischen Bischöfe von Petrus bis Pelagius IL, ohne

Angabe der Amtsjahre. Hieran schliesst sich p. 2* bis p. 10" der Ii dä-

nische Text bis in die Mitte der vita des Liberius, wo er mit den Worten

abbricht: et de eimitirio sanetae agnen ubi sedebat, worauf sofort (ohne

Titel) mehrere Blätter der Schrift des Hieronymus de viris illustribus

folgen. Die Handschrift ist nicht unmittelbar mit den beideu andern , aber

mit dem Original, aus welchem jene abgeschrieben sind, aus einer Quelle

geflossen-, sie hat mehrfach noch Worte und ganze Stellen, die iu jenen

fehlen, bewahrt, zuweilen aber auch Sätze, die dort noch erhalten sind, meist

per homoioteleuton, weggelassen. Die meisten Verderbnisse und Lücken

der beiden andern codd. finden sich auch hier wieder ; doch ist die Hand-

schrift namentlich in den Ziffern correcter als die römische, und stimmt hier

meist mit dem Pariser Codex Uberein. Der Codex, welcher der jüngeren

Itecension der gesta Pontificum vom Jahre 087 zur Grundlage diente, stand

der Pariser und Berner Handschrift, wenigstens was die Ue herlieferuug der

Ziffern betrifft, näher als der römischen. Wir bezeichnen den cod. Bern. 225

mitF b
.

Zur Controle der in F Überlieferten Ziffern kann ferner das von

SchelestratoL 595 ff. aus einem cod. bibl. Urbino-Vaticauae u. 143

mitgetheilte Verzeichuiss dienen, weiches die iS'ameu und Amtszeiten der

Päpste bis auf Gregor den Grossen (f 004) enthält Dasselbe ist im

Jahre 1483 aus einer älteren Handschrift abgeschrieben. Die Ueberlieferung

der Ziffern steht dem cat Felicianus vielfach noch näher als der jungem

Kecension der gesta Pontificum. Doch steht Pius richtig vor Anicetus,

Pontianus vor Anteros. Wir bezeichnen den Katalog mit U.

Die j üngereRecension des über Pontificalis führt die Geschichten

der Päpste bisConon fort (f087) und muss um eben diese Zeit abgeschlossen

sein, da sie in der vita Leo s H. die unter dessen Vorgänger Agatho gehaltene

sechste ökumenische Synode (081) als neulich gehalten erwähnt und iu der
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vi ta Conons das Exarchat als noch bestehend voraussetzt Diese Recension

ist keine directe Fortsetzung unsers Felicianus, sondern eines jüngeren

Textes, der bis auf Gregor den Grossen (f 604) reichte; und möglicher-

weise lag letzterem wieder nicht unmittelbar unser felicianischer Text,

sondern das etwas ältere Werk zu Grunde , welches bis Symmachus oder

llormisda fortgeführt war. Ware jener Text direct aus F geflossen, so

müsste er nicht blos aus bessereu Handschriften als die gegenwärtig er-

haltenen geschöpft, sondern auch nach einer älteren Quelle vielfach emeudirt

sein. Die Recension von 687 ward in der Folgezeit wieder stückweise fort-

gesetzt; zuerst bis Constantin (f 715), dann bis auf Gregor 11. (f 731),

Gregor III. (f 741), Stephan III. (f 757), Paul L (f 767), Hadrian L

(f 795) u. s. w. Der Bibliothekar Anastasius, nach welchem die Sammlung

früher benannt zu werden pflegte, lebte erst unter Nikolaus L (f 867).

Besondere von Constantin an nehmen die gesta Pontihcuin einen andern

Charakter au: die Darstellung wird immer weitläufiger und zieht die ver-

schiedenartigsten Dinge herbei. Wir bezeichnen diese jüngero Recension

vom Jahre 6S7 Uberall, wo es nicht darauf ankommt, die einzelnen Hand-

schriften zu scheiden, sondern nur ihren ältesten Text überhaupt anzugeben,

mit dem Siglum P.

Unter den Zeugen für diese Recension kommen vor allen die Hand-

schriften iu Betracht, welche für die neue Ausgabe der gesta Pontitieum

in den Monumenteu verglichen worden sind. Die Benutzung des Apparats

ist mir ebenfalls von dem Herausgeber, Dr. Pabst, mit seltner Liberalität

gestattet worden.

Die älteste und beste Handschrift ist der zu Ende des 7. Jahrhunderts

geschriebene cod. N eapolitauus (cod. 1 bei Pabst), welchen Per tz in

den Studij zu Neapel aufgefunden und für die Monumente abgeschrieben

hat (vgl. über denselben Per tz, Archiv, V.S. 70 ff.)*). „Die Handschrift ist,"

wie Dr. Pabst mir schreibt, „nur bis Anastasius U. erhalten; die letzten

Worte sind: qui notu diviuu percussus est (beiMuratori S. 122 b
, D. 4); dass

sie aber ursprünglich bis auf Conou reichte, zeigt der den Lebensbeschrei-

bungen vorangehende, von demselben Schreiber, wie diese, herrührende

Katalog, der mit Couon schliesst, und hinter diesem vier Zeilen offeu lässt"

Ausser diesem Codex sind für die Monumente noch folgende Hand-

schriften verglichen worden

:

*) Noch etwas höher hinauf würde ein cod. Florentius bibl. S. Marci (Flor. 2 bei

Holstonius) führen, wenn er wirklich nach der Angabe des Holstenius nur bis Leo 11.

(f (i5>3) herabführen sollte.

6*
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2. Cod. Leydensis Vossianus N. 60. saec. VIII ex., bis Stephan III. (t 75t).

3. Cod. Guelferbytanus Lat 10. 11. saec. IX., bis Stephan III.; Paul I. und ein Theil

der vita Stephan's IV. Bind von späterer Hand nachgetragen.

4. Cod. Bernensis Lat. N. 40b. saec IX., bis Stephan III.

5 a. Cod. Vindobon. Hist. Eccles. N. 90. saec IX., bis Stephan III.

5b. Muratori's Cod. Ambros. A. Cod. membr. lit M. p. 7", bis Stephan III., saec. IX
(vgl. Muratori scr. rer. it. Tom. III. p. Vll).

5 c. Cod. Bruxellensis 8360 u. 9012. saec. IX., bis Stephan III.

6 a. Cod. Coloniensis (bis lb66 Darmstad.) saec. IX., bis zum Anfang Stephans IV.

6 b. Cod. Paris. Lat 13, 729. saec IX., bie Hadrian L (| 795).

6 c Cod. Laudunensis Lat. N. 30b. saec IX., bis Hadrian I.

7. Cod. Leydensis Voss. N. 41. saec IX., bis Stephan IV. (t 772).

Dr. Pabst bemerkt über dieselben brieflich Folgendes: „Alle diese

Handschriften geben im Grossen nnd Ganzen für die Päpste der ersten

Jahrhunderte denselben Text. Doch ergiebt sich im Einzelnen noch ein

doppeltes Resultat. Einmal ist klar, dass 2—7 sänimtlich aus einer andern

Handschrift geflossen sind, als 1 : wo sie gegen 1 Ubereinstimmen, sind ihre

Lesarten fast jedes Mal vorzuziehen. Zweitens aber zeigen 3 und 4, die offen-

bar auf ein Original zurückgehen, eine wesentliche Abweichung in den Zahl-

angaben, und zwar so, dass sie meistenteils die Zahlen des cat Liberianus

darstellen. Consequcnter als 3 ist hierin 4, dessen Angaben sehr wol zur

Ergänzung (z. B. bei Zephyrin) oder Verbesserung des Liberianus dienen

können."

Nächst diesem Apparat kommen noch eine Reihe anderer, von den

früheren Herausgebern benutzter Handschriften in Betracht Die wichtigsten

derselben sind folgende

:

Der cod. Florent 2 des HolsteniuB, von Schelcstrate fleissig benutzt. Derselbe

scheint zu den correctesten Handschriften der jüngeren Recension zu gehören

(Flor. 2).

cod. bibl. capitul. Luocensis n. 490, fuhrt die Geschichten der Päpste bis Constantin

» (t 7 15). Collation bei VignoU, im dritten Bande seiner Ausgabe des Über Fonti-

ficalia. (Lucc)

cod. Vatican n. 5269 (cod. membr. 4 saec XIU) von Holstenius als Vatic. minor,

von Vignoli als Vatic. 11 bezeichnet, von Petras bis Gregor U. (| 731). Ist der

Hauptrepräsentant einer ganzen Gruppe jüngerer Texte. Anicetus steht vor

Pius wie ünLiberianus, nach welchem der Codex öfters in den Ziffern corrigirt ist.

(Vatic 2.)

cod. Palatino-Vaticanus (bibl. Pal. n. 39) membr. foL saec XIV, VaticX bei Vignoli,

mitgetheUt von Schelcstrate I. p. 611 ff. unter der Ueberschrift epiBcoporum

Rotnanae urbis nomina. Geht von Petrus bis Stephan HI. (f757); die Namen von

Paul I. bis Paschalis L sind später nachgetragen. Pius steht richtig vor Anicetus,

aber Anteros wie in unseren Handschriften von F vor Pontianus. Mommsen
(a. a. O. S. 5S2) betrachtet diesen Katalog als die zweite Quelle des üb. Pontiüc.

neben dem Liberianus. Dies ist aber unmöglich. Der Katalog ist jünger als die

jüngere Recension der gestaPontüic (v.J. 6b7j, deren Text hier nur im Kxcerpte
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Yorliegt. Ausser Namen, Abkunft nnd Amtszeit der Bischöfe enthält der Codex

nur die Ordinationen und Constitutionen, letztere nicht vollständig. Die Consu-

late fehlen, die Kaisergleichzcitigkeiten sind von zweiter Hand nachgetragen. Der

Text steht zwischen Muratoris Codex A und Vatic. 2 etwa in der Mitte. (Pal.)

cod. Vatic. 629 (Vatic. III bei Vignoli) membr. fol. saec. XI bis Hadrian L (t 795).

Ebenso weit reicht

Der erste Florentiner Codex (cod. bibl.S.Marcf) desHolstenius, vonSchelestrate

benutzt. (Flor. 1.) Der Text ist in beiden Handschriften mit den codd. 2—7 bei

Pabst verwandt. Wesentlich derselben Gruppe gehören noch an

:

cod. Vatic. 3762, membr. 4. saec. XII, Vatic. IV bei Vignoli, bis Honorius II. od. III.

(f 113t), dann bis Martin IV. nachgetragen, aber aus einer weit älteren Hand-

schrift abgeschrieben. Er bietet einen vielfach noch sehr ursprünglichen Text.

Am Schlüsse der vita des Miltiades findet sich die Notiz : a Sancto Petro usque

ad S. Silvestrum anni CC [1. CCC] mens. X dies XV. Abschriften aus Vat 4

sind die codd. Vatic. 3763 u. 49S5.

Die valicellischc Handschrift (cod. in bibl. Valicellana)
,
abgedruckt bei Baronin»,

monumenta varia p. 52! sq.

cod. Vatic. bibl. reg. Sueciae 545 (Vatic. XIV, Alex. 2 bei Vignoli) cod. membr. 4.

saec. XI, bis Leo III. (f 816). Der Text ist stark abgekürzt

Eine etwas abweichende Textgestalt von den vorstehenden Zeugen

vertreten

Muratoris codd. B und C, saec. XV, bis Stephan V. (oder VI. f 891). Von ihnen hat

B die ursprünglichen Ziffern hie und da selbst reiner als A bewahrt

Derselben Gruppe, wie Vatic. 2, gehören noch an

:

cod. Vatic. 1364 (früher 6381) saec. IX, Vatic. XIX bei Vignoli, f bei Bianchini,

vor der collectio canonum Anselms von Lucca, von Petrus biB Stephan V. (f 891),

fortgesetzt bis Paschalis II. (t 1118). Bei Stephan V. findet sich die Notiz : a morte

saneti Gregorii usque ad hunc Stephanum sunt anni CCLXIII [1. CCLXXXVII]
mens. II, was auf eine ältere Quelle zurückweist, die bis auf Gregor den Grossen

ging. Der aus diesem Codex von Schelestrate (I. p. 644 sqq.) und Bianchini
(IL p. XIX sqq.) abgedruckte Katalog enthält 'ausser den Jahren , Monaten und

Tagen die Sedisvacanzen , ausserdem aber unvollständig Depositionstage , Ordi-

nationen, Constitutionen und vereinzelte historische Notizen.

cod. Vatic. 341 (Vatic. V bei Vignoli) saec. XII. bis Johann VÜI (f 882).

cod. Vatic. 1340 (Vatic. VI bei Vignoli) aaec. XIII, bis Nikolaus I. (f 867).

cod. Vatic. 1464 (Vatic. VII bei Vignoli), ebenfalls bis Nikolaus L, dann bis Pius IL

fortgesetzt

Eino dritte Gruppe von Handschriften umfasst diejenigen, welche den

jüngeren in den bisherigen Drucken wiedergebenen Text enthalten. Der
Hauptreprasentant desselben ist

Muratori's cod. D (d bei Bianchini ) bis Stephan V. (VI.), bei Bianchini I. p. V sq., und
für Muratori neu collationirt Ordnet mit F Anicetus, Pius

; Anteros, Pontianus.

Die Ziffern sind meist mit L conformirt Ausserdem hat der Codex eine Reihe

späterer Zusätze , die in den älteren Texten noch fehlen. Nahe verwandt mit D
sind ferner

cod. Farfensis (e bei Bianchini) bis BenedictHL (t858), dann bis Benedict VII. fort-

uiginzeo Dy uuo
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gesetzt, bei Bianchini II. p. CXL sqq. Der Katalog giebt die Kaisergleichzeitig-

keiten und Sedisvacanzen (letztere nur bis Benedict III.).

cod. Vatic. 3764 membr.4. saec. X, Vatic uiaior bei Holsteuius, Vatic. I. bei Vignoli,

(bei Schelestrate gewöhnlich einfach mit Vatic. bezeichnet, mit welcher Abkürzung

dort aber öfters auch der cod. Vat. 5269 od.Vat minor gemeint ist) bis Hadrian II.

(f 872). Aus einer Abschrift dieses Codex,

cod. Vatic. 4970, ist die Mainzer ed. princeps geflossen.

cod. Vatic. 1353 (c bei Bianchini) unter Paul II. aus einem alten Manuscr. eccl.

Pergamensis (Bergomcnsis) aus dem Endo des IX. oder Anfang des X. saec. ab-

geschrieben, reicht bis Nikolaus I. (t die beiden Nachfolger desselben sind

nachgetragen. Den Katalog mit der Ueberschrift incipiunt noutina Pontificum

sanctae Romanae ecclesiae per ordinem s. bei Schelestrate I. p.62üff. Bianchini II.

p. XVIII sq.

Wesentlich denselben Text geben zwei andere von Schelestrate
mitgethcilte Verzeichnisse (p. 633 sqq., aus einem cod. bibl. Reg. Suec. 232

von Petrus bis Formosus 896 und p. 650 sqq. aus einem cod. bibl. Urbinat.

von Petrus bis Paschalis II.).

Endlich ist hier eines Kataloges zu gedenken , welchen Bianchini als

eine Hauptquelle aller späteren Texte des über Pontificalis betrachtet, und

in die Zeit Leo's des Grossen versetzt (Bianchini II. p. LXX sqq.). An den

Wunden der basilica S. Pauli via Ostiensi findet sich nämlich über den

Säulenstellungen hinlaufend ein doppelter Fries, welcher Medaillon-Bilder

römischer Päpste mit Angabe ihrer Namen und Amtsdaucr zeigt Die obere

Reihe ist die ältere. Sic zeigt auf der Südseite des Mittelschiffs 42 Schilder,

zwischen je zweien die betreffenden Inschriften, welche den Katalog bilden.

Die Reihe geht hier von Petrus bis Innoccnz I., und setzt an der Westseite

sich fort, wo ursprünglich 10, jetzt fast völlig verlöschte Schilder angebracht

waren. Von hier setzt sie nach der Nordseite über, in der Richtung von W.

nach 0. Hier war das erste Medaillon für Symmachus, das zweite für Hor-

misda, da« dritte für Johann I. bestimmt. Aber hier bricht die Reihe ab; auf

dem dritten Schild wird Eusebius wiederholt, dann folgen drei unleserliche

Päpste, dann Anastasius, Marcellus, Hadrian, Agatho und 16 Nachfolger

desselben. Aus diesem Sachverhalt folgert Bianchini, dass die ältere Reihe

nur bis Symmachus ging. Da nun aber schon von Leo dem Grossen eine

Renovation der basilica S. Pauli erwähnt wird (über Pontif. in vita Leonis),

dem auch Hadrian I. in dem in den Acten der zweiten nieänischen Synode

enthaltenen Briefe an Karl den Grossen die Mosaiken und Gemälde in der

Kirche zuschreibt, so hält Bianchini sich berechtigt, auch die älteren

12 Papstmedaillons an der Südseite des Mittelschiffs auf Leo zurück-

zuführen, welche dann durch Symmachus bis auf seine Zeit ergänzt worden

seien. Indessen ist diese Beweisführung sehr unsicher. Die Kirche hat zu

verschiedenen Zeiten durchgreifende Restaurationen erfahren. Die untere

Digitized by Google



- 87 -

Reihe von Papstschildern rührt erst von Nikolaus III. (f 1280) her, ebenso

wie in der basilica Vaticana. Die obere muss beträchtlich älter sein , und

ihre Ergänzung auf der Nordseite , welche, wie es scheint, unter Leo III.

(f S16) erfolgte (vgl. auch den liber Pontif. in vita Leonis III.), lässt aller-

dings darauf sehliessen, dass die ursprünglichen
,
später zum Theil ver-

löschten Medaillons aus der Zeit vor Agatho (f 682) herrühren. Aber um
wie viel friher sie sind, lässt sich bei der gegenwärtigen Beschaffenheit der

Gemälde auf der West- und Nordseite nicht mehr ausmitteln, und auf keinen

Fall wird man für die ursprüngliche Anlage einen früheren Termin als die

. Zeit des Symmachus (f 514) annehmen dürfen. Auch die Textgestalt der

noch leidlich erhaltenen Theile des Katalogs an der Südseite lässt auf kein

höheres Alter zurückschliessen. Soweit die Ziffern noch erhalten sind, ver-

rathen sie wesentlich denselben Text, welcher den jüngeren Handschriften

des liber Pontificalis und den gedruckten Ausgaben zu Grunde liegt. Es ist

möglich , dass der Katalog in der Paulskirche denselben als Quelle diente

;

aber für dio Geschichte des ursprünglichen Textes hat er nur geringen

Werth. Der Katalog ordnet bereits wie F: Cletus, Clemens, Anacletus;

Pius steht richtig vor Anicet , Pontianus vor Anteros ; die Ziffern verrathen

einen Mischtext, der jedenfalls noch weniger ursprünglich ist als bei F. Wir

bezeichnen den Katalog im Folgenden durch das Siglum Paul.

Ueber die codd. des H o 1 s t e n i u s s. Schelestrate p. 366 sqq. Ausser

Vatic, 1. 2. 19. Flor. 1. 2. benutzte Holstenius noch einen cod. Cassinensis,

der öfter mit den beiden Florentiner Handschriften stimmt Das farne-

sinische Fragment, welches Portz vergeblich suchte, kommt für die

ältesten Zeiten nicht in Betracht, da es erst mit Silverius beginnt

Von den Codd. des Bianchini sind codd. c d e f bereits erwähnt;

a ist der Liberianus , b der Felicianus ; ausserdem finden sich hier ver-

zeichnet: g cod. Bcigicus Papebrochii, der aus einem älteren, welcher mit

Vigilius schloss, abgeschrieben sein soll (Papebroch, conatus chron. hist ad

catal. Pontif. Roman, p. 75); h—o, sieben codd. Colbert des Pagi, unter

denen cod. h saec, IX bis Benedict III. (858) geht; endlich p—s, vier codd.

eccl. colleg. Ocriculanae von späterem Ursprung. Einen cod. bibl. Sessorian.

(bibL S. Crucis in Hierusa!. dcUrbe) n. 63 saec. IX oderX, der bis Hadrian I.

(f 705) reicht, hat Reifferscheid besprochen (bibl. patr. latin. italica

p. 130 sq.).

Eine Reihe anderweiter Handschriften hat Per tz (Archiv V. S. 68 ff.)

besprochen. Derselbe ordnet die vorhandenen Codd. in Classen, welche den

bei Murntori mit A HCl) bezeichneten entsprechen. Zu Classe B zählt er

eine zweite Handschrift in dem Studij zu Neapel (cod. Brancacc), zu C eine

dritte in den Studij und die der Barberinischen Bibliothek (cod. Cassin.

uiginzeo Dy uuo



Holstenii ?) , zu D die erste Berner {cod. 4 bei Pabst) ; zwischen D und A
stehen nach ihm die zweite Berner, die modenesische , die zahlreichen

vaticanischen (ohne Unterschied?), die valicellische, die Florentiner und

die zu Lucca.

Fllr unsere Zwecke wird es ausreichen, drei Hauptgruppen zu scheiden,

von denen die erste durch cod. Neapol., cod. Flor. 2 und die codd. 2—7 bei

Pabst; ferner Lucc. Flor. 1. Vatic. 3. 4. Valicell. Alex. 2. Pal., die zweite
durch cod. Vatic. 2. 5. 6. 7. 19, die dritte durch D Paul. Vat 1 vertreten

wird. Doch bedarf diese Gruppirung noch der Bestätigung durch eine neue

Vergleichung der wichtigsten Handschriften der italienischen Bibliotheken,

und wird vielleicht im Einzelnen noch manche Modificationen erfahren.

Zur kritischen Herstellung der. Ziffern für die Amtszeiten etc. der älteren

Bischöfe ist man lediglich an die Zeugen der ersten Gruppe gewiesen, also

vor Allem an Pabst's codd. 1—7.

Von den bisherigen Ausgaben der gesta Pontificum oder des sogenannten

Anastasius ist nächst der e d i t i o p r i n c e p s (Moguntiae 1 602) *) die von

Carlo Annibale Fabroti (Paris 1647) zu nennen, mit Varianten von

fünf meist sehr jungen Handschriften (ausser einem cod. Thuanus , der bis

Stephan IV. [f772] gehen soll). Die von Lucas Hol stenius vorbereitete

Ausgabe kam nicht an die Oeffentlichkeit. Das Autographon des Holstenius

mit den Collationen der von ihm benutzten Handschriften befindet sich in

der Vaticana, Emanuel von Schelestrate theilte daraus in seinen

catalogi et acta Rom. Pontif. (Antiquitas ecclesiae T. 1. p. 401—496) für

den Abschnitt von Petrus bis Felix IV. (also soweit die ältere Recension

vom Jahre 530 reicht) die Varianten mit

Dann folgte die grosse Ausgabe von B i a n c h i n i (Franciscus Blanchinus)

Anastasii bibliothecarii de vitis Romanorum pontificum T. I—IV. fol. Romae
1718 sqq. (Tom. I : der Text nach den älteren Ausgaben mit den Varianten

von Fabroti und Holstenius; Tom. II und III: der Text stückweise mit

Noten; Tom. IV, herausgegeben von Joseph Bianchini: Prolegomena und

notae variorum). An Bianchinis Arbeiten schliesst sich an der Abdruck bei

Muratori, scriptores rerum italicarum Tom. HI. P. I, mit den Varianten

der codd. A B C D. In allen diesen Ausgaben ist der Text der ed. prineeps

wiederholt , während die kritischen Hilfsmittel' nur in der variae lectiones

aufgespeichert sind. Eine Besserung des Textes versuchte Vignoli in

seiner als „sehr correct" gerühmten Ausgabe: liber Pontificalis seu de

gestis Romanorum pontificum. emendavit Joann. Vignolius T. I— III. 4°.

*) VgL Uber dieselbe, sowie Uber die noch ältere, aber unvollständige Ausgabe
vom J. 1538 in Crabbe's editio conciliorum Coloniensis Sehe lest rate I. p. 364 sq.
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Rom. 1724 sqq. Indessen ist an dieserAusgabe nur der reichhaltige Apparat

(19 vatican. Handschriften, von denen die für unsere Zwecke in Betracht

kommenden oben aufgeführt sind) zu loben ; die Aenderungen des Textes

selbst sind willkürlich und principlos. Der jüngste Abdruck der gesta

Pontificum in M i g n e ' s patrologia latina verdient keine Erwähnung. Eine

mit umfassenden Hilfsmitteln und nach gesunden kritischen Grundsätzen

unternommene Ausgabe dürfen wir endlich von Dr. Pabst erwarten, der

die Bearbeitung der gesta Pontificum für die Monumenta Germaniae über-

nommen hat.

Noch ist aber im Bisherigen eines Textes nicht gedacht worden, dessen

eigenthflmliche Beschaffenheit eine eingehendere Charakteristik verdient.

Es ist dies der codex bibl. capit. Veronensis Mise. Nr. LH. 50 membr.

fol. , foliorum 277, saec. X. Derselbe ist abgedruckt bei Bianchini,

Tom. IV. p. I— XII und beschrieben bei Reifferscheid, bibl. patr. latina

fasc. I. p. 104 ff. Eine neue Collation des für die Zwecke der gegenwärtigen

Untersuchung allein in Betracht kommenden Theiles dieser Handschrift ver-

danke ich der Güte des verdienstvollen Bibliothekars der Capitularbibliothek

zu Verona, Monsignore Giambatista Carlo Cte di Giuliari, dem ich für

die grosse Liberalität , mit welcher er die Handschrift für mich aufs Neue

vergleichen Hess, hiermit öffentlich meinen verbindlichsten Dank sage.*)

Es ist dies der Codex, welchen Bunsen (Hippolyt L S. 156) als catalogus

Paulinus bezeichnet, freilich mit einer sehr willkürlich gewählten Benennung.

Der ursprüngliche Text geht wie der des cod. Neapol. nur bis LXXXVII
Conon. Die folgenden Namen LXXXVIII Sergius bis XCII Gregorius

(Gregor DDL f 741) sind nebst einigen dürftigen Notizen über Abstammung,

Amtszeit u. a. von zweiter Hand nachgetragen; dann folgen die Ziffern

XCIII—XCV mit freigelassenen und lückenhaft ausgefüllten Zwischen-

räumen bis Paul I. Auf den ersten Blick scheint der Codex einen Misch-

•) Aas dieser mir freundlichst zugesandten Collation — dieselbe reicht bis XLV1
Syxtns — ersehe ich, dass der Text bei Bianchini im Ganzen sehr zuverlässig ist, ab-

gesehen von denjenigen Aenderungen, welche die früheren Collatorcn stillschweigend

vorzunehmen sich berechtigt glaubten. So sind die Namon durchgängig in die gewöhn-

liche Schreibweise übertragen. Im Codex steht aber z. B. aniclitus (st. Anacletus),

thelesphor (stTelesphorus), ygenns (st. Yginus), zepherinus fst. Zephyrinus), poncianus,

eornitius, euticianus, melciadis, siricus u.a.m. Ebenso ist auch sonst in der Orthographie

das Gewöhnliche hergestellt und der barbarische Gebrauch des Accusativs statt des

Ablativs und umgekehrt beseitigt Freilich hat der Editor auch sonst einige Male auf

eigne Hand gebessert, z. B. bei der Sedisvacanz nach dem Tode Callist's, wo er mit dem
gewöhnlichen Texte d. XVI schreibt, während der Codex d. XII hat Falsch ist die

Zahl V für die Amtajahrc des Eusebius; der Codex hat ann. VI wie cod. Neapol.

2. 3. 5. 7. u. A.
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text aus dem Felicianus und der Recension von 687 darzustellen , dessen

Werth überdies noch durch das zumal bei den späteren Päpsten stark

excerpircnde Verfahren des Autors eingeschränkt wird. Von Petrus bis

Sixtus III. liegt wesentlich dieselbe Textgestalt wie bei F zu Grunde; doch

enthält der Codex eine Reihe von Zusätzen , die gegenwärtig nur durch die

Texte der jungem Recension bezeugt sind, und darunter wenigstens einige,

welche sicher erst in der letzteren hinzugekommen sind. Dahin gehört

bei Callistus 4- hic fecit basilieam transTvberim et eimiterium

via Appia quod dicitus Calisti; bei Cornelius der längere Zusatz aus der

passio Cornclii von den Worten an eo tempore audivit Decius bis capite

truncaretur quod et factum est; bei Silvester der lange Abschnitt über

die Basilikenbauten und Donationen Constantins, wenn auch in verkürzter

Gestalt (dagegen nicht der erste Zusatz in P über die eignen Bauten Sil-

vesters, hic fecit in urbe Roma etc.). Bei Liberius liegt offenbar eine

Mischung beider Texte, F und P, vor. Anicetus steht wie in L F vor Pius,

dagegen Anteros wie in L P richtig nach Pontianus. Dagegen erkennt der

Codex in dem bezeichneten Abschnitte bei Weitem den grdssten Theil der

Zuthaten von P und unter ihnen grade diejenigen, in denen sich am
stärksten die Eigcnthttmlichkeit des späteren Bearbeiters verräth , nicht an.

und es ist mehr als unwahrscheinlich, dass dieser Umstand lediglich auf

Rechnung des excerpirenden Verfahrens seines Urhebers kommt Eine

Anzahl Zusätze, welche er kennt, müssen vielmehr in dem ursprünglichen

Texte von F, oder doch in einer älteren, von F bearbeiteten und weiter-

geführten Recension der gesta Pontificum gestanden haben. Dahin gehören

mehrere aus L stammende, in unsern Handschriften von F fehlende Zusätze

bei Anteros, Fabianus, Cornelius, Gajus; ferner die Constitutionen des Pius,

Gajns (in kürzerer Gestalt als bei P), Marcellus, die erste Constitution des

Julius, und einige kleinere Zusätze bei Lucius, Eutychianus, Marcellinus,

Marcellus, Eusebius. Damasus, Anastasius I., Zosimus, wogegen die längeren

Zusätze von P bei Damasus, Siricius, Innocenz I. u. A. sämmtlich fehlen.

Von Leo dem Grossen an ändert sich das Textverhältniss. In der vita Leo's

bietet er eine dritte Recension, welche dem Texte von P näher steht als dem
von F, aber einiges Eigcnthümliche enthält und daneben wieder mehr oder

minder stark excerpirt ; von Hilarus bis zu Ende liegt nur der Text von P
zu Grunde, ist aber so stark excerpirt, dass die mitgetheilten Notizen Uber

die einzelnen Bischöfe oft noch weit dürftiger sind als in F (z. B. bei Sim-

plicius, Felix DL, Anastasius II., Hormisda). Wäre also die (fclicianischc)

Recension von 530 in der veronescr Handschrift direct benutzt, so müsste

man annehmen , dass der Epitomator sich nicht bis zum Schlüsse derselben,

sondern nur bis Sixtus in. vorzugsweise an sie angeschlossen, von da ab
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aber vielmehr die jüngere Recension von 687 zu Grunde gelegt hätte. Ist

schon dies wenigstens ziemlieh unwahrscheinlich, so wird diese ganze An-

nahme durch die Beschaffenheit der Ziffern im cod.Veron. geradezu unmög-

lich gemacht. Dieselben haben mit den Ziffern in F so gut wie gar nichts

gemein, stimmen vielmehr mit diesen nur dann, und auch dann nicht durch-

gängig zusammen , wenn auch die Recension P mit F übereinkommt Da-

gegen ist die Ueberlieferung über die Ziffern der älteren Bischöfe von Petrus

bis Sixtus IN. wesentlich dieselbe wie in den älteren Kata-
logen aus derZeit des Symmaehus oderHormisda (cat. Sicip

Middl. Mab. 1), hie und da verderbt, nach P ergänzt oder corrigirt; für die

späteren Päpste liegt die Ueberlieferung von P zu Grunde , und zwar in

einer noch sehr correcten Gestalt. Ergänzt sind Anencletus und

Marcellinus, welche die alten Kataloge nicht kennen: jener erhält

ann. XII m. X d. VII mit cod. 3. 4. bei Pabst (L F U Lucc. haben d. III,

cod. Neap. und die meisten andern Zeugen von P wiederholen hier die

Ziffern von Clemens), dieser ann. VIII m. II d. XVI; die Ziffern der Jahre

und Monate mit cod. 3.4. (m. III L, m. IUI F r

, ann. Villi m. IUI F be Neap.

und die meisten andern Zeugen von P), die der Tage mit F',c Neap. etc.

(d. XXV L c. 3. 4. Paul. Vat. 7. 19.). Corrigirt sind nach P die Ziffern hei

Cl etus, ann. VII m. I d. XX, wo ann. VII wol aus ann. XII (ann. VI Lib.

Middl.), d. XX aus d. XI verderbt ist (iXL d. II Sicip. Middl. Mab. 1);

Anicetus ann. Villi, wie auch D Vat. 19 haben (ann. VIII c. 3 bei Pabst;

ann. XI Sicip. Middl. Mab. 1. 2. Montf. F Neap. und die übrigen älteren

Zeugen von P); Anteros ann. XII mit FP (aber d. XVIIII mit Sicip.);

Marcellus ann. V m. VII d. XXI (mit Lucc. Flor. 1. 2. Pal. c. 3. 4. 5. 6. 7.

bei Pabst. ann. I m. IUI d. XII Sicip. Middl. 2 Mab. 1 fom. d.], ann. IUI om.

m. et d. F); Eusebius ann. VI m. I d. III mit F r P (m. VI d. III ohne Jahr

Sieip. Middl. 2
); Marcus ann. II m.VIII d.XX mit P (om. mens. Sicip. Middl.

Mab. 2., om. ann. L, om. ann. et mens. F); Felix II. ann.I m. III d. II mit P

(ann. I om. m. et d. Sicip. Rod!., ohne Ziffer Middl. Mab. 2; d. I st. ann. I

Mab. 1 ; ann. III om. m. et d. F). Nach L corrigirt scheinen die Ziffern bei

Evarestus ann. XVII m. VII d. II (wo ann. XVII aus XIII verderbt ist;

aber auch cod. 3. 4 bei Pabst lesen wicL aun.XIII m. VII <L II; Sicip. Middl.

F Neap. und die Übrigen besten Zeugen von P ann. Villi m.X d.II); Hygi-

nus ann. X m. III d. VII (wol verderbt aus ann. XI m.III d. VI L; ann. Uli

m.III d.IIIIF [doch d.Vlj P; ann. IUI m.III d.I Mab.!); Pius ann. XVIII

m. IUI d.XXI (Monate und Tage wie L, aber ebenso c. 3 bei Pabst; m. IUI

d. III Mab. 1 Bodl. FP, d.XI om. mens. Sicip. Middl. ; die Ziffer für die Jahre

mit Middl.2 F r
Pal.); Pontianus ann.V m. II d.XXI (die Ziffer der. Jahre

und Monate wie L, aber ebenso c. 4 bei Pabst; die Tage stimmen mit Middl. 1
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[Sicip. Middl.' d.XXII] flherein. F h ' P haben hier ann. VI1IT m.V d.II, F r

ann.VIII m.V d.II); Fabianus ann. XIII m.I d.Xmit c.4 bei Pabst. Paul.

Vatic. 4 (ann. XIIII m. I d. X L Mab. 2, ann. XIIII m.I d. XI F Neap. c 2.

5. 6. 7 Bodl., ann. XIIII m. II d. X Sicip. Middl. Mab.l); Lucius ann.m
m. III d. X (wo die Ziffer für die Tage mit L, aber auch mit Sicip. Middl.,

die für die Monate mitFP stimmt; m. VIII L Mab.l Sicip.). Wahrscheinlich

sind auch die ann. XI bei Clemens aus den m. XI bei L entstanden, zumal

der cod. Veron. die Ziffer für die Monate auslässt; doch haben nicht nur II

Lucc. ebenfalls m. XI, sondern auch Sicip. Middl. Mab. 1 mens. X, woraus

ann. XI einfach verderbt sein kfinnte. Auch in der Ordnung Anicitus, Pius

stimmt c. Veron. mitL, aber ebenso ordnen F c.4 beiPabst und viele jüngere

Zeugen von P.

Eine unmittelbare Abhängigkeit des veroneser Textes von L findet also

ebenso wenig statt wie von F; die Berührungen mitL erklären sich aua

einem mit c. 3. 4 bei Pabst verwandten Exemplare von P, oder der Recen-

sion vom Jahre 087, nach welchem der Codex wie in anderen Dingen so

auch in den Ziffern corrigirt und vervollständigt ist. Der ursprüngliche Text

ist aber ebenso wenig der der jüngeren Rccension der gesta Pontificum von

687 wie der der älteren von 530, sondern der c atalog us Leoninus
vom Jahre 4 4 0. Wir haben in cod. Veron. noch ein von einem Späteren

bearbeitetes, theils verkürztes, theils wiederergänztes und bis zum Jahre 687

fortgesetztes Exemplar dieses Katalogcs, welcher, wie sich zeigen wird, dem
Felicianus wieder zur Quelle diente. Unter unsern Hilfsmitteln zur Kritik

des in F vorliegenden Textes nimmt daher der cod. Veron. neben den mit

ihm aus gleicher Quelle geflossenen alten Katalogen aus der Zeit des Hor-

misda die vornehmste Stelle ein.

Was nun zunächst das Textverhältniss der j Ungern Rccension des über

Pontificalis zum catal. Felicianus betrifft, so wird die von Aelteren (wie

S c h e 1 e 8 1 r a t c ) vertretene und auch von Mommscn (a. a. 0. S. 582) noch

offengelassene Annahme, dass der sog. Anastasius neben dem Felic. auch

direet aus Liberianus geschöpft habe, durch eine nähere Betrachtung aus-

geschlossen.*)

In der Zeit von Petrus bis Liberius , für welche die Consulatsangaben

auf Liberian. zurückgehen, fehlen die letzteren Uberall, wo sie bei F fehlen,

auch bei P (so unter Petrus, Tclesphorus, Cornelius, wo gar keine Consu-

*) Dies hat schon Dr. Overbeck in Jena »ehr richtig gesehen, welcher mir über

seine Beobachtungen briefliche .Mittheilungen machte. Dieselben stimmen in den Haupt-

resultaten mit der oben folgenden Darlegung zusammen.
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latsangaben sich finden, unter Alexander, Xystus, Eleutherus,wo dieConsuhi

des ersten Jahres , unter Pius , Marcus , Julius , wo die Consuln des letzten

Jahres felilen) und wo bei F die Consulatsangaben trümmerhaft überliefert

oder sonst verderbt sind (so bei Callistus, Stephan, Silvester, Liborius ; Ver-

derbnisse in denKamen und Ziffern bei Clemens, Evarest, Xystus I., Zephyrin,

Lucius, Marcellus, Miltiades, Julius), sind dieselben Verderbnisse auch in P
übergegangen. Nur ein einziges Mal, bei Gajus, hat P Consulate, welche

bei F fehlen , mit L Übereinstimmend erhalten , aber hier sind die Worte

et Carino usque in die X Kalendas Maias Diocletiano Uli et Constantio II

gewiss nur durch Schreibversehen in unseren Handschriften von F ausgefallen.

Bei Urban, wo die Consulatsangaben in F fehlen, findet sich in den jüngern

Texten von P statt der verkehrten Worte temporibus Diocletiani vielmehr

temporibus Maximini et Afrieani , was aus den Consulnamen bei L Maximi

et Aeliani corrumpirt ist Aber dies ist spätere Corrcctur ; in cod. Xcapol.

und den von Pabst mit c. 2—7 bezeichneten Texten fehlt der Zusatz ganz

;

codd. Veron. Flor. 2 wiederholen hier noch den Fehler von F, cod. Lucc.

liest richtig mit L temporibus Alexandri, was ebenfalls nachträglich nach

L corrigirt ist Einige Male, wo P in den Consulatsangaben die correctere

Lesart hat, sind unsere jetzigen Handschriften von F verderbt (so steht bei

Linus statt Kufino in P richtig Kufo ; ferner fehlt bei P in der vita Zephyrins

das Antonini hinter Saturnini, in der vita des Julius steht noch a consulatu

vor Feliciaiii etMaximiani (LTitiani), und bei Marcellinus hat auch V noch

die richtigeren Ziffern Diocletiani VI und Diocletiani Villi). Bei den Kaiser-

angaben ist das Verhältniss ganz ähnlich. Sie fehlen in beiden (gegen L)

bei Urban und Fabian ; bei letzterem sind per ofioMtlevxov die Worte

Maximini etGordiani etPhilippi, consulibus in F ausgefallen und ausserdem

ist Maximini in Maximi verderbt
;
ganz derselbe Fehler ist auch in die Hand-

schriften von P übergegangen ; bei Xystus 11. und Eusebius haben beido

umgekehrt Kaiser, während sie in L fehlen , bei Xystus obendrein recht un-

glücklich (Valeriani et Decii). Ebenso schreiben die Handschriften von P
dem F bei Evarest das Nervae Trajani st Nervae et Trajani , wie nur die

codd. Leydens. Vossian. No. 60 (c. 2 bei Pabst) und Guelferbyt. (c. 3) über-

einstimmend mit Lib. lesen ; bei Eleutherus den besonders dummen Fehler

Antonini et Commodi statt Antonini Commodi nach. Bei Callist hat P für

Theodoli Obolli in F (cod. Veron. Theodoli Obilli) richtiger Helioballi, doch

liegt hier sicher wieder nur in unseren Handschriften von F ein Schreibfehler

vor, der sich aus dem Texte von P erklärt. Auch bei Victor, wo F Caesaris

liest, während der gewöhnliche Text von P Helii Pertinacis hat, ist P nicht

ursprünglich; denn cod. Ncapol. und sämmtliche ältere Zeugen für P lesen

ebenfalls Caesari (cod. Veron. u. noch mehrere jüngere Handschriften Caesarin
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Augusti); Helii Portinacis ist also wieder spätere Gorrectur in einigen

jüngeren Handschriften von P, wie c. Lucc. D u. A. Da L hier eine Lücke

hat, so können wir den ursprünglichen Text nicht mehr ermitteln.
'

Ausserdem stimmt P mit L in folgenden Fällen zusammen

:

1) Bei Pontianus liest P (nach 3. kal. Novemb.): et in eius locum

ordinatus est Anteros XI. kal. Decembr. [so auch cod. Ncapol. und die

codd.2— 7 bei Paust; Flor. 2; dagegen liest cod. Lucc nur et in eius locum

ordinatus est Anteros mit Weglassung des Datums]; L. hat: et loco eius

ordinatus est Anteros XL kal. Decembr. css .>>.; in F fehlen die Worte (auch

in cod. Bern. 225). Diese Weglassung beruht nun aber nicht auf einem

Schreibfehler in dem Originaltexte von F, den die jüngere Kccension P mit

Hilfe des Liberianus wieder gutgemacht hätte, soudern auf absichtlicher

Emeudatiou in unseren Handschriften von F, und hängt mit der Umstellung

des Anteros und Pontianus zusammen. Allerdings ist auch in dem textus

vulgatus von P nach cod. Pal. Bern. 40h (c. 4 bei Pabst) Vat l.D und den

meisten jüngeren Handschriften Anteros fälschlich vor Pontianus gestellt;

aber die ältesten und besten Zeugen von P (cod. NeapoL [c 1 bei PabstJ

2. 3. 5. ö. 7. bei Pabst, Flor. 1.2. Lucc. Vat. 2. 3. 4. 7. 19. Alex. 2. Paul. U.A.)

keimen die Umstellung ebensowenig wie die Kataloge aus der Zeit des Hor-

misda (Sicip. Middl. Mab. 1. 2. Moutf. BodL), der cod.Vcron. und der Kata-

log des cod. Urbin. (U). Hiernach muss,wenn nicht in dem Originaltext von F,

so doch jedenfalls in der noch nachweisbaren zweiten Quelle desselben neben

dem Liberianus (in dem noch näher zu besprechenden catalogus Leoninus)

ursprünglich die richtige Ordnung erhalten gewesen sein. Die Umstellung

selbst ist aber älter als F, da schon Synkellos (wahrscheinlich durch den

von ihm benutzten griech. Chronisten aus der 2. Hälfte des 5. Jahrh.) von der

verschiedenen Ueberlieferung über die Reihenfolge des Anteros und Pontia-

nus Kunde hat (tivkt Ijovriavov nqo tttv AtiiQuiög (fuow iniaxoTt^aat).

Das xQiHoyQayttov avvzo/xov und Nikephoros, welche mit Synkell aus der-

selben Quelle schöpften, ordnen dagegen richtig Pontianus
,
Anteros, ohne

einer abweichenden Ueberlieferung zu gedenken. Aus diesem Sachverhalte

ergiebt sich zunächst, dass wir wenigstens für die richtige Ordnung der

beiden Bischöfe in den besten Handschriften von P nicht auf den Liberia-

nus recurriren dürfen; sondern entweder hat P hier den Text von F aus

dessen zweiter Quelle (dem catalogus Lconinus) corrigirt, die dann also

dem Verfasser der jüngeren Kecension des liberPontificalis neben dem Texte

F noch vorgelegen haben müsste; oder, was ebenso möglich ist, die

Ueberlieferung hat in den Handschrifteu von F selbst geschwankt, obwol

unsere drei Handschriften sämmtlich übereinstimmen. Die Umstellung selbst
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igt nun aber zuverlässig eine absichtliche. Unsere Handschriften von F
enthalten nämlich in der vitaPontians noch die (in den meisten alten Zeugen

von P, namentlich den codd. 1—7 bei Pabst, mit Unrecht weggelassenen)

Worte quem b. Fabianus adduxit navigio et sepelivit (wofür P nach den-

selben Zeugen einfach qui ctiam sepultus est liest). Nach diesen Worten,

welche gewiss schon in der (zweiten) Quelle von F gestanden haben, schien

aber Fabianus uumittclbar auf Pontianus gefolgt zu sein. Diese Annahme

fand eine weitere scheinbare Bestätigung in dem Umstände, dass Pontianus

wirklieh erst mehrere Monate nach Auteros in der Papstgruft im coemeterium

Calisti depouirt worden war, die Reihefolge der Depositionen also die Ord-

nung: Anteros, Pontianus zu fordern schien (vgl. Kossi a. a. 0. 11 .p. 75 sq. 79).

Hiernach haben schon manche Handschriften des Kataloges aus Leo des

Grossen Zeit den Anteros vorangestellt, und dieselbe Umstellung kam von

dort auch in unsere Handschriften von F. Hierdurch wurden nun aber die

Worte von L et in eius locum ordinatus est Anteros widersinnig. Ein auf-

merksamer Leser tilgte sie also in seiner Handschrift von F, und bezog das

Datum XI kal.Decembr. freilich sehr verkehrter Weise auf den Depositions-

tag Poutian's. So entstand iuF cr folgende Lesart: Fabianus .... sepelivit in

cimeterio Calisti via Appia die depositiouis eius ab XI kal.Decembr. Hieraus

sind dann die Angaben im martyrol. Romanuni parvum, bei Ado u. s. w., der

Depositionstag Pontians sei XII kal.Decembr., geflossen. Die besten Zeugen

vouP (cod. 1—7 bei Pabst) lesen aber statt jener Worte vielmehr: qui etiam

sepultus est in cymeterio Calisti via Appia. Et cessavit episcopatus dies 10.

Die (übrigens irrige) Notiz über die Dauer der Sedisvacanz wird aber ebenso

wie die ausgelassenen Worte et in eius locum ordinatus est Anteros ur-

sprünglich in F gestanden haben
;
wenigstens macht das sonderbare ab vor

XI kal. Decembr. in unseren Handschriften hier noch eine weitere Verderb-

niss kenntlich. Wirklich liest nun cod. F cessavit epsco a die deposicionis

eius ab XI Kl decemb. Ich vermuthe daher, dass der Originaltext von F
am Schlüsse folgeudermassen gelautet hat : sepelivit — via Appia. cessavit

episcopatus a die depositiouis eius dies XI. Diese Angabe ist freilieh hand-

greiflich falsch ; denn die Sedisvacanz kann nicht vom Dcpositionstage Pon-

tians an, welcher bereits in den Episkopat Fabians fiel, gerechuet werden;

indessen die zehntägige Sedisvacanz, welche P angiebt, ist dies nicht minder

(vgl. Kossi a. a. 0. H. p. 79); jedenfalls aber wird P seine Notiz über die

Dauer der Sedisvacanz nicht erfunden, sondern aus seiner Quelle abge-

schrieben , also wol nur das a die depositiouis eius gestrichen haben. Der

Corrector, welcher die Notiz über die Ordination des Anteros im Vorher-

gehenden streichen zu müssen glaubte, warf die Worte XI kal. Decembr.,

die Trümmer des ausgelassenen Satzes, mit den Sehlussvvorten zusammen,
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imd stellte so die corrupten Worte her, welche unsere Handschriften von F
bieten.*)

2) Bei Fabiane fehlt in F der Satz et multas fabricas per coemeteria

fieri praecepit, der nicht blos bei L, sondern auch in cod. Veron., Neapol. und
allen übrigen Texten von P sich findet, und offenbar in F nur durch Ab-
schreiber ausgelassen ist Ebenso ist zu urtheilen über die Worte: et in

careercm sunt missi eo tempore supcrvenit Novatus ex Africa et separavit

de ecclesia Novatianum et quosdam confessores, postquam, deren Auslassung-

in F schon durch das eodeni tempore, womit das Nachfolgende angeknüpft

wird, sich verräth. Auch hier niuss das Fehlende ursprünglich in F ge-

standen haben.**)

3) Bei Cornelius sind in F die Worte ausgefallen : sub huius episcopatu

Novatus Novatianum extra ecclesiam ordinavit et Nicostratum in Africa.

hoc facto confessores qui se separaverunt a Cornelio cum Maxinio presby-

tero qui cum Moysc fuit ad ecclesiam sunt reversi [et facti sunt confessores

fidcles]. post hoc Centumcellis pulsus est et ibi scriptam epistolam de sua

confirmationc inissam a Cypriano quani Cyprianus in carccre scripsit et de

Celerino Lectore. Bis expulsus ist der Text (mit Ausnahme der einge-

klammerten Worte) aus L ; das Folgende muss bereits im ursprünglichen F
zu dem Texte von L hinzugefügt worden sein : denn abgesehen von stilisti-

schen Gründen folgen die in der jüngeren Recension (cod. Neapol. etc.) neu

hinzugekommenen Stücke, in denen ebenfalls der Briefwechsel des Cornelius

mit Cyprianus erwähnt wird, erst an späterer Stelle. Auch cod. Veron. hat

sowol die in F ausgefallenen, als auch die von P(aus den actis Cornelii) hin-

zugefügten Stticke.

4) Bei Julius , wo L ein Verzeichniss der von diesem Papste erbauten

Basiliken giebt, finden sich bei P einige Worte, die aus demselben excerpirt

zu sein scheinen. Aber auch in diesem , weiter unten noch näher zu be-

sprechenden Falle ist schwerlich der liberianische Text in der jüngeren

Recension P direct benutzt worden.

Ueberall sonst ist der Text von L dem sog. Anastasius nachweislich

nur durch Vermittlung von F überliefert worden, dessen Fehler und

Verderbnisse er getreulich weiterpflanzt. Ein besonders instruetives Bei-

*) cod. Veron., welcher richtig Pontianus, Anteros ordnet, liest am Schlüsse : quemb.

Fabianus adduxit et sepelivit in ciiniterio catacunibas. eessavit episcopatus diesX. Die

Weglassung der Worte et in eius locum ordinatus eBt Anteros XI kal. Decenibr. erklärt

sich in dieser Handschrift einfach aus dem epitomirenden Verfahren ihres Urhebers,

nicht aus der Benutzung von F.

**) In cod. Veron. fehlen die Worte zwar auch, aber zugleich das unmittelbar Vor-

hergehende und Nachfolgende, von post passiouem eius — fugorunt.
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spiel hierfür findet sieh bei Xystus II. Hier sind in unseren Handschriften

von L hinter VIII id. Aug. die Worte et presbyteri praefucrunt ausgefallen.

In F finden sieh dieselben noch , sind aber in Folge eines ungeschickt an-

gebrachten Einschiebsels an eine falsche Stelle gerathen und dafür sind

die Worte Acmiliano et Basso cons. ausgefallen. Daraus entstand dann

folgender Text: et presbyteri praefuerunt a consulatu Maxiini et Gravionis

II usque Tusco et Basso consulatu Tnsci et Bassi usque XII [so F b
, aber

F rr XIII] kal. Augusti. quo tempore fuit magna perseeutio sub Decio; statt:

a consulatu Maximi et Gravionis II usque Tusco et Basso et presbyteri

praefuerunt a consulatu Tusci et Bassi usque XII kal. Augusti etc. Die

besten Handschriften der jüngeren Recension (cod. Neapol. und die codd. 2

bis 7 bei Pabst) lesen nun fast ganz wie F, ohne eine Spur von Benutzung

des liberianischen Textes zu verrathen : et praesby teri praefuerunt a consulatu

Maximo etGravionell usque Tusco et Basso, a consulatu Tusci et Bassi usque

13 (3 cod. Neapol. ..14 cod. 5") kalendas Augustas. quo tempore saevissima

perseeutio urgebatur sub Decio. Cod. Veron. liest ebenfalls wie F, uur dass

er die Worte Tusco et Basso a consulatu streicht; Flor. 2 Lucc. BD haben

auch diese Worte erhalten, fügen aber den ganzen Satz et presbyteri prae-

fuerunt etc. an dem Schlüsse der vita des Stephanus ein, und Flor. 2 BD
wiederholen denselben dann bei Xystus. In den älteren Drucken steht er

ebenfalls bei Xystus, aber statt usque Tusco et Basso a consulatu Tusci et

Bassi usque ist einfach usque ad eonsulatum Tusci et Bassi emendirt. Das

einzige Zugeständniss , welches der älteren Meinung Uber das Vcrhältniss

vonP zuL gemacht werden muss, ist hier dieses, dass die j Ungeren Texte

des „Anastasius" theilweise nach L corrigirt sind ; aber als selbständig neben

F benutzte Quelle für P ist L nicht zu betrachten.

Anders scheint sich freilich das Verhältniss zu stellen, wenn man die

Ziffern für Jahre, Monate und Tage in P mit L und F vergleicht.

Hier tritt nämlich der Fall ein, dass die Ziffern in dem gedruckten Texte

m
(dem textus vulgatus) von P häufig mit L gegen F übereinstimmen, über-

haupt eine Textgestalt zu verrathen scheinen, welche von letzterem unab-

hängig ist. Man könnte daher auf die Vermuthung gerathen, dass man diesen

Ziffern von P einen besonderen kritischen Werth beizumessen habe. Allein

diese Annahme wird durch alles Bisherige von vornherein unwahrscheinlich

gemacht, und sinkt sofort in sich zusammen, sobald man den Text von P
nach den ältesten und besten Zeugen constituirt. Wir geben im Nach-

folgenden eine Herstellung des Katalogs, welche den Beweis für das aus-

gesprochene Urtheil liefern wird. Wo keine Abweichung bemerkt ist,

stimmen die Ziffern von L, F, der alten Kataloge aus der Zeit des llormisda

und des cod. Veron. mit P übereiu. Die Varianten des cod. Neapol. (1), der
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codd. 2—7, desgleichen von F c F r
Sicip. Middl. sind aus Pabst's Apparat,

die der Florentiner und römischen Handschriften aus den Angaben des

Holsten ius (bei Schelestrate) und Vignoli geschöpft. Ausserdem igt

auch das kritische Material bei F a b r o t i
,
Schelestrate, B i a n c h i n i

und Muratori verwerthet F

"

cl"
' bezeichnet den Text F bei Schelestrate.

Clemens ann. Villi m. II d. X

Ursprünglicher Katalog der Recension von 687.

Petrus ann. XXV in. II d. III ... . d. VII Paul. Vat 2. 19 ... d. VIU Vat. 4

d. IUI Pal d. II ßodl. Alex. 2 oui.

d. liontf. [ut Semper] .... m. I d. Villi I

m.l d. VIII Vat. 1.6.7 CD .. . ann. XX Mab.!.

Linns ann. XI in. III d. XII .... d. XI Pal. . . . d. XIII c. W ü' Pabst

d. XVII BodJ ann. XII ra. IUI d. XU
L . . . ann. XII in. III d. XII Veron. Luec.

Vat. 4 ra. V Mab. 2 ann.XV ra. III

d. XII CD... ra. II d. XII Vat. 7 ... ra. II

d. U Middl. . . . ann. XIII ra. VI Montf. [sub

nomine JuliiJ.

Cletus ann. XII m. I d. XI . . . . d. VI F~h"' d. VIII F\ d. II Mab. 1.

Silin d. XVIIII BodJ ann. XII

m. X d. V Mab. 2 ann. XI ra. I d. XI
Flor. 1.2... ann. VII ra. I d. XI Vat. 2 . . .

d. XX Veron. . . . ann. VI ra. II d. X L . . .

aun. VI m. I d. II Middl.

. . ra. XI d. X U Luec. . . . m. I d. X Middl. Sicip.

Montf*. [sed om. d.] . . . ra. X d. I Mab. 1 . . .

ann. XI d. X Veron. . . . aun. Villi ra. XI
d. XII L . . . ann. VI ra. I d. XI Mab. 2 . . .

.

ann. VIII Fb

. cum numcriB Clomentis per ineuriara repetiti*

.... ann. XU m. X d. IUI F U Luec. . . .

d. III L d. VII e. 3. 4 Pabst Paul. Vat 6.

7

Veron ann. XI m. X d. VU Vat. 2 . . .

ra. 1 Vat. 19 .... om. Anaeletum Mab. 1. 2

Sicip. Middl. Montf. Hodl.

. . ann. VIU m. X d. II Mab. 1 Vat. 4 . . . ann.

XU1 m. VII d. II L Paul. Vat. 2 . . . ann. XIII

ra. VI d. U Vat. 11)... ann. XIIII m. III

d.XII Mab. 2. . . ann.XVU m. VII d.UVerou.

. . d. XI F" Luec. Flor. 1. 2 Cassin. Vat. 2 B C.

. . . m. VI d. II F" U Pal ann. XII m. VII

Montf. .... ann. XII ra.VU d.II Veron.Sicip.

Middl. .. d. XI Mab. 1. ... ann. XI ra. VII d. I

Vat. 19 . . . ann. VIII m. X d. II Vat 1 D . .

.

ann. VII ra. U d. IL... ra. VI d.VI Mab. 2.

. . m. ] Mab. 1 Montf. . . . ra. III d. XXI L Vat.

I. 19 Paul. CD . . . d.XXU Vat7 d.XVI

AnaeletuB ann. Villi m. II d. X

Evaristus ann. Villi ra. X d. 11

Alexander ann. X ra. VII d. II

Xistus aun. X m. II d. I
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Telesphorus ann. XI m. III d. XXI .

Hyginus ann. IUI in HI d. IUI . .

Pius anu. XVllII m. IUI d. III . .

Anicitus ann. XI DL IUI d. HI . .

Soter ann. Villi in VI d. XXI .

*

Eleuther ann. XV m. III d. II . .

Victor ann. X m. II d. X . . . .

Zeplierinus ann. VIII m. VII d. X .

- 09 -

Vat. 2 ... d. II Bodl. . . . ann. XXV n. II

d. I Mab. 2.

. d.XXII c. 4. 6b Pabst Flor. 1. 2 Vat. I.2CÜ
. . . d. XXVI Mab. 2 . . . . d. llt L . . . m. I

d. XXI Mab. 1 Sicip. Middl. . . . m. II Veron.

m. II d. XXII Vat. 19 ann. II ni. III

d. XXI L* . . . ann. XXI m. III Om. d. Pal.

. d. III Fh 5- Pabst. ... d. VI F» d. VII

Vat. 2. 7. 10 ... . d. VIII e. 4 Pabst Paul. D
Vat. 1. 6 .... d. I Mab. 1 . . . om. d. Bodl.

Montf. .... ann. III m. III d. IUI c. 3. G*

Pabst ann. III m. II d. I Middl.«

ann. II m. II d. I Sicip. Middl.» ann. VI

in. HI d. IUI Mab. 2 . . . ann. X ui. III d. VII

Veron ann. XII in. III d. VI L.

. ann.XVIIH d.XI Sicip.... ann.XVUl F r

ann. XVIII DL IUI d.XXI Veron ann. XX
in. IUI d. XXI L . . . ann. XVII d. XI Middl.'

.. . . ann. XVIII d. XI Middl. 1 ann. XI

in. IUI d. XXI c. 4 Pabst Vat, ICD...
ann. XI in. Uli d. HI Vat. I«.».

Pium Aniceto postponunt LF Veron. c. 4

Pabst Vat. 1. 2. Ü. 7. 15» D.

. d. II Mab. I. . . . in. III d. III Middl.'

anu. II in. IUI d. III U ann. X Pal

ann. Villi in. IUI om. d. Veron. . . . ann. Villi

m. UI d. III Vat 1. 19 D . . . ann. \ III in. IUI

d. III c. 3 Pabst ann. IUI in. III d. III

Vat. 2. 6 . . . d.VII Vat 7 .... om. Anicetiim

Bodl.

. in. III d. XXI Vat 1. 2.7.19 .. . m. III d. III

1, . . . m. III om. d. cod. 3. 4 Pabst I) . . . in. II

Mab. 1 Sicip Middl. Montf. .... m. V U . .

.

ann. VIII in. VI d. XXI F" m. II Veron.

anu. XI1II in. V d. II Mab. 2.

. in. VI d. V c. 3. 4 Pabst Vat 1.2. 19 D
m. II Middl. «... m. HU (anni et dies non

leguntur) Paul. . . . ann. V m. X d.XXII
Mab 2 . .

.

. in. III Middl. « C ... ann. Villi m. II d. X
1, . . . ann XV in. III Mab. 1. 2 Sicip. Veron.

. . . in. II d. X Middl. ' m. IUI Montf.

. in. II d. X Paul. . . . ann. Villi in. VII d. X
Vat, 4. 5 B . . . m. II d. X Flor. 2 ... anu. VII

m. VI d. X F' ann. VII in. II d. X
Flor. 1 . . . ann. XVUI m. VI d. X Sicip

d. V Mab. 2 om. d. Montf. ... . IO.VH

Mab 1 . . . m III Veron. . . ann. XVII m. VII



Oalistus aun. VI m. II (L X

Urbanus an». IUI in. X tl. XII

Pontianus ann. Villi m. V d. II

Antheros ann. XII m. I d. XII

Fabiunus ann. XIIII in. I d. XI

Cornelius ann. II m. II d. III

Lucio« ann. III in. III d. III

Stefauus aun. VI in. V d. II .

d. X c. 3. 4 Pabst . . . m. VI d. X Middl. «...

tu. II d. X Vat. 1 D . . . ann. XVI m. VI iL X
Middl. . . . . um. Zcpliyrinum Bodl.

d. XI K b<- m. X Mab. t Montf. ....
ann. V ui. II d. X L Mab. 2 Paul. c. 4 Pabst
. . . ann. V m. II d. XI K r

. . . ann. V m. X
d. X. Sicip. Middl m. XI Veron

ann. VII m. II d.X U Lucc. Vat. 2. 19 AIox 2.

B . . . um. in. Vat. 3.

d. XI Pal. Vat 5 . . . in. XI c 3 PabBt ....
auu. III in. X d. XII F cr U ... in. VI Flor. 1

Vat 3. 4 Alex. 2 . . . ann. VIII in. XI d. XII
L Paul. Vat. 1. 2. 19 . . . d.XI D . . . ann. Villi

ui. I d. II Sicip. Veron. Mab. 1. 2 Montf. [sed

OHL d.] ... . ann. Villi m. XI d. XII c, 4

Pabst ann. VIII [pr. m. VII] m. I. d. II

Middl.

m. X BodL . . . ann. VIII m. V d. II F*
ann. VII in. X d. XXII Sicip. Middl.« ....

om. d. Mab. 1 Montf. . . . ann. VI in. X d. XXI
Middl. «... ann. V m. II d. VII L . . . d. II

c.4 Pabst Vat. 1. 2. 7. 19 D . . . d. XXI Veron.

Pontianuin Antero postpouuut F Pal.

c. 4 Pabst Vat l I).

d. XVIHI Veron aun. XI F" d. X L
Mab. 2 . . . . ann. I in. I d. XVI Middl. ... OHL

anu. c.4 Pabst Vat/2 Mab. 1 [sed d. XI] Montf

Sicip. [sed d. XV1I11].

d. X L Mab. 2 ui. II d. X Mab. 1 Sicip.

Middl.« ... m.IQ] Montf. ... in. XI d. XI Lucc.

Flor. 1. 2 Pal. Vat. 1. 2 Thuau. Law Farf. B

CD ... d. D U . . . d. VII Vat. 19 .... d. XIII

Alex. 2 . . . ann. XIII ui. I d. X Middl.* Veron.

e. 4 Pabst Paul. Vat 4 . . . ui. XI d. XI c 3

Pabst

d. II Pal. ... d.X Middl.« ...om. m. AB ... om.

tu. et d. C ... m. III d. III Bodl ui. III d.

X

L Middl.* Sicip. Verou. ... om. d. Mab. 1 Montf.

. . . ann. I m. II d. UI F . . . ann. I in. III d. X
Paul ... ann. III m. II d. X c. 3 Pabst Vat 19

D m. III Vat I. 2 ... om. m. cod. 3 Pabst.

om. d. A BD ... m. VII Montf. ... m. VIII d. X
L Veron. . . . m. VI d. X Middl.« . . . aun. IUI

in. III d. III C 5 • Pabst ... m VIII d. X Sicip.

... om. d. Mab. I ... m. VII d. X Middl.«

om. Lucium Bodl.

d. V Sicip. Middl m. II d. V Veron

m. I Mab. 1 . . . ann. VII in. V d. II c. 2 [a. 2-
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man.) 5. 6. 7 Pabst ü Luee. Flor. 1. 2 Pal.

Thuan. Vat. 3 Alox. 2 B C ... ann. XI Montf.

... ann. VF' ann. IUI m. II d. XXI L
— d. X Vat. I. D ... d. XV c.4 Pabst Vat 2

1«) Paul.... d.XII c. 3 Pabst.... om.numerum
Mal». 2.

. . d. XXIIII F .... A XXII Veron d. XXVI
Sicip. Mab. 2 . . . d. XVI Middl.' . . .4 XVII

Njddl.* .... in. 1 oui. d. Mab. I . . . ann II HC
. . . ann. II m. XI d. VI L Paul. Vat. I. 2. 19

D c. 4 Pabst .... d. XXII c. 3 Pabst .... ann.

VII om. iu. et d. Montf.

. ann. V F' .... ann. VÖ<W>r. 1. 2 .... ann. VIII

m. V d. IUI Sicip. Middl.* Veron om. d.

Maib. 1 Montf. [suh nomine Maximi) ... ann. VII

m.'V d. III Middl.« ... ann. VIII in. II d. IUI

L ... ann. II in. III d. VII e. 1. 1 Pnhst Paul.

Vat. 1. 2. 19 D.

. . <L XXVI Bodl in. I d. XXV Sieip. Middl.«

Mab. 2 Veron d. X Mab. 1 m. VI

Flor. I .... in. II Montf..... in. X Vat 3...

ann. III in. I d. XXV Middl.« .... ann. II in. X
d.XXV e. 4 Pabst Vat. 1.2. 19 D ann. V
in. XI d. XXV L

Euticianua ann. I ui. I d. I d. II Sicip. Middl. Veron om. d. Mab. I.

Montf. . . . arin. V Bodl ann. VIII m. XI

d. III L ... ann. VIII m. X d.IIII c. 3. 4 Pabst

Paul. Vat. I. 2. Ii» D .... aun. Villi in. VIII.

Montf. [sub nomine Kutyr-hiani DionysiiJ.

Gaiua ann. XI m. IUI d XII .... om. d. Mab. 1 Montf. ... d. Villi Veron. <\3.

4

Pabst Paul. Vat t. 2. IM D .... m. III d. XV
Middl.« ann. XII in. IUI d. VII I

d. XII U.

Manellinu» nun. Villi in. IUI d. XVI . d. XVII Bodl. (sub nomine Marcdli] ... m. II

d. XVI Thuan. Vat. 4 ... d. XVII B ( ... d XXV
Paul. Vat 7. 19 ... ann. VIII m. III d. XXV L

d. XVI Flor. 1. 2 ... m. II d. XXV e. 3. 4

Pabst in. II d. XXII Vat 1 D in. II

(1. XVI Veron m. IUI d. XV V . . . om.

Marecllinum Sicip. Middl. Mab. 1.2. Montf Bodl.

Marcellus ann. V in. VII d. XXI . . . m. VI Neapol. c Leyd. Voss. n. 60 Vat. 1. 4

BC... m.V U .... ann. IUI om. m. et d. F....

ann. I m. VII (m. VI Mommson] d. XX L ...

ann. I m. IUI d. Xll Sicip. Middl.* . . . om. d.

Mab. I . . . m. III Middl.« ... ann. Villi Montf.

[cum numcro Marccllini].

Eusebius aun. VT m. I d. III .... ann. VII F br.... ann. II Pal ann. II m. I

d. XXV c 4 Pabst Paul. Vat. I I) m. II

Xystus ann. 1 in. X d. XXIII . .

Dionysius ann. VI in. II d. IUI

Felix ann. Uli m. III d. XXV . .
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Vat. 2 10 ... m. V Vat 7 ... om. ann. m IUI
(1 XVI I,— in. VI d.m Sicip. Middl.* ... d. II

Middl ' ... om. numerum Mab. I Montf.

Helciadctt anu. Uli («>ui. m. et d.J . . . ann. III om. in. et d. Middl. 1 ... ann IUI m.VI
Montf. . . . ann. III in. VI d. VIII LP"
d. VII F' in. VH d. VI Paul m. VII
d. XII Vat. I I) .... d. XXI Vat. 2. Iii

d. XXII Vat. 7 ... m. IUI d. VIII F«

Silvester ann. XXIII in. X d. XI . . om. m. et d. e. 4 FabBt . . . oiu. d. Mab. 1 . . .

d. XII Vat. I. 4 AD.... d. XXI Faul

ann. XXII Middl.« Veron ann XXXIII oiu.

m. et d. Montf.

Marens ann. II in. VI,,» d. XX . . . . d. XXI Faul. A . . . in. Villi U ... m. VII B
ann. — in. VIII d. XX L ... m. VIII oin.

d. Montf. . . . ann. II om. in. et d. F Bodl ....

ann. II m. — d. XX Sieip. Middl. ... d. X Mab.

2 ... in. 1 Mab. 1 . . . . ann. XI m VII d. XX
Vat. 19.

Julius ann. XV m. II d. VI d. VII Sieip. Middl. Veron. ... d. VIII Mab. 1

. . . d. X Mab. 2 .... d. XI A om. d. Bodl.

.... ann. XV m. I om. d. F . . . ann. XI in. II

d. VII Vat. 1 I) ... d. VI Faul. . . . d. V Vat. 2.

1!) . . . . ann. XVII in. IUI Montf.

A nmerk. Mit Vat. 1 und 2 stimmt einigemale auch der eod. Fux. des Hieronymus,

der bei Lucius, Xystus II., Dionysius nicht blos Jahre, sondern auch Monate und Tage

ansieht Diese Ziffern rühren also von einem ( orrector her, der ein den genannten codd.

entsprechendes Exemplar des über Pontilicalis vor sich hatte.

Vorstehende Herstellung des Textes beweist, dass von einer unmittel-

baren Henutzung von L neben F wenigstens in den correcteren Texten von

P nicht die Rede sein kann. Erst in einigen, meist j Ungern Handschriften

sind aus L hie und da Correcturen eingedrungen, die man erst wieder hin-

ausschaffen muss, um das ursprüngliche Vcrhältniss der Texte richtig zu

erkennen.

Wenn daher auch der jüngeren Kecension des liber Pontificalis kein

selbständiger kritischer Werth neben V zugeschrieben werden kann , so ist

ihre Bedeutung für die Herstellung der ursprünglichen Textgestalt von F

selbst um so grosser. Unsere Handschriften des letzteren sind theils durch

zahlreiche, falsche Lesarten, theils durch Textlücken entstellt, welche, mögen

sie wie öfters nur auf Schreibversehen oder auf absichtlichen Kürzungen

beruhen, aus den Handschriften von P sich noch berichtigen, resp. aus-

füllen lassen.

Was zunächst die Ziffern für die Jahre, Monate und Tage
betrifft, so ergiebt die Vergleichuug der codd. von F mit den Zeugen der

jüngeren Kecension folgende Emendationen:
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1) bciCletus I. für d. VIF«*" [rl. VUIF b
] mitF"P d.XI [d.XL]. 2) bei

Alexander 1. mit F h dem Kataloge vom J. 523 und den ältesten Zeugen

von P d. II st. XI (wie ausser F" übrigens auch manche Handschriften von l*

haben; L hat d. I). 3) bei Pius L mit F ,,r P Mab. I. 2 Sieip. Montf. aun.

XVIIII st. ann. XVI II F r Veron. Middl.* 4) bei »So t er I. mit F b P dem

Katalogo vom J. 523 und L ann. Villi st. aun. VIII. 5) bei Zephyrinus
1. mit F b" P ann. VIII; in der Quelle (cat. Lconinus) muss aber wie in Mab.

1. 2 Sieip. Montf. Veron. ann. XVIII gestanden haben, was frühzeitig in ann.

VIII verderbt worden ist; ebendaselbst 1. mit F*" P mens. VII st mens. VI

(letzteres haben aber auch die alten Kataloge »Sieip. Middl. Montf. Mab. 2).

6) bei Urb an us 1. mit F 1

' P aun. Uli st. nun. III; in der Quelle muss

ursprünglich nun. Villi gestanden haben, wie in Sieip. Mab. 1. 2 Montf.

Veron. 7) bei Auteros 1. mit F b P aim. XU st aun. XI, doch ist die Bei-

fügung der Jahre ein schon im Originale von F aus einer Handschrift der

benutzten Quelle eingedrungener Fehler (Sieip. Mab. 1 Montf. geben noch

keine Jahre an , aber Mab. 2 BodL Veron. U haben den Fehler schon, ebenso

wie nach F die besten Handschriften von P; die Weglassung der Jahre in

c. 4 bei Pabst Vat. 2 beruht nicht auf ursprünglicher l'eberlieferung , son-

dern spaterer Correetur). S) bei Cornelius 1. mit L P dem Kataloge vom

J. 523 Veron. ann. II st. ann. I. 9) bei Stophanus I. mit F den besten

Zeugen von P, dem Kataloge vom J. 523 und Veron. ann. VI st. ann. V.

10) beiXystus L mit P d. XXIII st. d. XX1III fd. XXVI Sieip. Mab. 2.

d. XXII Veron.]. II) bei Dionysius 1. mit F'"' P ann. VI st. ann. V; in

der Quelle stand aber ursprünglich ann. VIII, wie der Katalog vom J. 523

und Veron. übereinstimmend mit L hat. 12) bei Julius 1. st. m. I mit P
und dem Katalog vom J. 523 m. II, und füge d. VI (oder VII Sieip. Middl.

Veron.) hinzu. Im Uebrigeu sind in F r
die Ziffern treu aus der Original-

handschrift von F überliefert: so namentlich auch aun. V bei Ca Iiis tu»

^übereinstimmend mitL und dem Kataloge vom J. 523), wahrend F ,,L
' P ann.

VI haben; bei Pontianus, wo ann. VIII in F r der Angabe von Sieip.

Mab. 1 Montf. Middl. 2 [ann. VII] wenigstens noch näher steht als ann. Villi

in F hc P [ann. V hat LJ; bei Marcellinus, wo ann. Villi m. IUI d. XVI
aus F lM zwar auch iu P eingedrungen ist, aber ann. VIII m. IUI d. XV in

F r den Ziffern von L [ann. VIII in. IUI d. XXV], dem diese Angabc ent-

lehnt ist, noch näher steht; dagegen ist bei Miltiades mit L F br
d. Vlll

8t d. VII in F r zu lesen. Bei Marcellus, Miltiades und Marcus
endlich beruhen die Abweichungen vonF und P, wie sich noch weiter zeigen

wird, auf einer Mischung des liberianischen und leoninischen Textes, die

schon in die ersten Exemplare von F eingedrungen sein muss.

Auch in den Daten für die Ordination« - und Todestage lassen
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sieb die Ziffern von F vielfaeli mit Hilfe von P berichtigen und vervoll-

ständigen. So ist bei Linus sepultus est ... Villi kl. Oet. st. VIII kl. Oet.

zu lesen; bei Aneneletus fehlten in F die Worte iuxta corpus beati Pctri und

darauf in F rr das Datuni III id. Jul. (F h
hat richtig III ids iulias und vorher

ein in paee; id. Jul. cod. Veron.); bei Evarest 1. sep. VI kl. Nov. st. V kl.

Nov.; bei Xystus III non. Apr. st. VI non. Apr.; bei Hyginus III id. Jan. (so

auch c. Neapol. Veron.) st. III [IUI F 1

'] kl. Jan. (VI id. Jan. cod. Leyd. Voss,

n. 00 und Vat. 4); bei Ze^hyriuus ergänze das Datum VII kl. Sept (so cod.

Xcap. c, 3—7 bei Pabst Vat 1. 4 Martyrolog.; ... VIII kl. Sept Veron.

Luoe. u. a VII kl. Decembr. cod. 2). Noch grösser ist die Verderbnis» in dem
Folgenden, wo bei F die Depositionstage doppelt stehen, aus Lib. (Quelle A)

und aus einer zweiten Quelle (B). Hei rontianus beruht, wie bereits be-

merkt, die Angabe bei F (aus A) XI kl. Dec. als Begräbnisstag auf einer

grössern Verderbniss in den Handschriften; bei Anteros ist als Begräbnisa-

tag mit L P III non. Jan. st. IUI non. Jan. herzustellen; bei Fabianus ist nn

erster Stelle das Datum passus Xllil kl. Febr. (st. XIII kl. Febr.) wol

ursprünglicher Fehler in F (so beidemalc auch cod. Neapol. 2. 3. 4. 5
h
. 5

r
.

öb
. (V. 7; an zweiter Stelle aus B ist sep. XIII kl. Febr. mit F h Veron.

Vat. 2 cod. 5' bei Pabst u. a. statt XIIII kl. Febr. zu lesen; bei Cornelius 1.

sep. XVIII kl. Oet. (mit F" cod. Veron. Luce. Flor. 1. 2 u. a.) st. XVII kl.

Oet. (so F r Schelestrate; aber VIII kl. Sept. c, 3. 4. 5. 6. 7. ... VII kl. Sept

e. Neapol. Leyd. Voss. n. 00 Vat. 3); bei Lucius 1. statt IUI non. Mart (so

auch o. Veron. c. 5) III non. Mart. (cod. Neapol. 2. 3. 4. 0. 7 u. s. w. Über-

einstimmend mit D L); im Folgenden ergänze sep. VIII kl. Sept. Bei der

Scdisvaeanz nach Xystus II. 1. mit F b XII kl. Aug. Bei Stephan 1. mit cod.

Neapol. 2. 3. 5. 6". 6
r
. 7 Veron. u. s. w. sep. IUI non. Aug. (aus B) st. III

non. Aug. (so auch c. 4. 6"); bei Dionysius 1. mit F h P usque in die VII kl.

Jan. st. VI kl. Jan. [so auch c. 3 .. VIII kl. Jan. 6'"]; im Folgenden (aus B)

hat auch c. Veron. sep. V kl. Jan. st. VI kl. Jan. wie F b
c. 5. 0. 7 Paris.

4060 cod. 3 in margineu.a. haben; cod«l. Neapol. 2. 3. 4 lassen die ganze Stelle

aus; bei Kutychiauus, wo der Fehler usque id. Decembr. st. VI id. Dec. in

F ursprünglich ist (so auch Neap. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . . . VIII id. Decembr.

Martyrolog. und mss. bei Vignoli), 1. im Folgenden (ausB) sep. VIII kl. Aug.

mit F b P statt VII kl. Aug.; bei Oajus ex die XVI kL Jan. mit L F h

Vat. 3 statt XV kl. Jan. [XIIII kal. Jan. die besten Zeugen von P] und

ergänze usque X kl. Mai. Bei Marcellinus (Dcpositionstag) 1. VII kl. Mai.

mit F bn Veron. st VI kl. Mai. |so F r
die Martyrologien und die codd. Neapol.

2. 3. 4. 5. 0. 7 Lucc. u. a.]. Bei Marcellus I. XVII kl. Febr. (F
b

Neapol.

2. 3. 4. 5. 0. 7 u. a.) st XVI kl. Febr. (VI kl. Febr. Flor. 2 . . . XIII kl.

Febr. Veron.); bei Miltiades ist in F der ganze Satz hie sepultus est in
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cymeterio Calisti via Appia IUI idus Decembr. (so Neapol. 2. 3. 4. 5. 6. 7

Lucc III id. Dee. Vat. 1. 2 IUI id. Sept. Veron.} ausgefallen. Hier-

hei sind die Stellen absichtlich ausser Anschlag gelassen, in welchen F zwar

aus L oderD (dcpos.Lib.) emendirt werden kann, der Fehler aber schon ur-

sprünglich im Texte stand und auch in die Handschriften von P Uberging.*)

Was nun die Textgestalt bei F im Uebrigen anlangt, so ist diese im

Ganzen dieselbe wie beiP und die st irkeren Zusätze bei letzterem beginnen

erst bei den spateren Päpsten von Silvester an. Einige Erweiterungen im

text. vulg. von P fehlen noch in den älteren Handschriften. Die meisten

dieser Zusätze finden sich jedoch schon in den ältesten und besten Zeugen

fürP, namentlich im cod. Neapol. und den aus verwandter Quelle geflossenen

Texten. Dieselben machen sich öfters schon durch die Verschiedenheit des

Stiles, zuweilen auch dadurch kenntlich, dass sie dem Schlüsse der vita des

betreffenden Papstes einfach angehängt oder sonst ungeschickt eingeschoben

sind. Bei einigen andern reicht schon der Inhalt aus, um die Interpolation

kenntlich zu machen.

Dagegen ist eine Reihe anderweiter Abweichungen der jüngeren

Recension P von F sicher nicht auf Rechnung der späteren Bearbeitung,

sondern des in unsern Handschriften von F nur entstellten oder verderbten

Originaltextes zu setzen. Hat sich einmal die Notwendigkeit ergeben , in

unserm Texte von F Lücken uud anderweite Verderbnisse zuzugeben, so

spricht von vornherein die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieselben sich

nicht gerade auf die aus L entnommenen Stücke, sowie auf die Angaben

über die Amtszeit und Depositionen der Bischöfe beschränkt haben werden.

Ein schlagendes Beispiel hierfür ist die Anordnung der beiden Bischöfe

Pius und Anicetus. Während F hier den Fehler von L, welcher Anicetus

vor Pius stellt, wiedergiebt, folgen ihm hierin nur eine Reihe jüngerer Hand-

schriften von P und vou den älteren nur solche , die auch sonst öfters nach

L oder F corrigirt sind (cod. Veron. Bern. 408 Vat. 1. 2. 6. 7. 19 D libri im-

pressi), dagegen haben nicht nur die alten Kataloge (Mabill. 1. 2 Montf. Middl.

Sicip. Bodl. U), sondern auch eine Reihe der besten und ältesten Zeugen

von P die richtige Ordnung Pius, Anicetus (c. Xeap. e. 2.3.5.6.7 bei Pabst,

Flor. 1. 2 Lucc. Pal. u. A. m.). Wir müssen daher annehmen, dass in

manchen Exemplaren von F Pius richtig vor Anicetus gestellt war. Es ist

hier also derselbe Fall wie bei der schon besprochenen Umstellung des

Pontianus und Anteros in unsern Handschriften von F.

*) Auch in den Ziffern für die Ordinationen und Scdisvacanzen lassen F er

sich mehrfach aus F h
, zuweilen auch aus P eiueudircn. Doch sind dieselben von unter-

geordneter Bedeutung und können hier auf »ich beruhen.

Digitized by Google



— 106

Aber auch sonst kann F vielfach noch aus P berichtigt werden. Wir
beginnen mit einer Pcihe von Fällen, in denen es sich nicht um ganze Satze,

sondern nur um mehr oder minder wichtige Lesarten handelt, ohne bei dieser

Aufzählung auf Vollständigkeit Anspruch zu machen.

Bei Petrus waren im Originaltexte von F für sein antiocheniscbes

Episkopat gewiss nicht 10 Jahre, wie unsre jetzigen Handschriften angeben,

sondern wie P liest, sieben Jahre berechnet (so auch cod. Veron.); ebenso

ist der Zusatz bei den Ordinationen presbyteros X episcopos III, der sich

auch iu F b
Veron. findet, sicher ursprünglich. Hei Xystus st. confirniata

1. cum formata [F h Veron. eonformata, P quod est formataj salutatiouis

piche fl plebij. Bei Telcsphorus ist mit F'" P zu lesen: hie constituit

ut septem hchdomadas ieiunium celebrareturantc pascha. Bei Kleutherus

ist st. Abundantio mit F b Veron. P Abundio , st. nullus zu lesen nulla esca

usualis ^usualis stellt im cod. Veron., fehlt aber bei den besten Zeugen von P)

und im Folgenden st. quem und qui vielmehr quam und quae (doch fehlen

die Worte maximc fidelibus quam deus creavit in den ältesten Handschriften

von P, und statt rationalis et humana hat auch cod. Veron. nur ratiouabilis,

F b
rationali). Bei Z e p h y ri n streiche Antonini nach Saturnini und schreibe

in der Constitution quod ius episcopi interest st. cuius cp. i. (cod. Veron.

wie P). Bei A nt er08 ist nach propter quondam [Schelcstratc hat propter

quoda, aber die codd. Y rt hoben propter quondam, F b propter condam]

Maximo presbytero mit den besten Zeugen von P ein qui einzuschieben (so

auch cod. Veron. Flor. 2 u. A. ; cod. Neap. hat übrigens propter quandain

Maximino presbytero , Andere propter quondam Maximiane oder Maxiano

presbytero. Die späteren Texte machen einen Präfecten Maximus daraus,

unter dem Anteros Märtyrer geworden sein soll). Auch der Zusatz in

civitate Fundis Campaniac zu unum episcopum findet sich zwar nur in

cod. Veron. und bei jüngeren Zeugen von P, ist aber wahrscheinlich in F

original. Bei Fabiauus 1. mit F* Veron. P ex patre Fabio st. Fabiano.

Bei Eutychianus ist nach patre Marino mit P hinzuzufügen de civitate

Lunac und tantum fabae et uvae nach super altare (beides auch im cod.

Veron.). Bei M i 1 1 i ad c s 1. ex consecratu episcopi dirigere[n]tur (c. Neapel.

2. 3. 4. 5. 0. 7 Veron ) st. et conseeratum episeopus dirigoretur. Bei Mar-
cellus ist wol ex patre Benedicto de regione Via lata st. ex patre Mar-

cello zu lesen (c. Veron. wie F). Bei Marcus 1. st. ut episcopo Ostenses etc.

mit P: ut episeopus |F" episj Ostensis (F"; Ostiae Pj qui consecrat epis-

eopos(Fb eps; P-}-Urbis) pallium uterctiir vel ab eodem episeopus (F b epü)

Irbis Homae consecraretur. Vielleicht ist auch in der vita Silvesters

(p. 444 bei Schelestrate) nach concilium nicht cum cius consensu, sondern

cum eius praccepto zu lesen.

Digitized by Google



107

Wichtiger noch sind eine Reihe von Sätzen, die mit grösserer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit dem Originaltexte von F vindieirt werden

können. Ein Beispiel, wo die Auslassung eines aus L entnommenen Stückes

auch den Wegfall eines ursprünglich in F heimischen Satzes nach sich ge-

zogen hat, fanden wir bereits in der vita des Cornelius. Aber auch die bei

sechs Bischöfen bis Liborius (Pius, Eutychianus, Gajus, Marcellus, Silvt ter

und Julius) gegenwartig nur in P enthaltenen Constitutionen standen wahr-

scheinlich, wenn auch nicht alle, doch grösstenteils schon im ursprünglichen

Texte von F. Demi F hat sonst überall die Constitutionen der Bischöfe mit

grosser Sorgfalt verzeichnet; die fehlenden aber tragen (mit Ausnahme

etwa der des Julius) nicht nur sprachlich denselben Charakter wie die

übrigen, sondern müssen meist auch ihrem Inhalte nach aus früherer Zeit

als die jüngere Kccension der gesta poutiticum stammen. So die Constitution

des Pius: hie eonstituit hereticum venieutem ex Judaeorum horesi suseipi

et baptizari (findet sich auch in cod. Veron.) , und die des E u t y c h i a n u s :

qui hoc eonstituit ut quicunque de tidelium martyrem sepelliret sine dalnia-

ticam aut kolobiuui purpuratum nulla ratione sepelliret: quod tarnen usque

ad notitiam sil)i devulgaretur. Von beiden Constitutionen darf man sagen,

dass ihre Erfindung zu Ende des 7. Jahrhunderts nicht möglich war. Die

erste setzt eine Zeit voraus, in welcher die Juden (oder Judenchristen V) noch

als Häretiker betrachtet werden konnten, und verordnet jedenfalls etwas für

die späteren Jahrhunderte der Kirche ganz Selbstverständliches; die zweite,

welche in cod. Veron. fehlt, könnte allerdings erst durch das (in F) unmittel-

bar Vorhergehende hic per loca 302 martyres sepelivit veranlasst sein;

jedenfalls haben diese Worte die Trennung dieser Constitution von der vor-

her bei Eutychianus erwähnten, und ihre Anknüpfung mit qui hoc herbei-

geführt; doch muss sie ihrem Ursprünge nach einer Zeit angehören, in

welcher es noch Märtyrer gab. Wäre sie also auch erst in P eingeschoben,

so mttsste sie wenigstens aus älterer Quelle stammen. Dasselbe ist von der

(auch im cod. Veron. enthaltenen) Constitution MareeH's über die (neue)

Diöceseneinthcilung zur Regelung des Tauf- und Busswesens Ubertretender

Heiden und zur Bestattung der Märtyrer zu sagen; dieselbe ist völlig zeit-

gemäss, wenn auch der Text nicht sicher überliefert ist: et 25 titulos in

Urhe Roma eonstituit, quod [cod. Veron. und jüngere Zeugen: quasi] dioe-

ccses propter baptismun et poenitentiam multorum qui convertebantur ex

paganis fmultonum— paganis fehlt in Veron. j et propter sepulturas martirum.

Die Constitution des Gajus ferner über die gesetzlichen Interstitien findet

sich unmittelbar hinter einein Satze aus L, der in unsera Codd. von F aus-

gefallen ist, und ist wahrscheinlich zugleich mit diesem verloren gegangen.

Sie lautet nach den besten Zeugen von P : Hie eonstituit ut ordiues omnes
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in ecclesia sie ascenderc[n]tur [si quis episcopus mereretur c. 3. 4. 5;: ut

esset ostiarius, lector, exorcista, sequens subdinconus, diaconus, presbyter, et

exindo episcopus ordinaretur. Der Zusatz hie regioncs divisit diaconibus

ist aus der vita Fabian's wiederholt Cod. Veron. hat folgende Fassung:

hie constituit ut si quis episcopus esse mereretur,ab ostiario per unoquot(|ue

grado paulariin ad maiora conscenderet. Hic dividit regioncs diaconibus.

Die in F fehlende Constitution Silvester'« hic et hoc constituit ut bapti-

zatum liniret presbyter crisma, levatuni de aqua, proptcr'oceassionem transi-

tus mortis ist spateren Ursprungs : sie führt sich stilistisch als Zusatz zu

der vorangegangenen Verordnung ein: et Privilegium episcopis dedit ut

haptizatum consignent propter hereticam suasionem, und ist wol auch sach-

lich nur als eine von einem Späteren ftir nothwendig erachtete Vervoll-

ständigung der Bestimmungen tUier das Taufwesen anzusehen. Fehlt auch

im cod. Veron. Auch die Constitutionen des Julius sind, vielleicht mit

Ausnahme der ersten , auch in cod. Veron. enthaltenen Uber den Gerichts-

stand der Kleriker (hic constituit ut nullus clericus causam in publicum

ageret) wie theilweise schon der Stil zeigt, erst von P hinzugefügt. Nach

den besten Zeugen von P lauten sie: hic constitutum fecit [constituit c. 5"]

ut nullus clericus causam quamlibet in publico [populo c. Neap.) ageret, nisi

in ecclesia; et notitia quae omnibus pro fide est, per notarios collegeretur

;

ut omnia monumenta in ecclesia per primicerium notariorum confectio

[1. confecta] celebraretur: sive cautiones vcl instrumenta aut fvel cod. Neap.]

donatione« vel commutationes vcl traditiones aut [vel cod. Neap.] testamenta

vel allegationes aut [vel cod. Neap.] manumissiones clerici in ecclesia per

scrinium sanetum celebraretur.

Mit Sicherheit lassen sich also wenigstens die Constitutionen des Pius,

(lajus und Marcellus, mit einiger Wahrscheinlichkeit auch die des Eutychia-

nus und die erste des Julius dem Originaltexte von F vindiciren. Zweifel-

haft niuss dagegen auch bleiben, ob die Zusätze et constitutum de ecclesia

feeit bei Pius und et constitutum de omni ecclesiae ordine fecit bei Marcus,

etwa schon im Originale von F gestanden haben. Achnliche Zusätze finden

sich auch in unsern Handschriften von F bei Zepbyrinus, Silvester, Siricius;

doch fehlen dieselben bei Pius und Marcus auch im cod. Veron.

Auch sonst wird man nur in den seltensten Fällen F aus P ergänzen

dürfen. Dahin gehört vielleicht schon bei Hyginus der Zusatz von P cuius

genealogia[m] non inveni, obwol derselbe in allen Handschriften von F und

in cod. Veron. fehlt. Bei Callistus führt wol der Umstand, dass P die

Notizen Uber den Hau der Basilika jenseit des Tiber und des Cocmetcrium

Callisti nicht zusammenstellt, sondern an verschiedenen Stellen bringt, auf
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die Vermuthung, dass die Bearbeitung eine von beiden hinzugefügt, die

andere aber Bchon im Original vorgefunden hat. Daun ist al>er sicher nicht

der erste Zusatz hie fecit basilieain trans Tibcrim, sondern nur der zweite

et fecit aliud cymeterium via Appia quod appcllatur Calisti ursprünglich.

Denn Basilikenbauteu erwähnt F ebenso wie L nirgends vor Silvester, mit

dieser Basilika des Callistus hat es aber , wie sich später zeigen wird , eine

eigne Bcwandtniss. Cod. Veron. hat hier neben der n.it F gemeinsamen

Quelle auch den Text von P vor sich gehabt : er liest : hie fecit basilicam

traus Tiberium et eimeterium via Appia quod dicitur Calisti; die Hand-

schriften von P schieben nach via Appia noch ubi multi sacerdotes et mar-

tyres requiescunt, und nach appellatur die Worte usque in hodiernum

diem cymeterium ein. Ebenso mag bei Marcellus ausser den bereits be-

sprochenen Worten auch das unmittelbar Vorhergehende hic fecit cymeteria

(eimeterium cod. Veron.) via Salaria et bei F ursprünglich sein, wogegen der

Satz rogavit quandam matronam nomine Priscillam et nicht bloss in cod.

Veron., sondern auch in Ncap. 2. 3. 4. 5. 6. 7 fehlt. Von anderweiten Zu-

sätzen können höchstens noch folgende in Betracht kommen : bei Lucius
nach III non. Martias die Worte hie dum ad passionem pergeret potestatem

dedit Stephano archidiacouo ecclesiac suae (so cod. Veron.; hic potestatem

dedit omni ecclesiae Stefano archidiacouo suo dum ad passionem pergeret

cod. Neapol. etc.); beiEutychianus die gesperrten Worte hic tempo-
ribus suis per di versa [so P sonst regelmässig] loca 302 martyres

manu sua sepelivit (so auch cod. Veron., der aber 342 liest); bei Mar-
cel 1 i n u 8 nach in platea -f- ad exemplum Christiauorum (so auch cod. Veron.,

welcher aber liest et iaeuit corpus eius in platea una cum alios martyres ad

exemplum Christiauorum). Endlich bei Eusebius die Notiz hic hereticos

invenit in Urbe Roma quos ad manum impositionis reconciliavit (so cod.

Neapol. etc.
;
dagegen hat cod. Veron. nur hic hacreticos Romae invenit),

mit welchem Texte die Constitution des Siricius über die Wiederaufnahme

der Ketzer bei F zu vergleichen ist Ob man von den zahlreichen Zusätzen

bei Marcus und Julius einen Theil bereits dem Originaltexte von F zu-

zuweisen habe, wird von dem Urtheile abhängen, welches man sieh über-

haupt in den folgenden Abschnitten über das Verhältniss der älteren und

der jüngeren Kecension der gesta pontificum zu einander zu bilden hat.

Diese Frage können wir in dem Zusammenhange unserer gegenwärtigen

Untersuchung nicht entscheiden. Allerdings ist der Text vonF vonDamasus

an vielfach so mager, dass er leicht den Eindruck eines blossen Excerptcs

macht; indessen haben wir wol im Ganzen und Grossen wirklich die Reeen-

sion von 530 selbst, und nicht eine Verkürzung derselben vor uns. Von

Silvester au hat die jüngere Reeension von GS7 neben F auch noch ander-
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weite Quellen fortlaufend benutzt und im ausgedehntesten Masse vcr-

wcrthct. Bei Silvester giebt P die ausführlichsten Mittbeilungen über

einen Basilikenbau Silvester s und über die zahlreichen Kirchbauten und

Donationen Constantin's. Das Hinzutreten einer neuen Quellenschrift ver-

räth sich hier deutlich am Schluss, wo sich die Angabe der von Silvester

vollzogenen Ordinationen , welche P vorher schon aus F entnommen hatte,

zur Wiederaufnahme dfs früheren Fadens wiederholt. Auf diese neue

Quelle Aber die Donationen und Basilikenbauten sind jedenfalls die aus-

führlichen Zusätze bei Marcus zurückzuführen. Aber auch die (iii cod. Veron.

fehlende) Notiz bei Julius: fecit basilicas duas nna iuxta forum et alia via

Flaminia . et cymeteria tria , unum via Flamminea fet cym. — Flamm, fehlt

in cod. Leyd. Vossian. n. 60J alium via Aurelia et alium via Portuense ist wol

weder aus F noch auch direct aus L, sondern aus derselben seit Silvester

so reichlich fliessenden neuen Quelle entlehnt. L liest hier: hie multas

fabricas fecit: basilicam in via Portense miliario III; basilicam in via

Flaminia miliario II quae apj)ellatur Valentini; basilicam Juliam, quae est

regione VII iuxta forum divi Traiani; basilicam trans Tiberim regione XIII

iuxta Calixtum ; basilicam in via Aurelia miliario III ad Callistum. Wäre

der Text von L direct von P, oder auch durch die Vermittlung des in unsera

Handschriften lückenhaft gewordenen Originaltextes von F benutzt, so

würden die Worte, nach der sonstigen Art wie L ausgebeutet wurde zu

schliessen, auch hier vollständig herllbergenommen worden sein, während

eine einfache Vergleichung lehrt, dass beide Texte stark von einander ab-

weichen. Mit Ausnahme der basilica traus Tiberim finden sich sämmtliche

von L erwähnte Bauten des Julius auch bei P, aber ohne die genaueren Be-

zeichnungen der ersteren Quelle, welche dafür umgekehrt nur von Basiliken

weiss, während P mit nur scheinbarer Genauigkeit Basiliken und Cocmo-

terien unterscheidet. Die Wcglassung der basilica trans Tiberim aber in

dem Texte von P klärt sich sofort auf durch Vergleichung des Zusatzes iuxta

Calixtum bei L mit der Notiz von P in der vita Calisti : hie fecit basilicam

trans Tiberim. Die von P neben der älteren Recension von 530 benutzte

Quelle schrieb also den Bau dieser Basilika dem Callistus selbst zu und Hess

sie folgerichtig unter den Bauten des Julius aus. Ein ähnliches quidproquo

ist derselben bei Felix I. widerfahren, den sie zum Erbauer der Basilika via

Aurclia miliario II macht, in Folge einer Verwechselung mit Felix II. Der
Bearbeiter vom Jahre 087 schrieb dies arglos nach, obwol er danach die-

selbe Basilika mit der Becension von 530 durch Felix II erbaut werden lässt.

Von den übrigen, in P zu dem Texte der älteren Itecension hinzu-

gekommenen Stücken sind einige aus Märtyrer acte n entlehnt. So in

der vita des Cornelius (vgl. die pasaio S. Coruelii bei Schelestrate I.

uigmzeo Dy KjOO



188— 190)*), Xystus II. (vgl. das nmrtyrium Sixti in den Actis ftS. zum

6. August)**), Gajus (vgl. die acta b. Susannae zum 22. April)***), Mar-

cellus (vgl. die acta Marcelli zum 1 6. Januar) f). Von allen diesen Zu-

thaten erkennt cod. Verou. nur die erste (aus der passio Cornelii) an.

Andere Zusätze dienen einem bestimmten kirchliehen Interesse: so das

längere Stüde in der vita des Petrus, welches Muratori aus seinem ('od. A

(5
b
bei Pabst) unter dem Texte abdruckt, von hie ordir.avit duos episcopos

Linum et Oletara — post hanc dispositionem. Dasselbe findet sich in den

besten Handschriften von P (cod. Neapel, etc.) und ist bestimmt, die ver-

schiedenen Ueberlieferungen Ober die Reihenfolge dor ersten Bischöfe Horns

durch die Annahme auszugleichen, dass Linus und Cletus von Petrus noch

bei seinen Lebzeiten als seine Stellvertreter in den bischöflichen Functionen,

Clemens aber zu seinem Nachfolger auf der römischen Kathedra ordinirt

worden sei. Demselben Zwecke dient der längere Zusatz bei Clemens
von hie ex praeeepto b. Peatri — episcopi ordinati. Beide Zusätze fehlen

im cod. Veron. , letztere auch im cod. Born. 408. Absichtlich ist ferner bei

Xystus I. die Aenderung der Worte nisi confirmata [aber F b conformata

d. h. cum formataj salutationes plebe ad sedem apostolicam nisi cum

littera patriarchae salutationis plebi quod est formatam [sie]. Apolo-

getische Tendenz hat auch in der vita Marcel lins das mit einem et post

hoc factum ungeschickt genug mit dem Folgenden verbundene Kinschiebsel

coniurans b. Marcellinus — non impleret, der bestimmt ist die Reue Mar-

cellins noch weiter auszumalen (fehlt in cod. Veron.); und demselben luteresso

dient ebendaselbst wol auch der Zusatz cum presbyteris et diaconibus cum
hymnis. Cod. Veron. liest hier überall wie F. Er Weiterungen haben

die Constitution des Telesphorus über die Fastenzeit (in den Worten

*) Von eodem tempore audivit Decius bis archidiacono suo. Nur die letzton

Worte post hoc i.e. III. non.Martii etc. fehlen auch in der passio Cornelii, bei cod. Verou.

und den codd. Vat min. und Reg. de» Holstenius , und sind irrthilmlich aus der vita des

Lucius hier eingeschoben. Cod. Noap. 2. 3. 4. 5. ü. 7 bei Pabst haben dieselben.

**) Auf die Worte fuit temporibus Valcriani et Decii lässt F sofort die Notia

folgen truncati sunt capite cum b. Xisto quinque [I. 6] diaconi etc.; P erweitert die Ge-

schichte von dem Martyrium desXyBtus durch die Worte von eodem tempore -praeeepta

Valeriani. Im Folgenden wird aus dem Presbyter Claudius Severus ein Subdiaconus

Claudius et Severus presbyter gemacht.

***) qui post annum [annos 5* . 6. 7] cum Oavinio fratre suo propter filia Gavini

praesbyteri nomine Susanna martyrio coronatur. Unmittelbar darauf werden die vor-

hergehenden Worte Mc fecit ordinationcs — episcopos per diversa loca 5 theilweise mit

andern Ziffern wiederholt.

f ) hic coaretatur— defunetus est, mit dem Anachronismus am £nde cuins corpus

collegit b. Lucina et sepelivit und Luciua vero scriptione damnuta est.



nam omni tempore — aseendit crucem) und bei Victor die Stelle Uber den

Paschastreit (hie fecit constitutum — custodiatur sanetum pascha) erfahren.

Cod. Veron. liest beidcmale wie F. Das sicut Eleuther (so auch cod. Veron.)

statt sicut Pius ist wol nur alte Verderbnis«. Absichtliche Aenderuug da-

gegen ist wieder bei Anicetus die Nachricht Über seinen den älteren

Quellen unbekannten Märtyrertod qui etiam obiit martyr und die Angabe, er

sei im cymeterium Calisti begraben , statt iuxta corpus S. Petri in Vaticano

(F). Fehlt alles sammt der Glosse secundum praeeeptum apostoli in cod.

Veron. Bei S o t e r wiederholt sich in P die Angabe qui etiam sepultus est

in cymeterio Calisti via Appia statt sepultus est iuxta corpus b. Petri (F>.

Cod. Veron. stimmt auch hier mit F. Da nach dem Obigen über die Be-

gräbnisstätten der älteren Bischöfe vor Zephyrinus schlechthin nichts über-

liefert war, auch die alte von Sixtus III. herrührende Liste der im Coeme-

terium Calisti bestatteten Bischöfe (Kossi a. a. 0. 11. p. 47) die Namen des

Anicct und Soter nicht enthielt, so muss die Angabc von F, welche sie

sämmtlich in den Vatican, iuxta corpus b. Petri verlegt, auch aus iiinern

Gründen für die relativ ältere gelten.*) Fernere Zuthaten zu F sind auch

die Notizen Über den Märtyrertod des Clemens (-{- hie dum multos libros

— martyrio coronatur), Eutychiauus (+ martyrio coronatur), Gajus

(8. o.; aber schon im Vorhergehenden sind die Worte confessor quievit mit

martyrio coronatur post annos 6 vertauscht) und Uber die Confessorien des

Silvesters (qui vere [so cod. Neapol. , vero die Uebrigen] catholicus et

confessor quievit). Fehlt alles in cod. Veron. Einige anderweite Zusätze

in den gewöhnlichen Texten von P fehlen auch in den besten Handschriften

der jüngeren Kecension. Dahin gehören bei Pius die Worte hic ex rogatu

— beatae Praxedis; bei Stephan das (theilweise der vka des Lucius

entlehnte) längere Einschiebsel suis temporibus — truncatus est und einige

kleinere Zusätze.

Alle übrigen in der Recensiou von OST vorgenommenen Acnderungen

sind lediglich redaetionoller Art, und dieneu theils stilistischen Zwecken,

thcils zur Conformation des Textes in gewissen stehend wiederkehrenden

Rubriken, theils endlich zur sachlichen Erläuterung oder Vervollständigung. **)

•) VgL auch Kossi a. a. 0. T. II. p. 4!) ff., der aber irrig die Angabe von 1' erst

im 8. .Jahrhundert entstanden sein liisst. Denn schon cod. Neap. liest ebenso wie die

jüngeren Handschriften.

••) Um von rein stilistischen Dingen zu schweigen, so diene als Beispiel der vor-

genommenen ( ^Informationen die regelmässige Einfügung des in F häutig fehlenden Zu-

satzes per mense Deecinbrio, ferner von di versa nach per loca und von unmero hinter

loca uud vor der Ziffer; desgleichen die Vervollständigung der Angaben Uber die Ordi-

nationen durch Ausfüllung aller drei Kategorien „liiachOlc, Presbyter, Diakonen," überall
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Untersuchen wir nun den im Bisherigen soweit als möglich in seiner

Urgestalt wiederhergestellten Text der Recension vom Jahre 530 auf die

von demselben benutzten Quellenschriften hin, so lassen sich leicht

wo bei F die eine oder andere fehlt: so bei Linus (in cod. 4. 5. 6. 7. u c. 2 von zweiter

Hand an einer vorher ausgelassenen Stelle) , Cornelius, Dionysius; oder die A us-

füllung der Rubrik et ecssavit episcopatum [sie] dies . . . (z. B. beiCletus) und Aehnliches.

Zur sachlichen Erläuterung resp. Vervollständigung dienen z. H. in der vita des Petrus

die Worte + apostolus, + et tcstimonium eius hoc est, + tarnen eins testimonio sunt rir-

matae, + post passioncm domini anno 38; bei Clemens + quae catholicae nominantur;

beiAlexander + quando inissae celebrantur ; bei A n i c e t u s + secundnm praeceptum

apostoli; hei Victor + in Vaticano (nach iuxta corpus b. Petri); bei Urbanus +
virum nobilissiuiuui (zu Valcrianuni) und -f quos etiani usque ad martyrii pabnam perduxit

(fehlt cod. Veron.), bei Cornelius + ad latus zu via Ostiensi und + in Arinaria (sie)

vor via Appia (wofür die besten Zeugen von P das Begräbniss des Cornelius durch

Lucina in praedio suo nicht erwähnen); bciXystus II. + in cymeterio Cyriacetis (wofür

bei den besten Zeugen sepnltus est viaTibnrtina wegbleibt) und + cum aliis martyribus

;

endlich eine ganze Keihe kleinerer Zusätze in der vita Silvesters. Cod. Veron. erkennt von

allen diesen Zusätzen keinen einzigen an. Weit seltener kommen Auslassungen
vor. So fehlt bei Xystus I. die Constitution Uber den liturgischen Gebrauch des drei-

mal heilig: hie constituit ut intra actionem sacerdotis [F b sacerdus] ineipiens populu»

(F b populum] Iii lui nun decantaret [F b declarent] sanetus sauetus sanetus dominus deus

Zebaoth et cetera. Bei Tclesphorus der nur in K 1 erhaltene Satz nach et Marci : hie

magnus et clarus in virtutibus fuit per gratiam sps sei. Bei Pontianus steht st. quem

beatus Fabianus adduxit navigio et sepelivit etc. bei den besten Zeugen von P (codd. 1

bis 7 Pabst) einfach qui etiam sepultus est. Weitere Auslassungen linden sich bei Cor-
nelius undXystusIl. an den eben besprochenen Stellen

;
desgl. bei Dionysius, wo

die Schlussworte über sein Begräbniss sepultus est — kal. .lanuarias in cod. Neapol. 2.

3. 4 fehlen und bei andern Zeugen nachträglich aus F oder aus dem indiculus dopositio-

num eingeschaltet sind; ferner bei Marcellinus, wo die Schlussworte in P stark ver-

kürzt sind. Cod. Neap. Leyd. Vosb. u. 00 lesen via Salaria + in eubiculo ü kaleudas

Maias in eubiculum qui patet usque in odiernum diein: quod ipse praeeeperat Ab
eodem diem cessavit episcopatum annos 7 menses 0 dies 25 ,

persequente Dioclitiauo

christianos. In andern Texten ist das Fehlende aus F auf mehrfach abweichende und

zum Theil ungeschickte Weise ergänzt; aber poenitens dum traheretur ad occisionem

und iuxta corpus S. Creseentionis fehlt überall in den besseren Handschriften von P.

Cod. Veron. best: in via Salaria in eimiterio Priscillae VII kal. Maias. Hic fecit ordi-

nationes u. s. w. Hier und in den zunächst vorangegangeuen Fällen liegen bei P offen-

bare Verderbnisse durch Schreibversehen und ungeschickte Correcturen vor : auch in

cod. 1. 2 ist schon in eubiculum qui patet usque in odiernum diemClossem aiiB F (wiirt-

lich ebenso F b
). Nur die Auslassung von poenitens scheint absichtlich zu sein. End-

lich bei Silvester wird die Weglassung von per baptismum vor a lepra und der Worte
et quo nun chirographnm— ducenti octo nur auf Rechnung der Abschreiber kommen:
die jüngeren Texte fügen die Worte wieder ein. Dagegen sind (am Anfange der vita)

die Worte pereccutione Constantini coneussus , welche bei den besten Zeugen von P
fehlen, absichtlich beseitigt, und durch den Relativsatz cuins persecutionem — cognos-

citnr ersetzt.

8
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eine ältere und eine jüngere Quelle unterscheiden, welche wir bereite vor-

läufig erwähnt und als Quelle A und Quelle B bezeichnet haben. Die Quelle

A ist, wie wir ebenfalls schon mehrfach bemerkten, mit unserm liberianischen

Papstkataloge identisch. Derselbe bildete die Grundlage von F für die Zeit

von Petrus bis Liberius und lag dem Verfasser des jüngeren Katalogs noch

in einem vollständigeren Texte vor als unsere jetzigen Handschriften ibn

bieten. Neben L benutzte F aber noch eine anderweite Schrift, welche

Mommscn, freilich mit Unrecht, in dem mehrerwähnten cod. Palat. (bei

Schelestrate a. a. 0. S. 611 ft'.) wiederzuerkennen glaubte. Diese Quelle

B verräth sich zunächst dadurch, dass F bei einer Keihe von Bischöfen die

Depositionstage doppelt anführt, das erstemal mit den Worten von L, das

zweitemal mit den stehenden Worten qui et (oder etiam) sepultus est: so

bei Fabiauus, Lucius, Dionysius, Eutychianus, Oajus (wenigstens im

ursprünglichen Text), Silvester, Marcus. Dieselbe Quelle führte die Be-

gräbnisstage bis auf Petrus zurück, während sie bei Liberiauus erst mit

Pontianus beginnen, und fügte sie auch bei den späteren Päpsten ohne Unter-

brechung bei: so bei Cornelius, Stephan, Felix, Marcellinus, Marcellus, wo
sie im eat Lib. fehlen, bei Eusebius und Miltiades, wo F der Quelle B aus-

schliesslich folgt und die Angabe des eat. Lib. ausläset Nur bei Pontianus,

Anteros, Xystus IL giebt F die Depositionstage nur aus seiner Quelle A
(unserm Liberianus), wahrscheinlich standen sie aber auch hier wie Uberall

iu B, und wurden nur von dem Verfasser des Felicianus aus Versehen Uber-

gaugen. Dieselbe Quelle B geht auch noch bei den folgenden Päpsten seit

Liberius, wo die Quelle A endigte, fort und scheint sich ursprünglich bis

Sixtus III. erstreckt zu haben, bis zu dessen Vorgänger Cölestiu die Depo-

sitionstage regelmässig verzeichnet werden.*) Schon hieraus ergiebt sich,

dass wir es hier mit einem vollständigen Papstverzeichnisse zu

thun haben, welches wie das liberianische mit dem Apostel Petrus begann

und noch erheblich tiefer herabreiehtc als jenes. Dasselbe enthielt weder

Antrittstage noch Consulatsangaben
,
dagegen wie es scheint hie und da

Kaisergleiehzeitigkeiten: wenigstens giebt F solche nicht blos bei Xystus 11.

und Eusebius, wo sie in L fehlen, sondern auch noch bei Damasus (aber

nicht bei Felix IL und den nächsten Nachfolgern des Damasus). Bei Felix III.

fangen dann in P die Kaisergleichzeitigkeiten wieder an und gehen noch Über

Felix IV. hinaus; ebenso giebt P für Symmachus, liormisda, Johann I.,

' Vim Sixtus 111. bis Felix III. stehen diu Denositiunstage nur bei Leo dein Grossen

und Shuplicius, fehlen dagegen bei Sixtus HI., Hilarius, Felix III. Mit CJelasius I., dem
Nachfolger Felix III. linden sie sich wieder regelmässig bis auf Felix IV. (bei dem P
ebenfalls den Todestag anmerkt).
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Felix IV. wieder Consuln (F nur für die beiden letztgenannten Bischöfe).

Hier machen sich also verschiedene Fortsetzungen des Kataloge» kenntlich.

Ausserdem enthielt die Quelle B regelmässige Angaben über Abkunft

und Heimat der einzelnen Bischöfe, Uber deren Constitutionen, Ordinationen

und die Sedisvacanzen , welche auch von den Fortsetzern des Katalogs

weitergeführt wurden, desgleichen chronikartige Notizen über ihre Erleb-

nisse und Thaten.

Den kritischen Werth derselben können wir zunächst an ihren An-

gaben der Todestage von Pontianus bis Julius prüfen. Dieselben weichen

da und dort von den Daten des liberianischen Kataloges ab, stimmen aber meist

mit der depositio Liberiana (D) überein, welche wieder dem Verfasser von

B als Quelle gedient haben muss. Mit D stimmt B bei Fabianus (F b Veron.

XIII kl. Febr.; L XH kl. Febr.), Stcphanus (IUI nou. Aug.; L om.), Gajua

(X kl. Mai., so auch L), Silvester (pr. kl. Jan.; L [und Quelle A bei F) kl.

Jan.), Julius (pr. id. Apr., so auch L). Auf blossen handschriftlichen Ver-

derbnissen beruhen die Differenzen bei Fabianus (XIIII kl. Febr. F"cl,"'P aus

A und B; XII kl. Febr. L; XIII kl Febr. D; aber ebenso auch F b
, Veron.

c. 5 a Vat 2 iL A. aus B), Dionysius (V [so F"c'"' Veron.] oder VI kl. Jan. [so

F b Pj aus B; VII kl. Jan. DL F b P aus A und Martyrologien), Felix (III kl.

Jan. D; III kl. .Jun. B; om. Li, Marcellus (XVIII kl. Febr. D sub nomine

Marcellini; XVII [XVI F wh
»'J

kl. Febr. F b P aus B), Eusebius (VI kl. Octob.

D; VI non. Oct.B; XVI kl. Sept. L), Miltiades (in id. Jan. D L; IUI id. Dcc.

B), Marcus (non. Oct. D L; pr. non. Oct B). Grössere Abweichungen finden

sich nur bei Lucius (III nou.Mart. D LA; VIII kl. Sept. B) und Eutychianus

(VI id. Dec. D; IUI id.Dec. L; id. Dec. A bei F P; VIII [VII F-"] kl. Aug.

F b P aus B). Bei Pontianus fehlt uns der Todestag aus B, bei Cornelius,

wo B (nach der nothwendig ursprünglichen Lesart von F b Veron. Lucc.)

XVIII kl. Oct. und bei Marcellinus, woBVI[soF r P Martyrol.] oder Vllkl. Mai

[so F ht Veron.] angiebt, fehlen sie in D, beiAnteros bei beiden (HI non. Jan.

L). Die Daten von B für die Bischöfe vor Pontianus, desgleichen für Cor-

nelius, Lucius, Eutychianus und Marcellinus sind ohne sichere Beglaubigung

und geben uns zunächst nur von den Gedächtnisstagen Auskunft, die zur

Zeit der Abfassung des Katalogs den betreffenden Bischöfen in der römi-

schen Kirche geweiht wareu.*) Doch könnte diesen Angaben wenigstens

•) BeiLacitiB und Eutychianus nicht einmal dieses (obwol Rossi a.a.O. II. p. 62 ff.

70 ff. die Daten von F mit der sonstigen Ueberlieferung combiniren will). Ersterem

giebt das Martyrol. Romanum parvum HU non. Mart. (wie F aus A), Martyrol. Ilieron.

pr. [oder nach Rossi's Herstellung ebenfalls Uli] non. Mart. (statt Juli ist hier Luci zu

lesen ; Rossi will Luci neben Juli noch einfügen) ; letzterer erhält in beiden genau deu

Tag in D, VI id. Dec. Das Datum für Cornelius stimmt dagegen in beiden (XV1U kl.
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theilweise ein etwas vollständigeres Verzeichnis» als das vom liberianischen

Chronisten erhaltene zu Grunde liegen, da die Begräbnisstätten von

Zephyrinus an (mit Ausnahme Felix' L) ohne Zweifel auf Grund des früher

erwähnten Verzeichnisses der im coemeterium Calisti bestatteten Bischöfe und

Märtyrer, welches Sixtus III. in Marmor graben Hess, meist glaubwürdig über-

liefert sind. Die bei F P aufbehaltene Notiz von der Beisetzung des Anteros

in der Papstgruft im coemeterium Callisti hat sich durch die Auffindung seines

Grabsteins als völlig richtig erwiesen
;
ja auch die weitere Angabe bei Cor-

nelius, derselbe sei in einer eigenen Krypta iuxta coemeterium Callisti be-

stattet, hat sich durch die neuerlich erfolgte Wiederauffindung seines Grabmals

Uberraschend bestätigt.*) Aber grade über die Begräbnisstage der nächsten

Vorgänger des Callistus ist die spätere Tradition zwiespältig: Eleutherus

erhält in B und den meisten Martyrologien den 20. (oder 25.) Mai (VII kl

Jun. F cr Neap. etc.; VIII kl.Jun.Ado; Villi kl. Jun. F b Veron. Lucc. Vat 3

u. a.), in mart. llieron. den 6. Sept. (VIII id. Sept), Victor in B und späteren

Martyrologien den 2S. Juli (V kl. Aug.), in mart Hieron. und Roman, parv.

den 20. April (XII kl. Mai.), Zephyrinus in B und den meisten Martyrologien

den 26. August (VII kl. Sept.; Neap. 3. 4. 5. 0. 7 Vat 1. 4 Martyrol.; VIII kl.

Sept Veron. Lucc. ; VII kl. Dec c. Leyd. Voss. n. 00) , in mart. Hieron. den

20. Dec. (XIII kl. Jan.). Der obenerwähnte Versuch Rossi, die beiden

Daten für Zephyrinus auszugleichen, ist kritisch nicht haltbar. Gar keinen

Werth haben vollends die Begräbnisstage von Petrus bis Soter. **)

Oct.), das für Marcellinus iu Rom. parv. mit B ( in mart. Hieron. fehlt Marcellinus) : auch

das in D fehlende Datum für Urban scheint sicher zu sein. Siehe hierüber, sowie über

die Begräbnisstätte in cim. Praetextati weiter unten.

•) Vgl. Kossi Roma sotteranea I. p. 274 ff. II. p. 5« f.

**) Als Todestag des Petrus wird schon in L und von allen folgenden Zeugen der

29. Juni (Iii kl. Jul.) angesetzt, was, wie bereit* bemerkt, eine alte Verwechselung mit

dem Translationstage unter Xystus II., 29. Juni 258 Tusco et Basso css int. Vgl. auch

die sorgfältige Abhandlung (von Baxmann), „dass die Apostel Petrus und Paulus

nicht am 2». Juni gemartert sind. Dem deutschen Volke vorgelegt von einem Kirchen-

historiker. Separatabdruck aus der apologetischen Monatsschrift: der Beweis des

Glaubens." (Gütersloh 1SB7.J Für die Bischöfe von Linus bis Soter bietet B Uberall

Todestage, welche jedoch auch von den älteren Martyrologien nur zum geringsten Theil

anerkannt werden. Hyginus, Pius, Anicet und Soter fehlen im martyr. Hicron., Rom.
parvum und im ächten Ado, die beiden ersten auch bei Usuard ; Anaclet erhält im Rom.
parv. und bei Ado den 26. April (VT kl. Mai'), das Datum der Quelle B für Cletus, der

in den genannten Martyrologien noch nicht vorkommt. Linus erhält bei B VIII kl. Oct.

[so F Neap. Zusätze zu Ado. Alle übrigen Zeugen haben Villi kl. Oct,], im Rom. parv.

VI kl. Dec; Evarest bei B VI kl. Nov. (Neap. etc. Veron.: V kl. Nov. F), im mart. Hieron.

und im ächten Ado X kl. Jan. (23. Dec). Bei letzterem Datum trägt das mart. Hieron.

auch den Linus, Cletus, Anaclet, freilich auch eine ganze Reihe von anderwärts aufge-

führten Bischöfen ein. Gemeinsam Uberliefert sind nur die Todestage für C lemens Villi
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Der Verfasser von B benutzte also ein Verzeichnis.«* der Depositionen,

welches auf ein hie und da vielleicht vollständigeres , aber auch öfter ver-

derbtes Exemplar von I) zurückging, aber den Text desselben einerseits

bis Petrus zurück mit Hilfe der späteren Gedächtnisstagc der älteren

Bischöfe ergänzt, andererseits über Silvester hinaus, mit welchem das in die

Chronik des J. 354 aufgenommene Verzeichniss schloss, fortgesetzt hatte.

Der von B benutzte Text dieses ältesten Martyrologiums stand übrigens dem

Texte in der liberianischen Chronik vielfach noch näher als das offenbar

spätere martyrologium Hieronymianum, welches ebenso wie L und B aus D
geflossen ist*)

kl. Dec. (so sänimtliche Zeugen [auch 1* nach c. Verou. Neap. und Leyd. Voss. Nr. «0 von

zweiter Haud, aber 3. I 5. (». 7 Urbin. VIII kl. Dec.]; inart. Hieron. ausserdem noch

einmal zu VII kl. Dec), Alexander V non. Mai. und Telesphorus IUI non. Jan., offen-

bar aus den hei Aufstellung der Kalendarien schon vorhandenen Märtyreracten. Bei

Xystus L liest K VI non. Apr. (sie); Veron. VII kl. Apr.; Neap. 2. 3 4. 5«. 0. 7 III non.

Apr.; c. 5*. 5V IUI non. Apr., da« traditionelle Datum wird aber Vni id. Apr. Bein

(so die Martyrologien, auch Hieron. Rom. parv. Usuard. Ado).

*) Die einzige von Rossi a. a. 0. II. p. XX sq. hiergegen erhobene Hinwendung,

dass das coemoterium an der via Aurclia in I) als coem. Callisti, im mart Hieron. da-

gegen als coem. Calepodii bezeichnet werde, würde höchstens bewoi&en, dass der Ver-

faBBer des Martyrologiums, wie ohnehin feststeht, neben dem liberianischen Depositions-

verzeiehnisse noch anderweite Nachrichten verwertete. Allerdings kommt der Name
coemeterium Calepodii in der liberianischen Chronik nicht vor ; derselbe war aber, wie

F P (in der vita Calisti) lehren, auch sonst bekannt genug. Ueberdies ist aber das

coemeterium via Aurelia milliario III schwerlich vom Verf. der Chronik als coem. Calisti

bezeichnet worden; in der depoeitio martirum heisst es unter dem Datum pri. idus

Oct. von der Beisetzung des Calistus einfach in via Aurelia milliario III ; im Papst-

verzeichnisse bei Julius wird zu derselben Ortsangabc nicht in Calisti, sondern ad

Calistum (d. h. bei der Basilika S. Calisti] hinzugefügt, und ebenso ist, wie bereits be-

merkt, in der depositio episcoporum Inji Julius zu einendiren. Alles was KoBsi a. a. O.

sonst noch selbst zur Vcrglcichung beider Documente herbeizieht, beweist nur für die

Abhängigkeit. Die fortlaufende Reihe der ra den hieronymianischen Märtyrerkalcndor

aufgenominenen römischen Bischöfe beginnt, wie Rossi bemerkt, wie in D erst mit Pon-

tianus, lässt dagegen den Antcros aus [V der Antirotiro oder Antirodito zum 24. Nov.

»oll wie Rossi jetzt T. II. p. 5t> abweichend von seiner früheren Annahme T. I. p. 115

will, eine andere Person sein], von früheren Bischöfen kennt das Martyrologium ausser

dem auch in D genannten Calistus nur den von ihm untrennbaren Zephyrinus, den

Clemens und vielleicht noch den Alexander und den Urban. Die letztgenannten drei

stehen auch in dem (freilich weit jüngeren! Verzeichnisse der Papstgräber, welches im

cod. Vatic. 37 64 aufbewahrt ist (Rossi a.a.O. II. p. XXIV), hinter einander. Doch hat der

Text bei Fiorentini ausserdem auch den Eleutherus, Victor und zum 23. Dec. den

Hvarest an der Spitze jener verworrenen NameuBliste , in welcher uns ausserdem auch

noch Cletus, Anacletus, Linus, Victor, Kleutherus, Zephyrinus, Calistus, Urbanus, Cor-

nelius, Eutychianus und zwei Xystus begegnen. Jedenfalls also hat der Martyrolog

neben D noch weitere Quellen benutz/. Die Abhängigkeit des mart Hieron. von D be-
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Welcher Werth den Angaben Uber Abkunft und Heimat der Bischöfe,

sowie über die ron ihnen vollzogenen Ordinationen zukomme , ist schwer

zu ermitteln. Möglicherweise stammen sie aus dem römischen Archiv, auf

welches der Verfasser sich gelegentlich beruft, und reichen vielleicht in

ihren Anfängen noch in höhere Zeiten als die Mitte des 4. Jahrh. zurück.

Mit grösserer Sicherheit können wir den Zeitpunkt angeben , von welchem

an die historischen Notizen bei den einzelnen Bischöfen auf glaubwürdigen

Nachrichten beruhen. Was Uber die älteren Bischöfe bis zur diocletianischen

Verfolgung berichtet wird , wimmelt von historischen Unrichtigkeiten. So

still Xystusl. verfügt haben, dass jeder „zum apostolischen Stuhl" entbotene

Bischof bei der Rückkehr in seinen Sprengel sich durch eine epistola formata

des römischen Bischofs an seine Gemeinde legitimiren solle, eine Bestimmung,

die vor dem durch die Synode zuSardica an Julius I. ertheilten Appellations-

rechte undenkbar ist; so soll ferner schon Telesphorus die Quadragesimal-

fasten angeordnet haben, deren erste geschichtliche Spur bei Origenes sich

findet (in Levit. hom. X, 2; vgl. Hilgenfeld, Paschastreit S. 356 f.). Ein

noch gröberer Anachronismus ist die Erzählung, dass Victor mit Theophilus

von Alexandrien Uber die Ostcrfcicr in Verhandlung getreten sei. Denn

ein Bischof Thcophilus existirt in Victors Zeit in Alexandrien nicht; viel-

mehr liegt eine Verwechselung vor zwischen Theophilus von Cäsarea (Eus.

H. E. V, 22. 23. 25) und dem weit späteren Theophilus von Alexandria,

welcher im Auftrage des Kaisers Theodosius des Grossen eine Ostertafel

verfasste, deren Vorrede noch jetzt vorhanden ist (bei Petavius doctrina

temporum II. 501 sq. vgl. Hilgenfold a. a. 0. S. 370). Hiernach kann

der vorliegende Text erst längere Zeit nach Theodosius, also frühestens

gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts entstanden sein. Hiermit stimmt, dass

weist ferner sehr schlagend die von Momnisen a. a. 0. p. Ü32 Amn. 3 besprochene

Stelle: VI idus Aug. Roniae natalis sanetoruni Secundi Severiani Oapofori Victorini et

Albini et in via Salaria Ostensi Crescentiani Largi Memmiac .Julianae Cyriacetis et

Smaragdi
;

vgl. die entsprechenden Worte der depositio martyrum Liberiana : VI idus

Aug. Socundi t'arpoferi Victorini et Severiani Albano. et Ustense Vll ballistaria [milliario ?]

Cyriaci Largi ( rescentiani Memuiiae Julianae et Smaragdi. „Aus der Localität Albano

ist der Märtyrer Albanus geworden, und via Salaria Ostens! ist sinnlos." Die Ueberein-

stimmung der in dein Martyrologium angemerkten Todestage mit D hat Rossi ebenfalls

schon selbst hervorgehoben; sie differiren öfters nur um einen Tag, was auf Rechnung

verschriebener Ziffern kommt, (legen L stimmt uiart Hieron. mit D Uberein bei Pon-

tianus (id. Aug.), gegen B bei Felix (XI kl. Jan., verderbt aus III kl. Jan.
;
dagegen III kl.

Jun. B), bei Eutychianus (VI id. Dec, dagegen IUI id. Dec. L. ; VIII kl. Aug. B) und

bei Miltiade* i IUI id. Jan. gegen IUI id. Dec. B). Dagegen setzt es den Todestag des

Dionysius auf XVIII kl. Oct., das später reeipirte Datum für Cornelius; nach Rossi II.

p. 98 wäre freilich der hier erwähnte Dionysius episcopus et confessor eine andere Person

als der gleichnamige Papst. ,
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unser Katalog Constantin den Grossen statt durch Kusebios von Nikomedien

durch Silvester von Horn getauft werden lässt und sogar zu erzählen weiss,

dass Gott den Kaiser zur Belohnung für seinen l Tobertritt zum Christenthum

vom Aussatze «reheilt habe, eine den actis Silvestri entlehnte Sage, die jeden-

falls erst geraume Zeit nach Constantin sich gebildet haben kann.*) Ebenso

setzt ferner die Geschichte von der Translation der Leichname des Petrus

und Paulus durch Cornelius, und der Beisetzung des ersteren im Vatican,

des letzteren auf dem Wege nach Ostia, schon die Notiz unseres liberia-

nischen Katalogs von der Beisetzung der h. Leichname unter Xystus 11.

voraus, kann also nicht vor der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts entstanden

sein. Kleinere Anachronismen begegnen uns noch bei Lucius, der von

Valerian geköpft worden sein soll, aber schon unter Gallus und Volusianus,

mehrere Jahre vor dem Ausbruche der valerianischen Verfolgung gestorben

ist, und bei Xystus IL, der in „die Zeiten des Valerianus und Decius" ver-

setzt wird und in der Verfolgung des Decius gestorben sein soll, offenbar

weil spatere Märtyreraeten seinen Tod irrthüinlich unter Decius erfolgen

liegsen**), eine Nachricht , die mit der richtigen reberlieferung Uber die

Zeit des Xystus kritiklos combinirt wurde. Grössere Glaubwürdigkeit

scheinen die Nachrichten Uber die mit Xystus umgekommenen 6 Diakonen

und über den drei Tage nachher mit mehreren Andern Märtyrer gewordenen

Laurentius***) zu verdienen, welche auch das liberianische Depositionsver-

zeichniss theilweise bestätigt. Dasselbe nennt vou den Sechs wenigstens

drei , von denen wiederum die zwei , welche auch in den acta Xysti als

Leidensgefährten des Xystus erwähnt werden, Agapetus und Felicissimus

am 6. August (VIII id. Aug., wie auch bei F hergestellt werden muss), also

an demselben Tage mit Xystus, der dritte, Januarius, schon VI id. Julii ge-

storben, alle drei aber im coemeterium Praetcxtati begraben seien; bei

Laurenitus stimmen Todestag und Begräbnisstätte genau ttberein. Aber

*) Die Schrift über die Kirchbauten und Donationen , welche von der jüngeren

Reeension de» über pontificalis excerpirt wurde, lässt den Kaiser sogar den Taufbrunnen

in dcrbasilicaConstantiniana, in welchem er von Silvester getauft worden sein «oll, stiften

und weis» denselben genau zu beschreiben.

**) Vgl. acta SS. Augusti T. II. p. 140 sq. In diesen Acten erscheint Decius als

„Cäsar" und Valerian als sein Präfect.

***) truncati sunt capite cum beatoXisto sex | so richtig F'1 P; quinque F ,rh,,
l
diaconi

Felieiesimus, Agapitus, Januarius, Magnus, Vincentius. Stephanus VI id. Aug et

post passionem beati Xisti post tres dies [F b post diem III] passi sunt Laurentius eins

archidiaconus et Claudius Severus presbyter et Uoniauus ostiarius et Cresceutius lector.

.... sepultns est(Xistus) in eimiterio Calisti via Appia, uam sex diaconi in eimiterio

Praetcxtati via Appia VIII (so F b P, aber VII F ,ch" 1

] id. Aug., bcatus vero Laurentius

sepultns est via Tiburtina in cripta in Agni Verano IUI id. Aug.
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schon die Bezeichnung des Laurentius als Archidiakonus verräth den späteren

Ursprung der Stelle: denn dieser Titel kommt nicht vor dem Ende des

4. Jahrh. auf.*) Derselbe fiudet sich uoch einmal in der vita des Lucius,

wo von diesem erzählt wird, er habe, als er zum Tode ging, seinem Arehi-

diakonus Stephan die Leitung der Kirche Ubergehen.**) Hierin liegt ganz

deutlich die spätere Vorstellung vom Archidiakonus als Stellvertreter des

Bischofs enthalten.

Trotz dieses Anachronismus könnte doch die Substanz der Erzählung

vielleicht ficht sein. Bedenken könnte erregen, dass der Zeitgenosse des

Xystus, Cyprian von Karthago ep. 80 (S2 Baluze, ad Successum), nur einen

Einzigen, der mit Xystus zugleich Märtyrer geworden sei, nennt, und zwar

keinen der sechs Diakonen, sondern einen in unserer Schrift gar nicht er-

wähnten ('bristen , den Quartus. Indessen steht hier der Text nicht sicher.

Die Stelle lautet: Xistum autem in eimiterio animadversum sciatis octavo

iduum Augustorum die et cum eodem Quartum. Aber andere Handschriften

lesen statt Quartum vielmehr [diaconesj quatuor. Von einem heiligen

Quartus wissen nur Ado und die von ihm abhängigen Martyrologien auf

Grund dieser Stelle; ein Umstand, der bei dem mächtigen Eindruck, welchen

der Tod des Xystus auf die Zeitgenossen gemacht hat, um so auffälliger ist,

da sich sonst die spätere Tradition in der Verherrlichung seiner wirklichen

oder vermeintlichen Leidensgefährten sehr geschäftig zeigt Dass man im

4. Jahrh. von Mehreren, die mit Xystus den Märtyrertod gestorben seien,

wusste, beweist die damasianische Inschrift zum coemeterium Callisti durch

die Worte

:

Hie coiuites Xysti portant qui ex huste tropaea.

Ein anderes damasianisches Epitaph, welches Mai (scriptt. vett. T. V

p. 377) aus der Inschriftensammlung des Klostemeuburger und Göttweiber

Codex mitgetheilt hat , nennt als Schicksalsgenossen des Xystus zwar nicht

die vier, deren Cyprian nach der wahrscheinlich ächten Lesart gedenkt, aber

den Felicissimus und Agapetus. Dasselbe schliesst nämlich mit den Worten

Felicissimo et Agapito Damasus, und mit unverkennbarer Beziehung auf sie

heißst es hier

:

nie crueis invietae coiuites pariterque ministri

Pastoris saneti meritunique tidemque secuti.

*) Zuerst Optatu» de Bchism. Donat I. 10. Hicron. ep. 85 ad Evagriuin; couitn. in

Ezeeh. 4s. Augustin. senno CXI (de diversis). Augustin erklärt den Laurentius aus-

drücklich für einen Archidiakonus, und ebenso schildert ihn Prndentius hymn. in

Laurent, v. 10. In den alten Acten des Laurentius bei Auibros. de offic. I. 41. vgl. IL

26 heisst derselbe dagegen noch einfach Diakonus.

•*) Die Stelle gehört zu denen, welche in unsern Handschriften von F zwar fehlen,

aber wol aus der Kecension von 687 ergänzt werden müssen.
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Audi die Acten des Xyslus nennen hur diese beiden und bezeichnen

dieselben als Diakonen des Xystus. Jedenfalls stand es also seit den letzten

Decennien des 4. Jahrh. fest, dass Felicissimus und Agapetus zugleich mit

ihrem Bischöfe Xystus der Verfolgung zum Opfer gefallen seien. Aber die

sechs Diakonen, welche der felicianische Katalog aufzählt, sind lediglich

durch Combination jener beiden berühmten Märtyrer und der diacones

quatuor bei Cyprian entstanden. Da nun jene nach der depositio Liberiana

im coemeteriuin Praetextati bestattet waren — eine Angabe, die völlig

sicher steht und sowol durch die alten Topographen als durch die neueren

Entdeckungen bestätigt wird (vgl. Rossi a. a. O.T.II, p. 93) — so übertrug

der Verfasser von F dieselbe Notiz auch auf die vier andern, welche mit

Xystus gemartert worden sein sollen. Aber nach der ersten der ange-

führten damasianischen Inschriften waren ja die Gefährten des Xystus viel-

mehr ebenso wie dieser im coem. Callisti , und nicht in Praetextati bestattet,

und die Auskunft , comites hier vielmehr auf die Collegen des Xystus im

römischen Bisthum zu beziehen, hat Hossi (a. a.O. 95) als unnatürlich auf-

gegeben. Aber auch der andere, von Rossi schliesslich getroffene Ausweg,

nur die zwei berühmtesten mit Xystus getödteten Diakonen, Felicissimus

und Agapetus , seien im coem. Praetextati, die vier andern im coem. Callisti

beigesetzt worden , bleibt nur ein Nothbehelf. Cyprian weiss eben nur von

Vieren, nicht von Sechsen, die letztere Zahl verdankt ihren Ursprung ledig-

lich einer künstlichen Combination. Es ist möglich, dass dieselbe schon bis

auf die Zeit des Damasus zurückgeht und von F bereits vorgefunden wurde;

wenigstens würden die beiden damasianischen Inschriften sich so am boston

unter einander ausgleichen, obwol Damasus in der ersten Inschrift die Vier-

zahl nicht nennt Aber auch so wird es bei Weitem das Wahrscheinlichste

bleiben, mit Pearson annal. Cypr. 258. §. VI und Pagi critica ad Baron, ad

ann. 26t [258] n. V anzunehmen, dass die Märtyrer Felicissimus und Aga-

petus ursprünglich mit Xystus gar nichts zu schaffen , und mit ihm nur zu-

fällig den Kalendertag, darum aber noch nicht das Todesjahr gemein hatten.

Erst die spätere Ueberlieferung spann um die Zeit des Damasus aus der

Angabe des liberianischen Kalendarium

Vin idns Aug. Xysti in Calisti

et in Praetextati Agapiti et Felicissimi

die Erzählung von dem gemeinsam mit Xystus erfolgten Martyrium der

Beiden hervor, und machte sie zu seinen Diakonen; statt dieselben nun aber

unter den vier- Leidensgefährten , welche Cyprian erwähnt, unterzubringen,

addirte man sie einfach zu diesen, und erhielt nun statt Vier vielmehr Sechs.

Da die Vier aber nicht namenlos bleiben konnten, so verwerthete man zu-

nächst den ebenfalls im coem. Praetextati , aber schon einen Monat früher,
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heigesetzten Januarius, den man aueh noch dem liberianischen Depositions-

verzeichniss entnahm, und ergänzte die drei fehlenden Namen, sei es nun

durch anderweite Combination , sei es durch vage Yermuthung. *) Ebenso

wurde der Tod des Laurentius durch Hinzuftlgung mehrerer anderer Leidens-

gefährten weiter ausgeschmückt und er selbst als die Hauptperson zum
Arehidiakonus creirt. So bliebe (abgesehen von der zur Unkenntlichkeit ent-

stellten Nachricht Cyprians) höchstens als aus selbständiger Ueberliefcrung

stammende Angabe in F die Zeitbestimmung des Xystus : fuit temporibus

Valeriani stehen, welche später durch den Zusatz et Deeii verunstaltet wurde.

Aber hier ist es wieder das Wahrscheinlichste, das« jene Worte ursprünglich

im cat. Liberianus gestanden haben , und nur in unsern Handschriften ver-

loren gegangen sind. — Noch die Erzählung von der Flucht des ßn jus in

der diocletianischen Verfolgung beruht, so unverdächtig sie scheint, doch

auf einem Anachronismus, da Gajus 7 Jahre vor Ausbruch derselben ge-

storben ist. Grössere Glaubwürdigkeit verdienen erst die bei Marcellinus

hinzugefügten Notizen über dessen Verhalten und Geschick in der dioeletia-

nischen Verfolgung, obgleich auch diese nicht frei von unhistorischen Aus-

schmückungen sind. Seit dem Anfang des 4. Jahrh. mögen also in unserm

Katalog sich noch einzelne ältere Nachrichten erhalten haben. Dahin ge-

hören wol auch die Angaben über das von Marcellus erbaute coemeterium

Priscillae, über die von Eusebius bekehrten Häretiker, Uber die von

Miltiades in Rom entdeckten Manichäcr u. a. m. Nur ganz vereinzelte

Nachrichten gehen vielleicht noch höher hinauf. Dahin gehört- die Notiz

bei Pontianus : quem b. Fabianus adduxit navigio , die sicher schon in der

zweiten Quelle von F gestanden hat, aber sich freilich leicht genug aus den

Angaben von L über den Tod des Pontianus auf Sardinien ergab. So ist

es femer völlig zeitgemäss, wenn dem Dionysius die Verthcilung der

Kirchen und Coemeterien an die verschiedenen Presbyter zugesehrieben

wird: denn zu seiner Zeit beginnt jene längere Friedensepoche, während

deren nach Eusebius (h. e. VIII. 1. 2) zahlreiche uud kostbare Kirchen-

bauten entstanden. Auch die Nachricht über den Hau eines Cocmcteriunis

durch Felix I. wäre an sieh unverfänglich**), und ebenso mögen sich unter

den Constitutionen vielleicht einige ächte linden, obwol hier die Controle

besonders schwer ist. Doch trägt z. H noch die Constitution des Felix: hie

*) Ganz willkürlich ist es übrigens, wenn Rossi a. a. 0. S. 96 in F P zu lesen

vorschlägt : (Xystus) sepultus est in coeroetorio ( 'alisti via Appia cum q u a 1 1 u o r ex sex
supradictis: nain diaconi sepulti sunt in coenieterio Priscillae via Appia. Hiermit

wird die von ihm versuchte Ausgleichung der verschiedenen Traditionen in unsern Text

erst hineingetragen.

**) Doch liegt hier eine Verwechselung mit Felix II. vor.
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constituit super sepulcra martyrum missas celebrari die Sprachfarbe einer

späteren Zeit: denn der Ausdruck missa ist vor Ambrosius und Augustinus

nicht nachweisbar.*) Ebenso können alle Nachrichten Uber Basilikeubauten

erst aus nachconstantiniseher Zeit herrllhren. **) Jedenfalls standen bis zur

Mitte des 3. Jahrhunderts dem Verfasser durchaus keine achten, von L

unabhängigen reberlieferungen über Thaten, Anordnungen und Schicksale

der Bischöfe zu Gebote. Noch bei Antares , Cornelius, Lucius, Stephanus

und Felix L sind die Angaben Ober den Mürtyrertod dieser Bischöfe, obwol

sie wie cat. Middl. bestätigt, schon im cat. Leeminus gestanden haben

müssen, theils nachweislich falsch, theils sehr verdächtig. Von dem Mar-

tyrium des Anteros weiss der ältere Katalog noch nichts, trotzdem dass

derselbe von seinem Vorgänger Pontianus an zeitgenössische historische

Notizen bietet; und ebenso unglaubwürdig ist, was weiter von Anteros

berichtet wird : hie gesta martyrum diligenter a notariis exquisivit et in

ecelesia recoiididit; denn hierzu hatte Anteros bei seiner kurzen Amts-

führung gar keine Zeit, und überdies kann von officiellen kirchlichen Auf-

zeichnungen der Märtyreracten schwerlich vor der decianischen Verfolgung

die Rede sein, wie auch die von Cyprian seinem Klerus offenbar als etwas

Neues gegebenen Anweisungen zeigen (ep. 12 vgl. ep. 39). Noch die Nach-

richt bei Fabian: fecit VI (1. VII) subdiacones qui VII notariis imminerent ut

gesta martyrum tideliter colligerent, datirt offenbar die ausgebildeten Ein-

richtungen einer weit späteren Zeit in die erste Hälfte des 3. Jahrb. zurück.

Auch die angeblichen Martyrien des Lucius, Stephanus, Felix finden weder

durch den liberianischen Katalog, noch durch gleichzeitige Nachrichten

Bestätigung. Bei Cornelius ferner ist eine ausdrücklich gegen dessen

Märtyrertod streitende Angabe von L in F gestrichen und durch eine

anderweite Erzählung ersetzt worden. Wie die Worte von L: post hoc

Centumcellis pulsi fl. pulsusj ibi cum gloria dormitionem aeeepit beweisen,

ist Cornelius nicht Märtyrer, sondern nur Confcssor gewesen und auch nicht

in Born, sondern in der Verbannung gestorben. Wenn Cyprian ep. 61

(58 Baluze) und 07 (08 Baluze) ihn an letzterer Stelle doch mit Lucius als

Märtyrer bezeichnet , so ist dies nur nach dem Sprachgebrauche der dama-

ligen Zeit zu verstehen , welche das ehrende Prädicat martyr auch auf die

Confessoren , insbesondere auf die im Gefängnisse oder in der Verbannung

verstorbenen, übertrug. Ueberdies zeigt an der letzteren Stelle auch der

*) Vgl Ambro», ep. 23 ad Marcell. Sermo 24 de quadrages. Augustin senn. i»l

und 237. conc. Karthag. IV (3U8) can. 84. Die Sache Ut weit älter, vgl. ( ypriau ep. 12

(37 Baluze) 39 (34 Kaiuze).

*•) Vgl. Zesteruiann,de basilicis libri III, 8. 144. 160 ff.
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Zusammenhang, dass von einem Märtyrertod des Cornelius nicht die Rede

sein kann. In F ist nun der Zusatz ibi cum gloria dormitionem accepit ab-

sichtlich getilgt, weil der Katalog ihn vielmehr in Horn, beim Marstempel

enthauptet und durch die Matrone Lucina in einer eigenen Krypta neben

dem Coemeterium Calisti in praedio suo bestattet werden lässt Letztere

Nachricht scheint nun auch durch das wiederaufgefundene Grabmal de«

Cornelius bestätigt zu werden, welches sich wirklich in einer eigenen Grotte

unweit des coemeterium Calisti befindet, und die noch vorhandene Grab-

schrift giebt dem Cornelius in der That den Beinamen martyr.*) Die

Krypta des Cornelius hängt allerdings mit der Krypta der Lucina, wie die

Entdeckungen Rossi's gezeigt haben, zusammen; aber dass die Beisetzung

des Leichnams an der bezeichneten Stätte erst später erfolgte, geht unzwei-

deutig aus dem Umstände hervor, dass Cornelius nicht unter den vor und

nach ihm gestorbenen Bischöfen begraben liegt, und zugleich der einzige

Bischof jener Zeit ist, dessen Grnbschrift lateinisch abgefasst ist, während

noch Eutychianus eine griechische Grahschrift hat. Hiermit stimmt, dass er

in dem alten Depositionsverzeichnisse noch fehlt, was schwerlich der Fall

sein konnte, wenn er in Rom gestorben und alsbald in einem der dortigen

Cocmetcrieu begraben worden wäre. Die Versuche, seinen Todestag in den

*) Vgl. Rossi a. a. 0. I. 274 ff. Das Grabgewölbe, dessen ausführliche Beschrei-

bung man bei Rossi saiumt den dazu gehörigen Abbildungen nachsehen kann, ist mit

grösserer Sorgfalt vorbereitet und ausgeführt als andere ; der grössere Aufwand archi-

tektonischer Mittel beweist , dass wir hier ein Ehrengrab vor uns haben , wie es keinem

Bischof jener Zeit wieder zu Theil wurde. Dann aber iuuss der Leichnam ursprünglich

anderwärts beigesetzt Bein, lieber dem (irabstein belindet sich eine Marmorplatte mit

damasianisehen Schriftzligen, deren fragmentarischen Text Rossi mit Hilfe anderer In-

schriften folgendermassen herstellen will (S. 2SS f.)

:

(Aspice descensu extrur]to teneb(ri]s(|. fugatis

[Corneli monumenta vieles t]umulu[umqne] sacratum

(Hoc opus instantis Dajmasi pra|es)tantia fecit

[Esset ut accessus me]lior po[pu]liBq. paratuin

[Auxilium saneti et vjaleas ai fundere puro

[Corde preces Damasus] melior consurgere posset

[Quem non lucis amo]r tenuit mage cura laboris.

CORNELIVS • •MARTYR •/
Der Stein mit der Inschrift Ep ist nach Rossi älter als das

damasianische Epitaph, doch ist die Nische, welche jener Stein schloss, anfangs offen

gewesen, und nach den Schriftztigen in der Abbildung bei Rossi zu schliessen, braucht

der Unterschied im Alter zwischen der Grabsehrift und dem darüber angebrachten

Epitaph kein sehr beträchtlicher zu sein. Links und rechts von dem Grabmal finden

sich die Bilder des Cornelius, Cyprianus (welcho also beide in einer Krypta verehrt

wurden ), Xystus und eines Vierten, dessen Name unleserlich ist, in byzantinischem Stil.
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alten Depositionskatalog hincinzucmcndiren , sind durchaus willkürlich.*)

Auch der Narae der Lucina wird — freilich im Hinblicke auf (Jio crypta

Lucinae ziemlich wohlfeiler Weise — mit der Bestattung heiliger Leich-

name zu oft von der Legende in Verbindung gebracht , als dass auf die be-

treffende Angabe bei F etwas Sicheres zu geben wäre. In der vita des-

selben Cornelius erzählt F vorher, dass sie auch den Leichnam des Paulus

in praedio suo via Ostiensi iuxta locum ubi decollatus est beigesetzt habe,

eine Nachricht, welche eine verdächtige Aehnlichkeit zeigt mit der über

Tod und Bestattung des Cornelius seihst: decollatus est ad templum Martis.

cuius corpus noctu eollegit b. Lucina et sepelivit in crypta iuxta eimeterium

Calisti via Appia in praedio suo. Die besseren Handschriften der jüngeren

Reeension P (cod. Neap. etc.) lassen diesen Zusatz zwar aus, an seiner

ursprünglichen Zugehörigkeit zum felicianischen Texte lässt sich aber nicht

zweifeln. Beidemale finden wir also nicht blos das decollatus est , sondern

auch die Geschäftigkeit der Lucina, den h. Leichnam in praedio suo zu be-

statten : nur dass dort das praedium an der via Ostiensis , hier an der via

Appia gelegen sein soll. Spätere Acten, deren Nachrichten auch in die

jüngere Recension des über Pontificalis übergegangen sind, weisen dann

der Lueina zum dritten Male dieselbe Rolle bei der Bestattung des Mar-

cellus zu , und die Acten des Stephanus (Acta SS. Augusti T. I. p. 1 26 ff.)

wissen von dem coemeterium iL h. der crypta S. Lucinae zu erzählen, dass

Stephan sich „mit allen Christen 44 dorthin begeben habe und auch daselbst (!)

begraben sei, in loco qui appellatur hodie coemeterium Callisti (p. 146 sq.).

Sicher ist nach dem Allen nur, dass Cornelius seit Mitte des 4. Jahrh. bereits

als wirklicher Märtyrer galt, der zu Rom enthauptot worden sein sollte, und

dass schon Damasus die Krypta desselben kunstreich herstellen und mit

Gedenkversen ausschmücken Hess. Möglicherweise war aber nicht lange

vorher erst die Translation seiner (wirklichen oder vermeintlichen) Gebeine

an die Stelle, wo man fortan sein Andenken ehrte, erfolgt Die gemeinsame

Gedächtnissfeier des Cornelius und des Cyprian von Karthago ist wahr:

scheinlich nicht älter: die Nachricht, dass beide an demselben Tage (wenn

auch in verschiedenen Jahren) das Martyrium erlitten (XVIII kl. Oct. oder

14. September) begegnet uns sicher zuerst bei Hieronymus (de vir. illustr.

c. 67) und ging vielleicht erst aus jener gemeinsamen Gedächtnissfeier her-

vor. Da man den Todestag des Cornelius nicht mehr wusste, so feierte man

*) ad XV111 kl. Oct. giebt D: t'ypriani Africae. Romae eelebratnr in Calisti, was

völlig richtig ist. Motnmsen (a. a. 0. S. K33) will nun statt celebratur lesen Corneli;

Kossi (a. a. O. I. 275) verwirft diose Conjectur und schiebt ebenso willkürlich vor

Cypriani Africae ein : Corneli in Calisti.
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»ein Audenken an demselben 14. September, an welchem der mit ihm in

Streit und Streben so eng; verbundene Bischof von Karthago nach zuver-

lässiger, geschichtlicher Kunde geblutet hatte.*) Die Acten des Cornelius

vaus einem cod. Vat. abgedruckt bei Scheies träte a. a, 0. 1. 1 88 ff.) setzen

nicht blos die Erzählung des cat Felieianus, sondern auch schon die Er-

bauung einer Kirche über seiner Krypta bereits voraus, welche nach P erst

unter Leo dem Grossen erfolgte.
,

Nach dem Allen kann die in F bearbeitete Grundschrift (oder Quelle Ii)

schwerlich früher, aber auch nicht wol später als um die Mitte des 5. Jahrb.

entstanden sein. Dieselbe war ein vollständiger Fapstkatalog, der die

Reihe der Bischöfe von Petrus an bis etwa in die Mitte des 5. Jahrb. herab-

führte, und jedenfalls von Liborius an, wahrscheinlich aber schon seit der

diocletianischen Verfolgung auf selbständiger und authentischer Ueberliefe-

rung beruht.

Diese Quelle ist nun aber keine andere , als der c a t a 1. L e o n i n u s

,

den wir bereits als Quelle des veroueser Textes und der Kataloge aus der

Zeit des Hormisda kennen lernten. Derselbe ist ebenso wie L stückweise

entstanden. Am Schlüsse der vita von Sixtus HI., bis zu welchem die

Depositionstage regelmässig aufgeführt werden, findet sich in einigen Hand-

schriften von P die Notiz : a motte Silvestri usque ad hunc primum Leonem

sunt anni nonagenta novem, menses quinque dies viginri sex, welche Summe
allerdings um ein paar Jahre zu klein ist. Diese Notiz fehlt zwar in unsern

Handschriften von F, kann aber unmöglich aus der Luft gegriffen sein , und

weist darauf hin, dass der in F P zu Grunde liegende Katalog ursprünglich

bis zum Tode Silvesters, die Fortsetzung bis zum Tode Sixtus' III. ging.

Hiermit stimmt, dass wir in cod. Vat. 4 , der auch sonst manche ältere Les-

arten aufbewahrt, eine ähnliche Notiz am Schlüsse der vita von Miltiades

lesen: a saneto Petro usque ad S. Silvcstrum anni CG [1. CCC] m. X d. XII.

Die Rechnung kommt hier nur heraus, wenn man als Endtermin nicht den

Anfang, sondern ebenfalls das Ende des Episkopats von Silvester annimmt.

Auch dem ersten Katalog Mabillons lag aber eine Quelle zu Grunde, welche

ursprünglich bis Silvester ging, wie die Notiz am Schlüsse des Katalogs

bezeugt ab apostolica sede Petri apostoli usque ordinatione saneti Silvestri

anni CCLV1I.

•) XVIII kl. Ott. haben mit F'» auch die codd. Reg. Flor. 1. 2 bei Holsten. Veron.

Lucc. u. a.; XVII kl. Oct. F"bel
; dieZifter in V VII kl. .Septin Neap. Leyd. Voss. u. öo„

VIII kl. Sept. cod. 3. 4. 5. I». 7 bei Paust, Vat. L) etc. gehört zu Lucius, und ist nur irr-

thiüulich bei Cornelius wiederholt. Vat. 3 hat VIII kl. Oct
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Der felicianischeKatalogistalsoaus einer Zusammen-
arbeitung de« liberianischen und des leoniuischen hervor-

gegangen.
Eine weitere Bestätigung dieses Resultates erhalten wir, wenn wir die

Angaben des felieiauisehen Textes mit den älteren Katalogen aus der Zeit

des Hormisda, Sieip. Middl. Mab. 1. 2 Montf. Bodl. vergleichen.

Auf eine zweite Quelle neben L weist schon die in der Anordnung der

ersten Nachfolger des Petrus getroffene Aenderung hin. Der Felieianus

gleicht nämlich die Ordnung von L Linus, Clemens, Cletus, Auacletus mit

der aus Iren., Kusel), und Hieron. bekannten, aber auch in den eben er-

wähnten Katalogen Uberlieferten Reihenfolge Linus, Cletus, Clemens da-

durch aus, dass er den Clemens /wischen Cletus und Anacletus einschiebt,

ohne sich Übrigens die Mühe zu nehmen, die durch diese Umstellung

unpassend gewordenen Consulatsangaben von L zu ändern. Denn dass F

die von ihm selbst gebotene Ordnung nicht etwa in seiner zweiten Quelle,

dem catal. Leouinus, fand, geht schon daraus hervor, dass die Kataloge aus

der Zeit des Hormisda insgesammt einen von Cletus noch verschiedenen

Auacletus oder Auencletus, ebensowenig wie noch mehrere ältere Martyro-

logien, das kleine römische und der ächte Ado, kennen. Hiermit stimmt

aber weiter auch der gewiss nicht zufällige Umstand, dass unter den älteren

römischen Bischöfen bis Telesphorus, Anacletus der einzige ist, den der

Felieianus nicht als Märtyrer aufführt, offenbar nur darum, weil er ihn in

seiner zweiten, den Märtyrertod der betreffenden Bischöfe anmerkenden

Quelle nicht fand, und Gewissenhaftigkeit genug besass, ihn nicht auf eigne

Hand zum Märtyrer zu ereiren. Auch Optatus und Augustinus wissen, wie

früher bemerkt wurde, von der Verdoppelung der Person noch nichts.

Der Text von F beruht also hier lediglich auf Combination des catalogus

Leoninus mit dem Liberianus, wogegen die Kataloge Sicip. Middl. Mab. t. 2

Montf. Bodl. noch den ursprünglichen Text des Leoninus bewahrt haben,

also wie sich jetzt auch aus inneren Gründen ergiebt, früher abgezweigt

sind, als unser F aus der Verschmelzung seiner Quellen A und B, oder des

Liberianus und des Leoninus entstand. In denselben mit F auf den catal.

Leoninus als gemeinsame Quelle zurückweisenden Katalogen, aber auch in

cod. U , der den Cletus und Anaclet schon kennt und in den besten Hand-

schriften von P (N'eap. c. 2. 3. 5. 6. 7 Pal. u.s.w.) steht ferner Anicetus noch

richtig vor Pius, während er in unsern codd. von F (und in cod. Veron.)

demselben wie in L vorangeht, wie auch mehrere nach F durchcorrigirte

Codd. von P (namentlich cod. Bern. 1 OS [c. 4 bei Pabstj) ordnen. *) Der catal.

•) cud. 4 giebt dem Pias die (liberianischen) Ziffern Aniceta. In einer ganzen
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Lc minus bot also nicht die Ordnung des Liberianus, sondern wie Irenaus,

Eusebios, Hieronymus die richtige Reihenfolge, Pius vor Anicetus. Der

Urtext von F wird dann dieselbe Anordnung befolgt, aber daneben auch

die Umstellung in L bemerklich gemacht haben,*) und diese drang von hier

aus in manchen Abschriften, zu denen auch die gemeinsame Quelle unserer

Codd. gehörte, in den Text, ebenso wie letzteres auch in verschiedenen

Handschriften von P, zu denen namentlich auch die im cod. Veron. benutzte

gehörte, nachweislich der Fall war. Aber auch die Voranstellung des

Anteros vor Pontianus beruht, wie wir oben gesehen haben, nicht auf einem

Schreibfehler bei F, sondern auf einer relativ filteren Ueberlieferung , da

auch der von F völlig unabhängige Synkellos dieselbe Anordnung befolgt,

weun er gleich daneben die richtige, als Ueberlieferung „Einiger" erwähnt.

Die Kataloge Sicip. Middl. Mab. 1. 2 Montf. Bodl. wissen von derselben

freilich ebensowenig als cod. Veron. und die ältesten aus correcteren

Exemplaren von F geflossenen codd. von P; doch bleibt auch hier eine

ähnliche Annahme wie im vorher besprochenen Falle im Bereiche der

Möglichkeit.**)

Zuverlässiger als in dem letztgenannten Falle können wir wieder die

Abhängigkeit des felicianischen Papstbuchs vom Leoninus bei den Ziffern

für eine Reihe älterer Bischöfe eonstatiren. Wir geben zunächst den

leoninischen Katalog, sowie er mit Hilfe einerseits der Kataloge Sicip.

Middl. Mab. 1. 2 Montf. Bodl. und des cod. Veron., andererseits des Textes

von F P noch kritisch hergestellt werden kann.

CatnlogUS Leoninus

Petrus ann. XXV in. II d. III

Linus ann. XI m. III d. XII

d. II Bodl. . . . om. d. [ut Semper] Montf. . . . ann.

XX m. II d. III Mab. 1 . . . ann. XXV m. 1

d. Villi Lib.

d. XVII Bodl. ... ann. XII in. IUI d. XII

Lib. ... ann. XII in. III d. XII Veron. ... m.

Vd. XII Mab. 2 .... ann. XIII m. VI Montf.

Gruppe jüngerer Texte, als deren bester Repräsentant cod. Vat. 19 (bei Vignoli» be-

zeichnet werden muss, ist zwar die richtige Ordnung hergestellt, aber Pius erhält die

Ziffern von Anicet, Anicet die von Pius.

•) Also ähnlich wie z. B. Synkellos dies hinsichtlich der Auitsjahre Zephyrin's und

der Ordnung des Pontianus und Anteros gethan hat.

•*) Im Felicianus arcliotypus wäre dann nach einem Exemplar des Leoninus die

andere Tradition Uber Anten» und Pontianus erwähnt gewesen, nn<l hieraus in einigen

Handschriften von F die Umstellung vorgenommen, in andern unterlassen worden.
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Cletna ann. XII m. I d. II

( Jemen» ann. Villi m. I iL X . . . .

Evare8tuaann.YIlIliu.Xd.il. . .

Alexander ann. XII in. VII d. II

Xyatus ann. X m. 11 d. I

Teleaphorua ann. XI m. 1 d. XXI . . .

Hyginus ann. IUI in. III d. I

- 1 ti,Jl < JS

Piaa (Osi.is) ann. XVI III in. IUI d. III

Anieitus ann. XI in. Uli d. III . . .

Soter anu. Villi DL II d. XXI . . .

Eleuther ann. XV ui. III d. II ...
Victor ann. XV in. III d. X . . . .

Zepherinua ann. XVIII m. VI d. X . .

Calistna anu. V in. X d. X

d. VI F"h«> .... d. XI F rr P . . . d. VIII F b ...

d.XVIIUBodl aun. VI u. I d. 11 MIddL

Lib ann. VII tu. I d. XX Veron. . . . ann.

Villi in. II d.V Mab. 2 (Ziffern de» Clemens).

m. II d. X F P Bodl. ... in. X d. 1 Mab. 1 ...

in. XI d. XII Lib ann. XI d. X Veron.

... ann. VI m. I d. XU (cum nunieria ( leti)

Mab. 2.

ann. V1U tu. X d. U Mab. 1 ... ann. XIII in.

VU d. II Lib. . . . ann. XVII m. VII d. II

Veron. ... ann. X1III m. III d. Xll Mab. 2.

d. XI Mab. 1 ... in. V1U d. U MIddL« ....

ann. VU in. U d. I Lib. ... ann. VII ni. VI

d. VI Mab. 2 ... d. XI F 1
' .... ann.X in. VII

d. II Bodl. P ... d. XI ¥*'.

tu. 1 d. 1 Mab. I . . . in. 111 d. U Bodl. . . . in.

III d. XXI Lib. ... ann. XXV m. II d. 1 (nun

nuineris Petri | Mab. '2.

in. II Veron. ... m. III F P Bodl. ... in. III

d. XXVI Mab. 2 ...in. 111 d. III Utk

d. VI T" ... d. IUI P ... d. III P* .... ann

II m. 11 d. I Sieip. Middl.» ... aun. III m. II

d. 1 Middl * ... ann. VI iu. III d. IUI Mab. 2

... ann. XU m. III d.VI IJb ann.X m. III

d. VII Veron.

oiu. m. Montf. — in. — d. XI Sicip. ... ann.

XVI II d. XI Middl.*. . . . ann. XVU d. XI Middl.

'

.. . ann. XVI II m. Uli d. XXI Veron d. III

Fr ... ann. XX in. IUI d. XXI Lib.

d. II Mab. I ... ui. III d. III Middl.«... ann.

VU1I in. IUI oiu. d. Veron oin. Anieituiu

Bodl.

m. VI d. XXI F'> P .... ann. VIII in. II d.

XXI Veron. ... ann. VIII iu. VI iL XXI V"
...ann. XIUl m.V d. II Mab. 2 ...ann Villi

m. III d. 11 Üb.

m. II Middl. 1
. . . ann. V m. X d. XXII Mab. 2.

m.Ud.X Middl.« ... m. IUI Montf. ... ann.X

in. UI d. X Middl.« ... anu. X m. 11 d. X F P
.... ann. Villi iu. 11 d. X Lib.

d. V Mab. 2 ... Di. VU d. X Mab. 1 ... m. III

d.X Veron. ... ann. XVII m. VI d.X Middl.«

... ann. XVI Middl.* ... ann. VU in. VI d. X
¥' ... ann. VIII m. VII d. X F ,,c P ... om.

Zepherinum Bodl.

in. XI d. X Veron. . .. ui. II ilX Mab. 2 Lib.

. . . in. II d. XI F r
. . . auu. VI in. X d. X

8
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Orbanus ann. Villi m. Id.II.

Pontianus ann. VII m. X d. XXII .

Anteroi m. I ± XV Uli

Fabiaims ann. XUII m. I d. X ...

Cornelius ann. II ui. III d. X .

Lucius ann. III in. VIII d. X .

Stephanus ann. VI m. V d. V

Xistus ann. I m. X d. XXVI

Dionisius ann. VIII ui. V d. IUI . . .

Felix ann. IUI in. I d. XXV.

Lutychianus ann. I ui. I d. II . . . .

(iaius ann. XI ni. IUI d. XII . . . .

Marcellus auu. 1 ui. IUI d. XII . . .

Mab. 1 Montf. (om. d.) ... ann. VI tn. II d. X
Bodl. P...&XIF*.
ann. VIII Middl.* . . . ann. VII Middl.« . .

.

ann. IUI in. X d. XII F b Bodl. P ann.

UI F" ... ann. VIII m. XI d. XII Lib.

d. II Mab. I ... ann. VI m. X d. XXI Middl.«

... ann. V ni. II d. VII Lib ann. V m. II

d. XXI Veron. ... ann. Villi [VUI F'J ni. V
d. II F P Mab. 2 ... m. X Bodl.

d. XII Mab. I . . . d. X Üb. . . . ann. 1 m. 1

d. XVII Middl.« . . . d. XVI MiddL« . . . ann.

XU m. I d. XVUII Veron. ... ann. XU Eu-
tych. ... ann. XII m. I d. XII F b P Bodl

ann. XI m. I d. XII F" . . . d. X Mab. 2.

nonnulli Anterotem ante Pontianum ponunt

Syncell. Sic et F.

d.XI FP .... in. II d.X Sicip. Middl.« Mab. I

. . . in. IUI Montf. . . . ann. XIII tu. 1 d. X
Middl.« Veron.

oui. d. Mab. 1 Montf. ... m. III d. UI Bodl

in. II d. X Middl.« . . . m. U d. III P Mab. 2 . .

.

ann. I in. U d. UI F.

m. VII Montf. ... m. VI d. X Middl.« ... iu.

III d. III Mab. 2 F P ... ann. IUI m. VIII

d. X Sicip d. III Mab. 1 ... ann. IUI in.

VII d. X Middl.« ... om Lucium Bodl.

m. V d. U F [sed F' ann. V) P Bodl m.

II d V Veron ni. I d. II Mab. 1 ... aun.

XI m. V Montf. ... ann. IUI ni. II d. XXI
Lib. ... om. numerum Mab. 2.

d. XVI Middl.« . . . d. XVII Middl.« . . . . d.

XXII Veron. . . . d. XXIII P Bodl d.

XXUII F ... in. I om. d. Mab. 1 ... ann. VII

( om. in. et d.) Montf. ann. II m.XI d. VI
Lib.

om. d. Mab. 1 Montf. ... m. II d. IUI Lib

ann. VII m. V d. III Middl.« .... ann. VI m.
V d. I Mab. 2 ... ann. VI m. II d. IIU F [sed

F' ann. V] P Bodl.

d. X Mab. 1 . . . in. II Montf. m. III d.

XXV F P ... d. XXVI Bodl ann. V m.

XI d. XXV Lib.

d. 1 F P . . . om. d. Mab. 1 . . . ann. VIU m. XI
d. IU Lib. ... ann. Villi in. Villi Montf.

d. VII Lib. ... d. Villi Veron. ... om. d.

Mab. 1 Montf. ... m. III d. XV Middl.«

om. d.Mab. I ... om. m. ©t d. Montf. ... ann. I

m. VII [VI] d. XX Lib. ... ann. V. m. VII
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[VI cod. 1. 2] d.XXI P Veron. ... ann. Villi

in. IUI d. XVI (XVII Bodl.] Mab. 2 Bodl.

(cum numeris Marcellini Fclieianis] ann. VIII

I

om. in. et d. Montf. ... ann. IUI F.

Euebiltl in. VI d. III d. II Middl.« ... in. IUI d. XVI Mb. ... ann.

VI in. I d. III F r P Verun. Mab. 2 Bodl. ...

ann. VI Eutych. ... ann. VII m. I d. III F «"

— oin. numermii Mab. t Montt'.

Meltiades ann. III ni. d. — ann. III Middl.« .... ann. IUI in. VII Montf.

... ann. III in. VI d. VIII F" Lib. ... d. VII

F'... in. IUI d. VIII F«.

Silvester ann. XXlil in. X d. XI . . . . om. d. Mab. 1 ... ann. XXII Middl.« Vcron.

... ann. XXX 111 Montf. ... ann. XXI in. XI

Lib. (oiu. d.)

Marcus ann. II in. d. XX d. X Mab. 2 ... in. 1 d. XX Mab. 1 ... om. in.

et d. F Bodl. (iraeci ... ann. — m. VIII d.

XX üb om. d. Montf. ... ann. II m. VIII

d. XX P Veron.

Julius ann. XV m. 11 .1. VII d. VIII Mab. 1 .... d. VI P ... d. X Mab. 2

... om. d. Bodl. . . . in. I d. XI Lib. ... in. 1

om. d. F ... ann. XVII in. IUI Montf. (cum

numeris Uieronymi).

Liberius ann. VI m. IUI d. VIII . . . . d. Villi Middl.« . . . m. UI d. VIII Middl.« . .

.

ni. IU d. IUI F'- P Bodl. ... d. III F r ... m
"

; *n
VI d. IUI Mab. 2 ... ann. V in. IU d. III Fr

.

Felix ann. I ann. — in. — d.l Mab. I ... ann. I m. IU d. II

P Veron. ... ann. III F (om. m. et d.) ... om.

niiniemm Middl. Mab. 2.

Uauiaan« ann. XVIII in. III «1. XI . . . d. XXII Mab. 2 .... ann. XVII m. III d. XI

Middl.' F ... ann. XV in. — d. Bodl....

Siricius ann. XV in. *- d. — ann. XV d. XXI Sicip. (diebns Anastasii) . ..

d. XV F.

Anastasius ann. III d. XXI d. XXIHI Veron. P . . . d. X Mab. 2 Bodl. F

. . . om. d. Sicip,

Innocentius ann. XV m. II d. XXI . . . d. XXII Sicip. Veron. ... m. I d. XXI Mab. 2

Bodl. F ... ann. XVI m.l d.XXI Middl.« ....

ann. XVII m. U d. XXI Middl.«

Zosinius ann. VI m. Villi d. XVIUI . . d. XXIIII Veron. . . . in. VIII d. XVII1I Middl.«

... in. VII Middl.« .... ann. I in. III d. XV
Bodl d. XI Mab. 2 P ... m. II d. XI F.

Bonifatius ann. IU ni. VIII d. VIII . . . d. V F I. XVIUI Middl « . . . ann. II

in. VIII d. XVIUI Middl.« . . . ann. III m.

Villi d. VI Mab. 2 Bodl. ...

CaDlcBtinus ann. VIII ni. X d. XVII . . d. XVIUI Sicip d. XVI Mab. 2 m. XI

d. XVIUI Middl ann. VII m. X d. XVI
F... ann. III n. X d. XVII Bodl.

Sixtna ann. VIII ui. - d. XVIUI . . . d.XX Middl. ... d. XVII Mab. 2 .... ann. VII

d. XVIII F ... ann. VI m.III d. XVIUI Bodl.
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Als Grundlage der weiteren Untersuchung diene zunächst folgende

Zusammenstellung der Rata

catalogiiB Liherianus inerony uius caiaiogi iiraeii

Petrus ann. XXV m. 1 d. Villi ann. XXV ann. XXV
Linus ann. Xll m. Uli d. XII ann. XI ann. XII

Clemens ann. Villi m. XI d. XII
\

Cletus ann. XII ann. II

Cletus ann. VI m. II d. X 1 Clemens ann. Villi ann. Villi

Anaclitus ann. XII in. X d. III fehlt fehlt

Aristus ann. XIII in. VII d. II Evarestus ann. Villi ann. Villi

Alexander ann. VII in. II d. 1 ann. X anu. Xll

Sixtus ann. X m. III d. XXI Xystus ann. X ann. Villi

TelcBphorus ann. XI ui. HI d. HI ann. XI ann. X
Hyginus ann. XII in. III d. VI ann. IUI ann. IUI

Anicitus [ann. IUI in. IUI d. III] Pius ann. XV ann. XV
Pius ann. XX [1. XVI] DL 1111 d. XXI Anicetus ann. XI anu. XI

Soter ann. VIUI in. III d. II ann. VIII ann. VIUI

Eleuther [ann. XV ni. VI d. V) ann. XV ann. XV
Victor ann. Villi m. II d. X ann. X ann. XII

Zephyrinus ann. [XV1I11 m. Vll d.X] [ann. XVU1] ann. XVIU
Callistus ann. V m. II d. X ann. V ann. VUI
Urbanus ann. VIII m. XI d. XU ann. Villi ann. VII

Wie wir bereits oben bei der Untersuchung des von Hieronymus be-

nutzten Papstkatalogs bemerkten, so stimmen in F die für die Bischöfe vou

Petrus bis Urban angesetzten Jahre beinahe durchgängig mit Hieronymus

gegen den cat. Liberianus Uberein. Ganz derselbe Fall tritt aber auch bei

den älteren Katalogen aus der Zeit des Hormisda ein, mit deren Hilfe wir

den leoninischen Text wieder hergestellt haben.

Auch wenn wir bei L die Umstellung der Ziffern bei Hyginus und Auicet

nicht in Anschlag bringen, bei Pius die richtige Zahl XVI statt XX her-

stellen, Elcutherus mit XV7

,
Zephyrin mit X Villi Jahren veranschlagen, «»

bleibt die Thatsaehe stehn , dass in den Ziffern für die Jahre bei F nicht L,

sondern der von Hieronymus aufbewahrte Katalog und zwar auch in seinen

von der Kirchengeschichte des Eusehios abweichenden Angaben zu Gründe

liegt So bei Linus, Cletus, Evarest, Alexander, Anicetus, Victor, aber auch

bei Zephyrinus und Urban, denn dort muss ann. XVIII, hier ann. MH W

dem Urtexte von F gestanden haben. Hei Petrus, Clemens, Xystus, Tele»-

phorus, Hyginus (wenn man dem vorauszusetzenden Grundtexte für L folgt)

und Elcutherus stimmen L und Hicron. mit einander überein. Desgleichen

bei Callistus, wo die römische Handschrift von F ebenfalls aun. V bietet, ur-

sprünglich aber ann. VI gestanden haben muss. Auch bei Soter schwanken

die Handschriften von F selbst, F" P haben ann. Villi wie L, F" haben ann. VIII

wie Hieron., doch scheint allerdings ann. Villi auch in F die ursprüngliche,
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catalogus Leoninus

ann. XXV m. II d. III

ann. XI in. III d. XII

ann. XII m. I d. II

ann. Villi m. I d. X
fehlt

ann. Villi n». X d. II

ann. XII HL VII d. II

ann. X m. II d. I

ann. XI in. I (III) d. XXI
ann. IUI (III) dl III d. I

ann. XVIII in. III d. in [iu. — d. XI]

ann. XI in. IUI d. III

ann. Villi m. II d. XXI
ann. XV m. III d. II

ann. X [XV] m. III [II] d. X
ann. Villi in. VII (VI) d.X
ann. V m. X d. X
ann. Villi m. I d. II

eatalogua Felicianus

ann. XXV m. II d. III

ann. XI in. III <L XII

ann. XII m. I d. XI [Fh VIII]

ann. Villi [VIII P>] m. II d. X
ann. XII in. X d. III

ann. Villi dl X d. II

ann. X ni. VII [tu. VI F' ] d. XI [1. II]

ann. X DL II d. 1

ann. XI in. III d. XXI
ann. IUI m. III d. III |F" d. VI]

AnicetuB ann. XI in. IUI d. III

Pins ann. XVII1I [XVIII F*] m. IUI d. III

ann. Villi [F" VIII] DL VI d. XXI
ann. XV m. III d. 11

ann. VIII [F' VII, 1. XVIII] in. VII |F' VI] d. X
ann. X m. II d. X
ann. VI [F* V] m. II d. XI [1. X]

ann. IUI [F- III] m. X-d. XII

nur in VIII depravirte Lesart zu sein; bei Pius, wo übrigens auch unsere

jetzigen Handschriften differiren, weicht F sowohl von L als von Hieron. ab.

Mit L gegen Hieron. geht also F in den Ziffern für die Jahre nur bei Sotcr;

ausserdem nimmt er bei Anacletus, den Hicron. nicht kennt, die Zahl XII

aus L. Dennoch aber hat F den Hieronymus sicher nicht direct benutzt,

höchstens könnten einige Ziffern wie bei Alexander und Victor nachträglich

nach Hieron. emendirt sein. Denn bei den folgenden Bisehöfen von Pontianus

anbricht plötzlich die bisherige Uebercinstimmung ab. Vielmehr ist auch hier

die Verwandtschaft mit Hieron. durch den leoninischen Katalog ver-

mittelt. Denn ganz dieselben Erscheinungen wie in F begegnen uns auch

in den Katalogen Sieip. Middl. Mab. 1.2 Montf. Bodl., welche wie anderwärts

so auch hier mit F auf eine gemeinsame Quelle zurückweisen. Man müsstc

also entweder annehmeu, dass zwar nicht jene Kataloge selbst, aber deren

mit unserm F gemeinsame Urschrift in ihrem ältern Theil nach Hieronymus

corrigirt wäre, oder man hat auf eine für Hieronymus und den
Leoninus gemeinsame Quelle zurückzusehliessen , eine Hypothese,

welche angesichts des früher gefundenen Resultats Über die Quellen des

Hieronymus schwerlich allzugewagt sein möchte. Wir nehmen also an, dass

das älteste Stück des Catal. Leoninus, ein Katalog der nach dem Obigen bis

zum Amtsantritt oder auch bis zum Tode Silvesters ging, mit dem von

Hieronymus für seine Bearbeitung der eusebianischen Chronik benutzten
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Papstverzeiehnisse identisch war. Ein ganz ähnliches Verhältniss findet

zwischen dem Lconinus und dem Kataloge des griechischen Chronisten statt,

der für das chronogr. syutomon, Nikephoros und Theophanes als Quelle

diente. Dieser Katalog beruht bis zur diocletianisehen Verfolgung, wenig-

stens seiner Grundlage nach, auf einer älteren, sei bständ igen Ueberlieferungc

und ist bis dahin nur hie und da nach Cat. Leon, eorrigirt; von da an aber

ist er bis Mitte des ü. Jahrb., um welche Zeit der Lconinus schloss. aus

diesem letzteren geschöpft. Der Leoninus oder doch seine Quelle war ur-

sprünglich griechisch geschrieben, wie auch abgesehen von seiner Benutzung

durch griechische Chronographen noch aus anderweiten Spuren hervorgellt,

namentlich aus dem Namen Osius für Pius, der uns im ersten Kataloge Ma-

billons , einem der ältesten und besten Zeugen der Gruppe von Katalogen

aus der Zeit des Hormisda noch erhalten ist. Auch sonst finden sich noch

manche Abweichungen von L in den Namen, welche auf ein griechisches

Original wenigstens was die Zeit bis Silvester anlangt, zurückgehn, so Eva-

ristus oder Evarestus \EvitQf<ttog), bei Leon, für Aristus ("AQtarog), Xistua

oder Xystus für Sixtus (bei Sixtus I und II, aber bei dem dritten Bischof

dieses Namens meist Sixtus), Iginus, Yginus, Ygenus, Uiginus(d.h/ry#««voV)

für Higinus, Calistus oder Callistus (KüXXiGjog) für Calixtus, vielleicht auch

Melciades, Melciadis, Milciadis, Melchiades (MfAxtd^c) für Miltiades, doch

ist diese Variante wahrscheinlich auf latein. Boden entstanden; Miltiades

hat auch der Brief Constantins bei Ens. H. E. X, 5, ebenso Chronogr. synt.

Theophan., Xiceph., Hieron. u. A. m. — Ein Späterer setzte den alten, auch

von Hieron. benutzten Katalog aus der Zeit des Silvester oder Marcus bis

zum Tode Sixtus III. fort; aus dieser Eortsetzung, dem eatal. Leoninus, gingen

die Kataloge aus der Zeit de« Hormisda, die Urschrift des Felicianus sowie

endlich die griechischen Listen des xQovoYQa(P€^ov Gvvvofiov, des Nikephoros

und Theophanes (letztere von der diocletianischen Verfolgung an) hervor.

Der Cat. Leoninus hat schon von Petrus an Angaben für Monate und Tage

enthalten. Für die späteren Bischöfe (von Pontianus oder schon von Callistus

an) enthielt sie auch schon der alte Katalog aus der Zeit Silvesters, wie die

Textgestalt bei Hieronymus zeigt. Die Zittern des Leon, sind im Ganzen und

Grossen in den Katalogen aus der Zeit des Hormisda am reinsten bewahrt.

Für die Bischöfe von Petrus bis Zephyrinus gehen nun die Ziffern zwar

nicht für die Jahre, wol aber für die Monate und Tage nicht blos bei F.

sondern wie Sicip. Middl. Mab. 1. 2. Montf. Bodl. zeigen, bereits im Leoninus

jedenfalls auf die liberianische Ceberliefcrung, sei es nun auf den Liberianus

selbst, oder auf eine mit demselben aus gemeinsamer Quelle geflossene

Urkunde zurück. Nun hat aber F dem Clemens die Monate und Tage

von Cletus gegeben (in. II d. X FP Bodl.; m. 1 d. X Leon.), was mit der
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verschiedenen Ordnung beider in Lib. und Leon, zusammenzuhängen

scheint. Anacletus , der in Leon, fehlte , erhält bei F die Ziffern aus L

;

dieselben Ziffern für Monate ued Tage standen aber in Leon, bei Evarest.

In Folge dessen rückten nun alle Angaben in Leon, um je einen Bischof

hinauf: Alexander erhält Monate und Tage von Evarest, Xistus von

Alexander, Telesphorus von Xistus. Hei Hyginus stimmen zwar F cr und

L wieder zusammen (m. III d. VI), aber ursprünglich standen hier in

Leon, sicher die Ziffern von Telesphorus m. III d. III, wie F b wirklich noch

bietet. Die alten Kataloge haben in. III [oder II] d. I (cod. Veron.

d. VII). Bei Pius und Anicetus hat F beidemale m. IUI d. III, wie das

zweitemal auch bei Leon, ursprünglich gestanden haben muss, aber auch

an erster Stelle ausser FP noch Mab. 1. 2 Bodl. lesen. (Die liberian.

Ziffer für Hyginus ist m. III d. VI, woraus die Angabe von Sicip. Middl.

m. — d. XI bei Pius verderbt sein könnte.) Die Wiederholung derselben

Ziffern ist sicher ein Versehen. Es sind dies die ursprünglich liberianischen

Ziffern für Anicetus (c. 4 bei Pabst liest m. IUI d. IUI); das Zusammen-
treffen bei Anicet aber erklärt sich aus der Herstellung der richtigen

Ordnung in Leon. Soter erhält wieder die Ziffern von Pius, die Monate sind

verderbt fm. VII F b
, m. VI F", m. II die alten Kataloge, m. IUI L, m. III

c. 3. 4), die Tage stimmen; Eleutherus die von Soter (m. IU d. II). Bei

Victor stimmen sie wieder zusammen (m. II d. X LFP Middl.' m. III d. X
Sicip. Mab. 1. 2. Middl. 2 Veron., m. nil Montf.), die Ziffern des Eleutherus

sind also in Leon, übersprungen
;
desgleichen stimmen sie bei Zephyrinus,

wo ursprünglich in L m. VII d. X (so auch c. 3. 4 bei Pabst) gestanden

haben muss [m. VI Sicip. Middl. Mab. 2. Montf. F r
ist verderbt; m. VII Mab 1.

F be P; m. III Veron.]. Aber auch bei Linus, wo Lib. m. Uli d. XII, Leon,

m. III d. XII hat, sind bei einem von beiden die Monate verschrieben. Nur

bei Petrus (m. I d. Villi Lib. m. II d. III Leon.) und bei Cletus (m. II d. X
Lib., m.I d. II Leon. [d. VIII F b

; d. XI F"P Veron.]) finden sich erheblichere

Abweichungen : für letzteren hätte man in Leon, die liberianischen Ziffern

des Clemens (m. XI d. XII) erwartet.

Den Monaten und Tagen der älteren Bischöfe liegt in Leon, dieselbe

Liste wie in Lib. zu Grunde, und zwar jedenfalls ein Katalog, welcher

den Anicetus vor Pius stellte, ja, wol auch die Ordnung von L „Cletus,

Clemens, Anacletus" enthielt, d. h. wahrscheinlich keine andere Urkunde

als unser Liberianus selbst, in theilweise vielleicht noch correctercr Gestalt.

In dem benutzten Exemplare von L muss wenigstens Zephyrinus sich ge-

funden haben, wahrscheinlich auch Anicetus, wogegen Eleutherus auch hier

wol fehlte. Aber Lib. hat lediglich als Nebenquellc gedient, und ist wol

nur zur Ergänzung der für die älteren Päpste in der von Leon, benutzten
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Quelle noch fehlenden Ziffern für die Monate und Tage herbeigezogen.

Stärker benutzt ist Lib. erst von dem Urheber der Reccnsion von 530,

welcher die Texte von Lib. und Leon, zusammenarbeitete. Derselbe hat

nicht nur den Anencletus mit seinen liberianischen Ziffern ergänzt, sondern

wie es scheint auch sonst noch mehrmals nach L corrigirt.

Zusammenstellung der Kataloge

catttlojjus Liberianus Hieronymus cat . Graeci

Callistus ann. V m. II tl. X ann. V ann. VIII

L'rbanus ann. VIII m. XI d. XII ann. Villi ann. VII

Pontianus ann. V m. II d. VII anu. V ann. III

Anteros
* a V t t m m *l 1

mens. I d. X |1. XII] mens. I] mens. I

ann. XUII in. I d. X ann. XIII ann. XII

Cornelius ann. II m. III d. X ann. II ann. II (III)

LUCIUS ann III m VIII A Vnun« in in. * in u. .v mono VIII an ii. 11

Stephanus ann. IUI [1. III] m. II d. XXI ann. III ann. II

Xystus (Sixtus) ann. II m. XI d. VI ann. XI ann. Villi

rtinnvainaDionysius ann VIII (1 VHIIlm II Fl Vld IITTau ii. > in n» v i 1 1 1 j
in. 1 1 [i. >

j
1 1. 1 1 1

1

ann Villiann. » 1111 ann VIIIann. »in

r enx ann V m XI il XXVHIHI* V III. AI U. AA T ,nn V unn V
r.ui} cnianus *nn VITT m VT A TT1.Ulli. ¥ Iii Kl. -\ 1 1.. iii mnnd VITTnicns. V Iii mono VIIImens, viu
OfkiiiiBlim 'ja ann XII m IUI d VII fl VI]tili 1J • II IUt J III U« * A ä Iis » J ann XVMI II. .\ » ann XVann. A v

\A n rr'iil 1 i n II & ann VIII m III d XXVItll II* > i l 1 III« III 1 1 , .\ ,\ V Ann VIT TT(Ulli, V 11 Ii icnii

Marcellus ann. I m. VII [VI] d. XX fehlt ann. II

mnnti TUT n* XVIIllUilS* 1111 U» Ali mens. VII ann Tann. i

Miltiades ann. III m. VI d. VIII ann. IUI ann. IUI

Silvester ann. XXI m. XI ann. XXII ann. XXIII

Marcus mens. VIII d. XX mens. VIII ann. II

Julius ann. XV m. I [1. II] d. XI [1. V1J ann.XVIm.IUI ann. XV

Liborius [ann. VI] ann. VI

Felix ann. I

Damasus ann. XVIII

Siricius ann. XV
Anastasius — ann. III

Innocentius ann. XV
Zosimus ann. VIII

BonifachM ann. IUI

Cuelcstinus nan. X
Sixtus ann. VIII

Digitized by Google



— 137 —

Von Callistus oder Urban an wird das Verhältnis* ein anderes. Der

cat Leon, gibt hier einen Text, welcher in den Ziffern für Jahre, Monate

und Tage von den» aller andern Zeugen erheblich abweicht

von Callistus bis Sixtus III.

catalogus Leoninus

ann. V m. X d. X
Villi m. I d. II

i. VII m. X d. XXII

mens I d. XVI11I

ann. XIIII [XIII] m. I [Hl d. X
ann. n m. III d. X
ann. III [IIII] m. VIII d. X
ann. VI m. V d. V
ann. Im.Xd. XXVI
ann. VIII in. V d. IUI

IIII m. I d. XXV
I m. I d. II

XI m. HD d. XII

fehlt

I m. IUI d. XII

VI d. III

ann. IIII

ann. XXIII m. X d. XI

j ann. II m. — d. XX

I
mens. VIII

l
ann. XV m. II d. VII

t ann. XVII m. IUI

VI m. IIII d. VIII

1

XVIII m. III d. XI

ann. XV
ann. III d. XXI

XV m. II d. XXI
VII m. Villi d. XV11I1

III in. VIII d. VIII

ann. VIUI m. X d. XVII

ann. Vin m. — d. XVUU

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

ann.

Felicianiu. *)

V [VI PI m. U d. XI [I. X mit P]

IIII [III] m. X d. XII

VIII [VHH.F* P] m. V d. II

XII [XI F"J tu. I d. XII

XIIII m. I d. XI

I 1 1. II mit PJ m. II d. III

III m. III d. III

VI [V Fr
] m. V d. II

I m. X d. XXU1
VI [V Fr

] m. II d. IUI

IIII m. III d. XXV
I m. I d. I

XI m. Uli d. XII

VIU (Villi Fb'Pj m. IUI d. XV (XVI F^P)
IUI F
V m. VI d. XXI P
VI [VII F»'] m. I d. IU

UI m. VI d. VIII [VII] F
IIII P
XXIII m. X d. X]

II F
II m. VIU d. XX P

ann. XV m. II d. VI

ann. VI [VF'] m. III d. IUI [III Fb"]

ann. I m. III d. II [ann. ni]

ann. XVIU [XVII] m. III d. XI

ann. XV [d. XV]
ann. III d. X
ann. XV m. II [I] d. XXI
ann. I ro. VIII [II] d. XV [XI]

ann. UI m. VIII [VIUI] d. VII [VI]

ann. VIUI [VII] m. X d. XVII [XVI]

ann. VIII m. — d. XVUU

ann.

ann.

ann.

ann.

*) Die In dlew »in.l ,ilo mit Hilfe von F»- (Mi Litx-riann» und 1' boriohÜRtcn.
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Eine Vcrgleichung der in vorstehender Tafel enthaltenen Angaben
führt zu folgenden Ergebnissen. 1) Die verschiedenen Recensionen der gesta

Pontificum (FP) geben einen aus Liberianus und Leoninus gemischten Text,

so jedoch, dass die Ziffern von Leon, die Grundlage bilden, die von Liber.

aber hineincorrigirt sind. Von da an wo Lib. aufhört, folgen FP der Ueber-

lieferuug des Leon. Einige Male (bei Marcellus. Miltiades, Marcus) haben

sich beide Texte neben einander erhalten , in unsern jetzigen Handschriften

von F der eine, in den correctesten Codd. von P die andere. Marcellinus ist

aus Liber. ergänzt. Bei Callistus, (Fabianus), Dionysius sind die Ziffern für

die Monate, bei Urbanus für die Monate und Tage die des Liberianus, bei

Pontianus und Cornelius, vielleicht auch bei Lucius, sind die Jahre und

Monate von Lib. als Monate und Tage verrechnet, während die Ziffer für

die Jahre aus Leon. sind. Ueberall sonst liegen die Angaben des Leon, zu

Grunde, dessen Ziffern aber zuweilen verderbt sind (vgl. z. B. die Jahre bei

Urban und den Ansatz ann. VI in. I d. III bei Eusebius für mens. VI d. III Leon.).

2) Der catalogus Leoninus hat einige Male (bei Cornelius und Lucius)

dieselben Ziffern wie Lib., in einigen anderen Fällen (bei Callistus, Anteros,

Fabianus, Dionysius, Gajus, Julius, wol auch bei Marcellus, desgleichen in

den Ziffern für die Tage bei Felix I. und Marcus) liegt ursprünglich dieselbe

nur mehrfach (meist in Leon., zuweilen aber wie bei Dionysius auch in Lib.)

verderbte Ueberlieferung zu Grunde, und dasselbe ist wol auch mit den

Ziffern für die Jahre bei Urbanus, Stephanus, für die Jahre und Monate bei

Xystus II. der Fall. Mit Hieronymus stimmt cat. Leon, von Pontianus an

weit seltener als bei den früheren Bischöfen zusammen, vielmehr steht hier der

Text des Liberianus zwischen Hieronymus uud dem Leoninus etwa in der Mitte:

bei Pontianus, Xystus, Felix, Eutychianus, Marcellinus steht dem Lib.

Hieronym. näher als Leon., bei Fabianus, Lucius, Dionysius, Gajus, Marcellus

umgekehrt Leon, naher als Hieronymus; gegen Liber. gehen beide bei Urbanus

und Miltiades zusammen; ausserdem berühren sich F'" mit Hieronvmus bei

Marcellinus [ann. Villi] undEusebius, wo die Ziffer des Hieronym. mens. VII

in ann. VII verderbt ist; Lib. hat mens. IUI, Leon. mens. VI, F r P ann. VI]. Auch

die 23 Jahre des (?at. Leon, bis Silvester stehen der Angabe des Hieronymus

näher. Bei Julius, wo die meisten Zeugen des Leon, mit Lib. gehen, haben

sich wenigstens im Kataloge Montfaucons die Ziffern des Hieronymus er-

halten. Ausserdem stimmt Leon, einige Male mit den griechischen Chronisten

gegen alle älteren Zeugen zusammen; so bei Silvester (ann. XXIII) uud

Marcus (ann. II); bei letzterem hat wieder cat. Montf. die Ziffer des Hicron.

mens. VIII. Ueberhaupt liegt bei den Griechen von der diocletianischen

Verfolgung an wesentlich derselbe Text (nur ohne die Ziffern für Monate

und Tage) vor wie im Leoninus, hie und da abgerundet (so bei Eusebius) oder
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verderbt ( bei Zosiuius, Cölestinus). Hei den Bischöfen vor der Verfolgung

kommt ausser bei Alexander (ann.XII) nirgends der Fall vor, dass Leon,

mit den Griechen abweichend von allen älteren Zeugen zusammengeht

Aus dieser Kritik des Leouinus ergibt sieh, dass seine bis Silvester

reichende filtere Quelle von unserer liberianischen Chronik unabhängig war,

aus welcher nur für die früheren Bischöfe bis Zephyrinus die Ziffern für

Monate und Tage im Leouinus ergänzt sind, offenbar weil die Quelle bis

dahin nur die vollen Jahre angab. Die diesem Kataloge aus der Zeit

Silvesters zu Grunde liegende Tradition ist im Vergleiche mit der des

Liberianus eine sehr secundäre, obwol ihre Angaben sich öfters mit letzterem

berQhren und einige Male zur Berichtigung desselben benutzt werden können.

Mit dem Kataloge des Hieronymus war dieses Verzeichniss meist nur dort,

wo es auch mit Liberianus zusammentrifft, verwandt.

Ausser den Ziffern für Jahre, Mouate und Tage gibt F endlich auch

Ziffern für die Sedisvacanzen, welche in dem catalogus Leoninus eben-

falls schon gestanden haben müssen (mit Ausnahme der grossen Sedisvacanz

nach dem Tode Marcellins, deren Ziffern aus L stammen). Dieselben sind

indessen ohne allen kritischen Werth, und stimmen nicht einmal mit den

eignen Angaben des Felicianus ttberein. Wo man dieselben noch controliren

kami, erweisen sie sich als vollständig falsch : z. B. wird die Sedisvacanz

nach dem T<»de Fabians nur auf 6 Tage veranschlagt fso auch PJ während

sie nach den Andeutungen bei L und dem, was wir aus den Briefen Cyprians

(ep. 37) entnehmen, ungefähr ein Jahr dauerte. Ebenso falsch ist die An-

gabe nach dem Tode Xystus' IL, eessavit episcopatus anuos duos [P nicht

minder verkehrt die« 35] ; die Sedisvacanz dauerte vielmehr nach L nicht

völlig ein Jahr (von VIII id. Aug. bis XIII kal. Aug. des folgenden Jahres).

Auch die angebliche Sedisvacanz von 10 Tagen (P) zwischen Pontianus und

Anteros ist falsch, mag man nun vom 28. September oder vom 29. Octobcr

an rechnen; denn die Ordination des Anteros fällt auf den 21. November.

Ueberhaupt macht die ganze Liste der Sedisvacanzen den Eindruck, als sei

sie von ziemlich später Hand nach gewissen kirchlichen Voraussetzungen

künstlich zurechtgemacht, ohne alle Rücksicht auf die eigne Chronologie des

Katalogs, daher es sich auch der Mühe nicht lohnt, durch genaue Vergleichung

der Handschriften von P die (iu F 1
' jedenfalls treuer als in F cr bewahrten)

ursprünglichen Ziffern von F kritisch herzustellen. Schwerlich sind alle .

diese Angaben älter als das 5. Jahrb.; dass sie schon in der Grundschrift

des Leoninus, dem Kataloge aus der ersten Hälfte des 4. Jahrb. gestanden

haben sollten, ist durchaus unglaubhaft.

Auf Rechnung des letztem werden wir also nur Folgendes zu setzen

haben: 1) Die Reihenfolge Linus, Cletus, Clemens; Pius, Anicetus; Anteros.
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Pontianus (?). 2) Die Ziffern für die Jahre von Petrus bis Urban, aber noeh

nicht die Abweichungen von L in den Ziffern für die Monate und Tage dieser

Bischöfe. 3) Ein von L wesentlich abweichendes, im Leoninus wol noch

weiter eorrumpirtes Verzeichniss der Jahre, Monate und Tage der Bischöfe

von Callistus bis Marcus oder Julius, welches F in der Gestalt, welche es durch

den Leoninus und dessen Abschreiber erhalten hatte, mit dem entsprechenden

Verzeichnisse von L zusammenarbeitete. 1) Die Depositionstage des Leoninus

von Pontianus, vielleicht schon von Callistus an bis Silvester, doch wahrschein-

lich mit Ausnahme von Cornelius undjedenfalls auch mit Ausnahme des diesem

Kataloge ebenso wie noch dem Leon, unbekannten Marcellinus. 4) Einzelne

historische Data seit Anfang des 4., das eine oder andre vielleicht schon aus

der 2. Hälfte des 3. Jahrb., möglicherweise auch schon Notizen Uber Abkunft

und Heimat der letzten Bischöfe. Alles Ucbrige, was F in seiner zweiten

Quelle fand, rührt erst von dem Schriftsteller aus der Zeit Leo's des Grossen

her, der den alten bis Silvester reichenden Katalog fortsetzte und in seiner

Weise überarbeitete.

Schliesslich stellen wir wieder die Resultate unserer Kritik der

lateinischen Kataloge auf folgenden zwei Stammtafeln zusammen. '

I.

Katalog der Bischöfe von Petrus bis Urban.

Archetypus bis zum Anfange des 3. Jahrh.
-

X X
(Clemens, Cletus; Fehler bei Anicet) (Cletus, Clemens)

TT! iTTi

—

^71
—:

(8 l
)Uter fortgesetzt bis Silvester)

Katalog Katalog Katalog bis Lucius
, >

(

d. Augustinus Hippolyts (später fortgesetzt Quelle des Quelle des cata-

und Optatus bis Silvester) Hieronymus logus leoninus

(Clemens,Ana-
"

clotuB )

catalogus Libe- X Nebenquelle d.

(fortgesetzt bis
rianns (Jemens,

f bisHormisi ,a
griechischen

»_ OHfool „ „, Cletus, Ancn- ^
, .„ . Chronik aus d.

codex Ve-
J>hrh

ronensis

(A) (II) Kataloge Sicip.,

catalogus Fclicianus
MiddK Mab

' «• 2

vom Jahre 530
Montf

'
BodL

Rccension des lib. Pontiticalis

vom Jahre OS".
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IL

Katalog der Bischöfe von Pontianus (resp. Callistus) bis

Leo den Grossen.

Archetypus bis Silvester.

Quelle des catalogus Quelle des Hieronymus Quelle des catalogus

Liberianus i Pontianus bis Sil- Leoninus

(Pontianus bis Lucius, Tester) Callistusbis Silvester)

Stephan bis Silvester ) -
•

,
- Katalog d. Hieronymus catalogus Leoninus

fortgesetzt bis Damasus fortgesetzt bis l^o den

— Grossen (440)

Katalog v. .). 351

(fortges.bisLiberius>

Fortstita, bis

Hormisda

(523)

Grundschrift

d. cod. Ve-

ronensisis

catalogus Felicianus

vom .Jahre 530
-

Fortsetzung bis

<iregord.Gr.(604)

; i

(B) Sicip. Mab. 1 Montf. Quelle

Middl. I fort- (bis von

gesetzt Leo) Mab. 2

bis Vi- u.Bodl.

gilius) (bis Leo)

G riech.

Chronik aus

d. 2. Hälfted.

5. Jahrh.

Fortsetz, bis

Hilarus

Katalog des

Eutychius

(Pontianus

bis Hilarus)

ZQovoyQ«(fiiov

_
avvrofiov, fortge-

Forts. bis Forts, d. italog. Zweite Quelle setzt bisPelagiusIcodex

Lrbin C'onon cat Montf. Bodlei-

(U) (jüngere Re- bis anus,

cension d.

über Ponti-

ticalis v. J.

6S7).

Gregor fortges.

d. (ir. bis Theo-

dora!

(649).

d. cat Mab. 2

(dann fort-

bis Conen)

(M9).

Theo- Nike-

phancs phoros

( dann (dann

fortges. fortges.

bisBene- bisBoni-

dictl) faciuslV)

Zweite Quelle

d. cod. Veron.

Fortsetzung

d. cat. Mab. 2.
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Die Herstellung.

I. Die Bischöfe bis Urban.

Für die Zeit von Petrus bis Urban stehen uns fast lediglich Namenslisten

mit der Angabe der vollen Jahre zur Verfügung. Alle genaueren Notizen

über die Monate und Tage, die Kaiser- und Consulgleiehzeitigkeit u. s. w.

sind, abgesehen von einzelnen, besonders auszumittelnden festen Datis, spätere

Zuthat. Von den Todestagen ist nur der desCallistus schon im liberianischen

Depositiousverzeiehniss mit völliger Glaubwürdigkeit überliefert, ausserdem

vielleicht auch noch die des Zcphyrinus und Urban in dem vom Felicianus

benutzten Kataloge aus Leos des Grossen Zeit. Die Begräbnisstätten der

drei letzten Bischöfe dieser Periode sind wol glaubwürdig überliefert; von

denjenigen der älteren Bischöfe wusste man schon zu Anfange des 3. Jahrh.

nichts mehr. Die Angaben der späteren Kataloge über Heimath, Abstammung,

Ordinationen und Constitutionen der älteren Bischöfe, über ihre Martyrien,

Todestage, Begräbnissstätten, Sedisvaeanzen u. s. w. entbehren alles und

jedes kritischen Werthcs, und dasselbe gilt von den II ärty reracten,

welche für Einige derselben auf uns gekommen, aber snmmtlich erst in weit

späteren Zeiten entstanden sind**. Von sonstigen Nachrichten, die wir über

jene älteren Bischöfe besitzen, haben fast nur die zeitgenössischen Erzählungen

deslrcnäus, Tertullian, des Verfassers der Philosophumcna u. A. und die aus

gleichzeitigen Quellen geschöpften Mittheilungen des Euscbios historischen
*

Werth, kommen aber für die Chronologie meist nur mittelbar in Betracht.

Aus dem, was Irenäus in seinem Briefe an Victor von Rom Uber die Pascha-

feier (bei Eus. H. E. V, 24) berichtet, ersehen wir, dass zu seiner Zeit die

wirklich geschichtliche Erinnerung der römischen Kirche bis Xystus 1. zurück-

reichte: unter den Vorgängern Victors wusste man nämlich ausser Anicetus,

Pius und Hyginus auch noch Telesphorus und Xystus als solche zu nennen,

die den 14. Nisan nicht gefeiert hatten. Von Telesphorus, dem Nachfolger

Xystus I., berichtet Irenäus, dass derselbe das Martyrium erlitten habe; es

ist dies der erste geschichtlich beglaubigte Märtyrer unter den römischen

Bischöfen; nach ihm wird vor Callistus. den der liberiau. Chronist in der

*) Ausser den actis l'etri et Pauli haben sich erhalten acta Clement!» bei Cotelerius

patr. apost. I, So* ff. acta Alexandri zum Mai, in den actis HS. Mai. Tom. I. 371.

acta « allisti zum 14. October (acta PS. Ootnh. T. VI j>. 4:<!i wh|.) und acta Urbani zum
25. Mai (acta SS. Mai. Tom. V. p. 177 sqq i.
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depositio raartiruni auffuhrt, kein einziger in den älteren zuverlässigen Quellen

als Märtyrer genannt *).

Was nun den historischen Werth der überlieferten ßischofslisten betrifft,

so gehen dieselben auch nach Beseitigung der fast Uberall eingedrungenen

Verderbnisse immer noch so weit auseinander, dass die relativ älteste

Tradition erst auf kritischem Wege ermittelt werden muss. Von den 5

Katalogen, die nach unserm Nachweise im 4. Jahrhundert vorhanden waren,

gehen der dritte und vierte oder der der Kirchengeschichte des Eusebios,

und der von Hieronymus und dem Syrer benutzte, auf eine gemeinsame Quelle

zurück. Dagegen müssen der erste und zweite Katalog, oder der in der

Chronik vom Jahre 354 bearbeitete und der in die Chronik des Eusebios auf-

genommene als selbständige Zeugen gelten. Was ferner das fünfte, wol

schon von Anianos benutzte Vcrzeichniss betrifft, welches im Chronographeion

Syntomon (aber nach der Kirchengeschichtc des Eusebios überarbeitet), bei

Synkellos und Nikephoros aufbewahrt ist, so ist dasselbe schon in der gemein-

samen Quelle, einer Chronik aus der Mitte des 5. Jahrb., hie und da nach dem

Kataloge der Lateiner aus Lco's des Grossen Zeit Uberarbeitet gewesen, also

fast ohne selbständigen Werth. Endlich der lateinische Katalog aus Leos

des Grossen Zeit, welcher den Katalogen aus der Zeit des Hormisda, sowie

als zweite Quelle neben dem Liberianus dem catal. Felicianus und derjUngern

Keccnsion des Liber Pontificalis zu Grunde liegt, (cat. VI) geht auf cat. IV

als auf seine Quelle zurück , scheint aber mehrfach schon eine Mischung mit

cat. I zu verrathen.

Zur bequemern Uebcrsicht stellen wir noch einmal die emendirten Texte

der 5 älteren Kataloge neben einander, wobei wir die Monate und Tage

des Liberianus, als kritisch werthlos, ausser Betracht lassen.

cat. I.

Petra» 25 J.

Linus 12 .1.

Clement » J.

cat II. cat HL cat. IV.")

Petrus 25 J. Petrus 25 J. Petrus 25 J.

Linus 14 .). Linus 12 J. Linus 11 .).

Cletus S .1. Anencletu* 12 ,L Cletus 12 .1.

Anaclitus 12 J. ( 'lcincns 1» .1. Clemens !i J. Clemens 9 ,1.

cat V.

Petrus 22 J.

Linus 12 .L

Aneneletus 2 J.

(L 12.1.)

Clemens Q J.

*) Unter den jfingern Quellen seheint zuerst der cat. Leoninus das ältere Verzeich-

nen erweitert zu nahen. Von den Bischöfen vor Urban erhalten nämlich in dem Kataloge

von Middlehill Petrus, Linus, Cletus, Clemens, Alexander, Sixtus, Callistus das l>rädicat

martyrizatu», Zcphyrin den Zusatz confeesor. Es sind dies die Bischöfe, deren Gedächt-

niastag man im 5. Jahrh. feierte : merkwürdigerweise fehlt unter ihnen grade der einzige

wirkliche Märtyrer, Telesphorus. cat Fei. nennt schon sämmtliche Bischöfe bis Teles-

phorus, ausser Anenclet als Märtyrer; von den späteren (biaCallistus) noch den Victor,

aber nicht den Zephyrinus.

**) Die eingeklammerten Ziffern sind die de» cat Leoninus. Bei Alexander und
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cat. I. cat. n. cat. III. cat. IV. cat V.

Aristusl3J. Evarestus 8 J. Evarestus 8 J. Evarestus 9 J. Evarestus 9 J.

Alexander 7 J. Alexander 10 J. Alexander 10 J. Alexander 10 Alexander 12 J.

(12) J.

Sixtus 10 J. Xystus 11 J. Xystus 10 J. Xystus 10. J. Xystus 9 J.

Telesphorus 11 J. Telespborus 1 1J. Telesphorus 1 1 J. Telesphorus 11 J. Telesphorus 10 J.

Hyginus 4 J. Higinus 4 J. Hyginus 4 J. Hyginus 4 J. Hyginus 4 J.

Pius 16 J. Pius 15.). Pius 15 J. Pius 15 (19) J. Pius 15 J.

Anicetus 12.1. Anicetus 11 J. Anicetus 11 J. Anicetus HJ. Anicetus 11 J.

8oter9.J. SoterSJ. Soter 8 J. SotcrS(9)J. Öoter 9 J.

Eleutherus 15 J. Elcutherus 15 J. Eleuthorus 15 J. Eleutherus 15 J. Eleutherus 15 J.

Victor 9 J. Victor 12 J, Victor 10 .1. Victor 10 (15) J. Victor 12 J.

Zephyrinus 19 J. Zcphyrinus 12 J. Zephyrinus 18 J. Zephyrinus 18 J. Zepbyrinua 19 J.

Calixtus 5 J. Callistus 9 ,J. (.'allistus 5 J. Callistus 5 J. Callistus 8 J.

ürbanus 8 J. ürbanus 9 J. Urbanus 8 J. Urbauu» 9 J. Urbanus 7 J.

Von Xystus bis Eleutherus folgen säinnitliehe Kataloge wesentlich der-

selben Ueherliefcrung ; die Differenzen betragen hier im Einzelnen nirgends

mehr als ein Jahr; eat. III u. IV stimmen ganz genau Uberein, cat. I hat im

Ganzen 3 Jahre, cat. II, der hier nur bei Xystus von cat. III u. IV differirt,

ein Jahr mehr, cat. V ein Jahr weniger. Von Victor au stimmen cat. 1. III

u. IV wesentlich zusammen, cat. II, der im Einzelnen stark abweicht, bietet

wenigstens dieselbe Gesammtziffer wie cat IV ^42 J.), während cat. I. u. III

ein Jahr weniger (41 J.) zählen; cat. V erweist sich hier deutlich als völlig

ungenau, da nach ihm dicGesammtziffer von Victor bis Urban 46 J. betragen

würde, was augenscheinlich zu hoch ist. Beziehen wir nun den Vorgänger

des Xystus, Alexander in dicKechuuug bis Urban mit eiu, so bietet cat. I u. III

eine Gesanimtziffer von 125 Jahren, welche von cat. II um zwei, von cat. IV

um ein Jahr, von cat. V gar um 6 Jahr Oberschritteu wird. Die drei Jahre,

welche Alexander in cat. I weniger als in cat. II. III u. IV erhält, werden

durch Erhöhung der Amtszeiten von Pius, Anicet und Öoter um je eiu Jahr

ausgeglichen. Endlich bei den ältesten Bischöfen von l'etrus bis Evarest stellt

cat. I den Clemens vor Aiiencletus, während cat. 11. III. IV. V die umgekehrte

Ordnung befolgen. Bei den einzelnen Ziffern und in der Gesammtzahl der

Jahre weichen die Verzeichnisse mehrfach von einander ab ; doch unter-

scheidet sich cat. 1 von cat. III nur durch deu Ansatz von 13 st. 8 Jahren für

Evarest, uud hier scheint, wie früher gezeigt wurde, nicht sowohl eine ältere

Ueberlieferung , als vielmehr eine künstliche Zurechtmachung der Ziffer

durch denselben Chronisten, der auch den Cletus mit 6 Jahren einschob, zu

Victor scheinen die Handschriften des lx?on. selbst geschwankt zu haben ; F P stimmen

auch hier mit Hieron.
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Grunde zu liegen. Stellen wir also auch hier die von cat. II u. III gebotenen

8 Jahre her, so haben cat I u. III wieder völlig dieselben Ziffern überliefert

cat II setzt Linus mit 2 J. höher, Anacletus mit 4 J. niedriger, cat IV Linus

mit 1 J. niedriger, Evarest mit 1 J. höher, cat V endlich Petrus mit 3 J.

niedriger, Evarest mit 1 J. höher an als cat. III.*) Ueberall erweist sich

sonach cat III oder die Liste der Kirchengeschichte als der relativ ursprüng-

lichste Text, den man bei Ausmittlung der ältesten Ueberlieferung zu Grunde

zu legen hat. Nur die verschiedene Ordnung des Clemens und Anencletus,

sowie die verschiedene Gestalt der Namen KXrftog undvI^yx^To?, Evaqsatog

und "Aqtatog geht auf eine ursprünglich verschiedene Ueberlieferung zurück.

Im Uebrigen zeigt unsere obige Analyse, dass der Katalog von Petrus

bis Urban aus drei verschiedenen Bestandthcilen zusammengesetzt ist l)vou

Petrus bis Alexander, 2) von Xystus bis Eleutherus, 3) von Victor bis Urban.

Jedes dieser drei Stücke ist also besonders zu behandeln.
*

Erste Gruppe: von Petrus bis Alexander.

Wir dürfen nach dem Bisherigen annehmen , dass der älteste Katalog

nur bis Eleutherus ging, aber erst von Xystus, höchstens von
Alexander an, auf wirklicher geschichtlicher Erinnerung
beruhte. Hiermit stimmt die anderweit längst zur Evidenz erhobene

Thatsache Uberein, dass sich der monarchische Episkopat überhaupt erst

allmählich in der Kirche entwickelt hat. **) Eine sichere Ueberlieferung

über die Succession der römischen Bischöfe war

nach erst von der Zeit an möglich, wo die Vorsteher des Presbytercollegiums

ihre Mitpresbyter an Einfluss und Machtstellung zurückzudrängen begannen.

In der Folgezeit, als man auf die bischöfliche Succession, namentlich in den

wirklichen oder vermeintlichen Apostelkirclien, ein besonderes Gewicht legte,

fand man sich veranlasst, dieselbe bis auf die Apostelzeit zurückzudatiren.

Hegesippos uud Irenäus fanden daher, als jener unter Anicetus, dieser unter

*) Bemerkenswert!! ist Übrigens, dass cat V den Linus, Anencletus, Alexander mit

je 1 2, den Clemens, Evarestus, Xystus mit je U Jahren ansetzt. Offenbar liegt hier eine

künstliche Zurechtiuachung der Zahlen vor, die man in diesem, doch sicher nicht auf

ächter historischer Ueberlieferung beruhenden Theile der Liste flir die UrgestAlt des

chronistischen Systems zu halten versucht sein würde, wenn der Katalog nicht sonst

hinter den übrigen, besonders aber hinter cat. III gar zu »ehr an Werth zurückstände.

**J Noch der c. 142 verfasste Hirte des Hermas klagt Uber die Streitigkeiten im

römischen Klerus ntql n^artiai und nimmt offenbar gegen die ?i(>curoxa»t<fy«rti für die

ursprüngliche Gleichheit der Presbyter Partei. Vgl. m. Abhandlung über den. Hirten

des Hermas, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1M5U. S. HO f. Selbst Irenaus bezeichnet in dem
Briefe an Victor (bei Eus. H. E. V, 24) die Vorgänger des Eleutherus noch einfach als

lü
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Eleutherius in Rom Nachfrage hielt, bereit« eine Art von Tradition auch über

die ersten Bischöfe nach den Aposteln vor. Aber ebenso begreiflich ist, das*

man in Ermangelung einer ächten Ueberlieferung verschiedene Listen auf-

stellte, die erst allmählich mit einander combinirt und in ein festeres System

gebracht wurden. So erklärt es sich, dass bald Linus, bald Clemens als

erster Bischof nach deu Aposteln genannt wurde; desgleichen, dass die

Einen den Aneucletus oder Cletus als Vorgänger, die Andern als Nachfolger

des Clemens zählten.

Die Geschichtlichkeit der Personen, deren Namen fllr diese Bischofs-

listen verwendet wurden, ist schwerlich zu bezweifeln : es waren Männer,

die in der ersten und zweiten Generation nach den Aposteln in der römischen

Gemeinde in Ansehen standen. Von ihnen gehörte Linus, den auch der

zweite Timotheusbrief in der Umgebung des gefangenen Paulus nennt

(2. Tim. 4, 21) zur ersten, Anencletus oder Cletus und Aristus oder Evarestus

schon zur zweiten Generation. *)

Von den zwei letztgenannten war ausser den überdies verschieden Uber-

lieferten Namen gar nichts bekannt. Dagegen erseheint Linus auch im

zweiten Briefe an Timotheus (4, 21) neben Eubulus, Pudens und Claudia in

der Umgebung des gefangenen Paulus, galt also in der ältesten Tradition

für einen Zeitgenossen der Apostel. Die apostolischen Constitutionen (VII, 46)

lassen ihn von Paulus zum ersten römischen Bischöfe ordinirt werden, und

machen ihn zu einem Sohne der 2. Tim. 4,21 zugleich mit ihm erwähnten

Claudia , unter der wir wol eine Freigelassene irgend eines Mitgliedes des

claudischen Kaiserhauses wiedererkennen dürfen. Auch eine jener gnoati-

schen Apostelgeschichten, die ihren Ursprung gern auf unmittelbare Apostel-

schüler zurückzuführen pflegten, war unter dem Namen des Linus in Umlauf:

sie beschrieb die Thaten und Schicksale der beiden Apostel Petrus und

Paulus in Rom , und scheint zu Ende des 2. oder zu Anfang des A. Jahrh.

entstanden zu sein. Trümmer derselben sind uns noch in katholischer Be-

arbeitung erhalten (Linus de passione Pctri et Pauli in bibl. Patr. Maxima

Lugdun. T. II, p. 67 sqq.). Der mit ihm im zweiten Briefe an Timotheus

zugleich erwähnte Pudens wird von der späteren Sage ebenfalls zu Petrus

in Beziehung gesetzt und zum römischen Senator gemacht. Sein Haus , in

welches der Apostelfürst von seinem ersten Wohnorte jenseit des Tiber

übersiedelt sein soll, wurde im vicus Patricius zwischen dem Viminalis und

Esquilinus gezeigt, also unweit des Prätorianerlagers , in welchem Paulus

•) Dass der N am< . 1 1 //',Toi erst aus 2. Tim. 1,7 vollends erst von Irenaus abstrahirt

worduu eei (Volkmar, Tbeol. Jahrb. Ibbl. 6. 151) ist mir sehr unwahrscheinlich.
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als Gefangener das Evangelium verkündigte (vgl. Phil. 1 , 13 mit Act 28,

16. 30).

Zwiespältig dagegen ist die Tradition Uber Clemens. Irenaus (adv.

haer. III, 3, 3) nennt ihn einen Schüler der seligen Apostel (Petrus und Pau-

lus), obwol er ihn erst an dritter Stelle nach den Aposteln zur bischöflichen

Würde gelangen lässt, und die allgemeine Annahme der Kirchenväter seit

Origenes identificirt ihn mit dem Clemens des paulinischen Philipperbriefs

(4, 3), macht ihn also zu einem Schüler des Paulus. Daneben geht die an-

dere üebcrlieferung her , dass er vielmehr von Petrus zum ersten Bischöfe

von Rom ordinirt worden sei. Dieselbe findet sich zuerst in der zu der

weitverzweigten pseudoclementinischen Literatur gehörigen epistola Clemen-

tis ad Jacobum (c. 2. 19), darnach bei Tertullian (praescr. haer. 32), und

nach dem Zeugnisse des Hieronymus (cat de vir. illustr. 1">) noch zu Ende

des 4. Jahrh. bei sehr vielen Lateinern.*) Auch die apostolischen Consti-

tutionen (VII, 46) kennen diese Tradition, gleichen sie aber mit ihrer Nach-

richt über Linus als ersten römischen Bischof durch die Annahme aus, dass

Clemens nach dem Tode des Linus durch Petrus zum zweiten Bischöfe ordi-

nirt worden sei. Uebereinstimmend mit den Constitutionen zählte schon

der Katalog Hippolyts und nach ihm die liberianische Chronik, Augustinus,

Optatus und der pseudoignatianische Brief an Maria Cassabolita (c. 4) den

Clemens als zweiten römischen Bischof nach den Aposteln, oder als un-

mittelbaren Nachfolger des Linus. Wäre sonst nichts Uber Clemens über-

liefert , so mü8sten wir ihn hiernach ebenso wie den Linus noch der ersten

Generation zuweisen. Die Nachricht der apostolischen Constitutionen, dass

Linus von Paulus, Clemens von Petrus ordinirt worden sei , Hesse sich dann

auf den Zwiespalt der judenchristlichen und heidenchristlichen oder, wie

Hilgenfeld annimmt,**) einer „petrinischen" und einer „petropaulinischen"

Tradition zurückführen, einen Zwiespalt, den die'katholische Bearbeitung

der Constitutionen dadurch ausgeglichen hätte , dass sie den Paulusschüler

Linus zum ersten , den Petrusschüler Clemens zum zweiten römischen Bi-

schof machte. Hiermit würde stimmen , dass an derselben Stelle der Con-

stitutionen auch für Antioehia
,
Ephesos und Alexandria als erste Bischöfe

•) Vgl. auch Hieron. adv. Jovinian. I, 7 und in Jesaiam (lib.XIV) 53. Die Stellen

sind abgedruckt in meiner Schrift do dementia Romani epistola ad Corinthios priore

p. 159.

**) Apostolische Väter S. 95 ft". und in »einer Auagabe der epistolae dementia im

Novum Testamentum extr. can. reo., Fase I. prolegg. p. XXIX. Schon Hammond
sprach die Vermuthung aus, daaB Clemens den judenehriatliehen Theil der römischen

Gemeinde regiert habe, während gleichseitig mit ihm Linus und Cletus die Heidenkirche

geleitet hätten. Vgl. T i 1 1 e mo,n t memoire» II, p. 5S8 sq.

10*
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je zwei Schüler verschiedener Apostel aufgeführt werden: für Antiochia

Euodios , welchen Petrus , und Ignatios , welchen Paulus ordinirt habe ; für

Ephesos Timotheus, der Schüler des Paulus und Johannes, (der Presbyter),

der Schüler des Johannes; für Alexandria AnianoH, der Schüler des Marcus,

und Abilios, der Schüler des Lukas. Indessen zeigen gerade diese letzteren

Beispiele sehr deutlich, wie wenig hier von ächten Traditionen der christ-

lichen Urzeit die Rede sein kann; vielmehr hat erst die gelehrte HeÜexion

einer spätem Zeit die allgemeine Kunde von den Aposteln uud apostolischen

Männern, die in jenen Städten gewirkt, im Dienste des katholischen Interesses

verwerthet, die bischöfliche Succession in den wirklichen oder vermeintlichen

Apostelkirchen auf apostolische Stiftung zurückzuführen. Zu diesem Hude

wurden neutestamentliche Angaben mit mündlichen L'eberlieferungen sehr

verschiedenen Werthes auf gut Glück combinirt, gelegentlich auch geschicht-

liche Persönlichkeiten der nachapostolischen Zeit unmittelbar mit den

Aposteln in Verbindung gebracht. Die Aufstellung dieser Listen stammt

sicher erst aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, also aus einer

Zeit, in welcher die hundert Jahre vorher die Gemeinden erschütternden

Kämpfe zwischen Judenchristen und Heidenchristen theils völlig vergessen,

theils mindestens in ein durchaus ungeschichtliches Licht gerückt worden

waren.

Auf ein höheres Alter scheint nun freilich die Nachricht über die

Apostelschülerschaft und unmittelbar apostolische Ordination des .Clemens

zurückzuführen. Der im fünften Jahrzehnte des 2. Jahrb. in Kom entstan-

dene „Hirtu, dessen Verfasser wol mit dem in der apostolischen Zeit bekann-

ten, auch iu dem späteren Anhange zum paulinischen Kömerbriefe (Köm.

IG, 14) mit aufgeführten Hermas identisch sein will, führt den Clemens als

Zeitgenossen dieses Hermas ein und lässt ihn den brieflichen Verkehr der

Kömer mit den auswärtigen Gemeinden vermitteln, wa« jedenfalls auf eine

angesehene Stellung desselben in der römischen Gemeinde zurückschliessen

lässt.*) Wir dürfen wol in dieser Notiz des Hirten die erste Spur der wenige

Decennien später allgemein verbreiteten Tradition erkennen , dass das uns

noch erhaltene Gemeindcschreiben der Kömer an die Korinther von dem
Presbyter oder Bischöfe Clemens im Namen des römischen Presbyteriums

an die durch innere Kämpfe zerrüttete Schwestergemeinde gerichtet wor-

•) Vis. 2, 4. UegenUber den neuesten Versuchen, die Abfassung deB Hirten wieder

ins apostolische Zeitalter zurückzuversetzen , halte ich nieine in der Abhandlung „Der

Hirtc des Herinas und der Montanismus in Rom" ( Zeitschrift für wisseuftchaftl. Theologie

1&65, Heftet) ausführlich begründete Ansicht, dass derselbe gegen Mitte «los 2. Jahrb.

gesehrieben ist, einfach aufrecht. Vgl. auch meine Abhaudlung „Die Polemik eines

Apologeten" in derselben Zeitschrift, 1&6Ö, Heft 3. ,
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den sei. *) Indessen ist gerade dieses Genieindeschreiben , wenn es auch

nur zur Zeit des römischen Clemens verfasst worden ist, ein Zeugnis« gegen

seinen vermeintlichen Umgang mit den Aposteln. Denn der Brief versetzt

seine Abfassungszeit Kap. 44 deutlich in die zweite Generation nach den

Aposteln**) und ist nach der noch immer wahrscheinlichsten Annahme in

den letzten Jahren des ersten Jahrhunderts, unmittelbar nach oder noch

während der domitianischen Christenverfolgung geschrieben, also frühestens

im Jahre 03, spätestens 97 n. Chr.***) Gesetzt also auch, die Abfassung des

Briefes durch Clemens müsse als unerweislich dahingestellt bleiben, so

würde doch gerade der Umstand, dass diese Tradition schon gegen die Mitte

des 2. Jahrb. sich bilden konnte, es unmöglich machen, das Zeitalter des

Mannes bis in die erste Generation apostolischer Schüler hinaufzurücken.

Hierzu kommt nun aber weiter, dass die schon durch Irenaus (adv. haer.

III, 3, 3) bezeugte älteste Ueberlieferung der römischen Kirche den Clemens

weder zum ersten, noch zum zweiten, sondern erst zum dritten Bischöfe

nach den Aposteln macht , und vor ihm ausser dem Linus noch den Cletus

oder Anencletus die römische Gemeinde regieren lässt. Diese Tradition,

welche durch den Einfluss der Chronik Hippolyts in der römischen Kirche

zeitweilig verdrängt wurde, liegt nicht blos den griechischen Katalogen

(cat II. III. IV. V) zu Grunde, sondern wurde schon in dem Kataloge aus

der Zeit Silvesters, der dem catalogus Leoninus als Quelle diente, wieder-

hergesteHt , und auch von Hieronymus trotz seiner Notiz Uber die gegen-

theilige Annahme der plerique Latinorum bevorzugt, später aber auf ver-

schiedenen Wegen mit der aus Hippolyt in die liberianische Chronik,

desgleichen zu Augustinus
,
Optatus u. A. Ubergegangenen Ordnung ausge-

glichen, f) Kann hiernach von einer Apostelschülerschaft des Clemens un-

*) Vgl. meine Schrift de dementia Romani epistola adCorinthios priore p. 156 sqq.

**) tovfovy xatuaTu&itnitsim ixttvtav(8C. ttnydnoaiöXmy)
t] fitraSviwf' ffÜMM' iXloytuwy

ayjQtoy . . . fAifjaQTvoi;u{yove it nokXoii z^yotg imo näynoy, toiiovi ov öixtt'm< yttfiiCopty

dnoßttUaSiu rr s
- Xtu ovyyitti

.

. . Mmtaqm ot 7t^ooioino^r
t
attyin nQtaßvTtqoi, oitifti lyx((\>noy

xal liXtutv ic/uv ti;y ttynXvaiy. Dazu Vgl. meinen < Ii 'ine iis p. 21 sq.

••*) Vgl. meine angeführte Schrift p. 141 sqq. Hilgenfeld, in Beiner Ausgabe,

prolegomcna p. XXXI sq.

f) Vgl. meinen Clemens p. 158 sqq. und die dort abgedruckten Stellen, wo nur das

S. 161 Uber das Verhältnis» des liberianischen und des felicianischen Papstkatalogcs

Gesagte zu herichtigen ist Die Verdoppelung des Cletus oder Anacletus, welche dort

irrthümlich dem Urheber des letztgenannten KataIngos zur Last gelegt wird, findet sich

nach dem Obigen schon in der Chronik des Jahres 354 , und will nicht sowol die ver-

schiedenen Traditionen Uber die Reihenfolge der römischen Bischöfe , als vielmehr die

verschiedene Ueberlieferung Uber den Namen des Cletus oder Anacletus ausgleichen.

Dagegen beruht die Voranstellung des Cletus vor ClemenB im felicianischen Papstbuch,
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möglich die Rede sein , so verdient es weiter Beachtung , dass Eusebios in

der Chronik das Todesjahr des Clemens ins 14. Jahr Domitians (2110 Ahr.

oder 94 n. Chr.), in der Kirchengeschichte (III, 34) ins 3. Jahr Trajans (99

oder 1 00 n. Chr.) setzt. *) So wenig Verlass auch auf die Genauigkeit dieser,

einander überdies widersprechender Daten ist, so stimmen sie doch im All-

gemeinen mit dem früher gefundenen Resultate zusammen, nach welchem

die erweislich älteste Ueberlieferung ihn unter der Regierung Domitians

in Rom gelebt haben Hess. Wenn dem Allen gegenüber Irenaus , obwol er

den Clemens als dritten Nachfolger der Apostel kennt, doch die damit un-

vereinbare Sage aufrechterhält, nach welcher derselbe ein unmittelbarer

Apostelschüler gewesen sein soll, so beweist dies nur für das katholische

Interesse seiner Zeit, berühmte Namen der kirchlichen Vergangenheit mit

den Aposteln in directe Verbindung zu bringen. Demselben Interesse ver-

danken die verwirrenden Nachrichten über die angebliche Apostelschüler-

schaft eines Ignarios, Papias u. A. ihre Entstehung. Wie es sich also auch mit der

Notiz im Philipperbriefe verhalten möge,**) jedenfalls ist Clemens weder

ein Schüler des Paulus noch des Petrus gewesen. Zum Petrusschüler macht

ihn unseres Wissens zuerst die clementiuische Bearbeitung der judenchrist-

lichen Kerygmen des Petrus, welche sammt dem vorangeschickten Briefe

des Clemens an Jacobus erst in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderte

gehört.***) Hier bezeichnet die Einführung seines Namens, wie zuerst

wodurch die Ordnung: „LinuB, Cletus, ("lernen», Anacletus" (st. LinuB, Clemens, Cletus,

Anacletus, wie cat. Liherian. hat) entsteht , nach unsern obigen Ergehnissen auf einer

Zusammenarbeitung des liberianischen und des leoninischen Katalogs. Einen sehr

künstlichen Versuch, die verschiedenen Traditionen Uber die Succession der ältesten

BischiJfe auszugleichen, giebt Epiphan. haer. 27, 6, einen anderweiten, auch in die

jüngere Recension des Uber Pontiticalis ( in den vitae des Petrus und des Clemens) Uber-

gegangeneu Rutinus epistola ad Oaudentium (vor der Uebersetzung der clemeutinischen

Recognitioneii ). Ganz vereinzelt steht die Angabe des sehr späten Verfassers des

pseudotertullianigchen carmen adv. Marcionem, welcher „Linus, Cletus, Anacletus,

Clemens" ordnet,

•
) Hieronymus hat in der Chronik das 2. Jahr Trajans (2115 Abr.), dagegen in

dem cat vir. illustr. c. 15 ebenfalls das dritte.

Auch wenn der Brief unächt wäre, wird es doch aus chronologischen Gründen

bedenklich bleiben, in der Stelle 4, 3 eine Anspielung auf die vermittelnde Stellung des

römischen Clemens zwischen Paulinern und Petrinern und demgemäss in dem yt'ioiot

utvyoi- den Petrus angedeutet zu finden (Baur, Paulus II, 19 f. 85 ff Volkmar,
Theologische Jahrbücher 1*56, S. 309 ff. |. Denn bis in die zweite Hälfte des 2. Jahrh.

lässt sich das Schreiben unmöglich herabdrücken ; früher aber ist uns diejenige Gestalt

der Clemenssage, auf welche hier Bezug genommen sein inüsste, nicht bezeugt
***) Vgl. meine Bemerkungen in der Protestantischen Kirchenzeitung lsü9, Nr. 21,

S. 477 ff.

Digitized by Google



— 151 -

Hilgrenfeld nachgewiesen hat, „eine Abstreifung: der alten Beschränktheit

des noch in der Grundschrift gegen alle Heidenchristen so ausschliesslichen

Judaismus" (Hi Igen fei d. apostol. Väter S. 298\ Um seinen Zweck zu

erreichen , stand der Verfasser des clementinischen Reiseberichts nicht an,

ihn aus seiner geschichtlichen Umgebung herauszulösen und in eine für einen

Zeitgenossen des Petrus schicklichere zu versetzen; dennoch lässt auch er den

Clemens nicht von Petrus, sondern von Barnabas zum Christenthum bekehrt

werden und erst nachher zu Petrus, der hier als Heidenapostel auftritt, ge-

langen. Der Verfasser verräth also noch ein klares Bewusstsein davon,

dass Clemens der ursprunglichen Ueberlieferung nicht als Schüler oder An-

hänger des Petrus galt, und es ist nur die specielle Tendenz seiner Schrift,

die ihm diese Umbildung der Sage empfahl. Dasselbe Resultat würde sich

ergeben, wenn sich nachweisen Hesse, dass die Clementinen schon Bekannt-

schaft mit dem unter des Clemens Namen umlaufenden Briefe an die Ko-

rinther zeigen,*) dessen Standpunkt, wie allgemein anerkannt ist, der pau-

linischen Richtung mindestens weit näher als der petrinischen steht; und

die auf jeden Fall nicht jüngere Tradition Uber Clemens als Verfasser des

Briefs stimmt übel genug zu der Annahme , dass er im Unterschiede von

dem Paulusschüler Linus von vornherein als ein angesehener Vertreter der

petrinisehen Richtung gegolten habe. Ueberdies hätte dann die ausgleichende

„petropaulinische" Tradition schwerlich verfehlt , den dem Petrus zugestan-

denen Ehrenvorrang auch auf den Petrusschüler Clemens zu Übertragen,

ihn also statt zum zweiten oder gar zum dritten, vielmehr zum ersten Nach-

folger des Apostelfürsten auf dem römischen Stuhle zu creiren.

Immerhin mag die Sage, nachdem sie den Clemens einmal zum Apostel-

schüler gemacht, ihn bald auch mit Petrus in Beziehung gesetzt haben, wie ja

dasselbe auch von Linus und Pudens bezeugt ist. Die in Verbindung mit der

Simonsage aufgekommene Erzählung von der Reise des Petrus nach Rom,

welche schon den Clementinen zu Grunde liegt, gab Gelegenheit genug, den in

der Erinnerung der römischen Gemeinde zum Theil aus den Tagen des Paulus,

zumTheil auch aus späterer Zeit fortlebenden Namen angesehener Gläubigen

nunmehr auch in der Umgebung desjenigen Apostels eine Stelle anzuweisen,

welcher allmählich das Andenken des Heidenapostels mehr und mehr in den

Schatten stellte. Hat doch die kirchliche Tradition selbst diejenigen Theile

der Stadt, von welchen die paulinische Mission ihren Ausgang nahm, mit

angeblichen Erinnerungen an das Leben des Petrus angefüllt. Die beiden

ältesten Wohnsitze der christlichen Gemeinde in Rom, das Judenviertel jen-

seit des Tiber, wo der judenchristliche Grundstamro der römischen Christen-

•) Vgl. meinen Clemens S. 177.

)gle
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»chaft gesessen haben muss, und die jetzt verödeten Gegenden am Nordost-

ende der heurigen Stadt , wo einst der vicus Patricius und nahe dabei seit

des Tiberius Zeit die Kaserne der Prätorianer stand , also die Statten , wo

Paulus als Gefangener gepredigt hatte, sind von der Sage gleicherweise für

Petrus in Anspruch genommen. Derselbe muss von seiner ersten Wohnung

in Trasteverc nach dem vicus Patricius in das Haus des Pudens übersiedeln

und stellt damit in seiner Person die Fortbewegung des römischen Christen-

thums von seinem judenchristlichen Ausgangspunkt zu der durch Paulus

demselben erschlossenen Heidenweit anschaulich dar. Aber auch das Hans

des Clemens, über welchem schon im vierten Jahrhunderte die alte Basilika

S. Clementis sich erhob, zeigte die Tradition am Ostende der Stadt, also

sozusagen im paulinischen Viertel, und wirklich haben die neuesten Aus-

grabungen unter den Grundmauern der im 12. Jahrh. erneuorten Clemens-

kirche die Gemächer eines Privathauses gefunden, die ganz den Stil der

Älteren Kaiserzeit tragen.*) Wie Holtzmann vermuthet, diente dasselbe

vor Alters als Bethaus und wurde sofort nach dem Siege des Christenthums

durch eine stattliche Basilika überbaut Also selbst topographische Spuren

weisen dem Clemens seinen Ort unter dem heidenchristlichen Theile der Ge-

meinde an.

Mag man viel oder wenig hierauf gebon, das Haus des vornehmen

Römers, in dessen Räumen einst die Gläubigen sich zum Gottesdienste

zusammenfanden , und das in der bis ins 4. Jahrhundert zurttckzuverfolgen-

den Tradition das Haus des Clemens hiess , erinnert unwillkürlich an jenen

Consul Flavius Clemens, den der Kaiser Domitian, obwol er ihm bluts-

verwandt und verschwägert war, auf den leichtesten Verdacht hin bald

nach Ablauf seines Consulates hatte hinrichten lassen. (Sueton. Domitian,

c. 15.) Die „verächtliche Trägheit", welche der Berichterstatter ihm Schuld

giebt, soll zunächst im römischen Leser die Ueberzeugung begründen, dass der

argwöhnische Herrscher gerade von diesem Manne wenig oder gar nichts

zu fürchten hatte ; in Verbindung mit einer anderweiten Angabe Xiphilins,

des Epitomators des Cassius Dio (Dio hist. Rom. 67, 14) gewinnt sie für

christliche Leser noch ein anderes Licht Nach Dio wäre Flavius Clemens

zugleich mit seiner Gattin Flavia Domitilla wegen „Gottcsleugnung" (d&sÖTi}f)

und Hinneigung zu jüdischen Sitten, wie damals noch viele Andere vor

Gericht geschleppt , er selbst getödtet , Domitilla nach Pandataria verbannt

worden. Die für einen römischen Consul so schimpfliche Vernachlässigung
' der Staatsgeschäfte, die, wie Suetonius andeutet, den Vetter des Kaisers als

einen sehr unschuldigen Mann vor der Blutgier des Tyrannen hätte schützen

•j Vgl. Holtzmann, die Ansiedelung des Christenthums in Rom. Ein Vortrag

Uelzers Monatshlätter, Mai 1S69, S. 285 ff.
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Rollen, Hesse sich zur Genüge durch die Annahme erklären, der Consul habe

Uber der Sorge für dag himmlische Reich Jesu Christi »eine Pflichten gegen das

irdische Reich der Römer vergessen. Um so näher legt sich die Frage, wiejener

Consul Clemens sich zu dem römischen Rischofe gleichen Namens verhalte.

Beide begegnen uns genau um dieselbe -Zeit ; der Consul ward im

15. Jahre des Domitianus, frühestens 95, spätestens im Januar 96 n. Chr.

hingerichtet;*) den Tod des Bischofs setzt Eusebios in der Chronik nur

ein Jahr früher, ins 14. Jahr Domitians oder 94, in der Kirchengeschichte

4 Jahre später, ins 3. Jahr Trajans. Und wie der Consul ein Christ, so ist

der Bisehof nach dem clementinischen Reisebericht ein Verwandter des

Kaiserhauses. Flavius Clemens ist der Vaterbruderssohn Domitians, seine

Gattin Flavia Domitilla eine Nichte des Kaisers, die Tochter seiner gleich-

namigen Schwester : seine beiden Söhne wurden als Knaben von Domitian

adoptirt und Vespasianus und Domitianus genannt **) Ganz ähnlich ist

der Clemens des judenchristlichen Romans durch Vater und Mutter dem

Kaiserhauee verwandt (Clem. Horn. 4, 7. 12, 8. Recogn. 7, 8); statt der bei-

den Söhne des Consuls Clemens erhält er zwei Brüder, von denen ebenfalls

ein Namenswechsel berichtet wird.***) Schon Cotelier hat in dem Flavius

Clemens die geschichtliche Grundlage der pseudoclementinischen Sage er-

kannt Wenn letztere ihren Clemens zu einem Anverwandten der Claudier

macht, so war diese Aenderung eine einfache Consequenz des Bestrebens,

ihn in die Zeit des Apostels Petrus hinaufzurücken ; die Namen derFamilien-

gliedcr stammen dagegen, wie schon Hilgen fei d sah (Apostolische Väter

S. 297) aus dem Hause der Antonine, welches damals als die clementinische

Ueberarbeitung der petrinischen Kerygnien entstand, in Rom regierte. Sieht

*) Sucton. Domitian. 15 lässt ihn tantum nun in ipso eius consulatu sterben, was

noch auf das Jahr 95 führen konnte, tla die Consuln, welche dem Jahre den Namen
gaben, damals ihr Amt nur wenige Monate verwalteten und dann durch consulcs suffecti

ersetzt wurden; da aber Button weiter angiebt, Domitian »ei vom Tode des Flavius

Clemens bis zur seiner eignen Ermordung S Monate lang durch schreckliche Gewitter

geängstigt worden, so führt dies, da Domitian im September 96 Btarh, für den Tod deB

Clemens auf den Januar 96. Vgl. Imliof, T. Flavius Domitianus S. 116. Dio lässt

ihn noch im Jahre seines Consulats, also 95 sterben. In das 15. Jahr Domitians setzt

auch Eus. h. e. III, 18 nach Bruttius die Verbannung der Domitilla.

•*) Sueton. Dorait 15 vgl. Quintilian. institut. or. üb. IV praef. Die adoptirten

Prinzen waren Enkel der Schwester Domitians; die Gattin des Clemens nennen Dio 67,

14 und Philostr. vit. Apollon. VIII, 25; letzterer macht sie aber fälschlich zur Schwester

statt zur Schwestertochter des Kaisers.

•••) In den clementinischen Homilien heissen sie Faustinus und Faustinianus ( Horn.

XII, 8), in den Rceognitionen (Ree. VII, 8) Faustinus und Faustus; als Adoptivsöhne

der Proselytin Justa erhalten sie die Namen Niketes und Aquila (vgl. Horn. II, 19. XIII,

7 f. Ree. VII, 32 f.).
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man von diesen Umbildungen ab, so befinden wirunsdurcbausauf geschieht-

licbem Boden, und nur das Eine bleibt auffällig, dass die verwandtschaft-

lichen Verhältnisse, in welchen der Consul Flavius Clemens gestanden hat,

nicht auf den Bischof Clemens selbst, sondern auf seinen Vater Ubertragen

sind, den die Sage ebenfalls gegen Ende seines Lebens zum christlichen

Glauben bekehrt werden lässt. In der spätem Tradition , wie sie in den

Acten der angeblichen PetrusschUler Nereus und Achilleus erhalten ist, *)

ist der Bischof Clemens der Bruderssohn des Consuls. Von dem Christen-

thume des Consuls weiss nun merkwürdigerweise die kirchliche Legende

ebensowenig wie von seinem Märtyrertod
;
dagegen wird seit dem 4. Jahr-

hundert der Bischof Clemens als Märtyrer verehrt**) Da aber der Clemens-

roman in seiner ursprünglichen Gestalt von dem Martyrium des Bischofs

noch schweigt, so wird es nicht angehen, diesen Umstand durch Uebertra-

gung vom Consul auf den Bischof zu erklären. Die kirchliche Tradition

kennt den Consul Clemens recht gut, aber sie feiert statt seiner und statt

seiner Gattin Flavia Domitilla vielmehr seine gleichnamige Sehwestertochter

(i§ äSeXtpfis yeyoiwav) als Zeugin des christlichen Glaubens. Auch diese

Angabe geht auf das unverwerflichc Zeugniss eines heidnischen Schrift-

stellers, des Chronographen Brutti us (oder Brettius) zurück, der noch vor

dem dritten Jahrzehnte des dritten Jahrhunderts geschrieben haben mnss.***)

*
) Acta SS. Mai T. III, p. 6 ff. Nereus ist der von Paulus Rüni. 16, 15 Gegrüsste,

der aber ebenfalls für Petrus in Beschlag genommen wurde. Die Acten scheinen ähnlich

wie die verwandte passio Petri et Pauli des angeblichen Linus ursprünglich ein

gnostisches Product zu sein, ein Umstand, der ein vergleichungsweise höheres Alter

des Grundtextes fo. 3. Jahrb.) erweisen würde. Die Gedüchtnissfeier des Heiligen ist

für das 6. .Tahrh. durch die vita Johannes' I. im über Pontiticalis (P) bezeugt.

••) Zuerst hei Hufin. de adulter. libr. Orijj. in Hieronymi opp. II. fi07 Vallars, und

in dem Briefe des römischen Bischofs Zosimus (417 ) bei Mansi Acta Conc. T. IV. 350,

ferner in dem Martyrium dementia ap. (otelerium I, 80S sqq. und bei D res sei, Cle-

meutinurum epitomac duae t lx'ipzig 1859) epitome prior cap. 166 sqq. epitoine posterior

c. 176 sqq. Das Buch der Päpste lässt ihn darnach sowol in der älteren als in der

jüngeren Recension „in Griechenland" sterben. Die Bezeichnung martyr stand, wie der

cat Middl., F und P (auch cod. Veron.) beweisen, sicher schon im cat Leoninus Da-

gegen kann der in der depositio Liberiana zu V iilus Nov. neben Simpronianus.Chudius

undNicostratus aufgeführte Clemens schon um des Datums willen nicht der Bischof sein,

dessen Gedächtnisstag gewiss schon im 1. .lahrh. Villi kl. Dec. kirchlieh gefeiert wurde.

Die Tradition vom Märtyrertode des Clemens wird übrigens jedenfalls schon durch die

Existenz der ecrlcsia S. Clementis, welche Hieronymus (cat. vir. illustr. c. 15) erwähnt,

vorausgesetzt.

***) Vgl. Eue. h. e. III, IS mit dem Chronieon zum Jahre Ahr. 2110 (ed. Schöne
T. II, p. 160), Hieron. zum Jahr 21 12 ( Schöne p. 163

) undSynkell. p.650, 11.16 ed. Bonn.

Weuu der armenische Text einen Zweifel Hesse , dass auch diese Nachricht aus Bruttiua

stamme, so mlisste ihn das klare Zeugnis« der Kirchengcschichte zerstreuen, dass
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Derselbe lässt im 15. Jahre Domitians — also zu derselben Zeit, in welche

Sueton den Tod des Consuls setzt — die Schwestertochter des letzteren mit

vielen Anderen von der Christenverfolgung ereilt und nach der Insel Pontia

exilirt werden. Dieser Angabe ist Eusebios in der Kirchengeschichte und

übereinstimmend mit ihm die spätere kirchliche Sage gefolgt.*) Die Acten

des Nereus und Achilleus nennen die Mutter der Heiligen Plautilla; sie wird

dieselbe Person mit jener vornehmen Matrone Plautilla sein, welche nach

Pseudo-Linus dem Paulus auf dessen Todeswege zum Verbinden der Augen

ihren Schleier leiht und das blutbefleckte Tuch nach der Hinrichtung des

Apostels auf wunderbare Weise zurückerhält (Linus de passione Pauli 1. c.

p. 72 sq.). Ausser der gleichen Zeit spricht auch die Gleichheit des Namens

und die Verbindung, in welche beide Frauen mit dem Consul gesetzt wer-

den, für ihre Identität. Auch die kleine Insel Pandataria, wohin nach Dio

die Gattin des Clemens verbannt wurde, liegt ganz nahe bei Pontia, wohin

Bruttius das Exil seiner Nichte verlegt Hiernach scheint Vieles die An-

nahme zu empfehlen, aus der Gattin des Consuls wäre durch Verwechslung

seine Nichte geworden. Aber ebenso möglich ist die andere Vermuthung,

dass nur Dio durch die Gleichheit des Namens verführt, die nach Pontia

oder Pandataria verbannte Flavia Domitilla mit der Gattin des Consuls zu-

sammengeworfen bat. Die Entstehung dieses Irrthums ist bei dem häufigen

Vorkommen dieses Frauennamens im flavischen Hause**) jedenfalls leichter

erklärlich, als die Umwandlung der Gattin des Consuls in die Nichte des-

selben ; denn da uns die Nichte sicher zuerst bei einem heidnischen Schrift-

Eusebios eben diese Notiz aus heidnischen Schriftstellern, d. i. eben ans Bruttius ge-

nommen habe. Bruttius aber ist ausser bei Eusebios auch in der Quelle des Malala

(Matal, hist. ehron. p. 39. 24 ü. 310 ed.Oxon.) d. h., wie mir G utschmid bemerkt, wahr-

scheinlich von Julius AfrikaniiB benutzt, wonach sich als torminus ad quem für die Ab-

fassungszeit seiner Chronik da» .Jahr 221 ergebt

*) Ausser den angeführten Stellen des Eusebios, Hieronymus und Syukellos, auch

die acta Nerei et Achillei a. a. 0. , und darnach die Martyrologien. Vgl. noch Hieron.

vita Paulae c. 6, wo aber diese Domitilla nicht ausdrücklich als Nichte des Clemens be-

zeichnet wird.

*•) Vgl. Keimarus in seiner Ausgabe des Dio zur angef. Stelle. Tillemont,
m^moires II, p. 375. Imhof, a. a. 0. S. 15. Die Gattin und die Tochter Vcspasians

hiessen beide Flavia Domitilla ; letztere war die Mutter der gleichnamigen Gattin des

Flavius Clemens. Eine neptis ( Enkelin, Gro»sniehte oder Nichte V I Vespasians (Schwester

des Flavius Clemens?) desselben Namens, die an einen Satrius Silo verhoirathet war,

begegnet uns auf einer Inschrift bei Reimarus ; eine andere Inschrift bei Gratet p. 245

n. 5 nennt eine Flavia Domitilla Filia Flaviae Domitillae Imp. Caesaris [Domitijani

Neptis, als Gattin eines T. Flavius Onesimus. Bei den vielen Verschwägerungen inner-

halb der Familie der Flavier darf die Häufigkeit des Namens nicht auffallen ; um so

schwieriger sind die Verwandtschaftsverhältnisse zu bestimmen.
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steller begegnet, bo schliesst dies die sonst sich wol aufdrängende Vermu-

tlmng ans, die christliche Sage habe aus der Matrone eine gottgeweihte

Jungfrau gemacht*) Aber auch die Annahme ist ausgeschlossen, dass

Flavius Clemens mit seiner Nichte verheirathet war. Denn Suetouius, der die •

Hinrichtung des Flavius Clemens erzählt, weiss nichts von der Verbannung

seiner Gattin, deutet vielmehr eher das Gegentheil an, da er den Tod des Tyran-

nen vornehmlich durch den an dem Vetter begangenen Mord beschleunigt wer-

den lässt, und als MOrder Domitians den Hausverwalter (procurator) der

Domitilla, Stephanus nennt. Noch bestimmter berichtet Philostratus im

Leben des Apollonius von Tyana (VIII, 25), Domitian habe seine Schwester

— oder vielmehr Schwestertochter — wenige Tage nach der Ermordung

ihres Gatten, des Consulars Clemens, gezwungen, sich mit einem anderen

Manne zu vermählen, ihr Freigelassener Stephanus aber habe bald darauf,

sei es aus Hache für diesen Mord, sei es überhaupt, um den Blutthaten

des verhassten Tyrannen ein Ziel zu setzen , denselben erstochen. **) Die

Nachricht von der zweiten Verheirathung der Witwe Domitilla ist aber

sicher nicht aus der Luft gegriffen.***) Dann kann sie aber auch unmöglich,

wie Dio berichtet, in das Schicksal ihres Gatten verflochten worden sein.

Wenn andererseits Bruttius und seine christlichen Nachfolger nur von

der Verbannung der Nichte des Consulars nach der Insel Pontia er-

zählen , ohne dieselbe mit dem eigenen Schicksale des Clemens in Verbin-

dung zu setzen, so würde sich dies am einfachsten daraus erklären, dass trotz

der ungefähren Gleichzeitigkeit beider Vorfälle eine solche Verbindung gar

nicht bestand. Wenn Volkmar (a. a. 0. S. 301 flg.) annimmt, der Consul

habe nicht blos sein Martyrium an den Bischof abtreten, sondern in weiterer

Consequenz der Verdoppelung der Person auch seine Frau verlieren müssen;

so ist ein Grund für die letztere Behauptung noch weniger als für die erstere

abzusehen. Die kirchliche Tradition hat, abgesehen von dem clementini-

schen Homan, der seine Matthidia uach der Wiedervereinigung mit ihren

verloren geglaubten Sühnon ebenfalls getauft werden lässt, von einer christ-

*) In den Acten de» Nereus und Achilleus, und darnach in den Martyrologien

erseheint sie allerdings als Jungfrau, die um Christi willen auf die Ehe verzichtet und

durch den Hisehof Clemens den Schleier erhält.

**) Die in meinem Clemens Übergangene Stelle lautet: 'EmSow öi oi 9to\ .to/jutayoy

Jjdlj Tt;s Ttoy ir,>i»M fi.ir TtQOttfQl'ftf. tTV%l UiV yUQ Kij^ltVtft aXtXtOyiäi, t'U'&Qtt V7tftTOt',
(J>

Tt;y

tt&Xxpqp ti
t
y iaviov itttffa'txn , nQÖarayfia d"' intno'irjo ntfn rijr TQtirjy r; rcräQTijy i;ftlony

tov ifoyov xäxtfyqy *V tiyo*Qo> tpotrny. Irtynyo? toh-vy «Tttkti&tQOc r»*c yvyaixoi , ov lät,Xov

ri tqt öioatiut'uti «i/vm«, tili joy Tt&i'fMTrt ir&Vfitjdtff, tfrt rtäyrai, äiQuqat uiv tau rofc

iUv&tfmratoi, A'hj'ftion In'i ror rvQttyyoy xrk.

***) Ob eine der vorher angeführten luschriften auf diese Domitilla sich beziehe,

lasse ich hier dahingestellt Möglicherweise ist Satrius Silo der zweite (iatte derselben.
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liehen Gattin de» Consuls Clemens ebensowenig als von dessen eigenem

Christenthum gewusst ; im Gegenfalle hätte sie sich schwerlich diese ange-

sehenen Namen entgehen lassen. Der Consul existirt für die Legende nur

als Mutterbruder der Bekennerin Domitilla, höchstens a4s Vatersbruder des

Bischofs. Ja nicht einmal von einer Uebertragung des Martyriums desCon-

suis auf den Bischof kann, wie schon bemerkt wurde, die Kede sein. Von

einem Märtyrertode des letzteren weiss Irenaus noch nichts, und noch Euse-

bios und Hieronymus schweigen davon, obwol wenigstens zur Zeit des letz-

teren nach seinem eigenen Zeugnisse die Clemenskirche in Korn schon be-

stand. Wenn Eusebios in der Kirchengeschichte und nach ihm Hieronymus

den Tod des Bischofs in das dritte Jahr des Trajan verlegt, so zeigt schon

das abweicheude Datum der Chronik, dass er damit nicht etwa das Todes-

jahr des Bischofs von dem des Consuls unterscheiden will, sondern die

abweichende Angabe ist einfach durch die in der Kirchengeschichte befolgte

andere Berechnung der Papstjahre veranlasst, und beruht durchaus auf

keiner geschichtlichen Kunde. Die Märtyreracten des Clemens, welche

frühestens aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts stammen, 4
')

haben freilich die Zeitbestimmung der Kirchengeschichte zu Grunde gelegt.

Nach ihnen wird Clemens unter Trajan jenseit des Pontus nach einer wüsten

Stadt des Chcrsonnes lebenslänglich verbannt. Aber auch diese Wendung

der feage stammt nirgends anderwärts her, als aus den durch Eusebios er-

haltenen Mittheilungen des Bruttius Uber Flavia Domitilla, die Nichte des

Consuls.**) Aus der Insel Pontia, nach welcher diese verbannt wurde, ist

die taurischo Halbinsel im Pontus (Euxinus) geworden, eine Verwechslung,

die uns noch einmal in der auf Bruttius zurückgeführten Nachricht des

Chronographen Malala begegnet, dass viele von Domitian verfolgte Christen

nach dem Pontus geflohen seien. ***)

•) Vgl. Uber dieselben Tillemont, memoires II. p. »105 ff. Ein comes oftieiornm

begegnet unB zuerst unter .Julian.

•*) Wenn der Fe to miau \\ sehe Text des ehron. Eus. (j>. lüü Schöne) hier richtig

wäre, so hätte Eusebius sogar einen Schwester»! ihn doB Consul Clemens, Namens Flavius,

nach der Insel Pontia „Hielten" lausen. Die Worte lauten : Flavia vero Dometila et

Flavus Dementis eonsulis sororis tilius in insulam Poutiam fugit quia se Ohristianum

esse professu« eBt. Aueher hat nach Hieron. corrigirt und liest Flavia vero Domitilla

Flavii Cleineutis consulis ex sorore neptis etc.

•**J Malala hist. ehron. I, p. 340 edüxon.: »ottotv ett aXkovi X^iattnfois- ItifMuy^nnio-

tiKin (piyiJy i$ uvlütt' niäj&ai ixi fitv llitrtov' xtt&uti liuttxtoi [li\>ovit io{\ ö oorpöt xqovÖ'

ytHttfQi ovrtyQM(fnro xai avrtit-. Da« Missverständniss ist lieber nicht von Bruttius selbst

(vgl. dagegen Eus. h. e.ILI, 18), sondern von seinen Nachfolgern verschuldet Abor nuch

die Märtyreracten des Clemens wissen von mehr als tausend Christen zu erzählen, die

Clemens bei seiner Verbannung nlqav iov Uövrov in den Marmorbrüchen bei CherBon
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Hiernach scheint Alles zu dem Schlüsse zu drängen, dass der Bischof

Clemens im Unterschiede von dem Consul überhaupt nicht existirt hat, letz-

terer aber vielleicht nicht einmal ein Christ, geschweige denn ein Märtyrer

gewesen ist. Alles was die Legende von dem Bischöfe erzählt, ist tfaeils

den Lebensverhältnissen des Consuls , theils dem Schicksale seiner Nichte

entlehnt Selbständige Nachrichten über seine Pereon und seine Ge-

schichte finden sich nirgends. Auch die Notiz des Hirten Uber Clemens als

Vermittler des Verkehrs mit den auswärtigen Gemeinden, die Tradition Uber

ihn als Verfasser des römischen Gemeindeschreibens an die Korinther, die

darin vorausgesetzte römische Abkunft und griechische Bildung, endlich die

vermittelnde Stellung des Briefschreibers zwischen Paulinern und Petrinern

— Alles dies fUgt sich aufs Passendste zu dem Hilde des clementinischen

Reiseberichts von dem vornehmen, feingebildeten Kömer von kaiserlicher

Herkunft, der von Jugend auf zum Nachdenken Uber die höchsten Lebens-

fragen geneigt, unablässig philosophischen Studien obliegt, bis er, durch

keine von allen Philosophenschulen befriedigt, sich zum Christenthume be-

kehrt und nun als Schüler des Barnabas und des Petrus die Holle eines Ver-

mittlers zwischen dem Judenchristonthum und der Heidenwelt spielt. Von

geschichtlichen Nachrichten Uber einen andern Clemens aber, als den Ver-

wandten des Kaisers, zeigen auch die Clementinen nicht die leiseste Spur.

Was aber den Consul betrifft, so gründet sich wieder sein Christenthum,

natürlich abgesehen von den Rückschlüssen , welche erst aus der Identität

des kaiserlichen und des bischöflichen Clemens in den Clementineu gezogen

werden, lediglich auf jene Stelle des Dio , welche ihn sammt seiner Gattin

Flavia Domitilla wegen „Atheismus" und „Hinneigung zu jüdischen Sitten"

verurtheilt werden lässt. Aber die Frau ist, wie gezeigt wurde, von Dio

mit der Nichte verwechselt worden, die wirklich um ihres christlichen Be-

kenntnisses willen nach Pontia oder Pandataria verbannt wurde ; die Hin-

richtung des Consuls selbst aber wird jedenfalls von Suetonius glaubwür-

diger als von Dio, nicht durch sein Christenthum oder etwa durch seine

doch von Sueton selbst bezeugte Vernachlässigung der Staatsgeschäfte, son-

dern lediglich durch den freilich sehr grundlosen politischen Verdacht Do-

mitians motivirt. Es bleibt sogar möglich, dass sein „Atheismus" und seine

„Hinneigung zu jüdischen Sitten" ihm lediglich durch Uebertragung des-

vorgefunden habe, epit. prior e. 16". epit. poster. o. t&U. Lagardc in der Vorrede

zu seiner Ausgabe der (lemcntinen 8. 1 14 ) vermuthet auch, dass Epiphanios de ponde«

ribus et mensuris & 19 ff. die Heimat des Bibelübersetzers Aquila, den er zuni 'iif^i'^f

des Kaisers Hadrian macht, vielleicht weil ihn die Sage mit dem Aquila der Clementinen,

dem angeblichen Bruder des Clemens , zusammenwarf, von Pontia nach Pontus verlegt

habe.
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jenigen zugeschrieben wurde, was Uber seine mit seiner Gattin verwechselte

und mit ihm selbst zu gleicher Zeit verurtheilte Nichte Uberliefert war. Da
die christliche Sage von seinem Christenthume nichts weiss, eine absichtliche

und bewusste Verdrängung seines Namens aber durch den gleichnamigen

Bischof sehr unwahrscheinlich ist, so könnte man selbst versucht sein,

ihn mit Grätz auf eine ziemlich verworrene judische Sage hin zum Juden

zu machen,*) wenn nur nicht dt>r Sprachgebrauch jeuer Zeit mit den von

Dio gebrauchten Ausdrucken gerade auch den christlichen Glauben bezeich-

nete, und wenn nicht Überdies das durch Hruttius vollkommen feststehende

Christenthum seiner Nichte auch den Sinn jener Worte des Dio hinlänglich

erläuterte.

Immerhin drängen sich, wenn der Consul ein Christ war, manche schwer

zu beantwortende Fragen auf. Hat Sueton, wie kaum zu bezweifeln, mit

der von ihm angegebenen Ursache seines Todes Hecht, warum benutzte

Domitian, um den gefUrchteteu und doch so wenig furchtbaren Vetter

zu vernichten, die leisesten Spuren politischen Verdachtes, beinahe in dem-

selben Moment, in welchem die Verbannung eines anderen Mitgliedes des

Kaiserhauses, noch dazu einer Frau, um ihres christlichen Glaubens willen,

und zahlreiche Uber die römische Christeugemeinde verhängte Verfolguugs-

massregeln dem Tyrannen einen weit bequemeren und populäreren Weg
zeigten, seinen Zweck zu erreichen? Man inUsste also wenigstens annehmen,

dass Flavius Clemens nur insgeheim die gottesdienstlichen Versammlungen

der Christen besucht oder ihre Sache begünstigt, nicht aber sich öffentlich

mit seinem christlichen Bekenntnisse hervorgewagt, geschweige denn an

der Regierung und Leitung der römischen Gemeinde betheiligt hat War
er aber wirklich ein Märtyrer des christlichen Glaubens, ja war er auch

nur einfach ein Christ, wie kam es doch, dass nur seine Nichte in der Er-

innerung der Kirche fortlebte, während das Andenken an sein eigenes Christen-

thum Uber seinem wirklichen oder vermeintlichen Doppelgänger, dem gleich-

namigen Bischöfe, völlig verloren ging? Auf letzteren Einwand liesse vielleicht

sich erwidern, dass auch jene Dotnitilla ihr kirchliches Gedächtuiss nur der

zufällig durch einige christliche Chronisten aufgegriffenen und aufbewahrten

Notiz eines heidnischen Gescbichtschreibers verdankt; und bei der Unsicher-

heit der kirchlichen Kunde Uber jene ältesten Zeiten bliebe es, wenn auch

auffällig, doch immerhin denkbar, dass man später Uber sein Christenthum

sehr schlecht unterrichtet war. Sicher ist für die kirchliche Erinnerung

schon gegen Mitte des 2. Jahrhunderts der Bischof völlig an die Stelle des

•) Geschichte der Judeu IV (2. Anfl.) S. 435 ff. Der Kloniiiios (Klconymos oder

KallonymoB?) in Aboda Sara 11, a., vgl. l.ittin 56, b., soll nach ürätz mit Clemens

identisch sein.

I
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Consuls getreten, und von Letzterem haben die Späteren nur uoch durch

Vermittelung jener Angabe de» Bruttius gewusst Auch wenn der pseudo-

clementinische Reisebericht über die Lebensverhältnisse des Consuls noch

besser unterrichtet war, so konnte doch die spätere Tradition aus dieser

Darstellung keine Belehrung schöpfen : denn der in der Legende auftretende

Vater des Bischofs, auf welchen freilich die verwandtschaftlichen Beziehungen

des Consuls aufs Genaueste zutreffen, wird weder Flavius Clemens noch

Consul genannt, auch nicht zu einem Anverwandten des Domitian, sondern

des Tiberius gemacht. Wäre nun aber nur der Consul und nicht der Bischof

eine geschichtliche Person, und dieser einheitliche Clemens wäre nioht ein-

mal Christ gewesen, so begreift sich wieder nicht die Entstehung der viel-

verzweigten Tradition von dem angesehenen Gemeindebaupt aus der Zeit

Domitians, die doch der Hirt des Hermas, die schon für Dionysios von Ko-

rinth unzweifelhafte Abfassuug des römischen Gemeindeschreibens durch

Clemens, und der ganze clemeutinische Roman sammt der zahlreichen aus

ihm weiter herausgesponnenen pseudoclementinischen Literatur voraussetzt

Sonach scheint sich die Alternative zu stellen : entweder war Flavius

Clemens ein Heide, und dann ist der von ihm verschiedene, aber frühzeitig mit

ihm identifieirtc Bischof eine wirklich geschichtliche, aber in ihren wahren

Lebensverhältnissen sonst völlig unbekannte Person ; oder der Bischof ist

erst in der kirchlichen Sage aus dem Consul hervorgewachsen, und dann

war dieser, trotz des Schweigens der späteren Tradition über ihn, wirklich

ein Christ. Die Entscheidung wird bei unserer lückenhaften Kunde wol

niemals mit Sicherheit getroffen werden können ; auch die neuesten Aus-

grabungen in San demente helfen hier nichts. Der Möglichkeit, dass erst

die Clementinen aus zwei verschiedenen Personen eine einzige gemacht,

steht mit gleichem Rechte die andere gegenüber, dass der Bischof schon in

der älteren Ueberlieferung, die der Roman für seine Zwecke verwertete,

als ein Anverwandter des Kaiserhauses galt, wogegen erst die spätere Kirche,

die vom Consul nichts mehr wusste, als was Bruttius bot, von demselben

den inzwischen zum Träger der ursprünglich auf den Consul bezüglichen

Angaben gewordenen Bischof unterschieden hätte. Ueberdies haben ja die

Clementinen den Bischof gar nicht einmal direct mit dem Consul identiticirt;

denu was sie von seinen Verwandtschaftsverhältnissen berichten, führt nicht

auf Identität des Bischofs selbst, sondern seines Vaters mit dem Consul, eine

Thatsache, die sich ebenso schwer aus schriftstellerischer Tendeuz, wie aus

absichtsloser Verwirrung erklärt. Der Vater ist aber nach dem Clemens-

romane ein Heide und wird erst als Greis zu dem Glauben seines berühmte-

ren Sohnes bekehrt — ein Zug, der' ebenso wie die Bekehrung der Mutter

und der Brüder nur durch die religiöse Tendenz des Romans veranlasst ist.
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Dürfte man hierauf einen Schluss bauen, so wäre also der Bischof zwar

nicht mit Flavius Clemens identisch, aber jedenfalls ein naher Anverwandter

desselben gewesen, sei ob nun, wie es nach den Clementinen erscheint und

wirklich Ewald (Geschichte des Volks Israel VII, S. 297), doch ohne die

chronologischen Bedenken* zu beachten, vermuthet hat, der Sohn, sei es,

wie die Acten des Nereus und Achilleus wollen, der Bruderssohn. Oder

hatte gar der armenische Text des Eusebios Hecht, der die Flavia Domitilla

und Flavius, den „Schwestersohn des Consul Clemens" nach Pontia verbannt

werden liessV Die Verwirrung scheint hier gegenüber den Angaben bei

Dio ganz unzweifelhaft. Dagegen legt sich eine der beiden andern An-

nahmen immer noch näher, als die etwa sonst sich zur Hand bieteude Ver-

muthung, der Bischof sei ein Freigelassener des Cousuls gewesen, den später

die Sage mit der Ehre kaiserlicher Abkunft geschmückt hätte: denn dann

würde er wol nicht Clemens, sondern Flavius heissen. Aber bei der trüben

Beschaffenheit der Quellen, auf welche man für die Annahme blosser Ver-

wandtschaft der beiden Clemens in jeder ihrer Modifikationen sich ange-

wiesen sieht , hat auch sie nur den Werth einer blossen Hypothese zur Aus-

gleichung des unleugbaren Widerspruchs , dass alles , was die Kirche von

dem Bischöfe wusste, auf den Consul zurückgeht, der Consul aber, wenn

auch immerhin ein Freund oder stiller Anhänger des Christonthums , doch

schwerlich die Rolle eines geistigen Hauptes der römischen Gemeinde ge-

spielt haben kann.

So unsicher ist alles, was selbst über die „verhältnismässig deutlichste

Erscheinung aus den letzten Jahrzehnten des ersten .Jahrhunderts" , wie

Holtzmann (a. a. 0. S. 301) den Clemens bezeichnet, überliefert ist Wenn
er mit dem Consular Flavius Clemens eine Person war, so bestimmt sich die

Zeit seines Todes präcis auf den Januar 96 n. Chr. ; war er dagegen von

diesem verschieden, so weiss die beglaubigte Geschichte von seinen Lebens-

verhältnissen weiter nichts, als dass er zur Zeit Domitians im römischen

Prcsbyterium eine hervorragende Stelle einnahm. Die traditionelle An-

gabe seines 9jährigen „Episkopates" verdankt ihren Ursprung zuverlässig

erst einer späteren gelehrten Ileflexion. Vollends die für seine Amtszeit

ausgeworfenen Consul- und Kaisergleichzeitigkeiten, welche schon die Ueber-

lielerung von seinen 9 Bischofsjahren zur Voraussetzung haben, sind ledig-

lich durch Rechnung gefunden, müssen also hier wie Überall völlig ausser

Betracht bleiben.

•j Wenigsten« müsste der Bischof dann ein illegitimer Sohn des Consuls gewesen

•ein, denn seine beiden von Domitian adoptirten rechtmässigen Sühne waren beim Tode
des Vaters noch Knabon.

11
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Ebenso willkürlich ersonnen sind die für Linus, Anencletus (oder Cletus),

Evarest (oder Aristus) und Alexander ausgeworfenen Ziffern, die je nach

dem Bedürfnisse des chronistischen Systems beliebig geändert wurden. Der

älteste Katalog, der am treuesten in cat. III oder dem Verzeichnisse der

Kirchengeschichte erhalten ist, hatte von den 191 Jahren von Petrus bis

Urban für sämmtliche Bischöfe bis Xystus 76 Jahre zu verrechnen. Von

diesen werden 25 Jahre, also das Drittel der ganzen Zeit, dem Apostel Petrus,

als dem Anfänger der Keine, zugewiesen, sodass für dessen 5 Nachfolger

zusammen ungefähr das Doppelte zur Verfügung blieb *). Von ihnen erhalten

nun die beiden ersten Nachfolger des Petrus, Linus und Anencletus, jeder

nur die Hälfte von Jahren, also, da überall nach vollen Jahren gerechnet

wird, je 12; für den letzten Vorgänger des Xystus, Alexander, wurden die

10 Jahre des Xystus wiederholt, sodass für Clemens uud Evarest zusammen

17 Jahre blieben. Bei ungefähr gleicher Vertheilung des Restes fielen also

auf den Einen 9, auf den Andern 8 Jahre. Noch künstlicher hat der Ver-

fasser des 5. Katalogs die Ziffern gruppirt, indem er den nächsten Nach-

folgern des Petrus paarweise je 12 und je 9 Jahre verlieh und unbekümmert

um die Gesammtzahl die vorgefundeneu Jahre des Petrus auf 22 herab-

drückte, wenn nicht gar bei ihm ursprünglich 21 (= 1 2 —f- 9) Jahre gestanden

hat. Dagegen schob der Verfasser des liberianischen Katalogs, oder wer

ihm sonst hierin vorangeleuchtet hat, um mit seiner Rechnung von 202 Jahren

von Petrus bis Urban auszukommen, den Cletus mit der Hälfte der Jahre

des Anencletus ein, und theilte den Rest von 5 überschüssigen Jahren dem
Aristus zu. Wieder anders verfuhr der Verfasser des vierten Katalogs, der

von den in der Urliste dem Linus zugetheilten 12 Jahren eins abzieht, um
dafür dem Evarest dieselbe Ziffer wie dem Clemens zu geben, während

endlich der zweite Katalog für Linus 1 4, für Clemens 9, für Anencletus und

Evarestus je 8 Jahre verrechnete.

Wir deuteten schon an, dass auch die 25 Jahre des Petrus, welche den

Chronologen von Alters her viel Kopfzerbrechen bereitet haben, wahrschein-

lich nur einem chronistischen Systeme ihre Entstehung verdanken. Obwol

in den uns erhaltenen Quellen d i r e c t nicht vor dem 4. Jahrh. bezeugt, geht

diese Ziffer doch höchstwahrscheinlich bis in die zweite Hälfte des 2. Jahrb.,

also bis in dieselbe Zeit zurück, in welcher ein katholischgesimitcr Chronist

den Versuch machte, die Succession der römischen Bischöfe bis auf Petrus

heruuterzuführen. Zur Zeit Zephyrins , als man das tgonalov des Petrus

•) Von den alexandrinischen Bischöfen erhält bei Eusebius Anianos als der Ernte

22 Jahre (also ebensoviel wie Petrus in catal. X) , seine i» Nachfolger zusammen noch

nicht ganz das Fünffache dieser Zahl (106 Jahre).
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in den Gärten desXero zeigte, wird die römische Kirche schon an jene Ziffer

geglaubt haben. Drei bis vierDecennien später nahm Hippolyt sie in seinen

Katalog auf, und diente damit allen späteren Chronisten als Quelle. Stand ein-

mal in der Tradition der römische Episkopat des Apostelfürsteu fest, bo konnte

auch die Dauer desselben nicht länger in der Schwebe bleiben. Als Bischof

der römischen Gemeinde erscheint uuu Petrus zuerst inderepistolaClementis

ad Jacobum, welche den clementinischeu Homilien voraugeschickt ist Nun

sollte nach der judenchristlichen Sage Petrus den Magier Simon bis nach

Korn verfolgt, und ihm hier ein schmähliches Ende bereitet haben.*) Die

Ankunft Simons in Rom wird aber schon von dem Märtyrer Justin in die

Zeit des Kaisers Claudius versetzt.**) Unter Claudius also niusste auch

Petrus sein römisches Bisthum angetreten haben, d. h. wie auch Eusebios nach-

mals in seiner Kirchcngeschichte herausrechnet, ziemlich gegen den Anfang

seiner Regierung. So gewann man Raum für eiu fünfundzwaiizigjährigea

bischöfliches Wirken des Apostelfürsteu in der Welthauptstadt Als Endpunkt

desselben ward insgemein die neronische Verfolgung betrachtet, in welcher

nach einer anderen ebenfalls schon im2.Jahrh. aufgekommenen Sage Petrus

iu Gemeinschaft mit Paulus den Märtyrertod erlitten haben sollte. ***) Spätere

wussten dann auch den Todestag der Apostel auf den 29. Juni zu bestimmen.

Der Chronograph vom Jahre 354 nennt dieses Datum zuerst, ausser allem

Zusammenhang mit der neronischen Christcnvcrfolgung. Wir sahen bereits,

auf welcher Verwechselung diese Angabe beruht: nach dem alten von dem-

selben Chronisten uns aufbewahrten Depositionskatalog war der 29. Juni 258,

unter den Consuln Tuscus und Bassus, der Tag, an welchem des Petrus Ge-

beine in den Katakomben, die des Paulus auf dem Wege nach Ostia bei-

gesetzt wurden. Der geschichtlich allein beglaubigte Translationstag unter

Sixtus II. musste also zugleich als Datum für das gemeinsame Martyrium

beider Apostel dienen. Ebenso bemerkten wir schon, wie die spätere Tradition

•j Recogn. (Jlem. III, 63. 64 vgl. I, 74. Constit apoBt. VI, ». Pseudorig. refutat.

omo. haer. VI, 20. Eua. H. E. 11, 14. Pseudo.-Ilegesipp. de excid. HierosoL 111, 2.

Epiphan. haer. 21, 5. Philaatr. haeres. 29. Arnob. adv. gent. II, 13. acta l'etri et Pauli

c. 14—25. Pscudo-Iinus de passione Petri in Bibl. Patr. Max. T. II p. 67. ,

**) Apol. I, 26 und nach ihm Iren. haer. I, 23, 1. Eus. II. E. II, 14. Dagegen versetzt

die im coneiliatorischen Interesse ausgebildete Erzählung den Vorfall in die Zeit des

Nero, „damit auch Paulus seine Rolle dabei übernehmen kann." So ausser den acta

Petri et Pauli, Uber die man vorläufig Baur's Paulus (2. Auh.j II. 26U f. vergleiche,

auch Philaster a. a. U., Sulpicius Severus chron. 11, 2H u. A.

•**J liajus ap. Eus. H. E. 11, 25. vgl. auch UionyB. Corinth. ebendaselbst Tertuli.

praescr. haer. 36. Öcorpiace 15. Origen. ap. Eus. H. E. 111, I. Alle dieae Scbrittateller

wissen schon von dem Martyrium beider Apostel in Korn und zwar, wie Urigeues wenig-

stens von Paulus, Tertullian von beiden ausdrücklich hinzufügt, unter Nero.

11*
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jene unbequeme Augabe des ältesten Kalendariums der römischen Kirche

beseitigt hat. Der felicianische Katalog oder vielmehr dessen ältere Quelle

ersetzt die Beisetzung des h. Leichnams in den Katakombeu durch eine

bereits unter Cornelius, aber ebenfalls am 29. Juni, erfolgte Translation aus

den Katakomben nach dem Vatican, uud seit dem 5. Jahrh. erzählte man,

die Gebeine des Petrus hätten von Anfang an dort geruht, wo erden Kreuzes-

tod erlitten. Mit den von den verschiedeneu Berichterstattern gemeldeten

Translationen nach oder aus den Katakomben fand man leicht durch die

Auskunft sich ab, dass in Verfolgungszeitcn die Katakomben auch für die

heil. Reliquien als sichere Zufluchtsstätte vor den Heiden gedient hätten. *)

Endlich auch das Todesjahr des Apostels wurde schon von Eusebios, wie wir

ebenfalls schon früher bemerkten, und den von ihm abhängigen Chronisten ver-

schieden bestimmt, obwol der Kirchenhistoriker immer die nur von ihm selbst

verschieden berechnete ncronischc Verfolgung im Sinne hatte, also nach der

richtigen Chronologie das Jahr 64 n.Chr.**) Nur der liberianische Chronist,

der bierin consequenter römisch als die sonstige Tradition die Bischofsjahre

des Petrus von der Auferstehung Christi an zählte, und schon mit den Consuln

des Jahres 55 u. Z. beschloss, hat die Passion der beiden Apostel in das

letztgenannte Jahr verlegt, also freilich wie die längst feststehende Tradition

verlangte, unter Nero, aber volle 19 Jahre vor der neronischen Verfolgung.

Die späteren lateinischen Kataloge haben, obwol sonst um chronologische

Genauigkeit wenig bekümmert , doch die vom Liberianus für das Antritt*-

uud Todesjahr des Petrus augesetzten Consuln gestrichen.

Man sieht, aus wie verschiedenartigen Bestandteilen die Tradition

Uber Petrus als den ersten römischen Bischof allmählich erwachsen ist.

Zwei ihrer ursprünglichen Tendenz nach gradezu entgegengesetzte Sagen

bilden die Grundlage: die Eine, welche den Apostel zur Bestreitung seines

uuheimliehen Doppelgängers, unter dessen Maske sich kein Geringerer als

Paulus verbirgt, nach Koni bringt, um dort glänzend Uber seinen Gegner zu

siegen und die judenchristliche Kathedra in der Welthauptstadt aufzurichten;

die Andre, die beide Apostel friedlich vereint, sie gemeinsam die römische

.*) Wie noch iui Jahre 186« die vermeintlichen Reliquien des h. Nepomuk vor den

ketzerischen PrcuBsen von Prag nach Salzburg gcHUchtet wurden.

•*) Es ist also nichts als unkritische Willkür, wenn Neuere das Jahr 87, welches

die Kirchengeschichte des Eusebios bietet, festhalten, die Beziehung auf die neronische

Verfolgung aber fallen lassen. Die hierdurch gewonnenen drei Jahre, in welchen die

moderne Apologetik die Befreiung de» Paulus aus der ersten Gefangenschaft und aber-

malige Reisen desselben, die Reise des Petrus nach Rom, die Rückkehr deB Paulus

ebendahin, eine Zeit gemeinsamer Lehrthätigkeit beider Apostel und endlich ihren

Märtyrertod unterbringt, existiren ebenso wie die zweite Gefangenschaft des Paulus und

alles was man sonst auf dieselbe gebaut hat , lediglich in der Phantasie.
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Gemeinde begründen nnd gemeinsam in der neronischen Verfolgung den

Märtyrertod erleiden lässt.*) Der Vorrang bleibt auch noch in dieser zweiten

Version dem Siteren Apostel gewahrt; nur er wird auch im Tode der Achn-

lichkeit mit Christus gewürdigt,**) und die beide Sagengestalten combi-

nirende Tradition verleiht nur ihm die Würde des ersten Bischofs von Rom.

Aber geschichtlich liegt beiden Erzithlungen nichts weiter zu Grunde, als

der römische Aufenthalt und Märtyrertod des Heidenapostels, den die juden-

christliche Petrussage am Ziele seiner Laufbahn von Petrus völlig über-

wunden werden , die jüngere petropaulinische Sage der katholisch gewor-

denen Kirche in brüderlicher Eintracht mit Petrus leben und sterben lilsst ***)

Die kleineren paulinischen Briefe wissen von einem römischen Aufenthalte

des Petrus noch nichts, ein Umstand der gleich schwer ins Gewicht fällt, wie

man auch über die Aechtheit derselben urtheilen möge. Denn sind sie ganz

oder theilweise ächt, so hätte der gefangene Paulus der gleichzeitigen An-

wesenheit seines Mitapostels, sei es nun freundlich oder polemisch gedenken

müssen; sind sie unächt, so wussten auch die paulinischen Kreise der

Folgezeit nichts von einer sei es zur Bekämpfung des Heidenapostels, sei es

zu gemeinsamer Arbeit mit diesem unternommenen römischen Reise des

Petrus. Auch die nach Lukas benannte Apostelgeschichte, die doch die

Ausbreitung des Evangeliums von Jerusalem bis Rom zu schildern unter-

nimmt, schliesst einfach mit der zweijährigen Gefangenschaft des Paulus in

Rom, deren Ende mit der neronischen Verfolgung zusammentrifft, ohne des

Petrus dabei zu gedenken, und das zwischen 93 und 97 (nach Volkmar etwa

20 Jahre nachher) entstandene römische Gemeindeschreiben an dieKorinther.

welches in der Tradition den Namen des Clemens trägt, weiss selbst, wo es

•) Daneben erhielt »ich freilich auch noch weit später die Meinung, dass beide

Apostel nicht in demselben Jahre gemartert worden seien. Vgl. die Abhandlung Bax-
mann's „Dass die Apostel Petrus und Paulus nicht am 29. Juni 67 gemartert worden

sind" S 1 0 flg. und die dort angeführten Stellen.

•*) Tertiill. de praescr. haer. 36. Seorpiace c. 15. Origeu. apud Eus. III, Lact«

Petri et Pauli und Pseudo- Linus.
*•*) Vgl. auch Baur, Paulus (2. Aufl.) I. 262 ff. In ihrer ausgebildeten «estalt

begegnet uns die petropaulinische Sage, welche auch dem Paulus im Streite wider Simon

eine freilich untergeordnete Rolle zutheilt, in den zuerst von Thilo in zwei hallischen

Programmen 1 1S37 und IS38), darnach von Tischendorf facta app. apoerypha S. 1

bis 39) griechisch edirten actis Petri et Pauli. Eine latein. Bearbeitung derselben sind die

zuerst von Fiurentini seiner Ausgabe des Martyr. Hieron. p. 103 ff. angehängten acta

Petri et Pauli des Pseudo - Marcellus (auch bei Fabricius codex apoeryphus N. T. III.

p. 632 sqq. Nach einem besseren Texte zweier WolfenbUttler Codd. bei Thilo». Die-

selben beschichten finden sich zum Theil wörtlich auch bei Pseudo - Ahdias apost.

histor. I, 15 sqq.
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eine absichtliche Parallele beider Apostel zieht,*) nur von einem Märtyrer-

tode des Paulus vor der heidnischen Obrigkeit, nachdem er, ein Herold des

Glaubens im Morgen- und Abendlande, am Ziele seiner Laufbahn angelangt

war ; von Petrus ist dem Verf. weder sein Märtyrertod, noch seine römische

Reise bekannt**) Auch der erste unter dem Namen des Petrus im Neuen
Testament überlieferte Brief, der im paulinischen Geiste an die heidenchrist-

lichen Gemeinden des Paulus sich wendet, verlegt den Aufenthalt des

Schreibenden in den fernen Orient, und es ist eine auch bei erwiesenem

nachpetrinischen Ursprünge des Briefes noch immer nicht völlig zuverlässige

Deutung, dass unter Babylon hier wie in der Apokalypse Rom gemeint sei.

Nach alledem hat man bis zum Anfange des 2. Jahrh. in Rom und ander-

wärts von einer Wirksamkeit des Judenapostels in der \Vclthauptstadt noch

nichts gewusst.***)

Die Sage von dem römischen Aufenthalte des Petrus wird also, im Zu-

sammenhange mit der Simonsage, etwa um den Anfang des 2. Jahrh., die

entgegengesetzte petropaulinische Erzählung von der gemeinsamen Lehr-

tätigkeit und dem gemeinsamen Märtyrertode beider Apostel in Rom sogar

noch etwas später, oder erst gegen Mitte des Jahrh. entstanden sein.f)

•) Clem. ad. Corinth c. 5. Ucber das rityua rijk- timmc 8. m. Clemens S. 126.

Mangold, Rüiuerbrief, S. 158.

•*) Ich mn»s an dem im Texte besagten mit ßnur (Paulus 2. Aufl. I. 256) gegen

Mangold (a a. 0. S. 156 f.) festhalten. Die den Petrus betreffenden Worte: <ft«

frXov a&txoy oi/ , ,>n)'f dvo, c'/j.r i/,f>r<\ vnt,riyxty növovi , xtxi ovtw uuotvfMjoae

Inogtv&t «V roy offiiXniuyov lönoy tt,i Jo;v>. sind gegenüber den weit concreteren An-

gaben Uber Paulus offenbar nur darum so unbestimmt gehalten , weil man Uber Petrus

nichts Näheres mehr musste. Das arf(»rrp»
(
'«r«> braucht auch, wenn man den Zusammen-

hang mit den vorhergehenden Worten ffiä ££Aot' xut ffööroy oi uiytatot xui dixitiöratot

orvXot lduix&qom> xni »uydiot i.föof ins Auge fasst, nicht vom Märtyrertode ver-

standen zu werden , sondern nur im Allgemeinen von leiden bis an den Tod , in denen

sich die Sündhaftigkeit des Apostels bewährt habe. Die überdies rhetorisch gefärbte

Stelle aus der späteren Tradition zu erläutern und zu ergänzen, ist um so weniger er-

laubt, da die Ueschiehtliehkeit dieser Tradition eben in Frage steht.

***) Wenn Iiaur Paulus I. 246 auch in den Stellen Apgesch. 19, 21. 23, 11 eine An-

spielung auf die Sage von der Reise des Petrus nach Rom vermuthet, gegenüber welcher

der Verf. die fllr Paulus sprechende geschichtliche Wahrheit habe geltend machen wollen,

so muss diese Combination als zu unsicher auf sich beruhen.

f) Die Lehrthätigkeit erwähnen ausser den angeführten Schriftstellern auch Iren,

haer. III, 1, I. Clemens Alex, apud Eus. H. E. VI, 14, beide in Verbindung mit der

Tradition Uber die Entstehung des Marcusevangeliums. Letztere war schon dem Papias

bekannt (bei Eus. H. E. II, 15), daher Bau r (a.a.0.24S) scharfsinnig vermuthet, Papias

möge wol auch schon die hiermit zusammenhängende Tradition von der römischen Lehr-

tätigkeit des Petrus i und seinen Kämpfen mit Simon l gekannt haben. Einen Beleg

für beides fand man später in der Stelle 1 Petr. 5, 13. Auf den Kreuzestod des Petrus

wird schon in einem freilich sehr späten Stück des N. T., Job. 21, IS, angespielt.
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Wieder ein paar Jahrzehnte nachher, als man im katholischen Interesse die

erste römische Bischofsliste mit dem Apostelfürsten als Anfänger der Reihe

componirte, also spätestens unter Eleutherus, unter dem Irenäus schrieb,

aber wahrscheinlich schon unter Anicet, unter dem Hegesippos nach Rom
kam,*) gingen aus einer Combination beider Sagengestalten die 25 (nach

catal. V 22) römischen Bischofsjahre des Petrus, von den ersten Regierungs-

jahren des Claudius bis zur neronischen Verfolgung, hervor.

Wenn also die Kritik auf jede nähere Bestimmung der Zeit, in welcher

Linus, Anencletus, Clemens, Evarest im römischen Presbyterium wirkten,

verzichten muss , so sieht sie sich genöthigt , der Sage von dem römischen

Episkopate des Petrus sogar ihre allgemeinste Grundlage, den römischen

Aufenthalt des Petrus, zu entziehn. Von Petrus bis Evarest entbehrt sonach

die überlieferte Succession der römischen Bischöfe auch in ihrer relativ

ältesten Gestalt durchaus der geschichtlichen Grundlage , und beruht theils

auf Sage, theils auf tendenziöser Erfindung. Wenn Irenäus in der von ihm

aufbehaltenen Bischofsliste nur die Namen , nicht aber die Amtszeiten auf-

führt, so darf man daraus nicht schliessen wollen, dass erstere früher als die

Ziffern für letztere sich festgestellt hätten. Vielmehr ganz dasselbe Tnteresse,

welches die Reihenfolge der Bischöfe bis auf Petrus zurückführte, erzeugte

auch das Bedürfniss, die von den letzten Bischöfen geschichtlich überlieferten

Zeiten durch chronologische Angaben über deren Vorgänger zu vervollstän-

digen. Wenn doch einmal jene älteste Namensliste nur künstlich componirt

sein kann, so ist keinerlei Grund vorhanden, warum nicht auch die Ziffern

für die Amtsjahre von demselben Gelehrten, der die Namensliste anordnete,

herrühren sollten.

Auch über den nächsten Nachfolger Evarests, Alexander, waren

schwerlich chronologische Data überliefert. Wenn ich früher selbst den

Amtsantritt Alexanders, welcher nach Eusebios gleichzeitig mit dein des

Primus von Alexandrien Trajani XI, d. h. 107/108 u. Z., erfolgte, als festen

Punkt glaubte betrachten zu können,**) so hat sich mir diese Annahme bei

näherer Prüfung nicht bewährt. Allerdings stimmt die Kirchengeschichte

des Eusebios in diesem Datum mit dem catal. Liberianus so zienilieh zu-

*) Hegesippos verfolgte bei seiner Ankunft in Rom c. 100 n. Chr. die rfi«rfo/»; bis

zu dem damaligen Bischöfe Auieetus (bei Ens. II. E. IV, 22). Um dieselbe Zeit wird

man auf das jxouia9<a ri> tfc«ffo^> schon aller Orten Gewicht gelegt haben , wie schon

aus den Bemerkungen Hegesipp's tiber die korinth. Gemeinde und dem lv ixaert; AftAgj

hervorgeht. Bald nachher erwähnt Dionysios von Korinth den Dionysios Arcopagitcs

als von Paulus ordinirten ersten Bischof von Athen, ohne den leisosten Ausdruck eines

Zweifels (bei Eus. H. E. IV, 23).

**) Zur Quellenkritik des Epiplmnios S. 00.
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summen; denn Trajani XI ist nach der Kaisertabelle des Eusebios das Jabr

107, nach der richtigen Zeitberechnung: 108 n. Chr.; in letzteres Jahr fällt

aber auch nach dem lateinischen Katalog der Tod des Aristus (Gallo et

Bradua css), wenn auch nach der in dem ersten Theile des liberianischen

Verzeichnisses befolgten Methode der Antritt Alexanders erst in das folgende

Jahr 109 n.Chr. (Palma etTullo css) gesetzt wird. Indessen ist diese Ueber-

einsfimmung durchaus zufällig und entbehrt jedes kritischen Werthes. Die

Kniserglcichzcitigkeiten der Kirchengeschichte beruhen ebensowenig wie

die Consulatc des Liberianus, abgesehen von einzelnen, im gegebenen Fall

besonders nachzuweisenden festen Daten, auf achter Ueberlieferung. In der

Chronik, wo Eus. eine andere Rechnung befolgt, setzt er den Antritt Alexanders

statt ins 11. vielmehr ins 6. Jahr Trajans (103 u. Z.), ein Beweis, dass ihm

ein festes Datum nicht vorlag. Auch die Gleichzeitigkeiten der alexandri-

nischen Bischöfe sind als chronologische Anhaltspunkte nicht zu gebrauchen.

Denn abgesehen von der Unsicherheit der von Eusebios für die Alexandriner

überlieferten Ziffern, die bis auf Julianus oder Demetrios keine geringere

ist als bei den ältesten Bischöfen von Rom,*) so macht auch der weitere

Umstand bedenklich , dass Eusebios von Evarest bis Eleutheros nicht nur

fast tiberall zugleich mit einem Amtswechsel in Rom einen solchen auch für

Alexandria erwähnt, sondern dann auch auffallend häufig beide Suocessionen

gradezu als gleichzeitige bezeichnet. **) Die Unsicherheit wächt, sobald wir

auch die Angaben ftir die Amtsdauer Alexanders in Betracht ziehen. Um
von cat V abzusehen, der ihm 12 Jahre verleiht, und samt seinem Nach-

folger Xystus noch in sein beliebtes Schema von je 12 und 9 Jahren mit ein-

bezieht, so erhält er in cat. II. III. IV 10 Jahre, also ebensoviel wie Xystus,

in cat I dagegen nur 7 Jahre. Xach der Rechnung der eusebian. Chronik fällt

•) Schon die Anorduung der Ziffern selbst gibt zu denken. Während der erste

Bischof Anianos 22 Jahre erhält, wird für seine Nachfolger durchschnittlich die Hälfte

angesetzt: für Abilios und Kerdon 13 + 10 = 23 J., ftir Primus und Justus 12 + n -

23 J., für Kuinenes und Marcus 13 + 10 = 23.)., für Keladion und Agrippinos Inder

Kirchengeschichte 14 + 12= 2«, nach den Angaben der Chronik aber 14+9, also zum
vierten Male 23 Jahre.

•*) Nur beim Tode des Telesphorus und Soter wird die alexandrinische Suecession

nicht mit erwähnt. Aber- gleichzeitig mitEvarest soll Kerdon, gleichzeitig mit Alexander

Primus, ein Jahr und wenige Monate nach Xystus Justus, fast gleichzeitig mit Hyginus

Eumenes, gleichzeitig mit Eleutherus Julianus gestorben sein, und auch der Tod von

Anicetus und Keladion fällt genau in dasselbe Kaiserjahr, Aurelii VIII. Daher wird wol

auch die scheinbar genauere Angabe Uber den Amtsantritt des Eumenes lediglich darauf

beruhen, dass seinem Vorgänger Justus 1 1 Jahre, dem angeblieh gleichzeitig mit diesem

ins Amt gekommenen Xystus vou Hon» aber nur lo Jahre, in demselben Zusammenhange
(H. E. IV, 5) zugetheilt werden. Historisch beglaubigt ist hier nur das Datum flir den

Tod Julians, Commodi X.
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seine Amtszeit in die Jahre 103—114, nach der Kirchengescbichte 108—1 18,

nach Hieronymus 108—119, nach dem liberianischen Chronographen 109 bis

116 n. Chr. Einen festem Halt würden die acta Alexandri (acta SS. Mai.

Tom. I. p. 371 ff.) gewähren, wenn auf dieselben irgendwelcher Verlass

wäre. Dieselben setzen seinen Tod nämlich ins Jahr 117, kurze Zeit vor

dem Tode Trajans. Aber die Acten stammen frühestens aus dem 5., viel-

leicht aber erst aus dem 6. Jahrb., da sie sich mit den Angaben des cat.

Felicianus Über den angeblichen Märtyrertod Alexanders und seiner zwei

Leidensgefährten Eventius und Theodulus in einer Weise berühren, die wol

nur als Abhängigkeit der Acten entweder von dieser Reccnsion des über

Pontificalis selbst, oder von seiner früher nachgewiesenen Quelle, dem cat

Leoninus, nicht umgekehrt, betrachtet werden kann. Die Todesmartern sind

viel weiter ausgemalt,*) dazu werden Eventius und Theodulus wie ander-

wärtsher bekannte Persönlichkeiten nur gelegentlich eingeführt. Der Mär-

tyrertod „unter Trajan" wird sich daher einfach aus dem fuit temporibus

Trajani, welches nach dem cat. Liberian. auch der Felicianus bot, erklären.

Die weitere Angabe
,
Trajan sei zur Strafe für die Hinrichtung des heiligen

Bischofs kurze Zeit nachher ebenfalls vom Tode ereilt worden, schmeckt so

stark nach dem beliebten Pragmatismus derartiger Märtyrergeschichten, dass

kein Verständiger ein chronologisches Datum hieraus entlehnen wird.

Sowenig wir auch nach dem Allen Ursache haben, an der geschichtlichen

Persönlichkeit Alexanders zu zweifeln, so müssen wir doch annehmen, dass

Uber Antritt, Amtsdauer und Todesjahr desselben nichts überliefert war.

Die geschichtlich beglaubigte Succession der römischen Bischöfe beginnt

vielmehr erst mit seinem Nachfolger Xystus, also demselben, bis aufweichen,

wie wir sahen, zurZeit]des Irenäus die historische Erinnerung der römischen

Kirche zurückreichte.

Zweite und dritte Gruppe: von Xystus bis Urban.

Mit Xystus beginnt zugleich das zweite Stück der ältesten

l'apstlisten, welches bis auf Eleuthcms reicht, und in den Ziffern ohne

erhebliche Abweichungen in allen Katalogen Uberliefert ist Auch Uber die

Ordnung der Namen kann kein Zweifel aufkommen, da, wie früher gezeigt

*) An der Stelle der einfachen Enthauptung im Felie. wissen die Acten von ans*

gesucht grausamen Martern zu erzählen. Auch die Üblichen Bekehrung»- und Wunder-

geschichten, desgleichen der nachconstantinisehe Titel eine» comes utriusque inilitiae

verrathen das spätere Zeitalter; der Umstuud aber, das« der Verf. den Alexander als

fünften Bischof bezeichnet, also den Cletus und Anacletus nicht unterschieden haben

wird, beweist nichts dagegen, da nicht nur Augustin und Optatus, sondern noch der

catalogus Leoninus ebenso zahlen.
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wurde, die Umstellung des Pius und Anicetus auch in den lateinischen

Katalogen nicht ursprünglich gewesen sein kann. Wir werden annehmen

dürfen, das» Xystus der Erste in Korn war, der im Presbytercollegium eine

bischöfliche Stellung einnahm
,
mag er auch von seinen Mitpresbytern nur

als primus inter pares betrachtet worden «ein. Dass die neue Würde noch

c. 24) Jahre brauchte, um sich dauernd zu befestigen, ist natürlich und findet

durch den Hirten des Hermas eine willkommene Bestätigung. Aber schon

Hyginus und Pius, unter denen die Onostiker Kerdon, Valcntinus und

Markion in Rom auftraten, werden trotz der noch fortdauernden Streitig-

keiten über die nQurroxa&edQia innerhalb des Klerus, als Bischöfe im späteren

strengeren Sinne betrachtet werden dürfen , da grade der Gegensatz wider

den überhandnehmenden Gnosticismus die monarchische Zusammenfassung

des Kirchenregimentes erforderlich machte.

Ein Herstellungsversuch der Chronologie des Xystus und seiner Nach-

folger kann sich freilich an keine synchronistischen Data halten, da, abge-

sehen von den Ziffern der Amtsjnhre, für Xystus und Telesphorus gar keine,

für ihre näehsteu Nachfolger nur sehr allgemeine Anhaltspunkte überliefert

sind. Die Thatsache, dass Telesphorus den Märtyrertod litt, kann bei der

damaligen Lage der Christen im römischen Staate ebenso gnt auf die Re-

gierung Hadrians als auf die seines Nachfolgers Antoninus Pius führen,*)

das Datum der Kirchengeschichte Antonini I entscheidet ebensowenig wie

das der Chronik Adriani XVIII. Als völlig zuverlässiges, für die ganze

Reihe bis Urban entscheidendes Datum kann erst die Verbannung des

Pontianus und Hippolyt durch Kaiser Maximinus nach Sardinien, Severo et

Quintino css oder 23,
r
> u. Z. gelten. Hiernach fällt der Tod Urbans ins Jahr

230, wie auch der liberianische Katalog ansetzt und damit übereinstimmend

Eusebios in der Kirchengeschichte. Als Todestag wird in der relativ ältesten

Quelle (cat. Felicianus) der 19. Mai genannt, in der depos. Liberiana ist

Urban nicht erwähnt. Das Jahr 230 ist das 0. Jahr Alexanders (vom

1. Februar 222 ab), nach der Rechnung des Eusebios aber das zehnte.

Hiermit stimmt, dass nach Eus. H. E. VI, 23 Pontianus schon Bischof war,

als Origenes seine Reise nach Griechenland und Palästina antrat und in

( 'äsarea zum Presbyter geweiht wurde : denn die Uebersiedelung des Origenes

von Alexandrien nach ('äsarea fällt nach Eus. U.E. VI, 20 ins 10. Jahr Alexan-

ders, dieselbe inuss aber etwa ein Jahr später als die Presbyterweihe statt-

gefunden haben: folglich darf man für den Amtsantritt l'onfians nicht unter

*) In jener ganzen Zeit und bis zum Anfang de» 3. .Jahrh., wo die systematischen

vom Staat organbirteu Verfolgungen beginnen, war das Verfahren gegen die Christen

nach den Vorschriften Trajans geregelt. Die Unächtheit der Hadrian'schen Christen-

reacripfH an Minueius Fundanus hat Keim erwiesen, Theol. Jahrb. IH5fi, S. :iS7 ff.
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das Jahr 230 hinunter, aber wahrscheinlich auch nicht über dasselbe hinauf-

gehen. Nun sahen wir aber, dass Eus. grade für den Tod des Urban und

den Antritt des Pontian ein festes Datum, und zwar wahrscheinlich nicht das 7.,

wie er in der Chronik ansetzt, sondern das 8. Jahr Alexanders vorgefunden

hat. Dies wäre das Jahr vom 1. Febr. 229—31. Jan. 230, eine Ueberlieferung,

die nur um ein Jahr von dem oben gefundenen Datum differirt.

Von Victor bis Urban.

Als Endtermin für die Bischofsreihe bis Urban haben wir sonach das

auch bisher schon allgemein angenommene Datum 230 n. Chr. festzuhalten.

Um nun die einzelnen Bischofszeiten hiernach zu bestimmen, werden wir

cat. III überall da zu Grunde legen müssen, wo seine Ziffern entweder durch

cat. I oder durch cat. II bestätigt werden. Urbanus erhalt nach cat I iL III

8 Jahre (cat Ii u. IV 9 J., cat V 7 J.). Sein Episkopat ist also 222—230

u. Z. anzusetzen
,
beginnt also im ersten Jahre Alexanders , womit auch die

Rechnungen des Eusebios und des catal. Liberian. übereinstimmen. Feste

Data hat keiner von beiden vor sich gehabt : die Rechnung des Eus. (H. E.

VI, 21) führt genau genommen ins zweite Jahr Alexanders, welches aber

nach seiner Kaisertabelle eben 222 und nicht 223 u. Z. ist; der liberian.

Chronograph setzt die ganze Amtszeit des Urban unter Alexander, den Tod

seines Vorgängers Callistus unter die Consuln des Jahres 222 (Antonino III

et Alexandro cs8), seinen eignen Amtsantritt nach der hier befolgten Rechnung

ins Jahr darauf (Pompeiano et Peligniano ess). *)

Für die drei Bischöfe Victor, Zephyrinus, Callistus verrechnen cat. I.

II. III. IV übereinstimmend zusammen 33 Jahre. Hieraus ergiebt sich 189

n. Chr. oder das 1 0. Jahr des Commodus als das Jahr , in welchem Victor

dem Eleutherus folgte. Nach der Kaisertabelle des Eusebios wäre nun das

Jahr 1 89= Commodi XI ; in der Chronik verrechnet er für den Antritt des

Victor Commodi VII (2202 Ahr.= 186 u.Z.), in der Kirchengeschichte richtig

Commodi X, welches Datum nach seiner Kaisertabelle aber = 188 n. Chr.

ist. Hieronymus hat Soven I, 2209 Ahr. (d. h. nach seinen Ansätzen 192

u. Z.), während eat Liberian. den Tod des Eleutherus unter die Consuln des

Jahres 185, den Antritt Victors also unter die Consuln von 186 setzt, was

sicher nur zufällig mit dem Datum der Chronik übereinstimmt. Da nun in

der Kirchengeschichte des Eusebios gerade bei Eleutherus und Victor der

früher besprochene Fehler eintrifft, dass ersterer mit 13 st 15 Jahren an-
* »

•) Auch die relativ ältesten Märtyreraeten bei Henschen wissen nichts von einem

früheren Amtsantritte Urbans, schon unter Klagabal, zu erzählen. Andere, noch spätere

Acten Betzen ihn freilich unter Elagabal und Alexander, oder gar schon unter Maorin.
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gesetzt und berechnet, letzterer zwar richtig mit 10 Jahren angesetzt, aber

mit 12 Jahren verrechnet wird, so werden wir annehmen dürfen, dass diese

Verwirrung mit einem überlieferten festen Datum zusammenhängt, dessen

Ausgleich mit seiner Rechnung dem Eusebios oblag. Der Ansatz ComraodiX
für die Suecession des Victor wird also auch hierdurch bestätigt Eben

dieses Datum scheint nun aber auch durch eine wirkliche Gleichzeitigkeit

eines in Konr und Alexandria eingetretenen Amtswechsels gesichert zu

werden. Denn in demselben Jahre Commodi X beginnt nach der Kirchen-

geschichte des Eusebios der Episkopat des Demetrios, dessen Amtszeit

gewiss schon auf ficht geschichtlicher Erinnerung beruht Auch Hieronymus

in der Chronik setzt dasselbe Jahr, 2205 Ahr. oder Commodi X, Eus. Chron.

2200 Ahr. oder Commodi XI für den Antritt des Demetrios an. Ferner wird

Eus. H. E. V, 22 Serapion von Antiochien als ungefähr gleichzeitig erwähnt:

in der Chronik fällt auch die antiochenische Succession in das Jahr 22M6Abr.

Commodi XI, und ebenso hat Hieronymus. Also wurden Victor und Demetrius

189, Serapion 190 n. Chr. geweiht. Dagegen ist die ebenfalls H. E. V, 22

erwähnte Gleichzeitigkeit des Xarcissus von Jerusalem wol nur davon ab-

strabirt , dass Narcissus im Paschastreite mit Theophilos von Cäsarea einer

palästinensischen Synode präsidirte. Er war also ebenso wie Polykrates

von Ephesos
,
Bakchyllos von Korinth , Palmas im Pontos und Irenäus ein

Zeitgenosse des Victor. In der Chronik lässt Eusebios den Narcissus 2210

Abr. Severi I (192 n. Chr.) ordinirt werden, doch wird dieses Datum nur för

die Abfassungszeit des Briefes zutreffen, den die Palästinenser, Xarcissus

und Theophilos von Cäsarea an der Spitze, in der Paschaangelegenheit

gegen Victor verfagsten. *) Derselbe lag dem Eusebios noch vor ; H. E. V,

25 tbeilt er den Schluss desselben mit Hieronymus sagt zu 2211 Abr.

Severi III (194) nur, dass Narcissus, Theophilos, Bakchyllos damals geblüht

hätten (insignes habentur) und setzt den Paschastreit ins Jahr nachher 2212

Abr. Severi IUI (195). Das Jahr 189 «als Antrittsjahr des Victor stimmt

nun aber auch mit einem anderen Datum, welches wir den sogenannten

Philosophumcna verdanken, trefflich überein. Nach ihrer Erzählung (IX, 1 2)

war Callistus vom Stadtpräfecten Fuscianus zur Deportation nach deu sardini-

sehen Bergwerken verurtheilt worden, woselbst bereits einige andere christ-

liche Confessoren sich befanden. Einige Zeit nachher erbat sich Marcia, die

christliche Concubine des Commodus, von dem damaligen Bischöfe Victor

*) Die Notiz der Chronik ist überhaupt etwa« verworren. Sic lautet beim Armenier:

Hierosolymitauorum eeelesiae XXXV. episcopus constitutum est Narccsus, Caesareensium

vero eeelesiae Polyerates et Hachilus episcopus Asianornm provinciae pastores cofrno-

scebantur. Nach eeelesiae ist mit Hieron. Theophilus einzuschieben, und dann zu lesen

:

Coriiithioriim ttacchyllus et Polycrates episc. Asian. prov. etc.
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die Namensliste der Deportirten , um sie von Commodus loszubitten , und

Hess dieselben, als sie ihre Begnadigung vom Kaiser erlangt hatte, durch

einen ihrer Eunuchen, einem gewissen Hyacinthus , in Freiheit setzen. Bei

dieser Gelegenheit sei auch Callistus, obwol sein Name nicht mit auf der

Liste gestanden habe, freigekommen. Diese Geschichte lässt sich chrono-

logisch ziemlich genau tixiren. Commodus wurde am 31. Dec. 192 auf An-

stiften der Marcia ermordet, und an seiner Stelle der damalige Stadtpräfcct

Helvius Pertinax zum Kaiser ausgerufen. Fuseianus war der unmittelbare

Vorgänger des Pertinax in der Präfectur , und kann dieses Amt erst nach

seinem zweiten Consulate, welches ins Jahr 188 fällt, also frühestens 1S9

angetreten haben. Folglich fällt die Verbannung des Callistus frühestens

in dasselbe Jahr, seine Freilassung spätestens ins Jahr 192, und letzteres

Jahr ist als Todesjahr des Commodus zugleich terminus ad quem für den

Amtsantritt Victors.

Die Amtszeiten von Victor, Zephyrinus und Callistus werden nun in

cat. II sehr abweichend von cat. I und III angegeben, während die beiden

letzten wesentlich auf dieselbe Ueberlieferung zurückgehen. Victor erhält

in cat I 9 J., in cat. III (und IV) 10 J., das Ende seines Episkopates fällt

also 198 oder 199 n. Chr., Severi VI oder VII. Als Märtyrer bezeichnen ihn

nur F P, nicht cat Middl. Zephyrinus erhält in cat I (und V) 19 Jahre,

in cat. III (und IV) 18 J., wodurch sich die Differenz bei Victor wieder aus-

gleicht Sein Todesjahr ist also 217 u. Z., folglich, wenn der 26. August,

wie der cat Felic. angiebt, sein Depositionstag war, ist er schon unter der

Regierung des Maerinus (seit 11. April 217) gestorben. Nach cat Middl.

soll er Confessor gewesen sein ; F P schweigen darüber. Callistus end-

lich, dem cat I und III (auch cat IV) übereinstimmend 5 Jahre geben, war

Bischof von 217—222. Die theilweise abweichenden Ziffern von cat. V und

cat. Leoninus ( VI) müssen ausser Betracht bleiben.

Hiernach würden sich für den jüngeren, zuverlässigen Theil der Papst-

liste folgende Ansätze ergeben

:

Victor 189-198 oder 199.

Zephyrinus 198 oder 199—217 (26. August?).

Callistus 217—14. Oct. 222.

Urbanus 222—230 (19. Mai?).

Durch diese Ansätze bestimmen sich eine Reihe anderweitcr Data.*)

Die Excommuuication des Theodotos von Byzanz durch Victor (Eus. H. E.

V, 28) wird bald nach dem Antritte seines Episkopates anzusetzen sein;

•
) Vgl. dazu meine Abhandlungen über den Hirten des Hermas und denMonUnismus

in Rom, Zeitschrift f. wissenBch Theologie 1866, 8. 186 ff. und Uber Tertullians Schrift
' wider Praxeaa, Jahrbb. f. deutsche Theologie 1868, S. 701 ff.
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also c 1 89. Die Zurücknahme der den Montanisten Kleinasiens und Phrygiens

bereits ausgestellten literae pacis, deren Tertullian gedenkt (adv. Praxeam 1)

ist von der Excommunication , welche Victor im Paschastreite über sämmt-

liche Diöcesen von Asien und den angränzenden Provinzen aussprach ^Eus.

H. E. V, 24) zu unterscheiden. Erstere wird in Folge der Friedensgesandt-

schaft des Presbyters Irenaus, also noch durch Eleutherus erfolgt sein, und

ebenso gehört die Ankunft des Praxcas in Rom noch unter Eleutherus, wenn

derselbe auch unter Victor noch grösseren Eintluss gewonnen zu haben

scheint Nun steht aber der kirchliche Bruch mit den kleinasiatischen Quarto-

decimanern allerdings wahrscheinlich mit den montanistischen Händeln in

Zusammenhang und ist nur der letzte Act der durch die montanistische Be-

wegung eingeleiteten Zerwürfnisse zwischen der römischen und der klein-

asiatischen Kirche. Lange wird ein so energischer und herrischer Priester

wie Victor schwerlich mit seiner Massregel gegen die Kleinasiaten zurück-

gehalten haben ; wir werden also den Paschastreit und die im Verlaufe des-

selben in verschiedenen Gegenden abgehaltenen Synoden jedenfalls noch in

die erste Hälfte seines Episkopates c. 192— 194 anzusetzen haben. *) In

diese Zeit, c 194. gehören also auch die Briefe des Polykrates vonEphesos

und des Irenaus von Lyon an Victor. Unter Z e p h y r i n u s dagegen fällt die

Verfolgung des Severus (202), in welcher vermutlich jener iS'atalius Con-

fessor geworden sein wird, den später die Theodotianer zum Gegenbischofe

erhoben. Da schon Victor ihr damaliges Oberhaupt Theodotos von Byzanz

exeommunicirt hatte, so fällt jeder Grund hinweg, diese Bischofswahl als

gleichzeitig mit der Wahl des Zephyrinus erfolgt zu denken, letztere also

noch unter das Jahr 202 herunterzurücken: es handelte sich in diesem Falle

nicht, wie nach dem Tode Zephyrins, um eine zwiespältige Bischofswahl

innerhalb einer bis dahin ungetreunten Kirchengemeinschaft, sondern um
eine kirchliche Organisationsmassregel einer von der katholischen Kirche

bereits ausgeschiedenen Partei. Dieselbe erfolgte also frühestens 203 , im

fünften oder sechsten Jahre Zephyrins, wahrscheinlich aber einige Jahre

später. Die anonyme Streitschrift gegen die Theodotianer bei Eus. H. E.

V, 2b (das sogenannte „kleine Labyrinth") erzählt bereits die Beendigung

des Schisma durch die Unterwerfung des Gcgenbischofes, mag also c. 210

n. Chr. verfasst sein, oder etwas später, jedenfalls noch unter Zephyrinus,

da die Geschichte mit Natalius als kurz vorher vorgefallen dargestellt wird.

Wenig später fällt wol die Heise des Origcnes nach Korn , welche nach Eus.

•) Eusebius setzt sie in der Chronik ins erste Jahr des Severus ( 221U Abr.), in der

Kirchengeschichte (V, TL it. i dagegen noch unter Conimodus. Hieronymus giebt in der

Chronik das 4. Jahr des Severus an, vgl. auch cat vir. illustr. 43—45.
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H. E. VI, 14 vgl. c. S nach dem Tode des Severus, also nach 211 unter-

nommen worden zu sein scheint; dagegen gehört das von Tertullian (de

pudicitia c. 1 ) erwähnte Pönitenzediet Zephyrius, welches wol auch in Karthago

zu der definitiven Ausscheidung der Montanisten von der katholischen Kirche

den Anlass bot, wahrscheinlich mehr in den Anfang seines amtlichen Wirkens.

Dasselbe wird kurz vor der genannten Schrift Tertullians , also spätestens

c 205 erlassen worden sein.*)

Ebenfalls noch unter Zephyrin, aber schon in der zweiten Hälfte seines

Episkopates, muss Tertullian seine Schrift wider „Praxeas" geschrieben

haben. Dieselbe ist nicht gegen den damals schon an 20 Jahre verschollenen

Praxeas selbst , sondern gegen eine Erneuerung und Weiterbildung seiner

Lehren gerichtet , die gerade bei den Katholikern ; oder wie Tertullian sich

ausdruckt, bei den „Psychikern" Beifall fand, speciell gegen die einerseits

von Sabellius, Klcomenes und Zephyrinus selbst, andererseits von dem

damaligen Presbyter Callistus vertretenen Meinungen. **) Sie versetzt uns

mitten in dieselben kirchlichen Kämpfe hinein, von denen gerade die Zeit

des Zephyrinus bewegt wurde , und von denen wir gegenwärtig durch die

Philosophumena genauere Kunde besitzen. Ungefähr um dieselbe Zeit, also

c 210, scheint der römische Presbyter Gajus gegen einen Gesinnungs-

•) Ein scheinbar »ehr genaues Datum für die Schrift de pudicitia findet f»ich in der

ungefähr gleichzeitigen Schrift de raonogamia c :i, wo Tertullian bemerkt, eB aeien, seit

Paulus den ersten Korinthcrbrief geschrieben, ungefähr 160 .Jahre verflossen. Dies

würde nach der richtigen Chronologie auf 218 n. Chr. führen, was viel zu spät ist Wir

wissen aber nicht, wie Tertullian diese 160 Jahre berechnet hat. Ueber die Abfassungs-

zeit der paulinischen Briefe hat er sicher keine chronologischen Untersuchungen ange-

stellt; wir müssen also wol als terminus a quo ein allgemeines auf die Wirksamkeit

des l'aulus bezügliches Datum annehmen. Als ein solches bietet sich nach Act. 18, 2

die Regierung des Claudius (40— 54 n. Chr.) dar. Rechnen wir vom Anfang derselben,

so kommen wir auf das Jahr 200, rechnen wir vom Schlüsse derselben an, so ergiebt sich

das Jahr 214. Aber ersteres Datum ist zu früh, letzteres zu spät, wogegen wir ungefähr

das Richtige treffen werden , wenn wir als terminus a quo etwa die Mitte jener Kaiser-

regierung betrachten. Denn die Schriften de inonogamia und de pudicitia müssen bald

nach der vollständigen Trennung der afrikanischen Montanisten von der katholischen

Kirche , aber noch vor den antignostisehen Büchern , also c. 205 geschrieben sein. Vgl.

Uhlhorn, fundamenta chronologiae Tertullianeac p. 48 sqq.

*•) VgL raeine oben angeführte Abhandlung über Tertullians Schrift wider Praxeas.

Aub dem von Reu seh herausgegebenen (katholischen) theologischen Literaturblatt

(1869, Nr. 5) ersah ich zuerst, dass schon Hagemann (Römische Kirche, Freiburg 1864,

S. 142 — 257 ) in dem von Tertullian bekämpften „Praxeas" Callistus und die Lehre

der römischen Kirche über die göttliche Monarchie wiedererkannt hat. Derselbe identi-

ficirt aber den Praxeas geradezu mit der Person des Callistus, und sieht natürlich in den

Gegnern Tertullians die Vertreter der echten und rechten Lehre der Kirche, in Tertullian

selbst da6egen einen Ditheisten.
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genossen Tertullians, den Proklus oder Proculus, das damalige, auch

literarisch angesehene Haupt der triuitätsgläubigen Montanisten, geschrieben

zu haben (Eus. H. E. II, 25. III, 3 1. VI, 20 vgl. Pseudotertull. adv. omn. haer.

& 21. Tertull. adv. Valentinian. c. 5). Aus der Oppositionspartei im römi-

schen Klerus ging dagegen damals die lateinische Bearbeitung von Hippolyts

Schrift wider alle Ketzereien hervor, deren Urheber ein ebenso eifriger An-

hänger der Trinitätslehre war, als Zephyriuus ein Gegner derselben. Die

gnostischen Lehren wurden damals gerade durch die Vorkämpfer der Logos-

lehre um so angelegentlicher bestritten, je häufiger die Monarchianer gegen

sie selbst die Anklage gnostisirender Tendenzen erhoben. Wie es scheint,

wurde das Schriftchen von Anfang an nur als Anhang zu dem c. 20(5 oder

207 verfassten Buche Tertullians Uber die Präscription der Häretiker in

Umlauf gesetzt, als eine erweiterte, zeitgemäss vervollständigte Auflage des-

selben. Der Verfasser oder riebtiger Epitomator verwirft den Montanisten

gegenüber nur die antikirchliche Exclusivität und vermeintliche Neuheit

ihrer Prophetie, nicht den Parakleten selbst, dagegen schliesst er, nachdem

er des ßlastus und der beiden Theodotos gedacht, sehr bedeutungsvoll mit

demselben Praxen«, dessen Name durch Tertullian eine typische Geltung

erlangt hatte, als dem jüngsten Häretiker ab, und giebt zu verstehen, dass

Victorinus d. h. Bischof Victor von Rom den Einfluss desselben zu stärken

gesucht habe. Der damals im Amte befindliche Bischof Zephyrin wird mit

Stillschweigen Ubergangen, offenbar weil die Partei des Verfassers mit ihm

noch in kirchlicher Gemeinschaft steht. Hiernach wird das Schriftcheu,

welches wol Tertullians Schrift gegen Praxeas schon vorausgesetzt,

frühestens c 211, wahrscheinlich noch etwas später, c. 215, ans Licht

getreten sein.

Mit Callistus, dem Nachfolger Zephyrins, kommt es nun zur förm-

lichen Kirchenspaltung, welche der neue Bischof durch die Vcrurtheilung

des strengen Noetianers Sabellius vergeblich zu hindern versucht hatte.

Die Excommunicatiou des Sabellius, welche sich nur als eine der ersten

Amtshandlungen Callist's versteht, fällt also ins Jahr 217, die Wahl des

Gegenbischofs, der uns selbst über alle diese Dinge Bericht erstattet, in das-

selbe Jahr. Die neuerdings wiederentdeckte häresiologische Schrift dieses

Gegenbischofs, in welchem man gegenwärtig meist den Hippolyt wieder-

erkennt , scheint kurz vor oder bald nach dem Tode Callist's , also c. 222

geschrieben zu sein. Von dem seinem Gegner so anstössigen SäbelManismus 4*

Callist's hat sich noch in der vita Silvestri des cat Felic. , welcher ihn mit

Sabellius, Aiius und Photinus verdammt werden lässt und in der falschen

ep. Silvestri ad synodum Nicaenam (bei Mansi 11. 719 ff.), von seiner eben-

falls in den Philosophuraena bekämpften Busspraxis in einer pseudoisido-
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rischon Decretale eine Spur erhalten, nach welcher Calligtus verordnete,

dagg die Kleriker auch wegen Todsünden nicht abgesetzt werden könnten.

Als Depogitiongtag Callist's wird schon im cat. Felic. und in den meisten

Martyrologien der 14. October angegeben, auf Grund der mehrfach be-

sprochenen Notiz in der depositio martirum der liberianischen Chronik:

pri. idus Octob. Calisti in via Aurelia miliario III. Hiernach wäre er Mär-

tyrer gewesen , wie auch cat. Felic. , cat Middl. und alle Späteren angeben.

Indessen flogst diese Nachricht Bedenken ein, da Callistus, wenn er nach

unserer obigen Berechnung im Jahre 222, also bereits unter Alexander (seit

1. Febr. 222) gestorben ist, schwerlich den Märtyrertod erlitten haben kann.

Denn von Märtyrern unter dem christenfreundlichen Alexander wissen wol

die späteren Martyrologien , aber nicht die beglaubigte Geschichte zu er-

zählen; und die Auskunft, er habe nicht durch ein geordnetes Gerichts-

verfahren, sondern bei einem Volkstumulte sein Ende gefunden (Rossi a.a.O.

Ii p. 51), ist ein harmouiatischer Nothbehelf. Man könnte sogar bezweifeln,

dass der Calligtus , dessen die depositio martyrum uitferm 1 4. Oct. gedenkt,

der römische Bischof war, und als Gegeiigrund die angeführte Begräbniss-

gtätte in via Aurelia milliario III geltend machen , d. h. das coemeterium

Calepodii, wie schon der cat Felic. richtig augiebt. Denn da der erste be-

kannte christliche Friedhof, das coemeterium Callisti, von unserm Bischof

den Namen trägt, und höchstwahrscheinlich von ihm selbst angelegt oder

doch erweitert wurde , so könnte man daraus den Schlugg ziehen , dass sein

Leichnam dort und nicht im coemeterium Calepodii beigesetzt wurde.

Indessen erscheint die Annahme einer Verwechselung des Bischofs

Callistus mit einem gleichnamigen Märtyrer denn doch zu gewagt Wäre

der Bischof wirklich, wie man in diesem Falle voraussetzen müsste, auf dem
nach ihm benannten Friedhofe und nicht im coemeterium Calepodii bestattet

worden , so . müsste man sich zu der weiteren Annahme entschliessen , dass

seine wirkliche Grabstätte über der seines Doppelgängers völlig in Ver-

gessenheit gerathen wäre , was gerade bei dem Erbauer des coemeterium

Callisti sehr wenig Wahrscheinlichkeit hat Gerade hinsichtlich der Bischof-

gräber reicht die historische Erinnerung der römischen Kirche big auf den

Vorgänger des Callistus, Zephyrinus zurück; hätte also eine Verwechselung

zweier verschiedener Personen stattgefunden, so würde mau wahrgeheinheh

das Grab des Märtyrers über dem Grabe des Bischofs, nicht aber dieseg

über jenem vergesgen haben. Dennoch ist mit der Beseitigung jener Vcr-

muthung der Martertod des Callistus noch keineswegg gichergestellt Mär-

tyrer heiggen noch in der Zeit der decischen Verfolgung bekanntlich nicht

blos die, welche für ihren Glauben gestorben giud, gondern überhaupt alte,

welche für ihr gtandhafteg Bekenntnigg Gefängnigg, Verbannung oder ander-

12
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weite Leiden erduldeten. Nun erzählen uns aber die Philusophumcna (IX, 12)

von einer unter Commodus erfolgten Verbannung des Callistus nach Sardinien;

aus welcher er mit allen übrigen Märtyrern in Folge der Fürbitte derMarcia

befreit worden sei. »Stellt auch der nachmalige Gegenbischof Callists, dem
wir diese Erzählung verdanken, die Sache so dar, als sei die Deportation

desselben nicht um seines christlichen Bekenntnisses willen, sondern aus

weniger ehrenvollen Ursachen erfolgt , so mischte doch in diesem Berichte

sichtlich das Parteiinteresse die Farben und man wird es als geschichtliche

Thatsache hinnehmen müssen , ilass der nachmalige Presbyter und Bischof

Callistus von der Mehrheitskirche wirklich als „Märtyrer" d. h. alsCoufessor

geehrt worden sei. Dann aber begreift sich leicht , wie «las über sechzig

Jahre später angelegte Kaleudarium der römischen Kirche auch ihm eine

Stelle unter den Märtyrern gönnen konnte, obwol er kein Blutzeuge, sondern

nur Confcssor gewesen war. Der 14. October ist der Gedächtnisstag, au

welchem damals sein Andenken kirchlich gefeiert wurde; wahrscheinlich war

sein Leichnam wirklich an diesem Tage im eoemeterium Calepodii beigesetzt

worden. Warum die Beisetzung hier und nicht auf dem von ihm selbst her-

gerichteten Begrübnissplatze erfolgte, wissen wir nicht ; vielleicht war der-

selbe damals in den Händen <ler Gegenpartei. Auch sein Nachfolger Urbanus

ist nach der Leberlieferung des fcliciauischcn Katalogs nicht im eoemeterium

Callisti, sondern im eoemeterium Practextati bestattet worden, und erst

Pontianus faud seine Ruhestätte dort, wo seitdem sämmtliche Bischöfe bis

auf Gajus begraben liegen.

Dass die spätere Ucberlieferung den Callistus als Märtyrer im engeren

Sinn, und seinen Bcgräbuisstag als den Tag seines angeblichen Martyriums

betrachtete, darf freilich nicht Wunder nehmen. Die acta Callisti zum

14. October (Acta SS. Octob. T. VI. p. 439 ff.) erzählen, man habe ihn aus

einem Fenster in einen Brunnen bei Trantevcre geworfen und mit einem

Haufen Steinen überschüttet. Kossi (a. a. 0. T. II. p. 51) hält diese An-

gaben nach dem Vorgange Anderer (Moretti de S. Callisto p. 182 sqq.

Armellini, de prisca refutatione haereseon p. 170 f. vgl. auch Tillemont

memoiresT.IILp.6Sl) für glaubwürdig und erklärt die Beisetzung im

eoemeterium Calepodii aus dem Umstände, dass dasselbe der Stätte seines

Martyriums am nächsten gelegen habe. Aber der späte Ursprung «lieser

Acten unterliegt keinem gegründeten Zweifel. Dieselben setzen bereits das

apostolische Symboluni in seiner ausgcbildetstcn Gestalt und die Taufe „im

Namen der heil. Dreieinigkeit- voraus, um von dem apokryphen Consul

Palmatius, dem eiuem Alexander zugeschriebenen leidenschaftlichen Ver-

folgungseifer und den anderweiten, schon von Baron i us (ad anu. 220; und

Tillemont (memoires lü. 679 ff.) beigebrachten Beweisen ihrer Unächt-
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beit zu schweigen. Als Todestag des Callistus geben diese Acten den

28. September an, da die Leiche bis zur Bestattung am 14. Oetober 17 Tage

liegen geblieben sei.

Auch Urbanus*) würde, wenn die von ihm vorhandenen Acten

Glauben verdienten , wenn auch nicht durch , so doch unter Alexander ge-

martert worden sein. Aber auch die relativ älteste Gestalt dieser Acten

(acta SS. Mai. T. V. 477 ff.), welche von den Bollandisten für acht erklärt

und dem Bischof Anteros zugeschrieben wird, stammt frühestens aus der

2. Hälfte des 4. Jahrhunderts, wie theils die Bezeichnung des römischen Bischofs

als vicarius Christi,**) theils die Erwähnung eines Turcius Almaehius als

Stadtpräfecten von Rom zeigt ;
***) ja, wie wir bald sehen werden , wahr-

scheinlich aus noch späterer Zeit Der über Pontificalis (sowol in der älteren

als in der jüngeren Recension) weiss noch nichts von einem Märtyrertode

des Urban, obwol er die Märtyrergeschichte der h. Cäcilia schon kennt, f) son-

dern bezeichnet ihn übereinstimmend mit den Acten der h. Cäcilia nur als

confessor. Der Katalog von Middlehill zählt ihn nicht einmal unter den

') Den Anfang Urbans scheint Kub. H. E. VI, 2 t gleichzeitig mit dem des Philetos von

Antiochia zu setzen. Doch drückt er sich sehr uubestimmt auB. Nach der Chronik,

welche Urbans Episkopat vom Jahre 2236 Abr. (=2lSj an datirt, wäre Philetos schon

drei Jahre frliher Bischof geworden ( 2233 Abr. = 215 n. Chr.).

**) Der Gedanke, dass der Bischof Christi Stelle vertrete, findet Bich freilich schon

bei Cyprian, z. B. epist G3 ad Caeciliuni, aber als Titel des römischen Bischofs ist der

Ausdruck vicarius Christi weit später aufgekommen. Aelter, doch auch vor dem 3. Jah rh.

kaum nachweisbar, ist die Bezeichnung papa.
***) Die Familie der Turcier begegnet uns seit dem 4. Jahrh. ziemlich häufig und

Bcheint als ein lange nach Constantin noch heidnisch gebliebenes GcBchlecht bei den

Christen in besonders üblem Kufe gestanden zu haben. Ein Turcius Apronianus war

im Jahre 339 Stadtpräfcct von Rom, sein Vater L. Turcius Secundus war Consul sutfectus,

sein Sohn L. Turcius Secundus Aprouianus Astcrius Obenfalls Stadtpräfect im Jahre 363

und wird ausdrücklich als Heide bezeichnet (Tilltinont histoire des cmpcreurslV, 2, ÖÖ4

ed. Bruxell.). Auf einer Inschrift vom J. 376 erscheiut ein L. Turcius Secundus Asterius

als heidnischer Poutifex. Gesetzt auch, die nicht datirte Inschrift bei Mommsen
(J. R. N. n. 5136) auf die Gattin des Consul sutt'ectus Lucius TurciuB Facsasius Apro-

nianus gehöre in etwas frühere Zeit, so konnte die christliche Sage doch erst seit der

2. Hälfte des 4. Jahrh. das eifrige Ueidenthum der Familie als Motiv verwerthen. Seit-

dem ist der Christenverfolger Turcius in den Märtyreracteu stehende Figur : so in den

actis SS. Felicis lrcnaci et Mustiolae zum 3. .Juli, wo er unter Aurelianus, und in den

Acten der h. Cäcilia zum 1 4. April, wo er wie in den Acten Urbans Turcius Almaehius

heisst und ebenfalls unter Kaiser Alexander gesetzt wird.

f) hic Bua traditione multos convertit ad baptisma, etiam Valerianum sponsum

S. Caeciliae et uiulti niartyrio coronati sunt per eius doctrinam. Auch die im Texte

erwähnte Bezeichnung alsConfeBSor ist aus den Worten der acta S. Caeciliae entnommen:

qui iam bis confessor factuB inter sepulcra martirum habitabat ; und auf dieselben Acten

weist auch die Notiz von der Bestattung Urbans durch den beatus Tiburtius hin.

Digitized by Google



- ISO -

Confessoren auf. Auch die Handschriften des mart. Hieron. haben zum

25. Mai nur die Notiz : in coemeterio Praetextati Urbani episcopi, ohne den

Zusatz et martyris, der sich erst in denjüngeren Texten und in dem
(

kleinen

römischen Martyrologium findet (R o s s i a. a. 0. T. U. p. 52). Die Acten

der h. Cacilia, welche jedenfalls älter sind als die Acten Urbans , stammen

aus der 2. Hälfte des 4. oder der ersten des 5. Jahrb. (vgl.Rossi a. a. O.T.II,

p. XLI f.).*) Sie haben für die letzteren schon als Quelle gedient, nach

Tillemont (memoires III. 686 ff.) wäre in den Acten des Urban sogar

schon der liber Pontificalis benutzt. Als Todestag Urbans nennen, wie be-

reits bemerkt, der cat. Felicianus (aus cat Leoninus) und die besten Hand-

schriften you P (c. Ncapol. etc.; Veron.) den 19. Mai (XHII kal. Jun.), die

Martyrologien und die unächten Acten haben mit den jüngeren Texten von

P den 25. Mai (VIII kal. Jun.), mehrere Texte des mart. Hieron. den 21. Mai

(XII kal. Jun.). Letztere Angaben sind einfach aus der von 1 handschriftlich

verderbt Schwieriger ist es, die Stätte, wo Urbanus begraben liegt, festzu-

stellen. FP Übereinstimmend mit dem martyr. Hieron. zum 25. Mai und

den Itinerarien des 7. und 8. Jabrh. geben das Coemeterium Praetextati an,

letztere mit dem Zusätze ad.S. Januarium. Dagegen zählt der von Sixtus III.

herrührende Katalog der im Coemeterium Calisti bestatteten Bischöfe und

Märtyrer auch den Urbanus auf, und von hier ist sein Name auch in die

Verzeichnisse des martyr. Hieron. und der Handschriften von Klosterneuburg

und Göttweih (als Epilog zu den Versen hic congesta iacetetc.) übergegangen

(vgl. die Texte bei Rossi a. a. 0. II. p. 35 ff.). Die Richtigkeit dieser

Ueberlicferung scheint durch die Auffindung eines Grabsteins in der Krypta

S. Sixti des coem. Calisti mit der Aufschrift:

OYPBANOC € [nufxonog}

bestätigt zu werden. Die Schriftzüge führen auf keine spätere Zeit als die

Inschriften des Anteros, Lucius u. s. w. Die Frage ist nur, ob dieser Urban

der römische Bischof sei. Rossi (a. a. 0. II. p. 52 f. 150 f.) nimmt zwei

Bischöfe dieses Namens an, den römischen unter Alexander und einen andern

nicht näher bekannten , welcher letztere unter Marc Aurel in Rom sich auf-

gehalten und in der Verfolgung vom Jahre 176 oder 177 Märtyrer geworden

sein soll. Unter beide vertheilt er dann die verschiedenen, dem Urban zu-

gctheilten kirchlichen Ehrenprädicate ebenso wie die verschiedeneu Begräb-

nisstätten: der römische Urban soll nur Coufessor, der andere Märtyrer

*) Der Text der Acten bei Bosio historia passionis S. Caeciliae. Rom 1600, und

darnach bei Laderchi S. Caeciliae basilica illustrata. Rom 1722, T. I; auch bei Mombritiu»,

aus der grieoh. Version des Metaphraates zurück übersetzt bei Surius und bei den

Jjollandiaten zum 14. April. Die Uandschriften geben vielfach einen reineren Text, vgl.

Rossi a. a. 0. T. II. p. XXXIV ff.
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gewesen sein, jener in Praetextati, dieser in Calisti bestattet liegen. Der

Urban endlich, welcher die heil. Cäcilia begrub — wie die Acten anachroni-

stisch angeben, inter collegas suos episcopos, ubi omnes cpiscopi confossores

et martyres erant collocati — soll nicht, wie freilich die Acten selbst

voraussetzen, der römische Bischof, sondern jener ältere Urban sein, der seit

dem 5. Jahrh. mit dem Papste verwechselt worden sei. Aber dieser Doppel-

gänger verdankt seine Existenz lediglich der gelehrten Reflexion. Weder

die ältere noch die jüngere Ueberlieferung weiss etwas von einem Bischöfe

Urbanus, der ein halbes Jahrhundert vor dem geschichtlich allein bekannten

Bischöfe dieses Namens in Rom gelebt, und dort bischöfliche Functionen

ausgeübt haben soll, ohne doch Rom zum Sprengel zu haben. Der Märtyrer

Urban ist erst aus dem Coufessor der acta S. Caeciliae herausgesponnen,

und nur harmonistische Willkür kann es über sich bringen , den Coufessor

Urban, von dem die Acten wissen, auf den Papst, dagegen den Bischof Urban,

der die Cäcilia begrub , auf den vermeintlichen älteren Urban zu beziehen

und letzteren dann auf Grund der acta S. Urbani, welche vielmehr vom

Papste dieses Namens handeln, zum Märtyrer zu creiren.*) Was aber die

verschiedenen Traditionen über die Grabstätte betrifft, so wiederholt sich

dieselbe Differenz auch bei der h. Cäcilia und den demselben Legendenkreise

mit ihr ungehörigen Heiligen Valerianus, Tiburtius und Maximus. Das

martyrol. Hieron. versetzt die drei letztgenannten zum 1 4. April ins coem.

*) Was Rossi sonst zur Unterstützung seiner Ansicht beibringt, hat ebenfalls

keine Beweiskraft. Das wichtigste Argument ist ein architektonisches : die cryptn

S. Caeciliae scheint älter zu sein als die crypta. S. Sixti (a. a. 0. p. 152 ff.). Hieraus

schliesst er, dass das Cümeterium , welches nachmals nach Callistus Iwnannt wurde,

schon zur Zeit der Verfolgung unter Marc Aurel angelegt worden sei, (vgl. auch S. 1 59 f. ).

Aber die Krypta scheint eine alte Familiengruft gewesen zu sein, die mit der Bekehrung

der betreffenden Familie zum (Hauben an Christus in christliche Bünde kam, und wenn

man auch vermuthlich das Grabmal irgend einer Cäcilia dort gefunden haben wird, so

ist es doch mehr als zweifelhaft, dass die vor dem 4. Jahrh. unbekannte „Heilige"

Namens Cäcilia schon vor der Zeit Zephyrins hier bestattet gewesen sein soll. Auf
die Notiz bei Ado, der übrigens aus den Acten der Cäcilia schöpfte, dass die Heilige

unter Marcus Aurelius gemartert worden sei, ist um so weniger zu geben, da die Acten

selbst das Martyrium unter Alexander verlegen. Auch der Versuch , aus den Acten

selbst einen älteren Kern auszuscheiden, der im Widerspruch mit dem gegenwärtigeu

Text« die Zeit des Marc Aurel und Commodus angegeben habe , kann vor der Kritik

nicht bestehen. Die Mehrzahl der Kaiser in den Acten passt freilich nicht aufAlexanders

Zeit, wol aber auf die 2. Hälfte des 4. Jahrh., aus welcher auch der Turcius Almachius

herrührt. Das kaiserliche Edict: qui se non negaverint esse christianos puuiantur, qui

vero negaverint dimittantur wird aus Eus. H. E. V, I (aus dem Briefe der Märtyrer vou

Lyon und Vienne) entlehnt, aber sicher nicht aus zeitgenössischer Kunde unabhängig

von Eusebios < oder Rnfinus ) überliefert sein,
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Praetextati, zum 21. April ins coem. Callisti (Rossi II. 135); von dem
Leichnam der h. Cacilia aber erzahlt der über Pontificalis in der vita

Paschalis' L, er sei in Praetextati, das Diplom des Paschalis aber (bei Mansi

XrV. 374), er sei im coemeterium Xysti vor der porta Appia, d. h. in der

crypta S. Xysti in coem. Callisti aufgefunden worden (Rossi a.a.O. 133).*)

Die letztere Nachricht ist die richtige: Paschalis I. fand (821) die Leichname

im coem. Calisti auf, und übertrug sie von dort, ebenso wie die schon früher

in demselben Coemeterium aufgefundenen Gebeine der Päpste Urban und

Lucius, nach der transtiberinischen Basilika (Rossi a. a. 0. 131 ff.) Die

Angabe des über Pontificalis ist aus unklarer Vermischung der beiden an

der via Appia gelegenen, aber vollständig getrennten Friedhöfe hervorge-

gangen und ähnliche Verwechselungen mögen schon in früherer Zeit statt-

gefunden haben. R o 88 i» nimmt nun eine noch frühere Uebertragung der

Leichname des Valerianus, Tiburtius und Maximus aus dem coem. Praetextati

in das coem. Callisti an , welche in der 2. Hälfte des 7. Jahr h. stattgefunden

haben müsse (p. 135). Aber diese Annahme ist doch nur ein Nothbehelf,

um die Widersprüche der Ueberlicfcrung auszugleichen. Die gemeinsame

Voraussetzung aller späteren Nachrichten Uber die Grabstätten des Papstes

Urban , der heil. Cäcilia und der drei Märtyrer Valerianus , Tiburtius und

Maximus ist augenscheinlich diese, dass sie insgesammt auf einem und dem-

selben Friedhofe beerdigt seien , wenn die Tradition auch über diesen Ort

selbst zwiespältig war. Ist aber diese Voraussetzung richtig, so muss auch

Urban ursprünglich nicht in Praetextati, sondern in Callisti beigesetzt worden

sein , also in demselben Friedhofe , wo sich die von Paschalis I. wieder auf-

gefundene und durch Rossi neuerlich genau untersuchte und ausführlich

beschriebene fa. a. O.T.II, p. 113 ff.) crypta S. Caeciliae befindet, wenn auch

darum noch nicht in dieser Krypta selbst, sondern ebenso wie Lucius in der

benachbarten crypta S.Sixti. Hiermit stimmt die Aufführung Urbans in dem
Verzeichnisse Sixtus' III., der ältesten uns zugänglichen Urkunde. Dann

•) Da« niartyr. Hieron. nennt die h. Cacilia sogar an drei verschiedenen Tagen, zum
II. August, zum 16. September und zum 22. November. Nach Rossi soll ihre Er-

wähnung an der ersten Stelle auf Interpolation beruhen , an der dritten sich auf die

Translation unter Paschalis I. beziehen, wogegen der 16. September ihren Depositions-

tag in coem. Callisti bezeichnen soll. Die zu diesem Tage Uber Cäcilia beigefügten

Worte will er aufgrund des cod. Bern., der am Schlüsse des unmittelbar vorhergehenden

von den Denkmälern der via Nomentana handelnden Artikels die Worte hat

CT APRIA VIA NOmentana in eadem urbe

folgendermassen herstellen : et via Appia in eadem urbe Romae natalis et passio sanetae

Caeciliae virginis (a. a. 0. p. 155). Merkwürdig wäre es übrigens, wenn auch bei der

Bestattung der Cäcilia ebenso wie bei der des Urban sich in dem Texte des martyr.

Hieron. die Notiz via Nomentana irrthUmlich eingeschlichen haben sollte.
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aber wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der in der crypta S. Sixti auf-

gefundene Grabstein eines Urban wirklich keinem Andern als dem römischen

Bischöfe angehört Die abweichende Angabe des catal. Felicianus und der

jüngeren Zeugen scheint diesen Beweisgründen gegenüber um so gewisser

zurückstehen zu müssen, da ihre Glaubwürdigkeit lediglich an der Voraus-

setzung hängt, dass F hier wie anderwärts aus dem cat. Leoninus, der bis

zum Tode Sixtus' III. reichte, geschöpft habe, diese Voraussetzung aber sofort

durch die entgegengesetzte Angabe des wirklich auf Sixtus III. zurück-

gehenden Verzeichnisses der in Calisti bestatteten Bischöfe und Märtyrer

abgeschnitten zu werden scheint. Trotzdem ist auch hiermit die Sache

nicht entschieden. Der Grabstein mit der Inschrift OYPBAXOC € ist nach

Rossi's Beobachtungen (a. a. 0. p. 54), wenn auch ungefähr aus derselben

Zeit, doch technisch anders behandelt als die Grabsteine der Päpste; über-

dies bleibt es zweifelhaft, ob das f der Rest eines ursprünglichen C WCKOnOC
oder eines andern Zusatzes, wie ( N( IPHXHI sei; endlich spricht allerdings

auch die Stelle, welche Urbanus in dem sixtinischen Verzeichnisse ursprüng-

lich eingenommen haben muss — mitten unter mehreren Anderen , welche

sicher keine römischen Bischöfe waren — eher gegen als für seine Identität

mit dem Papste.*) Wir müssen also allerdings die Möglichkeit offen lassen,

dass der in Calisti bestattete Märtyrer Urban eine ganz andere, dann übrigens

uns auch völlig unbekannte Person und nicht etwa der vermeintliche fremde

Bischof aus der Zeit Marc Aurels ist, und dass erst die spätere Tradition,

welche diesen Urban für den römischen Bischof nahm, letzteren an dieselbe

Stätte, wo Cäcilia und die drei Märtyrer ruhen sollten, verlegte, wogegen

daneben die andere, im Felicianus und sonst bezeugte, Ueberlieferung von

der Bestattung des Bischofs in Praetextati umgekehrt die entgegengesetzte

Annahme aufkommen Hess, auch jeue anderen, mit Urban in Verbindung

gebrachten Heiligen seien im coem. Praetextati bestattet.

Von Xystus I. bis E leuther u 8.

Wenden wir uns nun zu dem älteren Theile der Liste, der bis Eleutberus

189 n.Chr.) herabging, zurück, so rechnen cat. I.III und IV von Alexander

bis Eleutherus 84 ,T., cat. II und V 8ö Jahre. Als Anfangsjahr der ursprüng-

•| Wie Rossi (a. a. 0. S. 37) evident nachgewiesen hat, war das ursprtingliehe

Verzeichniss in vier Columnen von je fllnf Namen geschrieben. BiB zum dritten Namen
der dritten Columne finden sich lauter Namen römischer Bischöfe, die sicher in Calisti

bestattet waren ; der vierte und fUnt'te Name der dritten und die vier letzten der vierten

Columne gehören dagegen anderen Heiligen an. Urbans Name war nun der erste in der

vierten Columne, ist alao von denen der Päpste getrennt; vorangehen die Heiligen

Laodiceus und Polycarpus, und hinter ihm folgen Mann«», Numidianus, .lulianus. Optatus-
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lieh zu Grunde gelegten Rechnung Wörde sich also 105 oder 104 u. Z.,

Trajani VIII oder VII ergeben. In den einzelnen Ziffern differiren die Ver-

zeichnisse, wenn wir von den Ansätzen des cat. V für Alexander, Xystus

und Telesphorus absehen (von denen die 1 2 Jahre für Alexander sich auch

in verschiedenen Handschriften des cat Leoninus gefunden haben müssen),

nur wenig. Der wichtigste Unterschied ist, dass Pius, Anicetus und Soter

in cat I je ein Jahr mehr als in cat. II. III und IV erhalten, wogegen die

Ziffer für Alexander von 10 auf 7 Jahre herabgemindert ist. cat V stimmt

bei Pius und Anicet mit cat II. III und IV , bei Soter mit cat. I. Einen

sicheren historischen Boden werden wir aber vor dem Todesjahre des Xystus

nach dem Obigen kaum voraussetzen dürfen. Letzteres würde , wenn man
von 189 als dem Todesjahre des Eleutherus zurückzählt, nach cat I auf

122, nach cat II. III. IV auf 125 u.Z. fallen. Hieraus ergeben sich folgende

zwei Listen:

Bis zum Antritte des Pius beträgt die Differenz beider Listen 3 Jahre,

bis Anicetus 2 Jahre, bis Soter 1 Jahr. Da wir für den Anfang der Rechnung

keinen festen Punkt haben , so würde sich , auch wenn wir die erstere Liste

als die bestbezeugte zu Grunde legen, keine grössere Genauigkeit erwarten

lassen und die Frage ist nur, ob der hier der Natur der Sache nach zu lassende

Spielraum von ca. 3 Jahren oberhalb oder unterhalb des aus der ersteren

Liste gewonnenen Anfangsdatums zu suchen sei. In der Chronik hat

Eusebios den Tod des Xystus auf 124 u. Z., Adriani VIII, in der Kirchen-

geschichte auf 127 oder 128, Adriani XII gesetzt

Wichtiger wäre , wenn in der Kirchengeschichte die für die Succession

des Soter und Eleutherus Uberlieferten Daten Aurelii VIII und XVII auf

ebenso fester L'eberlieferung beruhten wie dasJDatum für Victor, Commodi X.

In diesem Falle kämen wir für den Tod Anicets auf 108 (vom 7. März an

gerechnet), für den Tod Soters auf 177. Letzteres Datum ist nun schwerlich

richtig, weil dann für Eleutherus gar nur 12 Amtsjahrc übrig blieben (177

bis 189), während schon die Verkürzung der Überlieferten 15 Jahre auf 13

in der Kirchengeschiclite sich nur aus dem Umstände erklärt, dass Eusebios

mit dem Tode des Eleutherus bei Commodi X anlangen wollte. Auch scheint

die chronolog. Notiz H. E. V (prooem.), Soter sei im 17. Jahre Marc Aurels

cat II. m. IV. cat. I. v
Xystus —125.

Telesphorus 125—136.

Hyginus 136—140.

Pius 140-155.

Anicetus 155—166.

Soter 166—174.

Eleutherus 174—189.

Xystus— 122.

Telesphorus 122—133.

Hyginus 133—137.

Pius 137-153.

Anicetus 153—165.

Soter 165—174.

Eleutherus 174—189.
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gestorben
,
lediglich auf dem Bestreben des Kirchenhistorikers zu beruhen,

den Antritt des Eleutherus , an welchen die gallischen Confessoren die be-

kannte Gesandtschaft schickten, mit der Christcnverfolgung in Lyon und

Vienne ungefähr gleichzeitig zu setzen. Wenigstens zeigt der Wortlaut der

betreffenden Stelle sehr deutlich, dass das 17. Jahr Marc Aurels (177 n.Chr.)

das überlieferte Datum für die V e r f o 1 g u n g ist. *) Wenn aber Eusebios

selbst die Reise des Irenäus nach Rom zur Ueberbringung der Friedens-

botschaft der Confessoren noch unter Lucius Verus setzt (V, 4 vgl. 5), der

schon im Januar 169 starb, den „Antoninus Verus", in dessen 17. Jahr die

Verfolgung begonnen haben soll, also mit Lucius Verus verwechselt, so

beweist der Widerspruch beider Angaben nur um so mehr , dass er erstcres

Datum nicht selbst sich zurecht gemacht, sondern vorgefunden hat. **) Da-

mals war also schon Eleutherus Bischof, da dieselben Confessoren, welche

den Brief an die Kleinasiatcn verfassten, zugleich für die Montanisten

Kleinasicns bei Eleutherus Fürsprache einlegten, der an letzteren als Ge-

sandter abgeschickte Irenäus aber, der Nachfolger des in derselben Ver-

folgung (H. E. V, 5) Märtyrer gewordenen Pothinus, noch Presbyter war.

Aus den Angaben des Eusebios lässt sich nun wol soviel entnehmen,

dass die Verfolgung in Gallien nicht lange nach dem Amtsantritte des

Eleutherus ausbrach, zu einer Zeit als die gallischen Confessoren noch

hoffen konnten, ihn den Kleinasiaten günstig zu stimmen. Man wird also mit

der Succession des Eleutherus auch nicht viel über 1 77 hinaufgehen dürfen.

Eine alexandrinische Gleichzeitigkeit wird nicht erwähnt; Julianus, der

•) 6 fiir ovv i i^'I^uuutwy ixxXr,ai«i Iniaxonoi 2'wr/](> tni oydooy hoc /[yqoäufvoi TtXtvrq

lov fitot . rovroy tfuidixaroi n:to rü>y nnooröhny 'E'Atvfttooi Jiadi^friti' tioc «T" i
t
y iniaxat-

JixrtioyttvTOXQf'cTO0o>'ArTutvirov Ov^qov, fy <}i xurä rw« i<h», rijy- yr,{ atfodflörtooy aynQQint-

«rSiVro» tov xu&' qftmv dtutyuov . . . fivotndtti fiUQTVQwy «»»« ir
t y atxovplvqv diaTtQitpai,

<jtoz«<juq> X«pity fyfitrty niii, tvty xttfr' iy i&y<n avu^^xöroty und nun folgt die Er-

wähnung des Schreibens der Confessoren von Vienne und Lyon an die(iemeinden Klein-

asiens und Phrygiens.

••) Hieraach ist die von mir Zeitschr. f. wissenseh. Theologie Ibfi" S. 77 ff. gegebene

Zeitbestimmung (c. 17ti) zu berichtigen. Wenn man, wie auch ich a. a. 0. noch gethan

habe, darauf Gewicht legen will, dass in dem II. E. V, 1 mitgetheilten Schreiben der

Confessoren vom A. }<„>,, nur im Siugularis die Rede ist, Commutlns damals also noch

nicht Mitregent gewesen sein könne, so würde freilich das Schreiben spätestens im

Anfang des Jahres 177 abgefasst sein: deun zum imperator wurde Commodus am
27. Nov. 17G ernannt, die tribunica potestas erhielt er entweder in den letzten Tagen

des Dcceinbcr desselben Jahres, oder Januar 177 , in welchem Jahre er zum ersten Mal

Consul war. Indessen sind auf jenen Singidar schwerlich chronologische Schlüsse zu

bauen, da man der „Mitregentschaft" des Commodus wol nur in officieller Anrede ge-

dacht haben, im gewöhnlichen Leben aber sehr wahrscheinlich fortgefahren haben wird,

einfach den Marc Aurel als „den Kaiser" zu bezeichnen.
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nach der Kirchengeschichte Commodi I , nach der Chronik Comroodi II ge-

weiht wurde (179 oder ISO n. Chr.), wird also um mehrere Jahre später als

Eleutherus angetreten sein. Die nach der Chronik aher gleichzeitig mit dem
Datum der Kirchengeschichte für den romischen Bisehofswechsel (Marci XVII)

erfolgende antioehenisehe Succession des Maximus ist nachweislich zu früh,

da sein Vorgänger Theophilos erst nach dem Tode des Marc Aurel, c. 181

n. Chr., sein apologetisches Werk anAutolycus schrieb (vgl. die Zeitrechnung

ad Autolyc. III, 27. 28). Ueberdics lässt die Chronik den Elcutherus von Rom
schon 2180 Ahr. Marci XIII = 173 n. Chr. antreten. Nun ist aber das aus

den Katalogen für die Erhebung des Elcutherus resultirendc Datum , wenn

man von 189 n. Chr. fünfzehn Jahre zurückzahlt, 174 n. Chr. Dieses Jahr

wird also der termiuus a quo für den Tod des Soter und die Bischofsweihe

des Eleutherus sein, terminus ad quem dagegen, wenn wir die überlieferten

15 Jahre festhalten, nicht 170, sondern 175. Je nachdem wir die 15 Jahre des

Eleutherus als voll annehmen oder nicht, können wir 174 oder 175 als Antritts-

jahr ansetzen. Einige Jahre nachher, c. 180. kam Praxeas nach Rom und

bewog den Eleutherus, die den kleinasiatischen und phrygischen Montanisten

ausgestellten literae pacis wieder zurückzunehmen (Tertull. adv. Prax. 1).

Ob ferner das Datum Aurelii VIII (168, oder nach der Kaisertabelle des

Eusebios 167 n.Chr.) für den Tod Anicets und die Stuhlbesteigung Soters

(H. E. IV, 19) überliefert war, ist ebenfalls zweifelhaft. Bedenklich macht,

dass um dieselbe Zeit nicht blos in Alexandrien Agrippinos auf Keladion,

sondern auch in Antioehia Theophilos auf Eros gefolgt sein soll. Die Chronik

des Eusebios, in welcher übrigens für die Alexandriner dieselbe Liste wie

in der Kirchengeschiehtc zu Grunde liegt,*) setzt den Antritt des Agrippinos

*) Ausser hei Agrippinos, der in der Chronik 9 Jahre, in der Kirehengeschichte und

hei Hieronymus 12 Jahre erhält, sind die Ziffern überall dieselben. Denn bei Anianos

wird, wie die Intervallen 2077—2009 Ahr. zeigen, auch in der Chronik ann. XXII statt

XXVI zu lesen sein; bei Kerdon, wo in der Kirchengesehichte die Ziffer fehlt (herechnet

sind e. 11 Jahre), sind mit der Chronik und Hieronymus anni X, bei Marcus, den der

Armenier ganz ausläset . mit H. E. und Hieronymus, sowie Übereinstimmend mit den

Intervallen in der Chronik (2101—2171 Ahr.) ebenfalls ann. X, bei Dionysios, dessen

Ziffer in der Chronik fehlt, mit H. E. und Hieron. ann. XVII zu lesen, wie auch die Inter-

vallen f2205 —22S2 Ahr. ) erweisen. Hieraus ergiebt sich folgendes Verzeiehniss :

1. Anianos 22 J. 10. Jnlianus 10 J.

2. Abilios IU.L, , II. Demetrius 43 J.» J
|23J.

i o .1. !3. Kerdon 10 J. 1 12. Heraclas Iß J.

4. Primus 12 J. / j 13. Dionvsios I" J.

5. Justus 11 J. I 14. Maximus 1^ J.

fi. Eumcnes 13 .1. | n ,
15. Theona* 10 .1.

7. Marcus 10 J. I 10. Petrus 12 J. (Märtyrer im •». J. der

«v Keladion 14 J. ( M j
diodetianischen Verfolgung).

0. Agrippinus 9 J. 1
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auf dag 9. Jahr Marc Aurels, 2185 Abr., 169 n. Chr.; auf völlige Genauigkeit

wäre also, auch wenn dieses Datum Überliefert wäre, nicht zu rechnen.

Aber feste Data waren vor dem Tode des Agrippinos dem Eusebios über-

haupt für Alexandrien nicht Uberliefert, und gerade bei diesem Bischöfe hat

er, um seine eigenen Rechnungen mit dem überlieferten Datum Commodi I,

in welchem Jahre Julian dem Agrippinus suecedirt sein soll, auszugleichen,

die vorgefundene Ziffer ann. Villi für Agrippinos um 3 Jahre erhöht.

Noch unsicherer ist die antiochenische Gleichzeitigkeit. Obwol auch die

Chronik für die Erhebung des Theophilos 2185 Ahr. oder Marci Villi,

d. h. 1 69 u. Z. ansetzt , so macht doch der nachweisliche Irrthum , den Eus.

bei Verrechnung des Todesjahres dieses Bischofs begangen hat , auch seine

Datirung des Anfangsjahrs unzuverlässig. Ueberdies aber sind in der

Chronik zwar Agrippinus und Theophilos unter 2185 Abr. Marci Villi, also

als gleichzeitig angetreten verzeichnet, Sotcr aber um volle 5 Jahre früher,

2180 Abr. Marci IUI, d\ 164 u. Z. Die angebliche Gleichzeitigkeit des

Da« erste Jahr des Anianos, mit dem die Rechnung beginnt, ist in der Kirchen-

gesehichte mit dem achten Jahre des Nero, in der Chronik mit dem siebenten Jahre

Neros (2077 Abr.) gleichgesetzt. Die Differenz beider Rechnungen beträgt bis Justus

nur ein Jahr, von da an bis Agrippinus zwei, später wieder nur ein Jahr, und

ging wahrscheinlich nur aus verschiedener Eintragung der Kaiserjahre hervor. Für

Agrippinus berechnet auch die Chronik von 21*5—2107 nicht 9, sondern 12 Jahre;

trotzdem berechtigt uns dies nicht, die Ziffer der Chronik nach der Kirchengeschichte

zu corrigiren. Eusebios wird ann. Villi vorgefunden, die Ziffer aber, um mit seinen

Rechnungen durchzukommen, in der Kirchengeschichte absichtlich in ann. XII geändert, «

in beiden Werken aber seine eigene Disposition der Bischofszeiten zu Grunde gelegt

haben. Folglich stehen wir erst mit Julianus, dem letzten Vorgänger des Demetrius,

Commodi 1—X auf geschichtlichem Boden. Von den älteren Bischöfen werden die

Namen richtig Uberliefert sein , aber die ihnen beigelegton Amtsjahre sind handgreiflich

erst später fabricirt. Noch weniger darf also die Eintragung, resp. Zurechtmachnng

dieser Liste durch Eusebios irgend welche Autorität beanspruchen.

Was die antiochenischen Bischöfe betrifft, so giebt Eusebios bei diesen nicht

einmal wie bei den Alexandrinern die Auitsjahre an, bestimmt die Succession derselben,

aber trotzdem nach Jahren Abrahams, während er bei den Bischöfen von Jerusalem nur

die Namen mittheilt, und his auf Narcissus nirgends den Versuch macht, dieselben seinem

Synchronismus einzufügen (ausser bei dem ersten heidenchristlichen Bischof Marcus und

seinem Nachfolger Cassianus). Bei Narcissus, dem 34. Bischof, der 2210 Abr. Severi I

(192 u. Z.) angetreten sein soll, bemerkt er selbst ausdrücklich, er habe ftlr die frühere

Zeit die annoa praefecturae der einzelnen Bischöfe nicht vorgefunden , also auch nicht

diaponiren können. Da er nun bei den Antiochenern , obwol er auch hier keine Amts-

jahre mittheilen kann, dennoch eine solche Disposition versucht, so folgt, dass er eine

Quelle benutzt hat, welche die Succession dieser Bischöfe nach Kaiserjahren oder irgend

einer andern, von Eusebios selbst reducirten Aera angeordnet hat. Aber auch auf

diese QueUe ist vor Serapion (Commodi XI), was die Datirung anbelangt, kein Verlass.
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römischen mit dem alexandriniaehen und dem antiochenischen Bigohofs-

wechsel beruht also auf keiner Ueberlieferung. Das Jahr 164, welches die

Chronik für Soter bietet, ist aber nun sicher etwas zu früh. Vielmehr

kommen wir auf 166 oder 167, wenn wir von seinem Todesjahre 174 oder

175 mit cat. II. III. IV acht Jahre abziehen, dagegen auf 165 oder 166,

wenn man mit cat. L V. VI neun Bischofsjahre berechnet Das Jahr 168

käme nur heraus, wenn man für Soter blos sieben, und zugleich für

Eleutherus nur 1 4 volle Jahre veranschlagen wollte , also zusammen zwei

bis drei Jahr weniger als die überlieferten Ziffern betragen. Hiernach

werden wir den Tod Anicets und die Erhebung des Soter auf 166 oder 167

u. Z. ansetzen müssen.

Anderweite chronologische Data sind für die Zeit Soters nicht über-

liefert. Der Brief, welchen Dionysios von Korinth an die Römer unter Soter

schrieb (Eus H. E. IV, 23) , lässt keine genauere Datirung zu. Er war ein

Dankschreiben für die von Soter den zu den Bergwerken verurtheilten

Brüdern in Griechenland gespendete Liebesgabe, setzt also ebenso wie der

Brief desselben Verfassers an die Athener (bei Eus. 1. c.) eine Zeit ge-

steigerter Drangsal der Christen voraus. Die Verfolgungen unter Marc

Aurel begannen et\ta seit 165 n. Chr. heftiger zu werden, erstreckten sich

aber ohne bemerkliohe Unterbrechung bis an das Ende seiner Regierung.

Die in der Zeit von c, 170—180 hervorgetretenen Apologien eines Tatian,

Melito (170—176), Athenagoras (177), Apollinaris , Miltiades (c. 180) u. a.

siud durch die gesteigerte Strenge der römischen Behörden gegen die

Christen hervorgerufen. Der Brief des Dionysios an die Gemeinde zu Rom
wird hiernach c. 170 geschrieben sein. Um dieselbe Zeit begannen auch

die montanistischen Streitigkeiten die kleinasiatische Kirche heftiger zu

erschüttern. Der Brief des Dionysios an die Gemeinde zu Amastris im

Polltos und ihren Bischof Palmas (Eus. 1. c), denselben, der im Paschastreit

unter Victor als Senior der pontischen Bischöfe erwähnt wird (Eus. V, 23),

nimmt bereits auf die durch den Montanismus aufgeworfenen Streitfragen

Bezug. Auch Soter scheint bereits als Gegner der neuen Prophetie auf-

getreten zu sein , da Praxeas sich bei seinem Nachfolger Eleutherus auf die

auetoritas praeeessoruin berufen konnte (Tcrtull. adv. Prax e, 1). Dagegen

beruhen die Angaben des über Praedestinatus c. 26. S6, welche von einer

Schrift Suters gegen die Montanisten (oder wie es c. 86 gar heisst
,
gegen

die „Tertulliauisten") zu erzählen wissen, wahrscheinlich auf einer Ver-

wechselung Soters von Rom mit dem eifrigen Montanistenbestreiter Soras

von Anchialos (Eus. H. E. V, 19). Mit grösserer Zuverlässigkeit lflsst sich

aus dem Briefe des Irenaus an Victor (bei Eus. H. E. V, 24) der Schluss

ziehen, dass Soter der Erste unter den römischen Bischöfen war, welcher
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im Paschastreitc eine minder duldsame Haltung gegenüber den kleiuasia-

tischen Quartodecimanern eingenommen hat; wenigstens ist es sicher nicht

zufÄllig, dass Irenaus die Vorgänger Victors, welche trotz der verschiedenen

Osterobservanz Frieden mit den Kleinasiaten gehalten hatten, als oi nqo

2onijQog nQsaßvreQoi bezeichnet und ihre Reihe mit Anicetus, dem unmittel-

baren Vorgänger Soters schlicsst. Dann ist es aber das Wahrscheinlichste,

dass Soter an dem c. 170 in Laodicea ausgebrochenen Paschastreite irgend

welchen, nicht näher zu bestimmenden Antheil genommen hat.*) Indessen

lassen sich diesen Verhandlungen keine näheren chronologischen Data fllr

den Episkopat Soters entnehmen.

Noch spärlicher werden die zeitgeschichtlichen Data, wenn wir zu den

Vorgängern Soters zurückgehen. So bedeutsam die Zeit eines Hyginus,

Pius, Anicetus durch das Auftreten der namhaftesten Stifter gnostischer

Schulen (Iren. haer. III, 4,3) für die Kirchengeschichte des zweiten Jahrhun-

derts geworden ist, so wenig ist Uber jene Bischöfe selbst überliefert.

Unter Pius ist nach dem unverwerflichen Zeugnisse des muratorischen

Kanon und der liberianischen Chronik der Hirte des Hermas geschrieben

;

die Nachricht des letzteren geht wahrscheinlich schon auf Hippolytos zurück.

Pius selbst aber wird, wie wir früher sahen, ebenfalls schon nach der Chronik

Hippolyts, als Zeitgenosse des Kaisers Antoninus Pius bezeichnet. Damals

begannen in Rom die "ersten Kämpfe über die Sittenzucht, die Vorboten der

montanistischen Bewegung. Von Anicetus wissen wir , dass unter ihm

nicht nur Hegesippos (Eus. H. E. IV, 22> , sondern auch Polykarp von

Smyrna nach Rom kam. Die Reise des letzteren hatte zum Zwecke , sich

mit Anicet über die schon damals vielvcrhandelte Österfeier zu verstän-

digen (Iren. haer. III, 3, 4. epist. ad Victorem ap. Eus. H. E. V, 24\ Doch

lässt sich die Ankunft des Polykarp ebensowenig wio die des Hegesippos

chronologisch näher fixiren. **) Auch die römische Wirksamkeit des

*) Vgl. auch Hilgenfeld, Paschastreit S. 250 ff.

**) Nur im Allgemeinen wird sich c. 160 für beide Data ansetzen lassen. tileutherus,

unter dem Hegesipp später c. IM) seine Denkwürdigkeiten schrieb, war damals Anicet»

Diakonus, mag also die Weihe etwa IS—20 Jahre vor seiner Stuhlbesteignng erhalten

haben. Polykarps Reise nach Rom fällt jedenfalls in dessen spätere Lebensjahre ; nach

dem martyr. Polyc. c. 9 starb er aber 86 Jahre alt Wenn der „grosse Sabbat" , auf

welchen in dem der I Leidensgeschichte Christi nachgebildeten Berichte Uber seinen

Märtyrertod ein so grosses Gewicht fällt, wirklich der 15. Nisan war, wie Hilgenfeld
(Paschastreit S. 234 ff.) wahrscheinlich au machen sucht, so wtlrdo freilich nichts übrig

bleiben, als c. 21 da« Datum *(» **r« xaXav&iv Matmv mit dem Cbron. Alexandrinum

in ittra »aXavdü» AnQÜAUtv zu ändern. Dann hätte man also im Todesjahr Poly-

karps den 15. Nisan am 26. März gefeiert In dem Zeitraum von 150—170 wäre dies

nur möglich In einem der 4 Jahre 156, 159, 164 und 167 n. Chr. Indessen ist die Aendg-
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Märtyrers Justinus, die zum Theil noch in den Episkopat Anicets ge-

fallen sein wird, giebt für die Bestimmung des letzteren keine Anhalts-

punkte an die Hand. Vollends gar kein Verlass ist fUr die Vorgänger

Anicets auf die bei Eusebios angesetzten alexandrinischen Gleichzeitig-

keiten. Da nun auch die Kaisergleichzeitigkeiten der Chronik und der

Kirchengeschichte bedeutend von einander differiren, so sind wir hier

lediglich auf die Berechnungen angewiesen, die wir mittelst der in den

Katalogen angesetzten Ziffern für die Amtszeiten der einzelnen Bischöfe

anstellen können. Setzen wir nun mit cat I für Pius 16, für Anicet 12

Jahre an, so ergiebt sich von 166 oder 167 u. Z. zurückgerechnet, 13S oder

139 als Antrittsjahr des Pius, 154 oder 155 als Antrittsjahr Anicets. Da-

gegen geben alle Übrigen Kataloge ersterem 15, letzterem 11 Jahre, was

für Pius auf 140 oder 141, für Anicet auf 155 oder 156 als Antrittsjahr

führt Die grössere Beglaubigung haben die letzteren Ziffern, und das

Aeusserste, was ohne der besseren Ueberlieferung den Rücken zu kehren

erlaubt sein möchte, wäre dieses, für Pius und Anicet zusammen 27 Jahre

zu verrechnen. Pius ist also frühestens 139, spätestens 141, Anicetus frühe-

stens 1 54, spätestens 1 56 Bischof geworden. Hiernach bestimmen sich auch

die Ansätze für Xystus bis Hyginus, deren Jahre nach den Ubereinstimmen-

den Angaben von cat. I. III. IV (von denen cat. U. und V nur bei Xystus

um je 1 Jahr abweichen) zu verrechnen sind. Wir erhalten daher für die

Bischöfe von Xystus bis Eleutherus folgende Daten:

Xystus | frühestens 124, spätestens 126.

Telesphorus f frühestens 135, spätestens 137

Hyginus f frühestens 139, spätestens 141.

Pius f frühestens 154, spätestens 156.

Anicetus f 16« oder 167.

Soter f 174 oder 175.

Eleutherus f 189.

rung in \ \QtXki » um so bedenklicher, da hiermit das erste dort angeführte Datum , der

2. Xanthikus, nicht wol vereinbar ist Was Hilgenfeld hierfür beibringt, ist keineswegs

Uberzeugend Das ephesinische Hemerologium, welches seit der Zeit des Augustus

so ziemlich in ganz Kleinasien gegolten zu haben scheint, setzt den Anfang des Xanthikus

auf den 22. Februar und ebenso hat die grioch. Kirche, die das Ciedächtniss Polykarps

am 23. Februar feiert, das Uberlieferte Datum verstanden. Die hierdurch erforderliche

Aenderung von Mttwv in Maqttoiv ist jedenfalls einleuchtender als die paläographifreh

unmögliche in ./ n.iiAiW. Freilich geht hiermit die Beziehung auf Ostern und damit

zugleich jeder Anhalt für die C hronologie verloren. Hielte man das überlieferte Datum
VII kl. Mai. fest, so wäre der 15. N'isan am 25. April gefeiert worden. Diesen Tag hat

auch der alte lateinische Uebersetzer des uiartyrium l'olycarpi verstanden, welcher statt

ftr,vQf Sar&ixov Ja n\,r. lorafityov einfach uieuse Aprilio liest. Wirklich fällt bei den

Syro-Makedoniern der Xanthikus mit dem April zusammen. AU Jahr würde eich dann
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Von den Kaiserjahren der Kirchengeschichtc weichen diese Angaben,

wenn man die je höchsten Ansätze festhält, nur bei Xystus und Soter um
zwei Jahre, bei Telesphorus und Anicet um 1 Jahr ab, während fllr den Tod

des Hyginus und des Pius Überhaupt keine Kaisergleichzeitigkeiten ange-

geben werden. Nimmt man aber statt der richtigen Kaiserjahre die der

eusebianischen Kaisertabelle, so verringert sich die Differenz bei Xystus

und Soter auf 1 Jahr, während sie bei Telesphorus und Anicet ganz ver-

schwindet Dennoch sind wir nicht berechtigt, die je höchsten Ansätze

wegen dieser Zusammenstiinmuug ohne Weiteres für die einzig richtigen zu

halten, sondern werden uns bei besonnener Abschätzung der uns zu Gebote

stehenden Hilfsmittel mit der obigeu Feststellung eines je frühesten und

eines je spätesten Termiues für die Todesjahre der betreflenden Bischöfe

begnügen müssen.*) Die je frühesten Termine kommen den Ausätzen in

der Chronik des Eusebius näher: bei Xystus, Telesphorus, Hyginus, Pius,

Eleutherius sind sie um je 1 Jahr, bei Auicet und Soter um je 2 Jahr höber.

Ein günstiges Vorurtheil für die Ansätze der Kirchengeschichte köuntc

vielleicht die Notiz II. E. IV, 5 erwecken, dass in Alexandrien Eumcnes

dem Justus ein Jahr und einige Monate später (Iwavrov {uia£v xal ft^vtHv

diaytvoiiivuH') als in Koni Telesphorus dem Xystus gefolgt sei. Indessen

würde, selbst wenn diese Angabe auf richtiger l'cberliefcrung beruhen

sollte, hiermit das weitere Datum Adriani Xll für den Tod des Xystus noch

keineswegs als fester Punkt für die Rechnung erwieseu sein. Denn die

Glaubwürdigkeit dieses Datums, ebenso wie die des für den Tod des Te-

lesphorus angesetzten (Antonini I), wird dadurch erschüttert, dass beide

Data mit den für die Vorgänger bis Petrus in der Kirchengeschichte ange-

setzten, aber sicher künstlich gefundenen Kaisergleichzeitigkeitcn stehen

und fallen. Selbst angenommen, Eusebios hätte diese Data bereits vorge-

funden und seineu eigenen früheren, oft weit davon abweichenden Ansätzen

in der Chronik im besten Glauben substituirt, so würde damit der dringende

Verdacht, dass sie allesammt auf einem künstlich erfundenen synchronisti-

schen System beruhen, noch keineswegs gehoben sein. Wenn nach dem
Obigen noch die Data der Kircheugeschichte für den Tod des Anicet und

164 iL Chr. ergeben, wo man den auf den 23. April lallenden astronomischen Vollmond

statt des auf den 24. März fallenden ata Fruhjahrsvollmoud gerechnet haben würde.

Aber auch bei dieser Annahme bliebe das Datum „am 2. Xanthikus" unerklärlich.

•) Meine hiervon zum Theil abweichenden früheren Ausätze in der Schrift Zur

Quellenkritik des Epiphanios (8. 59 f. ) und in den Abhandlungen Uber Uermas und den

MoDtanismus in Rom (Zeitschr. f. wissenseh. Theologie ISßö und I8<it») und Uber die

Zeit des Marcion und Herakleon (ebend. 1^6" ) sind hiernach theils zu berichtigen, theils

zu ergäuzeu.
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des Soter keineswegs Bieber stellen, so werden wir noch weniger ihren

Kaiserglcichzeitigkeiten für jene früheren Bischöfe vertrauen dürfen. Wir

müssen also bis zum Jahre 189 oder dem Todesjahre des Klcuthems die

Kaisergleichzeitigkeiten der Kirchengeschichte ebenso wie die der Chronik

bei unserer Rechnung aus dem Spiele lassen, und uns hinsichtlieh der Vor-

gänger des Eleutherus bei den lediglich durch Zurückrechnung der über-

lieferten Amtsjahre gefundenen Jahreszahlen beruhigen.

IL Die Bischöfe von Pontianus bis Liberius.

Reichlicher als für die älteste Zeit fliessen unsere Hilfsquellen für den

zweiten Theil des Katalogs, vom Antritte des Pontianus bis zu dem des

Zusammenstellung der Kata

cat. 1. cat II und III.

Pontianus ann. V in. II d. Vll' ann. VI [ort. II ann. Villi]

Antcros mens. 1 d. X [1. XII] m. I

Fabianus ann. XIIII [m. I] d. X ann. XIII

Cornelius ann. II m. III d. X ann. III

Lucius ann. III m. VIII d. X m. VIII [cat II m. II]

Stephanus ann. IUI [I. III] ra. II d. XXI ann. II

Xystus ann. II tu. XI d. VI ann. XI

Dionysius ann. VIII [I. Villi] m. II [1. V] d. IUI ann. Villi

Felix ann. V m. XI d. XXV ann. V
EutychiantiB ann. VIII m. XI d III m. X (cat. II BL II]

Gaius ann. XII m. IUI d. VII [1. VI] ann. XV
Marcellinus ann. VIII m. III d. XXV [ann. VIII]

Sedisvatanz ann. VII in. VI d. XXV
Marcellus ann. I BL VII d. XX
Eusebius mens. IUI d. XVI
Miltiades ann. III in. VI d. VIII

Silvester ann. XXI in. XI

Marcus mens. VIII d. XX
Julius ann. XV in. I [1. II] d. XI [1. VI]
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Liberius. Denn nicht nur dass für diese Zeit genauere Listen, die neben den

Jahren auch Monate und Tage enthalten, überliefert sind, so stehen uns

auch die Depositionsverzeichnisse der liberianischen Chronik und eine

grössere Anzahl sicherer historischer Data zu Gebote. Ein weiteres Hilfs-

mittel bietet noch die zu Ende des 4. Jahrhunderts aufgekommene Sitte der

Sonntagsordinationen. Dagegen ist auf die Consulgleichzeitigkeiten des

cat. Liberianus auch hier ebensowenig Verlass , wie auf die Kaisergleich-

zeitigkeiten des Eusebios.

Die Grundlage der Untersuchung haben wieder die emendirten Listen

zu bilden. Zu den 5 für die frühere Zeit zu berücksichtigenden Katalogen

kommt hier als sechster der cat. Leoninus hinzu. Wir stellen dieselben

im Folgenden nochmals zusammen:

löge von Pontianus bis Julius.

cat. IV cat. V cat. VI.

ann. V ann. III [1- VII V] ann. VII m. X d. XXII

n. I in. 1 (anu. XII] in. I d. XVIIII [XII]

ann. XIII ann. XII ann. XIIII [XIII] in. I [II] <L X
ann. II ann. II ann. II m. III d. X
m. VIII ann. II ann. III (IUI) in. VIII d. X
ann. III ann. II ann. VI m. V d. V
ann. XI ann. Villi ann. I m. X d. XXVI
ann. Villi ann. VIII ann VIII m. V d. IUI

ann. V ann. V ann. IUI m. I d. XXV
in. VIII m. VIII ann. I m. I d. II

ann. XV ann. XV ann. XI m. IUI d. XII

ann. Villi fehlt fohlt

fehlt ann. II ann. 1 in. IUI d. XII

tn. VII ann. I m. VI d. III

ann. IUI ann. IUI ann. IUI

ann. XXII ann. XXIII ann. XXIII in. X d. XI

in. VI 11 ann. 11 ann. U d. XX [ann. - m. VIII]

ann. XVI m. IUI ann. XV ann. XV in. II d. VII [ann. XVII m. IUI]

13

Digitized by Google



— 194 —

cat. I (Liberiauus) hat hei der Herstellung die Grundlage! zu bilden.

Die übrigen Kataloge können bie und da zur Berichtigung der liberianischen

Liste hinzugezogen werden, cat VI tritt von der diocletianischen Verfol-

gung an als selbständiger Zeuge ein; bis dahin ist er ebenso wie die

übrigen Kataloge (von Pontianus an) nur für die Textkritik des Lib. zu

verwerthen. cat V ist von der Verfolgung au aus cat. VI geschöpft

Bei der Herstellung der einzelnen Bischofszeiten dieser Periode werden

wir häufiger als bei den Vorgängern Pontians auf den Vorarbeiten Früherer

fussen können. Unter ihnen sind namentlich hervorzuheben die Unter-

suchungen von Till ein <>ut (memoires pour servir ä l'histoirc ecclesiastique

des six preiuiers sieeles. Tome III—VII); Anton Pagi (critica ad Baro-

niuui); Franz Pagi, dem Neffen des Vorigen (breviarium histor. chronoL

criticum illustr. Pontitic Kornau, gesta etc. complecteus. Lucca 1729. T. I

ed. 2); Coustant (epistolae Komanoruin Poutificum. Paris 1721. T.L) U.A.

Sehr unkritisch ist die Papstliste des Viguoli in seiner Ausgabe des Uber

Pontificalis. Die Emendationsversuche sind meist willkürlich und ohne

alle sichere Grundlage; zum Ausgangspunkte dienen die völlig werthlosen

Sedisvacauzen von F, welche mit dem Texte von L combinirt werden. Die

Fehler in L hat Vignoli gar nicht gemerkt
;
umgekehrt zieht er häufig ohne

jedes Kecht die Angaben von F denen von L vor.

Unsere Aufgabe kann auch hier nur sein, dasjenige, was wir sicher

wissen können, festzustellen, alles Andere aber, zu dessen Bestimmung unsere

Hilfsmittel nicht ausreichen, unentschieden zu lassen.

!. Die Biscbüfe von Pontianus bis zur diocletianischcn Verfolgung.

Pontianus war Bischof vom Jahre 230 bis zum 28. September 235,

wo er iu der Verbannung auf Sardinien seiner Würde entsagte. Die hier-

auf bezügliche Angabe des cat Liberian.*} ist kritisch unanfechtbar. Wenn
der zugleich mit ihm verbannte „Presbyter" Hippolyt der gegen Calüstus

aufgestellte Gegenbischof war , so enthielte die Notiz zugleich eine Andeu-

tung über den Anlass der Deportation : die Kämpfe der beiden kirchlichen

Parteien in Koni hätten die Aufmerksamkeit der römischen Obrigkeit auf

die Christen gelenkt und so die Verfolgung herbeigeführt Indessen bedarf

es unter der Kegierung Kaiser Maximins , in welche diese Thatsachc fallen

würde, nicht erst eines solchen besondern Anlasses, um sie zu erklären.

Nach Eusebios würde freilich der Episkopat Poutians schon unter Gordian

• *) Eo tempore Pontianus episcopus et Yppolitus presbyter exoles sunt deportati in

Sardiniam insulaiu noeivam Severo et Quintino com. In eadeui insula diBcinctus [F bat

irrig det'unctus] est Uli kl. Octobr. et loco eius ordinatus est Antberos XI kl. Uec. com.

suprascriptis. lieber den Text vgl. die kritische Note bei M o in in s e n p. t>35.
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(Gordiani I nach der Chronik) zu Ende gegangen sein; indessen beruht diese

Angabe, wie früher gezeigt wurde, auf Missverständniss. Als Depositionstag

giebt die depositio martiruin für Pontianus und Hippolyt den 13. August

(idus Aug.) an , und lässt jenen in Calisti , diesen in Tiburtius beigesetzt

werden. Pontianus wird also auf Sardinien, wie auch catal. Liberum, durch

den Ausdruck insula noeiva andeutet, d. h. wol in den sardinischen Berg-

werken gestorben , der Leichnam aber später nach Rom überführt worden

sein, wie F noch ausdrücklich bemerkt: quem bcatus Fabiauus adduxit na-

vigio. Dass die Ueberführung erst durch Fabianus erfolgte, ist bei der

kurzen Amtsdauer des Anteros an sich sehr wahrscheinlich ; dass sie bis

zum August (wol des nächstfolgenden Jahres, nach Rossi sogar erst des

Jahres 237) sich verzögerte, erklärt Rossi a.a.O. 11,78, durch Bezugnahme

auf ein bestehendes Gesetz, nach welchem zur Transferirung und Bestattung

der Leichname von Deportilten ein besonderes kaiserliches Rescript erfor-

derlich war (Digest XLVIII, 24, 2). Als Todestag nennt F mit den besten

Handschriften von P den 30. October [defunetus est III kl. 2sov.J, welches

Datum aber auf keiner selbständigen L'ebcrliefcrung beruht, sondern nur

aus Verderbnis8 der Angabc von L [discinetigi est 1111 kl. Octbr.
,
vgL auch

die noch ursprünglichere Ziffer IUI kal. Novemb. in F b
] entstanden ist, also

trotz der Leichtigkeit, mit welcher dieses Datum sich in die beiden anderen

Angaben einfügen würde, einfach zu verwerfen ist. Rossi (a. a. 0. T. II.

p. 77 f.), welcher auch dieses Datum festhalten will, lässt den Pontianus

sogar erst am 30. October des folgenden Jahres (230), also nach Anteros,

sterben, und deutet den Zusatz afflictus, fustibus maceratus vor defunetus

est in F von einer durch die Grausamkeit Maximins nachträglich ver-

hängten Verschärfung der Strafe der Deportation , in deren Folge Pontian

als Märtyrer gestorben sei.

Als gleichzeitig mit Pontianus angetreten nennt Eus. H. E. VI, 23 den

Zebinos von Antiochien, der aber nach der Chronik, wo der Anfang Pontians

ins Jahr 22b (224Ö Abr., Alexandri VII) gesetzt wird, schon ein Jahr früher

(2245 Ahr., Alexandri VI) dem Philetos gefolgt sein würde. Unter ihnen

unternahm Origeues seine erste Reise nach Griechenland uud wurde in Cäsa-

rea zum Presbyter geweiht, wogegen Demetrios von Alexandrien ihn seines

Katecheten- und darauf auch seines Presbyteramtes entsetzte (H. E. VI, 23, vgl.

8. 11). 2G.PamphiLap.Photiumc. 118). In Folge dessen übersiedelte Origenes

im 10. Jahre Alexanders (231 n. Chr.) von Alexandria nach Cäsarea (H. E.

VI, 26).*) An den hierüber ausgebrochenen kirchlichen Kämpfen nahm

•J Die Chronologie dieser Ereiguisee ist darum nicht »icher, weil man nicht weiss,

wie viel Zeit zwischen der Presbyterweihe des Origcncs uud den alexandrinischen

Synoden wider ihn, die seine Uebersicdelung nach Cäsarea herbeiführten, verflossen
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auch Pontianus einen ihervorragendeu Antheil : denn er war der Bischof,

unter dem die römische Kirche auf einer eignen Synode c 231 in die Ver-

ist Die herkömmliche Chronologie, welcher auch noch K e d e p e n n i n g in seiner sonst

trefflichen Schritt Uber Urigenes (1, 409 ff.) gefolgt ist, setzt wegen der Gleichzeitigkeit

mit Pontianus den Antritt der Reise in das 7. Jahr Alexanders ( 228), in welchem Pon-

tianus aber noch gar nicht Bischof war : nur nach der falschen Rechnung der Chronik

fällt seine Stuhlbesteigung in dieses Jahr. Von der Reise lässt auch Redcpenuing den

Origeues im Jahre 230 nach Alexandrien zurückkehren, und im Jahre darauf von

Demetrios entsetzt werden und nach Cäsarea tibersiedeln. Diese Rechnung ist aber

nur möglich , wenn man den Origcnes seine Reise noch unter Urbans römischem Epis-

kopate antreten lässt, und die entgegenstehende Notiz H. E. VI, 23 nicht als ein ge-

schichtliches Datum, sondern lediglich als eine Abstractiou aus der Betheiligung

Pontiaus au den über die Giltigkeit der Priestorweihe des Origenes ausgebrochenen

Streitigkeiten betrachtet. Wir wissen aber nicht einmal, ob Origenes überhaupt jemals

nach seiner Presbyterweihe wieder nach Alexandrien gekommen ist Aus dem Vor-

worte zum 6. Toiuos des Commentars zum Johannes (opp. cd Lommatzsch I, 1T5 ff.), in

welchem er des in Alexandrien gegen ihn ausgebrochenen Sturmes gedenkt, scheint

allerdings hervorzugehen, dass er mitten in der Arbeit an diesem Werke, ab) er eben

den 6. Toiuos begonnen hatte, also in Alexandrien *elbst durch seiue Gegner unter-

brochen wurde. Wenigstens Hess er (bis bereits ausgearbeitete Stück dieses Tomos in

Alexandrien zurück und begann in Cäsarea die Arbeit von Neuem. Indessen lasseu

doch die Worte xai tx iov [1. ixrov] 6*i imnioovtoi .iQoikr/Ac&ÖTti UtXxv<s$r
t
un' ttno i/;>-

Alyvnrov die Deutung zu, das« die Abreiso aus Alexandrien, nach welcher sich das nach

des Origenes Andeutung schon vorher drohende Ungewitter entlud , keine andere war,

als die noch mit Einwilligung des Demetrios (Hier, de vir. illustr. 54. 02 j angetretene

Reise nach Griechenland, durch die ihn also nach seiner Darstellung Gott ebenso wie

einst das Volk Israel aus Aegypten errettete. So würde siclfs auch erklären , wie der

Anfaug des f». Toiuos unvollendet in Alexandrien liegen bleiben konnte, was sonst nur

bei einer eiligen Flucht begreiflich wäre. Indessen scheint auch Pamphilos (Fragin.

Apolog. apud Photium cod. 1 IS) vorauszusetzen, dass die erste Synode zugleich mit

der Absetzung des Origenes seine Verbannung aus Alexandria decretirt habe (\f/y(pi{ttai

fiaaarrj'ut [*iv itri siXi$aytf(>iiai top ÜQiyiviiv, xai (tqtt ffittzQtßfw *V ftinij, ft>;tl dufuoxtw).

Wie dem auch sei, jedenfalls kann die erste Syuode, auf welcher Demetrios die Ab-
setzung des Origenes vom Katechetenamte aussprechen lies», nicht sehr lange nach

seiner Presbyterweihe stattgefunden haben; der Aufenthalt in Griechenland wäre also

wenn Origenes erst uach Pontians Stuhlbesteigung ( 230 ) abgereist und nochmals nach

Alexandrien zurückgekehrt wäre, sicher nur von kurzer Dauer gewesen. Demetrios

(Bischof seit ISO) Btarb bald nach des Origenes Uebersiedelung, na«h 43jähriger Amts-
führung, also spätestens 232. Ist nun die Uebersiedelung im Jahre 231 erfolgt, so wird

man mit der Presbyterweihe schwerlich höher als ins Jahr 230 hinaufgehen dürfen. Viel-

leicht ist aber die Reise nach Griechenland Uberhaupt erst nach der Excommunication

durch Demetrios anzusetzen, vgl. die Fragmente des Briefs des Origenes an seine

alexandriuischen Freunde bei Hieron. opp. IV. 2, p. 41 1 und- V, p. 251 (auch Origenes

opp. cd Lomni. XXV. p. 3*8 ff.), wonach die Rechtgläubigkeit des Origenes, schon

während er noch in Athen weilte
,
angefochten worden sein muss. Daes der Brief sich

nicht auf die zweite Anwesenheit des Origenes in Athen (im Jahre 244) beziehe, zeigt

Redepcnning a. a. 0. L S. 40H.
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urtheilung des Origenes, d. h. in die von Demetrios ausgesprochene Dn-

giltigkeitserklärung seiner Priesterweihe einstimmte. *)

Der liberianische Katalog giebt dem Pontianus 5 Jahre 2 Monate 7 Tage.

Vom 28. Sept. 235 zurttckgerechnet , würde dies auf den 21. Juli 230 als

Antrittstag führen. Der felieianische Katalog, der ihm ann. Villi [so F bc

P; ann. VIII F'] m. V d. II giebt, legt für die Richtigkeit dieser Uebcr-

lieferung wider Willen Zeugniss ab. Die Ziffer desselben für die Monate

und Tage (m. V d. II) ist aus ann. V m. II, die Ziffer für die Jahre ann. Villi

oder VIII dagegen aus cat VI [ann. VII] verderbt, sodass hier wie ander-

wärts eine Mischung beider Texte vorliegt. Die meisten Neueren lassen

den Pontian schon den 22. Juni antreten, lesen also m. III statt m. II, aber

lediglich um der von F nach Urbans Tode angesetzten Sedisvacanz von

30 Tagen willen. Aber diese Sedisvacanzen sind ohne alle Gewähr.

Anteros oder Antheros**) wurde nach cat Liberinn. ordinirt am
21. Nov. (XI kl. Dec.) 235 und starb schon am 3. Januar (III non. Jan) des

folgenden Jahres. Seine Amtsführung betrug nach demselben Katalog

1 Monat 10 Tage, wofür m. I d. XII mit FP zu lesen sein wird. Von einem

Martyrium des Anteros (F P Middl. martyrol. Rom parvum, Ado u. s. w.) ist

weder auf dem Grabstein noch bei L etwas Uberliefert; in der depositio

episeoporum et martirum fehlt sein Name. In F P findet sich bei Anteros

der Zusatz: hic gesta martyrum diligenter a notariis exquisivit et inecclesia

recondidit propter quondam [condam F b

J
Maximo presbytero [qui] martyr

effectus est. Der nächste Siun der Worte scheint dieser zu sein, dass die

kirchliche Gedächtnissfeier eines als Märtyrer gestorbenen ehemaligen

Presbyters Maximus dem Anteros zur genauen Aufzeichnung und kirch-

lichen Aufbewahrung der gesta martyrum Anlass gegeben habe, eine Notiz,

gegen welche sich freilich geschichtliche Zweifel erheben lassen. Des Pres-

byters und Märtyrers Maximus gedenkt aueh das kleine römische Martyro-

logium zum 19. November (XIII kal. Decembr.): Romae Maximi preslnteri

et martyris; Ado fügt bei, dass dieser Heilige unter Maximinus gelitten

habe und adS. Xystum beigesetzt sei. Diese Angaben sind ohne Zweifel aus

dem liber Pontificalis geschöpft, wie auch das Datum XIII kal. Dec. zu be-

stätigen scheint, welches wol nur aus XI kal. Decemb., dem Ordinationstage

des Anteros, verderbt sein wird. Baroninus (ad martyTol. Rom. die

*) Hieron. ap. Wulm, invect. in Hieron. II (in Hieronyiui opp. od. Martiauay IV, 2

p. 430): in damnationem eius consontit urbs Roma ipsa contra hunc cogit senatum.

Die Stelle findet sieh auch in dem Bruchstück eine» Briefe» au Paula (ep. XXIX in opp.

IV, 2, 67 f.).

*•) Der nonaufgefundene Grabstein hat ANT£1'WC jf tlll[oxo7UK], Kusehios '.h'TfQiot

fgen.

'

lyrtporitc), cat. Liberian. und die meisten Iwiteiner Antheros.
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10. Novemb.) und Rossi (a.a.O. II. ISO f.) erinnern, dass der 10. November

sonst als Gedächtnisstag eines anderen Märtyrers Maximus »refeiert werde,

welcher nicht unter Maximin , sondern unter Valerias gelitten habe, auch

nicht Priester, sondern kaiserlicher Gerichtsbeamter gewesen sei; und der

letztgenannte Gelehrte hat eine Inschrift im coem. Calisti

MAXIMI
IN PAC€

gefunden. Ob der Maximus unter Valerian oder der unter Maximin , oder

keiner von beiden der in der Inschrift gemeinte sei, muss dahingestellt

bleiben; doch wird Rossi schon Recht haben, dass der Maximus unter

Maximin aus dem Märtyrerkalendcr zu streichen sein wird , wenn auch aus

anderen Gründen als den von ihm angeführten. Rossi will in F die Lesart

der jüngeren Handschriften von P, praefecto statt presbytero wiederher-

stellen, und aus der Abbreviatur pr, welche ursprünglich gestanden habe,

erklären (cod. Bern. 225 hat presb.). Kr will also lesen propter quod a

Maximo praefecto martyr effectus est , sodass die Nachforschungen des An-

teros über die gesta martyrum den Anlass zu seinem vermeintlichen Mär-

tyrertode durch den Stadtpräfecten Maximus gegeben hätten. Ein Consul

Maximus begegnet uns im Todesjahre des Anteros 236; und nach Borghesi

(Bull. nrch. nap. ser. 2. T. VII. p. 47) wäre der nachmalige Kaiser Pupienus

Maximus gerade zur Zeit des Anteros Stadtpräfect gewesen. Aber der Be-

weis für den angeblichen Märtyrertod des Anteros ist auch durch dieses

zufällige Zusammentreffen nichtgeführt. Möglich, dass in späteren Acten

der in F erwähnte presbyter Maximus ebenso wie in den jüngeren Texten

von P mit dem gleichnamigen praefectus urbi identificirt wurde ; die hand-

schriftliche Ueberlieferung in F P spricht jedenfalls nicht zu Gunsten der

Rossi'schen Emendation, zumal es mit der Aenderung von presbytero in

praefecto noch nicht genug ist, sondern auch das constante quondam [condam,

quandam] in quod a verwandelt werden muss. J)ie barbarische Verbindung

von propter mit dem Ablativ ist dem Latein jener Texte völlig gemäss,

quondam bedeutet weiland, ist also nicht einmal in quodam zu ändern;

nach presbytero aber ist in F mit den besten Zeugen von P ein qui einzu-

schieben. Wer aber dieser angebliche Presbyter und Märtyrer .Maximus

war, muss dahingestellt bleiben; am nächsten liegt immer noch, dass der-

selbe nur einer verworrenen Erinnerung an den nach dem Tode Fabians

unter Decius ins Gefängniss geworfenen Presbyter Maximus sein Dasein

verdankt, dessen auch der cat. Liberianus und die Briefe Cyprians gedenken.

Wie unzuverlässig die Angaben von F gerade für diesen Zeitraum noch sind,

haben wir früher gesehen; die späteren Martyrologien aber, denen FP auch
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hier wie so häufig als Quelle dienten , können erst rocht nicht für selbstän-

dige Zeugen gelten.

Beigesetzt wurde Anteros wie seine Vorgänger im coem. Calisti, wie

FP nach catal. Leoninus sagen und die neueren Ausgrabungen be&tÄtigt

haben. Dass sein Leichnam vor dem des Pontianus bestattet worden ist,

demselben also wahrscheinlich auch in der Reihe der Papstgräber voranging,

wurde bereits bemerkt.

Fabian us, ttber dessen durch eine Art von Gottesurtheil herbeige-

führte Wahl Eusebios in der Kirchengeschichte berichtet (VI, 29), wurde

Märtyrer in der dorischen Verfolgung, in welcher auch Alexander von Jeru-

salem und Babylas von Antiochia eingekerkert wurden (H. E. VI, 39); und

zwar, wie auch aus den Angaben von L über die Vorgänge nach seiner

Passion, währeud der Sedisvacanz, hervorgeht, schon wenige Monate nach

dem Regierungsantritte des Kaisers, am 20. Januar (XIII kal. Febr.) 250

(Decio II et Grato com».). Der cat. Liber. liest XII kl. Febr., FP beidemale

XIIII kl. Febr., was beides aus XIII kl. Febr. (depositio martyrum, F b aus

Quelle B) verderbt ist. Die Begräbnisstätte ist, wie die depositio martirum

sagt und der aufgefundene Grabstein mit der Inschrift

diABIANOCXeiHXM*
bestätigt, das coemetcrium Callisti. Auf dem Grabstein ist der Zusatz M5

nachträglich, aber wenig später hinzugefügt (Rossi a. a. 0. II. p. 59 f.).

Die Dauer seiner Amtsführung bestimmen cat. II. III. IV auf 13 Jahre, cat.I

und VI auf 14 Jahre 1 Monat 10 Tage. Letztere Angabe ist, wenn doch

Anteros am 3. Januar 236 gestorben ist, erst richtig zu stellen. Vermuthlich

ist mens. I von Anteros irrig wiederholt und bei Fabianus zu streichen. Hier-

nach fiele seine Wahl auf den 10. Februar 236. Eusebios (H. E. VI, 29)

lä8st um dieselbe Zeit (tots) in Antiochien den Babylas auf Zebinos, in

Alexandrien den Heraklas auf Demetrios folgen. Aber Heraklas folgte dem

Demetrios bald nach den wider Origenes Alexandri X gehaltenen Synoden,

spätestens 232, also vier Jahre früher als Fabianus ordinirt ist. Baby las

aber wurde zwar ungefähr gleichzeitig mit Fabianus ein Opfer der decischen

Verfolgung, kann aber nach der Chronik desselben Eusebios kaum ein

Jahr Bischof gewesen sein, da dort seine Ordination in dasselbe Jahr wie

die seines Nachfolgers, 2270 Ahr. Gallo et Volusiano I (250 n. Chr.) ge-

setzt wird. *) Jedenfalls zeigt dieses Beispiel , wie wenig Verlass auf alle

*) Kutychius, Synkell und Nikephoros geben ihm freilich 13 .Jahre, offenbar nach

obiger Angabe der Kirchengesehichtc ; aber wie unzuverlässig ihre Usten sind, zeigt

schon die Angabe, dass sein Nachfolger Kabiiis 9 Jahre Bischof gewesen sein soll,

während er doch höchstens 2 Jahre im Amte gewesen sein kann. Noch weniger darf

man die Homilio des ("hrysostomos auf Kabylas, in welcher jener erzählt, dass Rabylas
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diese eusebianischen Gleichzeitigkeiten ist— An Fabianus schrieb Origenes

ebenso wie an die meisten Kirehenhäupter einen Brief ntql t^s xat avidv

oQ&oto£la$ , in welchem er sich gegen die , offenbar schon bei seiner Ab-

setzung in Alexandrien gegen ihn erhobenen dogmatischen Anklagen zu

rechtfertigen suchte (Eus. H. E. VI, 36). Der liberianische Chronist berichtet

noch von ihm, dass er jedem der Diakonen einen eigenen Stadtbezirk zuge-

wiesen und in den Coemeterien viele Bauten unternommen habe.

Nach dem Tode Fabians trat eine längere Sedisvacnnz ein , deren Ur-

sache in der noch fortwüthenden Verfolgung zu suchen ist. Nach der An-

gabe der liberianischen Chronik wurden nach der Passion des Bischofs auch

die Presbytern Moses und Maximus und der Diakonus Nicostratus ins Ge-

fängniss geworfen , in welchem Moses nach 1 1 Monaten 1 1 Tagen starb.

Nach seinem Tode sei Novatus aus Afrika gekommen und habe den Nova-

tianus und einige Confessoren von der Kirche getrennt Letztere Angabe

bezieht sich auf die von einem Theile des Klerus verweigerte Anerkennung

der Wahl des Cornelius , auf welchen Schritt nicht lange nachher die Ordi-

nation des Novatianus zum Gegenbischofe folgte. Die Sedisvacanz hat also

jedenfalls während der ganzen Zeit, welche Moses im Gefängnisse sass, an-

gedauert. Die Richtigkeit dieser Angaben wird durch Cyprians Briefwechsel

bestätigt.*) Unmittelbar nach dem Ausbruch der Verfolgung in Afrika,

spätestens im Januar 250, hatte Cyprian sich derselben entzogen, indem er

seinen Bischofssitz Karthago verliess (ep. 20Goldh. 14 Baluzo). Von seinem

Zufluchtsorte aus setzte er dem während der Vacanz die römische Kirche

regierenden Klerus, der die Nachricht von seiner Flucht sehr ungünstig auf-

genommen hatte, die Gründe seiner Handlungsweise auseinander (vgl. ep. 8.

9. 20) und erhielt sich mit demselben über das Verfahrengegen die libellatici

im fortwährenden Einverständnisse. Die Briefe de« römischen Klerus aus

dieser Zeit sind durch den damaligen Presbyter Novatianus verfasst Aus

einem Schreiben Cyprians an die noch im Gefängnisse befindlichen Presbytern

Moses und Maxinius und an die übrigen Confessoren in Rom , welches um
Neujahr 251 oder kurz vorher geschrieben ist, geht hervor, dass sie damals

ungefähr ein Jahr lang im Kerker Bassen. Die Kraft der Verfolgung war damals

eines Tages den Kaiser Philippus geuöthigt habe, sich iu der Kirche an den Platz der

PUnitenten zu stellen, als historischen Beweis anführen wollen, dass Babylas schon

unter Philippus Bisehof gewesen sei. Denn die ganze Geschichte verdankt, wie vieles

Andere, was Cbrysostouioa von dem heil. Märtyrer zu berichten weiss, ihren Ursprung

lediglich der späteren Legende.

*) Vgl. hierzu die Untersuchungen von I'earson, annales cyprianici, Tillcmont,
memoire» T. III u. IV und Kettberg, Cyprian (Güttingen 1831), die aber im Einzelnen

vielfach der Berichtigung bedürfen.
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wie in Afrika, so auch in Rom schon gebrochen: ein mit Moses und Maximus

eingekerkert gewesener aber bereits losgekommener Confessor Celerinus

konnte gegen Ende des Jahres 250 nach Afrika kommen, den Cyprian in

seinem Versteck besuchen und durch seine Nachrichten über seine noch in

Haft befindlichen Leidensgefährten den Bischof von Karthago zurAbsendung

des erwähnten Schreibens veranlassen (ep. 37). Bald nach Ostern 251 kehrte

Cyprian nach Karthago zurück , und hielt die längst von ihm angekündigte

afrikanische Provinzialsynode ab, auf welcher nach Beendigung der Verfolgung

über die Gefallenen Beschluss gefasst werden sollte (ep. 43).*) Auf derselben

Synode, etwa im April 251 (der Ostersonntag fiel in jenem Jahre nach dem

wahrscheinlich auch in Afrika damals gebrauchten Cyklus des Hippolyt auf

den 23. März), wurde auch über den Diakonus Felicissimus und die fünf kar-

thagischen Presbytern Gericht gehalten (ep. 45), die bei Gelegenheit einer

von Cyprian noch aus seinem Versteck heraus wol in den letzten Monaten

des Jahres 250 angeordneten Kirchenvisitation ihrem Bischöfe den Gehorsam

gekündigt hatten (ep. 41. 42). Als das Haupt dieser Oppositionspartei er-

scheint nach Cyprians Darstellung ein Presbyter Novatus (ep. 52). Derselbe

entzog sich, wie Cyprian behauptet, der seiner harrenden Verurtheilung

durch die Flucht und begab sich nach Rom. Hier begegnet er uns bald

nachher an der Spitze der Partei, welche zuerst die Wahl des Cornelius zum

römischen Bischöfe anfocht, und dann dazu fortsehritt, in der Person des

Novaiianus einen Gegenbischof aufzustellen (ep. 52 ; cat. Liberian.). Sowol

aus der liberianischen Chronik als aus den Briefen des Cyprianus geht

nämlich hervor, dass die Kirchenspaltung in Rom schon einige Zeit vor der

Wahl des Gegenbischofs Novatianus, aber offenbar erst in Folge der Wr

eihe

des Cornelius eingetreten sein muss.**) Ihre Hauptstütze fand die Oppo-

sitionspartei an den inzwischen aus dem Gefängnisse befreiten Confessoren,

dem Presbyter Maximus, dem Diakonus Nicostratus und einigen Anderen,

unter denen l'rbanus, Sidonius und Maearius namentlich hervorgehoben

werden. Dagegen war Moses schon vor Ausbruch der innern Kämpfe in

*) Der Brief, in welchem Cyprian tleui Klerus und Volk von Karthago sein Vor-

haben anzeigt, ist kurz, vor Ostern 251 geschrieben ,
wenngleich seine Angabe, er ver-

weile nun schon zwei Jahre im Exil, ziemlich ungenau ist. Denn damals waren vou dem
zweiten Jahre höchstens 4 Monate verflossen.

**) Vgl. besonders ep. 45 (42Baluzc), wo Cyprian, nachdem er die Absendung des

Caldonius und Fortunatus zur Prüfung der gegeu die Ordination des Cornelius von der

Gegenpartei erhobenen Anstäude erwähnt hat, fortfährt: diversae partis obstinata et

inflexibilispertinacianon tantum radicis et inatris sinum atque complexum recusavit, sed

etiam gliscente et in peius recrudcscentc discordia episcopum sibi con-

stituit. Ebenso erwähnt cat. Liberianus den Heginn der Kirchentrennung unmittelbar

nach dem Tode des Moses, die Ordination des Gegenbischofs erat unter Cornelius.
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Zeit nach dem obenerwähnten Briefe Cyprians an die römischen Confessoren,

in den Januar oder Februar 251, da er erst nach Fabians Tode eingekerkert

wurde und beinahe ein volles Jahr später im Gefängnisse starb. Nach dem

von Eusehios (H. EL VI, 43) aufbewahrten Briefe des Cornelius an Fabius von

Antiochia hätte nun Moses dem Novatus und den fünf Presbytern die mit

ihm von der ^karthagischen) Kirche sich trennten, die Gemeinschaft aufge-

kündigt: *) wahrscheinlich war also Novatus noch vor dem Tode des Moses

nach Rom gereist, um die dortigen Confessoren ebenso wie die karthagischen

für seine Sache zu gewinnen, also wol schon, wie auchPearson annimmt, im

Januar 2.') 1, einige Zeit vor der karthagischen Synode, welche die fünf Pres-

byter verdammte.**) Mit Moses war ihm dies nicht gelungen, aber nach

dessen baldigem Tode gaben sich die übrigen Confessoren völlig seinem

•) Die Darstellung des KusebioB leidet darum an grosser Unklarheit, weil er die

Personen des Novatus und des Novatianus constant verwechselt. In den von ihm aus-

gezogenen StUcken aus dem Briefe des Cornelius kommt weder der eine noch der andere

Name vor, und man muss es daher aus dem Zusammenhange entscheiden , welcher von

beiden jedesmal gemeint sei. Nachdem nun vorher von dem Treu-Sehwure die Rede

war, welchen Novatianus allen seineu Anhängern abgefordert habe, führt Eusebios eine

spätere Stelle des Briefes an, die sich offenbar nicht auf Novatianus, sondern auf Novatus

bezieht: denn die fünf Presbyter , welche mit ihm von der Kirche sich getrennt haben,

sind sicher keine anderen, als die durch das Schisma des Felicissiraus bekannten Pres-

bytern in Karthago. Bezögen sich die Worte auf Novatianus, so mlisste man mit TU1&-

mont annehmeu, dass Moses dessen Wahl zum Cegenbischof noch erlebt hätte, was

nach den anderweiten Nachrichten nicht angeht. Dass die Trennung de» Novatian

von der römischen Kirche aber gar der Wahl des Cornelius vorhergegangen wäre, ist

erst recht unmöglich. Woher übrigens Rettberg, a. a. 0. S. in«. IC» die Angabe ge-

nommen hat, dass Moses nach einem Berichte des Cornelius anfangs deu Novatianus

unterstützt habe, weiss ich nicht. Das ot> rxoivoim) iov ... Intbfwr (Cornelius ap. But.

VI, 43) sagt Tiuf , dass Novatus die Oemeinschaft des Moses gesucht, aber nicht er-

langt habe.

**) Dass Novatus den Spruch der karthagischen Synode nicht abgewartet habe, sagt

Cyprian selbst (ep. 52); das Motiv aber, welches Cyprian seiner Abreise von Karthago

unterlegt, wird ebenso wie die sonstige Charakteristik des ManneB dem Parteihasse ent-

sprungen sein, darf also nicht zum Beweise herbeigezogen werden, dass Novatus bis zur

Synode, also bis Anfang April, in Karthago geblieben sei. Ueberdies sieht sich Rett-
berg bei dieser durch nichts begründeten Annahme genöthigt, die „novatianischen

Unruhen" schon vor der Ankunft des Novatus und der auch von ihm auf den 4. Juni

251 gesetzten Bischofswahl des Cornelius ausbrechen zu lassen, während doch der einzig

beglaubigte Anlass derselben eben diese den Confessoren anstössige Wahl war. Die

Opposition der Confessoren gegen Cornelius hatte aber nach Cypriaus Briefwechsel

und dem liberianischen Katalog kein anderer als NovatuB angeregt; und ebenso war er

es vornehmlich , der nach der Wahl des Nuvatiauus wieder in Afrika für die Sache des-

selben thätig war Top. 50. 52).
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Einflüsse hin, und wurden von ihm dazu vermocht, die Ordination des Cor-

nelius für ungiltig zu erklären , und bald nachher den auf seinen Betrieb

gewählten Oegenbisehof Novatianus anzuerkennen. Erst nach der späteren

Röckreise des Novatus nach Afrika gelang es dem hierin von Cyprian

kräftig unterstutzten Cornelius, die Confessoren mit Ausnahme des Nicostratus

auf seine Seite herüberzuziehen , und dadurch die Gegenpartei ihrer ange-

sehensten Stützen im Volke zu berauben (ep. 52 vgl. 46.47.51—54. ep.

Cornelii ad Fabium bei Eus. H. E. VI, 43). *)

Nach dem Allen ist die Wahl des Cornelius zum römischen Bischof

frühestens im Februar oder März 251, aber, wie sich gleich zeigen wird,

auch nicht später erfolgt. Schon an und für sich ist es kaum glaublich, dass

man den schon ein Jahr lang nothgedrungen verwaisten bischöflichen Stuhl

nach der Rückkehr ruhigerer Zeiten noch länger unbesetzt gelassen habe.

Hierzu kommt aber weiter, dass die Wahl des Cornelius und die über die-

selbe in Rom ausgebrochenen Zwistigkeiten schon zur Zeit der etwa im

April 251 gehaltenen karthagischen Synode in Afrika bekannt waren.

Cyprian erzählt , dass die Synode auf die erste Kunde von den gegen die

Ordination erhobenen Einwendungen beschlossen habe, die beiden Bischöfe

Caldonius und Fortunatus nach Rom abzuordnen mit dem Auftrage, entweder

eine Untersuchung der Wahlvorgänge zu veranstalten und darüber nach

Karthago zu berichten oder (wenn die Ordination sich als unanfechtbar

erweisen sollte) für die Herstellung der kirchlichen Einheit Sorge zu tragen.

Bis zur Rückkehr der Gesandten sollte die Anerkennung oder Nichtaner-

kennung der in Rom erfolgten Wahl in suspenso bleiben , daher man die

kirchliehe Correspondenz mit Rom bis auf Weiteres noch an die Presbyter

und Diakonen zu richten besehloss. Die Anzeige des Cornelius von seiner

Ordination war inzwischen schon kirchlich verlesen worden; aber dasselbe

geschah bald darauf auch mit einer im würdigen Tone gehaltenen Gegen-

schrift. Einige Zeit nachher kamen zwei andere Bischöfe, Pompejus und

Stephanus,. welche Zeugen der Wahl gewesen waren, nach Afrika und

brachten die ersten authentischen Nachrichten mit. Darnach als die offi-

cielle Anzeige der Ordination durch die bei der Wahl betheiligten Bischöfe

sowie übereinstimmende briefliehe Mittheilungeu der beiden Gesandten ein-

liefen, hielt Cyprian mit seiner Anerkennung des Cornelius nicht länger

zurück und setzte die Übrigen afrikanischen Bischöfe von diesem Schritte in

Kenntniss. Noch che Caldonius und Fortunatus zurückgekehrt waren,

*) Der unter diesen Confessoren erwähnte Presbyter Maximus ist übrigens von

dem ep. 44. 50. 59, 11 erwähnten zu unterscheiden : jener unterwarf sich dem Cornelius

bald nach der Wahl des Cegenbisehofs Novatianus und blieb in Rom; dieser ging nach

Karthago und wurde später zum Ogenbischofe Cyprians geweiht.
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hatte auch der inzwischen gewählte Gegenbischof Novatianus dem Cyprian

«eine Stuhlbesteigung durch Abgesandte notificiren lassen. Die wie 69

scheint noch versammelte Synode hatte sich aber geweigert , die Gesandten

zu hören und Cyprian erstattete dem Cornelius hiervon Anzeige iep. 44, 45,

48).*) Die karthagische Synode, auf welcher jene die Wahl des Cornelius

hetrcffendenjßeschlüsse gefasst wurden, ist nun gewiss keine andere als die

kurz nach Ostern 251 gehaltene gewesen. Von einer anderen aus dem

Jahre 251 wissen wir nichts; die Annahme derselben beruht vielmehr ebenso

wie die angebliche Ausdehnung der Ostersynode bis zum Juli lediglich auf

der Voraussetzung, die Weihe des Cornelius sei erst am 4. Juni erfolgt. Im

Gegentheilc muss nach ep. 55, 5 Cornelius schon Bischof gewesen sein, als

die unmittelbar nach der KUckkehr Cyprians auf seinen Bischofssitz abge-

haltene karthagisch^ Synode den Beschluss über die Behandlung der Ge-

fallenen fasste : denn Cyprian konnte ihm diesen Beschluss schon anzeigen

und ihm dadurch den Anlass geben, auch seinerseits eine Synode zu veran-

stalten und auf ihr dieselben Grundsätze wie die Afrikaner zu sanetioniren.

Ebenso erhellt aus ep. 45, 5, dass das Synodalschreiben über die in der

Sache des Felicissimus gefassten Beschlüsse schon an Cornelius gerichtet

worden ist. Gesetzt auch , beide Mittheilungen wären officiell nicht an

Cornelius selbst, sondern noch an den Klerus der römischen Kirche gerichtet

gewesen, so konnte Cyprian sich doch uumöglich so ausdrücken wie er es

thut, wenn die betreffende karthagische Synode noch in die römische

Sedisvacanz gefallen wäre. Wahrscheinlich waren aber die Synodalbricfe

an Cornelius bereits ausgefertigt, als die weiteren Nachrichten aus Rom
anlangten, welche die Synode bestimmten, den Caldonius und Fortunatus

zur Prüfung der Wahlvorgänge abzuordnen und bis auf Weitereg die offi-

cielle Correspondcnz wieder an die Presbytern und Diakonen zu Rom zu

adressiren. **) Ebenso wenig wie aus der Zeit vor der Wahl des Cornelius

können die betreffenden Synodalschreilien aber aus einer späteren Zeit

stammen; denn abgesehen davon, dass die Gegenstände ganz dieselben

sind wie die auf der Aprilsynode 251 verhandelten, so gedenkt Cyprian ja

*) Ein Theil der Correspondenz ist verloren gegangen* Cornelius beklagte »ich,

diiss die Afrikaner ihn nicht sofort auf »eine Anzeige hin anerkannt, dass ferner Cyprian

eine Gegenschrift wider ihn habe verlesen lassen (vgl. ep. 45), endlieh, dass nach der

Ankunft des Cyprian ns und Liberalis in Adrumetum, der dortige Bischof die ofticiellen

Briefe nicht mehr an ihn selbst, sondern an den römischen Klerus gerichtet habe (ep. 48).

Von der Ordination deB Novatianus erhielt man in Karthago die erste Kunde, nachdem

Caldonius und Fortunatus zur Untersuchung der Wahlvorgängc bereits nach Rom abge-

gangen waren, offenbar durch die Abgeordneten des Novatianus selbst, welche kurz

vor den Bischöfen Pompejus und Stephanus in Karthago anlangten (ep. 45 vgl. 44).

*•) Wenigstens scheint dies aus ep. 45, 5 hervorzugehen.
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des in der Sache des Felieissimus nach Rom geschickten Synodalschreiben»

in demselben Briefe, in welchem er die Reise des Caledonins und Forrunatus

als kürzlich angetreten erwähnt und zugleich dem Cornelius, kurz nach

dessen förmlicher Anerkennung, die» Gründe seiner anfanglichen Zurückhal-

tung auseinandersetzt (ep. 45). In dem Briefe an Antonianus (ep. 55) aber,

welcher schon der römischen, einige Zeit nach den karthagischen Beschlüs-

sen Uber die Behandlung der lapsi abgehaltenen Synode (ohne Zweifel

derselben, auf welcher die Novatianer verdammt wurden, Eus. H. K. VI, 43)

gedenkt, beschäftigt er sich noch damit, die gegen die Ordination des Cor-

nelius dem Antonian nachtraglich durch ein Schreiben des Gegenbischofs

erregten Bedenken zu beschwichtigen ; dieses Schreiben des Novatianus an

Antonian wird aber gleichzeitig mit den au die übrigen afrikanischen Bi-

schöfe gerichteten Briefen abgegangen und in Adrumetum nicht viel später

eingetroffen sein als die Gesandtschaft Novatians in Karthago. *) Folglich

ist es geradezu unmöglich , dass die Ordination des Cornelius erst nach der

afrikanischen Ostersynode 251 stattgefunden haben kann; vielmehr fixirt

sich, da die in Karthago um Cyprian versammelten Bischöfe bereits gerücht-

weise von den Vorgängen bei derselben vernommen hatten , der terminus

ad quem für diese Ordination auf den März des genannten Jahres. Binnen

vierzehn Tagen konnte die erste Kunde von der erfolgten Wahl in Karthago

anlangen: die Synode, welche spätestens drei bis vier Wochen nach Ostern

zusammengetreten sein wird , sendete daher dem neuen Bischöfe von Rom
sofort ihre Beschlüsse Über die Gefallenen und über die Verurtheilung der

Partei des Felicissimus ein. Noch ehe die Versammlung aber auseinander

ging (Ende April oder spätestens Anfang Mai), kamen weitere Nachrichten,

welche den Beschluss die Anerkennung des Cornelius zu suspendiren her-

beiführten, obwol man die Gesandten, welche Novatians Stuhlbcsteigung

notificirten, nicht zuliess, sondern die Ordination des Gegenbischofs für un-

giltig erklärte.**) Unmittelbar nach Schluss der Synode reist Cyprian mit

dem Bischöfe Liberalis nach Adrumetum, und macht dem dortigen Bischof

Polykarp, der seine kirchliche Correspondenz mit Rom schon an Cornelius

adressirt hatte , von dem zu Karthago Beschlossenen Mittheilungen. Alle

weiteren Verhandlungen in der Wahlsache , die schliesslich mit der Aner-

kennung des Cornelius (wol im Juni oder Juli) endigte, werden nicht mehr

•j Wahrscheinlich ist hier die «weite Gesandtschaft NovatianR gemeint, an deren

Spitse Evaristus and Novatus standen (ep. 50. 52).

•*) Die ep. 6fc erwähnte Synode, welche die Gesandten des Novatian abwies nnd

ihm die Kirchengemeinschaft aufkündigte, ist wol dieselbe, anf welche sich ep. 44 be-

zieht, also die Ostersynode 251. Allerdings war aber Cornelias damals noch nicht, wie

es nach ep. 6* scheinen könnte, als rechtmässig gewählter Bischof officiell anerkannt.
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von der versammelten Synode, sondern vou dein von seiner Reise wie es

seheint bald nach Karthago zurückgekehrten Cyprian geführt, der »eine

afrikanischen Collegen von seinen Schritten nur einfach in Kenntniss setzt,

ohne sie zu einer neuen Berathung, zu der überdies in dieser Angelegenheit

gar kein Grund vorlag, zu versammeln. Die von Tillemont u. A. Uber die

Unterbrechung und Wiederaufnahme der karthagischen Synode aufgestell-

ten Vermuthuugeu fallen hiermit zu Boden.

Um die Zeit für die Ordination des Cornelius zu bestimmen, haben

frühere Forscher auch eine Notiz in dem bereits erwähnten Briefe des

Cyprianus an Antoniau (ep. 55) herbeigezogen. Dieselbe setzt voraus, dass

die Wahl des Cornelius ungefähr gleichzeitig mit der dem Decius zugekom-

menen Kunde von der Schilderhebung eines Gegenkaisers fiel.*) Dies

kann sich entweder auf Lucius Priseus beziehen, welcher in Mösien sich mit

den Gothen verband, oder auf den unmittelbar nach der Abreise des Kaisers

zum Gothenkrieg zum Imperator ausgerufenen Julius Valens (Aurelius

Victor de Caesaribus c. 29). Nach der Annahme Schelestrates, mit der auch

die Rechnung Tillemonts übereinkommt, wäre aber Decius im Februar oder

März 251 nach Ulyrien zum Gothenkrieg abgegangen, Cornelius also nicht

viel später Bischof geworden. Indessen lässt sich weder die Zeit des Auf-

tretens jener Gegenkaiser noch die Abreise des Decius zum Gothenkrieg

näher fixiren. **)

Worauf beruht aber denn die ganze , auf die bisherige Chronologie so

einflussreich gewordene Annahme, dass die Ordination des Cornelius erst

auf den 4. Juni 251 falle V Lediglich auf einer Combination des seit Hie-

ronymus allgemein als Todestag dieses Bischofs angenommenen 14. Septem-

bers mit der Angabe bei L, dass Cornelius 2 Jahre 3 Monate lü Tage die

römische Kirche regiert habe. Man rechnete vom 14. September 3 Monate

10 Tage zurück, und fand so als Datum für die Bischofsweihe den 4. Juni.

So Hcnschen, Anton Pagi, Franz Pagi, Tillemont u. A., zuletzt noch Rettberg,

•) quantutu robur animi, qualis Annitas fidei - sedisse intrepidutn Roniae in sacer-

dotali cathedra eo tempore, cum tyrannus( Decius ) inf'estus sacerdotibus Dei fanda atque

infanda comminaretur, cum multo patientius et tolerabüius audiret, levari adversus se

aemuluui prineipem quam constitui Koniac Dei saeerdotem.

**) Aus den Worten des Aurelius Victor, Decius sei quam potuit maturrimo vou

Horn abgereist, kann man nicht Bchliessen, dass dies so zeitig als möglich im Jahre ge-

schehen sei : sie besagen nur, dass der Kaiser s o b a 1 d a 1 s m ö g 1 i c h gegen Lucius Priscua

und die ( Jothen in den Krieg zog." Der Feldzug gegen letztere hat aber vielleicht weit

länger als vom März bis zum November 252, in welchem Monat Decius gestorben zu sein

scheint, gedauert Die Erhebung des Julius Valens wird übrigens von Aurel in.- Victor

nicht ausdrücklich, wie man gewöhnlich annimmt, nach Kom verlegt; und Trebellius

Pollio verlegt ihren Schauplatz nach Myrieu (Trebcll. Pollio triginta tyranni c. 20).
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wogegen Baron i us und Schelestrate , letzterer nach einer sehr sorgfältigen

Untersuchung, den April 25 1 ansetzen. Mit den drei Monaten wird es seine

Richtigkeit haben; denn nicht nur, dass auch catalogus Leouinus, des-

gleichen F und P nach den ältesten Texten dieselbe Ziffer geben , so be-

ruhen auch die dem Cornelius bei Eusebios (Chron. und H. E.) beigelegten

drei Jahre, wie wir früher sahen, auf einer Verwechselung mit der

Ziffer für die Monate. Dagegen ist, wie ebenfalls schon früher gezeigt

wurde, gerade der 14. September als Todestag der ältesten Ueberlieferung

ebenso unbekannt als sein damit iu Verbindung stehendes angebliches Mar-

tyrium in Rom, welches durch L so positiv als möglich ausgeschlossen

wird.*) Der einzige Anhaltspunkt , den wir zur Bestimmung des Todes-

tags des Cornelius haben , ist also eine Vergleichung der oben gefundenen

Zeit seiner Ordination mit den Daten für den Amtsantritt seines Nachfolgers

Lucius. Letzterer soll nach L am 5. März gestorben und (3 Jahre) S Monate

10 Tage im Amte gewesen sein.**) Hiernach fiele seine Ordination auf den

25. Juni. Berechnet man nun die dem Cornelius in cat. I und VI Uber die

vollen Jahre zugeschriebenen 3 Monate 10 Tage vom März an, so würde

sein Tod in den Juni fallen. Folglich ist er Anfang März ordinirt, Mitte

Juni in Centumcellä (Civita Vecchia) gestorben; von da bis zur Stuhlbestei-

gung des Lucius ergiebt sich eine Sedisvacanz von wenigen Tagen.

Es bleibt noch übrig, die Zahl der Jahre, welche Cornelius Bischof

gewesen ist, also sein Todesjahr zu bestimmen, cat I. IV. VI geben ihm

zwei Jahre , cat. II und III in Folge eines mehrfach besprochenen Fehlers

sogar drei
;
Syukell und die besten Handschriften von I* stimmen mit der

ersteren, Nikephoros und die gedruckten Texte von P mit der letzteren

Angabe Uberein ; nur F hat, gewiss lediglich in Folge handschriftlicher Ver-

derbniss, ann. I. Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass ann. II die

be8tüberlieferte Angabe ist. Folglich ist Cornelius von Anfang März 251 bis

Mitte Juni 253 Bischof gewesen.

Eine sichere Controle dieser Ansätze durch anderweite Daten ist trotz

der gerade für die Zeit dieses Bischofs so reichlich fliessenden Quellen un-

*J Die acta Cornelii (bei Schelestraic 1, l SS ff. >
, mit denen die Erzählung im

marty ml. Adunis übereinstimmt, malen seinen Märtyrertod noch weiter aus und lassen

denselben unter Decius erfolgen. Ihre Unächtheit ist indessen längst erkannt, vgl. auch

die BoUandisteu acta öS. Septemb. T. IV. p. 143 sqq. Aus diesen Acten schöpfte

übrigens bereits die jüngere Recension des Uber Pontilicalis.

**) Wenn einige jüngere Texte des liber Pontüicalis den S.März als Tag der Passion

des Cornelius zu bezeichnen scheinen und von ihm erzählen, er habe vor seinem Tode

dem Laurentius die Kirchengüter Ubergeben, so sind die betreffenden Worte hiQr ledig-

lich aus der vita des Lucius eingedrungen.
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möglich ; indessen stimmen die uns sonst zur Verfügung stehenden Nach-

richten mit ihnen zusammen. Aus der Correspondenz Cyprians erhellt,

dass Cornelius wenigstens in der zweiten Hälfte des Jahres 252 jedenfalls

noch auf dem römischen Stuhle sass. Denn damals muss der Brief geschrie-

ben sein , in welchem Cyprian über die Wahl des von der Partei des Feli-

cissimus aufgestellten Gegeubischofs Fortunatus an seinen römischen Colle-

gen berichtet (ep. 59). Dieser Brief bemerkt unter Anderm, dass schon im

Jahre vorher (251) Gericht über Felicissimus gehalten worden sei; ausser-

dem erwähnt er eine am letztvergangenen 15. Mai (252) zu Karthago

gehaltene Synode. Krst nach dieser Synode sei die Wahl des Fortunatus,

unter Mitwirkung eines von der Synode abgewiesenen Häretikers Privatus

erfolgt. Diese Synode ist nun jedenfalls dieselbe, deren offizielles Schreiben

an Cornelius noch unter den Briefen Cyprians (ep. 57) erhalten ist: es war

die gewöhnliche, wenige Wochen nach Ostern abgehaltene Synode des

Jahres 252, in welchem Ostern ziemlich spät, nämlich (nach dem Cyklus des

Hippolyt i erst auf den 11. April fiel: der Hauptgegenstand ihrer Verhand-

lungen waren neue Erleichterungen der Kirchenzucht bezüglich der lapsi,

welche angesichts der abermals drohenden Verfolgung angemessen schie-

nen.*) Das kaiserliche Edict, welches die Veranstaltung öffentlicher Opfer

verfügte , war inzwischen erschienen , das erregte Volk verlangte täglich im

Gireus und im Amphitheater den BischofCyprianus deu Löwen vorgeworfen

zu sehen. Die Ordination des Fortunatus mag bald nach der Synode erfolgt

sein: um seine Anerkennung durch Cornelius zu erlangen, hatte sich Feli-

cissimus nach Rom begeben und durch die erste Zurückweisung nicht abge-

schreckt, neue Versuche gemacht. Cornelius fängt an wankend zu werden,

zumal Cyprian ihm durchaus keine Nachricht von dem Vorgefallenen hatte

zukommen lassen, und schickt seinem ersten Briefe an den Collegen in

Karthago, der diesem die Abweisung des Felicissimus anzeigte, einen zwei-

ten für Cyprian minder erfreulichen nach. Auf «Uesen Brief ist der Brief

Cyprians die Antwort. Nach allem was zwischen dem 15. Mai und diesem

Schreiben in der Mitte liegt, ist der Juli 252, den Pearson ansetzt, für

letzteres der allerfrühste Termin, wahrscheinlich wurde es aber noch einige

*) Wenn man nach ep. 68 eine förmliche Verdammung der novatianischen Partei

annehmen will, welche nach bereits erfolgter Anerkennung den Cornelius auf einer

karthagischen Synode erfolgt, also von dem ep. 44 geschilderten Vorgange auf der

Ostersynode 251 noch unterschieden sei, so wird man dieselbe in die Synode vom
15. Mai 252 verlegen und annehmen müssen, dass die ep. 68 erwähnte Gesandtschaft

des Xovatianus die zweite ep. 50. 52 erwähnte Gesandtschaft war, an deren Spitze

KvariBtus, Novatus und Nicostiatus standen.
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Zeit später abgefasst. Ist nun Cornelius im Monat Juni gestorben , so kann

das Jahr 252 nicht sein Todesjahr sein.

Seine Verbannung nach Centumcellä erwähnt der liberianische Katalog;

derselbe fügt hinzu, dass er dort ruhmvoll, d. h. als Confessor gestorben sei

(ibi cum gloria dormitioncm aeeepit). Cyprian wünscht dem Cornelius in

dem letzten an ihn gerichteten Briefe (ep. 60) zu der ihm und in ihm der

ganzen römischen Gemeinde zu Theil gewordenen Ehre eines Confessors

Glück. Aus dem Briefe ergiebt sich, dass die Verfolgung zunächst den Bischof

allein traf (unum primo aggressus ut lupus ovem secernere a grege ut acci-

piter columbam ab agmiue volantium separare tentaverat
)

; der nicht lange

uachher geschriebene Brief an seinen Nachfolger Lucius (cp. 61) belehrt

uns noch, dass die Verfolgung, in welcher der beatus martyr Cornelius

ergriffen wurde, plötzlich ausbrach und auf Koni beschränkt blieb (intelligi-

mus. ..divinae maiestaris salutaria et saneta consilia, unde illic [in Rom]

repentina persecutio nuper exorta sit, unde contra ecclesiam Christi et

episcopum Cornelium beatum martyrem vosque omnes saecularis potestas

subito proruperitV Diese Situation passt weniger gut in die Zeit, wo Cyprian

täglich und stündlich erwartete, selbst ein Opfer der Volkswuth zu werden

(ep. 59) : denn von seiner eignen Bedrohung findet sich in beiden Briefen

keine Andeutung mehr. Die Gefahr scheint also inzwischen in Karthago

vorttbergegangen zu sein: der Schlag gegen seinen Collegen Cornelius traf

ihn ebenso unvermuthet als die römische Gemeinde selbst. Ist nun ep. 59

zu Ende des Sommers 252 oder noch etwas später geschrieben, so müssen

wir bis zu der Verbannung des Cornelius nothwendig einen Zwischenraum

von einigen Monaten setzen. Hieraus ist wieder klar, dass Cornelius jeden-

falls nicht am 14. October 252, Uberhaupt nicht wol noch in diesem Jahre

gestorben sein kann, während der von uns gefundene Termin, Mitte Juni

253, sehr gut hiermit übereinstimmt. Um wie lange Zeit die Verbannung

und der Tod des Cornelius auseinanderliegen, lässt sich nicht mehr ermit-

teln. Den nächsten Anlass zu der plötzlich hereingebrochenen Verfolgung

mögen öffentliche Unglücksfälle, vor Allem die furchtbare, dasKeich damals

verheerende Pest gegeben haben; aus dem Verfahren selbst ist ersichtlich,

dass die Edicte des Decius noch in Kraft standen.

Unter die Regierung des Gallus (Eus H. E. VII, 2 vgl. c. 1) würde der

Tod des Cornelius aber auch nach unserer Berechnung desselben fallen, tla

dieser Kaiser nach einer von ihm vorhandenen Münze, die das 4. Jahr seiner

tribunicia potestas nennt, nicht wie man gewöhnlich annimmt im Mai 253,

wo sich Valerianus erhob , sondern erst im folgenden Jahre 254 gestorben

sein kann. Dagegen sind die von L für das Ende seines Episkopats ange-

setzten Consuln des Jahres 252 (Gallus II und Volusianus) wie fast alle

U
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Consulatsangahen dieses Katalogs ohne jede Gewähr. Die Chronik des

Eusebios setzt den Amtsantritt seines Nachfolgers Lucius gar schon ins

„siebente" Jahr des Philippus, 2268 Ahr. (250).

Der Briefwechsel des Cornelius mit Fabius von Antiochien und Dionysios

von Alexandrien scheint das gefundene Resultat von einer andereu Seite

her zu bestätigen. An Fabius, den (nach Eus. H. E. VI, 44) dem Novatianus

zugeneigten Nachfolger des unter Decius ins Gefängniss geworfenen und

daselbst verstorbenen Babylas, schreibt Cornelius den (H. E. VI, 43) noch

in grosseren Fragmenten erhaltenen Brief, in welchem er bereits die

Unterwerfung der anfangs zur Partei des Gegenbischofs haltenden Con-

fessoren berichten kann. Nach Eusebios enthielt dieser Brief zugleich einen

Bericht Uber die in Rom von 60 Bischöfen gegen Novatiau gehaltene Synode.

In derselben Sache schreibt auch Dionysius von Alexandrien, der die Partei

des Cornelius ergriffen hatte, au Fabius (II. E. VI, 44 vgl. ep.42). Dennoch

wurde durch die auch im Oriente, speciell in Antiochia in Folge des novatia-

nischen Schisma ausgebrochenen kirchlichen Kämpfe eine Synode nöthig,

welche Helenos von Tarsos, Firmiiianus von Kappadokien und Theoktistos

von Cäsarea nach Antiochia ausschrieben. Der dazu ebenfalls eingeladene

Dionysios meldet dies dem Cornelius in einem Schreiben (H. E. VI, 46),

welches Eusebios als Antwort auf einen in der Sache des Novatianus an ihn

gerichteten Brief des Cornelius bezeichnet. Nach diesem Briefe des Dionysios

hat Cornelius den Fabius noch überlebt : denn Dionysios gedenkt darin be-

reits des Todes desselben und der Ordination seines Nachfolgers Demetrianus

welche nach der Chronik des Eusebios Valeriano etGallienoI oder 2272 Abr.,

also 253 oder gar 254 fällt Ist diese Angabe verlässlich— und von Serapion

an scheinen gerade bei den antiochenischen Bischöfen die angesetzten Gleich-

zeitigkeiten auf Ueberlieferung zu beruhen — so wäre auch hierdurch er-

wiesen, dass der Episkopat des Cornelius sich jedenfalls bis ins Jahr 253

erstreckte.

Der Nachfolger des Cornelius, Lucius, ist nach unserer obigen

Rechnung c. 25. Juni 253 ordinirt worden. Sein Depositionstag ist nach

L (auch F P aus L) und der depositio episcoporum der 5. März
,
wogegen

die in P erhaltene Angabe des cat. Leoninus, welcher den 25. August nennt,

nicht aufkommen kann. Die Annahme Rossi ' s (a. a. 0. II. p. 62 f.), dass

erBteres Datum der Todestag, letzteres der Depositionstag sei, muss bei der

ungenügenden Beglaubigung der Angabe im cat. Leon, auf sich beruhen.

Nach Rossi wäre der Leichnam zuerst in eine arca plumbea eingeschlossen

und erst später in der Papstgruft beigesetzt worden. Cat.I und VI schreiben

ihm 3 Jahre 8 Monate 10 Tage, cat. V 2 Jahre, cat II 2 Monate, cat III u.IV

8 Monate zu. Der ursprüngliche Text von F und P hat ann. III m. III d. III,
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doch ist m. III Verderbniss aus in. VIII; (die vier Jahre in cat. Sieip. Mab. 1

.

Middl.* sind ebenso aus der ursprünglich auch im Leoninus enthaltenen An*

gäbe ann. III verderbt, wie die Angabe m. VII in cat. Montf. aus m. VIII).

Nach der urkundlichen Ueberliefcrung kann man also nur darüber schwanken,

ob Lucius 8 Monate (und 10 Tage) oder 3 Jahre S Monate (und 10 Tage)

im Amte war.

Die liberianische Chronik fand (ebenso wie noch der leoninische Katalog)

die letztere Angabe vor: denn sie erstreckt »eine Amtsführung von den

Cousuln des Jahres 252 bis zu den Consulu des Jahres 255. Dennoch zeigte

uns eine genauere Prüfung der dem liberianischen Katalog zu Grunde

liegenden Zeitrechnung , dass die drei Jahre auf einem Irrthum beruhen

müssen. Dasselbe wird uns aber auch durch den Briefwechsel Cyprians

bestätigt. Schon aus dem Umstände, dass in der ganzen Sammlung nur ein

einziger Brief Cyprians an Lucius (ep. 0
1
) erhalten ist, geht hervor, dass letz-

terer nur sehr kurze Zeit Bischof gewesen sein kann. Cyprian bezieht sich

in diesem Schreiben auf einen anderen, jetzt verlorenen Brief, den er kürz-

lich an Lucius geschrieben habe ; in diesem habe er ihm zugleich zur Ordi-

nation und zur confessio gratulirt ; auch des Todes des Cornelius wird als

eines kürzlich (nuper) geschehenen gedacht Lucius wurde also noch

während derselben Verfolgung, in welcher Cornelius nach Ccntumcellä ver-

bannt worden war, gewählt und kurze Zeit nachher ebenfalls exilirt. Lange

kann er aber nicht in der Verbannung geblieben sein, da der an ihn ge-

richtete Brief Cyprians , der auf alle diese V orfällc aus frischester Er-

innerung zurückblickt , bereits Gottes Güte für die glückliche Rückkehr des

römischen Collegen zu seiner Gemeinde preisen, ja es als eine weise Ver-

anstaltung Gottes darstellen kann, dass der Bischof in die Verbannung gehen

musste „nicht um seiner Gemeinde entzogen zu werden, sondern um grösser

zu ibr zurückzukehren" (relegationem vestram sie divinitus esse dispositam,

nun ut episcopus relegatus et pulsus ecclesiae deesset, sed ut ad ecclesiam

maior rediret). Auch der liberianische Katalog erwähnt dieser Rückkehr

als einer wunderbaren göttlichen Fügung (hic exul fuit et postea nutu dei

incolumis ad ecclesiam reversus est). Andererseits dauert die Verfolgung

noch fort, und Cyprian giebt der Rückkehr des Lucius schliesslich noch die

Deutung, Gott habe ihn vielleicht dazu zurückgerufen, damit das Opfer,

welches den Brüdern ein Beispiel der Tugend und des Glaubens geben

solle, nicht draussen vor der Stadt gleichsam in der Verborgenheit, sondern

in Gegenwart der Brüder geschlachtet werde.

Dass diese Ahnung in Erfüllung gegangen sei, ist die gewöhnliche An-

nahme, lässt sich aber nicht beweisen. Weder der aufgefundene Grabstein im

IV
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coem. Calliöti, *) noch der cat. Liberianus bezeichnet den Lucius als Märtyrer,

letzterer braucht vielmehr von seinem Tode einfach den Ausdruck decessit;

auch das liberianische Kalendarium führt ihn nicht in der depositio martyrum,

sondern in der depositio episcoporum auf. Allerdings nennt Cyprian ep. «8

den Lucius und seinen Vorgänger Cornelius beati martyres, aber abgesehen

davon, dass Cyprian diesen Ausdruck öfters auch von Confessoren braucht,

so beweist der Zusammenhang jener Stelle , dass dort nur an die eoufessio

in der Verbannung gedacht werden kann.**» Aber wenn Lucius auch nicht,

wie man meistenteils voraussetzt, bald nach seiner Rückkehr gemartert

worden ist, so ergiebt sich doch auch aus Cyprians spätcrem Briefwechsel

und der Geschichte des Streits über die Ketzertaufe, dass er jenes glückliche

Ereigniss nicht lange Uberlebt haben kann. Denn die erste der drei zur

Zeit des Stephanus gehaltenen karthagischen Synoden kann nicht später

fallen als ins Jahr 255; damals aber muss Stephanus schon einige Zeit

Bischof gewesen sein , da wir noch einen Brief des Cyprian an Stephanus

besitzen, der vor diesem Streite geschrieben ist (ep. 6b). Folglich ist das Jahr

254 für den Episkopat des Lucius terminus ad quem ; die ihm in cat I

zugewiesenen 3 Jahre sind also ein alter Irrthum. Dagegen haben wir kein

Recht, die auch von cat III und IV Uberlieferte Ziffer für die Monate zu

bezweifeln. Der Todestag (oder Depositionstag) des Lucius muss also der

5. März 254 sein. Ist er aber c. 25. Juni 253 ordinirt, so fällt seine Ver-

bannung wahrscheinlich unmittelbar nachher, die Rückkehr etwa in den

Herbst desselben Jahres. Die Rechnung des cat. Lib., welcher den Lucius

von den Consuln des Jahres 252 (Gallo II et Volusiano) bis zu den Consuln

des Jahres 255 iValeriano III et Gallieno II) auf dem bischöflichen Stuhle

sitzen lässt, kann nach unseren früheren Nachweisen gegen diese Ansätze

nicht in Betracht kommen, differirt übrigens von denselben am Schlüsse des

Epikopates des Lucius nur um ein Jahr. Die Neueren sind fast insgemein

darüber einig , dass die drei Jahre , welche cat Liberian. dem Lucius giebt,

irrig sind, rücken aber meist seinen Tod um ein Jahr hinauf, was mit der

•) Derselbe lautet einfach AOYKIC, wenigstens ist von der Inschrift nicht mehr ,

erhalten, üeber die Form Aoixa statt Aoixuw, welche in der vulgaren Schreibweise

jener Zeit, bowoI im Griechischen als im Lateinischen ganz gewöhnlich ist, vgl. Rossi,
a. a. 0. 11, 60 ff. Fr. Ritsehl, de declinatione quadam latina reconditiore quaestio epi-

graphica (Nonn 1861). Ebenso nennt F h den Vorgänger des Lucius, den Cornelius,

Cornilis.

••) Uli cuim ( beati martyres Cornelius et Lucius) pleni spiritu dei et in gloriwso

inartyrio constituti daudam esse lapsis pacem censuerunt. Sollen Cornelius und Lucius

etwa nach ihrem Tode den Gefallenen Frieden verwilligt haben ? Die Bollandisten ( acta

SS. Augusti T. Lp. 113) geben das Citat weislich nur bis constituti.
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falschen Annahme zusammenhängt, dass Cornelius am 14. Oetoher 252 ge-

storben sei.

Wie bei Lucius, so sind auch bei Step ha nus und Xystus II. in den

liberianischen Katalog arge IrrthUmer eingedrungen, wie sich schon an der

Confusion zeigt, dass Lucius nach der Rechnung des Chronisten in dem-

selben Consulate wie sein Nachfolger Stephan gestorben sein müsste, obwol

letzterer eine Amtszeit von 4 Jahren 2 Monaten 21 Tagen zugewiesen er-

hfilt Glücklicherweise haben wir nicht nur an dem Tode des Xystus am
6. August 25S Tusco et Basso eonss. ein unumstösslich sicheres, auch durch

Cyprian (ep. 80) beglaubigtes Datum , sondern können auch der Amtszeit

des Stephan mit Hilfe des cyprianischen Briefwechsels einigermassen nach-

rechnen. Zunächst ergiebt sich, dass die Ansätze in L, welche dem Stephan

und Xystus zusammen eine Amtszeit von über 7 Jahren geben, unmöglich

richtig sein können. Vom 5 März 254 bis zum 6. August 258 sind wenige

Monate über vier Jahre ; beide Bischöfe haben also zusammen nur um eine

Kleinigkeit länger amtirt als nach dem liberianischen Texte Stephan allein.

Nun zeigen aber die für Stephan ausgerechneten Consulglcichzeitigkciten,

dass ann. IUI in ann. III emendirt werden muss. Drei Jahre erhält Stephan

aber auch in cat. IV und ebenso muss in der einen Quelle, aus welcher der

Katalog aus Leos des Grossen Zeit schöpfte, ursprünglich gestanden haben,*)

während ihm cat. II. III. V gar nur zwei Jahre verleihen, was nach unserer

früheren Beobachtung auf Verwechselung der ihm in der Quelle zuge-

schriebenen Monate mit den Jahren beruht Ganz dieselbe Verwechselung

begegnet uns noch einmal bei Xystus, wo die ganz unsinnigen 11 Jahre,

die ihn cat II. III. IV Bischof sein {lassen , auf die auch in cat I ihm zuge-

schriebeneu 1 1 Monate zurückgehen. Die gemeinsame Quelle, aus welcher

cat. IL III. IV stammen, hat also dem Xystus ursprünglich nur 1 1 Monate ge-

geben. Wahrscheinlich ist aber eben dies und nicht 3 Jahre und 1 1 Monate,

wie in L, die geschichtlich Uberlieferte Angabe.**) Addirt man diese 1 1 Monate

zu den 3 Jahren 2 Monaten für Stephan und nimmt die in L für beide an-

gesetzten Tage , welche zusammen ebenfalls fast einen Monat geben
,
hinzu,

•) Der catal. Leoninus las ann. VI m. V d. V [ann. VI m. V d. II F 1* P, ann. VI

Eatyehiusl. Hieraus ist einerseits ann. V bei F r
, andererseits ann. VII (U Lucc. Flor.

1. 2 u. a.) verderbt. Aber auch ann. VI ist ursprünglich Bicher nur Schreibfehler für

ann. III. Auch m. V ist alter Schreibfehler flir m. II, wie auch cod. Veron. c. 3. 1 bei

Pabst aus L hergestellt haben ; cat. Mabill. 1 liest m. L Noch stärker weicht die Ziffer

flir die Tage bei I,eon. von L ab.

••) Der Katalog aus der Zeit Leos d. Gr. las ann. I m. X d. XXVI [d. XXIIII F,

d. XXIII die besten Handschriften von PI ; cat. Mab. 1 hat ann. Im. I, cat Montf. ann%

VII, Nikephoros und Synkell ann. VIIU.
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so erhalten wir 4 Jahre und 2 Monate, womit die Zwischenzeit vom 5. März

254 bis zum 6. August 258 so ziemlich ausgefüllt wird. Die noch übrig-

bleibende Differenz von 3 Monaten ist auf die Sedisvacanzcn nach dem Tode

des Lucius und des Stephanus zu rechnen. Der 2. August (IUI non. Aug.),

auf welchen die depos. episcoporum und cat. Leoninus den Depositionstag

Stephans setzen, ist also der 2. August 257. Mit Hilfe der von L überliefer-

ten Ziffern für Monate und Tage bestimmen sich auch die Ordinationen und

Sedisvacanzen. Stephan (ann. III m. II d. XXI) ist ordinirt c. 12. Mai 254,

nach einer Sedisvacanz von 2 Monaten 7 Tagen
;
Xystus (m. XI d. VI) c.

31. August 257; die Sedisvacanz vom Tode Stephans am 2. August 257 bis

zu seiner Ordination betrügt nicht ganz einen Monat. Die acta Stephani

(acta SS. Aug. T. I. 144) geben als Ordinationstag des Xystus den 24. Aug.

an (Villi kal. Sept.). Ist dies richtig, so wäre in L m. XI d. XII st. m. XI

d. VI zu lesen, wofür auch die Ziffern bei Leoninus, F und P (d. XVI, XVII,

XXII, XXIII, XXIIII, XXVI nach den verschiedenen Texten) sprechen

konnten. Die Kaisergleiehzeitigkcit in L für Stephan fuit temporibus

Valeriani et Gallieni ist richtig, die Consulate beruhen bei beiden Bischofen

auf falscher Rechnung ausser dem Überlieferten Datum Tusco et Basso cons.,

von welchem aus die Jahre des Xystus und Stephan zurückgerechnet sind.

Als Märtyrer wird inL und der depos. Liberiana nur Xystus, nicht aber

Stephan aufgeführt, von dessen angeblichen Martyrium (unter Valerian) zuerst

catMiddl, F und das martyr. Hieronym. wissen. Noch Augustinus, der im

Streite wider die Donatisten häufig aufStephan zu reden kommt und Vincenz

vonLirinum schweigen darüber; bei Pontius, dem Biographen Cyprians, hat

man sogar einen positiven Beweis finden wollen, dass Stephan nicht gemartert

worden sein könne. Desto Ausführlicheres bieten darüber die vielleicht erst

aus dem 7. Jahrhundert stammenden acta Stephani (acta SS. Augusti T. I.

p. 139 sqq.), deren Aechtheit schon Tillemont (memoire* IV. S.591) scharf-

sinnig bestritt und auch die Bollandisten (a. a. 0. S. 124 ff.) nicht aufrecht-

zuhalten wagen. Sehr einleuchtend hat Kossi gezeigt, dass die Erzählung

der Acten, Stephan sei im Coemeterium auf der Kathedra sitzend enthauptet

und in demselben Coemeterium begraben worden, auf Verwechselung Stephans

mit seinem Vorgänger Xystus beruht Da man nämlich späterhin den Xystus

vielmehr im coem. Practcxtati begraben wähnte, so bezog man die damasia-

nische Inschrift von einem im coem. Calisti bestatteten Bischöfe, der auf

der Kathedra im Coemeterium ergriffen und enthauptet worden war, auf

seinen Vorgänger Stephanus (a. a. 0. II. p. 82 ff.).*)

• *) Um nicht« glaubwürdiger, wenngleich vielleicht au» etwas Ulteren Acten ge-

flossen, ist die in c. Vat. 1. D und den gedruckten Texten von P enthaltene kurze Er-
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Nach der gefundenen Amtszeit Stephans e. 12. Mai 254 bis 2. Aug. 257

fixiren sich auch die Briefe Cyprians aus dieser Periode und die namentlich

im Streite Uber die Ketzertaufe gehaltenen afrikanischen Synoden. Noch

unter Cornelius oder Lucius, wahrscheinlich, wie auch Pearson annimmt im

Jahre 253, ist "das von 66 Bischofen besuchte Concil gehalten, welches noch

auf die früheren Verhandlungen über die Gefallenen Bezug nimmt und zugleich

Bestimmungen über die Zeit der Kindertaufe trifft (ep. 64 ad Fidum).**) Das

erste unter Stephanus gehaltene karthagische Concil ist das von 37 Bischöfen

besuchte, welches in der Sache der beiden abgesetzten spanischen Bischöfe

Basilides und Martialis Beschluss fasste (ep.67). Nach dem Synodalschreiben

hatte Basilides sich an Stephan vou Rom gewendet, um von diesem, nachdem

ihm bereits ein rechtmässiger Nachfolger gesetzt war, die Wiedereinsetzung

in sein Bisthum zu erlangen und wie es scheint, hatte er wirklich seinen

Zweck erreicht. Hierüber beunruhigt, wandte sich Klerus und Volk von

Leon und Astorga — der früheren Diöcese des Basilides — nach Karthago

und die Gesandten trafen gerade ein, als die Synode versammelt war. Da
Stephan erst im Mai 254 ordinirt wurde , so kann diese Synode frühestens

in den Herbst dieses Jahres fallen, aber auch nicht wol später, da sie dem
Streite über die Ketzertaufe noch vorangeht. Ungefähr in dieselbe Zeit,

oder wenig später, fällt das Schreiben Cyprians an Stephan in der Sache des

zu den Novatianern übergegangen Bischofs Marciauus von Arles (ep. 68),

in welcher Faustinus von Lyon und die gallischen Bisehöfe die Vermittelung

des römischon und des karthagischen Bischofs angerufen hatte.

Die erste die Angelegenheit der Ketzertaufe behandelnde , von 3 1 Bi-

schöfen besuchte Synode, welche die Anfrage von 1 S numidischen Bischöfen

im Sinne der alten strengen Praxis entschied (ep. 70), fällt hiernach zuver-

lässig ins Jahr 255, nicht, wie Manche angenommen haben, 254. Bald nach-

her ist der Brief Cyprians an einen numidischen Bischof Quintus geschrieben

(ep. 71), welchem die Beschlüsse dieser Synode abschriftlich beigefügt waren.

In diesem finden sich die ersten unzweideutigen Spuren der beginnenden

Differenz mit Korn. Obwol der Name Stephans nicht genannt wird, so

»ählung von der Gefangenseteung des Stephanus mit 9 Presbytern, 2 Bischöfen und

2 Diakonen darch „Maximianus" , der von ihm im Gefängnisse ad arcuni Stcllae ge-

haltenen Synode und seiner Enthauptung nach (i Tagen. Dieselbe fehlt Übrigens in allen

besseren Handschriften. Kossi (a. a. 0. T. II. p. 85) entscheidet sich fUr diese Angabe
nur um das Martyrium Stephans aufrechtzuhalten.

**) Die Grlinde, aus welchen Tille mont (memoire* IV. 1 10 ff.) nnd nach ihm

wieder Hefole ( Conciliengeschichte I. 88) diese Synode mit der am 15. Mai 252 ge-

haltenen identificirt, deren Schreiben an ('ornelius die Namen von 42 Bischöfen enthält«

reichen nicht aus.
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können sich eine Reihe von Anspielungen doch nur auf ihn und die herrische

Weise beziehen, mit welcher er die von der afrikanischen abweichende

römische Praxi« zur Geltung bringen wollte.*) Frühestens im Herbst 255,

wahrscheinlich aber erst zu Ostern 256 fand dann die zweite, von 71 Bischöfen

besuchte Synode statt , welche das noch vorhandene offizielle Schreiben an

Stephan erlicss (ep. 72). Bald nachher setzte Cyprian in dem Briefe an

Jubajanus die Grundsätze, von denen er in der Frage der Ketzertaufe sich

leiten Hess, ausführlich auseinander (ep. 73), wie es scheint, veranlasst durch

ein dem Jubajan zugekommenes, das Verfahren Cyprians hochmüthig tadeln-

des Schreiben des Stephanus. Damals scheint die Antwort Stephans , von

welcher Cyprian in dem wol einige Zeit nachher geschriebenen Briefe an

Pompejus (ep. 74) redet, in Karthago noch nicht eingelaufen zu sein. Sie

enthielt, wie Mosheim zuerst gesehen hat, noch nicht die förmliche Ex-

communication ; dieser ging vielmehr noch ein zweites Schreiben Cyprians

an den unduldsamen römischen Collegen vorher, dessen Inhalt theils aus

dem Briefe an Pompejus, theils aus dem späteren Briefe des Bischofs Firmi-

lianus von Neocäsarea an Cyprian (ep. 75) noch entnommen werden kann.

Erst auf diesen Brief folgt dann die Aufkündigung der Kirchengemeinschaft

durch Stephanus. Das leider wieder verlorene Actenstück war in den maas-

losesten Ausdrücken gehalten ; wie wir durch Firmiiianus erfahren , schalt

der Römer seinen karthagischen Collegen einen pseudochristus
,
pseud-

apostolus, dolosus operarius. In Folge dieses Schrittes versammelt Cyprian

bald nachher, am 1. Sept. 256, die grosse Plenarsynode der afrikanischen,

numidischen und mauretanischen Bischöfe, deren Acten uns noch vollständig

erhalten sind (bei Augustin de baptismo c. Donatum lib. VI und VII und

darnach hinter den Werken Cyprians und in den Conciliensaramluugen bei

Mansil. 951 ff. Harduinl. 159 ff.). Es waren 85 Bischöfe zugegen, 2 andere

hatten sich durch einen der Anwesenden vertreten lassen. Dass der Ab-

sagebrief Stephans damals bereite in Karthago bekannt war, geht wol aus

dem , was im Eingange der Acten bemerkt wird
,
unzweideutig hervor : **)

die verhängnissvollen Folgen, welche die Aufhebung der Kirchengemein-

•) Wenn Wendungen wie neseio qua praesumtionc dueuntur quidam a collegis

nostris, und dicunt sc veterem consuetudiuem sequi noch einen Zweifel lassen könnten,

so ist bei der Erwähnung des zwischen den Aposteln Petrus und Paulus aufgebrochenen

Streites und dein Hinweise darauf, dass selbst Petrus sich nicht darauf berufen habe, se

• primatum tenere, sondern willig Belehrung annahm, die Anspielung auf das entgegen-

gesetzte .Verhalten des Nachfolgers Petri mit Händen zu greifen.

•*) neque enim quisquam nostrum episcopum se esse episcoporum constitnit aut

tyrannico terrore ad nhsequendi necessitatem collegas suos adigit. Anders ordnet

Mattes, Tübinger theolog. Quartalschrift IS49 S. 5**", welcher die Synode vor Ankauft

des römischen Schreibens stattfinden lässt.
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schaft zwischen Rom und Karthago für das ganze kirchliche Leben nach

sieh ziehen musste, boten Veranlassung genug, dass Cyprian sofort die

Bischöfe auch der benachbarten Kirchenprovinzen zusammenrief, statt die

Sache etwa bis zur gewöhnlichen Ostersynode seiner eigenen Provinz zu

vertagen. Die Versammlung, welcher neben dem Briefe Cyprians an

.Tubajan bereits die vollständig zustimmende Antwort des letzteren vor-

gelegt werden konnte, erklärte sich einstimmig für Aufrechthaltung der bis-

herigen, von Rom jetzt verurtheilten Grundsätze.

Das letzte in der Briefsam mlnng Cyprians in dieser Angelegenheit er-

haltene Actenstück ist der berühmte Brief Firmilians, welcher jedenfalls nach

der Synode vom 1. Sept. 256 abgefasst ist (ep. 75). Derselbe gehört noch in

den Herbst desselben Jahres.*) Für diese Annahme spricht theils, dass die

Afrikaner sich vermuthlich beeilt haben werden, unmittelbar nach den ge-

fassten Beschlüssen sich über ein gemeinsames Handeln mit den Klein-

asiaten zu verständigen, theils auch, dass Stephan im Herbst des*folgenden

Jahres nicht mehr unter den Lebenden , Cyprianus aber bereits in der Ver-

bannung zu Curubi8 war. Allerdings scheint das Jahr 257 theils durch die

chronologische Angabe , seit Kaiser Alexanders Zeit seien c. 22 Jahre ver-

flossen,**) theils dadurety empfohlen zu werden, dass Firmilian bereits der

schnöden Behandlung der, wie man zu vermuthen geneigt sein kann, von

der karthagischen Synode an ihn abgesandten beiden Bischöfe gedenkt,***)

eines Schrittes, der jedenfalls nur durch die bereits vorangegangene Ex-

communication der Afrikaner gerechtfertigt war. Hält man aber das Jahr

•) Der Ueberbringer des von Cyprian an Firmilian gerichteten Sehreibens eilte mit

der Rückkehr, weil der Winter vor der ThUr stand (hibernum tempns urgebat).

**
) ante viginti enim et duos fere annos temporibus post Alexandrum imperatorem

niultae istic conflictationes et pressurae arriderunt vel in commune omnibus hominibus

Tel privatim ohristianis, terrae etiam motus plurimi et frequentes exstiterunt, ut per

( appadociam et per Pontum multa subruerent, quaedam etiam civitates in profundum

reeeptae dirupti soli hiatu devorarentur , ut ex hoc persecutio quoque gravis adversam

nos ebristiani nominis fieret
,
quae post longam retro aetatis pacem repente oborta de

inopinato et insueto malo ad turbandum populum nostrum terribilior effecta est. Sere-

nianus tunc fuit in nostra provincia praeees, acerbus et dirus persecutor. Die Ver-

folgung ist die unter Maximinus, dem Nachfolger des milden und toleranten Alexander.

Alexander starb aber zu Anfang des Jahres 235, folglich würde freilich, wenn dio Zeit-

rechnung Firmilians völlig genau wäre, das Jahr 257 der früheste mögliche Termin für

seinen Brief sein.

***) a quibus (vobis qui in meridie estis) legatos episcopos (Stephanus) patienter

satis et leniter suseepit, ut eos nec ad sermonem saltem colloquii communis admitteret,

adhuc insuper dilectionis et caritatis memor praeeiperet frateraitati , ne quis eos in

domum suam reeiperet, ut venientibus non solum pax et communio , sed et tectum et

hospitium negaretur?
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257 fest, so mÜ88te man annehmen, der von »Cyprian an Firmilian abge-

schickte Diakonus Rogatianus sei noch vor dem Tode des Stephanus in See

gegangen und habe sich zur Rückreise nach Karthago gerüstet, bevor die

Nachricht von dem Ableben des römischen Bischofs in Kappadokien ein-

getroffen sei, was ebenso unwahrscheinlich ist als das Andere, dass Cyprian

den Boten von seinem Verbannungsorte aus geschickt und dass Firmilian

dieser Verbannung mit keiner Sylbe gedacht haben sollte. Ueberdies würde

sich dann Cyprian erst fast ein volles Jahr nach der Plenarsynode mit Fir-

milian in Verbindung gesetzt haben. Das chronologische Datum im Briefe

Firmilians ust also nicht ganz genau; was aber die karthagische Gesandt-

schaft betrifft , so ist ihre Abordnung durch die Plenarsynode gar nicht aus-

drücklich bezeugt, ihre Abweisung durch Stephan kann also derselben recht

wol, wie auch R e 1 1 b e r g annimmt, vorhergegangen sein. Auch die Kürze

der Zeit zwischen dem wol einige Tage nach dem 1. September erfolgten

Schlüsse der Synode und dem Winter, vor dessen Einbruch der Bote zurück-

kehren wollte, ist schwerlich ein Gegengrund, zumal aus dem Briefe hervor-

geht, dass Rogatiau mit der grössten Eile gereist ist

Als Firmilian sein Schreiben verfasste, hatte Stephan auch den Orien-

talen, welche dieselben Grundsätze über die Ketzertaufe festhielten wie

Cyprian, die kirchliche Gemeinschaft bereits aufgekündigt, und Firmilian

setzt voraus, dass dem Cyprianus dieses bekannt sei.*) Das Absage-

schreiben Stephans, in welchem er den Helenos von Tarsos, Firmiiianus von

Neoefisarea und alle Kirchen von Kilikien, Kappadokien, Galatien und den

angränzenden Provinzen exeommunicirte, erwähnt auch Dionysios von

Alexandrien (bei Eus. H. E. VII, 5), der in dem ganzen Streite eine ver-

mittelnde Stellung behauptete, in einem Schreiben über die Ketzertaufe an

Stephans Nachfolger XystuR. Aus dem was Dionysios gleich darauf hinzu-

fügt, ersehen wir den Anlass zu dieser Excommunication : auch die Orien-

talen hatten auf sehr zahlreich besuchten „Synoden" übereinstimmend mit

den Afrikanern die durch Ketzer vollzogene Taufe für ungiltig erklärt.

Von diesen Synoden neunt Firmilian eine zu Iconium in Phrygien , in

welcher die Bischöfe von Kilikien, Galatien und den angranzenden Gegenden

mit Firmilian (und den Kappadokiern) zusammenkamen (ep. 75, 7. 19). Das

iam pridem, mit welchem Ausdrucke Firmilian auf diese Versammlung zurück-

blickt, beweist nicht, dass sie lange Jahre vor Abfassung des Briefes ab-

gehalten worden sein muss: dasselbe Wort braucht gelegcutlich Cyprian

**) quid enim huuiilius aut lenius quam cum tot episeopis per totum mundum
dissensisse pacem cum singulis vario discorriiae genere rumpeotem modo cum orienta-

libus, quod nec vos laterc conüdimus, modo vobiscum qui in meridie estia.
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von einer nur etwa ein Jahr zurückliegenden Massregel (ep 59, 1 1 ). Aus

einem andern, noch an Stcphanus in derselben Sache gerichteten Briefe des

Dionysios (bei Eus. H. E. VII, 5) lAsst sich entnehmen, dass diese Verhand-

lungen Über die Ketzertaufe später fallen, als die grosse antiochenische

Synode, auf welcher wider Vermuthen der durch die novatianischeu Händel

erschütterte kirchliche Friede im Orient wiederhergestellt worden war.

Denn gerade diese glücklich zu Stande gebrachte Einigung sahen die

orientalischen Bischöfe durch die neue Streitfrage Uber die Ketzertaufe

bedroht, und fanden darin einen Antrieb, nunmehr um so einmüthiger zu-

sammenzustehen (vgl. H. E. VI, 46 mit VII, 4 und 5). Folglich ist die

Synode zu Iconium und die Excommunication der Orientalen jedenfalls

nach dem Jahre 253, in welchem die Synode zu Antiochia stattfand, zu

setzen. Nun bezeugt aber Eusebios, dessen . Nachrichten in der Kirchen-

geschichte über den Ketzertaufstreit nur aus den Briefen des Dionysios

geschöpft zu sein scheinen, dass Cyprian von Karthago der Erste war, mit

welchem Stepbanus über diese Sache in Streit gerieth. Folglich wird die

Synode zu Iconium wol ins Jahr 255 gehören.*) Dieselbe bestätigte nur,

was bei den Orientalen seit vielen Jahren in Uebung stand und schon durch

frühere Synoden, lange vor dem Streite mit Stephan festgestellt worden

war (Dionysius Alex. ap. Eus. H. E. VII, 7), daher sich Firmilian in seinem

Briefe an Cyprian darauf berufen kann, dass die Kirchen des Morgenlandes

nicht blos wie die Afrikaner die „Wahrheit, - sondern auch die „Gewohn-

heit" auf ihrer Seite hätten.**) Dennoch Hess sich Stephan hierdurch nicht

abhalten , den Frieden mit ihnen zu brechen. Der Brief des Dionysios an

ihn, von dem uns Eusebios leider nur wenig Bruchstücke erhalten hat,

*) Anders Prudentius Maranus, der sich in »einer vita Cypriani (in der

Mauritier Ausgabe der opp. Cypriani) »ehr bemüht, den Streit mit den Orientalen als

den früheren zu erweisen, was ihm Rettberg (a. a. 0. S. 170 f.) glauben „will** und

He feie (Conciliengesehichte I. 91) wirklieh glaubt. Die Motive, welehe Maranus be-

stimmen, kann man bei Rettberg geprüft finden. Dass in den Worten ttqÜtos twk rört

Kvnqutvis xrL das n^cörof zeitlich und nicht von dem „Angesehensten" zu verstehen sei,

wie noch Hefele will, bedarf nicht erst der Bemerkung. Die Synode zu Iconium, deren

Dionysios (bei Eus. H. E. VII, 7) zugleich mit einer Synode zu Synnada gedenkt, ist mit

der im Texte erwähnten nicht zu verwechseln. Dieselbe fand wirklich nqo noMov statt,

noch vor der Zeit des Dionysios (x«r« roty ,-ipo r
lt
uö>* vttoxönovs), was auf die von

Firmilian erwähnte Synode nicht passt

*•) quod quidem adversus Stephanum vos dicere Afri potestis
,
cognita veritate

erroremvosconsuetudinisrcliquisse. Caeterum nos veritati et consuetudinem iungimus et

consuetudini Romanoram consuetudinem sed reritatis opponimus, ab initio hoc tenentes

quod a Christo et ab apostolis traditum est.
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scheint diesen Schritt schon vorauszusetzen, und wird wahrscheinlich im

Jahre 256 abgefasst sein.

Dass Dionysios durch seine Vermittelung bei dem hartnäckigen und

herrischen Stephan etwas ausgerichtet habe, ist ebenso unglaubhaft, als

dass sich Cyprian und die Orientalen in der Sache selbst dem Ansinnen des

Römers gefügt haben. Der Streit dauert vielmehr auch noch unter X y s t u s

fort, wie mehrere theils an diesen selbst, theils an die römischen Presbyter

Philcmon und Dionysius, den nachmaligen Bischof, gerichtete Schreiben be-

weisen (bei Eus. H. E. VII, 5. 7). Der erste Brief an Xystus (der zweite

Brief des Dionysius Alexandrinus ttsqI ßanrlüfiatoq) scheint bald nach

dessen Ordination geschrieben zu sein, da er zugleich der Correspondenz

mit den Presbytern Dionysius und Philcmon erwähnt, wclc-he der Massregel

des Stephanus beigestimmt , -aber anscheinend während der kurzen Vacanz

nach des Stephanus Tode, also im August 257 sich an den alexandrinischen

Bischof gewendet* hatten: die erste, kurze Antwort des letzteren erfolgte

gleich nachher, die zweite nach der Stuhlbesteigung des Xystus, gleichzeitig

mit dem ausführlichen Schreiben an diesen, also wol im Herbste 257.

Letzteres enthielt nach Eus. H. E. VII , 6 zugleich Mittheilungen über die

damals zu Ptolemais in der Pentapolis hervorgetretenen „Sabellianer"

(neql twv xccrä 2aßt\Xiov ccIqixixwv). Der Erfolg der sehr nachdrücklich

betriebenen Vermittelung in dem Streite über die Ketzertaufe war dieser,

dass Xystus, obwol festhaltend an den römischen Grundsätzen in der

streitigen Angelegenheit, doch die aufgehobene Kirchengemeinschaft mit

den Afrikanern und Orientalen wiederherstellte. Daher nennt nicht nur

Pontius, Cyprians Diakon und Biograph, den Xystus einen bonus et paeificus

sacerdos, sondern es erhellt auch aus dem Briefwechsel Cyprians selbst,

dass der kirchliche Verkehr mit Rom unter Xystus wieder aufgenommen

war (ep. 80). Der zweite Brief des Dionysios an Xystus wurde wol in

Folge der hergestellten Kirchcngcmeinschaft, etwa im Frühjahr 258 oder

wenig später geschrieben.

Damals war es schou ungefähr ein Jahr, dass der anfangs den Christen

% so wohlgeneigte Kaiser Valerian seine ersten Verfolgungsmassregeln gegen

dieselben angeordnet hatte. Wie Dionysios von Alexandrien (bei Eus. H. E.

VII, 11) übereinstimmend mit den ächten Acten Cyprians berichtete, hatte

der Kaiser ihnen die gottesdienstlichen Zusammenkünfte und den Besuch

der Friedhöfe untersagt und über ihre Bischöfe und Priester, sowie Uber

alle die sein Verbot Ubertreten würden, die Verbannung verhängt In Folge

dieser Befehle wurden unter Andern Cyprian und Dionysios von Alexandrien

jener nach Curubis , dieser nach Kephro verbannt Dagegen scheint es in

den ersten Jahren der Verfolgung noch zu keinen Hinrichtungen gekommen
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zu sein,*) und ebenso bliel» der Verkehr der von ihren Sitzen vertriebenen

Bischöfe mit ihren Gemeinden ungestört. Erst um die Mitte des folgenden

Jahres 258, als Valerian zum Perserkrieg rüstete, ersehien das zweite schär-

fere Rescript au den Senat , welches die sofortige Hinrichtung der Bisehofe,

Priester uud Diakonen anordnete , die Senatoren und römischen Kitter mit

Verlust ihrer Würden und ihrer Güter, und falls sie beim christlichen Be-

kenntnis verharrten, ebenfalls mit dem Tode, die Matronen mit Verbannung,

die kaiserlichen Diener mit Fesselung und harter Zwangsarbeit bedrohte

(Cypr. ep. 80). Diesem Edicte fiel am G. August der römische Bischof

Xystus, am 14. September Cyprian von Karthago zum Opfer. Obwol Euse-

bios, welcher den Xystus irrig noch das gallienische Friedensedict erleben

lässt (H. E. VII, 14) von seinem Märtyrertode schweigt, so haben wir Uber

denselben doch die gleichzeitige Nachricht Cyprians, der seiner in einem

seiner letzten, wenige Wochen vor seiner eignen Hinrichtung geschriebenen

Briefe gedenkt**) Ebenso nennt ihn die depositio martyrum und darnach

alle jüngeren Zeugen unterm 6. August, und dercat. Liberian. fügt bei Xystus

ausdrücklich ein passus est hinzu, was ausser bei Fabianus bei keinem an-

dern römischen Bischöfe der Fall ist , offenbar weil die älteste Erinnerung

der römischen Kirche unter ihren Bischöfen wirklich nur diese beiden Blut-

zeugen kannte. Die hohe Verehrung, welche gerade dieser Heilige in der

römischen Kirche genoss, erklärt sich daher in sehr einfacher Weise. Dass

sein Andenken aber noch höher gefeiert war, als das seines Vorgängers Fa-

bianus, hängt mit den besondern Umständen, unter welchen sein Martertod

erfolgte, zusammen. Als Todesstätte nennt Cyprian in seiner kurzen Notiz

das (oder ein) Cimiterium, und aus der Todesstätte ist ein Rücksehluss mög-

lich auf die Todesart Offenbar war von keinem gerichtlichen V erfahren

die Rede. Die ausgesandten Häscher trafen den Bischof beim Gottesdienste

in einem jener unterirdischen Friedhöfe, deren Besuch den Christen durch

dasEdict Valerians untersagt war,***) und vollzogen die angeordnete Strafe

auf der Stelle. Hiermit stimmen die Wr

orte einer damasianischen Inschrift

(bei Gruter 1173, 13), von welcher Rossi (a. a. 0. II, 25 ff.) einige Trüm-

mer im coemeterium Calisti wieder aufgefunden hat, trefflich überein. Die

Inschrift lautet:

•) Auch aus diesem Grunde ist das angebliche Martyrium des Stephanus zu be-

zweifeln, höchstens Hesse sich annehmen, dass er in der Verbannung gestorben sei,

obwol auch hierfür jedes beglaubigte Zeugniss fehlt

**) ep. SO: Xistum autem i n eimiterio a n i m a d v e r s u m sciatis oetavo iduuni

Augustoruni die et cum eodem Quartum (oder et cum eo diacunes quatuor).

•••) vgl. Pontius, acta Cypriani (bei Ruinart acta prim. inartyr. p. 216): sanetissimt

imperatores Valerianus et Gallienus . . . praoeeperant, ne in aliquibus loci« conciliabula

fiant, ue coemeteria ingrediantur.
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Tempore quo gladius aecuit pia viacera matris

Hic positus rector caelestia iussa docebam.

Advcniunt subito, rapiunt qui forte sedeutem.

Militibus iuissis populi tunc colla dcdere:

Mox aibi cognovit senior quis tollere vellet

Palmaiu, aeque suumque caput prior obtulit ipsc,

Iinpatiens feritaa posaet ne laEDero quemquani.

Ostendit Christus, reddit qui Praemia vitae,

Paatoris uierituui, numeruiu gRCCJis ipae tuetur.

Die Beziehung der Verse auf Xystus, und nicht wie man den Acten des

Stephan zu Liebe gewöhnlich annimmt, auf letzteren, hat Rossi (a, a. O.Ü.

86 ff.) ausser jeden Zweifel gestellt Die ausgesandten Soldaten trafen also

den Bischof auf der Kathedra sitzend
,
rings umgeben von der andächtigen

Gemeinde: sie reissen ihn herunter, die Gläubigen drängen sich herbei ihn

zu retten, bereit, statt seiner das Leben zu lassen ; der Greis aber
,
besorgt,

tiass die Wuth der Feinde keinen aus seiner Heerde verletze, giebt sich willig

in die Hände der Häscher und bietet den Nacken dem tödtlichen Streiche

dar. Auch diese Darstellung erlaubt keine andere Auffassung, als die, dass

die Enthauptung des Bischofs unmittelbar auf die Verhaftung gefolgt ist,

uud unmittelbar an der Stelle vollzogen wurde, wo man ihn soeben noch

nmitten der vollen Gemeindeversammlung ergriffen hatte. Die spätere

Sage war freilich mit diesem so wenig dramatischen Ende des Heiligen nicht

zufrieden. Schon Ambrosius (de oftic ministr. 1,41) lässt den Xystus nach

gewöhnlichem Gerichtsgebrauch regelrecht zur Todesstätte abgeführt wer-

den und malt in einem schwungvollen Dialog, der dem Laurentius und

dem Xystus auf dem letzten Gange des Bischofs in den Mund gelegt wird, die

Sehnsucht des Diakonus, zugleich mit seinem geistlichen Vater zu sterben,

aus, während der Greis dem jüngeren Manne verheissen rauss, dass er ihm

drei Tage nachher im Tode folgen und noch grösseren Ruhm gewinnen

werde als er. Die rhetorische Färbung dieser Darstellung ist unverkennbar,

eine Combination derselben mit den vorher erwähnten Nachrichten also kri-

tisch nicht zulässig. *) Die späteren Acten des Xystus schmücken die Er-

zählung noch weiter aus : sie lassen den Bischof ins Gefängniss geworfen,

vor „Decius und Valerianus" zum Verhör und dann auf den Hügel, auf

welchem sich der Marstempel erhob, zum Opfern geführt werden, wo-

selbst er nach standhafter 'Weigerung enthauptet wird.**) Statt dessen

•) Nach Rossi dagegen (a. a. 0. II. 90 ff.) wäre Xystus von den Soldaten beim

Gottesdienste im (oemeterium ergriffen, vor Gericht gestellt, verurtheilt, dann wieder

ins ( oemeterium zurückgeführt und dort enthauptet worden.

**J ActaSS. August T. II, p. 140 sqq. Die Acten acheinen der jüngeren Kecension
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Iflsst Prudentius in seinem Hymnus auf Laurentius den Xystus gekreuzigt

werden. *)

Der Friedhof, in welchem Xystus enthauptet wurde, war nach der hierin

wol richtigen Tradition des 7. und 8. Jahrh. nicht das coemetcrium Callisti,

sondern das coemeterinm Practcxtati, Uber welchem späterhin ein Oratorium

sich erhob (Oratorium ubi decollatus est Xystus). Vgl. Rossi a. a. 0. T. I.

247. II. 89. Angesichts des von Valerian erlassenen Verbotes begreift es

sich, wie Kossi treffend bemerkt, sehr leicht, warum man bei den gottes-

dienstlichen Versammlungen unter der Erde gerade den bekanntesten christ-

lichen Friedhof vermied; freilich wie der weitere Verlauf zeigte, ohne Er-

folg. Der Leichnam mit der blutgerotheten Kathedra wurde dann nach der

Papstgruft im coem.Calisti Ubertragen. DerGrabstein ist nicht aufgefunden

worden ; aber die nach Xystus benannte Gruft in dem letzteren Coemeterium,

die zahlreichen auf ihn bezüglichen Inschriften, welche die Wände bedecken,

und das ausdrückliche Zeugniss der einst im coem. Callisti angebrachten

damasianischen Inschrift bestätigen die Angabe des liberianischen Märtyrer-

kalenders. Erst späterhin, als man die Stelle, wo Xystus enthauptet war,

auch für die Begräbnissstätte hielt, glaubte man die als Reliquie aufbewahrte

Kathedra und die damasianischen Verse im coem. Callisti auf einen Andern

beziehen zu müssen und rieth nun auf seinen Vorgänger Stephanus (Kossi

a. a. 0. II, 90).

Wenige Tage nach Xystus, am 10. August, litt sein Diakonus Lauren-

tius den Märtyrertod, derselbe der nach der bekannten Erzählung bei Am-
brosius, als er aufgefordert ward die Schätze der Kirche zu überliefern , die

von der Gemeinde verpflegten Armen darstellte , als die einzigen Schätze,

welche sie besitze. Todestag und Begräbnisstätte an der via Tiburtina

stehen durch die depositio martyrum fest Der Name des Laurentius ist

nicht minder gefeiert als der des Xystus. Schon Constantin der Grosse soll

ihm nach F und den ausführlichen Angaben der in P excerpirten Quelle über

die Kirchbauten und Donationen eine Basilika über seinem Grabe gebaut und

eine Treppe angelegt haben, auf welcher man zu der Stätte wo derhl.Leich-

des Uber Pontiticalis schon als Quelle zu dienen, sind aber jedenfalls nachatuhrosianisch.

Auch Kossi hält ihre Angaben nicht aufrecht.

*) mgt OTi<f«*>mv hynin. 2

:

Jam Xystus adfixus cruci

Laurenttum Hentern videns

Crucis sub ipso stipite.

Sollte etwa die Kreuzigung des Xystus aus der andern damasianischen Inschrift

Hic enteis invictae eonutes paritenjue ministri

Pastoris saneti meritumque fidemque secuti

durch Jtissverständniss herausgesponnen sein V
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nam ruhte herabstieg. Ambrosius feiert sein Andenken in mehreren Er-

zählungen*), die wahrscheinlich aus damals schon umlaufenden Märtyrer-

aeten geschupft, ihrerseits wieder die Quelle bildeten für die noch jetzt

vorhandenen unter einander engzusammenhangenden acta Xysti und Lau-

rentii. Prudentius der ihn in einem eigene« Hymnus besungen hat, lasst ihn

auf einem glühenden Roste gebraten werden, eine Angabe, die uns bei

Augustinus (sermo 303; in Joann. tract 27) ebenfalls begegnet und auch in

die späteren Märtyreracten Eingang fand **).

Auf den Tod des Xystus folgt wieder eine längere Sedisvacanz von

beinahe einem Jahre , während welcher Zeit die fortdauernde Verfolgung

die Ordination eines neuen Bischofs verhinderte. Nach L wurde daher die

römische Kirche vom 6. August 258 bis zum 21. Juli des folgenden Jahres

durch die Presbyter verwaltet ***).

Am 22. Juli 259 i^lie XI kl. Aug. Aemitiano et Basso cons.), einem

Dienstag, wurde nach der hier gewiss zuverlässigen Angabe von L Diony-

sius zum römischen Bischöfe ordinirt Die Dauer seines Episkopats giebt

derselbe Katalog auf 8 Jahre 2 Monate 4 Tage an, was allerdings mit der

Kaisergleichzeitigkeit (fuit temporibus Gallieni) sehr gut (Galliemis f 268),

mit seiner weiteren Angabe aber, dass Dionysius am 26. December 269

(VII kl. Jan. Claudio et Paterno cons.) gestorben sei, desto übler zusammen-

stimmt. Denn dies würde ann. X m. V d. V ergeben. Statt ann. VIII wird

n cat. I ebenso wie cat III. IV. ann. Villi ursprünglich gestanden haben,

wie auch in cat. II aus ann. XII emendirt werden muss; statt m. II d. IUI

ist mit cat VI m. V d. IUI zu lesen, als Todes- odeT Depositionstag endlich

ist statt VII kl. Jan. wie mit L freilich auch F" cod. Neap. 2. 4. 5. 7. Mar-

tyrolog. Hieronym. und die späteren Martyrologien haben, mit der depositio

episcoporum VI kl. Jan. oder des 27. December herzustellen, wie auch im

cat Leoninus ursprünglich gestanden zu haben scheint f). Hiernach fiele

der Tod des Dionysius auf den 27. December 268, die falsche Consulatsan-

gabe in L rührt wol daher, dass der Chronist durch das VI kl. Januar,
verführt, schon die Consuln des neuen Jahres 269 anführte, statt der Con-

•) Ambroe. de offic. ministr. I, 41. II, 2S.

••) Vgl. Act* SS. Augusti T. II, p. 510 ff. Der ausführlichere Text bei Surius zum
10. Aug., ein von Ado gegebener Auszug in den actis SS. Augusti T. II p. 518 ff.

•••) Die Worte lauten mit der durch F ermöglichten Ergänzung : Sixtus . . . passus

est VIII id. Aug. et presbyteri praefuerunt a cons. Tusci et Bassi [258] usque in diem

XII kl. Aug. Aemiliano et Basao cons. [259).

j) Aus Lib. (Quelle A) bietet F' VI kal. Jan., ebenso c. 3 bei Pabst-, aus Leon.

(Quelle B) hat F' Veron. V kal. Jan., aber F b 5. 6. 7. e. Paris. 4060 und c. 3 in margine

lesen auch hier VI kal. Jan. (codd. 1 - 4 bei Pabst lassen die Stelle aus).
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suln von 268, Patemus II et Maximian us. Die richtige Ziffer für die Monate

haben noch aus cat. Lconinus cat. Mab. 1. 2 Sicip. Middl. Montf. Verun.

bewahrt. P P BodL haben schon den Fehler von L. Dagegen ist der Felder

ann. VIII st ann. Villi, der auch in Cat V um I VI und bei Eutychius sich

findet, wahrscheinlich uralt. Weitere Verderbnisse hieraus sind die Ziffern

ann. VI in F ,,e P Mab. 2 BodL und ann. V in F r
. Sehr späte Texte, aus

denen unsre Drucke geflossen sind , haben gar ann. II m. III d. VII. , Be-

stattet ist Dionysius nach der depositio episcoporum im eoemeterium Calisti,

wie seine Vorgänger.

In den Episkopat des Dionysius fällt das Toleranzodict, welches Kaiser

Gallienus nach der Gefangennahme des Valerianus zu Gunsten der Christen

erlicss. Da letzteres Ereigniss nach der wahrscheinlichsten Annahme erst

ins Jahr 260 fällt, so kann das Toleranzedict nicht früher erlassen sein.

Dieses Jahr ist aber andererseits auch der späteste Termin : denn Eusebios

(H. E. VII, 13) berichtet ausdrücklich, dass Gallienus alsbald, nachdem Va-

lerian in die Hände der Perser geratuen , die Verfolgung eingestellt habe

;

und in dem Patente , durch welches Gallien die den Christen seines Reiches

verwilligtc Duldung nach Besiegung Macrians (262) auch auf Aegypten er-

streckte (bei Eus. a. a. 0. vgl. VII , 23) bezeichnet er ausdrücklich das To-

leranzedict als vor längerer Zeit (ttqo nolXov) erlassen. Fälschlich setzt

Eusebios in der Chronik dasselbe ins Jahr 256 (2274 Abr.), Hieronymus ins

J. 259 (2276 Abr.). Da nach dem Tode des Xystus die bedrängte Lage der

römischen Gemeinde eine längere Sedisvacanz erforderlich machte, Dionysius

aber nach obiger Zeitbestimmung schon einige Zeit vor der Bekanntmachung

des Edictes ordinirt worden ist, so scheint damals in Rom die Verfolgung

thatsächlich ihr Ende gefunden zu haben. Das kaiserliche Edict gab den

Christen nun auch die bisher mit Beschlag belegten kirchlichen Gebäude

und Grundstücke, namentlich die Friedhöfe zurück oder gestattete ihnen

wenigstens wieder den bisher untersagten Besuch der letzteren (Eus. H. E.

VII, 13). In Folge dessen konnte Dionysius dazu schreiten, das Kirchen-

wesen von Neuem zu ordnen. Nach der jedenfalls den Zeit Verhältnissen

völlig entsprechenden Angabe von FP hätte er die Kirchen und Coemeterien

unter seine Presbyter vertheilt und so einen geordneten Parochialverbaud

begründet: (hic presbyteris ecclesias dedit et eimeteria et parochiaa dioecesi»

eonstituit).

Als Dionysius den römischen Stuhl bestieg, lebte noch sein grosser

Namensbruder Dionysius von Alexandria. Aus den durch Eusebios auf-

bewahrten Notizen ersehen wir, dass derselbe an seinen römischen Collcgen

vier Bücher (ti<s<sctqa ai^y/qä^atd) wider die sabellianische Lehre sandte

(H. E. VII, 26). Es sind dies ohne Zweifel die fitßiia mnovq xal cmo-

15
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Xoyiag, welche auch Athanasios (<le Rententia Dionysiic. \ 'A) erwähnt Diony-

sios von Alexandrien hatte, um den in der Pcntapolis aufgetauchten sabellia-

nischcn Meinungen entgegenzutreten, einen Brief an Amtnonios und Euphranor

geschrieben, dessen wesentlich im Sinne des nachmaligen Arianismus ge-

haltene Christologie Einigen nach der entgegengesetzten Seite hin Anstoss

gab. Anstatt sich aber direct mit dem alexandrischen Bischöfe zu verstän-

digen, wandten diese sich sofort an den gleichnamigen Bischof von Rom, um
Über die Lehren des Alexandriners Beschwerde zu führen. Der romische

Dionysius verfasstc darauf eine Schrift xcttä tav xa ZußtXXiov fogtefrfo«*,

welche nach drei Seiten hin zugleich Front machte : gegen den „Sabellia-

nismus," den Tritheismus und die Meinung, dass der Sohn ein Geschöpf sei.

Diese Schrift Übersandte er dem Alexandriner mit einem Briefe, in welchem

er ihm von den gegen ihn erhobenen Anklagen Kunde gab. Auf diese

Schrift des römischen Dionysius sind nun die [iißXia iUyxovc; xai dnoXoyUtc

die Antwort. Aus allen diesen Schriften, sowol des alexandrinischen als

des römischen Dionysius, hat uns Athanasios Bruchstücke aufbewahrt. *) Da
Dionysius von Alexandrien das Auftauchen sabcllianischer Lehren in der

Pentapolis schon in seinem ersten Briefe an Xystus erwähnt, so wird der

Brief an Ammonius und Euphranor nicht viel später als letzterer, spätestens

also etwa ein Jahr vor der Ordination des römischen Dionysius geschrieben,

die Anklage gegen den Alexandriner also nicht lange nach der Ordination

in Rom erhoben worden sein. Die Schrift des römischen Dionysius gegen

die Sabellianer gehört also ins Jahr 259 oder 260; die Rcchtfcrtigungsschrift

des alexandrinischen Dionysius wird nicht viel später sein.

Grössere Schwierigkeiten bereitet die Chronologie der gegen Paul von

Samosata gehaltenen antiochenischen Synoden, deren letzte ein noch er-

haltenes Synodalschreiben an Dionysius von Rom und Maximus von Alexan-

drien gerichtet hat Dieselbe wird gewöhnlich ins Jahr 269 gesetzt, bis zu

welchem man nach den Consulatsangaben des cat. Liberianus auch den

Episkopat des römischen Dionysius meint erstrecken zu müssen. Dagegen

hat Guts chmid sie neuerdings ins Jahr 272 verlegt, in welchem Jahre

Aurelian die Zenobia besiegte , und die Absetzung des Paul von Samosata

bewerkstelligte. (Eus. H. E. VII, 32). Hierfür spricht, dass nach Eusebios

(H. E. VII, 28 f.) Aurelian zur Zeit dieser Synode schon Kaiser gewesen

sein soll, was uns jedenfalls über den Juni 270 hinausführen würde, sodann

aber, dass nach demselben Eusebios (H. E. VII, 32) die in der Chronik ins

•j Excerpto aus den ßtfiia iXiyxow xa\ anoXoy'uti in der cpistola de sententia

Dionysii, aus der .Schrift des rüm. Dionysius gctfcn die Sabellianer in der epistola de

decretis synodi Nicaenae c. 2G.

*•) de tempomm notis quibu» Eusebius utitur in ehronicis eanonibus p. 24.
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Jahr 272 gesetzte Eroberung des Brucheion der Synode wider den Samosa-

tencr unmittelbar vorhergegangen sei. Wäre diese Annahme sicher, so

mUsstc der Episkopat des römischen Dionysius mindestens bis in dasselbe

Jahr, also volle vier Jahre weiter als nach unserer Berechnung erstreckt

werden : denn das Synodalschreiben an Dionysius rührt von der letzten Sy-

node gegen Paul von Samosata her , die dessen bisher immer noch unter-

lassene Absetzung aussprach, von derselben, welche Eusebios ausdrücklich

unter Aurelianus setzt. Nach der Rechnung der Kirchengeschichte freilich

würde dies mit der für Dionysius angesetzten Amtsdauer vollkommen ver-

eiubar sein , denn da dort für Xystus statt 1 1 Monaten 1 1 Jahre angesetzt

sind, welche von Fabians Märtyrertode unter Decius herabgerechnet, in die

Zeit von 254—2G5 fallen würden, so würden die dem Dionysius zugeschrie-

benen \) Jahre von 205—274 gehen. Auch in der Chronik erstreckt Euse-

bios die Zeit des Dionysius bis zum ersten Jahre Aurelians, 271 u. Z. oder

2289 Abr., was von obigem Datum nur um ein Jahr difleriren würde. Aber

durch die Verwechselung der Jahre und Monate ist gerade an dieser Stelle

diePapstchronologic des Eusebios so in Verwirrung gerathen, dass sie völlig

ausser Betracht bleiben muss. Und auch die übrigen Angaben des Euse-

bios sind nichts weniger als zuverlässig. Gutschmid selbst hat sehr

richtig bemerkt, dass in der Kirchengeschichte zwei Bischöfe von Laodikeia,

Eusebios und Anatolios, welche beide nach der Eroberung des Brucheion

Alexandrien verlassen und auf der Reise zur Synode wider den Samosatencr

vom Volke zur Uebernahme des laodicenischen Bisthums genöthigt worden

sein sollen, mit einander verwechselt worden sind, da die Wiederholung der-

selben Geschichte bei zwei unmittelbar auf einander folgenden Bischöfen

gerechtem Zweifel unterliegt.*) Aber es ist auch sehr fraglich, ob jene

Belagerung des Brucheion, während deren nach der Erzählung des Eusebios

(H.E. VII, .32) die beiden damaligen Presbyter von Alexandrien, nachmaligen

Bischöfe von Laodikeia, eine Rolle spielen, wirklich die Belagerung unter

Aurelianus, und nicht eine viel frühere ist. Wenigstens erzählt Dionysios

von Alexandrien in dem bald nach Beendigung der valerianischen Verfol-

gung und nach seiner Rückkehr aus der Verbannung geschriebenen Oster-

briefe an den ägyptischen Bischof Hierax ebenfalls von einer Belagerung

eines Thcils der Stadt, während deren man eher vom Orient in den Occident,

als von einem Stadtthcile Alexandriens in den anderen habe gelangen kön-

nen (bei Eue. H. E. VII, 21), und auch andere Nebenumstände, wie die

*) In der Chronik setzt Eusebios die „Ultithezcit" des Kusebios von laodikeia ins

.Jahr 274 (Aurelian! IUI), die des Anatolios (nach Hieron.) 27H (Probi 11 ), was mit der

Zeit der Synode gegen l'anl wenig zusammenstimmt.
15*
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Spaltung der Alexandriner in zwei verschiedene Parteien , und die ausge-

krochene Hungersnoth stimmen mit dem was Eusehios VII, 32 von der Be-

lagerung des Bruchcion erzahlt , ttherein. Man kann daher sehr wol nach

dem Vorgänge Tillömonts das an letzterer Stelle über die Presbyter

Eusebius und Anatolios Berichtete auf dieselbe Zeit, deren der Festbrief des

Dionysios gedenkt , beziehen. Dann gehört jene Belagerung aber in die

Zeit von 2G 1—262, wahrend Macrianus Gegenkaiser gegen Gallienus war,

spätestens in den in Aegypten spielenden Kampf zwischen Aemilianus und

dem von Gallien wider ihn entsendeten Thcodotos (Tillemont, memuires IV,

305). Die II. E. VII , 23 erwähnten Festbriefe des Dionysios fallen schon

spater, Dionysios selbst starb nach 17jährigcr Amtsführung 264 oder 265

n. Chr., nach der Kirchengcschichtc Gallicni XII, nach der Chronik Gallieni

XI. Nach Eus. H. E. VII, 27 wurde er zu einer wider Paul von Samosata

anberaumten Synode geladen, entschuldigte sich aber wegeu Alter und

Krankheit und gab sein Urtheil nur in einem an die Gemeinde zu Antiochia

gerichteten Schreiben ab. Bald darauf scheint er gestorben zu sein (H. E.

VII, 2S). Wahrscheinlich ist der damalige Presbyter Eusebios im Auftrage

seines Bischofs zur Synode gereist , um sein Schreiben an die Antiochener

zu überbringen und seine Stelle auf der Synode zu vertreten. Wie viele

Synoden sich mit der Sache des Samosateners beschäftigt haben , lässt sich

nicht bestimmen : nach der Kirchengeschichte kamen die Bischöfe verschie-

dene Male zu den bestimmten Zeiten zusammen (nävTtav ow xata xaigovg

diuy ÖQwg xal noXXdxtg Inl xavtb 0vveX&6vT<ov) und „auf jeder Synode"

begannen die Strcitverhandlungen über die Lehre des Samosateners aufs

Neue. Bei diesen häufigen Synoden wird einfach an die jährlich wieder-

kehrenden Provinzialsynoden zu denken sein, deren auch Firmiiianus von

Kappadokicn in seiner Gegend (Kappadokien, Phrygien, Galatien) als

stehender Einrichtung erwähnt (epist-Firmiliani ad Cyprian, inepp. Cypr. 75).

Die Ketzerei Pauls von Samosata bildete also nicht den unmittelbaren An-

lass zur Zusammenberufung jener Synoden, sondern nur einen der damals

auf den regelmässigen Jahresversammlungen häufig zur Sprache gebrachten

Gegenstände. Wie das Synodalschreiben an Dionysios und Maximus mit-

thcilt, hatten die syrischen und palästinensischen Bischöfe unter dem Vorsitze

des Helcnos von Tarsos auch viele entfernter wohnende Collegen , darunter

Dionysios von Alexandrien und Firmilianus von Neocäsarea „zur Heilung

der todbringenden Lehre" entboten; auch hatte Firmilianus einer zwei-

maligen Verhandlung über den Samosatener beigewohnt, und zwar die Irr-

lehren des Mannes verurtheilt, aber seine Absetzung noch immer verhindert,

weil er den scheinbar zufriedenstellenden Erklärungen des Mannes wieder-

holt Glauben schenkte. Dagegen war er, als das Synodalschreiben abgefasst
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wurde, schon todt: abermals auf dem Wege nach Antiochia zur Synode, er-

krankte er in Tarsos und starb daselbst, während die Väter schon zur

Berathung beisammensassen. Hiernach muss die Synode, welche die Ab-

setzung des Paul von Samosata aussprach und dieselbe den Bischöfen von

Rom und Alexandria anzeigte , zwischen 264 und 268 gehalten worden sein,

d. h. nach dem Tode des alexandrinischen , aber noch bei Lebzeiten des

römischen Dionysios. Dass das Synodalschreiben, wie II c f c 1 e (Concilion-

geschichte I. 116) annimmt, erst nach der Ordination seines Nachfolgers

Felix in Rom eingetroffen sei, geht aus der dafflr angeführten Stelle bei

Eusebios durchaus nicht hervor. *) Genaueres wird sich Überhaupt darum

nicht ausmitteln lassen , weil wir nicht wissen , ob die Synode , zu welcher

der alexandrische Dionysius geladen wurde, mit jener Synode, deren Schrei-

ben wir noch besitzen , oder mit einer früheren identisch ist. im erstcren

Falle würde die Verdammung Pauls spätestens ius Jahr 265 fallen , also

mindestens fünf Jahre vor den Regierungsantritt Aurelians, und dieses

Datum wird auch durch die eusebianische Chronik bestätigt, nach welcher

Paul von Samosata von 260-265 (2278—2283 Ahr., Gallieno VII— XII)

Bischof war. Gerade die Kaisergleichzeitigkeiten der antiochenischen Bi-

schöfe, welche die Chronik überliefert, scheinen aber wenigstens von Sera-

pion an (seit 190) Vertrauen zu verdienen und haben sich uns bereits mehr-

fach als richtig bewährt. Für Paul von Samosata speciell kommt noch die

Notiz der Kirchengeschichte (VII, 27) in Betracht, dass er ungefähr gleich-

zeitig mit dem römischen Dionysius ordinirt worden sei , was zwar mit der

Chronologie der römischen Bischöfe, welche Eusebios selbst in der Kirchen-

geschichte zu Grunde legte, sehr schlecht, aber mit der richtigen Zeitrechnung

desto genauer zusammenstimmt: denn die Ordination des Paul von Samosata

fällt nach der Chronik nur ein Jahr später als nach der richtigen Chronologie

der Amtsantritt des Dionysius von Rom. **) Indessen wird man die Mög-

•) Eub.H. E.VIT, 30 sub fine bezieht sich das ftixQ^rovrov7tQ6ri(toy offenbar auf die

znnüchst vorhergehenden Worte, nicht auf die Synode wider Paul.

•*) Synkellos, welcher dem Paulus S Jahre giebt, trägt seinen Namen ebenso wie

den seines Vorgängers Demctrianus und seines Nachfolgers Doinnus beim Jahre 24S,

letzteren, der 3 Jahre (nach Nikephoros 2 Jahre) Bischuf gewesen seiu soll , noch einmal

beim Jahre 264 ein. Seine Eintragungen sind , wie auch diese Beispiele zeigen , durch-

aus fehlerhaft und ohne allen Verlass. Aher auch wenn man dieselben völlig bei Seite

lässt und von dem Tode des Babylas in der decischen Verfolgung als festem Punkte

aus die von Synkellos angegebenen Amtsjahre der antiochenischen Bischöfe berechuet,

kommt man Uberall, wo eine Controle möglich ist, mit den Überlieferten Daten in Conflict.

Hiernach wUrde z.B.Zcbinus, der Vorgänger des Babylas, unter demOrigenes seine erste

Reise nach Griechenland unternahm , erst im Jahre 232 , also nach der Verdammung des

Origencs durch DemetrioB von Alexandrien , ordinirt worden sein ; Fabius , der Nach-
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lichkcit offen lassen müssen, dass Euscbios in der Chronik die Bischofsjahre

Pauls von Samosata nur bis zur ersten wider ihn gehaltenen Synode gezählt

hätte , und wenn man dem Synkell wenigstens in dem Ansätze von S (statt

5) Amtsjahrcn ftlrPaul folgen wollte, so Hesse sieh die seine Absetzung aus-

sprechende Synode bis ins Jahr 2GS hcrabrücken. Zu dieser Annahme wird

man ohnehin genöthigt sein, wenn man nach der gewöhnlichen Meinung

die Synode , zu welcher der alexandriuische Dionysios eine Einladung er-

halten hatte, von der Synode, die an seinen Nachfolger Maximus und an den

romischen Dionysios schreibt, unterscheidet und zwischen beiden mindestens

noch eine Uber dieselbe Angelegenheit gehaltene Synode einschiebt. Hier-

mit scheint auch die Darstellung des Euscbios am besten zu stimmen, welcher

zuerst der Einladung des Dionysios, der Beteiligung des Firmilian und

verschiedener Synoden gegen Paul gedenkt (VII, 27. 2S), die Synode aber,

deren Schreibon er im Auszuge mittheilt , nachher als die letzte gegen

Paul gehaltene bezeichnet (VII
,
2t)). In die Kcgicrungszcit Aurelians ge-

laugt man aber auch so nicht herab , und wenn doch Eusebios diese letzte

Synode wider Paul ausdrücklich unter Aurelian setzt , so findet dies einfach

dadurch seine Erklärung, dass Aurelian es war, welcher nach Besiegung der

Zcnobia den Paul von dem bischöflichen Stuhle vertreiben und den von dem
römischen Bischöfe anerkannten Domnus einsetzen Hess (H. E. VII, 30).

Paul von Samosata behauptete sich also auch nach der Uber ihn ausge-

sprochenen Absetzung eine Zeitlang in seinem Amte, vielleicht, wie Spätere

annehmen, durch Zcnobia unterstutzt, und der Synodalhcschluss wider ihn

konnte erst nach dem Sturze der palmyrenischen Herrscherin mit Hilfe des

weltlichen Armes vollzogen werden. Natürlich rechneten seine Gegner die

Bischofszeit des an Pauls Stelle erwählten Domnus von seiner Ordination

an; dies steht aber keineswegs der obigen Annahme entgegen. Vielmehr

wird sich Paul jedenfalls noch mehrere Jahre nach seiner Absetzung im Amte

erhalten haben, also wenn seine Absetzung im Jahre 205 erfolgte, volle sieben

Jahre, wenn sie 2GS stattfand, wenigstens vier Jahre. Unmöglich wäre es

an sich auch nicht, dass eine abermalige Synode unter Aurelian den von der

früheren Versammlung gefällten Spruch nochmals bestätigt hätte, doch ist

uns Uber eine solche wenigstens nichts Uberliefert, die Angaben des Eusebios

folger des Habylas, hätte den bischöflichen Stuhl bis zum Jahre 26<i innegehabt, während

doch der alexandriuische Dionysius in einem Uricfe an ('«»melius von Koni, wol aus dem

Jahre 253, schon den Tod des Fabius erwähnen kann; endlich Demetrianus würde bis

zum Jahre 263 oder 264 Bischof gewesen sein , zu welcher Zeit die Verhandlungen Uber

die Uechtgläubigkcit seines Nachfolgers Paul jedenfalls schon im Zuge waren. Um so

weniger ist auf den aus den Rechnungen Synkells für das Knde der Amtszeit Pauls sich

ergebenden Ansatz 272 u. Chr. irgend welcher Verlags.

*
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aber durch diese Annahme unter einander auszugleichen , haben wir kein

kritisches Recht.*)

Nach dem Allen werden uns die Verhandlungen Uber Paul von Samosata

keineswegs bestimmen dürfen , das für den Tod des römischen Dionysius

oben gefundene Datum 268 n. Chr. zu verlassen. Die gewöhnliche Zeit-

rechnung nimmt das Jahr 269 an, hält also einfach an dem von cat Liberian.

gebotenen Consulatsjahr fest, dessen Nichtigkeit jedoch nach den anderweit

Uberlieferten Angaben bezweifelt werden muss.

Der Nachfolger des Dionysius, Felix, war nach cat. I 5 Jahre 1 1 Monate

und 25 Tage im Amt, und starb nach der dcpositio episcoporum am 30. Dec.

MI kal. Jan.). Als gleichzeitige Kaiser nennt cat. Liberian. den Claudius

(März 268—Juni 270) uud den Aurelianus (Juni 270—März 275), als Consuln

für das Jahr der Ordination die des Jahres 269 Claudius und Maternus, für

das Todesjahr die des Jahres 274 Aurelianus II und Capitolinus. Hiernach

ist Felix bereits am 5. Januar 269 ordinirt worden , nach einer Scdisvacanz

von 8 Tagen, und am 30. December 274 gestorben. Sind die Ziffern richtig,

so ergiebt sich noch aus der Rechnung des Liberianus selbst die Unmöglich-

keit, den Tod seines Vorgängers unter die Consuln des Jahres 269 zu setzen.

Gewöhnlich setzt man freilich seinen Ordinationstag nach dem martyrolog.

Hieronym. auf den 28. December, den Todestag nach derselben Quelle auf

den 22. December an, wonach sich vom 28. December 269 bis zum 22. Dec.

(XI kal. Jan.) 274, eino Amtszeit von nur 4 Jahren 11 Monaten und 25 Tagen

ergeben würde. Es ist indessen unkritisch, dasZcugniss der älteren authen-

tischen Quelle zu Gunsten der weit jüngeren und zuverlässigeren zu vernach-

lässigen. Das Datum III kal. Jan. für den Depositionstag des Felix wird

auch durch die Quelle B, aus welcher F geschöpft hat (cat Leoninus), be-

stätigt, denn die Angabe derselben III kal. Jim., welche auch in die Texte

von P und das kleine römische Martyrologium übergegangen ist, ist offenbar

nur Schreibfehler für III kal. Jan. Hierzu kommt, dass das martyr. Hieron.

auch bei dem Datum HI kal. Jan. den Todestag oincs Felix einträgt, der,

wie auch das ihm beigelegte Prädikat „Märtyrer4
' zeigt, sicher mit unserm

Bischöfe identisch sein soll. Die andere Angabc XI kal. Jan. Komae via Por-

•) Unter den Acten des Concils zu Ephcsos (-131) findet sich ein von konstantino-

politanischcn Priestern herrührendes Plakat, welches cunsulatu Thcodosii Augusti XIII

et Valcntinianilll, also das Jahr vorher gegen Nestorios veröffentlicht wurde. In diesem

wird Nestorios mit Paul von Samosata in Parallele gestellt und von letzterem bemerkt,

er sei vor 160 Jahren von den orthodoxen«Bischüfen verdammt worden. Indessen auf

solche ungefähre Angaben aus weit späterer Zeit sind keine chronologischen Schlüsse

zu bauen.
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tucnsi dcpositio Felicia episeopi beruht, was die Ziffer anbetrifft, ebenfalls auf

einem blossen Schreibfehler (XI kal. für III kal.), was aber die Angabc via

Portuensi anlangt, so liegt hier, wie sich weiter unten zeigen wird, eine Ver-

wechselung mit einem andern Bischof dieses Namens vor. Wollte man nun

wenigstens als Ordinationstag den 28. Dcceniber festhalten, so müsste man
wieder die Ziffern für Monate und Tage in cat I ausser Betracht lassen,

denn vom 28. bis 30. December sind nur 2 Tage, während cat. I 11 Monate

und 25 Tage giebt*) In der Angabe der Monate und Tage finden sich

allerdings in den späteren Texten grosse Varianten : F und die besten Codd.

von P lesen m. III d. XXV, was wol nur aus m.XI d.XXV verderbt ist; cat

Loon. muss m. I d. XXV gelesen haben [so Sicip. Middl. Mab. 2 Veron. ; m. I

d. X Mab. 1 ; m. II Montf.]. Die Zahl der Jahre geben cat. III. IV. V über-

einstimmend mit cat I auf fünf an, wie auch in cat II statt ann. XV IUI

ursprünglich gestanden haben muss, obwol die Chronik 7 Jahre (2289 bis

2296 Abr. Aureliani I— Probi II) verrechnet ; ann. Uli gab cat VI (cat.

Leon.) und aus ihm beide Reccnsionen des über Poutificalis (F P). Die

Ziffern bei F P (ann. IIII m. III d. XXV) sind hier wie anderwärts öfters

aus den Angaben von Lib. und Leon, combinirt, so dass jenem die Monate,

diesem die Jahre entlehnt sind (die Tage stimmen bei beiden überein). Wäre
die Ziffer ann. IIII ursprünglich überliefert gewesen, so hätten die Kataloge,

welche mit Lib. ann. V bieten , die 11 Monate und 25 Tage als ein volles

Jahr gerechnet, was an sich sehr möglich wäre, aber der sonstigen Methode,

nach welcher diese Kataloge redigirt zu sein scheinen, nicht entspricht, wozu

noch kommt , dass man die Ziffer des Leon. mens. I st. XI doch nicht fest-

halten kann. Um so weniger hat man also Grund , die von L gegebenen

Ziffern zu ändern; da die Ziffern für die Monate und Tage, ebenso wie der

Depositionstag, durch F P vollkommen gesichert sind, so müsste man, wenn

man ann. V in ann. IIII emendiren wollte, den Episkopat des Felix gar erst

am 5. Januar 270 [nach der Monatsziffer in Leon, gar schon am 5. November

270 !] beginnen lassen und zugleich die überlieferte Zahl der Jahre seines

Vorgängers aus ann. Villi in ann. X verändern; und auch dann noch bliebe

es schwer begreiflich , nach welcher Rechnung catal. Liberian. den Tod des

Dionysius und die Ordination des Felix unter die Consuln des Jahres 269

versetzt hat , während es sich leicht versteht , warum er bis zum Jahre 269

*) Dio Notiz im martyrol. Hieronym. zum 2*. December Romae Felicia et Bonifacii

episeopi de ordinatione besagt nicht einmal sicher, dass auch Felix an diesem Tage

ordinirt worden sei. Wahrscheinlich bezieht sich (wie auch Rossi a. a. O.T.II, p. 100 f.

annimmt) das de ordinatione ebenso wie das episcopi nur auf Bonifatius. l)anu wäre

der 28. December vielmehr Todestag, und V kal. Jan. Fehler für III kal. Jan.
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als dem Antrittsjahrc de» Felix ganz richtig vorwärts rechnend , für den die

VI kal. Jan. erfolgten Tod seines Vorgängers schon die Consuln von 269

statt von 268 ansetzte.

F und P fügen bei Felix (Ubereinstimmend mit cat Middl.) die Notiz

bei martyrio eoronatur, ohne der Umstände dieses Märtyrertodes näher zu

gedenken. Auch das martyrol. Hieron. zum 30. December scheint denselben

zu bestätigen, aber die Chronik vom Jahre 354 weiss davon noch nichts,

führt vielmehr den Namen des Felix nicht in der depositio martyrum , son-

dern in der depositio episcoporum auf. Wollte man die Angabe trotzdem

festhalten, so müsste man au eine Verfolgung unter Aurelianus denken , von

der uns aber die beglaubigte Geschichte nur erzählt, dass sie beabsichtigt,

aber nicht ausgeführt worden sei (Eus.Chron. ad ann. 2292 Abr. Aurelianil III.

H. E. VII, 30. Lactant. de mortt persecut. c. 6), wenn auch die Sage noch

von verschiedenen anderen Märtyrern unter Aurelian zu berichten weiss. In

dem Kataloge aus der Zeit Leo's des Grossen (Quelle B) , den F benutzte,

wird , wie auch cat. Middl. bestätigt , Felix schon als Märtyrer aufgeführt

gewesen sein ; um dieselbe Zeit begegnet uns diese Tradition auch in den

Acten des Concils zu Ephesos, bei Kyrill von Alexandrien und Vincentius

von Lerin (Tillemont memoires IV, 364).

Grösseres Vertrauen scheint auf den ersten Blick die andere Angabc

von F zu verdienen , dass er in dem von ihm erbauten Cocmeterium an der

via Aurelia (oder wie P sagt , in der dort von ihm errichteten Basilika) be-

stattet worden sei. Wenigstens wäre es an sich ganz möglich, dass die An-

gabe der depositio Libcriana, er sei in Calisti begraben, auf der auch sonst

vorkommenden Verwechselung des coemeterium Calisti an der via Appia

mit dem coemeterium ad S. Calistum (coemeterium Calepodii) an der via

Aurclia beruhte. Aber das coem. Calepodii liegt am dritten Meilensteine,

die Bauten des Felix dagegen am zweiten. Ganz an derselben Stelle nun

(via Aurelia miliario ab Urbe secundo) soll auch Felix II. noch als Pres-

byter eine Basilika erbaut haben und ebendaselbst bestattet worden sein.

Da die Nachrichten in F erst seit der diocletianischen Verfolgung zuver-

lässiger zu werden beginnen , so wird man die zweite Angabe vorzuziehen,

die erstere aber zu verwerfen haben. Felix I. ist also wirklich , wie L au-

giobt, in der alten Papstgruft im coem. Calisti begraben (vgl. auch Rossi

a. a, 0. II. p. 101 ff.). Aus der Verwechselung zwischen Felix I. und Felix II.

erklärt sich nun aber auch die Nachricht von dem Märtyrertod, welchen

Felix I. erlitten haben soll. Felix II. war der Gegenpapst des Liberius,

welcher wahrscheinlich auf Befehl des Kaisers Constantius an die Stelle des

nach Beröa verbannten Liberius auf den römischen Stuhl erhoben , dennoch

am nieänischen Bekenntnisse festhielt und nach einem Jahr und einigen
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Monaten vom Kaiser aus Rom wieder vertrieben wurde, um dem inzwischen

willfährig gewordenen Liborius wieder Platz zu machen. *)

Dieser Felix II. nun wird im cat Felieianua und im Uber Poutifiealis

wirklich als Märtyrer bezeichnet. Nach der Darstellung von F P, die sich

auch in den von Mombritius herausgegebenen Märtyreracten dieses Felix

*) Die Chronologie ist schwierig. Die Verbannung des Liborius fällt in» Jahr 355,

»eine Rückkehr nach tiein libcllus preeuni der Presbyter Faustinus und Marcellus < BibL

Patr. Maxima Lugd. T. V. p. (152 f.), Flavio Constantio Augusto Villi et Kl. Juliano

Caesare II eons., also wol 357 [die Fasten bei Moiuniscn a. a. 0. 604 lassen gerade das

Jahr 357 aus, aber zu 350 sind als Consuln Constautiua VIII et Julianus, zu 300 Con-

stantius X et Julianus III, zu 35S und 35!) andere Nauien angemerkt]. Aber der cat.

Folicianus lässt den Liberius drei Jahre in der Verbannung zubringen, und überein-

stimmend hiermit haben wir noch ein von Constantius an Felix II. als römischen Bischof

gerichtete» Edier, welches vom December 357 datirt ist (Cod. Theodos. XVI, 2, 14). Die

Vertreibung des Felix fallt also ins .Fahr 35S , nach F P auf den 2. August dieses Jahres

lingressus Liberius in urbeni III! nonas August.). Vgl. auch Kossi a. a. 0. II. p. I0S f.

Liberius war aber schon vorher zurückgekehrt und hatte von der Basilika S. Agnetis

Besitz ergriffen. Wie lange vorher, wissen wir ebensowenig, als sich der Ordinatioustag

Felix' II. genau bestimmen lässt. Die Amtszeit des letzteren wird in cod. Veron. und

den besten Texten von P auf ann. I m. III d. II bestimmt. Hiernach wurde er keinesfalls

schon sofort nach der Abführung des Liberius geweiht, sondern erst im Jahre 357, und

zwar wenn der I. AugUBt der Tag seiner Absetzung ist (s. u.), Ende April. Wir wissen

aber nicht, ob der Zeitraum von ! Jahr 3 Monaten 2 Tagen nicht vielleicht nur bis zur

Rückkehr des Liberius aus dem Exile gerechnet ist. Jedenfalls gingen dem triumphiren-

den Einzüge des Liberius am 2. August 35*» längere Kämpfe beider (legenpäpste voraus.

In diese Zeit wird auch die Cefangensetzung jenes zur Partei des Felix haltenden

Presbyters Eusebius fallen, der nach seiner noch zu erwähnenden vita nach sieben-

monatlicher Haft am 14. August (XVTIII kal.Sept.) gestorben, und von seinen Freunden

(iregoriua und Orosius in der Papstgruft ad S. Sixtuiu im coem. Callisti bestattet worden

Min soll. Rossi (a. a. 0. 110 f.) licht diese Nachricht darum an, weil Eusebius erst

nach der Rückkehr des Liberius gefangen gesetzt worden, also erst am 14. August 350

gestorben sein kOnne, in welcher Zeit Liberius sich gewiss längst im Besitze der Papst-

gruft befanden habe, die Beisetzung eines Presbyters des Gegenpapstes aber an der

geweihten Stätte unzweifelhaft verhindert haben würde. Allein die chronologische Vor-

aussetzung für die Ctiltigkcit dieses Schlusses steht nicht« weniger als sicher ; überdies

ist dio Bestattung des Eusebius im Coemcterium des Callistus auch durch das martyrol.

Rom. parvuin zum 14. Aug. bezeugt (Romae Eusebii preshyteri et confessoria sub Cou-

stantio Ariano sepulti in coemeterio Callisti). Auch die Handschriften nnd Drucke der

kiirzern Kecension des mart. Hieron. haben nach Rossi' s eigner Angabc zum 14. Aug.

die Notiz Romae Eusebii presbyteri, und Rossi muss, um diesen Zeugnissen zu ent-

gehen, die Notiz de* martyr. Rom. parvuin für abhängig von «1er vita Eusebii erklären,

die des martyr. Hieron., welches die Grabstätte im cocni. Calisti nicht ausdrücklich nennt,

auf den Erbaner der Basilika S. Eusebii auf dem Esquilin beziehen, endlich die Inschrift

im coem. Calisti, deren die vita des Eusebius gedenkt (Ensebio homini deo), auf irgend

einen unbekannten Eusebius, dessen Grabstein wirklich im coem. Calisti sich befunden

habe, deuten.
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wiederfindet, wäre derselbe völlig rechtmässig ordinirt worden und hätte

nicht nur die beiden „Presbyter" Ursacius und Valens auf einer Synode von

48 Bischöfen als Arianer verurtheilt, sondern auch den Kaiser selbst als

einen haereticus und rebaptizatus verdammt, wäre aber dafür von Con-

stantius und der arianischen Partei, welche den Liberius zurückgerufen

habe, zuerst entsetzt und vertrieben, späterhin aber mit vielen Klerikern

und Gläubigen heimlich an der Stadtmauer beim forum Trajani enthauptet

und von dem Presbyter Damasus, «lern nachmaligen Papste, des Nachts in

der von ihm erbauten Basilika bestattet worden. Als Todestag wird der

1 1. November (III id. Novemb.), als Begräbnisstag der 16. oder 20. November

genannt (XVI kal. Dec. F; XII kal. Dec. P [so auch codd. 1. 2. 3. 5. 6. 7 bei

Pabst, aber XV kal. Dec. c. 3. 4, XVII kal. Dec. Flor. Gass, bei Holsten.]).*)

Diese Erzählung stammt ohne Zweifel aus zeitgenössischen Quellen , unter

denen eine die vita des Presbyters Eusebius, eines Anhängers des Felix ist

(bei Baluze, miscell. I. 33 sqq. Acta SS. August. T.III, p. 107 sqq.), als deren

Verfasser ein Verwandter des Eusebius , ein Presbyter Orosius sich nennt.

Dieselben sind noch bei Lebzeiten des Felix, aber nach seiner Vortreibung

geschrieben**) und erzählen, Constantius habe den katholischen Bischof

•) In der vita des Liberius: congregantes sc sacerdotCB cum consilio Libcrii ordina-

verunt in locum eius Felicem presbyterum episcopum, vencrabilem vi mm. Et feeit con-

eilium Felix, et invenit duospresbyterosconsentientcsConstantio Augusto Ariano nomine

Ursaeium et Valentem, et damnavit cos in eoncilioXLVIIlepiscoporum. Post paueos dies

zelo dueti Ursacius et Valens rogaverunt Constantium Augustum ut revocaret Libcrium

de exilio Tunc revoeaverunt Libcrium de exilio. Kodein tempore Constantius una

cum Ursacio et Valcnte convoeaverunt aliquos, qni ex facce Ariana erant, et misit et

revoeaverunt Libcrium de eimiterio Sanctae Agnac, ubi sedebat, et ingressus Komam
in ipsa hora Constantius, fecit concüium siraul cum haereticis Ursacio et Valento, et

ciecit Felicem de episcopatu, qui erat eatholicus, et revoeavit Libcrium. Ab eodem die

fuit persecutio in clero, ita ut intra occlesiatn presbyteri et clcrici necarentur. Qui Felix

depositus de Episcopatu habitavit in j)raediolo suo , ubi requievit in paee kal. AugUBti.

Darnach in der vita des Felix : lue declaravit Constantium haereticum (et rebapti-

zatum secundo. Hie martyrio coronatur. Hie feeit Hasilieam in via Aurelia milliario

ab Urbe secundo ubi et requievit . . . Qui etiam capite truncatur cum multis clericis et

üdelibus occulte iuxta muros Urbis ad latus forma [1. fori] Trajani III idus Xoveuibris

et exinde rapucrunt corpus eius nocte Christiani eumDamaso presbyteroetsepelicrunt in

basilica supradicta XVI kal. Dccembr.

*•) FeUccm episcopum quem vos ( Liberius und Kaiser ConstantiuB) non taeuistis

catholicum et dominum Jesuiu Christum invocantem, purum sacerdotem ab omnibus

declaratum in damnationis causam exilio direxfotia, qui tarnen in praediolo suo oratio-

nibus vacat. Die Acchtlieit der Acten ist augefochten worden von Tilltmont,

memoircs VI p. 777, den Bollandisten (Acta SS. 1. c), Bianchini ( Anast. T. III.

p. 13 f. '27 f.) und neuerdings von Kossi (Koma sotteranca IL p. 10S f.). Mag ihre Ab-

fassung durch Orosius zweifelhaft sein, BO bleiben sie jedenfalls eiu zeitgenössischer,

wenn auch immerhin parteiischer und mehrfach entstellter Bericht.
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Felix auf Betrieb des Liberius aus Koni verjagt, ein grosses Blutbad unter

den Klerikern angerichtet, und den Eusebius, als er den Liberius und den

(freilich damals in Rom nicht anwesenden) Kaiser darüber freimüthig zur Rede

gestellt, ins Gefängniss geworfen, woselbst er nach 7 Monaten XVIIII kal.

Septemb. verstorben sei. *) Anders lautet freilich der Bericht der Gegen-

partei. Wie der libellus precum der Presbyter Faustinus und Marcellinus

an Kaiser Constantius (Bibl. Patr. Maxima Lugd. T. V p. G52 ff.) den Her-

gang darstellt, wäre die Wahl Felix II. von den Arianern betrieben worden

und der damalige Diakonus Damasus hätte sich mit mehreren Klerikern da-

zu willig finden lassen , obwol sie vorher durch einen feierlichen Eidschwur

sich verbunden hätten, keinen andern Bischof anzuerkennen als den Liberius.

Das Volk habe aber mit dem Felix nichts zu schaffen haben wollen, sondern

von Constantius die Wiedereinsetzung des Liberius erbeten. Bei dessen

Ruckkehr habe Senat und Volk ihn freudig ompfangen und den Felix ver-

jagt Dieser habe einige Zeit nachher einen neuen Versuch gemacht in Rom
sich festzusetzen , unter dem Vorwande , eine „Station" in der Basilika des

Julius jenseits des Tiber zu halten, sei aber mit seinem Anhange abermals

schimpflich hinausgeworfen worden und nach 8 Jahren am 22. November

365 (Valentiniano et Valente cons.) verstorben. Wesentlich dieselbe Auf-

fassung findet sich auch bei Athanasios (historia Arian. ad monach. c. 75),

Hieronymus (Chronic, ad anu. 2365 Ahr. Constantii XII), Rufinus (hist I. 21)

und bei den griechischen Kircheuhistorikern Sokrates (H. E. II. 37), Sozo-

meno8 (H. E. IV. 11. 15) und Theodoret (H. E. II. 17), von denen jedoch

Rufinus und Sozomcnos ausdrücklich berichten, Felix sei kein Arianer

gewesen, Sokrates dasselbe als die Behauptung „Einiger" angiebt. Von der

Enthauptung des Felix dagegen schweigen diese gegnerischen Berichte

sämmtlich, und der cat. Fclicianus selbst scheint sich gerade in diesem

Punkte zu widersprechen, da er in der vita des Liberius von Felix erzählt,

er habe nach seiner Entsetzung auf seinem Gute (in praediolo suo) gelebt,

•) Die actaFelicis (vgl. Sehelestrate antiqu. eocl. I. 225 ff.) sind offenbar erst aus F
geflossen. Sie haben die gegen Constantius erhobene Anklage, dass er ein rebaptizatus

sei , schon nicht mehr verstanden und lassen ihn '.durch Eusebios von Nikomedien

„wiedergetauft" werden , verwechseln ihn also mit seinem Vater Constantin und setzen

die Erzählung der acta Silvestri voraus, nach welcher Constantin die Taufe vielmehr

durch Silvester von Rom ompfangen haben soll. Femer machen sie den Ursacius und

Valens gar zu römischen Presbytern, geben als Todesstättc des Felix eine civitas

Corona an, was wol nur aus den Angaben von F iuxta muros Urbis ad latus forma

Traiani , wo nicht gar aus dem martyrio coronatus est verderbt ist, und erwähnen schon

eines sowol vom Todestage als vom Begräbnisstago verschiedenen kirchlichen Gedächt-

nisatages des Felix (cuiua natalitia celebrantur IUI kal. Marrias). Den Todestag setzen

sie statt III id. Novembr. vielmehr XVIIII kal. Febr. (14. Januar).

Digitized by Google



— 237

und sei dort „in Frieden entschlafen". Indessen scheint das requievit in

pace nur ein Missverständniss zu seiu ; wahrscheinlich stand in der Quelle

ähnlich wie in der vita Euscbii , dass er dort friedlich gelebt habe , und das

hier beigefügte Datum kal. Augusti (oder I1II kal. Aug. nach P), welches

mit den eigenen Angaben von F sowol Uber den Todestag als Uber den Be-

grabnisstag des Felix unvereinbar ist, bezog sich wol ursprünglich vielmehr

auf den Tag seiner Austreibung aus Rom, womit auch die weitere Nachricht

stimmt, dass Liborius im non. Augusti, d. h. am Tage darauf, in Rom ein-

gezogen sei.*) Dass die Hinrichtung durch eine aufgefundene Inschrift be-

stätigt wird,**) kann nicht viel beweisen, da das Alter derselben nicht fest-

steht. Indessen scheint doch kein genügender Gruud zum Zweifel an dieser

Nachricht vorhanden zu sein, wenn auch die Bezeichnung „Märtyrer" darum

noch nicht gerechtfertigt ist, sondern nur die Parteianschauung verräth.

Lebte Felix nach seiner Vertreibung noch längere Zeit ruhig in praediolo

suo (nach dem Berichte des Faustinus und Marcellinus noch volle 8 Jahre),

so begreift es sich, warum seine weit später erfolgte Enthauptung in keinem

der übrigen Berichte erwähnt wird. Auch was uns die vita des Eusebius

auf der einen, der libellus precum auf der andern Seite sonst noch erzählen,

lässt auf gewaltsame Thaten und blutige Kämpfe schliessen , deren Schau-

platz Rom damals gewesen ist, das Vorspiel zu den nachmaligen Kämpfen

des Damasus und Ursicinus. Nach seiner Rückkehr hatte Liberius zuerst

die basilica Sanctae Agnetis in Besitz und hielt von da aus seinen Einzug

bei St Peter , während Felix mit seinem Anhange an der via Aurelia jen-

seits des Tiber sich hielt, nach dem libellus precum an der Basilika des

Julius , beim dritten Meilensteine von Rom , nach F P und den acta Felicis

bei der von ihm selbst erbauten Basilika am zweiten Meilensteine.***) Denn

wahrscheinlich ist das praediolum des Felix, woselbst er nach der vita

Eusebii priesterlichen Functionen oblag, nirgends anders als bei seiner

Basilika zu suchen , wie dies der hier wol vollständigere Text von P auch

ausdrücklich berichtet, freilich nicht ganz im Einklang mit seiner eigenen

früheren Angabe, welche auch in den Acten des Felix wiederkehrt, dass

jenes praediolum an der via Portuensis gelegen habe.f) Beide Bischöfe

*) Der Text des cat. Felic. lautet : qui Felix depositus de Episcopatu habiUvit

In praediolo suo ubi requievit in pace kal. Augusti. Heoschen liest dafür : qui Felix

depositus de episcopatu habitavit in praediolo suo a die III kal. Augusti.

**) Corpus S. Felicis papae et martyris qui damnavit Constantium. Vgl. Pagi
critica in Baron, annalos ad ann. 357 n. 16 sqq.

•••) Da Bich die Angabe milliario II constant wiederholt, so kann dieselbe kein

Schreibfehler sein, sondern ist der Nachricht des libellus precum vorzuziehen.

t) In der vita des Felix berichtet P: hic fecit basilicam via Aurelia cum presbyteri

honorem fungeretur et in candem basilicam emit agrum circa locum quod [sie] optulit
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hatten einen starken Anhang im Klerus und im Volke, und die blutigen Ver-

folgungen der „Kleriker und Gläubigen" , deren die vita des Eusebius und

der catal. Felic. gedenken, hängen offenbar mit den Kämpfen der beiden

Gegenpäpstc um den Stuhl 8t Petri zusammen. Auf der »Seite des Felix

finden wir, wie beide Parteien tibereinstimmend berichten, den nachmaligen

Papst Damasus, dessen schliesslicher Sieg über seinen Gegner Ursicinus

auch dem Felix II. einen rechtmässigen Platz in der Reihe der römischen

Bischöfe und wie es scheint auch das ehrenvolle Gedächtniss seines Namens

als eines heiligen Märtyrers gesichert hat.*) Dass Felix freilich sich nicht

so still, wie seine Anhänger uns glauben macheu wollen, in sein Schicksal

ergeben habe, geht woj aus der Erzählung der Gegenpartei von einem er-

neuten Einfalle desselben in Rom und der von ihn» versuchten Aninassung

bischöflicher Functionen hervor und möglicherweise erfolgte seine spätere

Hinrichtung „cum multis clericis et tidelibus" bei einer ähnlichen Gelegen-

heit. Gesetzt aber auch, dass diese Nachricht ungeschichtlich wäre, so

haben wir es hier jedenfalls nicht mit einer viel späteren Sage, sondern mit

einer dann sicher schon im Streite des Damasus und Ursicinus in Umlauf

gesetzten Parteirelation zu thun.

Dagegen begegnen uns die ersten Nachrichten über den Märtyrertod

Felix' I. reichlich 50 Jahre später. Man darf in ihnen vielleicht mehr als eine

harmlose Verwechselung der Personen sehen. Wie die Erbauung einer Ba-

silika trans Tiborim via Aurelia milliario II. und seine Bestattung an der-

selben Stätte von Felix II. absichtlich auf Felix I. übertragen zu sein scheint,

so trug dieselbo Tendenz der Gegenpartei, das kirchliche Andenken Felix' II.

möglichst zu verwischen, auch denjjMärtyrertod" von ihm auf seinen gleich-

namigen Vorgänger über, trotzdem, dass die ältere Ueberlieferung gegen

eeelesiae quam fecit. (F hat nur: hic fecit basilicam in Via Aurelia, milliario abUrbell.,

tibi et requievit.) Dagegen setzt P in der vita des Liberius zu den auf Felix bezüg-

lichen Worten habitavit in praediolo suo hinzu : via Portucnsi. Spätere haben beide

Ortsangaben so auszugleichen versucht , dass sie annahmen, die alte aurclische Strasse

habe die via Portuensis gekreuzt (Papebroch conaL crit. p. Hb; dagegen erklärt sich

Rossi a. a. 0. T. I p. 182 f. II. 102).

*) Während Athanasios, Hieronymus, Kufinus ihn als unrechtmässigen Eindringling

betrachten, Augustinus, Optatus und noch weit später Eutychius ganz aus ihren Papst-

listcn aussehliessen, erkennt ihn die officielle römische Zählung noch im 6. Jahrhundert

unbestritten als römischen Bischof an. So ausser F und P auch der Katalog aus der

Zeit des Hormisda und darnach Sicip. Middl. Mab. 1. 2 Montf. Bodl. und die verwandten

griechischen Listen im Chronographeion syntomon, bei Theophanes und Nikephoros,

desgl. die Lißte bei Elias von Nisibis. Doch erhält er in P keine Ziffer mehr (F zählt

ihn als den 3S., catal. I/eoninus als den 36. Bischof). Seinen Märtyrertod setzt das

martyrol. Romammi (nach der oben erklärten Verwechselung ) auf den 29. Juli (IUI kal.

Aug.), an welchem Tage die römische Kirche auch nachmals sein Andenken feiorte.

Digitized by Google



- 239 -

beide Angaben unzweifelhafte Gegenzeugnisse bietet. Spuren dieser Ver-

mischung: enthalten noch die verworrenen Nachrichten des martyrologium

Hieronymianum, welches am 30. Deccmber, dem Todestage Felix' I., eines

Märtyrers Felix gedenkt, zum 22. Deccmber aber der Beisetzung eines Bi-

schofs Felix an der via Portuensis. Der 22. Deccmber wird freilich sonst

nirgends als Todestag Felix' II. genannt und wird, wie oben schon bemerkt

wurde, nur durch handschriftliche Verderbniss aus dem für die Depositum

Felix' I- überlieferten Datum (XI kal. Jan. aus III kal. Jan.) entstanden sein;

doch weichen gerade Aber den Tod Felix' II. die Nachrichten von einander

ab. Der spatere (iedächtnisstag freilich, IUI kal. August, ist ebensowenig

sein Todestag , als der Tag einer satteren Translation , wie das martyrol.

Komanum will, sonders das Datum seiner Entsetzung vom Episkopat durch

die Partei des zurückgekehrten Liberius, und auch hier ist wol mit F statt

IUI kal. Aug. vielmehr kal. Aug. zu lesen. Dagegen setzt der libellus

precum seinen Tod auf den 22. November (X kal. Decemb.), FP auf den

1 1. November (III id. Novemb.), um von der Angabe der acta Felicia XVII1I

kal. Febr. (14. Jan.), die wahrscheinlich Verwechselung mit dem Todestage

des Presbyters Eusebius XVIIII kal. Sept. ist, völlig zu schweigen. Ver-

mutlich ist das von FP gebotene Datum für den Tod des Felix II. festzu-

halten, wogegen die Angabe des libellus precum einfach handschriftliche

Verderbniss aus dem in P für die Depositum überlieferten Datum sein wird

(X kal. Decemb. aus XII kal. Decemb.).*)

Von Felix I. ist durch zuverlässige Kunde nur noch seine Thcilnahme

an dem Streite wider Paul von Samosata bekannt. Er schrieb in dieser

Angelegenheit einen Brief an den Bischof Maximus und den Klerus von

Antiochien , von welchen uns Cyrillus von Alexandrien und die Acten des

Concils von Ephesos einige Fragmente aufbewahrt haben (auch bei Mansi conc.

coli. I. 1114). Derselbe Felix war auch der römische Bischof, dessen Ver-

bindung mit dem an der Stelle des Paulus erwählten Domnus von Antiochia

dem Kaiser Aurelian die Veranlassung gab , in dem Streite der beiden an-

tiochenisehen Gegenbischöfe für Domnus zu entscheiden und den Paulus

gewaltsam aus seinem bisher behaupteten Sitze zu vertreiben (Eus. H. E.

VII, 30).

Dem Nachfolger des Felix I., E u t y c h i a n u s, giebt cat. I S Jahre 1 1 Mo-

nate und 3 Tage. Cat. II hat zwei Monate, cat. III 10 Monate, cat IV und V

•) Auch beiuiTodestago de» Liberiiis weicht der libellus precum vonF ab. Ersterer

picht den 24. Sept 306 ( VIII kal Ott. Gratiano et Daglaifo coss.), letzterer ebenso wie

der cod. Flor. Holstenii den 2S. August (V kal. Sept) an. Aber codd. 1—7 bei Pabst

lesen wie der text. vulpr. von V VIII kalendas Maias. Das martyrologium S. Cyriaci hat

Villi kal. Oct. Romae depositio S. Liberii episcopi.
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8 Monate, cat. VI ann. I m. I d. II, F und die besten Texte von P ann. I

m. I d. I. Eutychius und Elias haben 8 Jahre, wie cat I, cat Montf. 9 J. 9 M.

Bei dem Zwiespalte der Ueberliefcruug ist für die Angaben von L zu ent-

scheiden ; die Angabe von cat. IV und V beruht auf Verwechselung der Mo-

nate mit den Jahren , während cat III nur die Ziffer für die Monate wieder-

zugeben scheint, cat II aber wol einen noch weiter verderbten Text bietet

Als Todestag bietet L IIII id. Dec, wofür D (die depositio episcoporum),

das hieronymianische und das kleine römische Martyrologium VI id. De-

cemb., der Text A bei F und P id. Decemb. lesen. Ganz abweichend hiervon

giebt Quelle B (cat Leon.) VIII oder VII kal. Aug. [VIII kal. Aug. bei Fb P
Verpn.; VII kal. Aug. beiF r

] als Begräbnisstag an. Kossi (a. a. 0. II. p. 71)

gleicht diese Angabc mit der von D durch die Annahme aus
,
Eutychianus

sei erst 8 Monate nach seinem Tode im coem. Calisti definitiv beigesetzt

worden. Aber dann würde die depositio Liberiana sicher nicht das Datum

der provisorischen , sondern der definitiven Bostattung bieten. Hält man

also VI id. Decemb. als das beglaubigteste Datum fest, so ist die Amtszeit

des Eutychianus vom 5. Januar 275 bis zum 8. December 283, (nach L vom

7. Januar 275 bis zum 10. December 283) zu rechnen. Die Sedisvacanz

nach dem Tode des Felix betrug also 13 (oder 15) Tage. Als Consuln für

das Antrittsjahr giebt L richtig die des Jahres 275 (Aurelianus III et Mar-

cellinus), für das Todesjahr die von 283 (Caro II et Carino, wo Caro I et

Carino zu lesen sein wird) an. Dagegen passt das fuit temporibus Aureliani

nur auf den Anfang Eutychians, da Aurelian bereits im Anfang 275 ge-

storben ist. Als Begräbnisstätte nennt die depos. Liber. das coemetcrium

Callisti, was die neueren Ausgrabungen, bei denen auch das Grab des

Eutychianus wieder aufgefunden wurde, vollkommen bestätigt haben. In

catMiddl. bekommt Eutychianus dasPrädicat martyrizatus; aberFP wissen

von seinein Märtyrertode ebensowenig etwas wie L , und erzählen nur von

seiner auf die ehrenvolle Bestattung der Märtyrer angewendeten Sorgfalt

Im Reichenauer Codex des martyrol. Hieron. heisst er Confessor.

Auch bei dem nächsten Bischöfe, G aj u s , werden wir zunächst uns an

die Nachrichten von L zu halten haben. Daselbst erhält er ann. XII m. IUI

d. VII [1. d. VI] , und soll ex die XVI kal. Jan.*) usque in X kal. Mai., also

vom 17. December 283 — 22. April 296, von dem Consulate des Carus und

Carinus bis Diocletiano VI et Constantio II Bischof gewesen sein. Das fuit

temporibus Cari et Carini bezeichnet wieder wie bei Eutychianus nur die

zur Zeit seiner Ordination regierenden Kaiser. Cat II. III. IV und V geben

*) ex die XVI kal. Jan. L (cod. V] F h Flor. I. 2; VII kal. Jan. L cod. Z; XV
kal. Jan. F' ; XI1II kal. Jan. P.
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freilich dem Gajus einstimmig 15 Jahre, was mit der Verkürzung der Amts-

zeit seines Vorgangers und den überhaupt hei den späteren Bischöfen in

jene Listen eingedrungenen Verderbnissen zusammenhängt. Cat. VI FP
gehen ihm ann. XI m. IUI d. XII, cod. 3. 4 hei Pabst c. Veron. ann. XI m.

IUI d. VIHI, Angaben, die auf dieselbe Ueberlicferung wie hei L, aber auf

eine minder corrccte Textgestalt hinweisen. Nur cod. U hat richtig ann.

XII, welche Ziffer auch hei Eutychius und Elias erhalten ist. Die Ansätze

von L sind hier lediglich festzuhalten. Den Todestag X kl. Mai. giebt auch

die depositio episcoporum und F P (aus beiden Quellen) übereinstimmend mit

L an; ebenso das martyrol.llieronym. und das kleine römische; wennersteres

nach einer andern Ueberlieferung denselben noch einmal unter dem 20. Febr.

anführt, so ist X kal. Mart. einfach Schreibfehler für X kal. Mai. Als Ordi-

nationstag nennt F" hrI XV kal. Jan., P XIIII kal. Jan., was einfach ein Schreib-

fehler ist für XVI kal. Jan., wie auch Fb und beide florentiner Handschriften

des Holstenius lesen. Die Sedisvaeanz nach dem Tode Eutychians beträgt also

S Tage. Begraben wurde Gajus, wie schon die depositio Liberiana angiebt,

ebenso wie seine Vorgänger im coemeterium Callisti, der Grabstein ist nicht

wieder aufgefunden worden (Rossi a. a. 0. T. II. p. 104 f.). Von seinem

angeblichen Märtyrertode, dessen zuerst der Katalog von Middlehill durch

den Zusatz martyrizatus gedenkt, wissen die älteren Martyrologien vor dem

martyrol. Bcdac noch nichts, die liberianische Chronik schliesst denselben

vielmehr au«, indem sie ihn nicht in der depositio martyrum aufführt. Auch

F macht ihn noch nicht zum Märtyrer, sondern nur zum Confcssor. Aber

auch die Erzählung dieses Katalogs, Gajus habe sich der diocletianischen

Verfolgung durch die Flucht entzogen, indem er sich in den Krypten ver-

borgen habe, und sei als Confcssor gestorben,*) ist geschichtlich unhaltbar,

da die diocletianische Verfolgung erst sieben Jahre nach seinem Tode aus-

brach. Die jüngere Keccnsion des über Pontificalis bildet diese Nachricht

durch ein martyrio coronatur weiter und weiss auf Grund der fabelhaften

acta Susannae (Acta SS. zum 22. April) zu erzählen, dass Gajus mit seinem

Bruder Gavinianus um der Susanna, der Tochter des Presbyters Gavinus

willen hingerichtet worden sei.**) Nach den Acten sind Gavinus und Gavi-

nianus eine Person, Susanna also die Nichte des Gajus, welche von Diodetian

für seinen Sohn zur Gattin begehrt wird, aber die Ehe verschmäht. Udin-

gens liest auch cod. Veron. hier einfach mit F confessor quievit, ohne der

Märtyrcrgeschichtc zu erwähnen.

•) hic fugit pereeputionem Dioclctiani in cryptiB habitans, confeasor quievit.

*•) qnl i>oKt annura XI cum (Javinio Fratrc suo proprer filia (iavini prc»byterl

nomine Susanna martyrio coronatur.
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Der letzte Bischof vor der dioelctianischen Verfolgung Mar cell in u s

(bei Hieronymus, Nikephoros und im Chronogr. syntomon Marcellianus)

ist häufig mit seinem Nachfolger Marcellus verwechselt worden. Cat. Liber.

giebt ihm eine Amtszeit von S Jahren 3 Monaten 25 Tagen , vom 30. Juni

des Jahres 290 (a die prid. kal. Julias*) a consulatu Diocletiani VI et

Constantii II) bis zum Jahre 304 (Diocletiano Villi et Maximiano VIII), in

welcher Zeit die Verfolgung .stattgefunden habe und eine Sedisvacanz von

7 Jahren 0 Monaten und 25 Tagen eingetreten sei. Die Ziffern für die

Sedisvacanz sind nun jedenfalls , was die Zahl der Jahre betrifft
,
falsch,

wenn auch der Chronist, wie wir früher sahen, dieselben schon vorgefunden

haben muss. Auch der in der depositio episcoporum angemerkte Todes-

tag XVIII kal. Febr. beruht auf einer Verwechselung des Marccllinus mit

Marcellus, die wol nur auf Rechnung der Abschreiber kommt Marcellinus

ist also in der depositio Liberiaua ganz ausgelassen. Wenn die Zifl'ern

bei L richtig sind , so fiele das Ende seines Episkopats auf den 25. October

304, also VII kal. Novcmb., nicht wie F und die jüngeren Quellen angeben,

auf den 25. April (VII kal. Mai.)**): im martyr. Hieronym. ist am 2. Juni

die depositio Marcelli oder Marccllini episcopi angesetzt: unterm 7. October

Komae via Appia depositio Sancti Marcelli et Marci episcopi.

Die Ziffern für Marcellinus sind sehr in Unordnung gerathen. Derselbe

fehlt nämlich in cat. VI (Sicip. Middl. Mab. 1. 2 Montf. Bodl.) ganz, Thco-

phanes führt ihn unter dem Namen Marcellus an;***) F P Veron. haben den

Marcellinus aus L ergänzt F r
giebt ihm eine Amtszeit von 8 Jahren 4 Mo-

naten und 15 Tagen; cod. Flor. 1. 2 haben ann. VIII m. III d. XVI, cod.

Veron. ann. VIII m. II d. XVI, cod. 3. 4 bei Pabst ann. VIII in. II d. XXV.
Die 8 Jahre stehen auch durch die Rechnung des Euscbios in der Chronik

fest (eine Ziffer giebt er ebensowenig hier wie in der Kircheugeschichte au).

F'™ und die besten Zeugen von P (cod. 1. 2. 5. 0. 7 U Lucc.) lesen freilich ann.

Villi m. IUI d. XVI, und dieselbe Ziffer haben Mab. 2 Bodl. für Marcellus.

Auch Hieronymus giebt ihm 9 Jahre und ebensoviele hat Montf. bei Mar-

cellus. Diese letzteren Angaben beruhen aber auf einem, allerdings alt-

überlieferten, Fehler. Ist daher Marcellinus wirklich am 30. Juni 290 Bischof

•) F P ex die kal. Julias.

••) So wenigstens haben F bc übereinstimmend mit Veron. ; aber F' l* uud darnach

da« kleine römische Martyrologinm und die Späteren VI kal. Mai. (2«. Apr.).

*•*) Umgekehrt kennt Nikeph. wie Hieron. nur den „Marcellianus", und das Chron.

Bynt. führt letztern an falscher Stelle (hinter Marcus) ein, und zwar ebenfalls mit 2.Fahren

wie Marcellus. Auch Nikeph. giebt seinem Marcellianus 2 Jahre, was die in cat. V allein

Uberlieferte Ziffer gewesen sein wird. Eutych. nennt den Marcellus, Elias den Marcel-

linus; die Ziffer ist beideinale 2 Jahre.
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geworden, so bleibt nur übrig1

, seinen Tod ins Jahr 30 4 zu setzen, obwol

die Verfolgung bereits zu Ostern 303 ihren Anfang nahm. Auch die 3 Mo-

nate in L werden nicht anzutasten sein, und höchstens Hesse sieh über die

gleich nachher bei der Sedisvacanz in L wiederkehrenden 25 Tage schwanken.

Ob man aber seinen Tod auf den 25. oder nach der Ziffer der Tage bei F P

auf den 15. oder 16. October ansetzt, trägt nicht viel aus, und überdies er-

klärt sich der in F P Uberlieferte Todestag XU (oder VI) kal. Mai. leichter

als Verderbniss aus VII kal. Nov. , als aus dem nach der andern Angabo

anzunehmenden Datum XVII kal. Nov.*)

Nach Eusebios (H. E. VII, 32) soll Marcellinus von der dioclctianischen

Verfolgung „ergriffen" worden sein (MaQxeXXivog ...öv x«i avrdv xcnsllqyev

o dtu>yp6g). Die Worte bedeuten wol nicht blos, dass die Verfolgung in die

Zeit Marcellins fiel, sagen aber auch nicht direet seinen Märtyrertod aus,

sondern nur, dass die Verfolgung auch ihn ereilte. Genaueres weiss die

Erzählung bei F zu berichten. Nach dieser soll Marcellinus zuerst geopfert,

dann seinen Abfall bereut, und hierauf mit drei Leidensgefährten, Claudius,

Quirinus und Antoninus durch Diocletian den Märtyrertod erlitten haben.

Begreiflicherweise haben die römisch-katholischen Gelehrten an der Nach-

richt, dass ein Papst sich zum Opfern habe verleiten lassen, den grösstcnAn-

stoss genommen uud sieh bemüht, dieselbe als böswillige Verleumdung

hinzustellen. Wirklich enthält nun die Erzählung manche ungeschichtliche

Bestandteile. So ist es sicher eine starke Uebertrcibung , dass binnen 31)

Tagen 15,000 Menschen beiderlei Geschlechts in den verschiedenen Pro-

vinzen des Reiches gemartert worden seien, wogegen schon der Umstand

spricht, dass die Verfolgung nachweislich an verschiedenen Orten zu sehr

verschiedener Zeit ihren Anfang nahm. Auch dass Diocletian selbst den Mar-

zellinus und seine drei Genossen habe hinrichten, und „die heiligen Leiber"

25 Tage auf der Strasse liegen lassen, gehört zu den Ausschmückungen, die

den späteren Verfasser verrathen. Allerdings war Diocletian, wennMarccllinus

im October 304 gestorben ist , damals noch Kaiser ; denn seine Abdankung

fällt erst auf den l. Mai 305. Persönlich kann er aber den Befehl zur Hin-

richtung des römischen Bischofs schon darum nicht gegeben haben, weil die

Verwaltung des Abendlandes gar nicht von ihm, sondern von seinem Mit-

augustus Maximianus Herculius geführt wurde, ein Umstand, der einem

römischen Zeitgenossen doch unmöglich unbekannt gewesen sein konnte.

Abgesehen hiervon wäre eine Hinrichtung des Marcelliuus um die ange-

gebene Zeit an sich ohne Bedenken. Wie die neuesten Untersuchungen

*) Tillcmunt (nic-moires V. 012) setzt den Tod de» Marcellinus auf den 24. October,

und verwirft die spätere üeberlieferung, welche den 25. (2«>.j April augiebt.

16*
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Über die diocletianische Christcnverfolgung festgestellt haben
,
*) folgte auf

das erste Edict vom 23. Februar 303 , welches die Zerstörung der Kirchen,

sowie die Verbrennung der heiligen Schriften verfügte und die Christen aller

bürgerlichen Ehrenrechte beraubte , kurze Zeit nachher ein zweites mit der

Anordnung , die Kirchenvorsteher gefangen zu setzen und zum Opfern zu

zwingen
;
gleichzeitig fanden zahlreiche Hinrichtungen unter den christlichen

Hnfleuten Diocletians in Nikomedien statt. Dieses zweite Edict trug aber

zunächst den Charakter einer politischen Sicherheitsmassregel und wurde

bei der Feier der Vicennalien Diocletians (Eusebius mart. Pal. c. 2) am
20. November oder 21.December 303 ausser Kraft gesetzt. Ob die Bischöfe,

welche sich zu opfern weigerten, von der Amnestie ausgeschlossen blieben,*)

ist für unsre gegenwärtige Frage gleichgiltig : denn wenn anders Marcelli-

nus, wie der cat. Feliciauus berichtet, sich dieser Forderung unterwarf, so

wird er auf jeden Fall nach dem Vicennaldecrete sofort seine Freiheit wie-

der erlangt haben. Im zweiten Jahre der Verfolgung, also nach dem 23. Fe-

bruar 304, erschien nun aber ein viertes Edict, welches nicht mehr wie das

zweite sich auf die Kirchenvorsteher beschränkte , sondern ein allgemeines

Opfergebot für alle Christen ohne Unterschied enthielt. Erst seit diesem

•) Hunziker, Zur Regierung und Christenverfolgnng des Kaisers Diocletianus

und seiner Nachfolger (besonderer Abdruck aus den Untersuchungen zur römischen

Kaisergcschiehte II. Band ) Leipzig 18G8. Diese vortreffliche Untersuchung ist Uberhaupt

fiir die folgende Darstellung zu vergleichen.

•*) Es fragt sich, ob das von Eusebius H. E. VIII, 6 erwähnte Edict roty xaraxXii-

aiot'i &va«yttti[Uviuv jitufi{ny In t'/Ut :h miV>
,
n mi n «i yovi <fi flVQkuc xnragatvtty ß<taäyoti

auf das Vicennaldecret, wie Hunziker, 8. ISS annimmt, oder auf das vierte Edict zu

beziehen seien. Im letzteren Falle'mtlBsten freilich trotz der Amnestie viele Gefangene

in den Kerkern zurückgeblieben sein ; nimmt man dagegen das erstere an , so würden

die Worte doch für ein Amnesticdecret bei Gelegenheit eines grossen Freudenfestes

wie die Vicennalien der beiden Augusti mehr als sonderbar lauten. Das Bedenken

Hunziker s, dass Diocletian dann bei den Vicennalien alles Vorgehen gegen die

Christen aufgehoben habe, um im zweiten Jahre wieder von vorne anzufangen, kann ich

nicht theilen. Gerade wenn das zweite Edict nur „eine politische Schutz- und Vorsichts-

masaregel" war, tritt das Zurückgehen auf dio milderen Bestimmungen des ersten Edicts

in sein volles Eicht: man verzichtete vorläufig wieder darauf, die christlichen Bischnfe

zum Opfern zu nöthigen und hielt nur streng auf die Beobachtung der ursprünglichen

Forderung, nichts was als staatliche Duldung ihrer Religion erscheinen musstc, zu ge-

statten, und insbesondere gegen die Verweigerung der heidnischen Religionsbräuchc

nnnachsichtlich einzuschreiten , wo diese Bräuche mit der Ausübung politischer Rechte

und Pflichten verbunden, die Renitenz der Christen also zugleich als Ungehorsam gegen

die staatlichen Anordnungen zu cpialificiren war. Wo dergleichen Conflicte nicht ein-

traten, konnte man vorläufig, nachdem die nächsten Ursachen zu den härteren Be-

stimmungen des zweiten Edicts weggefallen waren, die Gefangenen immerhin, auch ohne

dass sie geopfert hätten, wieder laufen lassen.
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Edictc begann die blutige Zeit der Christenverfolgung in beiden Thcilen des

Reichs ; die aus der früheren Periode der Verfolgung erwähnten Hinrich-

tungen wurden , soviel wir sehen , nicht um des christlichen Bekenntnisses

als solchen willen, sondern wegen politischer Vergehen verhängt Nun

wissen wir aber aus dem Martyrium des h. Sabinus von Spoleto (bei Surius

zum 31. Deccmber), dass das betreffende Edict durcli Maximiauus im Abend-

lande am 30. April publicirt wurde. *) Die Ausführung desselben in Rom
können wir noch mit Hilfe des liberianischen Märtyrerkalenders controliron.

Kaum drei Wochen nachErlass des Kdicts, am 19. Mai 304 (XIIII kal. Jun.,

Diocletiano Villi et Maximiano VHI cons.) fielen Parthenius und Caloccrus

der Verfolgung zum Opfer, **) und die mchrinonatlichc Dauer derselben be-

zeugt das am 22. September (X kl. Octob.) desselben Jahres erfolgte Mar-

tyrium der Basilla. Kurze Zeit nachher aber ging die Verfolgung im Abend-

lande — wahrscheinlich mit der Abdankung Maximians — thatsächlich zu

Ende: nach Eusebios (mart. Palaest. c. 13) hätte sie hier sogar kaum zwei

ganze Jahre gedauert

In diese Zeitumsfclnde würde es sich trefflich einfügen, wenn Marccllinus

wirklich am 25. October 304 den Märtyrertod erlitten hätte. Aber das be-

redte Schweigen der depositio martyrum und des martyrologium Hicrony-

mianum über ihn ist ein Zcugniss dagegen; überdies lässt schon die offenbare

Ausschmückung der Umstände seines angeblichen Martyriums dieses selbst

in einem zweifelhaften Lichte erscheinen. Ja noch mehr. Wenn, wie wir

sahen , in der depositio episcoporum statt Marcellini vielmehr Marcclli ge-

lesen werdeu muss, so fehlt sein Name auch hier, was doch schwerlich ohne

Absicht ist Eine absichtliche Weglassung seines Namens ist aber nur unter

der Voraussetzung erklärlich , dass er wirklich geopfert und seine Verleug-

•) Der Sellins* desselben lautet in den angeführten Acten : ideo moncuius, ut ubi-

eunquo Christiani inventi fuerint superstitionem colentes aut sacrifieare cogantur diis

aut certe poenis intereant; facultatibusque nudati eodew fisco cum tributis publicia

socientur. Datum pridic kal. Maias.

••) Dieses Datum ist mit der dopositio Liberiana gegen dio acta Parthonii et Caloccri

(Acta SS. Mai. T. IV. p. 302 ff.), welche die beiden Märtyrer unter Dccius (XIIII kal.

Junias Decio Augusto et Grato consulibus, also im Jahre 250) sterben und in der Nähe

des (erst 25S gestorbenen!) papa Xystus bestattet werden lassen, lediglich festzuhalten.

Aus den falschen Acten ist auch die Notiz im martyr. Hieron. (bei Fiorentini p. 53S)

geschöpft : Romae natalis Caloceri Paterni cunueorum et uxorum Dccii imperatoris. Das

Consulat des Decius und Gratus, auf welches Rossi zu Gunsten dieser Angabc Gewicht

legt (T. II. p. 212 f.), war leicht genug zu haben: cb ist dasselbe, in welches die be-

rühmte decischo Verfolgung fiel und in welches die Chronik desOrosius (bei Mo m rasen

a. a. 0. p. 662, vgl. die kritischen Noten) den Märtyrertod des Xystus und des Laurentius

verlegt
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liunjr durch keinen nachträglichen Martertod wieder gut gemacht hat. Die

Geschichte «einer Verleugnung aber ist «icher nicht erfunden; dieselbe wird

vielmehr aucli durch ein anderweite« Zeugnis« bestätigt. Wenn die Dona-

tisten in Afrika sich darauf noch lange nachher als auf ein offenkundiges

Factum berufen konnten (bei Augustin. c. Petilian. e, 16), so haben wir

sicher kein Recht, an der Wahrheit der Sache zu zweifeln. Schwerlich

hätte auch diese Geschichte in das Buch der Päpste Eingang gefunden, wenn

es möglich gewesen wäre, sie zu unterdrücken. Der katholische Legenden-

schreiber, dessen Bericht in dieser Urkunde benutzt ist, hat sich daher be-

gnügt, den Übeln Kindruck, den der Fall eines römischen Bischofs veranla«scn

musste, durch die Erzählung von dessen nachheriger Bluttaufe wieder zu

verwischen. Wir haben sonach die Angabe, das« Marcellinus ein thurifiea-

tus gewesen, als historische Thatsache festzuhalten, müssen dagegen «einen

nachträglichen Märtyrertod als apologetische Erfindung in Zweifel ziehen.

Die Zeit seines Fall« lässt sich nicht genauer bestimmen ; er kann ebenso

gut in Folge des zweiten oder des vierten Edictes geopfert haben. Wenn aber

zwischen dem Fall und dem Tode nur ein kurzer Zwischenraum mitten

innelag, so erklärt es sich an» leichtesten, wie die Erzählung von seiner so-

fortigen Reue entstehen konnte. Sein Tod fällt ohnehin noch in die Zeit

der Verfolgung; wie nahe lag es also, denselben mit der Verfolgung selbst

in ursächliche Verbindung zu bringen. Aus den einfachen Daten : „Mar-

ccllinus, ein thurificatus , bald nach seinem Falle, noch während der dio-

cletianischcn Verfolgung verstorben", ergab sich fast mit Notwendigkeit

die Geschichte von Reinem Märtyrertode.

Beachtung verdient übrigens noch der im catal. Fclicianus berichtete

Umstand, dassMarccllinus nicht wie sein Vorgänger im coemeterium Cullisti,

sondern im coemeterium I'riscillac an der via Salaria bestattet worden sei.

Dies lässt vielleicht darauf schliesscn, dass man diesem Bisehof ebenso, wie

man ihn im Papstkalendcr ausliess, auch auf dem ehrwürdigen Friedhof

so vieler heiliger Märtyrer keine Stelle gönnen mochte.*) Wie unzuverlässig

*) Nach einer Andeutung des eat. Felicianus hätte Marccllinus selbst sich um seine»

Falles willen der Klire für unwürdig geachtet , inmitten jener Heiligen zu ruhen. Mar-

cellus, heisste», habe seinen Ixnehnam begraben via Salaria in eimeterio Priscillac in

cubiculo«pii[sic]patctusqueinhodiernumdieiii, quod ipse praeeeperat poc intens

dum traheretur ad oeeisionem. I>ie Texte der jüngeren Roeension vom «I. os~

variiren gerade hier sehr stark, doeh lassen alle besseren Handschriften den Zusatz

poeuitens weg, offenbar weil man das F>egriibniss Marcellins in eimeterio Priscillae von

jedem Zusammenhange mit seinem Falle und seiner Reue ablösen wollte. Nach einer

andern, jetzt nur in derselben Kecension V erhaltenen Stelle in der vita des Marcellus

hätte erst der letztere da» coem. Priscillae herrichten lassen: hie [rogavit quandani

matronam nomine Priscillam et] fecit eimeteria Via Salaria. Die eingeklammerten Worte
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auch sonst der Bericht Uber die näheren Umstände seiner Beisetzung ist,

so ist doch das Factum seihst nicht zu bezweifeln, dass Marcellinus wirklich

der erste Papst war, den mau nicht mehr in der Papstgruft im coemeterium

des Kallistus begrub. Denn über die Papstgräber zeigt sich der catalogus

Fclicianus seit den Zeiten Zephyrins ineist gut unterrichtet; ausserdem be-

weist der Zusatz in eubiculo quod patet usque in hodiernum diem wenig-

stens dies, dass man zur Zeit des Verfassers das Grab des Marcellinus

sind spätere Zuthat der jüngeren Handschriften; doch ist jedenfalls das cim. Priscillae

gemeiut, und die Frage wäre also nur, ob dieser Friedhof schon von Marcellinus oder

erst von Marcellus angelegt ist. Nach einer von Rossi (Inscr. christ. I. proleg. p. ('XV)

niitgetheilten Inschrift eines Diakonus Severus, welcher iussu papac sui Marcellini dort

ein cubiculum duplex anlegte, ist filr die eretcre Annahme zu entscheiden. Eine andere

Erklärung der Bestattung Marcellins in chn. Priscillae hat neuerdings Kossi aufgestellt

(Roma sotteranea II. p. 105). Hiernach wären in der diocletianisehen Verfolgung die

christliehen Friedhofe vom Fiscus mit Beschlag belegt worden, und hieraus habe sich

die Notwendigkeit ergeben, einen neuen Friedhof zu eröffnen. Dergleichen Beschlag-

nahmen sind allerdings auch sonst aus der Zeit der diocletianischen Verfolgung bezeugt,

vgl. die von Kossi angezogene Notiz von P in der vita Silvestri bei Gelegenheit der

Mittheilungen über den Bau der Basilika des h. Laurentius, ('onstantin habe der Basilika

den fiiudus t'yriacae geschenkt, »|ucm liscus occupaverat teinpt»re persecutionis. Aus

derselben Nachricht ergiebt sich zugleich die weitere Thatsache , dass nicht alle beim

Beginne der Verfolgung eingezogenen Kirehengüter sofort beim Aufhören derselben

zurückgegeben worden sind; und hiermit würde der weitere von Kossi (T. I. p. 20.1 f.

T. II. p. 105) gegebene Nachweis stimmen, dass erst Miltiades von Kaiser Maxentius

die loca eeelesiastica zurückerhalten habe. Hiernach scheint es sich sehr gut zu er-

klären, warum nicht blos Marcellinus, sondern auch Marcellus im cim. Priscillae ihre

Ruhestätte fanden, wogegen die Uebcine des Miltiades, und seines auf Sicilien ver-

storbenen Vorgängers Eusebius wieder im cim. Callisti beigesetzt werden konnten. Da
man aber, wie die Nachrichten über die verschiedenen durch Maxentius und ('onstantin

erfolgten Restitutionen zeigen, auch nach wiederhergestelltem Frieden die einge-

zogenen Kirehengüter keineswegs vollständig zurückgegeben, sondern Unterschiede

gemacht hat, welche ohne Zweifel mit tiscalischen Interessen zusammenhingen, so ist

es doch sehr wahrscheinlich , dass Maxentius den Anfang mit Zurückgabe derjenigen

kirchlichen Besitzungen gemacht haben wird, welche für die Staatskasse keinen Werth

hatten. Unter diesen standen aber ohne Zweifel die Friedhöfe oben an, deren Confis-

cation sich lediglich durch die Ve'rfulgungsmassregeln selbst erklärt und mit dem Auf-

hören der Verfolgung jeden Sinn verlor. Hiernach ist es aber kaum glaublich, dass

Maxentius, mit dessen Regierungsantritte (27. October 306) die Verfolgung in Rom
definitiv zu Ende ging, die Beschlagnahme der Coemetericn erst gegen Ende seiner

Regierung, nämlich frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 310, aufgehoben habe.

Uebrigens wurde seitdem wahrscheinlich überhaupt kein römischer Bischof mehr in der

alten Papstgruft beigesetzt. Auch der sicher nach erfolgter Freigabe des cim. Calisti

bestattete Bischof Eusebius liegt doch nicht mehr unter seinen Vorgängern , sondern

völlig getrennt von ihnen in einer eigenen Krypta; und dasselbe hat Rossi von seinem

Nachfolger Miltiades wahrscheinlich gemacht.
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an dem bezeichneten Orte zeigte 5 und hiermit stimmt auch die Tradition

des 7. und 8. Jahrh. Uberein. Auch der Nachfolger Marcellins, Marcellus,

und späterhin noch Silvester liegen im coemeterium Priscillac begraben.

2. DicBischüfe von der diocletianischo 11 Verfolgung bis zuLiboriu».

Zwischen Marcellinus und Marcellus soll die räthselhafte Sedisvaeanz

von 7 Jahren 6 Monaten 25 Tagen einfallen. Lassen wir dieselbe vorläufig

noch ausser Betracht, und suchen die Amtszeit des Marcellus mit Hilfe

der anderweiten Data zu bestimmen.

Nach L wäre er 1 Jahr 7 Monate und 20 Tage Bischof gewesen und

zwar unter Maxentius, a cons. X (nämlich Maximiano Hcrculio) et Maxi-

miano (Galcrio VII) usque post consulatum X et septimum, also 308—300.

Mommscn in seiner Ausgabe des cat. Liberian. druckt ann. I m. VI d. XX,

mit cod. V, aber cod. Z hat fttr m. VI vielmehr m. VII, was das einzig

Richtige ist Cat. V giebt ihm 2 Jahre, cat VI ann. I m. IUI d. XII, cat. F
ann. Uli ohne Monate und Tage, P ann. V m. VII [m. VI cod. Neap. Lcyd.

n. 60] d. XXI, eine Angabc, die (wenigstens in den Monaten und Tagen) auf

L zurückgeht, während die Angabe unserer jetzigen Handschriften von F
aus den m. IUI des cat Leoninus sich erklärt. Die Ziffern von L würden

unter diesen Umständen zunächst festzuhalten sein. Als Todestag des

Marcellus ist mit der depositio martyrum nach Beseitigung des dort einge-

drungenen Irrthums bezüglich des Namens XVIII kal. Febr., der 15. Januar

festzuhalten; cat. Leonin. hatte nach F ,J P martyrol. Hieronym. und Roman,

parv. XVII kal. Febr. [F r XVI kal. Febr.], das martyrol. Hieron. führt ihn

ausserdem noch einmal am 7. October (non. Octob.) auf, welches Datum

nach P a g i auf einen andern Marcellus zu beziehen ist. Als Begräbniss-

stättc steht nach der depos. episcoporum das coemeterium Priscillac an der

via Salaria fest, womit auch F P und das martyrol. Hieron. übereinstimmen.

Dagegen bedarf das Jahr seines Todes noch einer genaueren Prüfung. Die

Consulate für die Bischöfe nach der Verfolgung sind in L von der Zeit des

Chronisten an zurftckgerechnet , ein Irrthum also gerade bei dem Ende der

Rechnung leicht möglich. Ist Marcellus nun am 15. Januar gestorben, so

kann seine Ordination nicht in das seinem Todesjahre vorhergehende Jahr

fallen, also ist entweder das Jahr 30S für seinen Amtsantritt oder das Jahr

309 für sein Ende falsch. Die Angaben für seinen Nachfolger Eusebius

geben fttr die Entscheidung keinen sichern Halt, da hier entweder die Ziffern

für die Monate und Tage oder das Datum fttr das Ende seines Episkopates

in L fehlerhaft ist. Der nächstfolgende Bischof Miltiades ist an einem

2. Juli ordinirt, am 11. Januar 311 gestorben: da ihm in L 3 Jahre 7 Monate

8 Tage zugeschrieben werden, so ist das Jahr seiner Ordination nicht, wie
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der Chronist ausgerechnet hat, 311, sondern 310. Da nun aber der nur

einige Monate wahrende Episkopat des Eusebius nach dem frühesten An-

sätze am 17. August, nach dem spätesten am 2. October zu Ende ging, so

muss dcrselbo ins Jahr 309 fallen, folglich ist der Todestag des Marcellus

richtig der 1 5. Januar 309
,
wogegen seine Ordination nicht ins Jahr 30S,

sondern ins Jahr 307 gesetzt werden muss. Rechnet man also die Uber-

lieferten Ziffern des Marcellus ann. I m. VII d. XX vom 15. Januar 309

zurück, so kommt man auf den 25. Mai 307 als Ordinationstag desselben,

oder wenn man mit P d. XXI liest , auf den 24. Mai dieses Jahres. Die

Sedisvacanz vom Tode Marcellins bis zur Ordination des Marcellus betragt

also nicht 7, sondern nur 2 Jahre und einige Monate, was auch ungleich

wahrscheinlicher ist Jedenfalls kann die neue Bischofswahl nicht lange

nach der Erhebung des Maxcntius (27. October 306) erfolgt sein , da dieser

nach Euscbios (H. E. VIII , 1 4) anfangs den Christen sich günstig erwies.

Rechnet man nun vom 24. oder 25. Mai bis zum 25. October, dem muthmass-

lichen Todestage Marcellins, zurück, so bekommt man gegen 7 Monate her-

aus , was bis auf wenige Tage mit den in L für die Sedisvacanz über die

vollen Jahre hinaus angegebenen 6 Monaten und 25 Tagen zusammentrifft.

Um die noch übrige Differenz vollständig zu heben, muss man entweder die

25 Tage der Sedisvacanz oder die 20 Tage des Marcellus etwas erhöhen.

Da bei den römischen Bischöfen von Miltiades an der Grundsatz der Sonn-

tagsordinationen constant beobachtet ist, so wird man wol auch bei Marcellus

schon darauf Rücksicht nehmen müssen. Darnach bestätigt sich als Ordi-

nationstag Sonntag der 24. Mai. Wir setzen sonach die Sedisvacanz nach

dem Tode Marcellins auf 2 Jahre 6 Monate und 27 Tage , vom 26. October

304 bis zum 23. Mai 307 , den Episkopat des Marcellus aber auf 1 Jahr

7 Monate 21 Tage, vom 24. Mai 307 bis 15. Januar 309.

Wie erklären sich nun aber die im cat Liberianus angesetzten sieben

Jahre der Sedisvacanz V Die Worte lauten daselbst: quo tempore fuit

persecutio et cessavit episcopatum ann. VII m. VI d. XXV.*) Die Sedis-

vacanz ist also jedenfalls mit der Verfolgung in Verbindung gebracht ; diese

aber dauerte von dem ersten Edicte Dioclctians am 23. Februar 303 bis zu

dem Toleranzedicto des Galerius zwischen Juli und November 310,**)/

also 7 Jahre und mindestens 5, höchstens 9 Monate darüber. Wie nun,

wenn die Ziffern ann. VII m. VI d. XXV die Zeitangabe für die Dauer

•) Die Ziffern stehen lest anu. VI in F r ist Verderbniss au» ann. VII, wie auch

F b P lesen. Ausserdem hat P» falschlich m. VII st VI, und bei L cod. V steht irrig

d. XV.
••) Hunzikera. a. O. S. 237.
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der ganzen Verfolgung wären? Dauu würde sieh das Tolerunzcdiet de»

Galerius auf den 18. September 310 bestimmen. Da nun aber, wie eben

gefunden wurde, die Zahl der Monate und Tage auch für die Scdisvacai»

nach dem Tode des Marcellinus mit fast vollständiger Genauigkeit zutrifft,

so legt sieh die Vermuthung um so näher, dass zwei ursprünglich ver-

schiedene Zeitangaben hier mit einander vermischt worden sind. Der ur-

sprüngliche Text wird gelautet haben

:

quo tempore fuit perseeutio am». VII m. VI d. XXV
et tessavit episeopatu» ann. II in. VI d. XXVII

Hieraus entstand durch eine sehr leichte Verderbnis» der Text im libe-

rianischen Papstverzeichnisse , den der Chronograph in seiner Quelle schon

vorgefunden haben muss.

Im martvrol. Hieron. ist Marcellus als Confessor, im cat Middl. gar als

Märtyrer bezeichnet, und hiermit stimmt die Erzählung der jüngeren Kecen-

sion der gesta Pontificum überein. Hiernach wollte Maxcntius den Marcellus

zur Verleugnung zwingen und verurtheilte ihn zur Strafe für seine Weigerung

zum Sklavendienstc als Pferdeknecht bei den kaiserlichen Posten; nach

9 Monaten losgekauft
,
begann er in dem zur Kirche geweihten Hause der

h. Lucina von Neuem Gottesdienst zu halten. Maxcntius erfuhr es, ver-

wandelte die Kirche in einen Pferdestall und nöthigte den Bischof bis an

seinen Tod im härenen Gewände den Thieren zu dienen. Die Legende

findet sich weder In F noch in cod. Vcron., ist vielmehr erst aus späteren

Martyrcracten geflossen (vgl. Sehclestratc, antiquitas ecel. I. 216 ff.).*) Der

grobe Anachronismus, welcher die h. Lucina zur Zeit des Marcellus eine

ähnliche Bolle spielen lässt wie in der vita des Cornelius , würde für sich

allein die völlige Unglaubwürdigkeit dieses Berichtes erweisen. Auch die

auf Marcellus gedichteten damasianischen Verse (bei Pagi critic. in Baron,

annal. ad ann. 309 n. 5, auch in den actis SS. Januar T. II. p. 5 und bei

Rossi Roma sotteranea II. p. 204) wissen von dieser Geschichte nichts. Da-

gegen stand die Nachricht von dem Bau eines Coemeteriums an der via

Salaria (des coem. Priscillae) , wahrscheinlich schon in dem ursprünglichen

Texte von F und beruht wol auf ächtcr geschichtlicher Kunde.

Dennoch lässt sich der Anlass noch nachweisen, welcher dem Marcellus

die Ehre eines Confessor« oder Märtyrers (im weiteren Sinne) einbrachte.

Der auf ihn bezügliche damasianischc Epitaph weiss nämlich von einer Ver-

bannung zu erzählen, welche der Tyrann, d. h. Maxcntius, in Folge innerer

Unruhen über ihn verhängte. Die Worte lauten :

*) Die acta 88. Januar. T. II. p. 5 sq. «Jsq. lueq. bieten dreierlei verschiedene Texte
der acta Marcclli, «limmtlieh späteren Ursprungs.
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Voridien» rector lnpso» quia criraina Acre

Prai-dixit, miseris fuit utunibus hostfa amanw.

Mine furor, liinc otliuui 8e<|tiitur, diseordiae, lite»,

Scditio, caedes: solvuntur foedera paei».

Crimen oh altoriua, Christum qui in pace negavit,

Pinibus expulsu» patriae est feritatc Tyranni.
,

Ilac<: brevitcr Damasus voluit comperta referre

Marceil i ut populus merituin cognosecre posset.

Mit diesem Epitaph des Marcellus müssen wir gleich den im Jahre 1S52

durch Rossi wiederaufgefundenen damasianischen Grabstein seines Nach-

folgers vergleichen (Roma sottcranca T. II. p. 191 ff. 195 ff.). Die trUmmer-

haft erhaltene Original- Inschrift des letzteren hat Rossi mit Hilfe einer

ebenfalls aufgefundenen Copie aus dem 5. oder 0. Jahrhundert und der alten

Insehriftcnsammlungen des Klostcrncuburgcr und Göttweiher Codex (vgl.

auch bei Grutcr 1171, 17) folgendermassen hergestellt:

Damasus episcopus feeit.

Ileraclius vetuit lapsoa peeoata dolere,

Eusebius miseros doeuit sua erimina flere.

Scinditur in parte» populus gliseente furore,

Scditio, caedes, bellum, discordia, lites.

Kxtemplo pariter pulsi feritate tyranni,

Iutcgra cum rector servaret foedera paeis,

Pcrtulit exilinin Domino sub iudiee laetus,

Littore Trinacrio mundum vitamqne reliquit.

Kusebio Episcopo et Martyri.

Zu beiden Seiten der Inschrift abwärts liest man die Worte:

Damasi sui pappae cultor atque amator

Purins Dionysius Pilocalns scribsit.

Beide Inschriften stimmen theilweiso wörtlich überein. Sie geben uns

Kunde von den heftigsten Kämpfen, welche die römische Kirche unter den

Rischöfen Marcellus und Eusebius erschütterten und die wiederholte Ein-

mischung der römischen Staatsgewalt herbeiführten. (Vgl. auch Rossi a.a.O.

T. II. p. 201 ff.) Die Zahl der Gefallenen war während der diocletianischen

Verfolgung so gross gewesen , dass das sittliche Urtheil Über die Verwerf-

lichkeit der Verleugnung in der römischen Kirche völlig ins Schwanken gc-

rieth. Die Einen fanden auf diese, die Andern auf jene Weise mit ihrem Ge-

wissen sich ab. Alle aber beanspruchten trotz der bewiesenen Feigheit nach

wie vor ihr volles Recht in der christlichen Gemeinde. Nachdem nun unter

Maxentius der äussere Frieden zurückgekehrt, die lange Sedisvacanz be-

endigt und Marcellus zum Bischof geweiht worden war, brach Über die Be-

handlung dieser Gefallenen offener Zwiespalt aus. Der in der Grabschrift

des Eusebius genannte Heraklius, der wahrscheinlich auch in den Worten

des auf Marcellus bezüglichen Epitaphs
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Crimen ob alterius Christum qui in paco ncgavit

gemeint ist, jedenfalls ein in der Gemeinde angegebner Mann und wahr-

scheinlich Mitglied des Presbytcriums
,
verlangte die Wiederaufnahme der

Gefallenen ohne vorhergegangene öffentliche Busse, und eine zahlreiche

, Partei unterstützte seine Forderung. Dem, gegenüber machte nun Mar-

cellus, der das in der Verfolgungszeit zerrüttete Kirchenwesen neu zu

ordnen unternahm
,
*) die ganze Strenge der kanonischen Gesetze geltend

und legte Allen, welche in der Verfolgung auf die eine oder andere Art den

Glauben verleugnet hatten, eine längere Bussfrist auf, während deren sie

ihr Vergehen beweinen sollten. Dies gab den Gegnern das Signal zur

offenen Widersetzlichkeit Wenn auch nicht „Allen 4
*, wie die Inschrift bei

unrichtiger Interpunktion besagen würde, aber allen „Elenden" d. h. allen

Gefallenen und mit ihnen vormuthlich einem grossen Theile der Gemeinde,

erschien Marcellus, um seiner Strenge willen, als ein „bitterer Feind". Die

Gemeinde, welche sich kaum von den Schrecken der Verfolgung erholt

hatte , und nach einer Zeit der Zerrüttung und der gelockerten kirchlichen

Ordnung sich eben erst wieder in festere Formen zu fügen begann , wurde

durch diese Kämpfe abermals ihrer Auflosung nahe gebracht. Wie einst

in den Tagen des Callistus und Cornelius, so kam es auch jetzt über die

Grundsätze der kirchlichen Zucht zur förmlichen Spaltung, nur dass der

rechtmässig erwählte Bischof wegen derselben Busspraxis, welche damals

zu lax und nachsichtig erschien
,
jetzt unter veränderten Zeitumständen der

unerträglichen Härte beschuldigt wurde. Auch in der grösseren Heftigkeit,

mit welcher der Streit von beiden Seiten geführt wurde
,
spiegelt sich die

vorgerücktere Zeit. Dem ungleich grösseren äusseren Umfange , welchen

die römische Christengemeinde inzwischen gewonnen hatte, und der grossen

Menge sehr ungeistlich gesinnter Mitglieder, welche sie jetzt zählte, ent-

sprachen auch die nichts weniger als geistlichen Mittel, deren sich die

Kämpfenden bedienten. Wie ein halbes Jahrhundert nachher in den Kämpfen

zwischen Liberius und Felix und zwischen Damasus und Ursicinus, bedrohte

die Leidenschaftlichkeit , mit welcher die christlichen Parteien einander be-

fehdeten , die öffentliche Sicherheit Roms. Die Gegner lieferten sich förm-

liche Schlachten, bei denen Bruderblut floss. Zuletzt schlug sich Kaiser

Maxentius ins Mittel und stiftete gewaltsam Frieden , indem er die Häupter

beider Parteien aus der Stadt verbannte. Da von Marcellus nicht wie von

•) Vgl. die sicher auf achter Erinnerung beruhende Notiz in P : hic fecit cyinetcria

in via Salaria et 25 titulos in urbc Roma eonstituit quod [sie] diocccscs propter baptis-

uiuiu et poenitentiam multoruin qui convertebantur ex pagani» et propter sepulturas

martyruiu. Die Worte multorum — paganis fehlen in cod. Veron., stehen aber auch bei

Neap. etc.
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Eusebius erzählt wird , dass er in der Verbannung gestorben sei , so kehrte

er wahrscheinlich ebcnsowie sein Gegner bald zurück und es wäre mög-

lich , dass in den vorher erwähnten Acten sich noch eine dunkle Erinnerung

an die wiederholt vom Kaiser über ihn verhängten Zwangsmassregeln er-

halten hätte.

Auch nach dem Tode des Marcellus dauerten diese Kämpfe fort. Viel-

leicht kam es sogar erst jetzt bei oder in Folge der Wahl des Eusebius
zur Aufstellung eines Gegenbischofs in der Person jenes Heraklius.
Wenigstens könnte man aus der Art, wie die Grabschrift des Eusebius beide

Männer gegenüberstellt, und der eingetretenen Kirchenspaltung gedenkt,

darauf schliessen , dass die zwiespältige Bischofswahl erst jetzt eingetreten

sei. Doch bleibt es immerhin möglich, dass jener „Andre", „welcher

Christum im Frieden verleugnete", d. h. ohne Zweifel eben jener Heraklius,

schon gegen Marcellus von der laxeren Partei als Bischof aufgestellt worden

ist und dass sich sein „Verbrechen", um dessentwillen auch Marcellus in die

Verbannung ziehen musstc, nicht blos auf seinen, dem rechtmässigen Bi-

schöfe an der Spitze der kirchlichen Opposition geleisteten Widerstand, son-

dern auf seine Usurpation der bischöflichen Würde bezieht*) Wie dem

auch sei, die stürmischen und blutigen Scenen, deren Schauplatz Rom wäh-

rend des Episkopates des Marcellus gewesen war, erneuerten sich auch

unter seinem Nachfolger Eusebius. Abermals kam es zwischen beiden

Parteien zu Kampf und Blutvergießen und abermals musste Maxentius

einschreiten und beide Gegenbischöfe aus der Hauptstadt verbannen. Erst

nachdem Eusebius auf Sicilien, fern von seiner Gemeinde — nach dem Ur-

theile der Seinen als ein Märtyrer — verstorben war, gelang es das Schisma

zu beendigen. Der neue Bischof M i 1 1 i a d e s, derselbe, dessen nach Rossi's

wohl richtiger Deutung (a, a. 0. D. 188) die damasianischc Inschrift des

coemeterium Callisti mit den Worten gedenkt

lue positus longa qui vixit in pacc sacerdos

sah nicht nur die Verfolgungsgesetze abgeschafft , sondern stellte nach der

definitiven Befestigung des äusseren Friedens der Kirche auch den inneren

Frieden derselben wieder her.

Von allen diesen Ereignissen haben sich in der sonstigen Ueberlieferung

keine,**) im Buche der Päpste kaum einige schwache Spuren erhalten. Doch

•) Wenn das crimen jenes Andern gleich nachher durch qui Christum in pacc

negavit erklärt wird , so darf man daraus nicht schliessen , dass Eusebius daruin ver-

bannt worden sei , weil der Andre im buchstäblichen Sinne „Christum im Frieden ver-

leugnet" habe; sondern diese Verleugnung in pace ist uneigentlich von dessen

Auflehnung gegen die kirchliche Ordnung zu verstehen.

•*) Doch verdient allerdings die neuerlich durch RoBsi (a. a. O.T.II, p. 207) wieder

Digitized by Google



— 254 —

mag sich die von Marcellus erwähnte neuo Diöcescneintheilung , welche er

propter haptismum et poeuitentiam multorura qui convertebantur ex paganis

in Erinnerung gebrachte Ansicht vonSbaralea (de sacris pravornm hominuw ordi-

nationibus. Florenz 1750, p. :i'25) alle Heachtung, «las« der Artikel des über praedesti-

natus (haer. Iii) Uber Herakleon und die Herakleoniten auf einer confusen Vermischung

des Gnostikers dieses Namens mit dem römischen Heraklius aus dem Anfange des

4. Jahrhunderts beruhe. Die Stelle lautet: sextadeciiua haeresis Heradeonitarum ab

lleracleone adiuventa est, <iuae baptizatum hominem, sive iustum sive pcccatorem, loci»

sancti computari ducebat
,
nihilque obesse baptizatis peccata memorabat , diccns , sicut

nun in se recipit natura ignis gclu, ita baptizatus nun in se reeipit peccatum. Sicut enim

ignis resolvit aspoctu suu uives quantaecunquc iuxta sint, sie semel baptizatus nun

recipit peccatorum reatum, etiam quantavis fuerint operibus eius peccata permixta.

llic in partibus Siciliae inchoavit docere. Contra hune suseeperunt episcopi Siculorum,

Eustachius Lilybaeorum et Panornieoruni Theodorus ( ], quique omnium qui per Sici-

liam erant episcoporum synodum exorantes gestis [sie] cum audire decreverunt, et

universas adsertiones eius dirigentes ad sanetum Alexandrum urbis episcopum roga-

verunt ut ad cum confutandum aliquid ordinaret. Tuuc sanetus Alexander ad singula

quacque capita hydri singulos gladios dei verbi de vagina divinae legis eiieiens, librum

contra Heracleonem ordinans, ferventissimum ingenio Sabinianum presbyterum desti-

navit, qui et scriptis episcopi et adsertione sua ita eum confntaret, ut noetc media navis

praesidio fugeret et ultra ubinam devenisset penitus nullus sciret Es leuchtet ein, dass

diese ganze Erzählung auf den geschichtlichen Herakleon , den Schüler Valentins
,
gar

keine Beziehung hat, obwol der Verfasser sie, wie auch die Stellung dieser lJaeresis

hinter Colorbasus und vor den Ophiten zeigt, allerdings wirklich auf den bekannten

Guostiker bezieht. Stellen, wie Hermae Pastor Situ. !>, G vgl. Aland. 11. Iren. haer. I, 6, I,

können zwar beweisen, dass guostische Lehrer fUr die sogenannten Pneumatikcr die

Hussc für unnöthig hielteu ; aber hier ist von allen Getauften ohne Unterschied die Rede,

und der Wa&sertaufe hat schwerlich irgend ein Gnostiker die Wirkung beigemessen,

dass sie jede Sünde unmöglich mache. Dagegen würden die dem Herakleon in den

Mund gelegten Ansichten sich sehr wol als eine, wenn auch im Parteiinteresse karrikirte

Darstellung der von dem römischen Heraklius vertreteneu Hussgrundsätze begreifen

aasen. Wenn dieser auch schwerlich so ohne Weiteres den Satz baptizatus non iu se

recipit peccatum ausgesprochen haben wird, so passt doch das Gewicht, welches hier

auf die objective Wirksamkeit des Taufsacramentes gelegt wird, sehr gut zu der nach

der damasianischen Inschrift von ihm vertretenen Ansicht, dass die lapsi nicht nöthig

hätten , für ihre Sünden sich einer längeren Pönitenz zu unterwerfen. Auch das Auf-

treten des angeblichen Herakleon in Sicilien und die dort gegen ihn geprtogeueu

SynodalVerhandlungen könnten eine richtige Reminiscenz an dio Geschichte jenes

Heraclius sein, wenn man annehmen dürfte, dass Maxentius denselben ebenso wie

seinen (iegner Eusebius nach Sicilien verbannt hätte; und ebenso mag die Notiz von

dem Presbyter Savinianus , welcher ihn widerlegt und zur Flucht genöthigt habe, wol

auf irgend welcher, uns nicht näher bekannten, geschichtlichen Grundlage ruhen. Der

sunetus Alexander urbis episcopus aber passt ebensowenig auf die Zeit des Gnostikcrs

Herakleon als des römischen Gegenbischofs Heraclius: denn Herakleon wirkte c. 1 70

bis 200, also über zwei McnBchenalter nach Alexander (vgl. meine Abhandlung Uber die

Zeit des Marcion und des Herakleon, Zeitschr. f. wissensch. Theol. Ib67j.
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et propter sepulturas martyrum getroffen haben soll , wol nicht Mos auf die

hier namhaft gemachten Zwecke, sondern zugleich auf die Handhabung

einer strengeren Busszucht gegenüber den zahlreichen Gefallenen bezogen

haben. *) Auch der früher erwähnte Umstand , dass Marcellus ebenso wie

sein Vorganger Marccllin auf dem neuen von Marcellus selbst eingerichteten

Friedhofe an der via Salaria begraben liegt, während Eusebius und Miltiades

wieder im coemetcrium Callisti ihre Ruhestätte fanden, erklärt sich vielleicht

besser als durch die von Rossi vermuthete (aber damals schwerlich von

Maxentius noch aufrecht erhaltene) Beschlagnahme des alten Begräbniss-

platzes durch die römische Obrigkeit daraus, dass letzterer sich zur Zeit des

Schisma in den Händen der Gegenpartei befand, der Leichnam des Eusebius

aber erst nach Herstellung des Kirchenfriedens von Sicilien aus dorthin

übertragen wurde. Auch die Erzählung von dem Märtyrertode, mit welchem

Marccllin seine Reue besiegelt haben soll, ist wol ebenfalls schon in jener

Zeit heftiger Parteikämpfe entstanden, und verdankt ihren Ursprung dem

Streben der strengeren Partei , den Gegnern mit der Möglichkeit einer Be-

rufung auf das böse Beispiel jenes Bischofs eine ihrer gefährlichsten Walten

aus den Händen zu winden.

Wir wenden uns jetzt zu der schwierigen Aufgabe, die Chronologie des

Eusebius zu bestimmen. Derselbe wurde nach L XIIII kl. Maias , also

den 18. April ordinirt und blieb 4 Monate und 16 Tage, usque in diem XVI
kal. Scptemb., also bis zum 1 7. August im Amte, welches Datum freilich, wenn

die Monate und Tage richtig wären, auf Irrthum beruhen muss. Die depositio

episcoporum und darnach das martyrol. Hieron. und die späteren Martyro-

logien setzen seine Bestattung VI kal. Octob., den 26. September, cat. Leon.

(Quelle B bei FP) VI non. Octob. (2. Octobcr), unter welchem Datum auch

das martyrol. Hicron. noch einmal die Notiz bietet Romac natalis s. Eusebii

episcopi. Nun ist aber Eusebius, wie wir sahen, nach den Worten des neuer-

lich wiederaufgefundenen damasianischen Epitaphs

litore Trinacrio mundum vitamque reliquit

(vgl. auch Baron, annal. ad. ann. 357) auf Sicilicn gestorben, wodurch sich

vielleicht die Differenz zwischen L und Dep. Lib. erklärt. Die Martyrologien

setzen einen Eusebius III non. Mart. ; einen andern, der aber, wie schon das

mit der vita Eusebii bei ßaluze misc. I. 33 Ubereinstimmende Datum zeigt,

sicher der unter Coustantius im Gefängnisse gestorbene Presbyter ist, XVIII

I

kal. Sept.; einen Diakonus Eusebius non. Novemb. Die Grabstätte des Bi-

*) Dagegen scheinen sich die „Häretiker", welche Eusebius nach dem Hache der

Päpste in der Stadt fand und durch Handauflegung mit der Kirche versöhnte, nicht auf

Anhänger des Hcraclius, sondern auf Manichäer zu bezichen, deren auch in der vita des

Miltiades gedacht wird.
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schofs Eusebius ist, wie die depos. episcop. augiebt, das coemeterium Callisti.

Beim Streite der Ucberlieferung Uber den Dcpositionstag wird man die An-

gabe von D festzuhalten haben ; VI non. Oct. ist offenbar nur aus VI kal.

Oetob. verderbt
,
möglicherweise verdankt aber auch der angebliche Todes-

tag bei L XVI kal. Sept nur einem Schreibfehler für VI kal. Oetob. seine

Entstehung. Statt m. IUI d. XVI geben das Chronogr. synt. und Theophan.

dem Eusebius 1 Jahr, wie auch bei Nikcph. statt 4 Jahren herzustellen sein

wird; aber Hieronymus hat mens. VII, cat Leoninus mens. VI d. III (so

Sicip. Middl.-; mens. VI d. U Middl.'), und hieraus ist offenbar der Text bei

F'P Mab. 2 Bodl. Veron. ann. VI m. I d. III [F* ann. VII m. I d. III] corrum-

pirt; bei Mab. 1 Montf. (mens ) ist die Ziffer verloren gegangen, Eutychius

hat wie FP 6 Jahre. Es kaim sich hiernach nur fragen, ob m. VI, m. VII

oder m. Uli die richtigere Angabe ist. Halten wir auch hier die 4 Monate

von L fest, so sind doch die 16 Tage jedenfalls zu streichen; vermuthlich

hat ein Abschreiber aus dem Folgenden XVI kal. Sept die Ziffer XVI irrig

wiederholt Zieht man die Angabe m. VI oder m. VII vor, so konnte XIII

I

kl. Mai. aus X1UI kl. Mart verderbt sein, welches letztere Datum bis zum

1 7. August 6 Monate, bis zum 20. September 7 Monate 7 oder 8 Tage geben

würde. Da aber das Datum in FP für die Kreuzesauffindung unter Euse-

bius, V non. Maias, wol aus dem Datum bei L für den Amtsantritt des Euse-

bius corrumpirt ist, so ist die Emendation von Maias in Martias ausgeschlossen.

Berücksichtigt man dagegen die Sonntagsordination , so müsste statt XI III

kl. Mai. (IS. April) vielmehr Villi (oder XVI) kl. Mai., 23. (oder lö.) April

gelesen werden. Vom 23. April bis zum 2G. September sind m. V d. III,

was der Angabe von cat Leon, sehr nahe kommt, vom 23. April InVzum

17. August m. III d. XXUII, woraus m. IUI d. XVI in L verderbt sein

könnte. Das Jahr des Eusebius ist von L nicht ausdrücklich angegeben

;

nach seiner Rechnung ist es aber 309 , was sich auch vor unserer obigen

Prüfung bewährt hat. Marcellus ist am 15. Januar 309 gestorben, Miltiades.

der Nachfolger des Eusebius, am 2. Juli 310 ordinirt. Wenn Pagi u. A.

beide Data ins Jahr 309 setzen und darnach die Amtszeit des Eusebius vom

5. Februar — 21. Juni 309 erstrecken, so verlassen sie völlig den Boden

der handschriftlichen Ucberlieferung, lediglich um eine etwas längere Sedis-

vacanz nach dem Tode des Eusebius zu vermeiden. Die 6 Monate des cat

Leoninus lassen sich ebenso wenig festhalten, wie die 7 Monate des Hierony-

mus: Eusebius ist nach dem Obigen am 23. April 309 ordinirt und bis zum

26. September oder bis zum 17. August desselben Jahres Bischof gewesen.

Zwischen den beiden letzteren Daten lässt sich nicht mehr sicher entschei-

den. Zieht man den 26. Sept. mit 1) als Todestag vor, so wären in L sämmt-

liche Ziffern, theilweise bis zur Unkenntlichkeit entstellt Hält man dagegen
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den 1 7. August als Todestag fest und emendirt nur nuch m. IUI d. XVI in

in. III d. XXIII, ho wäre der in D angegebene 2t». September nicht der

I «»»Icstag, sondern der Tag der Dcposition des von Sicilien nach Rom ge-

schafften Leichnam* im coemeterium Callisti; oder wenn letzteres Datum
wirklich der Todestag wäre, so könnte der 17. August der Tag der Ver-

bannung des Eusebius nach Sicilien seiu, woraus sich auch die verschiedene

lU rechnung seiner Amtszeit in Lib. und Leon, erklären Hesse. Hiernach be-

trüge die Sedisvacanz nach dem Tode des Marcellus etwas Uber 2 Monate,

nach dem Tode (beziehungsweise der Verbannung) des Eusebius 10 Monate

II Tage. Die Läuge der zweiten Sedisvacanz kann nach dem Obigen nicht

mehr auffallen ; sie erklärt sich vollständig durch die inneren Wirren, denen

die römische Gemeinde, wie wir jetzt wissen, gerade damals anheimge-

fallen war.

Bestattet ist Eusebius nach dem einstimmigeu Zeugnisse von DFP und

des sixtinischen Verzeichnisses (Kossi T. 11. p. 37) in eoemeterio Callisti,

und zwar nicht in der alten Papstgruft, sondern in einer eigenen Krypta, wie in

1' ausdrücklich bemerkt ist (in cymeteiio Calisti in cryptn, ein Zusatz, der

beiden in der Papstgruft bestatteten Bischöfen fehlt, vgl. ltossi a.a.O.

p. 32). Auch die alten Itiuerarien bestätigen, dass die Gebeine des Eusebius

getrennt von den übrigen ruhn („longe in antro" itincr. Salisburgeuse). Die

Grotte des Eusebius ist summt den Trümmern des damasianischen Epitaphs

uud einer Copie aus dem 5. oder 6. Jahrh. durch Kossi wieder aufgefunden

und eingehend beschrieben worden (T. 11. p. 191 ff.). Die damasianische

Inschrift bezeichnet ihn als tnartyr, offenbar nur in demselben weitschichtigeu

Siime, in welchem auch seiu Vorgänger diesen Namen erhält; in FP Middl.

fehlt dieses Ehreuprädicat ; der cod. (Jorbeiensis des mart. Hieron. nennt ihn

Confessor.

Die Ordination des Miltiades (Meltiades, Melciades, Milciades, Mcl-

chiades) fällt zuverlässig auf Sonntag den 2. Juli (VI non. Julii) 310, seiu

Tod ebenso sicher auf deu 10. oder 1 1. Januar (IUI oder III id. Jan.) 314.

Wenn FP als Ordinationstag uon. Julii statt VI nun. Jul., Quelle B bei P

als Begräbuisstag III! id. Deccnib. (1111 id. Septeinb. c Veron.) angiebt , so

ist hier der Text verderbt. Statt Uli id. Jan. wie die dep. episc liest , hat

L HI id. Jan., wovon die erstere Angabe wol vorzuziehen sein wird, wie

denn auch die Ziffer für die Tage (d. VIU; cod. Z d. Villi) besser mit

jener stimmt. Das mart Hieron. hat ebenfalls IUI id. Jan. , und erwähnt

die depositio des Miltiades noch einmal zum 2. Juli, durch Verwechselung

mit dem Ordiuatioustage. Wenn L. als Consulat seines Autrittsjahres das

von 3 11 angiebt (Maximiane VIU solo), so beruht dies auf falscher Kechuuug,

die thcils durch die hier zu beobachtende Sountagsordüiatiou , theils durch
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des Chronographen eigne Angabe, Miltiades sei ann. III ni. VI d. VIII Bi-

schofgewesen, ihre Widerlegung findet. An den drei Jahren des Miltiades

lässt sich nichts kürzen. Cat. IV (liieren.) V (Chronogr. synt Nikeph.

Theoph.) und VI (Sicip. Middl.« Mab. I. 2 Montf. Bodl. Veron. und die besten

Codd. von P, 1. 2. 5. 6. 7. bei Pabst Flor. 1. 2. Pal.) geben ihm insgesammt

ann. IUI (ohne M. und T.), ebenso Eutyehius; unsre Handschriften von F
wiederholen die Ziffern von L [d. VIII auch F*; d. VII F'J, eine Mischung

von beiden Traditionen liegt in F c
[ann. III in. IUI d. VIII] und in einigen

anderen Alteren Texten von P (U Luec. c. 3. 4 bei Pabst Vat 3. 4 u. a.) vor.

Da nun als Todesjahr desMiltiadcs das Jahr 311 (Volusiano et Anniano eoss.)

sicher steht, so muss er im Jahre 3 10, nicht wie L angiebt 31 1, ordinirt wor-

den sein. Dagegen ist die Angabe seiner Amtszeit (3 Jahn- <• Monate s Ta-e)

in L völlig genau: die 4 Jahre bei anderen Zeugen siml runde Zahl. Be-

stattet ist Miltiades nach der depositio episcoporttm Liberiana im eoem.

Callisti, nach «lern gewöhnlichen Texte von P in einer eignen Krypta; doeb

fehlt der Zusatz in crypta nach in cymeterio Calisti via Appia bei den besten

Zeugen (codd. 1—7 bei Pabst). Kossi glaubt die Krypta des Miltiades in

einer Gruft rechts von dem alten Papstbcgrabniss mit grosser Wahrschein-

lichkeit nachweisen zu können (a. a. 0. T. II. p. 180 f.). Indessen erwähnen

auch die Topographen , wie das itinerarinm Salisburgensc und der Epito-

mator des Büches de locis sanetorum martyrum (bei Kossi a. a. O. T. II.

p. 28 f.) von Miltiades nicht, wie von Cornelius und Eusebius, dass auch er

fem von den Anderen in einer eigenen Grotte (longe in antro) oder für sich

aJJeiu liege, und umgekehrt spielt das damnsianisehc Gedicht hic congesta

iacet wol auf Miltiades, aber nicht auf Eusebius an: die Vermuthung Ilossis,

für welche sonst Vieles spricht, ist also nicht sicher.

In «Iic Zeit des Miltiades'fallen die beiden Toleranzcdicte des Galerius

vom 18. Sept. 310 und des Constanrin und Licinius vom Januar 313. Unter

demselben Bischof wurde am 2. Octoher 313 (< onstantino III et Licinio III)

zu Koni im Palaste der Kaiserin Faust* auf dem Lateran das Üoncil in der

Sache der Donatistcn gehalten, von dem uns die Acten durch Optatus von

Mileve de schisin. Donat. I. p.22—21 ed. Dupin aufbehalten sind (vgl. auch

Augustin. ep. 43. Brevieulus eollnt. Karthag. diei III, c. 12 sqq. Mansi II.

433 ff. II e f c 1 e
,
Conciliengeschichtc I. 1 08 f.). Der Brief Kaiser Constan-

tins, in welchem derselbe den Miltiades von Koni zur Abhaltung der Synode

einlud , findet sich auch bei Eusebius (II. E. X, 5). Dagegen konnte die in

derselben Angelegenheit zum 1. August 314 einberufene Synode zu Arles

ihrSynodnlschreiben bereits an den Nachfolger des Miltiades, Silvester, rich-

ten (bei Mansi II. 4 OS).
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Die Chronologie der letzten , im catal. Liberianus angeführten Bischöfe

unterließt keinen Schwierigkeiten. Silvester wurde nach L ordinirt prid.

kal. Febr. Volusiano et Anniano cons., also Sonntags den 31. Januar 314.

Die Dauer seines Episkopates belief sich nach derselben Quelle auf 2lJahre

und 11 Monate; sein Tod fällt auf den 31. December 335. Wenn L und

nach ihm FP in der aus L (Quelle A) geschöpften Stelle den I.Januar dieses

Jahres (kl. Jan. Constantio et Albino cons.) angeben, so lehrt die depositio

episcoporum und Quelle B (cat. Leon.) bei F und den besseren Handschriften

von I*, dass statt kl. Jan. vielmehr pr. kl. Jan. zu lesen ist, wie auch die für

die Ordination seines Nachfolgers angegebenen Consuln des Jahres 330

(Nepotianus et Facundus) bestätigen. Derselbe Fehler wie bei der Augabe

des Todestages in L kehrt in F P beim Ordinationstage Silvesters wieder,

wo diese Texte kal. Febr. st. prid. kal. Febr. lesen. Bestattet ist Silvester

wie Marcellus nach der dep. episc. im coemeterium Priscillae. Die Rech-

nung der auf Silvester entfallenden Jahre und Monate stimmt in L mit dem

Anfangs- und Endtermine seines Episkopates genau Uberein; die abweichen-

den Angaben bei den übrigen Zeugen kommen hiergegen nicht in Betracht.

Hieronymus rundet die 21 Jahre 11 Monate auf 22 Jahre ab, cat VI liest

23 Jahre 10 Monate 11 Tage (so auch FP); Montf. hat 33 Jahre ohne Mo-

nate zu nennen, Theophanes, Nikephoros, das Chronogr. syntom. und Eutycb.

28 Jahre (irtj xif) , welche Angaben offenbar beide aus 23 Jahren verderbt

sind; bei Elias ist die Ziffer 28 noch weiter in 18 corrumpirt

Aus der Zeit Silvesters sind nur wenige ächte Documente der römischen

Kirche erhalten, wogegen die Zahl der unächten Urkunden um so grösser

ist. Das von der Synode zu Arles vom 1. August 314 an Silvester gerichtete

Schreiben wurde bereits erwähnt. Eine römische Synode unter Damasus,

welche sich in dem Streite dieses Papstes mit seinem Gegner Ursicinus an

die Kaiser Gratianus und Valentinianus wandte, erzählt , Silvester habe , als

er, man weiss nicht warum, a sacrilegis angeklagt worden sei, seine An-

gelegenheit vor Kaiser Constantin persönlich verfolgt (Mansi HL 624). An
der Synode zu Nicäa (325) nahm Silvester nicht persönlich Theil, sondern

Hess sich durch zwei seiner Presbyter Victor und Vincentius vertreten (Euseb.

vita Constant. III, 7. Socrat, H. E. 1, 14. Sozom. II. E. I, 17). Von einer Be-

rufung der Synode durch den Papst weiss erst die 6. ökumenische Synode

(680) zu erzählen: noch F sagt nur, dass dieselbe cum eius consensu statt-

gefunden habe, woraus erst einige Handschriften von P ein cum praeeepto

eius inachen. Ebenso apokryph sind die angebliche erste römische Synode

unter Silvester vom Jahre 315 gegen die Juden*), die übrigens schon in F

•j Vgl Mansi 11.351 ff.
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erwähnte sogenannte zweite römische Synode unter Silvester, welche nach

den späteren Acten Im Jahre 324, also mich vor der nieänischen, gegen Arial

gehalten worden sein soll, und eine Reihe weiterer auf diese angebliche Synode,

auf die päpstliche Bestätigung der nieänischen Schlüsse und auf die angeb-

liche dritte römische Synode bezüglichen Actcnstückc.*) Den Stoff zu

diesen unächten Documenten lieferten theils die Angaben des Uber Ponti-

ficalis, theils die sogenannten actaSilvestri, welche schon zur Zeit Gelasius' I.

(402— 496) zu Korn in hohem Ansehen standen und durch das deeretum

(ielasii kirchlich sanetionirt wurden.**) Diese Acten, welche schon dem

Berichte von F in der vita Silvestri als Quelle dienten , erzählen ausserdem,
( '(instant in habe den Silvester nach dem Berge Soracte verbannt, späterhin

aber, als er wegen der Hinrichtung seiner Gattin Fausta und seines Sohnes

Crispus mit dem Aussätze bestraft wurde, durch einen Traum gemahnt, den

Misehof in seinem Versteck aufgesucht und von demselben die Taufe em-

pfangen, in Folge deren der Aussatz von ihm gewichen sei.***)

Silvesters Nachfolger Marcus wurde nach L XV kal. Febr. Ncpotiano

et Facundo coss., d. h. Sonntag den 18. Januar 330, nach 17tägiger Sedis-

vacanz ordinirt, und war nach derselben Quelle 8 Monate 20 Tage, bis zum

7. October (non. Octob.) desselben Jahres Bischof. Dasselbe Datum giebt

die depos. episcop., welche zugleich als Grabstätte das coenictcrium Balbinae

nennt — Die jüngeren Texte sind auch hier voller Verderbnisse. So haben

F 1* als Ordiuationstag statt XV kal. Febr. vielmehr kal. Febr. (einige Hand-

•) Vgl. über diese unächten Documente Hefele, Conciliengeschicht« I. 419 ff.

Es sind folgende Stücke : 1) die pseudoisidorischen Acten der zweiten römischen Synode

bei Mansi 11. 616—634 (mit der constitutio .Silvestri); 2) das (besuch der nieänischen

Synode um Bestätigung ihrer Beschlüsse" und Silvesters Antwortschreiben bei Mansi 1.

7 1 1i. 72ü; :<) ein anderweites Bestätigungsschreiben Silvesters Mansi 1. 7*21; 4) die

Acten der dritten römischen Synode, bei Mansi 11. 1061 ff., verwandten Inhalts mit den

vorhergehenden Stücken.

Vgl. deeretum Gelasii de libris roeipieudis et non reeip. V, 19 bei Credner
zur Gesch. des Kanons (Halle 1847 ), S. 201).

***) Die älteren ActaSilvestri, deren Gelasius 1. gedenkt, sind nur noch bruch-

stückweise erhalten. Die Geschichte von der Verbannung Silvesters nach Soracte, von

dein Aussatze Constantins und seiner Heilung durch die vom römischen Bischöfe voll-

zogene Taufe hat Hadrian 1. in dem Briefe an den Kaiser Constantiuus und die Kaiserin

Irene (bei Mansi XII. 1058 Hg.) offenbar aus jenen älteren Acten geschöpft, desgleichen

die Notiz Uber die Disputation Silvestera mit deu Juden oder über das sog. erste römische

Concil unter Silvester, welches Hadrian in dem Briefe an Karl den Grossen zur Vertheidi-

gung der 7. ökuiu. Synode erwähnt (bei Mansi XIII. 750 ff.). Unsere jetzigen Acten

lateinisch bei Surius acta SS. Decembr. p. 'M\t> sqq., griechisch bei Comboiisius act

p. 2.ss hqq.) kündigen sich im Eingänge selbst als Bearbeitung einer älteren Schrift an.
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Schriften, wie U Luce. kal. Octob.); als Todestag geben FP ans Quelle A
kal. Octob. st non. Oct., auH Quelle B prid. non. Octob. Die Dauer seine«

Episkopates giebt Hicron. richtig auf mens. VIII an und ebenso bat cat

Montf.; dagegen las eat. VI ann. II ni. — d. XX (so cat Sicip. Middl. [ni. I

Mab. 1 ; d. X Alab. 2J), F Bodl. und cat. V ann. II (so auch Theophan. und

Elias von Nisibis; bei Nikephor. ist frq iß aus Inj/tf corrunipirt; Chronogr.

Syntom. giebt dem Marcus nur einen Monat). Der Text von P ann. II in. VIII

d. XX beruht wieder auf Combination der Ziffern von L und cat*VI, welche

schon auf Handschriften der älteren Kccension des über Pontificalis zurück-

gehen wird. An der Richtigkeit der Ueberlieferung bei L ist kein Zweifel

erlaubt

Der letzte Vorganger des Liborius
,
Julius, ist nach L VIII id. Febr.

Feliciano et Titiano cons., also Sonntag den 6. Februar 337, nach einer

Sedisvacanz von fast 4 Monaten ordinirt, und sass bis prid. id. April. Con-

stantio V et Constantio Cacsare coss. , also bis zum 12. April 352 auf dem

bischöflichen Stuhl. Das Datum der Ordination fehlt bei F P , den Todes-

tag haben beide nur aus Quelle B, aber übereinstimmend mit L überliefert.

Auch die depos. episc. giebt dasselbe Datum prid. id. April., und lässt den

Julius in via Aurelia milliario III inCallisti begraben sein, wo stitt inCallisti

vielmehr ad Callistum (im Coemeterium Calepodii , wie F P richtig angeben,

bei der basilica S. Callisti) zu lesen ist , was auch die Worte des Papstver-

zeichnisses bei Julius bestätigen. Anfang und Endo dieses Episkopates

stehen also vollkommen fest. Wenn nun aber L im Widerspruch mit diesen

Daten den Julius ann. XV m. I d. XI Bischof sein lässt , so muss dafür ann.

XV m. II d. VI gelesen werden, wie die Handschriften von P (cod. 1—7
bei Pabst, U Lucc. Flor. 1. 2 u. A.) wirklich geben [cat Sicip. Middl. Vcrou.

haben d. VII, Mab. 1 d. VIII, Mab. 2 d. X, aber auch F richtig d. VI]. Die

Ziffern für die Monate und Tage in L sind blos Verderbniss unserer gegen-

wärtigen Handschriften : die Angabc m. I d. VI in F beruht wol wieder auf

Mischung der Texte von Lib. und Leon. Eine völlig abweichende 'Angabe

findet sich bei Hieron., der dem Julius ann. XVI m. IUI giebt Auf dieselbe

Ueberlieferung geht auch der Text in c. Montf. (ann. XVII m. IUI) zurück

;

cat V wird (nach dem Chronogr. syntom. und Nikeph.) richtig ann. XV ge-

lesen haben, wie auch Theophanes ausser an einer Stelle, wo Hq *«' in

txt\ ia verschrieben ist, Eutychius und Elias bieten. Bei Julius giebt L

einige Notizen über Basilikenbauten dieses Papstes, welche in F fehlen.

P bietet Verwandtes aus einer anderen Quelle. Die zahlreichen Regesten

dieses Papstes finden sich zusammengestellt bei Jaffe, regesta Pontificum

p. 14 f.



Von Liborius endlich, unter welchem der nach diesem Papste be-

nannte Katalog geschrieben ist, giebt letzterer noch als Ordinationstag XI

kaL Jun. Constantio V et Constantio Caesare coss. an, d. h. den 22. Mai 352.

(In Fl* fehlt das Datum.) Da dieses Datum aber auf einen Wochentag fällt,

so verdient die Emendation von P a g i Beachtung, welche XI kal. Jul. st XI

kal. .hm. liest Liberius wäre hier nach Sonntag den 21. Juni 352 ordinirt,

nach einer Sedisvacanz von 2 Monaten 8 Tagen. Die Chronologie des Li-

berius über den Schluss der Chronik vom Jahre 354 hinaus zu verfolgen,

liegt nicht mehr in unserer Aufgabe.



1

Verzeichniss

iler römischen ItisHiöfV bi« zum Jahre

Linus, Anenclctiis, Clemens, römische Presbyter aus dem Ende des 1. Jahrb.

Evnrestus, Alexander, römische Presbyter oder Presbyter-Bischöfe aus dem Anfange

deB 2. Jahrh.

Xystus I-, Presbyter- Iiisohof c. hl .fahre lang, f frühestens 124, spätesten» 12« n. I hr.

Telesphorus, 11 Jahre, Märtyrer, y frühestens 135, spätestens 137.

Hyginus, 4 Jahre, f frühestens 13», spätestens 14 V.

Pius, Bisehof im engeren Sinn, 15 — 16 Jahre, f frühestens 154, spätestens 150.

Anieetus, 11-12 Jahre, j I6G oder 167.

Soter, 8 -9 Jahre, f 174 oder 175.

Eleutherus, 15 Jahre, f IS» Commodi X.

Victor, » oder 10 Jahre, IS», f 1»-* oder 1»».

Zephyrinus, 18—1» Jahre, 198 oder 19», f 217 (26. August ?).

Callistus, 5 Jahre, 217, f 14. Oetober 222.

Urbanus, 8 Jahre, 222, f 230 (1». Mai?).

Pontianus, 5 Jahre 2 Monate 7 Tage, (21. Juli V ) 230, dankt ab in der Verbannung auf

Sardinien 28. Sept. 235, Scvero et Quiutiuo cons., deponirt 13. August (236?) im

coemeterium C'allisti.

Anteros, 1 Monat 12 Tage, 21. November 235, f 3. Januar 236, bestattet im eoem. Callisti.

Fabianus, 14 Jahre 10 Tage, (10. Februar?) 236, Märtyrer in der decisehen Verfolgung

20. Januar 250, bestattet im eoem. C'allisti.

Scdisvacauz vom 21. Januar 250 bis Anfang März 251.

Cornelius, 2 Jahre 3 Monate 10 Tage, Anfang März 251, f Mitte Juni 253 zu Civitä

Veeehia in der Vorbannung. Der Leichnam wird später in einer eigenen Krypta

im eoem. ('allisti bestattet (Kirchlicher (iedächtnisstag seit dem 4. Jahrhundert der

14. September).

Lucius, s Monate 10 Tage, ( 25.?) Juni 235, f 5. März 254, bestattet im eoem. Callisti.

Stephauus, 3 Jahre 2 Monate 21 Tage, (12. Mai?) 254, f 2. August 257, bestattet im

eoem. (.'allisti.

Xystus IL, 11 Monate, 12 (6?) Tage, 24. (3t.?) August 257, Märtyrer in der Valeria-

irischen Verfolgung O.August 258, Tusco et Basso eons., bestattet im eoem. ('allisti.

Sedisvaeauz vom 7. August 25s bis 21. Juli 25», Acmiliano et Basso eons.

Dionysius, 9 Jahre 5 Monate 2 Tage, 22. Juli 25», f 27. Decomber 268, bestattet im

eoem. C'allisti.

Felix L, 5 Jahre II Monate 25 Tage, 5. Januar 26», f 30. December 274, bestattet im ,

eoem. Callisti.
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Eutychianua, h Jahre 1 1 Monate 3 Tage, (5. Januar?) 275, f s. December 2H3 , bestattet

im wem. Callisti.

Jiajus, 12 Jahre 4 Monate 6 Tage, 1". December 2^3, f 22. April 200, bestattet im coem

Callisti.

Marcellinus, s Jahre 3 Monate 25 Tage, 30. Juni 200, opfert in der diocletianischcn Ver-

folgung, | 25. October (V) 304, Diocletiano Villi et Maximiano VIII cons., bestattet

im coem. Priscillae.

Sedisvacanz vom 20. October (?) 304 bis 23. Mai (?) 307.

Marcellus, 1 Jahr 7 Monate 21 Tage, Sonntag den 24. Mai (?) 307, f 15. Januar 300,

bestattet im coem. Priscillae.

Eusebius, 3 (4?) Monate 23 (16?) Tage, Sonntag den 23. (Sonntag den 16.?) April 3no

bis zum 17. August 300
, f in der Verbannung auf Sicilien

,
deponirt (gestorben ?

)

20. September (desselben Jahres?) im coem. Callisti.

Sedisvacanz vom IV AugiiBt (27. September?) 300 bis I. Juli 3lo.

Miltiades, 3 Jahre 0 Monate s Tage, Sonntag den 2. Juli 310, f 10. (11.?) Januar 314,

Volusiano et Anniano cons., bestattet im coem. Callisti.

Silvester, 21 Jahre II Monate, Sonntag den 31. Januar 314, f 31. December 335, Con-

stantio et Albino cons., bestattet im coem. Priscillae.

Marcus, H Monate 20 Tage, Sonntag den ls. Januar 336, f 7. October 330, Ncpotiauo et

Facundo cons., bestattet im coem. llalbinae.

Julius, 15 Jahre 2 Monate 6 Tage, Sonntag den 6. Februar 337, f Ii April 352, bestattet

im coem. Caicpodii ad S. Callistum.

Liborius, ordiuirt Sonntag den 21. Juni (22. Mai?) 352.

e&^pjM,

jd by Google



Beilage L

Episcoporam Urbia Catelogum

ex

Chronici Liberiani

cditionc Mommseniana repctitum

R. A. Llpsius.

Z — cod. ftruxellcnsis chronici Liberiani. V= cod. Viennensis. de ouihns rodd. Videos

Mommseuü commcnUUioncm. F= Ubri pontificafis recensio prior. P= reecnsio posterior.

Imperante Tibcrio Caesare passus est dominus noster .Jesus Christus duobus tieminis

cuns. \p. Chr. 2'J] VIII kl. Apr. et post ascensum eius beatissimus Petrus episcopatuni

snaeepit Ex quo tempore per successioneui dispositum, quis episcopus quot annis

prefuit vel quo imperante.

Petrus un n. XXV mens, üno d. IX. Fuit temporibus Tiberii Cacsaris 5

et Gai et Tiberii Claudi et Ncronis, a cons. Minuci et Longini [/>. Chr. 30]

usque Nerine* et Vero [55]. Passus autein cum Paulo die III kl. Julias cons.

«s. imperante Nerone.

Linus an n XII m. IUI d. XII. Fuit temporibus Neronis, a consulatu

Saturnini et Soipiouis [56] usque Capitone et Rufo [67]. 10

Clemens ann. IX m. XI d. XII. Fuit temporibus Galbe et Vespasiani,

a cons. Tracali et Italici [6S] usque Vespasiano VI et Tito [76J.

Cletus ann. VI m. duo d. X. Fuit temporibus Vespasiani et Titi et initio

Domitiani, a cons. Vespasiano VIII ctDomitianoV [77] usque Domitiauo IX

et Rufo [83]. 15

Anaclitus ann. XII m. X d. III. Fuit temporibus Domitiani, a cons.

Domitiano X et Sabino [84] usque Domitiauo XVII et demente [95].

A r i s t u 8 a n n. XIII m. VII d. d u o s. Fuit temporibus novissimis Domitiani

et Nervae et Traiani, a cons. Valentis et Veri [96] usque Gallo et Bradua [ 1 08].

Alexander ann. VII m. II d. uno. Fuit temporibus Traiani a cons. 2o

Palmae et Tulli (109] usque Veliano et Vctere [116].

3. et quot Z.
|
7. Nervae/..

|
VeterisZ man. 2. | 12. I. Vespasiano VII. | 16. AnacletusZ.

(20. Alexander annis VIII Z.
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Sixtus an II. X m. III d. XXI. Fuit temporibus Adriani a eons. Nigri et

Aproniani [I IT] usque Vero III et Ambibulo [126].

Telesforua ann. XI m. III d. III. Fuit temporibus Antonini Macrini n

cons. Titiani et Gallicani [127] usque Caesare et Albino [137].

5 Higinus ann. XII m. III d. VI. Fuit temporibus Veri [et Marci a cons.

Xigri et Camer'mi (13S) usque Orfito et Pr'isco (1 49).

Anicitus ann. IUI m. Till d. Tfl. Fuit temporibus Veri et Marci] a cons.

Gallicani et Veteris [150] usque Presente et Rufino [153).

Pius ann. XX in. IUI d. XXI. Fuit. temporibus Antonini Pii, a eons. Clari

lo et Severi [146] usque duobus Augustis [161]. Sab huius episcopatu fratir

cius Ermes librum scripsit
T

in quo mandatur contineturque, qnod ei

precepit angclus, cum venit ad illuin in liabitu pastori's.

Soter ann. IX m. III d. II. [Fuit temporibus Veri, a cons. Rustici et Aquilini

(162) usque Cethego et C/aro 1 170).

15 Eleuther ann. XV m. VI d. V.J Fuit temporibus Antonini et Comodi, a

eons. Veri et Hereniani [171] usque Patcrno et Br&dua [1S5J.

Victor ann. IX m. II d. X. Fuit temporibus [Caesaris, a cons. Commodi II

et Glabrionis (186) usque Laterano et Rufino (197)

Zyphcrinus ann. XIX m. VII d. X. Fiüt temporibus Veri et] Antonini, a

2o cons. Saturnini et Ga Ii [198] usque Prcsente et Extricato [217].

Cal ixt us ann. V m. II d. X. Fuit temporibus Macrini et Eliogabali, a

eons. Antonini et Adventi [218] usque Antonino III et Alexandro [222].

Urbanus ann. VIII m. XI d. XII. Fuit temporibus Alexandri, a cons.

Maximi et Eliani |223] usque Agrieola et CIcinentino [2,10].

25 Pontianus ann. V m. II d. VII. Fuit temporibus Alexandri, a cons.

Pompeiani qt Peliglüani [231], Eo tempore Pontianus cpiseopus et Yppo-

litus presbyter exoles sunt deportati in Sardinia in insula noeiva Severo

et Quintino cons. [235]. In cadein insula discinctus est IUI kl. Octobr. et

loco cius ordinatus est Antberos XI kl. l)ec. cons. ss. [235].

:m A n t h e r o s ra. u n o d. X. Dormit II I non. Jan. Maximo et Africano eons. [236].

Fabius ann. XIIII in. I d. X. Fuit temporibus Maximi et Cordiani et

1. Ambidtdo V. | 3. leg. cum F Antonini et Marci.
\
\. Balbino Z. |

5—7. verba unci»

inoluu ex FP suppleta sunt,
j
6. Marjni et Camer'mi FP.

|
OrfitO et Oimermo F. [ 7. de

miniem Auiceti vid. supra p. 63 ann. XI tu. IUI d. III F P. Mouimsen om« numerus

Severi FP. | lt. sie Z, mandalnm eandnetur <ptae V, mandatmii enntinentur F.
|
13— 15.

lacunain explet F. | 13. m. VI d. XXI cum F Munimseii j Stveri F P. | 15. <lo numeris

Kleutheri vid. supra p. «>3. ann. XV m. III d. II cum F Morainsen.
|

17— IU. lacunam

cxplet F.
I
10. de numeris Zephyrini vid. »uprsi p. (> I Mounnsen um. numerus |

Severi F.
I

21. Callisttts Z. | 22. I. Antotuuo IUI. |
2ü. Ncputiaiuts cpiseopus Z. | 27. uocina V bucina

'F. |
2s. Quintiano ZF. | 3u. 1. dies XII cum FP. | 31. 1. Fabianus | dele uiensetn.

uignizeo DyA
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Filippi, a 00118. Maximiaui et Africani [236| usque Decio II et Grata [250].

Passus XII kL Feh. Hic rcgiones divisit diaconibus et multas fabricas

per ciniiteria fieri iussit. Post passionem oius Moyses ot Maximus pres-

hyteri et Nicostratus diaconus comprehensi sunt et in carcorem sunt missi.

Eo tempore aupervcnit Novatus ex Africa et separavit de ecclcsia Nova- 5

tianuni et quosdain eonfessores, postquam Moyses in carcere defuuctus

est, quifuit ibi m. XI d. XI

Cornelius ann. II m. III d.X. a eonsul. DeHolllI et Decio II [25 1| usque

Gallo et Volusiano [252]. Sub episcopatu eius Novatus extra ecclosiam

ordinavit Novatianum in urbe Roma et Nicostratum in Africa. Hoc facto m
eonfessores, qui se separaverunt a Cornelio, cum Maximo presbytero, qui

cum Moyse fuit, ad ecclesiam sunt reversi. Post hoc Ccntumcelis expulsi.

Ibi cum gloria dormiciouem accepit

Lucius ann. III m. VIII d. X. Fuit temporibus Galli et Volusiaui usque

ValerianoIIIetGallienoII|255|. Hicexul fuit et postea nutu dei incolumis \h

ad ecclesiam reversus est. f DormitJ III non. Mar. cons. 88.

Steffanu8 anu. IUI m. II d. XXI. Fuit temporibus Valeriani et Gallieni,

a cons. Volusiani et Maximi [253] usque Valeriano III et Gallieno II |255|.

Sixtus ann. II in. XI d. VI. Coepit a cons. Maximi et Glabrionis [256]

usque Tusco et Basso [258] et passus est VIII id. Aug. [et prestnjleri prae-

fuerunt] a cons. Tusci otBassi [258| usque in dicm XII kl. Aug. Aemiliano

et Basso cons. |259].

Dionisius ann. VIII m. II d. IUI. Fuit temporibus Gallieni, ex die XI

kl. Aug. Aemiliano et Basso cons. [259] usque in diem VII kl. Jan. cons.

Claudi et Paterni [269]. 25

Felix ann. V dl XI d. XXV. Fuit temporibus Claudi et Aureliani, a cons.

Claudi et Paterni |269] usque ad.consulatum Aureliano II etCapitoüno [274].

Eutychianus ann. VIII m. XI d. III. Fuit temporibus Aureliani, a cons.

Aureliano III et Marcellino [275] usque in diem VII idus Dec. Caro II et

Carino cons. [283]. :»o

Gaius ann. XII dl IUI d. VII. Fuit temporibus Cari et Carini, ex die XVI
kal. Jan. cons. Carino II et Carino [283] usque in X kl. Mai. Dioclctiano VI

et Constantio II [296J.

Marcellinus ann. VIII m. III d. XXV. Fuit temporibus Diocletiani et

Maximiani ex die prid. kl. Julias a cons Dioclctiano VI et Constantio II N

I, MaximiniT,. \
4. sunt oiu. Z. | 5. et tempore Z eodem tempore V.

|
12. 1. expuLsus

'

pulsus P.
|

I I. dole annoa.
|
15. eclarum V. | IG. dormit reite addidü Monnnsen. | !7. I,

ann. III. |
\b. Maximini Z. | 19. Xyslus V F. | 20. laeunatn explcvit Moaimscn ex F.

23. 1. ann. Villi, m. V d. IUI. | 29. I. VI idtts Dec. cum Kalendario Liberiano. id. Uli
Monimaen cum V. | 31. 1. dies VI

| VII kal. Z.
|
32. X.Caro IL |

35. Maximi V.
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[296] usque in cons. Dioclctiano Villi et Maximiano VIII '(304). Quo

tempore fuit persecutio et cessavit episcopatum ann. VII m. VI d. XXV.
Marcellus ann um unum m. VII d. XX. Fuit temporibus Maxenti , a

cons. X et Maximiano [308] usque post consulatum X et septimum (309).

5 Eusebiusm. IUI d. XVI, a XIIII kl. Maias usque in diem XVI kl. Sept

Mil ti ad e 8 a n n. III m. VI d. VIII , ex die VI nonas Julias a consulatu

Maximiniano VIII solo, quod fuit mense Sep. Volusiano et Rufino (311),

usque in III id. Januarius Volusiano et Anniano coss. [314].

Silvester ann. XXI m. XI. Fuit temporibus Constantini, a consulatu

10 Volusiani et Anniani [314] ex die prid. kl. Feh. usque in diem kL Jan.

Constancio et Albino coss. [335].

Marcus mens. VIII dies XX. Et hic fuit temporibus Constantini, Nepotiano

et Facundo coss. [336] ex die XV kl. Feb. usque in diem non. Oct. coss. is.

Julius ann. XV m. I d. XI. Fuit temporibus Constantini, a consulatu

15 Feliciani et Titiani [337] ex die VIII id. Feb. in diem pridie idus Apr.

Constancio V et Constancio Caes. [352]. Hic multa.s fabricas fecit: basi-

licam in via Portense miliario III ; basilicam in via Flaminia mil. II quae

appellatur Valentini ; basilicam Juliam, quae est regione VII iuxta forum

divi Traiani; basilicam traus Tiberim regionc XIIII iuxta Calixtum;

20 basilicam in via Aurelia mil. III ad Calistum.

Liberi us fuit temporibus Constanti ex die XI cal.'

Jun. in diem a consulatu Constantio V et Constantio

Caes coss. [352].

2. d. AT V
|
fortasse lebendum: quo tempore fuit persecutio <uin. VII m. VI d.XXV

et ccssttrit episcopatum ann. II m. VI d. XXVII
\

episcopatus Z. | 3. m. VI Moimuscn

cum V. | 6. d. IX Z. | Volusiano et Rufino perpenun scriptum est pro Volusiano Rufino

et Ensebio (Momuiscn).
|

13. ex die XV Feb. V. [ 14. L ann. AT m. II d. VI. |
17. Mili-

aria (oin. numoro) V. | 18. 19. VII iuxta— Tiberim deest in F. | H). Calistum Z.
|
2U.

calisstinu V, Callistwu Z. | 21. Tiberius V.



Beilage II.

Vitas Paparum usque ad Liberium

e codice Bernensi no. 225 ab Acm. Kursio descriptas

prlHin etidlt

R. A. Li p 8 ins.

BEAT18SIMO PAPE DAMASO
hieronimus gloria sanctitatis tuac uostram bumilitatcm depraccatur ut secun-

duiu npostulicae sedis quam cognouimus gubernare. Per tuam sanctitatem

1km; urbi praecamus ut actus gcstorum a beati petri apostoli priucipatu usque

ad uestra teinpora quae gcsta sunt in sedcm tuam nobis per ordincm pacis 5

ennarrare digneris. Quatenus nostra humilitas scutiro cognoscat qui mcruit

de episcoporum supra dictae sanctae sedis martyrio coronari uel qui contra

canonis apostolorum cxcessisse cognoscitur. Ora pro nobis beatissime papa.

Damasus eps Hieronimo praesbitcro. Gaudet ccclesia tuo fönte iam saciata

etamplius sitit. Corriositas temporum sacerdo talis quod dignum est cogno- in

scatur quod indignum respuatur. Tarnen quod gestum potuimus repperirc

innrac sedis Studium ad tuam caritatcm gaudcntes dircximus. Ora pro nobis

ad sanctam resurrectionem frater cum praesbitcris uale in XPo

Batus petrus.

Line.

C'letus.

Clemens.

Alexander.

Xistus.

Telespur.

Uginus.

Pius.

Socer.

Eleuter.

Uictor.

Zeperinus.

(Julistun.

Urbanus.

Anterus.

Ponrianua.

Fabianus.

Cornilius.

Lucius.

Stephanus.

15

Dionisius.

Eutieianus.

Gabis.

Marcellinus.

Marcellus.

9. Litcrae grandes. | 14. Ii iu Haitis in ra». | 24. «• in Eusebius correctum.
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. Ib ||
Meinades.

SUuester.

Maren».

Julias.

•"> Lilteriu».

Filox.

Damasuh.

Sineiäs.

Anastasius,

i" Innoeenciss.

Zosiuns.

Ititni'lai'iiiM.

< clostiniiH

Xystus.

15 Leo

Hilarius.

Syui|»lirius

Kilex.

GeUsius.

2» Anastasius

Binvnachns.

llnnnisda.

1«> 1 Inniiis.

Filox.

2f> BonofiusiaSi

lo ilannis.

Apapius.

Siluerus.

Uitfilius.

3» Pcllagius.

lohamda.

Benedictas,

l'cllagius.

.2a 1

Beatus petrus anthiocinus filius inhannis prouinciac galli'ceuico beth saide

:»
r
> frater andrec et prineeps apostolorum primuni sedit catedra episcopatus in

antiocia annis X. Ilic petrus ingxcssus in nrbe roma nerone cessare ibique

sedit cadetre episcopatus annis XXV. mcnsis II. dies III. fuit temporibus

tiherii cesaris et gai et tiberi claudi et neronis. Hic scripsit duas epistolas

que cannonice nominantur et cuangelium marci quia marcus auditur eius

lo fuit et tilius de baplismo. Post omneru quatuor euangeliorum fontein ad

interrogacionem petri firniati sunt dum alius grreec alius ebraieae alius latine

consonent. Hie martyrio cum paulo corouatur hic feeit ordinaciones tres

prsbtrs X. eps. C. III. diac. VII. per mense deeimbre qui et sepultus est uia

IG. /// in Hilarius in rusura.
|

2:*. correctuiu Ihmnis.
|
Sil, uudilor

>ogie
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aurilia in tt-mplo apollonis iuxta locum tibi cruci fixus est iuxta palaeium

neronianum in uaticanum interretur io.phale uia aurilia. III KLiu L.

Linus naciouc >italus regiones patre crculano. Sedit annus XI. mcnsis III. n

die XII. fuit autem temporibus neronis a consolato saturni"' et scipionis usque .

ad cap^itone et rufino consolibus. martyrio coronatur. Hic precepto beati r,

petri constituit ut mulier in ccclcsia uelato capile introiret. Qui et sepultus

est iuxta corpus beati petri in uaticanum octauo KL octobris.

ßLETUS natione//// . romanusde regione uico patrici patre cmeliano m.
sedit annus XII. mense uno dies VIII. fuit autem temporibus uespasiani et

titi a domicianiconsolatu uespasiano VII. et domrano V. us<jue ad domiciano i,

Villi et rufo consolibus martyrio coronatur. Hic ex precepto beati pretri

uigiuti quinquc prurrs ordinauit in urbc roma mensc deccm bcr qui etiam

sepultus est iuxta corpus beati petri in uaticianum. VI. KL maias.

CLEMENS natione romanus de regione celio monte ex patre faustino sedit im
annis VIII. mensis II. dies X. fuit autem temporibus galbe et uespasiani a ir,

eonsolatu tragali et italici usque ad uespasiano Villi ettito martyrio coro-

natur hic fecit VII. regiones et diuidit notariis tidelibus ecclesiae qui gesta

martyrum solicite et curiose unusquisque per regiouemsuam diligentcr per-

quireret et fecit duas epistolas hic fecit ordinationes III. prcsbiteros X.

diaenus II. ejis per diucrsa loca V per mense decimbre obiit amartyr. IU. •>»

traiani qui sepultus est in grecias Villi KL dechrs et ccssauit cps «lies XXI.

Ancclctus natione gregus de atcnis ex patre antioco sedit annis XII. nienses v.

X. dies III. Fuit autem temporibus domiciani a consolato domiciani X et

sabino usque ad domiciano XVII. et demente consolibus. Hic memoriam

beati petri construxit et conposuit dum pfsbiter factus fuissit a beato pctro 25

ubi epi reeonderc'tur ubi tarnen et ipse sepultus est in pace III. ids iulias.

hic fecit ordinaciones //// prsbitcros V.diaconus III. cps per diuersa loca VII.

per ///// mense dcctJ et cessauit episcopatus dies XV.

£uaristus nacione Gregus antheoceuus ex patre iudade ciuitate betlilem sedit yf,

annus VIII menses X dies II. Fuit autem temporibus domiciani et nerue :u»

traiani a consolato ualentis et ueteris usque ad
J
gallo et bradua consolibus p. : ;l

martyrio coronatur. Hic titulus in urbe roma diuidit prcsbiteros et septem

diaconus ordinauit qui costodi c rent epein pracilicautem propter stilum ueri-

•
2. in territorio trittmphttli.

|
3. 1. regiouis Tusche . lacuna post reyhrnis etiam in

re!i«itii8 oodd. non expletur.
|

5. fuit capnto.
|
»v fuit naliones.

\ 0. fuit mspnsiano.
|
tu.

•tele a ante martyr.
|
26. m pace III. ids inlüu dee»t apml Schclestr. | 27. fuit III vel II.

|

2«. major raaura.
| 30. fort Villi.

|
33. fuit coHodkrtnt,
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tatis. Hic fecit ordinacionis III] presbitcros XVII. diaconus Villi eps per

diuersa loca XV et sepultus est iuxta corpus beati petri in uaticanum

V KL nouembris et cessauit episcopatus dies X Villi.

VII. Alexander nacione romanus ex patre alexandro de regione caput tauri sedit

5 anmiK X ineii8C8 VI. dies II. fuit autem temporibus traiani usque hcliauo et

uetere. Hic passionem domini miseuit in predicatione sacerdotnni martyrio

coronatur et cum eo euentius prisbt et tbcodoluB diacoris. Hic constituit uquam

sparsionis cum salc benedici in habitaculis bomiuum hic fecit ordinaciones

tres pisbiteros VI. diaens II. epes. per diuersa loca V. per mense deeembre

10 <jui et septdtus est uia mumentana ubi decollatus est ab urbe roma miliariu

septimo. V. n. mai et cessauit episcopatus dies XXXVIII.

VIII. X'8*U8 nationc romanus ex patre pastore de regione uia lata sedit annus X
meuses II. die I. fuit temporibus adriani usquae ad uero et aneulo martyrio

coronatur. Hinc costituit ut ministcria sacrata non tangercutur nisi a mini-

15 stris. Hic constituit ut qui cumque eps euocatus fuerit ad sedem nun an am

apostololicam et rediens ad pariebiam suam non suseiperetur nisi confor-

mata salutacionis plebc ad sedem aptea. Hic constituit ut iutra accione

sacerdus ineipiens populuiu bimmim declarent .sauetus sanetus sauetus

p. dominus deus sabahot et cetera. Hic fecit ordinaciones
|,
III. presbiteros XI.

20 djaens III. eps per diuersa loca IUI. qui ctiam sepultus est iuxta corpus beati

petri in uaticanum VI. n. api et cessauit episcopatus menses II.

villi. Thclespor natione gregusex auachorita sedit annus XI. menses III. dies XXI.

fuit autem temporibus antonini et marci bic maguus et clarus in uirtutibus

fuit per gratiam sps. sei. Hic constituit ut Septem ebdoniadas ieiunium

n ciebraretur ante pascha. Martyrio coronatur. Hic fecit ut natale domini

nostri ihu XPi noctu misse celebrarentur et ingresusacrifieiihimnusdieeretur

angelicus gloria in celsis dö et cetera tantum noctu natale domini. Hic fecit

ordinaciones IUI pisbiteros XII diaconos Villi eps per diuersa loca XUI. per

mense deeimbre qui eciam sepultus est iuxta corpus beati petri in uaticauo

30 HU. n. ianuarias et cessauit episcopatus dies VII.

X. U^mus nacione gregus ex pbilosopbo de atbenis sedit annus 1 1 II. menses III.

dies III. fuit temporibus seueri et marci a consolatu magni eteamerini usque

ad orfito et camirino. Hic clerum conposuit et distribuit gradus et fecit

ordinaciones tres per mense december frsbiteros XV. diacons V. eps per

lü. Nomnitunu.
| 14. hic.

\
16. I". cum formala. \ \S. sacerdolis

|
popuhts

\
tiecan-

larel.
\
TA. 24. hic mmgnus — tps sei üeest npinl Schelest. | :w. fnit cmmrino.

Dy LiOO
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diuersa loca V. qui etiani sepultus est iuxta corpus heati petri in uatieanuiu.

IUI KL iaü. et cessauit episcopatus dies tres.

ftnicitus nacione syrus ex patre iohanne de uico amisa sedit annus XI. XI.

menses IUI. dies III. fuit autem temporibus scueri
| ;

et niarci a consolatu
||
p. 4«

gallicani et uetcris usque ad presentem et rufino. Hic constituit ut clericus r>

eommam non nutri'et Hic fecit ordinationes V. per mense deeimbre pres-

biteros Villi, diaconus IUI. eps per diuersa loca Villi, qui etiam sepultusest

iuxta corpus beati petri in uaticauo XII KL mai et cessauit episcopatus

dies VII.

P'ms uatione italus ex patre rufino (rater pastoris de ciuitate aquileia sedit XII.

annus XV1III menses IUI. dies UI. fuit autem temporibus antoniui pii a con-

solatu clari et seucri sub huius episcopatum frater ipsius hermis librum

seripsit in quo mandatum contenit quod preeepit angelus domtni. cumuenit

ad cum in habitu pastoris et preeepit ei ut sein pasche die dominica cclcbra-

retur hic fecit ordinaciones V. per mense december presti XVUII. diacris 15

XXI. eps per diuersa loca XII. qui eciam sepultus est iuxta corpus beati petri

V id iut. cessauit episcopatus dies XIIII.

S«'ter natioue campanus ex patre concordio de ci
oi
tate fundis. sedit annos XIII.

Villi, menses VII. dies XXI. fuit temporibus seucri a cousolatu rustici et

aquilini usque ad eetego et claro. Ilic constituit ut aullus monachus palla 2u

sacrata contingerit nec inecnso poncre in scä ecclesia. Ilic fecit ordina-

tiones III. per mense december presb. XVn. diaconus Villi cp's per diuersa

loca XI. qui sepultus est iuxta corpus beati petri KL mi ccssauit episcopatus

dies XI.

Elcuter nationc gregus ex patre abundo de opido nicopoli sedit annus XV. Xllll.

|[
mens UI. dies II. fuit temporibus antonini et commodi us(|ue ad paterno et p. 1 l.

bradua. Hic accepjt epistola a lucio brittaniorum rege utXPiauus efl'eccrctur

per eius mandatum et hoc contenuit ut nullus repudiaretur a XVianis maximc

fidelibus (fm deus ercauit qui tarnen racionali sunt. Hic fecit ordinationes UI.

per mense december presbis. XII. diaconus VIII. epfs per diuersa loca XII. 30

qui sepultus est iuxta corpus beati petri VIII Kfc junias cessauit episcopatus

dies XVI.

Uictor nationc afer ex patre felice sedit annos X mens. II. dies X. fuit tem- XV.

poribus cesaris consolatu comodi sccu"do et glabrionc usque ad latcrano et

rufmo hic constituit... sicut pius hic fecit sequentes cleros martyrio coronatur 35

Ii. comam.
| 21. incaisum poncret. | 2S. onistitttil. | :J5. post emtsiihtit desunt verha:

ut ftnsrha die dominica crlebruretur.
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constituit ut nceessitatc facicnte siue in mari siue in fontem aut in sta°rnuni

tantuni X Piano eonfessione doclarata crcdulitates cfficcrit integer XPianus

qui cum hominum ex gcntile ucnieus ut babtizarctur et fccit eoncilium et

intcrrogacio facta est de pascha uel de die prima cum tlieopbilo epo ale-

5 xandric de luna. llic fccit ordinatioues IJ. presbs Uli. diachs VI. ep~s per

loca XU. qui sepultus est iuxta corpus beati petri. V KL ag et ccssauit cpis-

copatus dies XI.

XVI. ZW^MNUS natione rornauus ex patre abundancio sedit annus VIII. mens

VII. dicsX. fuit tcinporibus antouini et seucrini cunsolato sa tumiui antuniui

p. 5a et gallicani usquc ad preseutem et striacto consolibus. Hie constituit
,
pre-

senciam omuibus clcricis et laicis fidelibus siue clericus siue leuita siuc saccrdus

ordiuarctur et fccit constituto de ecelesia et patenas uidreas ante se sacer-

dotes iu ecelesia et ministros subportautes exeepto cuius epi iuterest tantum

clcrus 8ustinerct oumibus presentibus ex ea eonseerationc de mauu epi iam

15 Corona cunsacrata aeeiperet prsb tradendam populo. Ilic fccit ordinaciones

IUI. per ineuse december prsb XlllI diacos VIII eps per loca XIII qui se-

pultuscstin eimitiriosuo iuxta eimitirium uia appia VIII. KLseptbctcessauit

eps die VI.

XVII. GstlistUB natione romanua ex patre domicio de regione urbe rauenantium

2o sedit annus VI. mens. II. dies XI. fuit tcinporibus macrini et tbeodoli obolli

a consolatu antouini et alexandri. Hie martjrio coronatur. llic constituit

ieiuuio die sabbati ter in anno fieri frumento uini et olei secundum proflicta

quarti et septi et deeimi meusis qui sepultus est eimitirio calcpodi uiaaurilia

miliario III. l'riü* ids octob. llic fccit ordinatioues V. per mense decemb

25 prsb XVI. diacs IUI. eps per loca V1IL <j[uicuit episcopatum dies VI.

XVIII. U rna,1UH natione romunus ex patre pontiano sedit annus IUI. meusX. diesXIl.

hic ministcria sacrata argentea constituit et patenas argeuteas XXV. posuit

quc'ciä clericus confesorc tcinporibus diaclitiaui hic sua traüitione inultos

p.5h convertit ad babtismum etiam ualeriauum spunsum sanetae caccilie et mulli

DO martyrum coronati sunt per eius doctrinam. llic fccit ordinatioues V. per

mense deeb. l'resb. XVI III diacons VII. eps per loca VI II. Qui sepultus

est eimitirio pretextati uia appia quem sepeliuit bcatus tiburcius XlllI. KL
iun's et cessauit episcopatus dies XXX.

2. crcdulitalis efficeretur. \
'.\. t/uicutvjue. | 9. literae at in saturniui in rusura.

|
10.

Extrieato.
| 11, eis in laicis dolctuiu. | 12. pro etpatenas I. ut put.

|
delc se

| 13, dele et I

mmhtrr subportarent
|
pnst subportautes iluaiint vorba: dum episeopus missam celebrarcl

ante se sacerdotes omnes adstantes sie missae eelebrarentur.
\
17. VIII. kl. septb. deest

uptnl Seholcntr.
|
27. IS. jmsuifque etiam clerieos. eoufessor
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Anteros natione gregus ex patre ronmlo se«lit annus XII. mens. I. d'Cfl XII. X Villi

.

martyrio coronatur temporibus muximini et afrieani consolihus. Hie gosta

martyrunt diligentcr a notariis exquisiuit et in ceclesia recondit propt condam.

niaximo presbrr marthyr effeetus est. Hie ordiuauit uiium ep'm. qui sepultus

est in eimitirio calesti uia appia Uli. n. iaiiH. Ccssauit eps dies IL ' 5

Pontianus, naeione romanus ex patre ealp h
furnio sedit annus Villi, mens. V. XX.

dies II. martyrio eoronatnr temporibus alexandri a eon*"lc pompeiani et

)ieliiiiani. Kodem tempore poncianus eps. et hyppolitus presbt exilio sunt

deputati ab alexandro in sardinia insola bueina seuero et quinciano con-

solibus. In eadem insola adflictus maeeratus fnstibns. defu°ctus est IUI. tu

KL nöb. Hie fecit ordinaoiones 11. Prcsfi. VI. dineonus V. eps per loea VII.

Quem bcatus fabiamiH adduxit nnuigioscpcliuit iu eimiterio calesti uia appia.

Ccssauit epsco a die deposiciones eius ab XI. KL decemb.

p:tbinnus naeione romanus ex patre fabio. Sedit annus XIII I. mense I. XXI.

dies XI. martbyrio coronatur. fuit temporibus maximi et aftrieani usque ad 15

deeio II. et quadrato. 11 et passns est XIII I. KL fcb. nie regionos diuidit p. Ua

diaeonibus et feeit septem subdinconibus. Vllq notariis inniinirent ut

gesta martyrum fidcliter eollegerent post pasionem eius moyses et raaximinus

prcsO. et nieostratus diaeoiis eonprehensi sunt. Kodem tempore moyses in

carecre defunetus est. qui fuit Hamens. XI. et sie multi Xl'iani fug'crunt. Hie 20

feeit ordinaeiones V. per mens, decemfo prebXXH. diac.... cp~s per loea XIII.

(|ui sepultus est in eimiterio calesti uia appia XIII. KL febr et ccssauit epis-

eopatus dies VII.

Cornilis natione romanus sedit anno I. menses II. dies III. martbirio coro- XXII.

natur. Hie temporibus suis rogatns a quendam matronam eorpora aposto- 2.
r
»

lorum beati petri et pauli de catneumbas leuauit noetu primum qnidem corpus

beati pauli aeeepto beata lucina posuit in predio suo uia ostensae iuxta locum

ubi dccollatus est. Beati petri apostoli aeeepit corpus beatus comilius eps

et posuit Iuxta locum ubi crueifixus est inter eorpora sanetorum in templum

apollonis in monte aurco in uaticanum palacii neronis III KL iul. Post hoc au

factum fecit ordinacione una prsbsVIII. Qui eciam decolatus est ad templum

martis cuius corpus noctu cellegit beata lucina et sepeliuit iu cripta iuxta

eimitirium calesti uia appia in predio suo XVIII. KL octub et eessauit epi-

scops dies sexaginta sex.

Lucius naeione romanus ex patre purfurio. sedit annos III. menses IU. XXIII.

dies III. marthyrio coronatur fuit temporibus galli et uolusiani
j|
usque ad p. Hb

3. quondam. j 9. noema. j 17. rfi'deletum.
|

qui Septem notariis. | 21. numerus diaco-

norum etiaro apud Sclielcstr. ouiittitur.

18*
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ualcriano III/// et gallicano. Hic in exilio fuit postca natudi iiic^tloiiiis ad

ocelesiam reuersus est. Hie preeepit ut (luo prisbi et III. diacoui in omni

loco cum epo non desororent. Pro testimonio eclesiastico qui eciaui a uule-

riano capito trunentus est IUI n. mafc. Hie fecit ordinaciones II. per mense

B deeemb. prcsH IUI. diacons IUI. eps per loca VII. Qui cciam sepultus est

in eimitirio calesti uia appia cessauit ep's dies XXX.

XXHU. frtftfMHEa nnciono romanus ex patre iobio sedit annus VI. mens V. dies II.

marthyrio corouatur fuit temporibus ualeriani et gallieani et maxiroi usque

ad ualeriano III et gallicano II. Hie eonstituit sacerdotes et leuitas ut uestes

10 saeratas in usum eodianum non uti nisi in ecclesia. Hie fecit ordinaciones H.

per mense december presbr. VI. diaconus V.ep's per loca II. sepultus ineimy-

tirio calesti uia appia III. n. agtas cessauit eps d'cs XXII.

XXV. X' st,ls naeione irregus ex philosopho sedit anno I. mens. X. «lies XX 1 1 II mar

thyrio coronatur fuit temporibus ualeriani et decii truncati sunt capite cum

15 beato xisto sex diaeni felieissimus agapitus ianuarius magnus uincencius ot

stephanus VI. ids ags. et presbi prefueruut a consolatu maximo. et graui

onetius quetus coetbasa consolatu tusci et bassius que XII KL agstas. quo

tempore fuit magna perseeucio sub decio et post pasionem beati xisti post

I»
7 a (Hein III. passi sunt laurcutius eius arcidiaens et Claudius

,
seueris presbter

tß et romnnius uftiarius et cressentius leetor. Hie fecit ordinaeiones II. prebs.

Uli diaens VII. eps per loca II. sepultus est in cymitirio ealesti uia appia

nani VI. diaeoni eius in cyniitirio pretextati uia appia VIII. ids agustas.

beatus uero laurentius sepultus est in uia tiburtina in cripta in agro uerano

IUI. idus agust et cessauit eps annus II.

X.WI. Qionisius ex monacbo cuius gen raeion repperire uou potuimus sedit annus

VI. mens II. dies IUI fuit temporibus galieni ex die XI. KL aguatas enii-

liauo et hasso eonsolibus usque iu die VII. KL iauuä. a consolatu claudi et

paterni bie presbs eeelesias dedit et cymiteria et parroebices diocesis eon-

stituit. Hic fecit ordinaciones — eps VII. per loea sepultus est in eimitirio

ut calesti in uia Appia. VI KL. ian. et cessauit episcopatus dies V.

\.\ VII. pil<\ nnciunc romanus ex patre constanrio sedit annus IUI. menses III. dies

XXV. marthyrio coronatur fuit temporibus claudi et auriliania consolatu claudi

et paterni usque ad consolatu auriliani et capitulini. Hic eonstituit supra

sepulcra marthyrum missa celebf. ... prsn Villi, diaes III. ep's per loca XI.

1. fort, fuit ////. | fort, natu I. uutu doi. | IS. 11. yranionc
\\
usque Ihsco et basso a

|

hassi, ilcle usque.
|
20. ostiarius.

| 25. iu in cuius »upra rasiiram.
|

generationem. | 2'J.

lue una poat ordinaciones etiani Rpnri Sehelestr. non expletur. | H4. riesunt verfoa hic fecit

ordinaciones duas per niense Deccmti.

>



septiltiiK est in cimitiriu suo uia aurilia miliario II. III KL iunias et eesaauit

eps dies V.

Euticianus nacione tuscus ex patre marino sedit anno imo inensc uno die uno XXVW.

fuit temporibus auriliani a consolatu auriliano
j
III. et marecllino usque in ||p.7h

diem idus decemb. caro II. et carino consolibus. Hie constituit frugos super 5

altario bencdiei. hic per loca CCCCLXII. marturcs scpcliuit hic feeit ordi-

naciones V. per niense deceto. prcsbr. XIIII diaconus V. eps per loca Villi

qui et sepultus est in cymitirio calesti uia appia VIII KL ngus't et cessauit

eps dies Villi.

Guius nacione dalniata ex gencre dio cliciani iniperatoris ex patre gaio sedit XX Villi,

annus XI. mens. IUI dies XII. fuit temporibus cari et carini ex die XVI.

KL ianuarias a consolatu caro II. Hic fugicns pcrsecucionem dio cleciani

in cripti8 habitans confessor quieuit. Hic fccit ordinationes IUI. per nicusc

dccemb. presfors XVI. diacoii. VIII. eps per loca V. sepultus est in cymitirio

calesti uia appia. X. KL mai cesauit eps dies XI. 15

Klarcellinus nacione romanus. ex patre proiectu sedit annus XIIII. inenscs XXX.

IUI. dies XVI.» fuit temporibus dio clitiani ecmaximiani ex. die KL iulias a

consolatu dio cleciani VI. et constantio II usque dio clctiano Villi et maxi-

miano VIII. quo tempore fuit persecucio magna infra XXX iliebus XVI.

milia hominum promiscui sexus per diuersas prouintias matyrio coronantur. 2«»

De qua re ipse marccllinus a<l sacrifieium ductus est ut turificarit. quod et

fedt et post paucus dies penitenciam ductus ab codcm dio clitiano pro fideXTi

cum Claudio et quirino et antonino capite sunt truncati , et mathyrio coro-

nantur. Iacucrunt corpora sancta in platea dies XXVI. ex iusso diö cletiani.
|| |j p. sa

ubi marcellus presbt noctu collegit corpora sanctorum. et sepeliuit in uia SS

salnria in cimitirio priscille in cubiculum qui patct usque in odiernum diem

quod ipse' preceperat penitens dura trahcrctur ad occisioncrn in cripta iuxta*

corpus Siincti criscentionis VII. KL mai". Hic fecit ordinacioncs II. per mcnse

deccmb. prcsb IUI. diacoris II. eps per loca V. et cessauit cp*s anil. VII.

mens VII. dies XXV. persequente dio cliciano XPianos. :»o

Marcellus na!
|

cione romanus ex patre marcello sedit annos IUI. fuit XXXI.

temporibus maxsenti a consulatu maxsencio et maxsimo usque post conso-

latu hic focit ordinaciones per mense december prest) XXV. diacons II.

eps per loca XXI. sepultus est in eimiterio priscille uia salaria XVII. KL
febrbs cessauit eps dies XX. 35

• 17. ec ante maximini fuit ex I. et. |
21. fuit sascrifidum. | 31. fuit nameione.

«
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XXXII. EusibiuH natione greeut ex mcdico scdit minus VII. mens. I. dies III. fuit

tcmporibux eonstantini huI> huius tcmpora intionta est saneta mix domini

nostri ihfi XPi V. ml inaias hie babtixatus est iudas quiriacus hie fecit ordi-

naciones III. presbr XIII. diaeonus III. eps per loca XIIII. Sepultus esi in

5 cymitcrio eulesti uia appia VL n. octuti. Ccssauit eps . dies VII.

XXXIII. flflclciadis natione afer scdit annos III. mens. VI. dies VIII. Ex diem ml.

iul. a consolatu inaxiinini Villi usque ad maxeneio II. qui fuit mens sepb.

uolusiano et rufino consolihus. Hie constituit nulla racione die dominica aut

V. ffr. SeiUnion quis de fidelihus äderet. Quia cos dies pairani quasi sacrum

I». bb ieiuninni celebrabant.ct ""niehei inuenti sunt in urbem ab eodem die fecit

ut oblaeionis consecratas per ecclcsias et consacra '"" tum eps ilircgeretur

quoil deelaratur fennentuin. Hie fecit ordinacione unam permens decemtl

presht IUI. diacon. III eps per loea XI. et ccssauit ep*s dies XVI.

W.MIII. Süuester nftCKWC rnmanus Bl patre rulino se<lit RlUlUfl XXIII. nn-ns. X. diflfl

15 XI. temporibut eonstantini et uolusiano consolibus. Hic exilio fuit in

montem seracten persecueueion eonstantini eonensus et post modum rediena

cum gloria babtizauit eonstaiitiuo ngusto quo eurauit dominus per babtismum

a lepra. Hie fecit costitutum de omnem eeclesiam. lmius temporibus faetuni

eoneiliuui cum eins consensu in nicia bitiniac et congregati sunt sacerdotes

ZU CGCXVIlI.eps eatlmlice et eorum cyrro graplius cu'
u
rrit alii inbe<-iles CCVIH

qui exposuerunt fidein integrum sanetam eatliolieam inmaeulatam et damna-

uerunt arrium fotinum et sabellium uel sequaces eorum et in urbo roma

eongregauit eps CCLXXVII et damuauit ealisto et arrio et fotiuü et con-

stituit ut presfo. arrianuni non suseiperet nisi eps loci designati et crisma

B ab epo conßci et priuilegium ejus ut babtizatum consignent propter hereti

cam suasionem. Hic constituit ut nullus laicus crimen clerico inferrit. Hie

yonstituit ut diacons dalmnticas uterentur et pädia linostima leua eorum

tegeretur. Hic costituit ut nullus clericus propter causam quamlibet in

D. 'in curia introiret nee. ante iudicem cinetum causa dicerit nisi in ecclesia. Hic

34 constituit ut sacriticium altaris non in sirico ne<jue in pannuin tinc.tum cele-

braretur uisi tantam in lineuin Hic ut corpus domini uostri ihn Xl'i in sin-

donem lineani sepultum est. sie missas celebrareutur. Hic costituit ut si quis

dusiderarit in ecclesia militare aut profiecre ut eet lector aniisX-XX exorcista

<lies XXX aecollitus anusVI. subdiaciiH annus V. custus marthyrum annusV.

55 diaens amius VII. presbit III. probatus et omni parte et etiam foris, qui sunt

11. fuit consacramenlum I. ex coiisccratu episcopi. | 15. poHt uolusiano adde : cx die

kai. Febr. ust/ue in diem hol. Januar. Conslantio et uulusümo.
|
20. quorum chirographus.

|
esset.

|
35. 1. cx omni parle. .

i



testimonium habere bonum et sie ad ordinem cpiscopatus asccndere nullum

maiorem uel prior» locuui inuaderc nisi ordinem temporum cumpodorem

connusccrc omnium elericorum uotiua gratia nnlluni omnino clo uel fidcle

in contra diccntem. Hie ordinacioncs fecitVU per menge decemb. prcsb.XL.

diacons XXXVII. eps per locaLXY. Eodem tempore fecit constantinus agus 5

basilica in palaeio sosoriano ubi eciam de ligno sanctuc crucis domini nostri

ibü XPi auro et gcniis conclusit Eodem tempore fecit basilicam sanctc aguac

marturis ex rogato constantiac filiae suae. Eodem tempore fecit basilicam

sancti marthyris marcellino pro. et petro cxorcista sepultus est beatus. sil-

uester uia salaria in cimytirio priscillc miiiario III. ab urbe roina priil KL i 0

ianuarias cessauit eps dies Villi,
j

i

p «»h

Marcus nacionc romanus ex patrc prisco sedit annus II. fuit temporibus XXXV.
costantiui et nepuciani et fecundo consolibus ex die KI.* fei) IItop» osteusis

(|ui cousacrat eps. pallium uteretur et ab eodem cpfs urbis rome consecra-

retur. Hic fecit ordinacioncs II per ms. decb. presbs. XXV diacns VI. eps 15

per loca XVII. sepultus est in cimeterio balbini uia ardiatina prid i"i ocb

Et cessauit eps dies. XX.

Julius naciono romanus ex patrc rustico sedit annus XV. mens uno fuit XXXYI.
temporibus coustantini et feliciani et maximini. Hic .fecit ordinacioncs III.

per mens decemb presb XV1UL diaconus IUI. eps per loca Villi sepultus 2o

est in uia aurelia in eimiterio calipodi miiiario III. prid ids aprelis. Cessauit

eps. dies XXV.

Liberius nacionc romanus ex patre agusto. sedit annus VI. mens III. dies IUI. XXXVII.

fuit temporibus constantis usque ad constancio augs III. Hic exilio detru-

'ctur a constantio eo quod noluit heresem arrianam consentire. fecit annslll. 2 r>

et eongregans saeordotes secum consilio corum liberio ordinauerunt in loco

cius felice presbm epm uenerabilem uirum. Et fecit concilium tilex et iu

uenit duos presbitcros consencieutes constancio augusto arriano nomine
()# 10

ursacio et ualente et damnauit eos in concilio XLVIII epcoporum. I'ost

paueos dies zolo dueti ursacius et ualcns rogaucrunt constantio augusto ut ^
reuocaret de exilio ut unam tautum communionem partieiparet excepto

rebabttzare qui libörius consensit preeeptis äugst unam p'arti''
1 pacionem

conueniret communionca Tunc reuocauerunt liberium de exilio. Eodem
tempore constancius una cum ursacio et ualente conuocaucrunt alicus qui

ex fcci arriana crant et misit et reuocauerunt liberium et de eimitirio 35

sanetae agnen ubi sedebat.

2. 3« cum pttdore cognosceret.
\
9. post sancti adde Laurentii. Eodem tempore fecit

basilicam sancti.
\
10. fuit salarica.

|
13. post kl. feh. addu usque m dkm kl. (ßctob. hic

constituit.
|
eorr. oslenses.

|
lü. eorr. eimiterio.

|
ls. fuit rostico.

| 2H. fuit aayuslus.
\

30. corr. zelo. | 3t. pott revocaret adde Liberium. | 34. uliquos.
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Zusätze und Berichtigungen.

.S. 4 Z. 9 v. u. (in der Anmerkung) statt Sollerio lies So Iii er.

S. 5 Z. S v. u. 8t. Xvtnot 1. Svotot.

S. 1 1 Z. 2it st unn. 1. ann. nud st [I. Villi] L [1. Villi].

8. 27 Z. I de« Texte» v. u. st. geflossenen 1. geflossenes.
S. r»s Z. s des Textes v. u. Bt. der I. das.
S. <;o Z. 7 Hi tze hinzu : Da nun aber naeh dem Obigen (8. 431 dem liberianischen Chro-

nisten jedenfalls noeh eine anderweite, von StephanuH, dein Naehfolger des Lueius,

an selbständige Quelle vorlag, so könnte man veruiuthen wollen , das» die Ziffern

für Monate und Tage aueh schon von Petrus bis Lucius vielmehr dieser letzteren

entlehnt seien, dass dagegen das Papstverzeichniss Hippolyts auch in der dem
Chronisten vorliegenden, bis Lucius fortgesetzten Redaction lediglich die vollen

Jahre angegeben habe. Indessen sind die Zitforn für Monate und Tage jedenfalls

schon von Pontianus an überliefert gewesen, stammen also wenigstens von Pon-
tianus bis Lucius aus der ersten Fortsetzung der Chronik Hippolyts, und sind erst

aus dieser nachher in die zweite Fortsetzung von Stephan bis Silvester, oder in die

dritte Quelle des eatal. Liberianus übergegangen.
S. 7 2 Z. 3 des Textes v. u. st. cod. HV L cod. V.

8. 74 Z. 2 st. der L das.
Z. 3 st cod. V Z 1. cod. Z und Z. 4 st cod. B 1. cod. V.
Z I der Anm. v. u. st. nennen cod. HV 1. nennt cod. V.

S. 80 Z. 2 des Textes v..u. st uuserer L unseres.
S. 81 Z. 3 st. glorississimi 1. gloriosissimi.
S. lüO Z. 23 st Antero L Anter Ott
8. III Z. 15 st Peatri 1. Pctri.

Z. 1 fi st letztere 1. letzterer.
Z. 18 schiebe naeh apostolicam ein in ein.

S. 112 Z. 21 st. Confessoricn des 1. Confession.
8. IIS Z. 1 de» Textes v. u. st LaurenittU I. Laurentius.
S. 127 Z. 2 des Textes v. u. st nach F 1. naeh L.

8. 137 Z. 1 der An in. v. u. st Liberianus 1. Liborius.
8. H»8 Z. 21 st wacht 1. wächst
8. 170 Z. 22 setze hinzu: Die Verfolgung, welcher Telesphorus erlag, ist ohne Zweifel

dieselbe, welcho den historischen Hintergrund für die neue Hussoffenbarung des
Hirten bildet (vgl. meinen Artikel Hermas in Schenkels Bihellcxikon); doch liisst

sich auch aus Hermas keine genauere Zeitbestimmung ableiten.

8. 173 Z. 3 st einem I. einen.
8. 18t» Z. li> st des 1. der.

Z. 22 setze nach „Bewegung" hinzu : Den Anlass boten jedenfalls die zahlreieheu

Fülle von Verleugnung des Glaubens zur Zeit jener Christeuverfolgung, welcher

Telesphorus als Opfer fiel. .

9. S09 Z. 15 v. u. st 14. Octuber L 14. September.
8. 212 Z. 4 der Anm. v. u. st cuim 1. en im.

S. 213 Z. 1 Bt 14. October 1. 14. September.
8. 224 Z. 5 des Textes v. u. st des 1. der.
8. 232 Z. d des Textes v. u. streiche schon.
8. 231> Z. 2f> st von welchen I. von welchem.
8. 25ß Z. ft v. u. st. 23. April L 23. oder 1(3. April.
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